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Vorwort zum zweiten Bande

Dieser zweite Band will in allen Beziehungen dem ersten Bande ähnlich 
sein. Sein Zweck ist nicht eine historische Darstellung des Daseins der Gewerk­
schaften seit 1918, denn für eine solche ist die zeitliche und persönliche Distanz, 
die wir gegenwärtig zu den Ereignissen gewinnen können, noch zu gering, und 
der Zweck des Buches ist es auch nicht, ein geschlossenes theoretisches System der 
Gewerkschaftsbewegung zu geben. Sondern nach dem Vorbilde des ersten Bandes 
will der zweite nur eine Reihe der Probleme, welche die Bewegung nach dem 
Kriege beschäftigt haben, unter den Gesichtspunkten erörtern, die durch die 1918 
eingetretene Veränderung der Staatsform und der sozialen Machtverhältnisse 
erschlossen worden sind. Die Arbeit bezweckt daher auch keine lückenlose chrono­
logische Darstellung der Ereignisse in der Bewegung seit 1918, aber sie nimmt 
aus sie dennoch in möglichst reichlichem Maße Bezug, soweit sie als stoffliches 
Gerippe den in den Kreis der Betrachtungen gezogenen Fragen zugrunde liegen. 
Auf die Ereignisse und Verhältnisse der Vorkriegszeit geht der zweite Band 
soweit zurück, wie notwendig war, um Beziehungen zu den Themen des ersten 
Bandes herzustellen, und ein solches Zurückgreisen findet auch dort statt, wo sich 
aus dem Gesichtsfelde der gegenwärtigen Lage neue Perspektiven zur Betrachtung 
der Vergangenheit darboten.

Die Fragen, welche die Bewegung in ihrem gegenwärtigem Stadium be­
schäftigen, sind nun so zahlreich und mannigfaltig, daß es dem einzelnen un­
möglich ist, sie alle in gleicher Weise zu beherrschen. Es gibt überhaupt kaum 
eine Erscheinung tut gesellschaftlichen Leben der Gegenwart, an der die Gewerk­
schaftsbewegung nicht interessiert wäre. Die Enzyklopädie der Gewerkschafts­
bewegung müßte ein vielbändiges Werk zahlreicher Mitarbeiter sein. Wenn also 
in unserem zweiten Bande solche Vollkommenheit iveder erstrebt noch erreicht 
wurde, so gibt sein Inhalt doch vielleicht die Vorstellung von dieser großen Zahl 
schwierigster Probleme, die sich für die Gewerkschaftsbewegung aus ihrer um­
fassenden Bedeutung für das gesellschaftliche Leben unserer Zeit ergeben.

Der zweite Band gleicht dem ersten auch darin, daß er wie dieser Abschnitte 
enthält, die als Artikel bereits früher in Zeitschriften erschienen waren. Fast 
alle diese Arbeiten haben jedoch eine wesentliche Erweiterung und Umarbeit 
erfahren. Immerhin hat das zur Folge, daß die eine oder andere Frage an 
mehreren Stellen des Buches berührt wird. Wir haben jedoch Wiederholungen, 
die den Leser stören könnten, so gut wie möglich vermieden und die einzelnen
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Fragen nur soweit wiederholt berührt, wie es sachlich berechtigt sein mag, weil 
diese erneute Erörterung unter einem anderen Gesichtspunkte erfolgte. So ist, 
um ein Beispiel anzuführen, das Betriebsrätewesen eine Frage des Arbeitsrechts, 
eine Frage der Verfassung der Gewerkschaften, ein wichtiges Moment in den 
Auseinandersetzungen mit den Kommunisten und — in neuester Zeit — ein 
Mittel des Kampfes der Unternehmer gegen die Gewerkschaften. Daher stoßen 
wir immer wieder auf die Betriebsräte und ihre Aufgaben, und ähnlich verhält 
es sich mit anderen Fragen, auf die der zweite Band eingeht.

Wie sein Inhalt, so wurde auch der Zeitpunkt des Erscheinens des zweiten 
Bandes durch den Verlauf der Ereignisse mitbestimmt. Der Zeitraum vom 
November 1918 bis zur großen Wirtschaftskrise des Herbstes 1923 und zur 
Wiederkehr der stabilen Währung bildet zusammen mit der Zeit der Krise und 
der beginnenden Wiederbelebung der Wirtschaft eine scharf umrissene Epoche 
der gewerkschaftlichen Entwicklung. Erst nachdem dieser Zeitraum abgeschlossen 
vor uns lag und wir von der Höhe der durch die Krise und die Währungs­
stabilisierung geschaffenen Verhältnisse aus auf die zurückliegenden Ereignisse 
sehen konnten, vermochten wir den rechten Ausblick zur Beurteilung der Er­
fahrungen der ganzen Zeit zu gewinnen und das Zufällige vom Wesentlichen 
zu scheiden.

Somit fällt der Augenblick des Erscheinens des zweitens Bandes in eine 
von Auseinandersetzungen mit unserem natürlichen Gegner, dem Unternehmer­
tum, heftig bewegte Zeit. Darum nehmen gerade diese Auseinandersetzungen 
einen breiten Raum des Buches ein, und auch aus diesem Grunde will das Buch 
weder eine historische noch eine theoretische Arbeit im strengen Sinne dieser Be­
griffe sein, sondern ein Buch des Kampfes, das der Arbeiterschaft dienen mag.

Berlin-Wilmersdorf, August 1925.

Richard Seidel.
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Der Nürnberger Gewerkschaftskongreß.
Mit der Wiederkehr des Friedens ist die deutsche Gewerkschaftsbewegung 

in eine neue Epoche ihres Daseins eingetreten. Die gleichzeitig mit der 
Beendigung des Krieges eingetretene Staatsumwälzung hatte die Macht 
der Arbeiterklasse und ihrer Organisationen plötzlich gewaltig vermehrt. 
Die neue Epoche der Geschichte der deutschen Gewerkschaften wurde daher 
eingeleitet durch eine Aera bedeutsamer Erfolge auf der Linie längst er­
strebter Einzelziele, aber die neue Lage eröffuete den Organisationen der 
Arbeiterklasse zugleich neue, weitere Perspektiven und umfassendere Auf­
gaben. Die Steigerung der Macht der Arbeiterklasse, ihr Aufstieg zur 
herrschenden Gewalt, der sich damals zu vollziehen schien, ließ den Augen­
blick der Verwirklichung der letzten Ziele des Sozialismus nahe erscheinen, 
aber diese Steigerung der Macht war auch verbunden mit einer Ver­
mehrung der Verantwortung für das durch den Ausgang des Krieges aufs 
schwerste bedrohte Leben und Gedeihen eines ganzen Volkes. Wie die 
Aufgaben der Gewerkschaften plötzlich über das Streben nach der Ver­
besserung der Lage der Lohnarbeiterschaft hinauswnchsen, so erstreckte sich 
jetzt ihre Verantwortung weit hinaus über die Verantwortung für das 
Wohl der Mitglieder.

Die erste Aufgabe, welche die Zeit den Gewerkschaften stellte, war die 
Erkenntnis der neuen Lage selbst, der Größe und des Charakters der 
neuen Aufgaben sowie der Wege zu ihrer Lösung. An diesen Fragen ent­
zündete sich ein lebhafter Streit innerhalb der Bewegung, fo daß der An­
fang der neuen historifchen Epoche, die Aera der größten Erfolge der Ge­
werkschaften, zugleich eine Zeit ernsthaftester innerer Auseinandersetzungen 
wurde.

Es soll hier nicht eine geschichtliche Darstellung dieser Aera des Kampfes 
für und gegen das Rätesystem, um das es sich in diesem Streite handelt, ge­
geben werden. Wenn wir Einzelheiten aus dieser Zeit in Erinnerung 
bringen, so nur, um in großen Zügen ein Bild der Auffassungen zu geben, 
die in den streitenden Lagern herrschten. Tenn am Wesen jenes Streites 
erkennen wir das Wesen der Aufgaben, die den Gewerkschaften durch die 
Ereignisse von 1918 neu — oder, was wahrscheinlich richtiger ist, tu einer 
der höheren Stufenleiter der gesellfchaftlichen Entwicklung entsprechenden 
neuen Form gestellt worden sind.

Konzentriert kam der Streit auf dem Kongreß der Gewerk- 
schaften Deutschlands zu Nürnberg i in Juli 1919 zum 
Ausdruck. Referate uud Diskussionen über die neuen Aufgaben drückten 
dem Kongreß den Stempel auf, und von feinen Beschlüssen, die mit den 
aufgetauchten Problemen im Zufammenhange stehen, empfängt der Kongreß 
seine Bedeutung für die Geschichte der deutschen Gewerkschaften: der 
Kongreß bezeichnet den Punkt, an dem die Wirk­
samkeit der Gewerkschaften von der Mitbestimmung 
bei der Festsetzung der Lohn- und Arbeitsbe­
dingungen übergreift auf das Gebiet der un­
mittelbaren Mitbestimmung bei der Vertvendung 
der Arbeitskräfte und Produktionsmittel und 
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bei der Gestaltung einer gesellschaftlichen Or­
ganisation der Arbeit.

Die „Richtlinien über die künftige Wirksamkeit der Gewerkschaften'"), 
die der Kongreß beschloß, lassen den Willen der Gewerkschaften, dieses Ge­
biet zu betreten, deutlich erkennen; sie sollten die nächstliegenden Mittel zur 
Erreichung dieses Zieles bestimmen. Die Richtlinien erklären, die Revo­
lution habe den Einfluß der Arbeiterklasse auf die Gestaltung der Volks­
wirtschaft vergrößert, aber der Wiederaufbau des „zerrütteten Wirtschafts­
lebens wird sich in der Richtung der Gemeinwirtschaft, unter fortschreiten­
dem Abbau der Privatwirtschaft vollziehen. Die Umwandlung muß plan­
mäßig betrieben werden und wird von den Gewerkschaften gefördert." 
Le i p a rt, der Vertreter der Generalkommission, betonte auch als Refe­
rent über die Richtlinien, der Hauptgrundsatz des Wirtschaftsprogramms 
der Generalkommission sei: „Weitestgehende Mitbestimmung der Arbeiter­
schaft in allen Wirtfchaftsfragen durch die Arbeiterräte." 2)

Ueber das Ziel dieses plötzlich in den Vordergrund getretenen Strebens 
wußte auch der Referent der Gegner der Auffassungen der Generalkom- 
nnssion, Richard Müller, nicht mehr, nichts Radikaleres zu sagen. Die 
Differenzen, die sich klaffend auftaten, lagen in den Fragen nach der 
Form und den Organen dieser Mitbestimmung und nach dem 
T e m p o zur Verwirklichung des Zieles.

Die Richtlinien der Generalkommisfion, die vom Kongreß zum Beschluß 
erhoben wurden, erklären: „Die Gewerkschaften erblicken im Sozialismus 
gegenüber der kapitalistischen Wirtschaft die höhere Form der volkswirt­
schaftlichen Organisation." Sie betonen aber auch sofort, daß die von den 
Gewerkschaften erstrebte Betriebsdemokratie und Umwandlung der Einzel­
arbeitsverträge in Kollektivverträge „wichtige Vorarbeiten für die So­
zialisierung" sind, und fügen überdies hinzu, daß „die weitere M i t- 
arbeit der Gewerkschaften auf diesem Gebiete unentbehrlich 
ist". L e i P a r t hob ausdrücklich hervor, daß die Gewerkschaften es 
ablehnen, unmittelbar an der Leitung der Betriebe teilzunehmen, denn da­
durch würden sie ihre Unabhängigkeit als Vertretungen der Arbeiter­
interessen einbüßen. Für die Ausübung des Mitbestimmungsrechtes im 
Betriebe nahmen die Richtlinien Betriebsräte in Aussicht, jedoch solche, 
„die im Einvernehmen mit den Gewerkschaften und auf deren Macht ge­
stützt, in Gemeinschaft mit der Betriebsleitung die Betriebsdemokratie 
durchzuführen haben", und als Grundlage der Betriebsdemokratie wurde 
„der kollektive Arbeitsvertrag mit gesetzlicher Rechtsgültigkeit" angegeben. 
„Die Durchführung der in diesen Richtlinien aufgestellten Forderungen 
ist", heißt es dann weiter, „Aufgabe der gewerkschaftlichen 
Zentralorganisationen . . ."

Die Gewerkschaften nehmen also die Lösung der neuen Aufgaben für sich 
in Anspruch. Sie setzen den neu erschlossenen Tätigkeitskreis immer wieder 
in Verbindung mit ihren alten Aufgaben, so, wenn sie betonen, daß im

*) Protokoll der Verhandlungen des Nürnberger Gewerkschaftskongresses, 
Seite 57 ff.

’) Im Schlußwort. A. a. O., Seite 493 ff.
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kollektiven Arbeitsvertrag eine wichtige Vorarbeit für die Sozialisierung 
liege; sie erklären die Zentralorganisationen für die zur Geltendmachung 
der Mitwirkung der Arbeiterklasse in einer gemeinwirtschaftlichen Organi­
sation der Produktion berufenen Organe oder fordern, soweit — zunächst 
in den Betriebsräten — neue Organe zur Durchführung der Gemein­
wirtschaft geschaffen werden, deren engstes Einvernehmen mit den Ge­
werkschaften?) Richard Müller dagegen erklärte: „Das Proletariat bedarf 
heute anderer Organisationen, die wirtschaftlichen und poli­
tischen Verhältnisse zwingen dazu." Als jene anderen Organisationen be­
zeichnete er die „große, alle schaffenden Kräfte des Volkes umfassende Räte­
organisation", und von den Gewerkschaften forderte er, sie müßten „sich 
den revolutionären Verhältnissen anpassen", indem sie sich dieser Organi­
sation e i n g l i e d e r n.4)

Die Gewerkschaften erstrebten nun gleichfalls die Verbindung mit 
der neu entstandenen Rätebewegung, aber in einer Form, bei der 
die Priorität der gewerkschaftlichen Berufsvertretung vor der Be­
triebsvertretung gewahrt blieb. Sie erstrebten ein Verhältnis zwi­
schen beiden Vertretungsformen, wie es sich auf dem Boden des moder­
nen kollektiven Arbeitsrechts inzwischen als das Verhältnis zwischen Be­
rufsverfassung und Betriebsverfassung herausgebildet hat. Eine Folge­
rung, die logisch ist, wenn wir, was noch untersucht werden soll, die soziale 
Demokratie des modernen kollektiven Arbeitsrechts mit seinen autonomen 
Organisationen als die Einfallspforte zur wirtschaftlichen Demokratie be­
trachten können, die aber von den Massen damals als der Versuch zur 
Einkerkerung der revolutionären Bewegung empfunden wurde. Die 
Schärfe der Gegensätze verbaute damals den Weg zur Verständigung, so 
daß diese erst mehr als ein Jahr später auf dem ersten freigewerkschaft­
lichen Betriebsrätekongreß im Oktober 1920 in Berlin gefunden werden 
konnte. Die Gewerkschaften nahmen, wie es ihre Pflicht war, in Nürn­
berg zu der neuen Situation Stellung, aber sie zogen aus den Er­
scheinungen der Zeit nüchternen Sinnes nur soweit ihre Konsequenzen, 
wie jene Erscheinungen auf realen sozialen Tatbeständen beruhten. Der 
sozialen Phantasie der von der revolutionären Woge ergriffenen Masse 
wurden sie damit nicht gerecht.

Die radikalen Vertreter einer unabhängigen Rätebewegung nahmen 
das neue Tätigkeitsfeld ganz für die Arbeiterräte und ein System von

') In ähnlicher Weise wie von Leipart und der Mehrheit des Nürnberger 
Kongresses wurde die für die Gewerkschaften damals entstandene Situation von 
anderen bekannten Führern der Gewerkschaftsbewegung betrachtet. Vergl.: Neue 
Aufgaben des Verbandes in der neuen Zeit. Referat auf dem 11. Verbandstage 
des Deutschen Holzarbeiter-Verbandes am 18. Juni 1919 in Berlin von Fritz 
Tarnow. Verlagsanstalt des D. H.-V., Berlin 1919. Hermann Jäckel, 
Auf dem Wege zur konstitutionell demokratischen Fabrik. „Der Sozialist" 
(Herausgeber Dr. Rudolf Breitscheid), 5. Jahrg., Nr. 2, Seite 3. Die „neuen 
Aufgaben" wurden sodann auch auf dem 1. Kongreß der freigewerkschaftlichen 
Betriebsräte Deutschlands am 5. und 6. Oktober 1920 zu Berlin als Aufgaben 
der- Gewerkschaften anerkannt.

4) Im Korreferat. A. a. O„ Seite 434 ff.
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Räteorganen, das sie in gewagten Konstruktionen höher und höher türm­
ten, in Anspruch. Sie gingen von dem Gedanken aus, die neuen Aufgaben 
feien in ihrem Wesen so verschieden von den bekannten und bisher durch­
geführten Aufgaben der Gewerkschaften, daß diese ungeeignet seien zu ihrer 
Lösung. Zur Ausnutzung der durch die Revolution in den angedeuteten 
Richtungen erschlossenen Möglichkeiten bedürfe es besonderer Organe, die 
mit keiner hemmenden Tradition belastet seien und kein anderes als das 
Recht der Revolution gelten ließen.

Die Vertreter der Gewerkschaften machten dagegen geltend, daß alle ge­
werkschaftlichen Bestrebungen im Grunde revolutionärer Natur seien, da 
die gesamte Entwicklung der Gewerkschaften und ihrer Kämpfe einen die 
Struktur der Gesellschaft veräudernden, alfo revolutionären Prozeß dar- 
ftelle. Auch die neuen Aufgaben hätten ihre Wurzeln in der früheren Ent- 
wicklung der Gewerkschaften; sie seien daher nur zu lösen in engster Ver­
bindung mit der Tätigkeit der Gewerkschaften auf ihrem ursprünglichen 
Gebiete, der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, das heißt: durch die 
Gewerkschaften selbst.

Die Mehrheit des Kongresses bekannte sich zu diesem von den Führern 
der Gewerkschaften vertretenen Standpunkte, aber auch die von Miiller 
verfochtene Auffassung hatte einen außerordentlich starken Widerhall in 
den Massen der Arbeiter uitb Angestellten. Die Gewerkschaften standen 
in jenen ersten Jahren der Revolution plötzlich einer aufgewühlten und 
aufgeregten, von Not und Angst bedrängten und mißtrauisch gewordenen 
Masse gegenüber, die, eben in die Organisationen eingedrungen'), dem zu­
stimmten, der ihnen den kürzesten Weg zu dem allen vorschwebenden Ziele 
zu weisen schien, ohne die Tauglichkeit der vorgeschlagenen Mittel zu 
prüfen. Diesem Drängen der Masse setzten die Gewerkschaften ihre strenge 
Disziplin und die Taktik des überlegenen Abwägens und ruhigen Vor­
wärtsschreitens entgegen, die ihnen immer eigen sein muß und die gerade 
in jener Zeit, in der die Bewegung in neue, unerforschte Gebiete einzu­
dringen begann, sich aber gleichzeitig mit gesteigerter Verantwortlichkeit 
belastet fühlte, von ihnen besonders betont wurde. Hier stießen zwei 
Temperamente aufeinander, die sich sobald nicht zu vereinigen vermochten. 
Es half den Gewerkschaften auch wenig, daß sie bedeutsame Erfolge aufzu­
weisen hatten, so die rechtliche Sicherung des Tarifvertrages und den Acht­
stundentag.") Denn Erfolge wurden damals als etwas Selbstverständ­
liches hingenommen, und außerdem galten diese Erfolge in der Verbesse­
rung der Arbeitsbedingungen, gemessen an den Forderungen hinsichtlich 
der Umgestaltung der Wirtschaftsorganisation, in den Augen der Massen 
nur wenig. Die Gewerkschaften sprachen, bedrängt von ihrer Sorge um 
die Aufrechterhaltung der Produktion und der Arbeitsrnöglichkeit, zunächst 
vom Wiederaufbau der Wirtschaft. Sie wußten, daß eine große und 
dauernde Arbeitslosigkeit eine Gefahr für die Abeiterklasse und ihren eben 
erst erworbenen Machtzuwachs war. Sie wollten mit dem Wiederaufbau

6) Siehe den Abschnitt: Der Aufstieg der Gewerkschaften und die Ausbreitung 
der Tarifverträge.

°) Siehe den Abschnitt: Das moderne kollektive Arbeitsrecht. 



Der Nürnberger Gewerkschaftskongreß. 7

der Volkswirtschaft zunächst die dringendsten Bedürfnisse befriedigen und 
die Grundlage für ihr eigenes weiteres Wirken wieder Herstellen. Breite 
Masten der Arbeiter und Angestellten dagegen fahen im Wiederaufban der 
Wirtschaft nur die Wiederaufrichtung der kapitalistischen Ordnung mit aller 
Not für die Arbeiterklaffe. Richard Mütter gab in Nürnberg diesem 
Empfinden das Stichwort, indem er sagte, die Tätigkeit der General­
tommission nach der Revolution wäre darauf gerichtet, „den alten zu- 
sammengebrochenen kapitalistischen Staat wieder aufzurichten". Diese 
Vorstellung aber war den Massen unerträglich. Müller identifizierte 
hier Staat und Wirtschaft in einer unzulässigen, das Verhältnis zwischen 
ihnen unzutreffend bezeichnenden Weife und begegnete sich auch darin mit 
dem Gefühl der in Bewegung gesetzten Masse, die gleichfalls annahm, 
mit der allerdings gestürzten Staatsform sei auch der Kapitalismus „zu­
sammengebrochen". Reste dieser Massenstimmung sind es, die heute noch 
den Boden für die Propaganda der Kommunisten in den Gewerkschaften 
bilden.

Historische Analogien sind zwar immer gewagt, aber wir möchten doch 
sagen, daß sich die ungeschulten Massen damals in einer ähnlichen geistigen 
Situation befanden, wie der aus dem Handwerk kommende Arbeiter der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts. Dieser sah die ihm vertraute Arbeitstech­
nik überflüssig werden und fühlte sich daher höchst ohnmächtig gegenüber 
dem andrängenden Kapital. Er konnte die marxistische Lehre nicht begreifen, 
denn sie mutete ihm zu, sich zunächst auf einen Boden mit dem Kapitalismus 
zu stellen, um ihn von dort aus zu überwinden, den Kapitalismus zunächst 
zu ertragen, um jenseits von ihm die Befreiung zu erlangen. Die Ab­
kömmlinge des Handwerks besaßen nicht die innere Kraft, dieses Wagnis 
zu tun, und darum suchten auch sie dem Kapitalismus zuvorzukommen 
oder seine Entwicklung gewaltsam zu durchbrechen. Im ersteren Falle er­
klärten sie sich für Produktivgenostenschaften, im anderen Falle wurden sie 
Syndikalisten. Erst der geborene, von traditionellen Bindungen freie 
Industriearbeiter, der theoretisch durch den Sozialismus, praktisch durch die 
deutsche Gewerkschaftsbewegung zum Klasfeubewußtsein erzogen worden 
war, zeigte Verständnis für die Entwicklungsgesetze der Gesellschaft und 
für eine ihnen angepaßte Taktik der Arbeiterbewegung.

Die Gewerkschaften aber mußten erkennen, daß in den in Nürnberg er­
örterten Fragen alle Probleme der Sozialisierung, der Selbstverwaltung 
der vergesellschafteten Produktionsmittel durch Organe der sozialen Demo­
kratie, cingeschlossen lagen. Die sozialistische Wirtschaftsordnung ließ sich 
nicht von einem Tage zum anderen durchführen, denn ihre endgültige Ge­
stalt kann sich nur allmählich bilden. Daher ließen sich auch am Anfang 
dieses langen Weges die Formen und Möglichkeiten nicht erkennen, die sich 
auf ihm ergeben werden. Sicher war nur, daß hier eine große, ungemein 
schwierige Aufgabe erschlossen war, zu deren Losung die Gewerkschaften 
ihrer ganzen Kraft bedurften. Und nun will es das historische Schicksal, 
daß tue Arbeiterklasse und ihre Organisationen diese Kraft nur gewinnen 
können aus dem Boden einer blühenden Wirtschaft, während die deutsche 
Wirtschaft nach dem Kriege einem Trümmerhaufen glich. Nur mit den 
aus der kapitalistischen Ordnung gewonnenen Kräften vermag die Arbei- 
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terklasfe diese selbst zu überwinden. Das begriffen die in den Gewerkschaften 
geschulten Arbeiter und Angestellten und ihre Führer, aber die jetzt erst 
in großen Scharen zu den Organisationen gestoßenen Neulinge begriffen 
es nicht. Sie suchten, gleich jenen Abkömmlingen des Handwerks, dem 
Kapitalismus zuvorzukommen oder ihn gänzlich zu zertrümmern. Daher 
waren sie geneigt, der Parole der Gewalt und des schärfsten Tempos zu 
folgen. Es ist auch kein Zufall, sondern entspricht gleichfalls der histori­
schen Analogie, daß aus dieser Stimmung der Massen noch einmal gewisse 
syndikalistische Bildungen entstanden.

Schließlich erklärte sich, nach einigem Zögern, die Staatsgewalt be­
reit, die Forderung der Arbeiterklasse nach einem Mitbestimmungsrecht 
in der Wirtschaft anzuerkennen. Die Anerkennung fand ihren Niederschlag 
im Artikel 165 der Neichsverfafsung, in dem es heißt:

Die Arbeiter und Angestellten sind dazu berufen, gleichberechtigt in Ge­
meinschaft mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn- und Arbeits­
bedingungen sowie an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der produk­
tiven Kräfte mitzuwirken.
Zum Zwecke der Durchführung dieses Programmes sieht der Artikel 165 

in seinen weiteren Abschnitten gesetzliche Arbeitervertretungen und Wirt­
schaftsparlamente in verschiedenen Stufungen vor. Es darf nicht un­
erwähnt bleiben, daß es erst starker, in ihrem Wesen politischer 
Streikbewegungen im Frühjahr 1919, die in der Hauptsache von den Berg­
arbeitern ausgingen, bedurfte, bevor die Regierung die schließlich im Ar­
tikel 165 zu Papier gebrachte Zusage an die Idee der Wirtschaftsdemo­
kratie machte. Die Form, in welcher der neue Staat das „Rätesystem" in 
seiner Verfassung „verankerte", wie die beliebteste Formel für diesen Vor­
gang lautete, dürfte den sozialen Machtverhältnissen entsprechen, wie sie sich 
bis zur Verabschiedung der Verfassung herausgebildet hatten, ebenso, wie 
es der darnach eingetretenen Verschiebung der Machtverhältnisse entspricht, 
daß die Einrichtung der dort versprochenen Wirtschaftsparlamente über die 
Errichtung eines inzwischen durch teilweisen „Abbau" lahmgelegten vor­
läufigen Reichswirtfchaftsrates bisher nicht hinaus gekommen ist. An 
Plänen und Entwürfen für Bezirkswirtschaftsräte und einen endgültigen 
Reichswirtschaftsrat7) hat es zwar nicht gefehlt, aber die Pläne und Ent­
würfe lassen eigentlich nur die Bedeutung der Aufgabe und die Schwierig­
keiten erkennen, die ihrer Lösung entgegenstehen.

’) Vergl. Gewerkschafts-Zeitung, 34. Jahrgang, Seite 256.
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Das Problem, das den Nürnberger Kongreß beschäftigte, ist auch jetzt 

noch von Bedeutung. Es wird zwar nicht mehr bestritten, daß nur die 
Gewerkschaften die Organe zur Ausübung eines Mitbestimmungsrechts 
der Arbeiterklasse in der Wirtschaft besitzen oder doch herausbilden können. 
Aber dennoch ist die Frage, ob diese neuen Ziele in organischer Verbindung 
zu den ursprünglichen Aufgaben der Gewerkschaften stehen oder ob sie von 
ihnen wesensverschieden sind, so daß es zu ihrer Bewältigung einer gründe 
s à tz l i ch e n Aenderung der Wegrichtung und der Organisationsformen 
der Gewerkschaften bedürfte, für die Bestimmung der gegenwärtigen Posi­
tion und der Taktik der Bewegung, für ihre Haltung zu den einzelnen 
Problemen und für die Beantwortung der weiteren Frage, von welchen 
Punkten aus die Lösung der neuen Aufgaben anzugreifen ist, auch jetzt 
noch und für die Dauer von größter Wichtigkeit.

Neuerdings hat Karl Zwing') den Versuch gemacht, diese Fragen zu 
klären und den Gewerkschaften die Theorie geben für ihr Streben nach 
einem M i t b est i m mu n g s r e ch t in der Wirtschaft, um bei 
dieser behelfsmäßigen Formel für das nur in großen Umrissen erkennbare 
Ziel zu bleiben. Das Ziel dieser Bestrebungen ist nach Zwing die Er­
langung der „Ebenbürtigkeit" der „Wirtschaftsmacht Arbeit" mit der 
„Wirtschaftsmacht Kapital". Sein Buch beschäftigt sich nicht mit der Be­
seitigung der „Wirtschaftsmacht Kapital", nicht mit der Aufhebung des 
Privateigentums an den Produktionsmitteln, sondern es handelt zunächst 
von einem Uebergangsstadium zwischen Kapitalismus und Sozialismus, 
das ausgefüllt ist von einer auf paritätischer Gleichberechtigung der beiden 
Wirtschaftsmächte beruhenden Demokratie in der Wirtschaft. „Zur Herbei­
führung der Demokratie in der Wirtschaft muß . . . ein ganzes 
Sy st em von Angleichungen von Interessen und Aus­
gleichungen von Lebensgegensätzen der beiden heute 
noch wider st redenden Kategorien (Kapital uni) Ar­
beit) zur Erzielung einer Wirtschaftseinheit vorauf­
gehen." (Seite 130.) Diese Angleichungen und Ausgleichungen seien jedoch 
nur in ständigem Kampfe zu erreichen. Als Organe der Demokratie in 
der Wirtschaft und gleichzeitig als Mittel, die Angleichungen und Aus­
gleichungen zu bewirken, erwähnt Zwing eine Reihe von allmählich ent­
stehenden Körperschaften nach dem Muster der im Artikel 165 der Reichs­
verfassung vorgesehenen Arbeitervertretungen und Wirtschaftsparlamente. 
Innerhalb dieser Organe — und wohl auch außerhalb — müsse die Ge­
werkschaftsbewegung dem „Ebenbürtigkeitsprinzip" kämpfend an möglichst 
vielen Punkten des wirtschaftlichen Lebens zum Durchbruch verhelfen. 
Bei diesem Kampfe um Ebenbürtigkeit und bei ihrer praktischen An­
wendung werde sich dieses Prinzip als das fruchtbarste erweisen, das eint

*) Dieser Abschnitt ist ein umgearbeiteter Auszug aus dem Artikel mit gleicher 
Ueberschrift in der „Gesellschaft" II Seite 207 ff.

‘) Soziologie der Gewerkschaftsbewegung. 1. Teil: Gewerkschaften und Wirt­
schaft. Verlag Gewerkschafts-Archiv, Jena 1925.
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besten geeignet ist, die Ergiebigkeit der Erzeugung zu steigern. Vermöge 
dieser Ueberlegenheit werde es „alle sich entgegenstemmenden legitimi- 
stischen Strömungen der Kategorie Kapital" überwinden. Die innere 
Entwicklung der kapitalistischen Ordnung komme den Gewerkschaften bei 
diesem Streben entgegen, denn „diese Entwicklung bedingt, daß immer 
mehr eingesehen wird, daß nicht Kapital, nicht Besitz, nicht Eigentum an 
den Produktionsmitteln das Primäre innerhalb der Gesamtwirtschaft ist, 
sondern der menschliche G e i st und die m e n s ch l i ch e A r b e i is­
kra f t, und damit der Repräsentant dieser Jmpondabilien, der schaf­
fende Mens ch". Zugleich werde sich das Prinzip der Ebenbürtigkeit 
als das sittlich überlegene herausstellen, und auch darum werde es sieg­
reich sein.

Wir teilen zwar nicht die von Zwing wiederholt bekundete Zuversicht 
hinsichtlich der in der Ueberlegenheit der I d e e begründeten Sieghaftigkeit 
dieser Bestrebungen, teilen vor allem nicht seinen Optimismus über die 
Stärke der zuletzt angedeuteten humanen Tendenzen in der Entwicklung 
der kapitalistischen Ordnung, sind aber doch mit ihm darin einig, daß es 
die Aufgabe der Gewerkschaften ist, eine solche Entwicklung zu beschleu­
nigen, wo und in welcher Stärke sie sich immer zeigen mag. Wir sind 
ferner mit ihm der Meinung, daß die Gewerkschaftsbewegung die Aufgabe 
hat, die Demokratie in der Wirtschaft anzustreben und vorzubereiten, ein 
Mitbestimmungsrecht der Arbeiterklasse über Art und Umfang der Güter- 
erzeugung zu begründen und auszuüben.

Aber nun entsteht die Frage: Führen die Wege, welche die Gewerk­
schaftsbewegung bisher ging, in gerader Linie zu den neuen Zielen; bilden 
die Erfahrungen, Kämpfe und Erfolge der Vergangenheit das Fundament 
des weiteren Wirkens und bieten sie Ausgangspunkte für die neueren 
Bestrebungen; entsteht Demokratie in der Wirtschaft (auf der Grund­
lage des entsprechenden Mitbestimmungsrechts der Organisationen der 
Arbeiterklasse) organisch aus der Demokratie im Arbeitsverhält- 
n i s (auf der Grundlage des hier bereits bestehenden Mitbestimmungs­
rechts autonomer Organisationen) — oder beginnt mit dem Streben 
nach Demokratie in der Wirtschaft eine neue Linie gesellschaftlicher und 
gewerkschaftlicher Entwicklung, die, losgelöst vom Vergangenen, für sich 
besteht und ihre eigenen Gesetze erst entwickeln muß?

Zwing spricht sich über diese Frage nicht deutlich aus. Er unterscheidet 
aber zwischen den verschiedenen Tätigkeitsgebieten der Gewerkschaften in 
folgender Weise:

„Das alte Feld gewerkschaftlicher Praxis und gewerkschaftlichen Kampfes 
war die Sozialpolitik: Lohn, Arbeitszeit und Arbeitsrecht. Hierzu ist jetzt in 
vielen Disziplinen neu getreten der Kampf um die Demokratisierung der Ge­
samt-Wirtschaft." (Seite 158.)

Stehen hier noch „das alte Feld" und die neuen Aufgaben gleich­
wertig nebeneinander, fo wird an anderer Stelle das eine dem anderen 
übergeordnet. Seite 26 heißt es:

„. . . um die Prinzipien der Wirtschaft werden in der kom­
menden Epoche die entscheidenden Kämpfe geführt werden. Die jetzigen im 
Vordergründe gewerkschaftlichen Interesses stehenden Kämpfe um das Ver- 
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teilungsprinzip des Arbeitsertrages und des Arbeitsrechts werden 
demgegenüber Fragen zweiter Ordnung werden."

Zwing legt also seiner Trennung zwischen den beiden Kreisen gewerk­
schaftlicher Bestrebungen den Unterschied zwischen Kämpfen um das „Ver- 
teilnngsprinzip" und um die „Prinzipien der Wirtschaft" zugrunde. Die 
ersten sind identisch mit den Kämpfen um die Gestaltung des Arbeitsver­
trages und der Sozialpolitik, während die artderen den Kämpfen uin die 
Wirtschaftsdemokratie gleichzusetzen sind.

Diese Unterscheidilng ist nicht zutreffend, denn auch das „Verteilungs­
prinzip" ist ein „Prinzip der Wirtschaft". Die Grenzen verschwimmen 
auch dann noch, wenn wir für „Prinzipien der Wirtschaft" Prinzipien 
der Produktion setzen, was Zwing offenbar fagen wollte. So ist die 
Frage der Warenpreise und ihrer Beeinflussung gleichzeitig und in gleichens 
Maße eine Frage der Verteilung wie der Produktionsmethoden.

Ebensowenig fallen die von Zwing genannten Teilgebiete des „alten 
Feldes" gewerkschaftlichen Wirkens alle ausschließlich in den Kreis der 
Kämpfe um die Verteilung des Arbeitsertrages. Die Frage der Arbeits­
zeit ist in fo hohem Maße eine Frage der Produktion, daß sie in der 
öffentlichen Auseinandersetzung über den Achtstundentag, die bald nach der 
Einführung des gesetzlichen Achtstundentages in Deutschland einsetzte, 
nahezu ausschließlich als solche behandelt werden konnte. Hinweise auf 
die kulturelle Bedeutung einer kurzen Arbeitszeit wurden zur Seite ge­
schoben mit dem Hinweis auf die Bedeutung eines längeren Arbeitstages 
für die Vermehrung der Gütererzeugung, die Herabsetzung der Preise 
und damit für die Steigerung der Kaufkraft des Arbeitseinkommens. Ist 
diese Auffassung über die Wirkung einer längeren Arbeitszeit anch falsch, 
so ist dieser Gedankengang doch insofern richtig, als er die Probleme der 
Erzeugung, der Vermehrung des Sozialprodukts, wiederum in Verbindung 
setzt mit den Fragen der Verteilung. Und der Hinweis auf den Reallohn 
Mgt zugleich, daß auch die Lohnfrage nicht nur in die von Zwing ab- 
gegrenzte Gruppe der Verteilungsfrageu des „alten Feldes" gehört, sondern 
ebenfalls gleichzeitig eine Frage der Produktion ist. Die Gewerkschaften 
betonen mit Recht, daß hohe Löhne ebenso wie der Achtstundentag 
Mittel zur Vermehrung des Sozialprodukts sein können. Umgekehrt aber 
fällt der im Betriebsrätegesetz gegebene Anfang der Verwirklichung der 
„Rätegedankenwelt" 2), von der Zwing erwartet, daß sie der neuen Epoche 
den geistigen Inhalt geben wird, ganz in das Gebiet des Arbeitsrechts, das 
bei Zwing in dem „alten Felde" liegt.

2) Wir stimmen mit Zwings ungünstiger Beurteilung der Bedeutung und 
der Möglichkeiten des gesetzlichen Betriebsräteweseus nicht überein.

Das alles zeigt, daß die Grenze zwischen beut „alten Felde" und den 
neuen Ausgaben entweder überhaupt nicht dort liegt, wo Zwing sie an­
nimmt, oder zum mindesten nicht mit der von ihm angewandten Schärfe 
gezogen werden kann, denn von den Fragen des Arbeitsrcchts 
führt in der Tat ein direkter Zusammenhang 51t den 
Problemen der Produktion und t in gesetzlich begrün­
deten und in der Verfassung anerkannten Mitbestint- 
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mungsrecht autonomer Organisationen bei der Rege­
lung der Arbeitsbedingungen liegen die Wurzeln 
füreinMitbestimmungsrechtüberdieGestaltungder 
P r o d u k t i ο n. Das erkennen wir heute, nachdem zahlreiche Erfahrungen 
mit der Wirkung des modernen kollektiven Arbeitsrechts vorliegen, deut­
licher, als wir es zur Zeit des Nürnberger Kongresses vorauszusehen ver­
mochten.

Alle Fragen des Arbeitsvertrages sind Fragen der Produktion. Die 
Organisation des Arbeitsnachweiswesens gehört doch gewiß zu 
den ältesten Aufgaben der Gewerkschaften, aber die von den Gewerk­
schaften nach langen Kämpfen durchgesetzte Organisation der Arbeits­
vermittlung durch den Staat ist mehr als Fürsorge für den einzelnen 
Arbeitslosen oder Hilfe für den einzelnen Unternehmer, der schnell und 
bequem zu den benötigten Arbeitskräften gelangen will. Sie ist ein in 
vielen Ländern bereits in großem Stil durchgeführter Versuch, brach­
liegende Arbeitskraft zum Vorteil der Gesamtwirtschaft wieder in Betrieb 
zu setzen und die aus der Isoliertheit der Handlungen des einzelnen Unter­
nehmers entspringenden Mängel der kapitalistischen Ordnung durch staat­
liche Maßnahmen im Interesse der Volkswirtschaft zu korrigieren. Im 
Bunde mit einer der rationellen Arbeitsgestaltung dienenden arbeits­
wissenschaftlichen Forschung hat das Arbeitsvermittlungswesen sein ur­
sprüngliches Ziel in jüngsten Zeit wesentlich erweitert. An die Stelle der 
mehr oder weniger rohen Besetzung gemeldeter „offener Stellen" mit den 
zufällig erwerbslosen Arbeitskräften ist das Bemühen getreten, jede ver­
fügbare, vor allem auch die werdende Arbeitskraft des „Lehrlings", der 
individuellen Eigenart ihres Trägers gemäß an den für sie am besten ge­
eigneten Arbeitsplatz zu bringen. Indem Arbeitsvermittlung auf solche 
Weise den Nutzeffekt der zur Verwendung gelangenden Arbeitskräfte zu 
steigern und zugleich dem menschlichen Bedürfnis und der sozialen Forde­
rung ihrer Träger gerecht zu werden sucht, empfängt sie in steigendem 
Maße den Charakter einer Institution zur gemeinnützigen Bewirtschaftung 
der vorhandenen Menge an Arbeitskraft, die ihre Maximen nicht vom 
Bedürfnis des Kapitals, sondern von einer Wirtschaftsidee empfängt, die 
Wirtschaft nicht als Gewinngelegenheit, sondern als Mittel zur reichlichen 
und bequemen Versorgung der Menschen mit Lebens- und Kulturgütern 
betrachtet.

Den Gegenpol zu dieser Funktion der Arbeitsvermittlung bilden die in 
der jüngeren deutschen und österreichischen sozialpolitischen Gesetzgebung 
enthaltenen, in Deutschland allerdings schon wieder verstümmelten Ent­
lassungsbeschränkungen nebst dem Zwang zur Kurzarbeit, 
denn sie stellen eine Einschränkung der bis dahin unbeschränkten Ver­
fügungsgewalt des Unternehmertums über den doch gewiß nicht un­
wichtigen Wirtschaftsfaktor Arbeitskraft dar. Die letzte Absicht dieser Ver­
suche ist die möglichst rationelle Verwendung der vorhandenen Arbeits­
kräfte und die Beschränkung der Brachlegung von Arbeitskräften: wohl 
zum Nutzen der beteiligten Arbeiter selbst („altes Feld"!) — aber mehr 
noch im Interesse der wirtschaftenden Gesellschaft (Wirtschaftsdemokratie!). 
Wir erblicken in diesen Maßnahmen einen prinzipiell ungemein wichtigen 
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ersten Versuch, die Handlungen und den Willen des einzelnen Besitzers der 
Produktionsmittel auch auf dem Gebiete der Art und Weise der Ver­
wendung der verfügbaren Produktivkräfte, unter denen die Arbeitskraft an 
erster Stelle steht, einem größeren Zweck einzufügen und einem Gesamt­
willen unterzuordnen.')

Auch der Versuch der Gewerkschaften, die Lohnbedingungen zu ver- 
besfern, hat sich vom Streben nach Verbesserung der Lage des einzelnen 
und seiner Familie oder begrenzter Gruppen zu einer nach volkswirt­
schaftlichen Gesichtspunkten orientierten Lohn Politik erweitert. Die 
Erweiterung der sachlichen Gesichtspunkte, die der Führung der Lohnpolitik 
zugrunde liegen, erfolgte auf dem Wege über die räumliche Ausdehnung 
des Einflusses der Gewerkschaften auf die Festsetzung der Löhne. Als die 
Entwicklung der Massenorganisationen an einem bestimmten Punkte an­
gelangt war, schlug Quantität um in Qualität. Da die Beeinflussung der 
Arbeitsbedingungen nicht mehr durch gelegentliche, lediglich von Kon­
junkturgründen hervorgerufene Vorstöße erregter Belegschaften einzelner 
Betriebe oder eng begrenzter Gruppen, sondern dauernd und planmäßig 
durch die sachlich für diesen Zweck geschulten Organe umfassender Orga­
nisationen ganzer Industriezweige erfolgt, liegt schon an der Form dieses 
Kampfes „Organisation der Wirtschaft". Und da die Gewerkschaften im. 
Tarifvertragsrecht einen Rechtsanspruch auf die Mitwirkung bei der Fest­
setzung der Löhne erlangt haben, und nachdem infolgedessen die Festsetzung 
der Löhne nur noch durch Abmachungen mit den Gewerkschaften möglich 
ist, ist jede Forderung und Entschließung, jeder Erfolg der Gewerkschaften 
auf dem Gebiete der Lohnbewegungen in so hohem Maße bestimmend für 
die Gestaltung der allgemeinen Produktionsbedingungen, daß sich die Ge­
werkschaften der Forderung der Gesellschaft, den Maßstab für ihre An­
sprüche nicht allein im subjektiven Wollen und Wünschen des einzelnen 
Arbeiters oder der Gruppe, sondern auch im objektiven Bedürfnis der 
Wirtschaft zu suchen und ihre Entschließungen auch nach ihrer Wirkung 
auf die allgemeine wirtschaftliche Lage zu prüfen, gar nicht mehr ent­
ziehen können. Und aus solcher Forderung der Gesellschaft, die lediglich

’) Beurteilt man die Bedeutung des Kündigungsschutzes unter diesem Ge­
sichtspunkte, dann muß man ihn folgerichtig in das durch den Betriebsrat ver­
tretene Kollektivrecht der Arbeitnehmer schäft einreihen und an der gegen­
wärtig in den §§ 84 ff. des Betriebsrätegesetzes gegebenen Regelung, bei welcher 
der Betriebsrat das Recht des Einspruches gegen Kündigungen im einzelnen 
praktischen Falle wohl für den betroffenen Arbeitnehmer, in der Idee aber im 
Namen der Arbeitnehmerschaft wahrnimmt, festhalten. Obwohl der Kollektiv­
gedanke in der Praxis des Kündigungsschutzes auch nach geltendem Recht nur 
schwach zum Ausdruck kommt, so wird er durch die Mitwirkung der Betriebs­
vertretung doch wenigstens angedeutet, während der Entwurf zum Arbeits­
vertragsgesetz ihn völlig ignoriert, die Mitwirkung der Betriebsvertretung be­
seitigt und dem Kündigungsschutz im Widerspruch zu seinem Ursprung, der im 
Mitbestimmungsrccht der Arbeitnehmerschaft im Betriebe liegt, individualrecht­
lichen Charakter verleiht. (Vergl. Hueck, Juristische Betrachtungen zum Ent­
wurf eines Arbeitsvertragsgesetzes. IV. Kündigungsbeschränkungen nach gelten­
dem Recht und nach dem Entwurf. Reichsarbeitsblatt 1924 Nr. 11 Nichtamtl. 
Teil, Seite 260.)
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an die reine Lohnpolitik der Gewerkschaften anknüpft, ergibt sich in gerader 
Linie wieder die Gegenforderung der Gewerkschaften, daß sie, wenn sie auf 
die allgemeine wirtschaftliche Lage Rücksicht nehmen sollen, auch unmittel­
bar Einfluß nehmen wollen auf die Gestaltung der allgemeinen wirt­
schaftlichen Lage. Das alles gilt nicht nur für die Festsetzung des Lohnes, 
sondern auch für die Bestimmung der Arbeitszeit.

Die Gewerkschaften können dieser Forderung der Gesellschaft allerdings 
erst dann bereitwilliger und vertrauensvoller entgegenkommen, wenn sich 
auch das organisierte Unternehmertum bei seinem Vorgehen von 
objektiven Erwägungen und von den Geboten des allgemeinen Interesses 
an den brennenden Fragen der Volkswirtschaft leiten läßt. Gegenwärtig 
wird die Feststellung eines in kultureller wie in produktionspolitischer Hin­
sicht gerechten Lohnstatus und einer angemessenen Arbeitszeit immer 
wieder durchkreuzt durch die sozialen Reibungen, die aus der Struktur 
unserer Gesellschaftsordnung entstehen, und zwar in erster Linie durch ge­
wisse Ansprüche der industriellen Bourgeoisie, die nicht auf wirtschaftlichen 
Gründen, sondern auf ihrem Herrscherwillen beruhen. Hier ausgleichend 
zu wirken und das jeweilige Maß des Erforderlichen und Möglichen zu 
finden, ist die hohe Aufgabe der unter der Führung des Staates arbei­
tenden Schlichtungsbehörden. Das Schlichtungswesen hat also 
nicht nur eine große soziale, sondern eine nicht minder wichtige wirtschafts­
politische Aufgabe. Nur wenn es beide Aufgaben erfüllt, nur wenn es 
sich zu einer erfolgreichen Institution gemeinnütziger Produktionspolitik 
zu entwickeln vermag, hat es seine Existenzberechtigung voll erwiesen. Da­
mit wächst aber auch das Schlichtungswesen hinein in das von Zwing 
bezeichnete Gebiet neuer wirtschaftlicher Aufgaben der Gewerkschaften.

Diese Auffassung der Zusammenhänge hat sich infolge der Erschütte­
rungen und Kämpfe der letzten Jahre dem öffentlichen Bewußtsein immer 
schärfer eingeprägt, so daß die Oefsentlichkeit, wenn sie auf die sozialen 
Machtkämpfe reagiert, nur noch von dieser Auffassung ansgeht. Daher 
hat auch in den Machtkämpfen stets die Partei den Vorsprung, die im- 
stande ist, ihr subjektives Streben mit den objektiven Bedürfnissen der 
Oefsentlichkeit zu identifizieren oder sie ihnen doch möglichst nahe anzu­
gleichen. Den Gewerkschaften erwächst daraus die Pflicht, sich dieser Ver­
antwortung gegen die Forderungen der Gesellschaft bewußt zu bleiben, und 
sie vergeben sich nichts, sondern verbessern nur ihre Erfvlgsmöglichkeiten, 
wenn sie diese Verantwortlichkeit immer wieder zu erkennen geben. Das 
ist das, was die von den Kommunisten irregeführten Teile der Arbeiterschaft 
nicht begreifen. Wir dürfen uns auch nicht dadurch täufchen lassen, daß 
die Haltung mancher Organe des öffentlichen Bewußtseins, wie z. B. große 
Teile der Presse, oft durch Machteinflüsse bestimmt ist. Das ist nur natür­
lich, denn die Presse ist ja in diesen Gebieten in hohem Maße Kampfmittel.

Immerhin läßt dieser Mangel die Notwendigkeit der Schaffung anderer 
öffentlicher Organe, die eigens bestimmt sind, die durch das Wirken der 
Gewerkschaften und vom sozialen Kampfe um den Arbeitsvertrag be­
rührten Gebiete des öffentlichen Interesses zu pflegen, besonders deutlich 
hervortreten. Artikel 165 der Reichsverfassung sieht für solchen Zweck 
Arbeits- und Wirtschaftsparlamente vor. Der Wert solcher Organe wird 
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durch unsere Feststellung, daß die Demokratie im Arbeitsverhältnis im 
untrennbaren Zusammenhänge mit einer Demokratie in der Wirtschaft 
steht, nicht herabgesetzt, sondern eher gesteigert, denn die hohe Bedeutung 
gewerkschaftlichen Wirkens innerhalb der Festsetzung der Arbeitsbe­
dingungen für die Gestaltung der gesamten Produktionsbedingungen be­
weist, daß auch für die öffentliche Erörterung der Probleme des Arbeits- 
Verhältnisses Einrichtungen notwendig sind, die den Parteien des Arbeits­
verhältnisses die Möglichkeit geben, ihre Ansprüche vor einem geeigneten 
Forum zu vertreten, damit sich aus Meinung und Gegenmeinung der 
unmittelbaren Interessenten unter Mitwirkung von Vertretern objektiver 
Interessen eine wahrhaft „öffentliche Meinung" bilden kann.

Die Gewerkschaften betonen daher mit Recht die Dringlichkeit der Ein­
richtung der Organe des Artikels 165. Der Bundesausschuß des ADGB. 
hat in seiner Sitzung am 21. Juli 1924 eine Entschließung angenommen, 
welche die aus Sparsamkeitsgründen im Herbst 1923 erfolgte Ein­
schränkung des Vorläufigen Reichswirtschaftsrats verurteilt und von der 
Reichsregierung und dem Reichstag fordert, sie mögen die Einschränkung 
rückgängig machen und überdies „ein dem Gutachten des Vorläufigen 
Reichswirtfchaftsrats entsprechendes Gesetz über den endgültigen Reichs­
wirtschaftsrat ungesäumt beschließen"/)

Aber die entscheidende Frage bei der Lösung der durch Artikel 165 ge­
stellten Aufgabe ist ja nicht die der Errichtung der Wirtschaftsparlamente 
und der Gliederung ihres Aufbaues, die auch Zwing ausführlich behandelt, 
sondern die ihrer Befugnisse und Aufgaben.

Ihre wichtigste Aufgabe wird noch lange Zeit darin bestehen, die 
sozialpolitische Gesetzgebung vorzubereiten und ihre Wirkung in der Praxis 
durch entsprechende Erhebungen zu prüfen. Bei solcher Tätigkeit wird 
der Zusammenhang zwischen der Regelung der Arbeitsbedingungen und 
der Sozialpolitik auf der einen, der Gestaltung der allgemeinen Pro- 
duktionsbedingungen auf der anderen Seite immer wieder hervortreten 
und wir werden auf solchem Wege immer mehr dazu gelangen, soziale 
Forderungen zu prüfen an ihrer Wirkung auf die allgemeinen Produk- 
tionsbediugungen. Und auf solchem Wege kann sich die Demokratie im 
Arbeitsverhältnis von den bereits vorhandenen, von den Gewerkschaften 
in ihren Kämpfen geschaffenen Ansatzpunkten aus organisch zur Wirt­
schaftsdemokratie erweitern, wenn die organisierte Arbeiterklasse mächtig 
genug ist, die Entwicklung in ihrem Sinne zu bestimmen. Stellen wir 
uns als letztes Ziel solcher Tätigkeit einen unmittelbaren Einfluß dieser 
Organe auf die Organisation der Gütererzeugung vor, so führt — vom 
Gesichtskreis der Gewerkschaftsbewegung aus betrachtet — der Weg dahin 
über das „alte Feld" gewerkschaftlicher Tätigkeit. Wirtschaftliche Demo­
kratie im Sinne jenes letzten Zieles vermag organisch nur aus sozialer 
Demokratie zu erwachsen. Und es ist ja das entscheidende Kennzeichen der 
jüngeren Entwicklung des Arbeitsrechts, daß dieses Arbeitsrecht zu einem 
Stück lebendiger sozialer Demokratie geworden ist. Aus dieser Entwicklung 
des Arbeitsrechts ist der Begriff Arbeitsverfassung entstanden, und der

4) Gewerkschafts-Zeitung, 34. Jahrgang, Seite 256.



16 Gewerkschaften und Wirtschaft.

Arbeitsverfassung haben wir die Arbeitsverwaltung zur Seite gestellt. In 
der Arbeitsverfassung stehen die Gewerkschaften gleichberechtigt neben den 
Organen der Unternehmer. Und was ist Arbeitsverwaltung anderes als 
die gemetnnützige Bewirtschaftung des der Gesellschaft zur Verfügung 
stehenden Fonds an Arbeitskraft? Es zeigt sich also immer wieder, wie 
nahe die beiden Gebiete gewerkschaftlichen Wirkens, das „alte" und das 
„neue", beieinander liegen, wenn wir das Wesen des gegenwärtigen 
Stadiums der gesellschaftlichen Entwicklung und die Bedeutung gewerk­
schaftlichen Wirkens in dieser Zeit recht verstehen.

Wir verstehen also, wie wir zusammenfassend feststellen wollen, die 
neuen Aufgaben, die den Gewerkschaften unstreitig gestellt sind, nicht so, 
daß sie die alten Aufgaben zur Bedeutungslosigkeit herabdrücken oder 
vollends verdrängen. Sondern wir glauben vielmehr, daß das Stadium 
der Entwicklung, in das die Bewegung eingetreten ist, sich dadurch kenn­
zeichnet, daß alte und neue Ziele einander durchdringen 
und dieursprünglichenAufgabeninihrerVerbindung 
mit den neuen auf höherer Stufenleiter der Ent­
wicklung gleichfalls ihren Charakter verändern, in­
dem die Tragweite gewerkschaftlichen Wirkens für die Gesamtheit all­
gemein wächst. Die soziale Demokratie der Arbeitsver­
fassung ist bereits ein Stück Wirtschaftsdemokratie. 
Wenn diese ihr letztes Ziel erreicht hat, dann mag jene als einer ihrer 
Bestandteile zurücktreten, aber zunächst bildet sie die Schwelle zur Wirt­
schaftsdemokratie. Die Gewerkschaften halten diese Schwelle besetzt. Ge­
lingt es ihnen, von dieser Position aus das Recht des Arbeitsvertrages 
in der durch das moderne kollektive Arbeitsrecht angedeuteten Richtung 
weiter zu entwickeln, so ist jeder Erfolg auf diesem Gebiete gleichzeitig 
ein Schritt in der Richtung zur Mitbestimmung der Arbeiterklasse bei der 
Gestaltung der allgemeinen Produktionsbedingungen. Die Arbeits- und 
Wirtschaftsparlamente des Artikels 165 aber werden zunächst die Auf­
gabe haben, die in der Arbeitsverfassung und Arbeitsverwaltung lebendi­
gen Kräfte zusammenzufassen und zweckmäßig zu organisieren.
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Soll der Uebergang zur organisierten gesellschaftlichen Verwaltung der 
verfügbaren Produktivkräfte unter mitbestimmender Anteilnahme der 
Arbeiterklasse, bewirkt durch Organe der Gewerkschaften, erfolgen, so 
werden die Befugnisse, mit denen die Organe einer solchen Verwal­
tung ausgestattet sein werden, den Wirkungsgrad jener Mitbestimmung 
der Arbeiterklasse bestimmen. Ergibt sich die Bestimmung der Aufgaben 
der Organe des Artikels 165 ziemlich einfach aus dem Stande und den 
Aufgaben der Sozialpolitik, so ist die Gestaltung der Befugnisse, mit 
denen sie ausgestattet sein sollen, um ihre Aufgaben durchzuführen, eine 
Angelegenheit des politischen Kampfes.

Ist die Errichtung und Tätigkeit der Organe einer gemeinnützigen Pro- 
duktionspolitik — als Mittel, das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter­
klasse im WirtschaftsProzeß geltend zu machen —, eine Frage, welche die 
Interessen der Gewerkschaften berührt, so ergibt sich daraus auch ihr 
Interesse an der Führung und dem Ergebnis dieses politischen Kampfes; 
denn das Maß an politischer Macht, das die Arbeiterklasse bei diesem 
Kampfe ins Treffen zu führen hat, wird das Maß der Befugnisse der Kör­
perschaften der gemeinnützigen Produktionspolitik und das Maß des Mit­
bestimmungsrechts der Gewerkschaften bestimmen. Betrachten wir den 
Uebergang zur gesellschaftlichen Verwaltung der Produktionskräfte mit 
Hilfe von Organen nach dem Vorbilde der Wirtschaftsparlamente des 
Artikels 165 als eine Vorstufe zur sozialistischen Wirtschaftsordnung, so 
kann das politische Interesse der Arbeiterklasse an der Gestaltung der Be­
fugnisse dieser Organe nur durch die Sozialdemokratie wirksam vertreten 
werden. Somit entsteht die Frage nach dem Umfange der politischen 
Interessen der Gewerkschaftsbewegung und den Mitteln zu ihrer Geltend­
machung, nach der Teilnahme der Gewerkschaften an den politischen 
Kämpfen im allgemeinen und nach ihrem Verhältnis zur Sozialdemo­
kratie, welche die Bewegung in der Vergangenheit wiederholt beschäftigt 
hat, an diesem Punkte, der durch den Uebergang zur gesellschaftlichen Ver­
waltung der Produktivkräfte bezeichnet wird, auf erhöhter Stufenleiter der 
gesellschaftlichen Entwicklung von neuem. Daraus erklärt sich zwanglos, 
daß die Frage der politischen Haltung der Organisationen der Arbeiter­
klasse und der Formen und Ziele ihres politischen Kampfes während der 
Revolution stark in die Nürnberger Nätcdebatte hineinspielte und auch in 
den Auseinandersetzungen innerhalb der Verbände eine große Nolle spielte.

Die Notwendigkeit der Anteilnahme der Gewerkschaften am po­
litischen Leben ist nie in Zweifel gezogen worden, und auch eine mehr oder 
weniger innige Verbindung zwischen ihnen und der Sozialdemokratie hat 
zu allen Zeiten bestanden. Umstritten waren indes oft die Mittel der Ein­
wirkung der Gewerkschaften auf das politische Geschehen und die Formen 
der Verbindung mit der Sozialdemokratie.

Sozialdemokratie und Gewerkschaften waren in Deutschland der gleichen 
Wurzel entsprossen und beide Zweige der Arbeiterbewegung hatten ihre 
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ersten stürmischen Jugendjahre in enger Zwillingsbrüderschaft verlebt.') 
Aber dann kamen Jahre, in denen sich Charakter lind Physiognomie 
beider Bewegungen deutlicher ausprägten und Partei und Gewerkschaften 
sich ihrer Verschiedenheit bewußt wurden. Ter gemeinsame Kampf der 
ersten Phase hatte dem gewerkschaftlichen wie dem politischen Zweige 
größeren Spielraum, bessere Bedingungen zur Betätigung ihres Daseins 
errungen. Je günstiger nun die Bedingungen unmittelbarer Erfolge 
wurden, um fo mehr wandten sich beide Bewegungen den besonderen, 
getrennten Zwecken ihres Daseins und den nächsten Zielen ihres 
Tageskampfes zu. Das ergab Situationen, in denen das gemeinsame letzte 
Ziel stark zurücktrat und die Lösung naheliegender Aufgaben das Denken 
der führendell Organe auf beidell Seiten beherrschte. Gleichzeitig hatte die 
stärkere Betonung der beiderseitigen Eigenart und der besonderen Aufgabe 
zur Folge, daß auch die Verschiedenartigkeit der besonderen Geg­
ner beider Bewegungen deutlicher hervortrat, und daraus wieder ergab 
sich eine unterschiedliche Beurteilung der Bedingungen des Kampfes der 
Arbeiterklasse und der Methoden zur Erfüllung der gemeinsamen Aufgabe. 
Aus dem stärkeren Hervortreten der Eigenarten beider Bewegungen er­
wuchs eht Eigenwille, der immer wieder die Regelung der gegenseitigen 
Beziehungen notwendig machte. In solchen Situationen kam es in beiden 
Zweigen der Arbeiterbewegung und zwischen ihnen zu lebhaften Ansein- 
andersetzungen über das gegenseitige Verhalten.

Das Sozial: st engesetz hatte den Boden für die Wirksamkeit der 
gewerkschaftlichen Organisationen vollkommen zerstört. Die illoyale 
Existenz, bei der die Partei zum Entsetzen ihrer Gegner nicht übel gedieh, 
bietet den Gewerkschaften keinerlei Möglichkeiten erfolgreichen Wirkens in 
ihrem besonderen Aufgabenkreise. Daher erholten sich diese von den 
Wirkungen des Sozialistengesetzes nur langsam, während die Partei sehr 
bald Größe und Bedeutung erlangte. Außerdem fiel die Aufhebung des 
Gesetzes in eine Zeit der schwersten wirtschaftlichen Depression, wodurch 
der gewerkschaftliche Erfolg und Aufstieg erst recht verzögert wurde.

Die entscheidende Veränderung der Lage der Gewerkschaften, die mit der 
Aufhebung des Gesetzes dennoch eingetreten war, machte eine vollkommene 
Neuorientierung ihrer inneren und äußeren Beziehungen notwendig, 
während die Sozialdemokratie ihre bisherige Tätigkeit zunächst nur in 
verstärktem Tempo fortzusetzen brauchte. Die Frage der vorteilhafteren 
Organisationsform und sofort einsetzende Auseinandersetzungen über das 
zukünftige Verhältnis zur Partei beschäftigten die Gewerkschaftsbewegung 
tn den ersten Jahren nach der Aufhebung des Ausnahmegesetzes. In der 
Organisationsfrage entschieden sich die Gewerkschaften unter Ablehnung des 
syndikalistischen Lokalismus für die zentralistische Form, und auf der Berliner 
Gewerkfchaftskonferenz 1890 konstituierte sich die Gewerschaftsbewegung 
als selbständige Macht unter Führung der G e n e r a l k o m m i s s i o n.

') Die folgende Darstellung der Beziehungen zwischen Partei und Gewerk­
schaften vor dem Kriege entnehme ich zum Teil einem Artikel: „Karl Kautsky 
und die Gewerkschaften" int Sonderheft der „Gesellschaft" aus Anlaß des 70. Ge­
burtstages von Kautsky. Siehe auch 1. Band Seite 337 ff.: Die Sozialdemo­
kratie und die Gewerkschaften.
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Die Entscheidung für die z e n t r a l i st i s ch e Organisations­
form war aber gleichbedeutend mit dem zum mindesten zeitweiligen 
Verzicht auf politische Betätigung, denn das Vereinsrecht untersagte po- 
lirischen Vereinen das Jnverbindungtreten. Die Gewerkschaften gaben 
also sofort nach der Aufhebung des Sozialistengesetzes zu erkennen, daß sie 
gewillt waren, den Wiederaufbau ihrer Organisation unter strenger Be­
schränkung auf ihren besonderen Zweck zu bewerkstelligen, und daß sie die 
Auffassung vertreten, dieser Zweck müsse ein unpolitischer sein.

Dieser Schritt lockerte die enge Verbindung mit der Sozialdemokratie, 
die vorher bestanden hatte, und dadurch steigerte sich die Spannung, die 
infolge der voraufgegangenen Debatten über ihr gegenseitiges Verhältnis 
zwischen beiden Bewegungen aufgekommen war, aufs höchste. Auf dem 
Parteitage zu Köln 1893 entlud sie sich in heftigen Debatten, in denen die 
sozialdemokratischen Führer die Vorherrschaft über die Arbeiterbewegung 
unbedingt für die Partei in Anspruch nahmen; sie schienen entschlossen, 
keine andere Macht neben sich zu dulden.

Die Gewerkschaften konnten sich aber bald eines überraschenden Auf­
schwunges erfreuen, der wohl zum Teil der Besserung der wirtschaftlichen 
Lage zu danken war, aber zweifellos auch gefördert wurde durch die nach 
dem Sozialistengesetz erworbene Unabhängigkeit und durch das ent­
schlossene Bekenntnis zum Zentralismus und zur Konzentration aller 
ihrer Kräfte auf ihre besonderen Funktionen. Der Zentralismus entsprach 
dem Stande und der Entwicklungstendenz der allgemeinen Wirtschafts­
verfassung, in der sich die Zentralisation des Kapitals bereits geltend 
machte. Indem die Gewerkschaften auf die Möglichkeit der politischen 
Wirksamkeit zunächst verzichteten, um mit ihren Organifationsformen und 
taktischen Methoden ganz der Entwicklungstendenz des Kapitalismus 
folgen zu köunen, hatten sie gezeigt, daß sie ihre besondere Aufgabe er- 
kanut hatten und entschlossen waren, sich ihrer Pflege ausschließlich zu 
widmen. Und zugleich hatten sie damit die Voraussetzungen für ihre über­
raschenden Erfolge der neunziger Jahre günstiger gestaltet. Der entschei­
dende Schritt hinweg von der politischen Betätigung hatte sich offenbar als 
richtig erwiesen.

Die Aufgaben der Gewerkschaften erheischen unermüdliche Wachsamkeit 
und ständige Bereitschaft. Sorgfältig aufgebaute uud ständig aktionsfähige 
Organisationen sind für die Gewerkschaftsbewegung in weit höherem 
Maße Vorbedingung des Erfolges als für die politische Bewegung des 
Proletariats. Zugleich mit den Erfolgen wuchsen diese Organisationen in 
die Breite; ihre Gliederung wurde komplizierter, ihre Einrichtungen viel­
gestaltiger, ihre Beherrschung schwieriger und die Verantwortung für ihre 
Instandhaltung drückender?) Daher wird die Sorge um die Erhaltung 
des großen und wohldurchdachten Apparates der Zentralorganisation für 
die Gewerkschaften mit der Zeit ein Moment, das auch die taktischen Er­
wägungen stark beeinflußt, und daher zieht die Gewerkschaftsbewegung 
eine stetige und sichere, wenn auch vielleicht langsamere Entwicklung 
starken sozialen und politischen Erschütterungen vor, sofern — das muß

’) Siehe den Abschnitt: Die Konzentration der organisatorischen Kräfte.
2*
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allerdings einschränkend bemerkt werden — die historische Entwicklung ihr 
die Wahl läßt.

Die sprichwörtliche Bedächtigkeit des führenden Gewerkschafters findet 
hier ihre Begründung. Die Gewerkschaft darf in einem Lohnkampfe nie 
alles aufs Spiel setzen, weil sie weiß, daß sie nach dem Abschluß der einen 
Bewegung sofort bereit sein muß, die nächste vorzubereiten oder einem An­
griff des Gegners standzuhalten. Starke Erschütterungen, die Gefahren 
für den Stand der Organisation heraufbeschwören könnten, sucht sie nach 
Möglichkeit von sich fernzuhalten.

Von derartigen Gefahren war die Bewegung aber ständig umgeben. 
Der Zuchthausgesetzentwurf und die Umsturzvorlage waren unverkenn­
bare Anzeichen dafür. Diese Gefahren gingen nicht direkt vom unmittel­
baren Gegner der Gewerkschaften aus, sondern standen als drohende 
Wetter am politischen Himmel. Die politischen Machtverhältnisse 
jener Zeit, die solche Anschläge gegen die Arbeiterbewegung hervorriefen, 
steigerten in den Gewerkschaften die Neigung zur Vorsicht. Sie waren 
zwar stets bereit, diese Angriffe auf ihre Existenz mit dem Aufgebot ihrer 
ganzen Macht abzuwehren, aber sie waren gleichzeitig bestrebt, ihre 
Organisation dem Zentrum der Gefahrenzone möglichst fernzuhalten.

In diesem Zentrum aber stand die Sozialdemokratie. Die Behandlung, 
welche die Gewerkschaften auf dem Kölner Parteitag erfahren hatten, 
wirkte zwar noch lange Zeit verbitternd in der Gewerkschaftsbewegung 
nach, aber sie hatte keineswegs zu einer völligen Loslösung beider Be­
wegungen voneinander geführt. Dazu waren Partei und Gewerkschaften 
geistig und traditionell viel zu eng miteinander verbunden, und der nach 
dem Sozialistengesetz von den Gewerkschaften betretene Weg hatte damals 
auch durchaus nicht die geistige Trennung beider Bewegungen zunr Ziel. 
Die dem Sozialistengesetz folgende Krisis in den gegenwärtigen Be­
ziehungen war aus der Notwendigkeit entstanden, die besonderen 
und selbständigen Zwecke der Gewerkschaften zu erkennen und 
zur Geltung zu bringen und die volle Unabhängigkeit in der 
Wahl der Mittel und Methoden zur Erreichung dieser Zwecke 
zu erlangen und organisatorisch zum Ausdruck zu bringen. Dieses Ver­
langen nach solcher Unabhängigkeit werden die Gewerkschaften stets gegen 
alle politischen Parteien geltend machen müssen.

Die Beziehungen besserten sich daher in dem Maße wieder, wie der nach 
dem Fall des Sozialistengesetzes erfolgte Schritt der Gewerkschaften von 
der Partei anerkannt wurde. Je inniger nun aber die Fühlung der Ge­
werkschaften mit der Partei wieder wurde, um so mehr wuchs die Gefahr, 
daß reaktionäre Anschläge gegen die Sozialdemokratie auch die Gewerk­
schaftsbewegung treffen würden.

Sodann ging in jener Zeit, gleichfalls angeregt durch die Erfolge der 
Gewerkschaften, die Zentrumspartei dazu über, christliche Organisationen 
zu gründen, um die katholischen Arbeiter von den alten Gewerkschaften 
fernzuhalten, und dieses Vorgehen des Zentrums gab den letzten Anstoß 
zu einer starken Bewegung für die politische und weltanschauliche Neu­
tralisierung der Gewerkschaften, worunter zu jener Zeit die 
Bewahrung einer größeren Distanz zur Sozialdemokratie verstanden
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Wurde. In der ersten Epoche der Gewerkschaftsbewegung vor dem So­
zialistengesetz, bedurfte auch sie der machtvoll wirkenden werbenden Kraft 
der Ideologie des Sozialismus. Nachdem aber das von diesem starten 
geistigen Antriebe befruchtete Wachstum der Organisationen den ma­
teriellen Erfolg auf dem engeren Tätigkeitsgebiete der Gewerkschaften — 
der nun für sich selbst sprach — eingeleitet hatte und die Gewerkschafts­
bewegung zu eigener geistiger Bedeutung gelangt war, wurden andere 
agitatorische Antriebe überflüssig. Eine starke Betonung sozialistischer Ge­
sinnung und Zielsetzung konnte nun sogar dem Bestand der Organi- 
sationen gefährlich werden.

Alles das zusammen bereitete der Idee der Neutralität einen günstigen 
Boden in der Bewegung. Aber das Streben nach politischer Neutralität 
und nach Unabhängigkeit von bestimmten politischen Bestrebungen be­
deutete für die Gewerkschaften weder die Ablehnung des Sozialismus, noch 
den Verzicht auf politischen Einfluß. Vielmehr wurde der Gedanke der 
politischen Neutralität und der Ablehnung einer innigen Verbindung zu 
einer politischen Partei gelegentlich sogar als Mittel zur Verstärkuug 
des politischen Einflusses vertreteu. In der für die Kenntnis der Geistes­
geschichte der Bewegung außerordentlich wichtigen Aussprache über die 
Frage der Neutralität, die in den Jahren 1900 und 1901 die Gewerk­
schaften und die Sozialdemokratie beschäftigte, spielte ein Artikel von 
v. Elm eine große Rolle, der diesen Standpunkt in sehr interessanter 
Weise darlegte.')

Elms Ziel war, den Weg zu praktischen Tageserfolgen, den die Gewerk­
schaften auf ihrem engeren Gebiete mit großem Erfolg beschritten hatten, 
auch auf politischem Gebiete zu finden. War es dort, im Gebiet der Ver­
besserung der Arbeitsbedingungen, gelungen, mit Hilfe einer Taktik, die in 
einem größeren Abstande zur Partei ihren Ausgangspunkt hatte, so lag es 
für den Gewerkschafter, der jene Erfolge erlebt und alle seine Erfahrungen 
in diesem Erlebniskreise gesammelt hatte, nahe, das gleiche Mittel zu über­
tragen auf das Gebiet der Politik. Die Sozialdemokratie trieb gewiß auch 
Gegenwartspolitik, war aber an praktischen Erfolgen auf politischem Ge­
biete damals arm, jedenfalls ärmer als die Gewerkschaften in ihrem Ar­
beitsfelde. Die Partei mußte die Ideale des Sozialismus, die letzten Ziele 
der Bewegung weit stärker betonen als die Gewerkschaften, weil ihre prak­
tischen Erfolge für ihre agitatorischen Bedürfnisse nicht ausgereicht hätten. 
Weit entfernt, zu unmittelbarem Einfluß auf die Negierungsgeschäfte zu 
gelangen, schien sie zu ewigem Verharren in der Opposition verurteilt. In 
dieser Lage mußte sie, um der Bewegung Inhalt und Anziehungskraft zu 
verleihen, ihr Augenmerk beständig weit mehr auf die Zukunft, auf die 
letzten Ideale des Sozialismus lenken, als den Gewerkschaften geboten er­
schien, denn der Sozialismus lag noch in weiter Ferne, während die Auf­
gabe der Gewerkschaften täglich unmittelbar vor ihnen stand und der so­
fortigen Lösung harrte. So kam es, daß man auf beiden Seiten eine ver­
schiedene Sprache redete, daß man sich oft nicht verstand. Die Führer der 
Gewerkschaftsbewegung fühlten aber, daß Fortschritte auf politischem, na-

') Zur Frage der Neutralisierung der Gewerkschaften. Neue Zeit XVII. 
2. S. 356 ff.
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mentlich auf sozialpolitischem Gebiete, auch zur Förderung der besonderen 
Zwecke der Gewerkschaften, vor allem zur Verbesserung ihrer rechtlichen 
Stellung dringend erforderlich wurden. Im engen Bündnis mit der So­
zialdemokratie allein erschien an ein Vorwärtskommen nicht zu denken, 
und so konnte der Gedanke zur Geltung kommen, den Einfluß der Gewerk­
schaften auch auf andere Parteien neben der Sozialdemokratie aus­
zudehnen. Darauf lief v. Elms Vorschlag, die Gewerkschaften sollten 
„ihre Anschauungen in sozialpolitischen Dingen in klaren, bestimmten 
Thesen niederlegen und als eine Standarte auf ihren Kongressen auf­
richten", hinaus. Ihre Stellungnahme zu den Parteien sollten die Ge­
werkschaften dann nach ihrer Haltung zu diesem Programm bestimmen. 
Und so kam v. Elm zu dem Schluß, „offizielle Parteinahme zugunsten einer 
Partei würde die Jnteressenpolitik schädigen", parteipolitische Neutralität 
sei dagegen das Mittel, den politischen Einfluß der Gewerkschafts­
bewegung zu steigern. In diesen Vorschlägen, die allerdings nie Wirklich­
keit wurden, kam zugleich das gesunde Machtbewußtsein zum Ausdruck, zu 
dem die Gewerkschaften inzwischen gelangt waren.

Aber zu einer praktischen Neutralitätspolitik, sei es in der von v. Elm 
vertretenen oder in einer anderen Form, kam es eigentlich nie, und zwar 
infolge der gleichen Politischen Verhältnisse, die ihr Teil dazu beigetragen 
hatten, daß der Neutralitätsgedanke aufkommen mußte. Die Neutralitäts­
formel der Gewerkschaften hatte immer nur den Sinn, in welchem 
Robert Schmidt sie erst jüngst wieder dargestellt hat:

„Die freien Gewerkschaften haben sich bemüht, zu den Politischen Parteien 
eine neutrale Stellung in der Form einzunehmen, daß sie üoit ihren Mit­
gliedern kein Glaubensbekenntnis ans dem politischen Gebiet forderten. 
Das schließt natürlich nicht aus, daß sie im Laufe ihrer Entwicklung sich mit 
den politischen Fragen beschäftigen mußten, denn alle die Aufgaben, die 
sozialpolitisch ihnen erwuchsen, wie auch die, die in die Wirtschaft eingreifen, 
berührten stark die politischen Probleme der Gesetzgebung/)

Wollte jedoch die Gewerkschaftsbewegung das Maß politischen Ein­
flusses geltend machen, dessen sie stets bedurfte, um ihr besonderes Inter­
esse an der politischen Entwicklung, das immer bestehen wird, wahrzu­
nehmen, so konnte sie das unter den politischen Verhältnissen jener Zeit, 
in welcher der Neutralitätsgedanke immer wieder hervortrat, nur mit 
Unterstützung der Sozialdemokratie, und zwar mit einer Unterstützung, 
die eine gegenseitige war. Die politischen Verhältnisse boten den Gewerk­
schaften, die sich selber treu bleiben wollten, nicht die mindesten Aus­
sichten, auf dem von v. Elm angedeuteten Wege zu größerem politischen 
Einfluß zu gelangen.

Das Problem der Gestaltung der Beziehungen zwischen Gewerkschaften 
und Partei tauchte dann von neuem auf, als die Gewerkschaften auf dem 
Kölner Gewerkschaftskongreß 1905 zur Frage des M ässe n- 
st r e i k s Stellung nehmen mußten. Die Haltung des Kongresses fand ihren 
deutlichsten und kräftigsten Ausdruck in einer Rede Bömelsburgs.

4) Gewerkschaft und Politik. Der erste Gewerkschaftskursus des Allgemeinen 
Deutschen Beamtenbundes. Heft 7 der Schriftensammlung des ADV. Berlin 
1924, Seite 34.
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Man schrieb das Jahr 1905, die russische Revolution erregte die Auf­
merksamkeit des gesamten europäischen Proletariats, und die Vorberei­
tungen zum Kampfe um das allgemeine Wahlrecht für den preußischen 
Landtag, der Hochburg der sich enger und enger verdichtenden Reaktion 
in Deutschland, waren bereits getroffen. Daher hatte die Partei den 
Massenstreik als Waffe in den zu erwartenden Kämpfen in Erwägung ge­
zogen. Die Führer der Gewerkschaften verschlossen sich der Einsicht in die 
drohende politische Lage gewiß auch nicht, aber sie blieben dennoch ihrem 
Bestreben treu, Katastrophen, welche die Stetigkeit des Wirkens der 
gewerkschaftlichen Organisationen bedrohen konnten, zu vermeiden oder sie 
zum mindesten nicht heraufzubeschwören. Das aber befürchteten sie 
von einer Propaganda des Massenstreiks, der Bömelburg deshalb als „ein 
äußerst zweifelhaftes Kampfmittel" erschien, dessen Erörterung „aus der 
deutschen Gewerkschaftsbewegung . . . verschwinden" müsse. Sie wußten 
außerdem, daß der Massenstreik von der Partei allein ohne die von einem 
aufrichtigen Willen getragene Beteiligung der Gewerkschaften nicht geführt 
werden kann, denn die Arbeiterschaft war gewöhnt, im Streik auf das 
Kommando ihrer Gewerkschaft zu hören. Der Streik war die ihrer Taktik 
eigentümliche Waffe, und sie dachten nicht daran, ihrer Benutzung für 
andere Zwecke als denen der Gewerkschaftsbewegung zuzustimmen, ohne 
Einfluß auf Art und Zeitpunkt ihrer Verwendung zu haben. Aus allen 
diesen Gründen erklärte Bömelburg, die Propaganda des Massenstreiks 
sei gefährlich, „weil sie von dem langsamen Vorwärtsschreiten . ". ., mit 
dem wir allmählich d«s Ziel der Arbeiterbewegung erreichen", ablenke. 
„Welch ungeheure Mühe, welch ungeheure Opfer hat es gekostet, bis die 
deutsche Gewerkschaftsbewegung die jetzige hohe Stufe ihres Könnens und 
ihrer Macht erreichte." Macht und Können der Bewegung aber sollten 
nicht aufs Spiel gesetzt werden; denn: „Zum Weiterstreben bedürfen wir 
der Ruhe."

Auch in diesen Ausführungen, welche die Zustimmung des Kongresses 
fanden, trat als entscheidender Gesichtspunkt das Streben nach Unab­
hängigkeit und die Abwehr gegen die Gefahr hervor, daß der Bewegung 
fernstehende Kräfte Einfluß auf die Bestimmung der Taktik der Gewerk­
schaften gewinnen oder taktische Situationen schaffen könnten, an welche 
die Gewerkschaften dann zwangsläufig gebunden sein würden. Das bleibt 
als Grundgesetz bestehen. Aber darin liegt zugleich wieder die Forde­
rung der Gewerkschaften, bei der Gestaltung politischer Situationen und 
Verhältnisse nicht ausgeschaltet zu sein.

Die Haltung des Kölner Gewerkschaftskongresses und insbesondere die 
Rede Bömelburgs riefen eine ausgedehnte und lebhafte Diskufsion in der 
Arbeiterbewegung hervor, die schließlich mit der Annahme eines Ab- 
komnrens zwischen Sozialdemokratie und Gewerkschaften auf dem M a n n- 
Heimer Parteitage 1906 endete. Das Abkommen hatte den Zweck, 
bei allen wichtigen, die Gesamtinteressen der Arbeiterklasse berührenden 
Fragen eine Verständigung der beiden Zentralleitungen zu bewirken. Auch 
dieses Abkommen bedeutete nicht die Preisgabe der politischen Neutralität 
der Organisationen gegenüber ihren Mitglieder, die — was oft mißver­
standen wird — durchaus vereinbar ist mit der Betonung der politischen 
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Interessen der Bewegung und mit ihrem Anspruch auf Beteiligung an 
großen politischen Entscheidungen. Dieser Anspruch kam vor allem in dem 
Mannheimer Abkommen zum Ausdruck.

Der Nürnberger Gewerkschaftskongreß hob dieses Abkommen wieder 
auf. Es habe, erklärte er in einer entsprechenden Entschließung/) „eine 
einheitliche politische Interessenvertretung der deutschen Arbeiter zur Vor­
aussetzung". Diese aber sei nicht mehr vorhanden, und die Spaltung des 
politischen Zweiges der Arbeiterbewegung gefährde auch die Einheit der 
Gewerkschaften. Daher sehe sich der Kongreß genötigt, „die Neutralität der 
Gewerkschaften gegenüber den politischen Parteien auszusprechen".

Auch hier kehrt das Bekenntnis zur Neutralität wieder, und auch hier 
ist die Bewahrung der Unabhängigkeit der Bewegung vor politischer Be­
einflussung der Zweck der Neutralität. Aber während sich dieses Bestreben 
in früheren Stadien des Werdeganges der Gewerkschaften nur auf eine 
Partei bezog, deren freundschaftliche Gesinnung für die Gewerkschaften 
nicht in Zweifel zu ziehen war und von den Gewerkschaften auch nicht 
bestritten wurde, diente die Neutralität jetzt der Abwehr von Spaltungs­
gefahren, die für die Gewerkschaften aus der Rivalität mehrerer Parteien 
entstanden, denn diese Rivalität äußerte sich auch in einem Ringen der 
Parteien um Einfluß innerhalb der Gewerkschaften.

Die Neutralitätsresolution von Nürnberg stellt fest, das Mannheimer 
Abkommen habe den Zweck verfolgt, die „Aktionskraft der Arbeiterschaft 
durch Vermeidung von Differenzen zwischen gewerkschaftlicher und politi­
scher Arbeiterbewegung zu erhöhen". Keiner der Teilnehmer am Nürn­
berger Gewerkschaftskongreß wird übersehen haben, daß gerade die zur 
Zeit der Aufhebung des Mannheimer Abkommens bestehende Situation 
die höchste Steigerung und tatkräftigste Entfaltung der Aktionskraft der 
gesamten Arbeiterbewegung notwendig erscheinen ließ. Wenn der Kongreß 
dennoch gezwungen war, ein Mittel zur Erhöhung dieser Aktionskraft ge­
rade in diesem Augenblick preiszugeben, so spiegelt sich darin ein Stück des 
tragischen Schicksals, dem die Arbeiterbewegung verfallen war und aus 
dessen Wirken sich mancher Mißerfolg der folgenden Jahre weit ein­
deutiger und ungezwungener erklären läßt, als aus irgendeinem „Ver­
sagen" oder dem „Verrat" irgendeiner Körperschaft.

Die Gewerkschaften nahmen in Nürnberg wieder größeren Abstand zu 
den politischen Parteien, aber keineswegs zum politischen Geschehen. Das 
Motiv, das sie leitete, war auch in diesem Falle die Erhaltung der 
Organisationen und ihrer Einmütigkeit, die Erhaltung der eigenen 
Substanz und der Unabhängigkeit. Dieses Grundgesetz des Verhaltens 
der Gewerkschaften zu Politik und Partei muß immer wirksam werden, 
wenn von der Seite der Politik Gefahren für Bestand, Geschlossenheit und 
Unabhängigkeit der Bewegung ausgehen. Die Gewerkschaften zogen sich 
wieder zurück auf ihre Eigenart, um ihre Handlungen ganz nach ihrer 
Eigengesetzlichkeit bestimmen zu können.

Aber breite Massen der Arbeiterschaft, die unter dem Eindruck der Ver­
schiebung der politischen Machtverhältnisse standen und die Schwierigkeit

s) Protokoll, Seite 56
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der Position der Gewerkschaften nicht einsahen, waren wenig geneigt, den 
Gedankengängen des Nürnberger Neutralitätsbeschlusses zu folgen. Sre 
forderten von den Gewerkschaften eine stärkere Betonung ihres politischen 
Wollens und eine intensivere Ausnutzung gegebener politischer Möglich­
keiten. Und gleichzeitig trat in Nürnberg wieder die Forderung an die 
Gewerkschaften heran, sich Mächten politischer Art unterzuordnen.

Diese Forderung trat auf in Verbindung mit dem Begehren nach 
schneller Umgestaltung der Organisation der Wirtschaft und einer un­
mittelbaren Einflußnahme der Arbeiterklasse auf die Gestaltung der Produk­
tion im Sinne des Rätesystems, und Rich. Müller war es, der sie verkündete.

Müller vertrat, worauf wir schon hingewiesen, die Auffassung, die 
Arbeiterklasse bedürfe jetzt „anderer Organisationen". Diese Ablehnung 
der bisherigen organisatorischen Formen der Arbeiterbewegung bezog sich 
nicht nur auf die Gewerkschaften, sondern ebenso auf d i e politischen Par­
teien der Arbeiterklasse, welche die Macht der Arbeiterklasse grundsätzlich 
auf dem Boden der demokratischen Staatsform und mittels des parlamen- 
Larischen Systems zur Geltung zu bringen suchten und ihre Taktik ent­
sprechend einrichteten. „Die formale liberale Demokratie und die durch sie 
bedingten Verwaltungsapparate haben sich als unfähig erwiesen", erklärte 
Müller?) Die sofortige Umgestaltung unseres gesamten staatlicheil 
und wirtschaftlichen Organismus hielt Müller für unbedingt notwendig 
und — an dessen Stelle — die Einführung des Rätesystems für unerläß­
lich. Unter Rätesystem verstanden er und seine Anhänger eine Kombina­
tion von gesetzgebender und vollziehender Gewalt innerhalb eines un­
geteilten, ausschließlich vom Proletariat beherrschten Organismus, dessen 
Aufgaben sich über den Kreis der Zuständigkeiten der „formalen liberalen 
Demokratie und der durch sie bedingten Verwaltungsapparate" hinaus 
auch auf die Organisation der Wirtschaft nach gemeinwirtschaftlichen 
Grundsätzen erstrecken sollten. Das Rätesystem sollte ein Werkzeug zur 
Verwirklichung und zugleich zur Aufrechterhaltung des Sozialismus sein. 
Beides sei nicht möglich „mit Hilfe der bürgerlich-liberalen Demokratie,... 
sondern dazu bedarf es neuer Wege, die in der proletarischen Demo­
kratie, im Rätesystem, liegen". Und die Gewerkschaften, forderte er, 
müßten sich „e i n g l i e d e r n in die große, alle schaffenden Kräfte des 
Volkes erfassende Räteorganisation".

Selbst wenn man davon absieht, daß die Gewerkschaften, soweit sie 
Gelegenheit nahmen, sich zu dieser Frage zu äußern, grundsätzlich für die 
demokratische Staatsform eintraten, ergibt sich aus der Haltung, welche 
die Gewerkschaften zur politischen Bewegung stets eingenommen hatten, 
ohne Schwierigkeit, daß sie auch diese Forderungen und Gedankengänge. 
ablehnen mußten. Denn auch sie waren nichts anderes als der Versuch, 
die in das Rätesystem „eingegliederten" Gewerkschaften in Abhängigkeit 
zu vornehmlich politischen Bestrebungen zu versetzen, sie untertan zu 
machen einem bestimmten politischen Willen und ihre Macht nach dem 
Gebot außerhalb der Gewerkschaften stehender Gewalten einzufetzen für 
politische Ziele. Die Abwehr gegen diese mit. sehr befremdenden Ideen, in

’) Im Korreferat. A. a. O., Seite 436 ff.
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denen sich altmodische syndikalistische mit „leninistischen" Elementen misch­
ten, verknüpften Versuche, die Gewerkschaften ihrer ursprünglichen Auf­
gabe zu entfremden und ihres taktischen Selbstbestimmungsrechtes zu 
entkleiden, mußte sogar um so heftiger fein, je unbestimmter Form und 
Verfassung der Organisation, der sich die Gewerkschaften „eingliedern" 
sollten, und je unklarer die Ziele und Methoden des Kampfes dieser 
Organisation sich darstellten. Auch jetzt mußten sich die Gewerkschaften aus 
Gründen der Selbsterhaltung auch gegen diese politische Bewegung, die sich 
in der Forderung des Rätesystems manifestierte, für „neutral" erklären.

Soweit diese Bewegung aber Ansprüche geltend machte, deren Verwirk­
lichung direkt in das Wirkungsgebiet der Gewerkschaften eingegrisfen hätte, 
mußte die Gewerkschaftsbewegung den Boden der Neutralität verlassen 
und derartige Bestrebungen offen bekämpfen. Und da die Gewerkschaften 
in Nürnberg eben beschlossen hatten, ein mit ihren Mitteln und unter 
ihrer Führung zu verwirklichendes Mitbestimmungsrecht der Arbeiterklasse 
in der Wirtschaft zu fordern und beim Ausbau einer gemeinnützigen 
Organisation der Wirtschaft mitzuwirken, mußten sie auch den Anspruch 
der Anhänger Müllers, diese den ursprünglichen Bestrebungen der Ge­
werkschaften so eng benachbarte Ausgabe der noch gar nicht bestehenden 
Räteorganlsatwn zu überlassen und die Gewerkschaften zu Hrlfsorganen 
dieses Systems zu machen, zurückweisen.

In ähnlicher Weise muß sich die Gewerkschaftsbewegung zu allen Ver- 
' suchen, in ihr Gebiet einzugreifen, verhalten. Politische Neutra­

lität der Gewerkschaften bedeutet, daß sie keineu 
politischen Gewissenszwang an ihren Mitgliedern 
üben. Abersiebedeu letnich t, daßsieesduldenmüs fen, 
w e ii n politische Richtungen durch die Gewerkschafts­
mitglieder, die fich zu ihnen bekennen, bestimmte 
politische Strömungen und Auffassungen zu ent­
scheidender Geltung bei der Bestimmung der Taktik 
der Gewerks chaften verhelfen, ja die Gewerkschaften 
selb st dem Gebot politischer Parteien unterwerfen 
und ihre organisatorischen Mittel politischen Be - 
st r e b u n g e n d i e n st b a r machen wollen. Wie die Freundschaft 
zwischen Sozialdemokratie und Gewerkschaften eine gewisse Distanz zur 
Voraussetzung hatte, wie sie um so dauerhafter werden konnte, nachdem 
jede der beiden Bewegungen die Selbständigkeit und Eigenart der anderen 
ohne Einschränkung anzuerkennen bereit war, ebenso muß eine Aufhebung 
der Distanz und die Versagung dieser Anerkennung der taktischen Freiheit 
der Gewerkschaften durch eine politische Partei, welche es auch sein mag, 
eine solche Freundschaft vernichten. Daher mußten die Gewerkschaften sich 
mit zunehmender Energie zur Wehr setzen gegen alle Versuche der Kom­
munistischen Partei, einen solchen Einfluß auf die Gewerkschaften zu be­
kommen. Wieweit der Anspruch der Kommunisten ging, aus den Gewerk­
schaften willenlose Werkzeuge ihres politischen Strebens zu machen, haben 
wir von Heckert, dem gewerkschaftlichen Fachmanne der KPD., er­
fahren, der auf dem Kongreß der Roten Gewerkschafts-Internationale in 
Moskau im Juli 1924 in einem Referat über die „Streikstrategie" sagte:
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„Wir müssen in unseren Richtlinien festlegen, daß der Charakter des 
Kampfes verschärft und seitens der Arbeiter aggressiver gemacht 
werden muß. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen muß das Proletariat 
seinen Feinden Stoßtrupps gegenüberstellen . . . Das Proletariat muß 
alle Vorkehrungen treffen, um seine den Kampf leitenden Organe wirklich zu 
beschützen, und man braucht sich nicht durch das Geschwätz der Reformisten 
beeinflussen lassen, wenn diese sagen: „Hört nicht auf Kommunisten, kein 
Mensch weiß, wie sie heißen und wo sie wohnen: sie wollen euch in eine Falle 
locken, damit man euch leichter schlagen kann." Genossen, ebenso wie im 
Kriege der Generalstab, der die Schlacht leitet, sich nicht vor dem Schützen­
graben, sondern an einem sicheren Ort befindet, gesichert gegen den unmittel­
baren Angriff seitens des Gegners, müssen auch die Streikorgane gegen 
solche Gefahren geschützt sein. Man muß illegale Organe haben, 
die die Streiks leiten, sowie eine genügende Zahl vorgemerkter Ge­
nossen, die diejenigen ersetzen können, die aus dem Organ, welches den Streik 
leitet, heransgegriffen werden."')

Die systematische Anwendung dieser „Streikstrategie" würde das 
Ende der Gewerkschaften bedeuten. Für sie ist der Streik stets nur das 
letzte Mittel zur Erreichung eines konkreten, eindeutig bestimmten Zweckes, 
das auf Grund einer Verständigung zwischen Führung itrtb Mitgliedschaft 
angewandt wird. Ein solcher Streik kann nur geführt werden, wenn sein 
Zweck den Beteiligten allgemein bekannt und von ihnen anerkannt ist. 
Die führenden Körperschaften der Gewerkschaften müssen vor aller Welt 
die Verantwortung für den Kampf tragen, was ihnen aber nur möglich 
ist, wenn sie die Haltung der Mitgliedschaft kennen und stets öffentlich mit 
ihr in Fühlung bleiben können, und wenu umgekehrt die Führung allen 
Mitgliedern genau bekannt ist. Die Mitglieder der Gewerkschaften ver­
langen beim Abschluß eines Streiks ein greifbares Ergebnis oder — im 
Falle des ergebnislosen Verlaufs — mindestens Erklärungen über die 
Gründe der Ergebnislosigkeit ihres Opfers und eine Aussprache mit der 
Führllng über diese Gründe.

Eine illegale Führung kann allen diesen Forderungen nicht gerecht 
werden. Der illegale Streik würde daher, wenn er eine größere Ver­
breitung fände, die gewerkschaftlichen Organisationen mit Sicherheit zur 
Auflösung bringen. Die illegale Führung vermag den Streik nicht in 
dieser für die Gewerkschaften notwendigen Form, sondern nur als politische 
Aktion im Sinne der Ziele der KPD. zu führen. Sie beginnt und führt 
den Streik nicht zur Erreichung eines bestimmten Zweckes, sondern um 
seiner selbst willen. Hier wird, vom Standpunkte der Gewerkschaften 
gesehen, das Mittel zum Zweck und damit der Unsinn zur Methode.

Die Gewerkschaftsbewegung aber mußte sich dagegen schützen, daß diese 
Methode des Unsinns in den Organisationen zur Herrschaft gelangt. Ihr 
Kampf gegen den politischen Einfluß der Kommunisten in den Organisa­
tionen steht durchaus im Einklang mit ihrer politischen Neutralität. Denn 
weil die Neutralität die Bewahrung der Unabhängigkeit und des Selbst- 
beftimmungsrechts der Gewerkschaften in allen Fragen ihrer Taktik be­
zweckt, deswegen erfordert fie zugleich die Abwehr aller Strömungen, die 
ihre den Gewerkschaften wesensfremde taktische Absicht an Stelle des den

’) Gewerkschafts-Zeitung, 34. Jahrg. Seite 443.
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Gewerkschaften eigentümlichen taktischen Gesetzes in den Organisationen 
zur Geltung bringen wollen.

Als der Bundesausschuß des ADGB. in seiner 11. Sitzung am 15. und 
16. Januar 1924 zu den Bestrebungen der Kommunisten Stellung nahm, 
erklärte er in einer entsprechenden Entschließung:

„Entgegen dem Beschluß des Nürnberger Gewerkschaftskongresses, in dem 
ausdrücklich die parteipolitische Neutralität der Gewerkschaften 
festgelegt wird, bemühen sich die kommunistischen Parteigänger, die Gewerk­
schaften zu Organen ihrer Parteipolitik zu machen."

Hier wird das Ziel des Bemühens der Kommunisten treffend gekenn­
zeichnet und die Abwehr dagegen vollkommen richtig mit dem Neutralitäts­
standpunkte begründet. Die Entschließung der 11. Sitzung erläutert in ihren 
übrigen Teilen die Notwendigkeit dieser Abwehr eingehender; sie sei erfor­
derlich, um die Einmütigkeit und Geschlossenheit der Bewegung zu erhalten?)

Aber auch diese Haltung der freien Gewerkschaften bedeutet nicht den 
Verzicht auf politischen Einfluß und damit auch nicht den Verzicht auf 
ein gemeinsames Handeln mit politischen Parteien, wenn diese durch ihr 
Verhalten den Gewerkschaften ein Zusammenarbeiten mit ihnen möglich 
machen. Und die Neutralität bedeutet auch nicht den Verzicht auf selb­
ständiges politisches Auftreten der Gewerkschaften und auf die Anwendung 
des politischen Massenstreiks, wenn z. B. politische Ereignisse die ver­
fassungsmäßige Grundlage, auf der die Arbeiterklasse ihren Kampf mit 
Vorteil zu führen vermag, bedrohen. Die führende Rolle, welche die Ge­
werkschaften beim Massenstreik zur Abwehr des K a p p - P u t s ch e s im 
März 19 2 0 ohne Zögern übernahmen, beweißt es. Das Recht, in 
solcher Weise entscheidend in die Gestaltung des Politischen Schicksals 
Deutschlands einzugreifen, begründete Paul U m b r e i t damals, indem 
er in einem Artikel im Korrespondenzblatt des ADGB. darlegte, um ihren 
eigenen Erfolg, um die Durchführung ihrer eigenen Forderungen zu 
sichern, mußten sich die Gewerkschaften „als einen neuen Faktor tm politi­
schen Leben einschalten, mit dem Regierung und Parlament sich vor allen 
entscheidenden Schritten zu verständigen haben. Es mag demokratische 
Doktrinäre geben, die eine solche Regelung als unvereinbar mit den ver­
fassungsmäßigen Rechten der Volksvertretungen empfinden. Ihnen können 
wir nur das eine fageu: Ein Parlamentarismus, der in äußeren Formen 
erstarrt, ohne sich um die lebendig wirkenden Kräfte des Volkes zu küm­
mern, ist eine Gefahr für das Gesamtwohl. Der monarchistische Putsch 
hat gezeigt, wie leicht demokratische Regierungen und Volksvertretungen 
verjagt werden können. Was aber nicht verjagt, abgedankt oder aufgelöst 
werden kann, das einzig Bleibende, der Quell aller staatserhaltenden 
Kräfte, ist das arbeitende Volk, dessen Wirtschaftsverbände den Kampf 
gegen die politisch-militaristischen Hochverräter unerschrocken ausgenommen 
und ihn gewonnen haben."

Und wie hier die Gewerkschaften den Boden der demokratischen Republik 
gegen den inneren Feind verteidigten, so schützten sie beim Ruhrkampfe 
1923 die Einheitlichkeit der deutschen Volkswirtschaft als Grundbedingung

8) Protokoll der 11. Sitzung, Seite 21.
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ihrer eigenen Existenz und Bedeutung gegen Eindringlinge von außen. 
Ein gemeinsames Handeln mit politischen Bewegungen ist den Gewerk­
schaften gegenwärtig allerdings nur mit der Sozialdemokratischen Partei 
möglich. Sie lehnt es ab, in die Entschließungen der Gewerkschaften ein­
zugreifen, und sie wird einem gemeinsamen Handeln stets eine Verständi­
gung zwischen beiden Zweigen der Arbeiterbewegung, bei der beide Auf­
fassungen in gleicher Weise zur Geltung kommen können, voraufgehen 
lassen. Auch der früher häufig hervortretende Zwiespalt, der, wie wir 
oben darlegten, daraus entstand, daß die Partei, in dauernder Opposition 
stehend, ihre geistige Einstellung vornehmlich von der Betrachtung weiter 
entfernter Zukunftsziele empfing, während sich in den Gewerkschaften mit 
der Notwendigkeit der Erzielung konkreter Gegenwartsziele die Neigung 
zu positiver Gegenwartsarbeit immer mehr verbreitete, — auch dieser 
Zwiespalt kann infolge der völlig veränderten politischen Herrschaftsver­
hältnisse und Aktionsmöglichkeiten und der entsprechend veränderten 
Stellung der Partei heute nicht mehr trennend zwischen beide Bewegungen 
treten. Daraus sind Verhältnisse entstanden, in denen die Idee des 1919 
aufgekündigten Mannheimer Abkommens weit größere praktische Bedeu­
tung erlangt und häufigere Anwendung findet als zu der Zeit, da das 
Abkommen abgeschlossen wurde. Und je mehr sich die seit 1918 angebahn­
ten politischen Verhältnisse festigen, uni so mehr wird sich die Innigkeit 
der Beziehungen zwischen Sozialdemokratie und Gewerkschaften steigern. 
Auch gelegentliche Rückschläge in der politischen Entwicklung können nur 
durch gemeinsamen Kampf überwunden werden.")

Es ist möglich, daß diese Gemeinsamkeit zwischen beiden Bewegungen 
mit der Zeit auch in einer Veränderung der organisatorischen Formen 
ihren Ausdruck findet, aber die werden nie derart sein, daß sich der eine 
Zweig der Bewegung gebietend über den anderen erhebt, der eine im 
anderen aufgeht oder beide mitsamt den Organen des Staates, den gesetz­
gebenden und den vollziehenden, verbunden werden in einem „Rätesystcm". 
Diese von Richard Müller und seinen Anhängern vertretenen Anschau­
ungen haben nach dem Nürnberger Kongreß in gerader Linie sogar zu 
ausgesprochen syndikalistischen Krankheitserscheinungen am Körper der 
deutschen Arbeiterbewegung geführt. Nachdem die „formale" Demokratie 
in Acht und Bann erklärt worden war, hatten diese neuen Syndikalisten 
nur noch einen Schritt zu tun, um den politischen Kampf überhaupt ab­
zulehnen und nur noch die Eroberung der wirtschaftlichen Macht zu 
propagieren. Und neuerdings läßt auch Z w i n g die Behauptung von der 
Minderwertigkeit der „formalen" politischen Demokratie im Vergleich zur 
sozialen oder wirtschaftlichen Demokratie wieder aufleben. Er schreibt, die 
Arbeiterklasse müsse „die Illusion aufgebcn, daß nach der Eroberung der 
politischen Gewalt mit dieser Gewalt auch die Oekonomie umgestaltet 
werden könnte". In den Köpfen und Herzen der Arbeitermassen breche 
sich daher immer mehr die Erkenntnis Bahn, „daß eine grundsätzliche 
Aenderung des Arbeitsdaseins weder mit politischen Mitteln noch mit

") Wir kommen auf die gleiche Frage noch einmal zurück in dem Abschnitt: 
Probleme der Angestelltenbewegung.
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Kämpfen um Berteilungsprinzipien (Lohnpolitik) herbeigeführt werden 
kann."'") Diese Auffassung tritt bei Zwing in allen Teilen seines Buches 
immer wieder hervor und führt ihn schließlich zu dem Ergebnis, diese 
Erkenntnisse müßten die Arbeiterklasse zwingen, „ihre Kampfmethoden zu 
berichtigen".

Aber diese Auffassungen sind heute ebenso verfehlt wie 1919. Sozial­
demokratie und Gewerkschaften werden gemeinsam bemüht sein müssen, 
die gesellschaftliche Macht der Arbeiterklasse allmählich mit allen Mitteln 
auf ein Höchstmaß zu steigern. Aufgabe der Gewerkschaften 
ist es, die soziale Struktur der Gesellschaft zu ver­
ändern, und Aufgabe der Partei, diese Veränderun­
gen in der Gesetzgebung zur Anerkennung zu bringen. 
Die Aufgabe der Partei besteht ferner darin, die 
politische Macht der Arbeiterklasse zu vermehren, 
und die Gewerkschaften haben die Aufgabe, den so­
zialen Inhalt der durch die Macht st eigerung der Ar­
beiterklasse umgebildeten politischen Formen zu 
verwirklichen.

In solchem Sinne läßt sich schon von einer sozialen Demokratie neben 
der bloß politischen — oder, wie immer wieder gesagt wird, „formalen" 
Demokratie reden. Aber diese Auffassung der Zusammenhänge zeigt auch 
zugleich, daß, ebenso wie Gewerkschaften und Partei immer wieder auf 
ein Zusanunenwirken angewiesen sein werden, jede der beiden Formen der 
Demokratie nicht denkbar ist ohne die andere. Wir stimmen überein mit 
Otto Bauer, der der politischen Demokratie die funktionelle 
Demokratie zur Seite stellt, welche die Menschen nach ihrer gesell­
schaftlichen Funktion zusammenfaßt. Der Gedanke der funktionellen 
Demokratie sei, „daß die Negierung kontrolliert werde durch die uach 
Beruf oder Arbeitsstätte, also nach ihrer gesellschaftlichen und volkswirt­
schaftlichen Funktion zusammengefaßten und gegliederten Staatsbürger".") 
Ganz ähnlich klingt die Bemerkung Umbreits zum Kapp-Putsch, die wir 
anführten. Wie Bauer fordert, daß die Regierung von den nach Beruf 
und Arbeitsstätte organisierten Staatsbürgern kontrolliert werde, so er­
klärt Umbreit, die Gewerkschaften (in denen die Staatsbürger nach Beruf 
und Arbeitsstätte zusammengefaßt sind) müßten sich als „neuer Faktor im 
politischen Leben einschalten, mit dem Regierung und Parlament sich 
vor allen entscheidenden Schritten zu verständigen haben".

Funktionelle oder soziale Demokratie ist also ein Mittel, den Einfluß 
des Proletariats auf die Organe der politischen Demokratie zu vermehren, 
die politische Macht des Proletariats zu steigern, aber kein Grund, auf die 
Eroberung der politischen Macht zu verzichten oder das politische Wirken 
der Arbeiterklasse hinter den sozialen und wirtschaftlichen Kampf an die 
zweite Stelle zu setzen. Für die Arbeiterklasse ist das Verhältnis zwischen 
politischem und wirtschaftlichem Kampfe, politischer und sozialer Demo­
kratie nicht das eines Entweder-oder, sondern stets das eines Sowohl-als-

10) A. a. D. Seite 48.
") Otto Bauer, Die österreichische Revolution. Seite 187.
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auch. Wir kommen nicht vorwärts, wenn wir die eine der beiden Waffen 
des Proletariats, feine politische und seine wirtschaftliche Bewegung, zu­
gunsten der anderen als stumpf geworden bezeichnen, sondern nur, wenn 
wir beide Waffen kombiniert gebrauchen. Anfänge zu diesem Kampfe mit 
kombinierten Waffen sind, wie wir gezeigt zu haben glauben, vorhanden, 
und es kommt nur darauf an, den damit betretenen Weg fortzusetzen.

Der alte sozialdemokratische Grundsatz, daß der Weg zur wirtschaftlichen 
Befreiung des Proletariats über die Eroberung der politischen Macht 
führe, bedeutet daher, auf die gegenwärtige Lage angewandt, auch nicht, 
daß die Gewerkschaften mit ihrem Kampfe um die Ausgestaltung der 
sozialen und wirtschaftlichen Demokratie, die, wie wir gezeigt haben, zu­
nächst identisch ist mit der Ausgestaltung des modernen kollektiven Arbeits­
rechts in allen seinen Teilen, der Arbeitsverfassung und Arbeitsverwal­
tung, warten sollen bis zur endgültigen Eroberung der politischen Macht 
durch das Proletariat. Es ist die Aufgabe der funktionellen Demokratie, 
die gesellschaftliche und wirtschaftliche Position des Proletariats zu 
verbessern und damit seinen politischen Kampf zu unterstützen. Aber 
verwirklicht wird die soziale Demokratie stets erst durch den erfolg­
reichen politischen Kampf, denn sie kann ihre Funktion nur auf gesetzlicher 
Grundlage ausüben. Die Gewerkschaftsbewegung wirkt in der Tiefe des 
sozialen Lebens, sucht dem unmittelbaren sozialen Gegner, dem Unter­
nehmertum, Vorteile abzuringen und schafft, indem sie das Bild der 
sozialen Machtverhältnisse verschiebt und die Bedingungen des sozialen 
Lebens verändert, neue soziale Tatsachen. Dann aber strebt sie danach, 
ihre Errungenschaften, die in diesen sozialen Tatsachen zum Ausdruck 
kommen, durch die Gesetzgebung rechtlich zu sichern. Die Geschichte der 
deutschen Sozialpolitik enthält zahlreiche Beispiele für diesen Werdegang 
sozialpolitischer Gesetze.") Der Kampf um die Anerkennung sozialer Tat­
sachen ist aber stets ein politischer Kampf. Ebenso bedarf es zu jeder 
weiteren Ausgestaltung der Sozialpolitik neben der Entfaltung wirtschaft­
licher Macht immer wieder der politischen Aktion und damit der „for­
malen" politischen Demokratie. Insbesondere bedarf die soziale Demo­
kratie und autonome Arbeitsverwaltung, die auf einer gewissen Höhe der 
Entwicklung ans der Sozialpolitik, die zunächst als Fürsorge für die wirt­
schaftlich Schwachen auftritt, hervorgeht, der gesetzlichen Fundierung, um 
zu bestehen, um die Kompetenzen ihrer Organe zu bestimmen und um 
ihre Funktionen ausüben zu können. Wir deuteten schon an, daß das vor 
allem auch für die Organe des Artikels 165 der Reichsverfassung gilt. Und 
je weiter diese Entwicklung fortschreitet, um so heftiger dürften sich die 
politischen Kämpfe um diese Fragen gestalten. Denn eine Gesetzgebung, 
die eine soziale oder wirtschaftliche Demokratie begründen soll, wird, je 
näher sie ihrem Ziele kommt, immer mehr mit dem Anspruch des Unter­
nehmertums auf uneingeschränkte Verfügungsgewalt über alle Produktiv­
kräfte in Widerstreit geraten. Können wir glauben, daß eine Staats­
gewalt, die nicht in hohem Maße den politischen Einfluß der Arbeiterklasse 
spürt, eine solche Gesetzgebung zulassen wird? Wir glauben im Gegenteil,

") Siehe den Abschnitt: Ursachen und Wirkungen der Sozialpolitik. 
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daß das Streben nach sozialer und wirtschaftlicher Demokratie das Inter­
esse der Gewerkschaften an der Steigerung der politischen Macht des Pro­
letariats vermehrt, und die Tatsachen der jüngsten Zeit beweisen, daß die 
führenden Organe der deutschen Gewerkschaften nach dieser Einsicht 
Verfahren. Auch die „Gewerkschafts-Zeitung" schrieb in einem Artikel 
gegen Striemer:

„Die Macht soll erst noch kommen, durch die sich das Unternehmertum den 
maßgebenden Einfluß auf die Wirtschaft entreißen läßt. Da müßte die 
Arbeiterschaft noch viel stärker sein als sie heute ist, wirtschaftlich stärker und 
erst recht politisch stärker, um ihren Willen auch in der Gesetzgebung 
zum Ausdruck bringen zu können."

Wie die ersten Anfänge einer wirtschaftlichen Demokratie, die Zu­
geständnisse im Artikel 165 der Verfassung und das Betriebsrätegesetz, nur 
durch heftige politische Kämpfe zu verwirklichen waren, fo wird auch 
jeder weitere entfcheidende Schritt der Arbeiterklasse auf diesem Wege den 
politischen Widerstand der Bourgeoisie Hervorrufen, der nur mit Mitteln 
des politischen Kampfes überwunden werden kann. Nicht der Kampf unt 
die politische Macht hat sich als Illusion erwiesen, sondern die Politik 
erfordert in steigendem Maße die Beachtung der Gewerkschaften, und die 
Kämpfe der Gewerkschaften erlangen wachsende politische Be­
deutung. Die soziale Demokratie ist letzten Endes auch nur eine andere 
Form der Anwendung politischer Macht. „Die Großindustrie bringt eine 
Menge einander unbekannter Leute an einem Orte zusammen. Die Kon­
kurrenz spaltet sie in ihren Interessen, aber die Aufrechterhaltung des 
Lohnes, dieses gemeinsamen Interesses gegenüber ihrem Meister, ver­
einigt sie in einem gemeinsamen Gedanken des Widerstandes — Koalition. 
Wenn der erste Zweck des Widerstandes nur die Aufrechterhaltung des 
Lohnes war, so formieren sich die anfangs isolierten Koalitionen in dem 
Maß, als die Kapitalisten ihrerseits sich behufs der Repression vereinigen, 
zu Gruppen, und gegenüber dem stets vereinigten Kapital wird die Auf­
rechterhaltung der Assoziationen notwendiger für sie als die des Lohnes ... 
Die ökonomischen Verhältnisse haben zuerst die Masse der Bevölkerung in 
Arbeiter verwandelt. Die Herrschaft des Kapitals hat für diese Masse eine 
gemeinsanie Situation, gemeinsame Interessen geschaffen. So ist diese 
Masse bereits eine Klasse gegenüber dem Kapital, aber noch nicht für sich 
selbst. In dem Kampf, den wir nur in einigen Phasen gekennzeichnet 
haben, findet sich diese Masse zusammen, konstituiert sich als Klasse für 
sich selbst. Die Interessen, welche sie verteidigt, werden Klasseninteressen. 
Aber der Kampf von Klasse gegen Klasse ist ein p o l i t i s ch e r K a m p f." 

So äußerte sich Marx im „Elend der Philosophie" gegen Proudhon, 
aber seine Darlegung erscheint uns auch geeignet, unsere Ausführungen 
über das Verhältnis der Gewerkschaften zu Politik und Partei, wie es sich 
uns in der gegenwärtigen Lage, an der Schwelle zur sozialen Demokratie, 
darstellt, abzuschließen. Wir glauben, daß die Deutschen Gewerkschaften 
die von Marx vorausgesehene Entwicklung durchlaufen haben und bei dem 
im letzten Satz bezeichneten Punkte angelangt sind. Als wichtiges Merk­
mal dieses gegenwärtig erreichten Stadiums erscheint uns das Streben 
der Arbeiterklasse nach wirtschaftlicher Demokratie.
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Der Aufstieg der Gewerkschaften
nnd die Ausbreitung der Tarifverträge.^)

Zweimal — 1918 und 1923 — sahen sich die Gewerkschaften plötzlich vor 
eine einschneidende Veränderung der Gesamtlage gestellt. Die Ereignisse 
dieser beiden Jahre waren für die Gestaltung der Existenzbedingungen 
und der Tätigkeit der Gewerkschaften von weittragender Bedeutung und 
sie stehen zugleich untereinander in engster Beziehung. Die 1918 erfolgte 
Umgestaltung der gewerkschaftlichen Existenzbedingungen beeinflußte die 
Ereignisse von 1923. Diese sind daher nicht zu verstehen ohne eine Analyse 
der Ereignisse von 1918 und ihrer Wirkung auf die Gewerkschaften.

Gewaltiger Zuwachs an Mitgliedern, Ausdehnung der 
Geltung der Tarifverträge bis zur nahezu restlosen Einordnung 
aller Arbeiter und Angestellten, Veränderung der rechtlichen 
Stellung der Gewerkschaften und im Zusammenhang damit die Ver­
änderung ihrer Stellung zur Staatsgewalt sind die wesentlichen Er­
scheinungen. Daraus erwuchsen den Gewerkschaften völlig neue Aufgaben, 
während deren Lösung erschwert, der Ueberblick über die neue Lage ver­
dunkelt und die reine Wirkung der Veränderungen verwischt wurde durch 
die abnormen wirtschaftlichen Verhältnisse nach dem Kriege.

1914 hatten die Verbände des Allgemeinen deutschen Gewerkschafts­
bundes 2,075,759 Mitglieder. Der Zustrom riesiger Massen vermehrte 
nach 1918 die Zahl der Mitglieder von 1,106,657 im Durchschnitt des 
Jahres 1917 auf 1,664,991 irrt Jahre 1918, 5,479,073 irrt Jahre 1919, 
7,890,102 im Jahre 1920. Die Verbände des Allgemeinen freien Ange­
stelltenbundes machten eine ähnliche Entwicklung durch. Auf dieser Höhe 
hielten sich die Mitgliederzahlen bis zur Wirtschaftskrise des Jahres 1923.

Die Bedeutung dieses Zuwachses ist nicht allein an seiner äußerlichen 
Größe zu messen. Denn die Mitgliedervermehrung verteilt sich nicht 
gleichmäßig auf alle Verbände nnd die in ihnen organisierten Berufs­
zweige. Der Zuwachs war selbstverständlich dort am stärksten, wo die 
Mitgliederzahlen unter den Umständen der Vorkriegszeit relativ am 
niedrigsten waren. Alle Hemmungen, die in der Vorkriegszeit immer noch 
breite Schichten von den Gewerkschaften ferngehalten hatten, galten als be­
seitigt. Landarbeitern und Staatsarbeitern war das Koalitionsrecht zuteil 
geworden; der Widerstand der Unternehmer hatte seine Wirkung einge­
büßt und machte insbesondere den Weg frei für die Organisierung der 
Angestellten, aber auch bestimmter Arbeiterschichten. So im Nahrungs­
mittel- und Gasthausgewerbe, deren Arbeiter vor dem Kriege als schwer 
organisierbar galten und deren Arbeitgeber zugleich zu den erbittertsten 
Gegnern der gewerkschaftlichen Organisationen zählten.') Ferner waren, 
veranlaßt durch die Bedürfnisse des Krieges, ganz neue Industrien ent­
standen oder bestehende zu großer Ausdehnung gelangt. Die schnelle 
Jndustriealisierung Mitteldeutschlands ist zum größten Teile auf diese

*) Dieser und der nächste Abschnitt ist dem Artikel „Aufstieg und Krise der 
Gewerkschaftsbewegung" in der „Gesellschaft", I Seite 76 ff. entnommen.

') Siehe 1. Band, Seite 173 ff.: Organisierbarkeit der Arbeiter.
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Ursache zurückzuführen. In diesen schnell aufgekommenen Industrie­
zweigen und Industriegebieten waren ortsfremde Arbeitermassen aus 
allen Berufen zusammengeströmt, die nun gleichfalls als heterogene Masse 
starke Mitgliedschaften der Gewerkschaften bildeten. Die Gewerk­
schaften erhielten ihren Zuwachs also zu einem 
erheblichen Teile aus Arbeitnehmerschichten, die 
für den gewerkschaftlichen Kampf völlig unvor­
bereitet waren.

In manchen Verbänden mußte eine geradezu gigantische Aufbauarbeit 
geleistet werden. Schon die notdürftigste Verarbeitung des zuströmenden 
Materials (Ausfertigung der Mitgliedsbücher, Einziehen der Beiträge, 
Fühlungnahme mit den Massen in den Betrieben usw.) erforderte eine 
äußerste Anspannung aller Kräfte und eine starke Vermehrung des be­
soldeten und unbesoldeten Funktionärstabes. Häufig genug mußten auch 
die Funktionäre aus Kreisen genommen werden, denen die gewerkschaft­
liche Arbeit völlig neu war. Die Organisationseinrichtungen erwiesen 
sich vielfach als zu eng für die Aufnahme des Zustromes und die Be­
wältigung der neuen Aufgaben. Dies führte wiederholt zu Aenderungen 
in der Gliederung der Organisationen und zu innerorganisatorischen Um­
stellungen. Ueberall wurde die Stetigkeit der Entwicklung durch ein un­
natürliches Hasten verdrängt. Der zähe Eifer der Funktionäre bei der 
Werbung um jedes Mitglied, der früher für die gewerkschaftliche Agitation 
so wichtig war, machte einer gewissen Gleichgültigkeit gegen das einzelne 
Mitglied Platz. Denn jegliches Mühen um Mitgliedergewinn war über­
flüssig geworden; für eine innere Agitation, die nun um so not­
wendiger gewesen wäre, für die planmäßige Einführung der Neugewonne- 
nen in die Bedingungen des gewerkschaftlichen Kampfes und für die 
Durcharbeitung neu entstehender Probleme war nur selten genügend Zeit 
und Fähigkeit vorhanden. Weder die Mitgliedschaften noch die Funktionär­
körper der Verbände waren, wie früher, aus den Kämpfen der Gewerk­
schaften hervorgegangen und in ihrem Feuer miteinander verschmolzen 
worden. Beide zeigten so eine völlig veränderte innere, seelische Ver­
fassung, sowohl für sich betrachtet, wie in ihrem Verhalten zueinander, 
eine der wichtigsten Ursachen für manches gegenseitige Nichtverstehen, das 
in den letzten Jahren oftmals zu fast unerklärlichen Organisationswirren 
führte. Beide Teile erschienen vielfach nicht organisch miteinander ver­
wachsen und sogar gegeneinander gestellt.

So bedeutete das Steigen der Mitgliederzahlen wohl einen beträchtlichen 
Machtzuwachs für die Verbände, aber die Plötzlichkeit des Wachstums 
hinderte sie zugleich an dem inneren Ausbau und damit an einer der 
äußeren Größe gemäßen Ausnutzung des Machtgewinnes für ihre Ziele 
und Aufgaben. Denn gerade angesichts der starken Zunahme an Mit­
gliedern seit 1918 und noch mehr angesichts der Ereignisse von 1923 muß 
daran erinnert werden, daß für das Ansehen wie für den materiellen 
Erfolg der Bewegung ihre innere Kraft von entscheidender Bedeutung ist. 
Es war schon eine Leistung, die ungeheure Arbeit des Aufschwunges zu 
bewältigen und die Verbände dabei für die Lösung der dringenden täg­
lichen Aufgaben aktionsfähig zu erhalten. Wir würden diesen Aufschwung
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der Gewerkschaften in seinen Wirkungen überschätzen und zu einem falschen 
Maßstab für die Bewertung ihrer Leistungen gelangen, wollten wir die 
der Zahl nach seit 1919 so glänzend organisierte Masse auch als organi­
sierte Masse in einer tieferen Bedeutung des Wortes, als bewußt von einer 
Idee geleitete und in einem Witten verbundene Masse betrachten.

Welche Gründe haben nun nach 1918 breite Massen 
zur Erwerbung der Mitgliedschaft veranlaßt? Für 
die größte Zahl der neuen Mitglieder wäre es verfehlt, wottten wir ihren 
Eintritt in die gewerkschaftliche Organisation in direkte Beziehung setzen 
zu den revolutionären Ereignissen des Jahres 1918. Als ein revolutio­
närer Aufschwung ist das plötzliche Hinzuströmen eines ganzen Volkes zu 
den Gewerkschaften nur sehr bedingt zu werten. Von einem solchen kann 
für die Gewerkschaften nur insofern die Rede sein, als infolge der revo­
lutionären Umwälzung — schon vor dem Einsetzen des Mitglieder­
zuwachses — die Machtstellung der Verbände gegenüber dem Unter­
nehmertum in demselben Maße eine bedeutende Stärkung erfahren hatte, 
wie die Machtstellung der Arbeiterklasse überhaupt. Diese Steigerung der 
Bedeutung der Gewerkschaften, vor der das Unternehmertum damals 
kampflos zurückwich, lockte die Massen an und schuf gleichzeitig die Atmo­
sphäre, in der den Gewerkschaften mancher Erfolg im Lohnkampfe leichter 
zuteil wurde, als bei einer ungünstigeren allgemeinen sozialen Machtver- 
verteilung. Diese Massen aber erwarteten von den Gewerkschaften die 
sofortige endgültige Lösung der sozialen Frage.

Im übrigen aber waren es vornehmlich Nützlichkeitsgesichtspunkte, 
welche die Massen in die Gewerkschaften trieben. Es war vor allem bei 
den aus dem Felde Heimkehrenden die Sorge um die freien Stellen, die sie 
von den bereits in die Betriebe Eingedrungenen besetzt wußten, auch die 
Angst um ihre wirtschaftliche Stellung, die noch vermehrt wurde durch den 
unglücklichen Ausgang des Krieges und die allgemeine Erwartung einer 
langen wirtschaftlichen Depression. In dieser für jeden einzelnen so be­
drückenden Lage erschienen die Gewerkschaften als die wesentlichen Träger 
der wirtschaftlichen Demobilmachung und als Träger der Tarifverträge. 
Das erste sicherte dem einzelnen den Arbeitsplatz, das audere aber sicherte 
ihm den auskömmlichen Lohn.

*

Schon während des Krieges hatte das Tarifvertrags wesen er­
höhte Bedeutung erlangt. Die Gewerkschaften hatten schließlich die Kriegs­
behörden davon zu überzeugen gewußt, daß eine Verpflichtung der mit 
Kriegsaufträgen bedachten Unternehmer auf tarifmäßige Arbeits­
bedingungen aus vielfachen Gründen unumgänglich sei. Dadurch wurde, 
was für die zukünftige Gestaltung des Tarifwesens wichtig war, bewirkt, 
daß der Gedanke des Tarifvertrages Eingang fand in Industriezweige, 
deren Unternehmer ihn vor dem Kriege grundsätzlich abgelehnt 
hatten. Das gilt vor allem für die Metallindustrie. So wurde — andere 
Erwägungen traten hinzu — der Boden vorbereitet für das Arbeits­
gemeinschaftsabkommen vom 15. November 1918, in dem — unter dem 
Druck der zugunsten der Arbeiterklasse verschobenen sozialen Machtverhält­
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nisse — die Bestätigung der Gewerkschaften als anerkannte Interessenver­
tretungen der Arbeitnehmerschaft erfolgte. Diese Anerkennung fand ihren 
greifbaren Ausdruck und ihre praktische Wirkung im Tarifvertag, denn 
durch den Abschluß von Verträgen bestätigte das Unternehmertum dem 
anderen Partner, den Gewerkschaften, die Gleichberechtigung und Gleich­
wertigkeit. Das November-Abkommen bestimmte: „Die Arbeitsbedingun­
gen für alle Arbeiter und Arbeiterinnen sind entsprechend den Verhält­
nissen des betreffenden Gewerbes durch Kollektivvereinbarun­
gen mit den Berufsvereinigungen der Arbeitnehmer festzusetzen. Die 
Verhandlungen hierüber sind ohne Verzug aufzunehmen und schnellstens 
zum Abschluß zu bringen." Damit hatte der Gedanke der gegenseitigen 
kollektivistischen Bindung im Arbeitsvertragswesen den Sieg über die von 
maßgebenden Unternehmerkreisen bis zuletzt vertretene Forderung der 
Vertragsfreiheit des einzelnen Arbeiters und des einzelnen Unternehmers 
errungen. Es kam hinzu, daß durch die Verordnung vom 23. Dezember 
1918 — in aller Stille — die Unabdingbarkeit der Tarifsatzung Gesetz 
geworden und die Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeit von Tarif­
verträgen gleichfalls gesetzlich ermöglicht worden war. Die Unabdingbar­
keit begründete für den einzelnen am Tarifvertrag beteiligten, d. h. in der 
vertragschließenden Gewerkschaft organisierten, Arbeitnehmer einen Klage- 
anspruch auf die tarifmäßigen Arbeitsbedingungen' durch die Allgemein­
verbindlichkeit konnte die Wirkung dieser Unabdingbarkeit unter gewissen 
Voraussetzungen über den Kreis der ursprünglich am Vertrag beteiligten 
Unternehmer und Arbeiter hinaus ausgedehnt werden?)

Der so gesetzlich gesicherte Klageanspruch auf den Tariflohn mußte vor 
allem bei der wirtschaftlichen Unsicherheit die Massen anziehen, den Zu­
strom zu den Trägern dieser Vereinbarungen, den Gewerkschaften, immer 
wieder von neuem beleben und jeden wefentlichen Mitgliederverlust ver­
hindern. Der Tarifvertrag überhob den einzelnen Arbeitnehmer der 
Mühe, sich um den Inhalt seines Arbeitsvertrages zu bekümmern und bot 
ihm eine relativ große wirtschaftliche Sicherheit.

Diese neue Rechtslage gewann noch sehr an Bedeutung infolge der ein­
tretenden Inflation und wurde in demselben Maße wichtiger, in dem die 
Geldentwertung heftigere Formen und schnelleres Tempo annahm. Denn 
jetzt war eine Anpassung der Löhne und Gehälter an die Geldentwertung 
überhaupt nur auf dem Wege der Kollektivregelung möglich; der einzelne 
Arbeitnehnier war völlig außerstande, die immer häufiger notwendig 
werdende Anpassung jeweils für sich allein im individuellen Vertrags­
abschluß zu bewirken. Wenn das in jener Zeit so oft prophezeite „Chaos" 
doch nie eingetreten ist, so ist das nicht zuletzt dieser Wirkung des modernen 
Tarifvertragswesens zu danken, das der großen Masse die Sicherheit des 
vereinbarten Lohnes und die Gewißheit einer einigermaßen erträglichen 
Anpassung an die Geldverhältnisse gab. Auch das Unternehmertum er­
blickte jetzt gauz allgemein in dieser Wirkung der Kollektivregelung einen 
Vorzug, denn es hatte weder ein Interesse an einer allgemeinen Panik, 
noch wäre es selbst fähig gewesen, die Dinge durch individuelle Abschlüsse

2) Siehe auch den folgenden und den Abschnitt: Das moderne kollektive Ar­
beitsrecht.
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zu meistern. Dem einzelnen Unternehmer lag daran, die Valutakonjunktur 
ohne größere Störungen ausnutzen zu können, und daher überließ er die 
Sorge um den Arbeitsvertrag gern der Kollektivregelung und den mit 
ihrer Durchführung betrauten Organen.

So entstand zum erstenmal mit der zwingenden Notwendigkeit zugleich 
auch die Möglichkeit einer Lohnpolitik umfassenden Charak­
ters, die unter den obwaltenden Umständen zwar ihr Ziel auf die An- 
Passung der Löhne an die Geldentwertung beschränken mußte, aber damit 
immerhin leistete, was im Augenblick allseitig als das Wichtigste empfunden 
wurde. In der Tat haben es die Gewerkschaften verstanden, dem Tarif­
vertrag in Form und Inhalt eine relativ große Elastizität zu geben, die, 
soweit das überhaupt möglich war, mit der Beweglichkeit der Geldverhält­
nisse nicht ohne Erfolg wetteiferte. Der neue, allgemein 
anerkannte Grundsatz der K o l l e k t i v r e g e l u n g der 
Arbeitsbedingungen hat sich somit in einer er st en 
schweren Feuerprobe bewährt.

Daher die große Ausdehnung des Tarifvertragswesens. Ende 1918 be­
standen 7819 Tarifverträge für 107,503 Betriebe mit 1,127,690 beschäftig­
ten Personen. Diese Zahlen blieben noch hinter dem Stande von 1914 
zurück, den die Gewerkschaften ohne gesetzliche Anerkennung der Tarif­
verträge erreicht hatten. 1919 beginnt die Steigerung und führt sofort 
weit über den Stand der Vorkriegszeit hinaus. Ende 1919 gab es 11,009 
Tarife für 272,251 Betriebe mit 5,986,475 Personen; Ende 1920 waren 
11,624 Verträge für 434,504 Betriebe mit 9,561,323 Beschäftigten; Ende 
1921 11,488 Verträge mit 697,476 Betriebe mit 12,882,874 Arbeit­
nehmern und Ende 1922 10,768 Verträge für 890,237 Betriebe mit 
14,261,106 Personen erreicht, während für den 1. Januar 1924 nur 
8790 Verträge für 812,671 Betriebe mit 13,135,384 Arbeitnehmern ver­
zeichnet waren.')

Wie die Arbeitnehmerschaft Deutschlands infolge des dargestellten Mit­
gliederzuwachses als restlos organisiert betrachtet werden konnte, so war 
mit dieser Ausdehnung des Tarifvertragswesens die kollektivrechtliche 
Regelung der Arbeitsbedingungen zu uneingeschränkter Herrschaft gelangt. 
Beide Bewegungen laufen nicht nur zufällig parallel, sondern bedingen sich 
gegenseitig. Aber auch dieser gewaltige äußere Erfolg ist kein sicherer Maß­
stab für den Gewinn an innerer Kraft, den die Gewerkschaften aus diesem 
Aufstieg des Tarifvertrages zu schöpfen vermochten.

Die bisherigen Erörterungen deuten das bereits an. Es darf vor allem 
nicht iibersehen werden, daß die allgemeine kollektivrechtliche Regelung des 
Arbeitsverhältnisses von beiden Seiten, von der Arbeiterschaft wie vom 
Unternehmertum, als Erleichterung empfunden wurde. Der Widerstand 
des Unternehmertums, gegen den die Gewerkschaften vor dem Kriege mit 
großem Aufwand an Energie ankämpfen mußten, um die Idee des Tarif­
vertrages zur Geltung zu bringen, fehlte jetzt vollkommen. Aber das

') Die Tarifverträge im Deutschen Reiche am Ende des Jahres 1923. Be­
arbeitet in der Reichsarbeitsverwaltung. Beilage zum Reichsarbeitsblatt 
Nr. 29/30 vom 24. Dezember 1924.
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hatte, wie sich später zeigen sollte/) seinen Grund nicht so sehr in einer 
Veränderung der prinzipiellen Haltung der Unternehmer. Das November- 
Abkommen darf uns darüber nicht täuschen, denn es ist von den Unter- 
nehniern, was jetzt gleichfalls nicht mehr bezweifelt werden kann, nie so 
ernst genommen worden, wie von den Gewerkschaften. Die zeitweilig vor­
herrschende sympathische Haltung der Unternehmer zum Tarifvertrag war 
nur bestimmt durch jene Erwägungen der Zweckmäßigkeit, die wir schon 
andeuteten. Aehnliches gilt für die Arbeitnehmer. Sie hatten es in ihrer 
Mehrzahl nicht nötig gehabt, urn das Prinzip des Tarifvertrages zu 
kämpfen, und somit hatten sie keine Gelegenheit gefunden, den grundsätz­
lichen Wert der Kollektivregelung für die Machtstellung ihrer Organi­
sationen beurteilen zu lernen. Es genügte ihnen zumeist, daß diese Art der 
Regelung der Arbeitsbedingungen ihnen jede persönliche Bemühung ab­
nahm. Und diesen Vorteil hatten sie mühelos gewonnen. So traten im 
Gesichtsfelde der Mehrzahl der auf beiden Seiten an den Tarifverträgen 
beteiligten Personen die zufälligen, aus der Not der Zeit geborenen Vor­
teile des Tarifvertragswesens in den Vordergrund, und die dauernde, 
grundsätzliche Bedeutung der eingetretenen Wendung von der sogenannten 
Vertragsfreiheit zur kollektivrechtlichen Regelung der Arbeitsbedingungen 
gelangte ihnen weniger zum Bewußtsein.

Diese mangelnde Erkentnis der tieferen Bedeutung der Umwälzung 
mußte bei den neugewonnenen Mitgliedern der Gewerkschaften einen 
Mangel an Interesse für ein ernsthaftes geistiges Organisationsleben, der 
Vorbedingung der Steigerung der inneren Kraft der Verbände und des 
innerlichen Verbundenfeins ihrer Mitglieder und Funktionäre, zur Folge 
haben. Dies erschwerte aufs neue den Erfolg einer inneren Werbung in 
den Verbänden. Es zeigte sich denn in der Tat nach einem kurzen Auf- 
schwung, der nach 1918 auch auf diesem Gebiete eingetreten war, bald eine 
erschreckende Versammlungsüberdrüssigkeit.

Diese Tendenz wurde noch gefördert durch die Schaffung gesetzlicher 
Betriebsvertretungen. In jedem Betriebe war ein neues 
Organ entstanden, das der einzelne nach Belieben mit seinen besonderen 
Sorgen belasten konnte. Darin zeigt sich allerdings auch sofort die Be­
deutung, die die gesetzlichen Betriebsvertretungen, denen das Unternehmer­
tum die Anerkennung nicht versagen kann, für gewerkschaftliche Organi­
sationen von dem gegenwärtigen Riesenausmaß haben. Diese liegt darin, 
daß die Betriebsräte gerade in dieser Zeit in den meisten Betrieben sich als 
feste Zelle eines Kerns von Getreuen betätigen, als die Organisatoren 
einer führenden Gruppe von bewußten Anhängern der Bewegung. Die 
Bedeutung einer solchen Kernbildung hat sich in vielen Verbänden erst in 
den gefahrvollen Monaten der Krise der zweiten Hälfte des Jahre 1923 
und in der darauf folgenden Zeit gezeigt, in der die noch immer unge­
schulte, vornehmlich von Augenblickserwägungen geleitete und nur äußer­
lich mit der Bewegung verbundene Masse der neuen Gewerkschaftsmit­
glieder in opferreiche Kämpfe geführt werden mußte.

Die zunehmende Geltung des Tarifvertragswesens und noch mehr die

l) Siehe den Abschnitt: Die Krise und der Wiederaufbau.
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durch die Inflation bewirkte zunehmende Schnelligkeit der Tarifände­
rungen hatte sodann zur Folge, daß das Schwergewicht der Entscheidung 
über Annahme oder Ablehnung der Vertragsangebote der Unternehmer 
oder Sprüche der Schlichtungsorganc — also das Schwergewicht der Ent­
scheidung über die in dieser Zeit bedeutungsvollste Frage der gewerkschaft­
lichen Taktik überhaupt — immer mehr von den Mitgliedern hinweg in 
die Hände der oberen Funktionärkörperschaften verlegt wurde?) Die 
drängenden Umstände, die immer wieder neue Abschlüsse notwendig mach­
ten, ließen vielfach gar keine Zeit zu einer ernsthaften Befragung der 
Massen. Außerdem zeigt die Entwicklung des Tarifvertragswesens neben 
der großen Ausdehnung seines gesamten Umfanges eine zunehmende Ver­
größerung des geographischen Geltungskreifes der einzelnen Verträge. Der 
betriebliche und örtliche Vertrag ist zurückgetreten hinter den Vertrag mit 
größerer räumlicher Geltung?)

Auch infolge dieser Entwicklung mußte sich die Führung wie die Ent­
scheidung in der Lohnpolitik in obere, den Massen weniger unmittelbar be­
kannte, Instanzen des Organisationsaufbaues verschieben. Dieser Umstand 
findet feine volle Berechtigung sowohl in den Notwendigkeiten einer ein­
heitlichen Lohnpolitik wie in der damit im Zusammenhänge stehenden zu­
nehmenden Zentralisation der Organisationsformen, 
aber er trug in dieser Zeit der schnell wachsenden Mitgliederzahlen nicht 
dazu bei, die neu eingetretenen Massen schnell in Fühlung mit den Ver­
bandskörperschaften zu bringen, diese Fühlung dauernd zu Pflegen und zu 
verbessern und so in den Massen das Gefühl verantwortlicher Mitentschei­
dung wach zu halten.

Gerade die Ausdehnung des Tarifvertragswesens, die gleichbedeutend 
ist mit der Uebertragung der Verantwortung auf die Leitungen, sowie die 
atemraubende Schnelligkeit der Vertragsänderungen ließen wieder keine 
Zeit für die innere Werbung, die ihr Ziel in der Pflege des Bewußtseins 
eigener Verantwortlichkeit bei den Mitgliedern hat. Denn Zeit und Kraft 
der größten Zahl der fähigsten Gewerkschaftsfunktionäre wurde aufgezehrt 
durch fortwährende Tarisverhandlungen, da dem Abschluß des Vertrages 
fast unmittelbar die Verhandlungen über den neuen folgte.

Wir sagten bereits, daß die Umstände der Zeit zum ersten Male zu einer

5) Siehe den Abschnitt: Verfassungsfragen der Gewerkschaften.
6) Das zeigt sich an folgenden Zahlen: Für eine Firma galten 1918: 65,8, 

1919: 52,6, 1920: 47,7 und 1921: 42,7 Proz. aller Verträge; Ortstarife waren 
1918: 17,1, 1919: 23,3, 1920: 26,7, 1921: 29,0 Proz.; für einen Bezirk galten 
1918: 16,9, 1919: 23,7, 1920: 24,9, 1921: 27,6 Proz. aller Tarife, und Reichs­
tarife gab es 1918: 0,2, 1919: 0,4, 1920 und 1921: je 0,7 Proz. Wir erkennen 
an diesen Zahlen eine ständige Zunahme der Verträge mit größerem räum­
lichen Geltungsbereich.

Diese Tendenz dürfte, die Erhaltung der Vorbedingungen für den Fortbestand 
eines umfassenden Tarifvertragswesens vorausgesetzt, in der Zukunft noch stärker 
hervortreten, denn sie war in der Inflationszeit vielfach gehemmt durch die 
örtlichen und bezirklichen Unterschiede der Lebenshaltungskosten, die infolge der 
Währungsverhältnisse größer waren als bei normalen wirtschaftlichen Ver­
hältnissen.
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umfassenden Lohnpolitik führten und in einem in feiner räumlichen 
und personellen Ausdehnung erschöpfenden Tarifvertragswesen das In­
strument für eine solche schufen. Aber zugleich sorgte das Hasten der In­
flationszeit dafür, daß diese Lohnpolitik ganz im Notdürftigsten stecken blieb.

Als Grundlage für die Lohnfestsetzungen kamen die L e b e n s m i t t e l - 
Meßzahlen immer mehr in Aufnahme, was in dem einzigen mög­
lichen Ziel aller Lohnpolitik dieser Zeit, der Anpassung der Einkommen 
an die Preisbewegungen, seine Rechtfertigung fand, aber auch darum not­
wendig wurde, weil die Schnelligkeit, mit der die Lohnfestsetzungen er­
mittelt werden mußten, ein solches naheliegendes und überzeugendes 
Orientierungsmittel erforderlich machte.

Gleichzeitig machte sich die bei wachsender Geldentwertung stets ein­
tretende Tendenz der Senkung der Kaufkraft der Löhne 
immer stärker geltend, so daß das Ziel der Lohnpolitik, die Anpassung an 
die Geldentwertung, sich mehr und mehr deckte mit dem Bemühen, die 
Senkung des Lohnes unter das Existenzminimum zu verhindern. In dem 
Maße aber, wie das Einkommen des höchstqualifizierten Arbeitnehmers 
sich auf das Existenzminimum senkt, hört die Differenzierung des Lohnes 
nach dem Werte der Leistung der einzelnen Arbeitnehmergruppen für den 
gesamten Produktionsprozeß allmählich auf. Denn nun bliebe für die 
minder qualifizierten Gruppen nur noch eine Stufung des Lohnes unter­
halb des Existenzminimums übrig, was von den Gewerkschaften nicht zu­
gelassen werden kann. Damit entstand in der Entlohnung ein weitreichen­
der Schematismus, der die Spannungen zwischen der Entlohnung ge­
lernter und ungelernter, jugendlicher und erwachsener, weiblicher und 
männlicher Arbeitskräfte nahezu ganz verschwinden ließ.

Dieser Schematismus trat nach 1918 zuerst als angeblich revolutionäres 
Prinzip auf, das in der Forderung nach dem gleichen Lohn für alle 
gipfelte. Die starke Betonung dieser Forderung hatte damals ihren Grund 
vor allem in den sehr niedrigen Löhnen der ungelernten Arbeiter vor dem 
Kriege und während der Kriegszeit. Die ungelernten Gruppen aber ge­
hörten zu denen, die am stärksten an dem Mitgliederzustrom zu den Ge­
werkschaften beteiligt waren, und sie nutzten ihre neu gewonnene Position 
aus, um ihre Lage entscheidend zu verbessern. Als Kampfruf diente ihnen 
jene Forderung. Sie hatte infolge der allgemeinen sozialen Macht­
verschiebung zugunsten der Arbeiterklasse Erfolg, aber diese Tendenz wäre 
bei normalen wirtschaftlichen Verhältnissen sehr bald überwunden worden 
durch die im Wesen der kapitalistischen Wirtschaft liegende entgegengesetzte 
Tendenz einer unterschiedlichen Bewertung der Arbeitskraft nach ihrer 
Qualität und ihrer Häufigkeit. Diese Tendenz mußte angesichts der ge­
schilderten Wirkung der Geldentwertung auf die Lohnhöhe zurücktreten. 
So wurde die Gleichheit der Löhne Tatsache, aber anders, als jene For­
derung der Revolutionsmonate es gemeint hatte. Die Vorteile, die ein­
zelne Gruppen ungelernter Arbeitskräfte damals zu erreichen vermochten, 
gingen in der Inflation unter, und die Angleichung der Lohnsätze erfolgte 
nicht durch Erhöhung der niedrigsten Löhne auf das Niveau der Qualitäts­
löhne, sondern aus dem umgekehrten Wege der Senkung der höheren 
Lohnsätze.
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So gaben Zeiterscheinungen der Lohnpolitik, die endlich in umfassender 
Weise möglich geworden war, das Gepräge. Die Schwächen dieser Lohn­
politik wurden aber dem Instrument der Lohnpolitik, dem Tarifvertrag, 
zur Last gelegt. Wieder erschienen Zufallserscheinungen als das Wesent­
liche der als neu und unerhört empfundenen gesteigerten Geltung der 
Tarifvertragsidee. Gewisfe Kreise des Unternehmertums, die aus ihrer 
dauernden grundsätzlichen Ablehnung des Tarifvertrages auch jetzt kein Hehl 
machten, suchten Vorteil daraus zu schlagen. Ihre politischen und 
journalistischen Vertreter versäumten nicht, den Tarifvertrag als Urfache 
für den eingetretenen Lohnschematismus zu denunzieren. Zwar war es 
klar, daß das Unternehmertum damals überwiegend Vorteile von dem an­
geblich so üblen Schematismus hatte, aber man glaubte, mit dieser 
Propaganda Vorarbeit für kommende Zeiten leisten zu müssen.

In Wirklichkeit machte das Unternehmertum keinen Versuch, dieser 
Tendenz zur Nivellierung der Löhne entgegenzuwirken. Die Konjunktur 
war, abgesehen von einigen untergeordneten Schwankungen, in den ganzen 
Jnflationsjahren befriedigend, lange Zeit sogar gut. Daher fühlte sich das 
Unternehmertum durch die immer wiederkehrenden Lohnerhöhungen über­
haupt nicht sehr gedrückt. Die Forderungen waren ja auch, gemessen an 
ihrer Kaufkraft, stets sehr niedrig. Die großen Zahlen ließen sie bedeu­
tungsvoller erscheinen und wirkten damit drückend auf das Maß der For­
derungen und der Bewilligungen, die in der größten Zahl der Fälle durch 
Sprüche der Schlichtungsausschüsfe erfolgten. Nachdem eine Zeitlang 
Klage geführt worden war über die Höhe der Löhne, verbreitete sich bald 
allgemein die Einsicht, daß auch die günstigsten Lohn- und Gehaltszulagen 
stets zurückblieben hinter der Preisbewegung, woraus den Unternehmern 
jedesmal ein Extragewinn erwuchs. Wäre eine zuverlässige Statistik mög­
lich, so würde sie unzweifelhaft ergeben, daß alle diese Lohnerhöhungen 
zurückbleiben hinter den bescheidensten Lohnforderungen, wie sie in nor­
malen Zeiten üblich waren. Woraus sich ergibt, daß sich die Lohnbe­
wegungen der kommenden Zeit stets um weit größere Objekte als in der 
Inflationszeit drehen und schon darum einen heftigeren Charakter zeigen 
werden.

Aber statistische Nachweisungen über die Entwicklung der Löhne waren 
unnlöglich. Allgemein war jedoch das Gefühl für die Unzulänglichkeil 
der Löhne wie der Grundsätze, nach denen die Entlohnung erfolgte. Auf 
diesem Boden entstanden immer wieder von neuem die Forderungen nach 
Goldlöhnen, nach gleitenden Lohnskalen, wertbeständigen Löhnen und Ge­
hältern und ähnlichem mehr, ohne daß die Hast der Entwicklung Zeit und 
Narim gab für eine Lösung dieser Probleme und für die Anwendung der 
gefundenen Lösungen auf die Praxis. Wenn sich aber einmal die Problem­
stellung zu einer festen Forderung verdichtet hatte, dann machte das 
Schwinden der Voraussetzungen, denen die Forderung ihre Entstehung 
verdankte, und das Eintreten einer neuen Lage die Forderung oftmals 
gegenstandslos. Sehr drastisch trat das zutage am Schicksal der sogenannten 
wertbeständigen Löhne, mit deren Durchführung die Gewerk­
schaften im Sommer 1923 begonnen hatten. Nach sorgfältiger Vor­
bereitung, bei der sich übrigens die ersten stärkeren Widerstände des Unter- 
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nehmertums gegen eine festere Fundierung der Lohnpolitik zeigten, war 
der Versuch mit den wertbeständigen Lohen kaum zu einigen Anfangs­
erfolgen geführt, als die nun — im August 1923 — einsetzenden rasenden 
Fortschritte der Geldentwertung jede Vorausberechnung der Preissteige­
rung, auf der das ganze System der wertbeständigen Entlohnung beruhte, 
unmöglich machte.

So zerschlug der Wechsel der Umstände oftmals die Forderungen und 
führte gleichzeitig zu einem fortwährenden WechselderTaktik. Dies 
erschien den Massen als fortwährende Folge von taktischen Fehlern oder 
gar von Untreue der führenden Körperschaften gegen ihre eigenen Forde­
rungen. Das alles bereitete den Boden für eine tiefgehende Unzu­
friedenheit der Massen mit den Erfolgen der Be­
wegung, die um fo größer werden nmßte, je mehr sie durch die dema­
gogischen Künste der Kommunisten bewußt geschürt wurde und je ge­
ringer das Verständnis der großen Zahl der neu gewonnenen Mitglieder 
für die Realitäten der verworrenen Lage und für die Bedingungen der 
Gewerkschaftsarbeit war. Wenn auch die Wirkung der tarifvertraglichen 
Regelung, wie wir gezeigt haben, begrüßt wurde, so wurde doch die 
Wirkung der Inflation für die Dauer als außerordentlich drückend und 
die Gegenwirkung der Lohnvereinbarungen als unzureichend empfunden. 
Der Druck der Not konnte aber durch die gewerkschaftliche Arbeit nicht 
behoben werden, denn die Senkung des Reallohnes war unaufhaltsam, so­
lange die Geldentwertung und ihr rasendes Tempo andauerten. Darüber 
wurde vergessen, daß die Leistung der Gewerkschaften, im ganzen gesehen, 
in den Jahren der Inflation ungewöhnlich groß war. Aber anstatt sie zu 
messen an den sich auftürmenden Hemmungen, maßen breite Schichten der 
Mitglieder sie an den Forderungen, die sie zur Besserung der Gesamtlage 
stellten. Es erschien vielen so, als sei mit den üblichen Methoden der Be­
wegung, so vor allem mit dem isolierten Vorgehen der einzelnen Berufe, 
der steigenden Flut der allgemeinen Not gegenüber kein Vorwärtskommen 
möglich. In dieser Gefühlsatmosphäre konnte die kommunistische Phan­
tasie von der Zusammenfassung aller Lohnbewegungen zu einem General­
angriff gedeihen. Aber wenn dieses Gefühl auch auf Abwege leiten mußte, 
so war es doch begreiflich, denn nur das Einsetzen ganz großer Kräfte 
hätte eine entscheidende Wendung erhoffen lassen können. Die Masien 
übersahen, daß für einen revolutionären Vorstoß, zu dem ein solches Vor­
gehen sich automatisch hätte auswachsen müssen, alle Voraussetzungen 
fehlten; sie sahen nicht, daß gerade die Qualen, unter denen sie litten, 
ebenso viele Hindernisse für den Erfolg eines Vorgehens im großen dar- 
stellten. Sie vergaßen auch, daß der Tarifvertrag, der ihnen den stärksten 
wirtschaftlichen Halt bot, die Führung der Lohnkämpfe im Rahmen des 
Berufes oder Industriezweiges zur Voraussetzung hat.



Tarifvertrags- und 
Schlichtungswesen als taktische Probleme.

In unserer Betrachtung der durch die neue Tarifgesetzgebung ent­
standenen Rechtslage sind wir bisher stehen geblieben bei der Behandlung 
ihrer praktischen Wirkungen auf den Arbeitsvertrag des einzelnen. Um 
die prinzipielle Bedeutung dieser Neuerung zu erkennen, müssen wir noch 
einmal auf dieses Thema zurückgreifen.

Durch die Verordnung vom 23. Dezember 1918 ist der Tarifver­
trag als rechtsfchöpferischer Faktor anerkannt worden. So­
wohl die Unabdingbarkeit der Tarifsatzung wie die Möglichkeit der All­
gemeinverbindlichkeit, welche beide auf den gesetzlichen Bestimniungen be­
ruhen, haben die Existenz eines Tarifvertrages zur Voraussetzung. 
Das bedeutet, daß das von der Staatsgewalt inaugurierte Recht erst wirk­
sam wird, nachdem die Parteien des Arbeitsverhältnisses in voller 
Freiheit einen Tarifvertrag miteinander abgefchlossen haben. Die Gesetz­
gebung verweist die Parteien des Arbeitsverhältnisses zwar auf den Weg 
der kollektiven Regelung, überläßt es ihnen dann aber zunächst, den Weg 
nach ihrem Ermessen zu gehen. Erst nach einem Vertragsabschluß setzt die 
Wlrkung der Gesetzgebung ein. Jeder nach den Vorschriften des Gesetzes 
zustandegekommene Vertrag ist rechtsverbindlich und kann auf Antrag für 
allgemeinverbindlich erklärt werden. Der Akt der Rechtsschöpfung liegt 
also im Willen der Vertragsparteien, und der Inhalt der Rechtssatzung — 
denn der rechtsverbindliche Tarifvertrag wird zu einer solchen — wird 
bestimmt durch das Maß der während des Kampfes um den Tarifvertrag 
gegeneinander wirkenden sozialen Kräfte. Sie sind es, die Recht 
schaffen, die Staatsgewalt beschränkt sich darauf, die auf diesem Wege 
entstandenen Rechtsnormen zu b e st ä t i g e n. Darin liegt, verglichen mit 
dem früheren Zustande, eine grundsätzliche Veränderung der 
Rechts st ellung der Gewerkschaften. Damit ist ihre An­
erkennung als bevollmächtigte kollektive Interessenvertretungen der Arbeit­
nehmerschaft durch die Gesetzgebung des Staates erfolgt, und gleichzeitig 
sind die Verbände mit Rechtsfunktionen von weittragender Wirkung be­
traut worden.

Diesem wichtigen Schritt auf dein Wege zum Kollektivrecht ließ die 
Staatsgewalt alsbald einen zweiten folgen. Die Verordnung vom 23. De­
zember 1918 erneuerte gleichzeitig das durch das Hilfsdienstgesetz bereits 
begonnene Schlichtungswesen. Nach der neuen Ordnung des 
Schlichtungswesens') ist es die Aufgabe der Schlichtungsorgane, beim „Ab­
schluß von Gesamtvereinbarungen (Tarifverträgen, Betriebsvereinbarun­
gen) Hilfe zu leisten". Obwohl die ältere Gesetzgebung diese Aufgabe nicht 
fo eindeutig gekennzeichnet hatte, war in der Praxis der Schlichtungs­
ausschüsse doch schon nach diesem Grundsätze verfahren worden. Schon in 
seinen Erläuterungen zur Verordnung vom 23. Dezember 1918 sagte 
S i tz l e r : „Gegenstand einer Gesamtstreitigkeit kann alles sein, was

*) Verordnung über das Schlichtungswesen vom 30. Oktober 1923 nebst den 
Ausführungsverordnungen.
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Gegenstand einer Gesamtvereinbarung zwischen den streitenden Parteien 
sein kann/") Was aber Gegenstand einer Kollektivvereinbarung sein kann, 
so ist der Satz zu ergänzen, kann Gegenstand eines gesetzlichen Schlich­
tungsverfahrens sein. Das bedeutet, daß das Ziel des Schlichtungsver­
fahrens stets in dem Abschluß einer Kollektivvereinbarung besteht. Seinen 
konkreten Ausdruck findet dieses Ziel in einem Schiedsspruch, der einen 
Vorschlag für eine Kollektivvereinbarung darstellt.

Schon in dieser Zielsetzung liegt ein gewisser Zwang zur Kοl - 
l e k t i v r e g e l u n g der Arbeitsbedingungen. Der Zwang wird wirksam, 
sobald das Schlichtungsverfahren in Bewegung gesetzt wird. Außerdenl 
hat die Schlichtungsgesetzgebung eine Reihe von Vorkehrungen getroffen, 
um das Ziel des Schlichtungsverfahrens sicher zu erreichen.

Das gesetzliche Schlichtungsverfahren kennt in Arbeitsstreitigkeiten, die 
für die Gesamtheit der Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind, ein 
Tätigwerden der staatlichen Schlichtungsorgane von Amts wegen, macht 
aber doch in der Regel das Tätigwerden des Schlichtungsorgans abhängig 
von der Anrufung. Ein direkter Anrufungszwang, den der Ent­
wurf einer Schlichtungsordnung einführen wollte, besteht nicht. Die 
Zwangswirkung beginnt mit dem Anruf und sie besteht zunächst darin, 
daß die Anrufung durch eine Partei genügt, um das Schlichtungsverfahren 
in Gang zu setzen. Die andere Partei wird zum Erscheinen dadurch ge­
nötigt, daß der Schlichtungsausschuß auch in ihrer Abwesenheit tagen und 
einen Spruch abgeben kann.

Neben diesem Zwang zum Erscheinen kennt das gesetzliche 
Schlichtungsverfahren einen Vereinbarungszwang, der aus der 
Möglichkeit der Verbindlichkeitserklärung der Schiedssprüche entsteht. Zur 
Verbindlichkeitserklärung befugt ist je nach der Lagerung des Falles der 
Reichsarbeitsminlster selbst oder der von ihm bestellte Schlichter. Auch 
die Verbindlichkeitserklärung kann von Amts wegen erfolgen, aber die 
Regel ist auch hier, daß sie auf Antrag der einen Partei ausgesprochen 
wird. Die Wirkung der Verbindlichkeitserklärung besteht darin, daß durch 
sie jene Partei, die den im Schlichtungsverfahren abgegebenen Schieds­
spruch ursprünglich abgelehnt hatte, auf Antrag der annehmenden Partei 
zwangsweise dem Spruche unterworfen wird. Da der Inhalt eines 
Schiedsspruches durch die beiderseitige Annahme oder infolge der Verbind­
lichkeitserklärung den Charakter einer Kollektivvereinbarung (Tarifver­
trag) annimmt, ist die Verbindlichkeitserklärung der Oktroyierung eines 
Vertrages durch die Staatsgewalt gleichzusetzen.')

’) Sitzler: Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten. Berlin 1923. 2. Aufl., S. 42.
*) Die Frage des Zwangstarifvertrages hat, wie nicht anders zu erwarten war, 

zu lebhaften Erörterungen in der Gewerkschaftsbewegung geführt. Val.: Wissel, 
Der gegenwärtige Stand des Schlichtungswesens (Gewerkschafts-Archiv, 1. Jahrg., 
Heft 2); Flatow, Tarifrechtliche Streitfragen (Verband und Wirtschaft, Mittei­
lungsblatt des Verbandes der Bergarbeiter, Mai/Jnni 1924); Nörpel, Der 
Zwangstarif (Gewerkschafts-Archiv, 1. Jahrg., Heft 4) und „Schlichtunasergeb­
nisse" '(Gewerkschafts-Zeitung, 35. Jahrg., Seite 225). Der Bunoesausschuß des 
ATGB. hat sich in seiner Sitzung im Marz 1924 mit der durch diese Möglichkeiten 
des Schlichtungswesens geschaffenen Sachlage beschäftigt nnd in einem Beschluß 
lebhafte Bedenken gegen die Verbindlichkeitserklärung ausgesprochen (Gewerk­
schafts-Zeitung, 34. Jahrgang, Seite 92).
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Das Schlichtungsverfahren bietet also der Staatsgewalt die Möglichkeit 
einer Einmischung in den Vertragsabschluß. Die Vertragsfreiheit der 
Kollektivparteien wird im Prinzip zwar auch von der bestehenden Schlich­
tungsgesetzgebung anerkannt, denn sie macht das Schlichtungsverfahren ab­
hängig von voraufgegangenen Einigungsverhandlungen der Parteien, läßt 
vereinbarten, von den Parteien selbst konstituierten Schlichtungsstellen 
den Vorrang vor den gesetzlichen Schlichtungsorganen und stellt diesen die 
Aufgabe, vornehmlich auf eine gütliche Einigung der Parteien hinzu­
wirken. Der absolut richtige Gedanke, die Aufgabe eines staatlichen 
Schlichtungswesens sei, die Atmosphäre für die Austragung der Arbeits­
streitigkeiten so günstig zu beeinflussen, daß ein staatliches Eingreifen über­
flüssig wird, weil die aus der Gegensätzlichkeit in den Fragen des Arbeits­
vertrages entstehenden sozialen Reibungen durch beiderseitige Bemühungen 
ohnedies auf das niedrigste Maß gebracht werden, — dieser Gedanke steht 
auch in der Schlichtungsgesetzgebung unverkennbar im Vordergrund.

Solange und wo dieser Zustand jedoch nicht besteht, sollen staatliche 
Organe in Bereitschaft sein, um beim Abschluß von Kollektivvereinbarun­
gen „Hilfe zu leisten". Der Staat überläßt den Vertragsabschluß nicht 
mehr ganz dem freien Ermessen der Parteien, sondern nimmt durch seine 
Organe daran teil. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, daß der Inhalt 
der für weite Gebiete und für Tausende von Arbeitskräften geltenden 
Kollektivverträge fowie die Art und Weife ihres Zustandekommens — ob 
auf gütlichem Wege oder unter mehr oder minder heftigen Erschütterungen 
des Wirtschaftslebens — nicht nur das Interesie der unmittelbar am 
Vertrage Beteiligten, sondern auch das Interesse der Gesamtheit, das Inter­
esse des Staates selbst berührt. Um diesem Interesse des Staates an der 
Gestaltung der Massenarbeitsverträge, deren allgemein-wirtschaftliche Be­
deutung durch die von uns angeführten Zahlen der Tarifstatistik genügend 
gekennzeichnet sein dürfte, Geltung zu verschaffen, und um das Ziel des 
Verfahrens, nämlich das Zustandekommen einer Kollektivvereinbarung, 
sicher zu erreichen, ist das Schlichtungsverfahren mit den erwähnten 
Zwangswirkungen ausgestattet.

Diese Idee gehört ursprünglich gleichfalls in den Gedankenkreis der 
wirtschaftlichen Demobilmachung; sie bezweckte den Schutz einer zer­
rütteten Wirtschaft vor übermäßigen Erschütterungen. Aber diese an das 
Schlichtungswesen geknüpfte Erwartung hat sich nur in mäßigem Um- 
fange erfüllt, denn gegen jene in den ersten Monaten nach der Revolution 
so zahlreichen spontanen Streiks, von denen vielfach eine nachhaltige Schä­
digung der Wirtschaft befürchtet wurde, war das Schlichtungswesen ziem­
lich machtlos. Es konnte helfen, sie zu beenden, aber es konnte sie nicht 
verhindern. Das mag zum Teil daran gelegen haben, daß das Schlich­
tungswesen noch wenig eingebürgert und die Schlichtungsorgane noch von 
geringem Ansehen waren; aber es hat seinen hauptsächlichen Grund darin, 
daß die Schlichtungsgesetzgebung in ihrer gegenwärtigen Verfassung nicht 
streikhindernd in dem Sinne wirkt, daß sie starke, aus sozialer Not­
wendigkeit entstehende Streikbewegungen zu ersticken vermöchte. Aller­
dings wären die formalen Voraussetzungen für ein solches Vorgehen von 
Schlichtungsorganen, die es auf dieses Ziel abgesehen haben, wohl vor-
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Handen. Es besteht die Möglichkeit, durch ein schnelles Schlichtungsver- 
fahren^und ein ebenso beschleunigtes Verbindlichkeitsverfahren während 
eines Streiks einen Zwangsvertrag zu oktroyieren, was zur Folge hätte, 
daß die gegen diesen Vertrag den Streik fortsetzenden Gewerkschaften 
schadenersatzpflichtig gemacht werden rönnen. Aber dem wirkt jener ge­
dankliche Inhalt des Schlichtungswesens, den wir andeuteten, dem wirkt 
vor allem der bei allen Zwangsvorschriften fortwirkende Grundsatz der 
Vertragsfreiheit der Kollektivparteien entgegen. Und Schlichtungsorgane, 
die sich grundsätzlich so verhielten, würden in den Zeiten starker 
sozialer Bewegungen sehr bald an dem trotzigen Willen der Arbeiterschaft 
scheitern.

Bei schlechter wirtschaftlicher Konjunktur aber 
wirkt das Schlichtungswesen als Arbeiterschutz. Denn 
jetzt macht sich jene Tendenz geltend, das; das Schlichtungsverfahren mit 
einer gewissen Nötigung zur Kollektivvereinbarung führt, und dadurch 
wird die Arbeiterschaft vor dem gänzlichen Verlust der Verträge bewahrt. 
Dieser Vorteil zeigte sich deutlich während der Depression. Es kann nach 
diesen Darlegungen über den Zusammenhang zwischen dem Schlichtungs­
wesen mit seinen Zwangswirkungen und dem Tarifvertragswesen keinem 
Zweifel unterliegen, daß mit den außerordentlich heftigen Angriffen, 
welche die Spitzenverbände der Unternehmer und ihre Organe, unterstützt 
von gewissen Untergruppen des Arbeitgebertums, gegen die Zwangs­
wirkungen der Schlichtungsgesetzgebung — vornehmlich gegen die Ver­
bindlichkeitserklärung, aber auch gegen das gesetzliche Schlichtungswesen 
in seiner Gesamtheit — richteten, das Tarifvertragswesen am Lebensnerv 
getroffen werden sollte. Im Grunde bestätigte das Unternehmertum mit 
diesen Angriffen nur die Notwendigkeit eines zweckmäßig angewandten 
gesetzlichen, bis zu einem gewissen Grade zwangsmäßig wirkenden, 
Schlichtungswesens, denn durch seine Haltung zeigte es jetzt, daß die von 
uns oben als Voraussetzung für die Ueberflüssigkeit eines gesetzlichen 
Schlichtungsverfahrens dieser Art angegebene beiderseitige Bereitschaft 
zum Abschluß kollektiver Verträge auf einer Seite immer noch sehr schwach 
entwickelt ist. Es wird im Gegenteil vom Unternehmertum als tragisches 
Verhängnis empfunden, daß es durch das Bestehen der Schlichtungsgesetz­
gebung gehindert wurde, die Zeit der Krise seit dem Herbst 1923 zur 
Durchsetzung des ihm viel näherliegenden Prinzips der Freiheit des Ein­
zelarbeitsvertrages zu benutzen und damit von neuem eine Periode weit­
gehender Ausschaltung des gewerkschaftlichen Einflusses auf die Arbeits­
bedingungen einzuleiten, der wirksam nur durch Kollcktivregelung möglich 
ist. Die Festsetzung der sogenannten Goldlöhne auf dem denkbar nie­
drigsten Niveau, die gleichzeitig in dieser Krise vom Unternehmertum an­
gestrebt wurde, wäre mit Hilfe dieser Freiheit des Einzelarbeitsvertrages 
weit besser durchzusetzen gewesen. Die umfassende Arbeitslosigkeit hätte 
in weit höherem Maße lohndrückend wirken müssen, wenn nicht die weit­
verbreitete tarifvertragliche Bindung dem Unterangebot der Arbeitslosen 
eine Grenze gesetzt hätte. Wir kommen irrt übrigen auf die Haltung des 
Unternehmertums zu diesen Fragen noch zurück.

Die Festsetzung niedriger Löhne wurde allerdings auch mit Hilfe der
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Schiedssprüche der Schlichtungsorgane gründlich genug besorgt. Aber das 
kann vielleicht zum Teil der Praxis des Schlichtungswesens, die natürlich 
noch sehr der Verbesserung fähig ist, zur Last gelegt werden, nicht aber dem 
Grundgedanken der Schlichtungsgesetzgebung. In den Schlichtungs­
sprüchen wird sich immer das soziale Kräfteverhält­
nis spiegeln, das jeweils zwischen den st reitenden 
Parteien besteht. Ist dieses Verhältnis den Arbeitnehmern un­
günstig, wie während der Krise, die 1923 hereinbrach, so auch der materielle 
Inhalt der Sprüche der Schlichtungsorgane. Was die Aktivität der ge­
werkschaftlichen Verbände in solcher Zeit an unmittelbaren Erfolgen nicht 
zu erkämpfen vermag, das kann auch durch das Schlichtungsverfahren 
nicht vollkommener erreicht werden. Selbst ein einseitig von den Interessen 
der Arbeitnehmerschaft geleitetes Schlichtungswesen könnte die unerläß­
lichen Voraussetzungen für gewerkschaftliche Erfolge, nämlich die starke ge­
werkschaftliche Organisation und die günstige wirtschaftliche Lage, nicht 
dauernd ersetzen, denn auch ein solches Schlichtungswesen würde in kurzer 
Zeit ebenso an seinen inneren Widersprüchen zugrundcgehen müssen wie 
eines, das der anderen Seite als Gewaltinstrument dienen wollte. Das 
materielle Ergebnis des Schlichtungsverfahrens wird, dem inneren Sinne 
der ihm obliegenden Funktion des „Schlichtens" gemäß, stets in einem 
Mittelmaß des Möglichen bestehen.

Während der ganzen Jnflationsperiode hatte das Unternehmertum 
gegen das Schlichtungswesen und seine Anwendung ebensowenig ein­
zuwenden wie gegen die Tarifverträge. Denn das Schlichtungswesen war 
in jener Zeit der beständigen Lohnverhandlungen in der Tat ein Mittel, 
beim Abschluß der Vereinbarungen „Hilfe zu leisten". Beide Teile be­
durften dieser Hilfe, denn beide fühlten ein dringendes Bedürfnis nach 
kollektiver Regelung, weil die Einzelregelung ganz unmöglich gewesen 
wäre. Auch die Arbeiterschaft konnte auf keinem anderen Wege als dem 
des Schlichtungsverfahrens zu den so dringend notwendigen eiligen Ab­
schlüssen kommen, weil auch der Streik um des Lohnes willen zu keinem 
besseren Ergebnis hätte führen können. Denn bei ständig sinkendem Geld­
wert und tiefstem Reallohn erfordert der Streik gewaltige Opfer von den 
Kämpfenden, und außerdem verliert, gleichfalls infolge der Geldentwer­
tung, das Objekt des Kampfes, wenn dieser nicht sehr bald zu Ende geht, 
während des Kampfes so stark an Bedeutung, daß den Unternehmern am 
Ende des Streiks die Bewilligung der Forderung keinerlei Schwierigkeiten 
mehr verursacht, den Arbeitern aber nichts mehr bringt. Ein Lohnstreik 
muß somit in solcher Zeit stets mit einer Verschlechterung der Position der 
kämpfenden Gewerkschaft für die nächste Lohnbewegung enden. Da aber 
diese nächste Lohnbewegung immer bereits vor der Türe stand, ehe noch 
die eine abgeschlossen war, so wäre ein Streik in den meisten Fällen ein 
von vornherein verlorenes Spiel gewesen. In solcher Lage bot das 
Schlichtungsverfahren die erwünschte Möglichkeit, die Bewegungen mit 
einem ernsthaften, auch von der Oeffentlichkeit beachteten Versuch zur 
Durchsetzung der Forderungen der Arbeiter abzuschließen.

In jenen Jahren wandten sich die Unternehmer auch keineswegs gegen 
die Zwangswirkungen des Tarifvertrages; sie wären sogar mit einer

4
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Steigerung der Zwangswirkungen einverstanden gewesen. Sie stimmten 
durchaus dem § 55 des dem Reichstage vorgelegten zweiten Entwurfes 
einer Schlichtungsordnung zu, der den Zwang zur Anrufung des Schlich­
tungsausschusses vor Anwendung sozialer Kampfmaßnahmen unter An­
drohung der Schadenersatzpflicht der Gewerkschaften einführen wollte. In 
diesem, an den A n f a n g des Schlichtungsverfahrens gestellten Zwang er­
blickten die Unternehmer mit Recht eine Fessel für die Gewerkschafts- 
betpegung; die am Abschlüsse des Verfahrens stehende Verbindlich­
keitserklärung empfinden fie als eine Bindung für sich selbst, weil in ihr 
der Zwang zur Kollektivregelung seinen stärksten Ausdruck findet. Jener 
Zwang zur Anrufung wäre bei jeder Lohnbewegung wirksam geworden, 
während der in der Verbindlichkeitserklärung ruhende Zwang zur Verein­
barung viel weniger häufig zur Geltung kommt. Trotzdem hätten die vor­
geblich gegen jeden staatlichen Zwang eintretenden Unternehmer jenem 
Zwange zugestimmt, während sie gegen diesen aufs heftigste zu Felde 
ziehen.

Die Mitwirkung von Organen der Staatsgewalt bei der Festsetzung der 
tariflichen Arbeitsbedingungen schließt natürlich auch Gefahren in sich. 
Das Schlichtungswesen ist ein Teil des staatlichen Verwaltungsapparates. 
Seine oberste geistige Leitung liegt in zentraler Hand, in der Hand des 
Reichsarbeitsministers. Damit wird das Schlichtungsverfahren ein Mittel 
des Regierens. Die maßgebenden Männer des Schlichtungswesens, die 
unparteiischen Vorsitzenden und sogenannten Schlichter, sollen un­
abhängige, objektive, taktvolle Persönlichkeiten mit starkem sozialen Ein­
fühlungsvermögen und reicher Kenntnis interner wirtschaftlicher Be­
ziehungen sein. Der Erfolg eines ernst gemeinten Schlichtungswesens ist 
also stark abhängig von den Persönlichkeitswerten dieser Männer. Nimmt 
man an, daß Persönlichkeiten von solcher Qualität in genügender Zahl 
vorhanden wären, setzt man dazu voraus, daß ihrem Wirken freier Raum 
gegeben sei, so wäre Wohl ein im Rahmen des persönlich und sachlich Mög­
lichen befriedigender Zustand auf diesem Gebiete geschaffen.

Aber das Reichsarbeitsministerium legte stets Wert auf eine „den 
Interessen der Gesamtheit Rechnung tragende Lohnpolitik". Es will nach 
seiner eigenen Erklärung auf eine einheitliche Lohnpolitik hinwirken und 
den Schlichtungsbehörden das „erforderliche Material für die richtige Be­
urteilung der Gefamtlage" zugehen lassen. Damit wird die Festsetzung der 
Arbeitsbedingungen zu einem Gegenstände und das Schlichtungsver­
fahren zu einem Mittel der Staatspolitik.

Gegen eine Einheitlichkeit der Lohnpolitik wäre an sich nichts ein­
zuwenden. Es fragt sich nur, welches jeweils die „richtige Beurteilung 
der Gesamtlage" ist, nach der sich die einheitliche Lohnpolitik orientiert, 
und wer sie bestimmt. Es widerspräche dem inneren Sinn des Schlich­
tungswesens, wollte man diese „richtige Beurteilung der Gesamtlage" von 
zufällig geltenden, mit jeder neuen Regierung wechselnden staatspolitischen 
Erwägungen bestimmen lassen. Dann wäre auch jede Stetigkeit in der 
lohnpolitischen Entwicklung unmöglich. Dennoch wurde vom Neichs- 
arbeitsminister bisher fast immer so verfahren. Auf dem Wege der 
Inspiration, wie wir uns zurückhaltend ausdrücken wollen, wurde den 
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Persönlichkeiten des Schlichtungswesens mehrfach eine „richtige Be­
urteilung der Gesamtlage" beigebracht. Die Folgen zeigten sich im Früh­
jahr 1923. Als zu Beginn der Ruhrbesetzung der unzulängliche und 
wenig aussichtsreiche Versuch einer Markstabilisierung unternommen 
wurde, forderten die Unternehmer einer Abbau der Lohnzulagen. Sofort 
wies der Arbeitsminister die Schlichtungsbehörden darauf hin, die „Sta­
bilisierung" durch eine Eindämmung der Lohnforderungen zu unterstützen, 
zu einer Zeit erschreckenden Tiefstandes der Neallöhne.

Ein glücklicherer Versuch, zu der wünschenswerten Einheitlichkeit der 
Lohnpolitik zu gelangen, wurde einige Monate später zur Durchführung 
des Systems sogenannter wertbeständiger Löhne gemacht. Die Führung 
lag wieder beim Reichsarbeitsminister. Die Schlichtungsorgane erhielten 
diesmal ausführliche Richtlinien über die Anwendung des Systems, aber 
diese waren mit den Zentralvertretungen der Kollektivparteicn, den 
Spitzenverbänden der Gewerkschaften und Unternehmerorganisationen 
vorher beraten worden und hatten nach langen schwierigen Verhand­
lungen ihre Zustimmung gefunden. Hier hatte also der Reichsarbeits- 
minister zunächst als Generalschlichter gehandelt, um dann erst das Er­
gebnis dieser Bemühungen zur Grundlage seiner einheitlichen Lohnpolitik 
zu machen. Wenn man die „richtige Beurteilung der Gesamtlage" auf 
solche Weise ermittelt, dann bewegt sich dieser Schritt von entscheidender 
Bedeutung im Rahmen und im Geiste des Schlichtungswesens, und nur 
dann kann eine innere Berechtigung zu einer Beeinflussung der Schlich­
tungsbehörden anerkannt werden.

Das Ergebnis ist folgendes: Ein Schlichtungswesen solcher Gestalt in 
Verbindung mit einem umfassenden Tarifvertragswesen versetzt die 
Träger der Staatsgewalt in die Lage, eine selbständige, einheitliche Lohn­
politik nach ihren vorgefaßten Meinungen über das Interesse der Gesamt­
heit zu betreiben. Verhindern läßt sich das nicht; wird diese Lohnpolitik 
nicht offen betrieben, so kann sie im geheimen um so gefährlicher wirken. 
Daraus erwächst den Gewerkschaften die Aufgabe, 
auf die Staatsgewalt und ihre Lohnpolitik Einfluß 
auszuüben. Die Grundsätze der Lohnpolitik müssen von Zeit zu Zeit 
— in vereinbarten Zwischenräumen oder bei eintretendem Bedarf — nach 
Verhandlungen und nach Zustimmung der Spitzenverbände bestimmt 
werden; nur nach den so ermittelten Grundsätzen darf eine allgemeine 
Orientierung der Schlichtungsorgane stattfinden. In Verbindung damit 
tritt auch das Interesse der Gewerkschaften an einer starken und an­
gesehenen parlamentarischen Vertretung der Arbeiterklasse besonders 
deutlich hervor.

Außerdem erwies sich bald auch eine gewisse Zurückhaltung in der An­
wendung der Verbindlichkeitserklärung als notwendig. Nicht nur bei den 
Unternehmern, sondern auch in Gewerkschaftskreisen waren Bedenken 
gegen dieses Zwangsmittel des Schlichtungsverfahrens aufgetaucht, und 
auch das Neichsarbeitsministerium als das führende Organ des Schlich­
tungswesens und der Lohnpolitik des Staates erkannte, daß eine scharfe 
Anwendung der Verbindlichkeitserklärung zu einer schnellen Abnutzung 
dieses Mittels führen mußte. Der Reichsarbeitsminister verwies daher die

4*
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Schlichter und die Vorsitzenden der Schlichtungsausschüsse wiederholt auf 
die Grundsätze des Schlichtungswesens, um sie dadurch zu einer zweck­
mäßigen Handhabung ihrer Befugnisse anzuhalten. Grundsatz der Schlich- 
tungsverordnung sei, schrieb er in einem Bescheid vom 3. März 1924, „daß 
es Sache der Beteiligten ist, selbständig unter eigener Verantwortung die 
Arbeitsbedingungen zu regeln, und daß ein st a a t l i ch e r Zwangs- 
e i n g r i f f in die freie Selbstbestimmung der Beteiligten nur als Aus­
nahme t m öffentlichen Interesse zulässig ist". Daraus er­
gibt sich, „daß eine Verbindlichkeitserklärung nur in Frage kommen kann, 
wenn die Durchführung des Schiedsspruches die Allgemeinheit angeht/) 
Das „Interesse der Allgemeinheit" könne nach der Schlichtungsverord­
nung sowohl auf wirtschaftlichen wie auf sozialem Gebiete liegen, und es 
brauche sich nicht auf das „allgemeine Wirtschaftsleben zu beziehen", 
sondern könne auch „an einem einzelnen Wirtschaftszweige bestehen".

Sodann hat im Zusammenhang mit der rechtlichen Wirkung des Tarif­
vertrages die Frage des Verhältnisses zwischen organisier­
ten und unorganisierten Arbeitnehmern innerhalb des 
Geltungsbereiches eines Tarifvertrages wiederholt zu Erörterungen in 
den Gewerkschaften Anlaß gegeben. Den Rechtsanspruch auf die Durch­
führung der Bedingungen des Tarifvertrages besitzen nach der Ver­
ordnung vom 23. Dezember 1918 nur die Mitglieder der Gewerkschaft, 
die den Tarif abgeschlossen hat, aber faktisch nehmen auch die Unorganisier­
ten teil an den Vorteilen, die durch den Abschluß des Tarifvertrages, also 
durch das Wirken der Organisation und ihrer Mitglieder erlangt wurden, 
denn die Unternehmer zahlen aus naheliegenden Gründen den Un­
organisierten sogar mit Behagen den gleichen Lohn wie den Organisierten. 
Es empört nun die Mitglieder der Verbände, daß die Unorganisierten, die 
nichts beisteuern, um die Erfolge zu erreichen, ja die durch ihr Verhalten 
sogar die Aktionskraft der Organisation schwächen, dennoch teilnehmen an 
den materiellen gewerkschaftlichen Erfolgen, und sie fordern daher vielfach, 
die Gewerkschaften mögen Mittel ausfindig machen, um diesem sozialen 
Parasitentum die Vorteile aus den Tarifverträgen streitig zu machen.

Run ist dieses schmarotzerhafte Benehmen der Unorganisierten aber kei­
neswegs eine Folge der Unabdingbarkeit (oder Rechtsverbindlichkeit) der 
Tarifsatzung, denn auch ohne sie besteht für den Unternehmer kein Hinder­
nis, den Unorganisierten gleichfalls nach dem Tarifvertrag zu entlohnen. 
In der Tat ist das ja auch vor dem Kriege, also vor der Existenz der Ver­
ordnung vom 23. Dezember 1918, ebenso geschehen wie jetzt. Wenn nun 
trotzdem die Frage der Teilnahme der Unorganisierten an den Vorteilen 
des Tarifvertrages neuerdings häufiger und lebhafter als früher und viel­
fach im Zusammenhang mit der Unabdingbarkeit erörtert wurde, so wohl 
darum, weil diesen Erörterungen bei den Arbeitern und Angestellten viel­
fach der Gedanke zugrunde lag, daß es ebenso, wie gesetzlich bestimmt 
werden konnte, daß der Organisierte einen Rechtsanspruch auf die Inne­
haltung des Tarifes geltend machen kann, möglich sein müsse, zwingend zu

4) Reichsarbeitsblatt 1924, Seite 107, amtlicher Teil. Aehnlich äußerte sich 
der Reichsarbeitsminster in einem Rundschreiben an die Schlichter vom 30. 
Iannar 1924. (Reichsarbeilsblatt 1924, Seite 127.)
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bestimmen, daß der Unorganisierte diesen Anspruch nicht hat.
Dieser Forderung genügt aber die gegenwärtige Gesetzgebung bereits, 

denn sie besagt ja, daß die Unabdingbarkeit nur für die Organisierten gilt. 
Soll der Zweck, der in diesen Erörterungen den Organisierten vorschwebte, 
erreicht werden, so müßte man also weitergehen und entweder den Unter­
nehmern verbieten, Arbeitsverträge mit Unorganisierten zu den tariflichen 
Bedingungen abzuschließcn, oder die Unorganisierten zwingen, sich den Ge­
werkschaften anzuschließen.

Das erste ist auf gesetzlichem Wege nicht möglich, denn die Gesetzgebung 
muß die Freiheit des Eiuzelvertrages immer bis zu einem gewissen Grade 
bestehen lassen. Die Unabdingbarkeit bedeutet nur, daß der Tarifvertrag 
zwingende Mindestnorm ist. Das Gesetz verbietet dem Organisierten nicht, 
einen Arbeitsvertrag zu günstigereu als den tariflichen Bedingungen zu 
schließen, und es kann dem Unorganisierten nicht verbieten, die tariflichen 
Bedingungen zu fordern und anzunehmen, wenn sie ihm gewährt oder an­
geboten werden. Außerdem wird übersehen, daß dadurch, daß die Un­
organisierten gleichfalls die tariflichen Löhne fordern und erhalten, der 
Lohndrückerei durch die Unorganisierten entgegengewirkt wird, was auch 
für die orgauisierten Arbeiter und Angestellten von Nutzen ist.

Dennoch ist versucht worden, das Ziel, den Unorganisierten die Vorteile 
des Tarifvertrages vorzuenthalten, auf vertraglichem Wege zu erreichen, 
indem gewerkschaftliche Organisationen von den Unternehmern die Auf­
nahme einer Klausel in den Tarifvertrag forderten, nach welcher eine 
vereinbarte Lohnaufbesserung nur an die Mitglieder der vertragschließen­
den Verbände zu zahlen sei. Ter Versuch scheiterte am Widerstand der 
Unternehmer, aber er war auch vom Standpunkt der Gewerkschaften aus 
verfehlt. Das zeigt sich, wenn wir seine Konsequenzen überlegen. Nehmen 
wir an, es käme im Zusammenhang mit einer solchen Forderung zum 
Streik, so würde sich gewiß kein einziger Unorganisierter auf die Seite 
der Streikenden stellen. Ein Streik wegen einer solchen Forderung wäre 
doch im Grunde kein Kampf gegen die Unternehmer, sondern ein Kampf 
gegen einen Teil der Arbeiter oder Angestellten. Und dahin darf es nicht 
kommen. Bei allem berechtigten Unmut über die unorganisierten Schma­
rotzer dürfen wir doch nie übersehen, daß auch sie Arbeiter sind und daß 
wir als Organisierte ihnen als Werbende gegenüberstehen. Wir haben 
gewiß keinen Grund, sie mit besonderer Zartheit zu behandeln, aber wir 
müssen uns auch hüten, Handlungen zu begehen, die sich offensichtlich und 
ausdrücklich gegen sie richten, denn dadurch verschlechtern wir nur die 
Aussichten, sic für die Organisation zu gewinnen, ohne daß die Mitglieder 
der Verbände einen Vorteil davon hätten.

Der zweite Weg aber, den wir nannten, der Weg der Zwangs- 
organisation, ist von den Gewerkschaften bisher stets abgclehnt 
worden. Er erscheint uns auch unter den gegenwärtigen Umständen un­
diskutabel, denn eine gewerkschaftliche Organisation, die ihren Mitglieder­
bestand einem gesetzlichen Organisationszwang verdankt, müßte sich von 
der Staatsgewalt, die ihr durch ihre Gesetzgebung die Mitglieder zutreibt, 
manche andere, recht unbequeme Vorschrift gefallen lassen. Es wäre un­
möglich, daß der Staat seine Bürger zwingen könnte, sich bestimmten
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Organisationen anzuschließen, ohne daß er zugleich bestimmenden Einfluß 
auf die Gestaltung der Satzungen hätte, welche die gegenseitigen Rechte 
und Pflichten zwischen den Organisationen und ihren Mitgliedern regeln. 
Dieser Weg würde mit Sicherheit zur staatlich reglementierten Gewerk­
schaft führen, die für einen Zuwachs an unfreiwilligen Mitgliedern einen 
Teil ihrer Bewegungsfreiheit eintauschen müßte.



Tie Krise und der Wiederaufbau,
a) Lohnpolitische Betrachtungen.

1923: Die Situation ist abermals entscheidend verändert. Der Wert 
des deutschen Geldes stürzt im Sommer und Herbst auf ein mikrosko­
pisches Minimum. Das Vermögen der Gewerkschaften ist zunächst völlig 
durch die Geldentwertung zerstört, die Publikations- und Agitationsmög­
lichkeiten erstickt und die Verbindung mit den Massen noch mehr gelockert. 
Die Tarifverträge sind noch nicht in ihrem Bestände, aber in ihrem wesent­
lichen Inhalt, der L o h n g e st a l t u n g , ins Wanken gebracht. In den 
Massen herrscht panikartiger Schrecken und das Gefühl tiefer Ohnmacht. 
Gleichzeitig mit der äußersten Verschärfung der Währungskrise setzt eine 
umfassende Wirtschaftskrise ein. Im Juli 1923 meldeten die Gewerk­
schaften 3,5 Proz. Arbeitslose. Die Zahlen stiegen auf 6,3 Proz. im August, 
9,9 Proz. im September, 19,1 Proz. im Oktober, 23,4 Proz. im November. 
Im November wurden außerdem 50,4 Proz. Kurzarbeiter gemeldet. Im 
Dezember ist mit 28,2 Proz. Arbeitslosen und 42,2 Proz. Kurzarbeitern 
der Tiefstand erreicht; für Januar und Februar 1924 berichtet das 
„Reichsarbeitsblatt" über eine teilweise Erholung. Die Erholung schreitet 
bis zum Frühjahr fort und bringt in jeder Hinsicht einige Erleichterung, 
macht aber vom Mai ab wieder einen Steigen der Arbeitslosenziffern 
Platz. Der ganze übrige Teil des Jahres 1924 ist erfüllt von einer 
drückenden wirtschaftlichen Depression.

Die Machtstellung der Arbeiterschaft, das Ansehen der Gewerkschaften 
ist verringert. Sahen 1918 nicht nur Arbeiter und Angestellte, sondern 
auch Unternehmertum und Staatsbureaukratie in den Gewerkschaften die 
starke, wenn nicht einzige Hoffnung für den Wiederaufbau des Wirt­
schaftslebens, so schallt ihnen jetzt, nach der Katastrophe des Herbstes 1923, 
von allen Seiten der Ruf entgegen, sie und ihre Methoden hätten versagt. 
Auch in den Massen steigt das schon vorhandene Gefühl des Mißbehagens 
infolge der letzten Währungskatastrophen, und die furchtbare, so plötzlich 
hereingebrochene Wirtschaftskrise ruft Erbitterung und Verzweiflung auch 
in den Gewerkschaften hervor. Die Mitgliederzahlen sinken.

Das Unternehmertum geht auf der ganzen Linie zum Angriff vor. Der 
Ansturm richtet sich gegen den Achtstundentag, gegen das ohnedies so ge­
sunkene Lohnniveau, aber auch gegen den Tarifvertrag und das Schlich­
tungswesen. Die Arbeitszeitverordnung vom 21. Dezember 1923 verweist 
die Festsetzung von Mehrarbeit wieder auf den Weg des Schlichtungs­
verfahrens und des Tarifvertrags. Dagegen bäumt sich das Unternehmer­
tum auf:

„Hiermit wird auf Umwegen fast hinterrücks dem ersterbenden Tarif­
vertrag, dessen Verderblichkeit für die Produktionsvermehrung fast überall 
eingesehen wurde, wiederum die Tür geöffnet und ihm eine Bedeutung bei­
gemessen, die er, weil wirkliche Arbeitsleistung hindernd, allenthalben zu 
verlieren begann?)

*) Dr. Guggenheimer: Die neue Arbeitszeitverordnung. („Der Arbeitgeber", 
14. Jahrg. Nr. 2.) — Offizielle Verlautbarungen der Unternehmerverbände 
waren auf den gleichen Ton gestimmt.
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Vor allem aber wurde die Lage, die etwa mit dem August 1923 eintrat, 
gekennzeichuet durch deu Beginn der Wirtschaftskrise bei gleichzeitiger 
schärfster Entwertung des Reichsgeldes. Kompliziert wurde die Situation 
für die Gewerkschaften dadurch, daß mitten in der wirtschaftlichen Krife 
der Uebergang zu einer neuen Währung und die Umstellung der Wirt­
schaft und damit auch der Lohnberechnung auf die Goldrechnung erfolgen 
mußte. Infolge der scharfen Abwärtsbewegung der Kurse war die Be­
rechnung der Löhne nach alter Papiermark vollkommen unmöglich ge­
worden. Die neuen Löhne, die zunächst noch in Papiermark zahlbar 
blieben, mußten errechnet werden aus einer angenommenen Goldmark­
summe multipliziert mit dem jeweiligen amtlichen Dollarkurs. Da der 
amtliche Kurs von September bis Oktober 1923 künstlich niedrig gehalten 
wurde, die Preise sich aber gemäß den höheren ausländischen Kursen 
aufwärts bewegten, so sank die Kaufkraft der Löhne mit jedem Tage. Sie 
betrug damals höchstens 30 bis 40 Prozent des Friedenslohnes. Als Be­
rechnung und Zahlung in wertbeständigen Zahlungsmitteln Ende No­
vember endlich durchgehend möglich wurde, hatten die Neallöhne ihren 
tiefsten Stand erreicht. Sie bildeten jetzt den Ausgangspunkt für 
die neue Lohnpolitik.

Dieser aber fiel zeitlich zusammen mit der Schwäche der Gewerkschaften 
und der entsprechenden Machtsteigerung des organisierten Unternehmer­
tums. Dieses suchte die Goldlöhne noch weiter zu senken. Dabei wurde die 
Lohnpolitik des Staates zu einem wesentlich entscheidenden Faktor. Der 
verarmte Staat suchte durch Herabsetzung der Gehälter und Löhne seiner 
Beamten und Arbeiter Ersparnisse zu machen. Diese Lohnpolitik des 
Staates als Arbeitgeber konnte nicht ohne Einfluß auf die Lohnpolitik 
bleiben, die der Staat als Verwaltungskörper mit Hilfe des Schlichtungs­
organismus trieb. Die Not der Staatskasse wurde in weitem Umfange 
maßgebend für jene „richtige Beurteilung der Gesamtlage", die nach Dr. 
Brauns für die Schlichtungspolitik richtunggebend sein soll. Im No­
vember, als die S t a a t s a r b e i t e r um ihre Goldlöhne rangen und 
nicht ganz ohne Erfolg bemüht waren, das unerhört geringe Angebot der 
Regierung zu verbessern, da wurde eine entscheidende Schlacht geschlagen.

Diese Uebereinstimmung der Interessen in der Lohnpolitik bei den Ver­
waltungen der großen Betriebe des Reichs, insbesondere der Verkehrs­
betriebe, mit denen der schärfsten Gegner der Gewerkschaftsbewegung im 
Unternehmerlager, ist von der Gewerkschaftsbewegung nicht immer ge­
nügend beachtet worden. Und doch ist dieser Zustand für die Schlich­
tungspolitik außerordentlich gefährlich. Zugleich ergibt sich, daß eilte Ver­
besserung der Staatsfinanzen günstig auf die lohnpolitische Lage wirken 
kann, woran abermals das starke politische Interesse der Gewerkschaften 
zu erkennen ist. Ebenso aber wird umgekehrt jede Erhöhung der Löhne und 
Gehälter auf dem Wege über die Lohnsteuer zu einer sicheren Steigerung 
der Staatseinnahmen.

Bei seiner Goldlohnpolitik verfuhr jetzt das Unternehmertum ganz 
schematisch, nur in umgekehrter Richtung; es suchte allgemein einen 
niedrigen Lohn durchzusetzen, der das Existenzminimum knapp erreichte, 
ohne an eine davon ausgehende Qualitätsstaffelung nach oben zu denken.
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Alle diese Gründe, insbesondere der völlige Zusammenbruch der Kauf­
kraft der Löhne und die daraus entstehende tiefe Senkung der allgemeinen 
Lohnbafis, rückten in dieser Zeit, obwohl sie erfüllt war mit Problemen 
verschiedenster Art, die Frage der Entlohnung in den Vordergrund des 
Interesses aller Beteiligten. Nachdem die ersten Stürme dieser Zeit mit 
ihren täglich wechselnden Zuständen, die immer nur eine Regelung der 
Löhne auf kürzeste Sicht zuließen, vorüber waren, nachdem auch die 
Hoffnung auf das Gelingen der im November 1923 mit Hilfe der Renten­
mark ins Werk gesetzten Währungsstabilisierung Fuß gefaßt hatte, erschien 
eine umfassende Neuorientierung über die Grundsätze einer ein­
heitlichen Lohnpolitik notwendig. Gewerkschaften und Unter­
nehmerverbände, aber auch die Lohnpolitik treibende Staatsgewalt, waren 
genötigt, ihre Lohnpolitik neu aufzubauen, und daher bestrebt, der ihren 
Interessen günstigsten Auffassung über eine den Gesamtinteressen am 
besten dienende Lohnpolitik allgemeine Anerkennung zu verschaffen. An 
diesen Gegensätzen entzündete sich eine ausgedehnte öffentliche Ausein­
andersetzung über die Grundsätze der Lohnpolitik, die infolge der Be­
deutung, welche die Lohngestaltung und das Wirken der Gewerkschaften 
in den letzten Jahren erlangt hatten, und dank der Anteilnahme des 
Staates als Arbeitgeber wie als Arbeitsverwaltung an der Lohnpolitik ein 
großes und interessiertes Publikum fand.

Diese Diskussion ist schon infolge ihres Zweckes, die Grundlage zu 
finden für eine allgemeine Lohnpolitik, für die Zukunft der Gewerkschaften 
von größter Bedeutung, aber sie ist zugleich in vielfacher Hinsicht außer­
ordentlich lehrreich. Der scharfe Gegensatz, in dem Unternehmertum und 
Gewerkschaften in der gekennzeichneten Situation zueinander standen, 
nötigte beide, mit Argumenten für ihre Auffassung nicht zurückzuhalten, 
und daher läßt diese Debatte in der Vollständigkeit der Gründe für und 
wider kaum etwas zu wünschen übrig. Gleichzeitig offenbart sich an dieser 
Debatte der weite Vorsprung, den die Gewerkschaften vor den Unter­
nehmerverbänden haben, wenn es sich um die Aufgabe handelt, die Forde­
rungen der einen oder anderen in Uebereinstimmung zu bringen mit den 
Interessen der Gesamtheit. Alle Gründe, die das Unternehmertum für 
eine seinem Machtwillen gemäße allgemeine Idee der Lohnpolitik vor­
zubringen vermochte, waren lediglich geschöpft aus dem engsten selbst­
süchtigen Interesse der Unternehmer, und es bedurfte daher oft der ge­
wagtesten demagogischen Kunstgriffe, um zu beweisen, daß mit der Be­
folgung dieser Ratschläge gleichzeitig dem Interesse der Gesamtheit Rech­
nung getragen sei. Die Gründe der Gewerkschaften, die sie für ihre 
Forderung nach einer Steigerung der Löhne geltend machten, ließen da­
gegen stets das Bewußtsein ihrer Verantwortung gegen das Gesamt­
interesse erkennen.

Die Beweisführung der organisierten Unternehmer liegt gesammelt 
und geordnet vor in der im Sommer 1924 von der Vereinigung der 
deutschen Arbeitgeberverbände herausgegebenen Schrift „Die Lohnpolitik 
der deutschen Arbeitgeber". Diese Schrift beweist zunächst einen er­
schreckenden Mangel an Ernst und theoretischem Weitblick bei ihren Ver­
fassern, denn alles, was sie enthält, gründet sich lediglich auf den Er­
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fahrungen, die diese Praktiker und „Wirtschaftsführer" während des 
Krieges und der Inflation gemacht haben. Den Zufallserscheinungen 
dieser anormalen Zeit wird Ewigkeitsbedeutung beigemesfen. Ferner 
werden alle Vorteile, welche die Arbeiterschaft seit der Beendigung des 
Krieges zu erlangen vermochte, insbesondere die starke Machtposition und 
der große Einfluß der Gewerkschaften, als Gründe für eine verfehlte Lohn­
politik, welche die Arbeiterschaft ins Elend bringen und „die Wirtschaft" 
ruinieren werde, angeführt, um zu beweisen, daß die gesamte Entwicklung 
der letzten Jahre rückgängig gemacht werden müsse, damit es den Arbeitern 
und Angestellten besser gehe und „die Wirtschaft" blühe.

Nun sind wir weit entfernt, allem, was das Unternehmertum in seinem 
Kampfe für die Herabdrückung der Löhne und Gehälter im einzelnen vor- 
gctragen bat und was auch von anderen Seiten zu der Debatte über die 
Lohnpolitik beigesteuert wurde, unserseits Ewigkeitswert beizumessen. Wir 
berühren bei unseren Betrachtungen über die Lohnpolitik der Gewerk­
schaften diese Debatte und namentlich die Stellungnahme der Unter­
nehmerverbände nur an den Punkten, die auch für die Arbeiterbewegung 
von dauernder Bedeutung sein dürften.

Wenn sich die Unternehmerverbände bei ihrer Beweisführung auf die 
Vorgänge der Inflationszeit stützen, so spekulieren sie damit auch auf die 
Angstinstrnkte, die in der Bevölkerung lebendig werden, wenn des Jnfla- 
tionselends Erwähnung getan oder gar seine Wiederkehr in Aussicht ge­
stellt wird. Die Inflationszeit habe, heißt es in der Schrift der Ver­
einigung der Arbeitgeberverbände, „unverkennbar und unbe- 
st r i t t e n gelehrt", daß Lohnerhöhungen die Entwertung des Geldes her­
beiführen, denn durch die Lohnerhöhungen sei eine der wesentlichsten Vor­
aussetzungen für den Druck neuen Papiergeldes geschaffen worden. „Soll," 
fragen die Unternehmer, „unsere Lohnpolitik wieder inflationistisch 
wirken?"

Während diese Auffassung von der inflationistischen Wirkung der Lohn­
erhöhungen hier noch uneingeschränkt vertreten wurde, bekennt Dr. 
M e r ß i n g e r, Geschäftsführer der Vereinigung der Arbeitgeberver­
bände, bald darauf im „Arbeitgeber", „die oberflächliche Meinung, daß die 
Erhöhung der Gesamtlohnsumme unmittelbar inflationistisch wirke", 
müsse richtiggestellt werden. Meißinger schreibt:

„Es wäre natürlich falsch, zu behaupten, daß eine Lohnerhöhung lediglich 
von der Geldseite her, d. h. von einem erhöhten Bedarf an Zahlungsmitteln 
zu einer Jnflationsgefahr werden kann. Ties traf, als wir einmal 
in der Inflation schon drin waren, gewiß für die Lohnerhöhungen dieser 
inflationistischen Zeit zu, als jeder Mehrbedarf an Zahlungsmitteln durch 
neuen Notendruck ohne Deckung befriedigt wurde. Insofern hat man in der 
Inflationszeit gewiß von den inflatonistischen Wirkungen gerade der Index- 
lohnpolitik gesprochen. Heute ist für die Höhe des Zahlungsmittelumiangs in 
Deutschland und für den Notendruck durch das neue Bankgeseo und das 
Londoner Abkommen eine feste Grenze gezogen. Wir haben heute etwa 
3,3 Milliarden Goldmark Papiergeldnoten in Umlauf. Das Bankgesetz sieht 
einen Notenumlauf bis zu 6 Milliarden vor und bestimmt im Anschluß an 
den Dawes-Bericht die vorschriftsmäßige Deckung. Ungedeckte Noten dürfen 
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nicht gedruckt werden, und hierüber wacht der Internationale Kommissar für 
die Notenausgabe, der den Notenstempel verwaltet."')

Meißinger gibt also diesen Standpunkt insofern auf, als es sich um 
eine unmittelbare Beeinflussung der Währung durch Lohnerhöhungen 
handelt. Dieser schnelle Rückzug kennzeichnet die Güte der Gründe der 
Unternehmer. Um ihn zu verdecken, konstruiert er eine Reihe von Möglich­
keiten einer indirekten inflationistischen Wirkung von Lohnerhöhungen. Er 
legt dar, daß Lohnsteigerungen die Preise steigern, dadurch den Absatz 
deutscher Waren im Auslande verringern, die Zahlungsbilanz verschlechtern 
und somit in weiterer Folge eine Unterbewertung deutschen Geldes — 
gemessen an der Kaufkraft der fremden Valuten — im Auslande Hervor­
rufen würden. Das Vertrauen der Welt zur deutschen Wirtschaft würde 
aufs neue zerstört und damit auch die deutsche Währung erschüttert werden.

Diese Behauptung von der indirekten inflationistischen Wirkung der 
Lohnsteigerungen ist jedoch nicht mehr wert als die preisgegebene von der 
direkten, denn es ist nicht wahr, daß die Güte der Währung unter der 
Verschlechterung der Zahlungsbilanz leidet. Es ist jetzt allseitig anerkannt, 
daß die Währung nur durch die Neuschaffung von Geld in Gefahr ge­
raten kann, und damit ist Meißingers Behauptung durch seine eigenen 
Ausführungen widerlegt, denn er selbst erinnert daran, daß nach den 
Dawes-Gesetzen eine Vermehrung der Umlaufmittel in einem Maße, daß 
daraus eine Erschütterung der Währung entstehen könnte, u n m ö g - 
I i ch ist.

Alle diese Gründe des Herrn Meißinger reichen also nicht weit. Aber sie 
zeigen, daß nach der Auffassung der Unternehmer die Lösung der Aufgabe, 
die deutsche Wirtschaft wieder flott zu machen, ausschließlich von der 
P r e i s s e i t e, nicht aber, wie die Gewerkschaften fordern, gleichzeitig 
von der Lohnseite — das heißt: durch eine Verbesserung der Löhne — aus­
genommen werden soll. Das Unternehmertum verlangt vom Staat, daß 
er durch die Ermäßigung der Frachten und Steuern, vom Arbeiter, daß er 
durch lange Arbeitszeit und niedrige Löhne die Verbilligung der Waren 
bewirken möge, unterläßt es aber, aus eigenem auch nur da? geringste 
zu einer Herabsetzung der Preise beizutragen. Durch Bemühungen und 
Opfer anderer soll die „gesunde Wirtschaft" herbeigeführt werden, die 
nach Meißinger") die Grundlage jeder Währungsstabilität bildet.

Die Gewerkschaften halten jedoch eine Wirtschaft, die auf dem un­
beschränkten Raubbau an der Arbeitskraft, den die deutschen Unternehmer 
zu ihrem Programm gemacht hatten, beruht, für eine höchst un­
gesunde. In der Zeit nach der Stabilisierung war es die dringendste 
Aufgabe der Gewerkschaften, den Arbeitern und Angestellten einen R e a l - 
lohn zu sichern, der ihnen zunächst mindestens die gleiche Lebenshaltung 
gewährleistet, die sie vor dem Kriege hatten. Soweit das von der Preisseite 
her möglich ist, haben sie gewiß nichts gegen entsprechende Maßnahmen ein­
zuwenden, aber sie können niemals den Verzicht auf Lohnforderungen, den 
die Arbeitgeberverbände von ihnen verlangten, aussprechen, nur um den 
Unternehmern das Leben leicht zu machen. Denn nur darum handelt es sich.

') Meißinger, Realpolitik. Der Arbeitgeber. 14. Jahrgang, Seite 496 ff.
·) a. a. O.
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Das Unternehmertum stellte den Gewerkschaften Aufgaben, die es selbst 
zu lösen hat. Die ganze Argumentation der Unternehmer ist nur dann 
stichhaltig, wenn es richtig ist, daß die Erhöhung der Löhne eine Stei­
gerung der Preise Hervorrufen m u ß. Aber diese Behauptung ist falsch — 
oder nur dann richtig, wenn eben das Unternehmertum seine Pflicht, 
durch eine Steigerung der Arbeitsintensität mittels betriebstechnischer 
Verbesserungen und durch Herabsetzung unproduktiver Nebenbelastungen 
und zahlreicher Zwischengewinne eine Verbilligung der Produktion her­
beizuführen, versäumt. Es ist allerdings bequemer, die Last der Lohn­
erhöhung auf die Konsumenten abzuwälzen, aber es ist volkswirtschaftlich 
notwendig, daß jener andere Weg gegangen wird, und daher haben die 
Gewerkschaften geradezu die Pflicht, das Unternehmertum auf jenen 
anderen Weg zu drängen. Und das erreichen sie, indem sie Lohn­
erhöhungen fordern und durchsetzen, während sie, wenn sie auf solche ver­
zichten, dazu beitragen, daß die deutsche Industrie betriebstechnisch dauernd 
im Rückstände gegen das Ausland bleibt und die deutsche Konkurrenz auf 
dem Weltmärkte ausschließlich mit dem Mittel schlechterer Arbeits­
bedingungen geführt wird. Durch die Erhöhung der Kaufkraft des 
Arbeitseinkommens bezwecken die Gewerkschaften ferner, daß sich der 
Warenabsatz vermehrt und damit der Beschäftigungsgrad der Industrie 
sich bessert.

Die Lauheit des Unternehmertums in der Verbesserung der Pro­
duktionsmethoden zum Zwecke der Steigerung des Leistungsgrades der 
Wirtschaft hat seinen Grund in der Ausdehnung des Kartell- 
wesens. Die deutsche Industrie kann gegenwärtig als restlos durch­
kartelliert gelten, und die Wirtschaft der freien Konkurrenz hat sich dadurch 
in eine Monopolwirtschaft höchsten Entwicklungsgrades gewandelt. Die 
Monopolwirtschaft aber setzt das Unternehmertum in die Lage, die Ren­
tabilität der Werke durch Hochhalten der Preise viel gefahrloser und be- 
quemer sicherzustellen, als durch die fortgesetzte Verbesserung der Pro­
duktionsmethoden, zu der die Konkurrenz den Unternehmer früher nötigte, 
und außerdem macht es die Mouopolwirtschaft möglich, alle Lohn­
erhöhungen auf die Preise abzuwälzen. Daher ist der moderne Jndustrie- 
monopolismus in zweifacher Hinsicht ein Hindernis für den gewerkschaft­
lichen Erfolg. Einmal, weil die dauernde Steigerung des Leistungsgrades 
der Wirtschaft, bewirkt durch technische Verbesserungen, zu den Voraus­
setzungen für den Erfolg der Gewerkschaften gehört, denn die Steigerung 
des Leistungsgrades der Arbeit schafft Raum für die Vergrößerung des 
Lohnanteiles an den Gestehungskosten. Ferner dadurch, daß die allem Mo­
nopolismus zum Trotz durchgesetzten Lohnaufbesserungen in ihrer 
Wirkung auf die Lebenshaltung des Volkes mittels Abwälzung auf die 
Konsumenten illusorisch gemacht werden können. Aber gerade darum ist 
es doppelt uötig, daß die Unternehmer, deren vielgcrühmter „Wagemut" 
heute auf den Lorbeeren des Kartellschutzes ausruht, angetriebcn werden 
durch die Peitsche der gewerkschaftlichen Forderungen, nachdem die 
Skorpione der Konkurrenz gezähmt und eingehegt sind. Gleichzeitig 
haben die Gewerkschaften das stärkste Interesse daran, daß die Monopol­
wirtschaft, dieses Hindernis jeglichen wirtschaftlichen Fortschritts, abgelöst 
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wird durch eine höhere, gemeinnützige Ordnung der Wirtschaft/) So 
mündet auch hier Lohnpolitik in Wirtschaftspolitik.

Aber auch Freunde der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und An­
gestellten haben sich durch die Behauptungen der Unternehmer von den 
ungeheuren Gefahren, von denen Wirtschaft und Währung durch die 
permanente Aktion der Gewerkschaften für Erhöhungen der Löhne bedroht 
seien, irreführen lassen. So hat auch Heinz Potthoff den Gewerk­
schaften wiederholt geraten, das Hauptgewicht ihrer Aktion nach der Preis- 
seite hin zu verlegen. Auch er geht nur von den Erfahrungen der Kriegs­
und Inflationszeit aus, wenn er schreibt:

„Seit einem Jahrzehnt erleben wir ein dauerndes Wechselspiel, bei dem die 
Löhne mit Rücksicht auf die Teuerung erhöht werden und die Preise mit 
Rücksicht auf die Lohnerhöhungen noch weiter steigen. Dieser Kreislauf ist 
durch die Markstabilisierung im Spätherbst 1923 so gut wie gar nicht und 
auch durch die Kreditbeschränkungen der Neichsbank im Frühjahr 1924 nur 
wenig unterbrochen worden. Daß die Lohnerhöhungen nicht nur notwendige 
Folge, sondern auch Ursache weiterer Preissteigerungen gewesen sind, kann 
ein objektiver Beobachter nicht gut leugnen. Nicht wegen Steigerung der 
Herstellungskosten, sondern wegen Vermehrung der Kanfkraft und Kanflust 
der Bevölkerung (bei gleichbleibendem Angebot)/)

Auch Potthoff ist den Täuschungen der anormalen Zustände 
dieses Jahrzehnts zum Opfer gefallen. Er empfiehlt, die Massen der 
Arbeiter und Angestellten sollen unter Verzicht auf den Lohnstreik zunächst 
mit Hilfe eines allgemeinen K ä u f e r st r e i k s die Nachfrage nach Waren 
und damit die Preise herabdrücken. Potthoff vergißt, daß schlecht entlohnte 
Massen den „Käuferstreik", der Not gehorchend, beständig üben. Er ver­
gißt ferner, daß auch eine auf dem Wege des Käuferstreiks, seine Möglich­
keit und Wirksamkeit vorausgesetzt, erzielte Erhöhung des Neallohnes sich 
unmittelbar nach der Beendigung dieser Aktion als „Vermehrung der 
Kaufkraft und Kauflust der Bevölkerung", also in vermehrter Nachfrage 
nach Waren äußern müßte. Die Kauflust würde sogar unmittelbar 
nach einem Käuferstreik besonders stark sein, und auch diese Steigerung 
der Nachfrage müßte (bei gleichbleibendem Angebot!) eine Steigerung der 
Preise auslösen. Womit der Erfolg des Käuferstreiks wieder dahin wäre.

Potthoffs Ratschläge beweisen nur, daß eben alles auf die Vermehrung 
des Angebotes und die Verbilligung der Waren durch straffe und sparsame 
Betriebsführung und hochgesteigerte Betriebstechnik ankommt. Aber hier 
liegt, wie wir schon sagten, eine Pflicht der Unternehmer vor, und wenn 
in der Kriegs- nnd Inflationszeit eine bittere Erfahrung, die leider noch 
für lange Zeit ihre Bedentung bewahren wird, gemacht wurde, so ist es 
die, daß sich das deutsche Unternehmertum unfähig oder unwillig gezeigt 
hat, diese Pflicht zu erfüllen.

Diese Pflichtversänmnis der Unternehmer wird auch durch die Sen­
kung des Lohnanteils an den Produktionskosten be-

*) Dieses Problem erörtert in sehr anregender Weise Ungern-Sternberg in 
„Die Jndnstriegemeinschaft". Carl Heymanns Verlag, Berlin 1925.

°) Dr. Heinz Potthoff, Lohnpolitik und Währung. Die Arbeit, 1. Jahrgang, 
Seite 266 ff.
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wiesen. Es lagen zahlreiche Anzeichen dafür vor, daß der Lohnanteil 
während der Inflationszeit und auch in der Zeit der Rentenmark wesent­
lich geringer war als vor dem Kriege. Diese Betrachtungen sind bestätigt 
worden durch die Textilenquete, die der vorläufige Reichswirtschaftsrat 
1924 angestellt hat. Sie zeigte folgendes Ergebnis:

Der Lohnanteil in den Produktionskosten 
Baumwollspinnerei......................................
Wollweberei (Herrenstoffe)
Wirkwaren (Futterhose), Spulen, Wirken, Rau­

hen, Zuschneiden, Fertigmachen  
Färberei......................................................................

Seidenfärberei...........................................................
Herrenwäsche (Kragen)...........................................

" a ...................................................
„ (Hemden)............................................

1914 
63,0 Proz. 
15,5 „

42,7
8,8

1924
Proz.

. 12,3

. 36,9

. 30,0

. 35,0

. 31,3

. 29,0

. 29,0
Konfektion (Herrenanzug) 18,3

Diese Senkung des Lohnanteils läßt die absolute wie

7,3 „
> 27,0 „
' 22,8 „

25,0 „
> 19,4 „

19,8 „
18,4 „
15,0 „ 

relative Unter-
entlohnung der Arbeiter und Angestellten sicherer erkennen als der Wust 
von Vergleichen mit den Lebenshaltungskosten und anderen Zahlen, mit 
denen die Unternehmer ihre Behauptungen ausstaffierten und die auch 
bei der Führung des Gegenbeweises Verwendung fanden, denn alle Lohn- 
und Lebenshaltungsstatistiken, die in jener Zeit Vorlagen, beruhten auf 
völlig falscher oder nündestens sehr unsicherer Grundlage. Die Verringe­
rung des Lohnanteils beweist aber ferner, daß die Produktionskosten in
erheblichem Umfange unwirtschaftliche Elemente enthalten, die gleichfalls 
in mangelhafter Organisation der Produktion und Zirkulation der Ware 
ihre Ursache haben.

Es ist also nur die Schuld der Unternehmer, wenn Meißinger behaupten 
kann, für ein Hinaufschrauben der Löhne fehlt die Wirtschaftsgrundlage. 
Das ist das gleiche Argument, das die Unternehmer gegen den Acht­
stundentag ins Treffen führten. Auch hier hieß es, eine Steigerung des 
Produktionsertrages hätte der Verkürzung der Arbeitszeit voranfgehen 
müssen. Aber fünf Jahre hat der gesetzliche Achtstundentag in Deutsch­
land bestanden — und fünf Jahre lang hat das Unternehmertum nichts 
getan, um die nach feiner Meinung notwendigen und auch von den 
Gewerkschaften durchaus gebilligten betriebstechnischen und wirtschafts­
organisatorischen Voraussetzungen für diese der Menschenwürde des Arbei­
ters, Angestellten und Beamten entsprechende Arbeitsdauer zu schaffen/)

Und nun wird den Gewerkschaften zugemutet, auf den Achtstundentag 
und auf Lohnerhöhungen zu verzichten, um diese Pflichtversäumnis der 
„Wirtschaft", als welche sich das Unternehmertum ganz allein betrachtet 
und gebärdet, durch fortgesetzte Opfer der Arbeiterschaft wieder gut zu 
machen. Das ist nicht die Aufgabe der Gewerkschaften! Ihre Aufgabe ist 
es, dem arbeitenden Menschen die Arbeit zu erleichtern und den Nutzeffekt 
der Arbeit zu vermehren, sowohl für den einzelnen Arbeitenden wie für 
die konsumierende Gesamtheit eines Volkes. Das erste wird bewirkt durch 
die Verkürzung der Arbeitszeit und durch betriebstechnische Verbesserun-

') Siehe hierzu den folgenden Abschnitt.
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gen, das zweite durch Steigerungen des Lohnes. Beides kann und muß 
in einer gesunden Wirtschaft gleichzeitig und in ständiger Wechselwirkung 
geschehen, denn das eine bedingt, fördert aber auch das andere. Arbeits­
zeitverkürzungen und Lohnsteigerungen haben sich von jeher als die wirk­
samsten Hebel des wirtschaftlich-technischen Fortschritts bewährt, und der 
wirtschaftlich-technische Fortschritt hat stets weitere Arbeitszeitverkürzungen 
und günstigere Löhne möglich gemacht. Dieses ist die Schraube ohne 
Ende, an der die Gewerkschaften im Interesse einer gesunden Wirtschaft 
und gesunder Arbeitskräfte drehen, aber nicht das „dauernde Wechselspiel" 
zwischen Lohnsteigerungen und Preiserhöhungen, das nur das Symptom 
ungesunder wirtschaftlicher Verhältnisse ist.

Die Arbeitgeberverbände erklären nun in ihrer Schrift über die Lohn­
politik die mangelnde Pflichterfüllung der Unternehmer mit Mangel an 
Betriebs- und KreditkapitaI.’) Dieses Betriebskapital neu 
zu schaffen, fei zunächst notwendig. Auch darum müßten die Löhne niedrig 
sein, denn solange es an den nötigen Rücklagen fehle, zahle das Unter­
nehmertum einen Teil der Löhne aus der S u b st a n z. Das ist nach der 
Behauptung von der inflationistischen Wirkung der Lohnerhöhungen das 
zweite Schlagwort aus der Inflationszeit, das auf die Angstinstinkte ebenso 
wirkt, aber nicht so vergänglich ist wie das erste. Es wird in den Aus­
einandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmern noch oft 
wiederkehren.

Fritz Tarnow hat auf diese Begründung der Unternehmerbroschüre 
für die volkswirtschaftliche Notwendigkeit niedriger Löhne in ausgezeich­
neter Weife geantwortet. Nachdem er dargelegt hat, wie absurd die Idee 
ist, ein neues Volksvermögen, das den Betrieben in Form von Krediten 
zur Verfügung gehalten werden kann, in kurzer Zeit zufammen zu 
hungern, weist er darauf hin, daß die Unternehmer dadurch, daß sie dieses 
Vermögen neu bilden, in dem sie Teile des Lohnes einbehalten, selbst 
Besitzer des Vermögens werden möchten, daß sie früher leihen mußten. 
Dann fährt er fort:

„Die Arbeiterschaft bedankt sich schönstens für die ihr zugemutete Rolle. 
Sie erhebt Anspruch auf den vollen Lohn, der dem Wert der Arbeit, die sie 
leistet, entspricht. Wenn ihr schon von den Werten, die sie schafft, nach den 
Gesetzen der privatkapitalistischen Wirtschaft für die Profitrate und den Kapi- 
talzins erhebliche Abzüge gemacht werden, so hat sie um so weniger Ursache, 
darüber hinaus noch weitere und außerordentliche Abgaben zugunsten des 
Kapitals zu übernehmen. Geradezu unverschämt mutet die Forderung an die 
Arbeiterschaft an, Lohneinschränkungen auf sich zu nehmen, damit dos Unter­
nehmertum in den Besitz neuen Kapitals gelangt. Was die Arbeiter sich vom 
verdienten Lohn absparen, haben sie ein Recht selbst zu besitzen. Man gebe 
den Arbeitern den vollen Lohn, und der Weg zur Bildung eines neuen Spar­
kapitals im deutschen Volke ist eröffnet. Daß dies kein Trugschluß ist, kann 
man in der Arbeitgeberscbrift im Kapitel: „Material für die Zunahme der 
Spartätigkeit" selber nachlesen; danach hat die monatliche Vermehrung der 
Sparkassenguthaben in den Monaten April bis Juni 1924 in Berlin bereits 
50 v. H. der Friedenszahl erreicht. Und dieses Resultat trotz niedrigen Real- 
lohnes, großer Arbeitslosigkeit und unmittelbar nach der Jnflationskrise, also 

’) A. a. O. Seite 26. — Siehe auch hierzu den nächsten Abschnitt.



64 Die Krise uud der Wiederaufbau.

der Weg, auf dem in der deutschen Wirtschaft neues Kapital entstehen kann, 
nämlich durch eine möglichst hohe Entlohnung der arbeitenden Masse. Aller­
dings würde das so entstehende Kapital zwar der Wirtschaft zur Verfügung 
stehen, aber es würde in Besitz derer bleiben, die es erarbeitet haben, während 
es nach den Plänen der Arbeitgeber diesen zufallen soll. Das ist der springende 
Punkt ihrer Lohntheorie.^)

Die Bildung neuen und die fortlaufende Erneuerung des verfügbaren 
Kapitals ist gewiß notwendig. Die Gewerkschaften verkennen das keines­
wegs. Aber möglich und volkswirtschaftlich gesund, um diesen bei den 
Unternehmern so beliebten Ausdruck zu gebrauchen, ist sie nur auf dem 
von Tarnow angegebenen Wege, nur durch die Bildung von Leih­
kapital. Zur Ausfüllung der Lücke, die bis zum Ersatz des während 
der Inflation dahingeschmolzenen Volksvermögens durch neues Spar­
kapital entstehen mußte — woran die Arbeiterschaft und die Gewerkschaften 
gewiß nicht schuld sind, denn sie haben die Inflation, bei Gott, nicht ge­
wollt — zur Ausfüllung dieser Lücke war die Heranziehung von Aus­
landskrediten notwendig. Nur so war der Hinweis der Gewerkschaften 
auf Auslandskredite gemeint, der wiederholt den sehr nach gespielter 
Ueberlegenheit klingenden Spott, manchmal sogar die gleichfalls wenig 
glaubwürdige vaterländische Entrüstung der Publizisten der Unternehmer­
verbände hervorgerufen hat.

Aber noch eine Reihe von anderen Gründen für die Unmöglichkeit 
höherer Löhne und Gehälter führen die Unternehmer an, die, da sie zum 
Teil nur neu aufgemachte Ladenhüter aus alten Beständen sind, auch 
nicht so bald verschwinden, sondern noch oft wiederkehren werden.

Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände stellt in ihrer Schrift über 
die Lohnpolitik eine große Rechnung über die „V o r b e l a st u n g" der 
I n d u st r i e auf. Diese Vorbelastung verhindere, erklären die Unter­
nehmer, gleichfalls die Bildung von Betriebskapital und damit die Steige­
rung der Produktivität der Unternehmungen, und sie sei daher auch ein 
Hindernis für die Erhöhung der Löhne. Sie belaste die Produktionskosten 
zu hoch, steigere daher die Preise, drücke mithin das Realeinkommen der 
Arbeiter und Angestellten, verkleinere also den Absatz der Waren und 
erzeuge schließlich Arbeitslosigkeit. Das Ergebnis wäre also, daß die 
Arbeiter und Angestellten ebenso stark unter den Wirkungen dieser Vor­
belastung leiden wie die Unternehmer und daß beide das gleiche Interesse 
an ihrer Beseitigung hätten. Sie würden sich gewiß auch darüber ver­
ständigen, wenn nicht die Gewerkschaften mit ihren Lohnforderungen 
zwischen ihnen stünden und das Einvernehmen zwischen ihnen hinderten.

Dieser Gedankengang der Unternehmervertreter vermischt Elemente 
miteinander, die nicht zusammen gehören, und ist daher in seiner allge­
meinen Schlußfolgerung falsch. Wenn die Unternehmer erklären, die 
S t e u e r b e l a st u n g , auf die wir zunächst eingehen wollen, verteure

**) Fritz Tarnow, „Die lohnpolitische Idee der Arbeitgeber". Gewerkschafts- 
Zeitung. 34. Jahrg. Seite 308 ff. Ferner: „Die Lohnpolitik im Klajsenkampf 
des Unternehmertums" und „Das Ziel der gewerkschaftlichen Lohnpolitik" 
(A. a. O. Seite 291 bzw. 316) und Kraus, „Lohnpolitische Antikritik", Gewerk­
schafts-Archiv 1. Jahrg., Seite 385.
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die Preise, so geben sie zu, daß sie die Steuern den Preisen aufschlagen. 
Aber dann werden sie vom Konsumenten getragen, dann belasten sie diesen, 
aber nicht den Unternehmer. Es geht nicht an, die Steuerbelastung zwei­
mal in Anrechnung zu bringen, einmal als Element der Warenverteue­
rung und einmal als Belastung des Betriebes mit unproduktiven Ausgaben.

Außerdem zeigt die Gewohnheit der Unternehmer, die Steuern und 
ähnliche „Belastungen" den Preisen auszuschlagen, doch nur von neuem 
die Trägheit des Geistes und wirtschaftlichen Handelns der Unter­
nehmer, die ohne Rücksicht auf die volkswirtschaftlichen Folgen die Be­
lastung von sich abwälzen, statt sich um andere Methoden, die Belastung 
ohne Nachteil für die Volkswirtschaft wettzumachen, zu bemühen. Die 
Steuerpolitik der Arbeiterklasse muß ebenso wie ihre Lohnpolitik den größ­
ten Wert auf eine hohe Belastung legen, denn die hohe Steuerbelastung 
bewährt sich unter normalen wirtschaftlichen Verhältnissen und bei scharfer 
Konkurrenz auf dem Innen- wie auf dem Weltmärkte in ihren letzten 
Wirkungen als ein weiteres Mittel, das Unternehmertum aus jener Träg­
heit aufzuscheuchen.

Das gleiche gilt von der sozialen B e l a st u n g. Die Beiträge zur 
Sozialversicherung, die der Unternehmer zu tragen hat, berechnet die Ver­
einigung der Arbeitgeberverbände in ihrer Schrift auf 8,7 Prozent des 
Arbeitslohnes gegen 4,3 Prozent vor dem Kriege. Im „Reichsarbeitsblatt" 
wurde jedoch in ausführlicher Darstellung sofort festgestellt, daß „gegen­
über den Summen, die als soziale Belastung der Wirtschaft in der letzten 
Zeit in der Oeffentlichkeit genannt worden sind", der wirkliche Auf­
wand kaum ein Drittel ausmacht.')

Vor allem aber muß die Auffassung, soziale Aufwendungen feien unpro­
duktiver Natur, indem sie den Ertrag der Arbeit schmälern und damit die 
Entlohnung herabdrücken, ganz allgemein zurückgewiesen werden. Das 
mag dem einzelnen Unternehmer bei der Enge seines Blickes, die nicht 
über den Horizont seines Schornsteins hinausreicht, so erscheinen, aber 
volkswirtschaftlich gesehen wirkt Sozialpolitik als Schutz und Schonung 
der Arbeitskraft, als Mittel zur Erhaltung der Volksgesundheit und somit 
als Maßnahme zur Steigerung der Arbeitsfähigkeit und Arbeitsleistung.

Als verteuerndes und lohndrückendes Moment und als Merkmal für 
die Notlage der Unternehmer wurden ferner die kulturellen Aufwendungen 
und die Wohlfahrtslasten angeführt. Zahlen haben die Unternehmer hier 
nicht angegeben, aber um insbesondere die Wohlfahrtslasten groß erscheinen 
zu lassen, werden in der Schrift der Vereinigung die Aufwendungen für 
„Konsumanstalten, Speiseanstalten, Werksküchen, Unterhaltungseinrich­
tungen, Siedlungen, Werkswohnungen, Brennstofsversorgung, Bekleidungs­
fürsorge, Pensionskassen und Stiftungen, für Bibliotheken, Sport" einzeln 
erwähnt.

Wir begegnen hier dem alten, der Gewerkschaftsbewegung geläufigen 
Thema von den sogenannten Wohlfahrtseinrichtungen. Sie 
sind von den Unternehmern bisher nie als eine unproduktive Aufwendung

') Die soziale Belastung der deutschen Wirtschaft. Reichsarbeitsblatt Nr. 24 
vom 8. November 1924.
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angesehen worden, denn sie wurden von ihnen geschaffen, um brauchbare 
Arbeitskräfte dauernd an den Betrieb zu fesseln und eng mit ihm zu 
verbinden. Sie wurden gepriesen als Zeichen der sozialen und menschen- 
freundlichen Gesinnung der Unternehmer und sogar als Beweis für die 
Ueberflüfsigkeit der gewerkschaftlichen Bestrebungen.

Wenn das Unternehmertum nun diese teilweise als Waffe gegen die 
Gewerkschaften geschaffenen Wohlfahrtseinrichtungen den Gewerkschaften 
selbst auf die Rechnung fetzt, um die Unerfüllbarkeit ihrer Lohnforderungen 
zu beweisen, so müssen die Gewerkschaften diese Beweisführung ablehnen, 
denn man sollte doch nicht von „Wohlfahrt" sprechen, wenn die Kosten 
dafür dem Arbeiter und Angestellten auf den Lohn angerechnet werden. 
Daß diese Anrechnung auf den Lohn erfolgt, ist von den Gewerkschaften 
zwar von jeher hervorgehoben worden, um die Arbeiterschaft vor diesen 
Wohlfahrts-Leimruten der Unternehmer zu warnen. Aber dann hat das 
Unternehmertum stets beteuert, daß es nicht so sei, während es jetzt die 
Wohlfahrtseinrichtungen zu den hohen „Vorbelastungen" zählt, welche die 
Ursache der niedrigen Entlohnung bilden.

Auch das Verhalten der Gewerkschaften in der Frage der Entloh­
nung der Facharbeiter habe hemmend eingewirkt auf die Steige­
rung der Arbeitsleistung. Im Interesse der Leistung sei, führt die Schrift 
der Arbeitgeberverbände aus, eine Staffelung zwischen den Löhnen der 
gelernten und ungelernten Arbeiter dringend notwendig. Das Drängen 
„der die Gewerkschaft beherrschenden Ungelernten" auf Anpassung an den 
Facharbeiterlohn müsse im Endergebnis nur ein „Hinauftreiben des ge­
samten Lohnniveaus" zur Folge haben.

Wir haben schon erwähnt, daß gewisse Spannungen zwischen der Ent­
lohnung der verschiedenen Arten von Arbeitskräften innerhalb der kapita­
listischen Wirtschaft unvereinbar find. Es kann auch nicht die Aufgabe 
der Gewerkschaften sein, diese Spannungen aufzuheben. Sie können jedoch 
erst dann größer werden, wenn das allgemeine Lohnniveau allen Arbeitern, 
auch dem letzten der Ungelernten, ein dem kulturellen Stande der deutschen 
Arbeiterschaft entsprechendes Einkommen sichert. Gewiß richtet sich auch 
der Preis der Ware Arbeitskraft nach ihrem besonderen Wert und nach 
Angebot und Nachfrage. Daher ist er für die in geringerer Zahl angebotene 
und außerdem wertvollere gelernte Arbeitskraft in der Regel höher als 
für die zahlreichere ungelernte. Aber das von einer großzügigen Lohn­
politik im Interesse eines ganzen Volkes zu bestimmende Lohnniveau muß 
auch das kulturelle Bedürfnis der Arbeiterschaft in Rechnung setzen. Das 
kulturelle Bedürfnis des ungelernten Arbeiters unterscheidet sich aber 
entweder gar nicht oder nur sehr wenig von dem des gelernten und wirkt 
somit nivellierend auf die Löhne, indem es den Lohnanspruch des Un­
gelernten dem des Gelernten in dem gleichen Maße anpaßt, wie sich die 
kulturellen Bedürfnisse einander nähern.

Das von den Unternehmern beklagte Drängen der Ungelernten auf 
Anpassung an die Löhne der Facharbeiter hat also seine Ursache nur darin, 
daß, wenn diese kulturellen Erwägungen berücksichtigt werden, eben noch 
immer ein „Hinauftreiben des gesamten Lohnniveaus" notwendig ist. Das 
Ziel der Unternehmer, dem auch die von ihnen befürwortete Staffelung 
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der Löhne dienen soll, ist dagegen die H e r a si d r ü ck u n g des ge­
samten Lohnniveaus; denn ihr Ziel ist nicht eine Staffelung nach oben, 
sondern eine solche, die von einem möglichst kärglich bemessenen Lohne der 
Gelernten abwärts zählt. Das Streben der Gewerkschaften nach einer Ver­
ringerung der Spannungen ist daher nur die Gegenwehr gegen diese Ab­
sichten der Unternehmer.

Eine Erhöhung des gesamten Lohnniveaus ist aber nicht nur aus den 
angeführten kulturellen, sondern auch aus volkswirtschaftlichen Gründen 
nötig. Die Unternehmer behaupten, niedrige Löhne bei längerer Arbeits­
zeit leien notwendig, um die Preise zu reduzieren und dadurch den Absatz 
der Waren zu steigern sowie den Beschäftigungsgrad der Industrie zu 
verbessern und die Arbeitslosigkeit zu verringern. Niedrige Löhne bei 
längerer Arbeitszeit seien vor allem erforderlich, um der deutschen Wirt­
schaft die Konkurrenz mit dem Auslande zu erleichtern.

Das Unternehmertum hätte Gelegenheit gehabt, durch die Tat zu be­
weisen, daß lange Arbeitszeiten und niedrige Löhne diese von ihm voraus­
gesagte Wirkung haben. Das Jahr 1924 war ein Jahr verlängerter 
Arbeitszeit und niedriger Löhne, aber dennoch ein Jahr steigender Preise. 
Wir kommen im nächsten Abschnitt noch auf diesen Punkt zurück. Auch 
die deutsche Handelsbilanz hat sich in den letzten Monaten des Jahres 1924 
dauernd verschlechtert. Die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
auf dem Weltmärkte wird gleichfalls nicht durch zu hohe Löhne, sondern 
durch zu hohe Preise, die auf anderen, von den Unternehmern verschulde­
ten Ursachen beruhen, gefährdet. Kraus hat darauf hingewiesen"), daß 
die deutschen Löhne unter den vergleichbaren Auslandslöhnen liegen, wäh­
rend die deutschen Preise den Weltmarktpreisen gleich oder höher als die 
Weltmarktpreise sind.

Aus alledem ergibt sich nur, daß die Forderung der Unternehmer und 
ihre Verwirklichung dem Interesse der Volkswirtschaft widerspricht. Nur 
die von den Gewerkschaften angestrebte Steigerung der Kaufkraft der 
großen Masse der Konsumenten durch hohe Entlohnung vermag den Be­
schäftigungsgrad der deutschen Wirtschaft zu verbessern und damit der 
Wirtschaft neue Lebenskräfte zuzuführen, denn nicht der Weltmarkt, son­
dern der Absatz im In lande ist entscheidend für ihr Gedeihen. Er 
ist es jetzt mehr denn je, nachdem der in der Inflationszeit blühende Aus­
landsabsatz seit der Stabilisierung der deutschen Währung vollkommen 
verloren gegangen ist und die Aussichten, den Auslandsmarkt znrück- 
zugewinnen, infolge der Mißwirtschaft in der Betriebsführung und Kalku­
lation, die während der Inflation mit ihren bequemen Absatzverhältnissen 
eingerissen ist, außerordentlich gering erscheint, aber auch vor dem Kriege 
machte der Export nur 10 Prozent der gesamten deutschen Produktion aus, 
während 90 Prozent im Jnlande verbraucht wurden.")

10) Gewerkschafts-Archiv, 1. Jahrgang Seite 392 (Dezember 1924).
") Vergl. Tarnow, Gewerkschafts-Zeitung, 1924 Seite 304. — Eine ausführ­

liche Wiederlegung des Standpunktes der Unternehmer und eine Darstellung der 
Auffassung der Gewerkschaften findet sich ferner in der Flugschrift des Lohn­
politischen Ausschusses des ADGB. „Ein neuer Arbeitgeberfeldzug gegen Lohn­
erhöhungen" vom 10. April 1924.

5’
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b) Der Kamps um die Arbeitszeit.
Der achtstündige Höchstarbeitstag wurde in Deutschland 

durch das Abkommen zwischen Gewerkschaften und Unternehmerverbänden 
vom 15. November 1918 vertragliche Verpflichtung, durch die Verordnung 
vom 23. November 1918 für gewerbliche Arbeiter und die Verordnung 
vom 18. März 1919 für Angestellte gesetzliches Recht. Durch die Verord- 
nung vom 21. Dezember 1923 wurde der Achtstundentag als zwingende 
gesetzliche Vorschrift wieder aufgehoben; die Verordnung erblickt zwar, wie 
sie im § 1 erkennen läßt, in dem Achtstundentage die ideale und erstrebens­
werte Lösung der Arbeitszeitfrage, aber sie eröffnet zugleich fo weitgehen­
den Verlängerungen der achtstündigen Arbeitszeit die Bahn, daß bei ihrer 
Verkündung die Erreichung dieses Ideals, das schon einmal Wirklichkeit 
gewesen war, wieder in weiteste Ferne gerückt erschien.

Die Achtstundentagsverordnung vom November 1918 mag, worauf die 
gleichen Unternehmer, die kurz zuvor den Achtstundentag im Abkommen 
mit den Gewerkschaften selbst zugestanden hatten, immer wieder Hinweisen, 
ein Notbehelf gewesen fein, entstanden aus Notumständen der Zeit und 
bestimmt, sie zu überwinden, aber die Verordnung vom 21. Dezember 1923 
ist es dann nicht minder. Wie jene in den Komplex der sogenannten 
Demobilmachungsbestimmungen gehörte, so beruht diese auf dem Er­
mächtigungsgesetz vom 8. Dezember 1923. Die Arbeiterschaft und ihre 
Organisationen werden allerdings nie aufhören, Zweck und Sinn der 
Achtstundentagsverordnung von 1918 anders aufzufassen, aber wenn aus 
den Umständen ihrer Entstehung gefolgert werden soll, daß sie nur be­
stimmt war, die Schwierigkeiten der Demobilmachung zu überwinden, so 
kann für die Antiachtstundentagsverordnung von 1923 aus den Umständen 
ihrer Entstehung mit viel mehr Recht der Schluß gezogen werden, daß es 
nur ihre Aufgabe sein sollte, die Schäden, die aus dem unglücklichen Ab­
schluß des Kampfes gegen den Ruhreinbruch und dem Zusammenbruche 
der Währung entstanden waren, überwinden zu helfen.

In jedem Falle stellt die Verordnung vom Dezember 1923 für die Ar­
beiterklasse nur den Ausgangspunkt und den Rechtsboden für den Kampf 
um die Wiederherstellung des Achtstundentages dar, zumal die Verordnung 
selbst durch ihre wesentlichsten Bestimmungen, nach denen die Festsetzung der 
Dauer der Arbeitszeit durch Tarifverträge erfolgen soll, die Arbeiterschaft 
von neuem auf den Weg des Kampfes um die Arbeitszeit verwiesen hat.

Zunächst machte die Verordnung allerdings nur die Bahn frei für die 
Beseitigung des Achtstundentages in der Praxis. Wie 
sie selbst eine Konzession der Staatsgewalt an die im Herbst 1923 
mächtig gewachsene Macht der organisierten Unternehmer ist, so bot 
sie den Unternehmern die Möglichkeit, diese Ueberlegenheit auszunutzen, 
indem sie den Gewerkschaften Tarifverträge mit längerer als achtstündiger 
Arbeitszeit aufnötigten.

Die Unternehmer wissen aber auch, daß die Erfolge, die sie in tiefster 
Wirtschaftskrise zu erzielen vermögen, nicht von Dauer sind. Sie wissen, 
daß die Regelung der Arbeitszeit durch Tarifverträge den Gewerkschaften 
die Möglichkeit gibt, ja die Pflicht auferlegt, die Frage der Arbeitszeit 
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immer wieder zur Erörterung zu stellen, den Kampf um sie, dessen Ziel 
der Achtstundentag ist, mit dem Ablauf eines jeden Tarifvertrages immer 
wieder von neuem zu beginnen. Es ist ihnen bekannt, daß die Gewerk­
schaften entschlossen sind, diesen Weg zu beschreiten, und sie wissen auch, 
daß ihre Ueberlegenheit über die Arbeiterschaft nicht ewig währt. Daraus 
erklärt sich ihre Entrüstung darüber, daß die Verordnung vom 21. Dezem­
ber 1923 „hinterrücks dem ersterbenden Tarifverträge, dessen Verderblich­
keit für die Produktionsvermehrung fast überall eingesehen wurde, 
wiederum die Tür geöffnet" hat.')

Das Unternehmertum hat diese Lage, die durch die Dezember-Verord­
nung entstanden ist, mit einem Blick übersehen. Es hat daher die im Herbst 
1923 eingetretene Verschiebung der Machtverhältnisse entschlossen aus­
genutzt, um die Arbeitszeit zunächst in möglichst weitem Umfange zu ver­
längern, aber es war zugleich besorgt um die Verbesserung seiner Stellung 
auch für die kommenden Auseinandersetzungen. Die Unternehmer haben 
begriffen, daß sie in den Kämpfen um die Dauer der Arbeitszeit nur be­
stehen können, wenn es ihnen gelingt, die öffentliche Meinung auf ihre 
Seite zu bringen, sie davon zu überzeugen, daß die privatwirtschaftliche 
Forderung des einzelnen Unternehmens oder Produktionszweiges nach 
einer längeren Arbeitsdauer identisch ist mit dem volkswirtschaftlichen 
Interesse an der Regelung der Arbeitszeit. Um die unzweifelhaft höchst 
bedeutungsvolle soziale Macht der öffentlichen Meinung in ihrem ganzen 
Umfange, um Regierungen, Parlamente in Stadt und Land und Reich, 
Wissenschaft, Presse und öffentliche Körperschaften jeglicher Art für sich 
zu gewinnen, wartete das Unternehmertum — neben einer intensiven 
Bearbeitung der gesamten ihm gewogenen Presse — im Sommer 1924 
zunächst mit einer „Denkschrift"') auf.

Wie die öffentliche Erörterung der Arbeitszeitfrage, die auch während 
der Geltung des gesetzlichen Achtstundentages niemals zur Ruhe gekommen 
war, fast ausschließlich unter dem einen Gesichtspunkte geführt wurde, ob 
und wieweit der Achtstundentag eine Minderung der Produktion zur 
Folge gehabt hat und ob und wieweit mithin durch eine Verlängerung der 
Arbeitszeit eine Steigerung der Produktion zu erzielen wäre, so geht auch 
diese Agitationsbroschüre der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberver­
bände ausschließllch auf diese Frage ein, denn Vermehrung der Produktion 
lautete die Forderung der Oeffentlichkeit an die Wirtschaft. „Für die Ar­
beitgeber ist die Frage der Arbeitszeit . . . eine reine Produktionsfrage", 
erklärt die Vereinigung, und die Broschüre soll beweisen, daß eine Steige­
rung der Produktion nur mit Hilfe der Verlängerung der Arbeitszeit mög­
lich ist, daß ohne sie das deutsche Wirtschaftsleben dauernd notleiden würde.

Die Position der Unternehmer ist, wenn sie den Versuch unternehmen, 
den Beweis für ihre Behauptung mit wissenschaftlichen Mitteln zu er­
bringen, nicht besonders günstig, denn soweit die Frage des Verhältnisses 
zwischen Arbeitszeit und Arbeitsleistung allgemein, das heißt für alle

') Siehe Seite 55.
") Die Arbeitszeitfrage in Deutschland. Heft 8 der Schriften der Bereinigung 

der Deutschen Arbeitgeberverbände.
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Arten von Arbeitskräften und Betrieben, wissenschaftlich überhaupt be­
friedigend beantwortet werden kann, hat sich die Wissenschaft längst für 
den Achtstundentag entschieden. Die „Denkschrift" umgeht daher diese all­
gemeine Frage und beschränkt sich darauf, zu beweisen, daß die gegen­
wärtige, durch die Last der Reparationen bestimmte und durch die Flut 
der Inflation erschütterte wirtschaftliche Lage Deutschlands die Verlänge­
rung der Arbeitszeit dringend erheische, da alle anderen Mittel, die ge­
eignet sein könnten, die Produktion zu vermehren, so vor allem die 
Steigerung des Nutzeffekts der Arbeit mit Hilfe besserer Methoden der 
Technik und Betriebsorganisation, nicht mit der gebotenen Schnelligkeit 
wirken würden. Um nun aber im Gegensatz zu allen ernsthaften und 
unparteiischen Feststellungen der Wissenschaft glaubhaft vorauszusagen, daß 
eine Verlängerung der Arbeitszeit eine Steigerung der Produktionsmenge 
zur Folge haben würde, gab es zur Zeit des Erscheinens der Broschüre 
nur einen Weg: es mußte bewiesen werden, daß infolge der Einführung 
des Achtstundentages eine Leistungsverminderung eingetreten war.

Diesen Beweis sucht die „Denkschrift" zu führen. Um diese Beweis­
führung zu bekräftigen, sucht sie ferner nachzuweisen, daß die in der ersten 
Hälfte des Jahres 1924 von den Unternehmern durchgesetzte Verlängerung 
der Arbeitszeit nach kurzer Zeit bereits eine Steigerung der Produktion 
hervorgebracht habe. Die Anlage 7 der Broschüre enthält „Statistisches 
Material über den Produktionsrückgang aus der Zeit von 1919—1925", 
und in der Anlage 8 wird „Material über Produktionssteigerung nach 
Einführung der längeren Arbeitszeit" mitgeteilt.

Kein Geringerer als Ferdinand Tönnies hat nun aber in einer 
Untersuchung dieses Materials der Unternehmer nachgewiesen, daß diese 
Beweisführung auf sehr unsicheren Füßen steht?) Er hat aus vielen 
Tabellen dieses Materials diejenigen Schlußfolgerungen gezogen, die zu 
erwähnen die Denkschrift unterlassen hatte. Wir führen nur ein Beispiel 
dafür an. Auf Seite 104 teilt die Vereinigung folgende Zahlen mit, die 
von einem der größten rheinisch-westfälischen Hüttenwerke gegeben wurden:

In dem Kommentar, den sie dazu gibt, vergleicht die Denkschrift nur 
die Zahlen von 1914 mit denen von Ende 1921, um „einen Rückgang der 
Gesamtproduktion im Verhältnis zur Arbeiterzahl um fast 50 Prozent" 
festzustellen. Tönnies bemerkt dazu:

„Von Anfang 19 2 0 b i s Ende 19 21 war die Arbeiterzahl um 
15 Prozent, die Produktion um 87 Prozent gestiegen. Auf den Kopf des 
Arbeiters kam im Januar 1920 3,3, im Dezember 1921 5,5 Tonnen, eine Zu­
nahme um 66 Prozent, lind abgesehen davon, daß im Monat November die 

*) Die Arbeitszeitfrage in Deutschland. Soziale Praxis 34. Jahrg. S. 92 ff.

Zeitpunkt Arbeiterzahl Produktion
Januar 1914 6,040 58,000 Tonnen
Januar 1920 9,500 32,000 Tonnen
Oktober 1920 10,050 48,000 Tonnen
Dezember 1920 10,141 43,000 Tonnen
Januar 1921 10,213 50,000 Tonnen
November 1921 10,651 61,000 Tonnen
Dezember 1921 10,857 60,000 Tonnen
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Leistung noch etwas größer war, nämlich 5,7 Tonnen ans den Arbeiter (auch 
der Dezember 1920 ist etwas schwächer als der vorhergehende Oktober: die 
Festtage!), ist die Entwicklung stetig: nämlich Januar 1920 3,3, Oktober 1920 
4,4, Januar 1921 fast 4,9, November 1921 5,7. Diese Entwicklung unter der 
Herrschaft des „schematischen Achtstundentages" war demnach so beschaffen, 
daß sie eine Steigerung der Leistung binnen 21 Monaten um etwa 73 Prozent 
enthielt, die gleichbleibende Rate hätte folglich nach ferneren 21 Monaten, also 
im September 1923, fast 9,9 Tonnen ergeben, d. i. eine höhere Lei­
stung, als die des Januar 1914. Auch wenn der Ruhreinbruch — 
war etwa auch daran das Schematische schuld? — sich nicht ereignet hätte, 
so wäre eine so günstige weitere Entwicklung unwahrscheinlich."

Gewiß wäre sie unwahrscheinlich, aber sehr wahrscheinlich ist, daß die 
nun von den Unternehmern festgestellte Steigerung der Leistung nach 
der eingetretenen Verlängerung der Arbeitszeit nichts ist, als die Fortsetzung 
jener von Tönnies gekennzeichneten Aufwärtsentwicklung unter der Herr­
schaft des Achtstundentages. Der Zeitpunkt der Verlängerung der Arbeitszeit 
fällt überdies zusammen mit der Beendigung des Ruhrkampfes und der Be­
freiung von der Inflation. Eine doppelte seelische Last und eine drückende 
materielle Sorge, die ein Hemmnis waren für die volle Entfaltung aller 
produktiven Kräfte, wurden dadurch von der Arbeiterschaft genommen. 
Diese Wirkung des Aufhörens der Inflation geben die Unternehmer selbst 
zu, denn in ihrer im vorigen Abschnitt erwähnten Denkschrift „Die Lohn­
politik der Arbeitgeber" schreibt die Vereinigung der Arbeitgeberverbände:

„Vor allem empfand die deutsche Arbeitnehmerschaft nach der Not der 
Inflationszeit die Festsetzung und Auszahlung des Lohnes in wertbeständigem 
Geld schon als eine starke Erleichterung und seelische Ent­
spannung."

Diese Tatsache darf nicht nur als Rechtfertigung niedriger Goldlöhne 
mißbraucht, sondern muß auch in Rechnung gesetzt werden als Erklärung 
für die Steigerung der Leistungen im Anfang des Jahres 1924. Sie erklärt 
sogar die Steigerung der Leistung pro Arbeitsstunde bei neun­
stündiger Arbeitszeit, die in dem Material der Unternehmer behauptet 
wird. Aber auch Tönnies nimmt zu dieser Behauptung Stellung und führt 
folgendes aus:

„Zusammenfassend heißt es S. 122 (der Denkschrift zur Arbeitszeitfrage): 
„Es ergibt sich aus den Zahlen, daß nahezu in sämtlichen Betrieben, vor allem 
bei Vergleichung der beiden Februarmonate (1923 und 1924) die Erzeugung 
erheblich gestiegen ist, bei meist geringerer Arbeiterzahl." Und „es ergab sich 
die überraschende Tatsache, daß überall die Erzeugung je Arbeitsstunde bei 
der zehnstündigen Arbeitszeit zum Teil erheblich höher ist als bei der acht­
stündigen Arbeitszeit". — Die Haupttabelle ist folgende S. 120:

1913 1922 1924
Jahresdurchsch.

Arbeiterzahl 66,384
Zahl der erzeugten Tonnen

pro Kopf und Monat 9,52
Verhältnis Prozent 100
Verhältnis Prozent —

Jahresdurchsch. März April 
98,532 65,671 66,917

5,63 8,06 8,43
59,2 84,8 88,6
100 143 159,7

Aus der Tabelle ist nicht erkennbar, wie viele „unproduktive" Arbeiter die 
hauptsächlich verglichenen Arbeiterzahlen von 1922 und 1924 enthalten haben.
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Es bedarf aber gemäß dem übrigen Inhalt der Denkschrift als gewiß an­
genommen werden, daß deren Zahl ganz besonders stark vermindert worden 
ist. Es sind außerdem naturgemäß die schwachen, minder leistungsfähigen 
produktiven Arbeiter abgebaut worden. Das „Recht auf eine angemessene 
Höhe der Arbeitslosenzisfer", welches die Denkschrift unverhohlen verkündet, 
machte sich erfolgreich geltend und schüttelte die Last ab, unter welcher die 
Betriebe geseufzt hatten. Wenn nun angenommen werden dürfte, daß sämt­
liche unproduktiven Arbeiter und alle produktiven, die unterdurchschnittlich 
produktiv waren, ausgeschaltet wären, so würde sich ja von selbst verstehen, 
daß auf den Kopf des Beschäftigten ein erheblich größeres Quantum Produkt 
fallen mußte als zuvor — auch wenn die Arbeitszeit gleich ge­
hlieben wäre! Nicht die verlängerte Arbeitszeit, sondern eben jener 
Prozeß der Umstellung wäre dann die Ursache der Produktionssteigerung, die 
ausdrücklich auf Einführung der längeren Arbeitszeit Ende 1923 bzw. An­
fang 1924 zurückgeführt wird. Ohne Zweifel ist das wahre Verhältnis so 
einfach nicht. Daß aber schlechthin von verminderter Arbeiterzahl die Rede 
ist, als ob von dieser Verminderung als solcher eine verminderte durchschnitt­
liche Leistung erwartet werden müßte, als ob also die tatsächliche Mehrleistung 
pro Kopf ausschließlich der verlängerten Arbeitszeit zuzuschreiben wäre, ist 
methodologisch unrichtig und muß als — hoffentlich unbeabsichtigte — Irre­
führung bezeichnet werden."

Diese Anmerkungen Tönnies sind von entscheidender prinzipieller 
Bedeutung für die Bewertung derartiger Statistiken. Auch ich habe schon 
zu jener Zeit, als es in beiden Lagern Sitte wurde, Leistungsstatistiken zu 
veröffentlichen, die sich widersprachen und sich dadurch gegenseitig auf­
hoben, darauf aufmerksam gemacht, daß der Wert solcher Zahlen sehr be­
dingt ist. Ich schrieb damals:

„Will man zu einem wirklich begründeten Urteil kommen, so ist es not­
wendig, die Richtigkeit der von beiden Seiten vorgetragenen Angaben auf 
ihren Wert zu prüfen. Oft sind beide Angaben, die des Unternehmertums wie 
der Arbeitnehmerschaft, an sich richtig. Wenn sie dennoch einander wider­
sprechen, so ist der Grund darin zu sehen, daß beide Teile nur die Endzahlen 
bestimmter Berechnungen bekanntgeben, bei denen jedoch auf beiden Seiten 
verschiedene Faktoren in Rechnung gesetzt worden sind. Die Richtigkeit und 
Beweiskraft solcher Schlußzahlen einer Berechnungsreihe ist aber nur bei 
genauer Kenntnis aller in Betracht gezogenen Berechnungsfaktoren fest­
zustellen. Die jetzt vorliegenden Angaben sind häufig so unvollkommen, daß 
sich stichhaltige Beweise auf sie nicht stützen lassen, weder für die Steigerung 
noch für die Verminderung der Leistungen/")
Die Mängel, die hier beklagt wurden, gleichen denen, die Tönnies feststellt.
Aber auch den Verfassern der Unternehmerdenkschrift sind diese Mängel 

solcher Erhebungen bekannt. Auf Seite 27 der Broschüre erheben sie gegen 
ähnliche statistische Arbeiten der Gewerkschaften folgende Einwendungen:

„Es fehlt diesen Statistiken aber eine Prüfung der an dem Produktions­
ergebnis beteiligten Arbeiterzahl. Wenn man nicht weiß, ob die verglichene 
Produktionsmenge der Nachkriegszeit mit derselben Arbeiterzahl wie vor dem 
Kriege oder mit einer infolge des Achtstundentages um 25 Prozent ver­
mehrten Belegschaft erzielt ist, wenn man nicht weiß, in welchem Umfange 
durch technische Verbesserungen und Neueinstellnng von Maschinen der zeit­
liche Arbeitsausfall auszugleichen versucht ist; wenn man schließlich nicht ηαφ=

*) Afa-Bundeszeitung. 5. Jahrg., Seite 28.
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Prüfen kann, in welchem Verhältnis die Produktionskosten für dieselbe Produk­
tionsmenge heute gegenüber dem Vorkriegsstand gestiegen sind, so müssen die 
von den Gewerkschaften vorgebrachten Statistiken jede Beweiskraft verlieren."

Wenn das richtig ist, dann gilt es auch für das Material der Unter­
nehmer-Denkschrift, denn auch dieses ist mit den gleichen oder ähnlichen 
Mängeln behaftet.

Im übrigen haben auch die Gewerkschaften das Ergebnis der Arbeits­
zeitverlängerung nachgeprüft und sie sind auch hierbei zu dem entgegen­
gesetzten Ergebnis gekommen wie die Unternehmer. So hat der F a b r i k - 
arbeiter-Verband seine bereits 1923 begonnenen Leistungsstatisti­
ken 1924 fortgesetzt, und über das Ergebnis dieser Erhebungen berichtet 
„Der Proletarier" Nr. 48 vom 29. November 1924 folgendes:

„In jenen Betrieben jedoch, wo man glaubte, die tägliche Arbeitszeit ver­
längern zu müssen, ist teilweise die Tagesleistung gegenüber dem Vorjahre 
dieselbe geblieben, teilweise sogar zurückgegangen. Am auffälligsten ist, daß 
bei der verlängerten Arbeitszeit die Stundenleistung 
erheblich nachgelassen hat."

Diese Behauptung wird durch folgende Feststellungen über die Arbeits­
leistung in der Z i e g e l i n d u st r i e belegt:
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Stadtziegelei *) . . . Dessau II 16700 10 16700 8 16700 8
Riedel')................... Döbeln 12500 10 12500 8 14000 8
Schulze ................... Mügeln 13000 10 13000 8 14000 8
Kämpfe................... Großenhain 14500 10 15000 8 15000 8
Ziegelei8)................ Hirschfelde 10500 10 10000 8 12600 8
Wobst...................... Eibau 11000 10 9000 8 14000 8
Lonnewitz ............... Oschatz 14000 10 16000 8 15500 8
Baugewerbe4) .... Zschertnitz 28000 10 20912 8 22616 8
Richter...................... Kostritz 20000 10 20000 8 26000 8
Dammüller8) .... Zschertnitz 23000 10 22000 8 23000 8
Lane") .................. Auhammer 10000 10 8000 8 11000 8
Otto......................... Lengersdorf 13000 10 13000 8 13000 8
Kreß......................... Zwickau 21000 10 18000 8 16000 8
Wolf......................... Zwickau 24500 10 24500 8 24500 8
Trettuer7)................ Bornhofen 24000 10 26000 8 19000 9
Bahndow............... Lauenburg 36500 10 32000 8 30000 9
Ziegelei8)................ Niederstrig 11000 10 13500 8 17000 9%
Müller...................... Krimmitschau 12000 10 12Œ0 8 12000 9%
G. m. b.H................... Ohrte 22000 10 23000 10 22500 10
Zimmermann .... Zehdenick 32000 10 32000 8 38000 10
Nothers8)................ Liegnitz 15000 10 12000 8 15500 10
Kunz......................... Thierfeld 8000 10 6000 8 7500 10
Blechmann................ Wipperfürth 18000 10 14000 8 16000 10
Zange...................... Dwoberg 24000 10 20500 8 25000 10

*) 5°/o weniger Arbeiter. *) T. V. 3) 121/î0/0 weniger Arbeiter. 4) 12% weniger 
Arbeiter. e) 25% weniger Arbeiter. 6) 7% weniger Arbeiter. T. B. 7) 30% weniger 
Arbeiter. 8) 4% weniger Arbeiter. T. V. e) T. V.

T. V. — Technische Verbesserungen.
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Name der 
Firma

Ort

Die Stundenleist. an einer Presse betrug
int Jahre 1914 im Jahre 1922 im Jahre 1924
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Stadtziegelei............. Desfau II 10 1670 8 2000 8 2090
Riedel...................... Döbeln 10 1250 8 1625 8 1750
Schulze...................... Mügeln 10 1300 8 1625 8 1750
Kämpfe...................... Großenhain 10 1450 8 1875 8 1S75
Ziegelei...................... Hirschfelde 10 1050 8 1250 8 1500
Wobst......................... Eibau 10 1100 8 1125 8 1750
Lonnewitz.................. Oschatz 10 1400 8 2000 8 1338
Baugewerbe............. Hfchertnik 10 2800 8 2614 8 2827
Richter...................... Kostritz 10 2000 8 2500 8 3125
Dammüller................ Zschertnitz 10 2300 8 2750 8 2875
Lange............ ... Auhammer 10 1000 8 1000 8 1375
Otto........................ Lengersdorf 10 1300 8 1625 8 1625
Kreß.................. Zwickau 10 2100 8 2150 8 2000
Wolf......................... Zwickau 10 2150 8 3050 8 3050
Trettner.................. Bornhofen 10 2400 8 3280 9 2111
Bahndow ................ Lauenburg 10 3650 8 4000 9 3333
Zieaelei...................... Niederftrig 10 1100 8 1700 91/» 1790
Müller...................... Krimmitschau 10 1200 8 1500 M/, 1260
G. m b H.................. Ohrte 11 2000 10 2300 10 2250
Zimmermann .... Zehdenick 10 3200 8 4000 10 3800
Rothers................... Liegnitz 10 1500 8 1500 10 1550
Kunz......................... Thierfeld 10 800 8 750 10 750
Blechmann................ Wipperfürth 10 1800 8 1750 10 1600
Zange...................... Dwoberg 10 2400 8 2560 10 2500

Zu diesen Tabellen bemerkt das Blatt der Fabrikarbeiter:
„Die Erhebung zeigt, daß die Werke mit verlängerter Arbeitszeit nicht vor­

teilhaft gearbeitet haben. Mindestens steht das Leistungsergebnis in gar 
keinem Verhältnis znr Arbeitszeitverlängerung.

Das Experiment der Arbeitszeitverlängerung in der Ziegelindustrie, 
und nur als solches ist es zu bezeichnen, konnte auch kein anderes Ergebnis 
zeitigen, da der Ziegler bei der achtstündigen Arbeitszeit 
alles daran gesetzt hatte, die Vorkriegsleistung zu er­
reichen bzw. zu überholen. Es liegt eben in der Eigenart des 
Zieglers begründet, die Vorkriegsleistung als Maßstab zu nehmen und diese, 
unbekümmert um andere Verhältnisse, weiter zu erfüllen. Wenn diese Lei­
stung nicht überall erreicht ist, so liegt es im wesentlichen daran, daß viele 
Betriebe allzu rückständig und heruntergewirtschaftet 
sind. Körperliche Anstrengungen und Tüchtigkeit des Zieglers reichen eben 
nicht aus, um solche Betriebe auf die Bvrkriegsleistung zu bringen. Durch 
Verlängerung der Arbeitszeit jedoch diese Zustände zu beseitigen, ist verfehlt, 
da die Ziegler an Arbeitskraft alles hergegeben haben und mehr nicht her­
auszuholen ist."

Die Arbeitszeitfrage mag nun eine Produktionsfrage sein, wie die 
Unternehmerbroschüre erklärt, aber die Intensität der Produktion hängt 
keineswegs nur von der Dauer der Arbeitszeit ab. Unsere Bemerkung 
über die produktionsfördernde Wirkung der Stabilisierung der Währung 
ist schon ein Hinweis auf Faktoren, die mit der Arbeitszeit nichts zu tun 
habens aber dennoch die Leistung fördern oder hemmen. Die Arbeitgeber­
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Denkschrift aber läßt alle diese Faktoren unbeachtet. Auch dazu äußert 
sich Tönnies:

„Nur gelegentlich erwähnt wird die ungeheure Einbuße an Kraft und 
Gesundheit der Arbeiterschaft, die durch jahrelanges Leben im Schützen­
graben, durch Erschöpfungen der Märsche und der Kämpfe, durch Wunden 
und Krankheiten, durch die Aushungerung, die mit Recht der Blockade schuld 
gegeben wird, verursacht war; nicht erwähnt, daß diese Hungerblockade noch 
mehr als ein Jahr über den Abschluß des Waffenstillstandes fortgedauert hat; 
nur angedeutet werden einmal die Psychischen Wirkungen der Katastrophe und 
der Revolution, die Arbeitslust und Arbeitsfähigkeit notwendig herabsetzen 
mußten. Nur im Vorbeigehen erwähnt werden die Schädigungen unserer 
Volkswirtschaft und deren Produktionsfähigkeit durch die materiellen Ver- 
luste, die der Stillstand und vollends der Friedensschluß mit sich brachte. 
Nicht erwähnt die Zerrüttungen schwerer Art, die eine feindliche Zollpolitik 
im Gefolge hatte. Kaum erwähnt die Inflation und ihre gerade für alle 
Lohn- und Gehaltsbezieher überaus lästigen Wirkungen, während sie einer 
mannigfachen und zum Teil durchaus unsoliden Unternehmung gemein­
schädliche Vorteile brachte/'

Nicht diese mannigfachen Ursachen, denen sich noch manche hinzufügen 
ließen"), tragen nach der Denkschrift die Schuld an der gewiß nicht zu 
leugnenden Verminderung der Gesamtproduktion in Deutschland, sondern 
nur der „schematische Achtstundentag". Wer indes weniger parteiisch 
urteilt, den konnte der Rückgang der Produktion in den ersten Jahren 
nach 1918 nicht überraschen. Wir wußten genau, daß nicht unter allen 
Umständen mit einer achtstündigen Arbeitszeit die gleiche oder eine 
günstigere Leistung erzielt werden kann, wie mit einer längeren Arbeits­
zeit, und wir wußten auch, daß die produktionsfördernde Wirkung der 
Arbeitszeitverkürzung nicht sofort eintritt. Wir wissen aber auch, daß eine 
Verlängerung der Arbeitszeit nicht unter allen Umständen von einer 
Steigerung der Leistung begleitet ist, und wir halten die durch die Macht 
und Willkür der Unternehmer gleichzeitig mit der Beseitigung des Acht­
stundentages herbeigeführten allgemeinen sozialen Zust à nde 
für gänzlich ungeeignet, den Boden einer gesunden, leistnngsfähigen Wirt­
schaft zu bilden.

Die Denkschrift der Unternehmer klagt, „der schematische Achtstundentag, 
ohne jede organische Entwicklung einer nnvorbereiteten Wirtschaft eins' 
gezwungen", sei das Mittel geworden, „um jahrelang n n s e r e A r b e i ts- 
los e n z i f f e r zu Lasten der deutschen Betriebe wie auf Kosten des 
Produktionsstandes künstlich zu verringern".

Die Verringerung „unserer" Arbeitslosenziffer ging nach den weiteren 
Ausführungen der Broschüre insofern „zu Lasten der Betriebe", als die 
Zahl der Hilfs-, Hof- und Transportarbeiter infolge der achtstündigen 
Arbeitszeit erhöht werden mußte, „ohne daß gleichzeitig die Jahres­
produktion entsprechend vermehrt werden konnte".

Tönnies hat (in dem oben angeführten Zitat) schon darauf hingewiesen, 
daß sich die Betriebe von dieser Last der sogenannten unproduktiven 
Arbeitskräfte inzwischen befreit haben; er hat ferner nachgewiesen, daß

5) Vgl. Hertz-Seidel, Arbeitszeit, Arbeitslohn und Arbeitsleistung. 
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diese Belastung dura.) eine zu große Zahl unproduktiver Kräfte mit dem 
Produktionsstande im engeren Sinne, also mit der Leistung der produk- 
tiven Arbeitskräfte bei kürzerer oder Längerer Arbeitszeit nichts zu tun hat. 
Jedenfalls hat sich das Interesse der Unternehmer an einer Steigerung 
„unserer" Arbeitslosenziffer seit der Einführung der verlängerten Arbeits­
zeit radikal durchgefetzt, wie die Arbeitslvfenzahlen des Jahres 1924 zeigen, 
und es ist wahrscheinlich, daß im einzelnen Betriebe dadurch eine gewisse 
Verringerung der Unkvstenzuschläge eingetreten ist. Dennoch sei es, heißt 
es in der Broschüre der Unternehmer, „noch nicht gelungen, die Prozent­
sätze der Unkostenzuschläge aus den Vorkriegsstand zurückzubringen". 
(Seite 35.) Zum Beweise führt sie eine Berechnung an, in der „der Nach­
weis für die unproduktiven Ausgaben in Prozenten der produktiven 
Arbeitslöhne wie folgt gegeben" ist:

1. Vierteljahr
1913/1.4 1922/23 1923/24

Betriebsmaterialien 48 Prozent
Betriebslöhne 38 Prozent
Verwaltungsausgaben 134 Prozent

88 Prozent
64 Prozent

182 Prozent

60 Prozent
50 Prozent

180 Prozent
zusammen 220 Prozent 335 Prozent 290 Prozent

In dieser Tabelle stehen die Löhne der „unproduktiven" Arbeitskräfte 
(Betriebslöhne) neben den Unkosten für Betriebsmaterialien und Ver­
waltungskosten, und nun zeigt es sich, daß auch die beiden letzten Faktoren 
im 1. Vierteljahr 1923/24 von dem Vorkriegsstände noch weit entfernt 
sind, weiter fast als die Betriebslöhne. Es gibt also neben diesen noch 
andere unproduktive Faktoren, welche die Betriebe belasten, und es wäre 
geboten, daß das Unternehmertum auch ihnen seine Aufmerksamkeit zu­
wenden und für ihre Verringerung wirken möge. Allerlei parafitäre 
Elemente, die sich während der Inflationszeit in der Betriebsführung 
angesammelt haben, sind nicht so schnell beseitigt worden, wie die an­
geblich unproduktiven Arbeitskräfte, und sie belasten heute noch die Kal­
kulation. Insbesondere lassen die hohen Ausgaben für Verwaltungs­
arbeiten, die nach der Tabelle die geringste Ermäßigung erfahren haben, 
auf eine geradezu erschreckend mangelhafte Betriebsorganisation schließen. 
Sie zu verbessern, wäre eine produktive Aufgabe der Unternehmer selbst, 
die zu erfüllen allerdings unbequemer ist als die Vermehrung „unserer" 
Arbeitslosenzisfer.

Diese mag wvhl den einzelnen Betrieb entlasten, aber sie bedeutet dafür 
volkswirtschaftlich eine um so größere Belastung. Es mag der privat­
wirtschaftlichen Rentabilität nützen, wenn sich der einzelne Betrieb Vvn 
einer Ueberzahl an Arbeitskräften befreien kann, aber es kann unmöglich 
der volkswirtschaftlichen Produktivität förderlich sein, wenn eine gewaltige 
Zahl Vvn Arbeitskräften brachliegt und aus öffentlichen Mitteln not­
dürftig erhalten werden muß.

Aber auch der Leistungsfähigkeit und dem Leistungswillen des einzelnen 
Arbeiters ist die Vergrößerung der Gefahr der Arbeits­
losigkeit für die Dauer abträglich, denn unter den seelischen De­
pressionen, welche die Leistungsfähigkeit des Arbeiters vermindern, ist die. 
welche aus der Arbeitslosigkeit oder der Gefahr der Entlassung entsteht, 
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die schlimmste. Arbeitslosigkeit verringert — je nach ihrer Dauer — rein 
physisch die Leistungsfähigkeit der von ihr Betroffenen für eine gewisse 
Zeit und die Bedrohung mit Arbeitslosigkeit vermindert den Leistungs­
willen des Arbeiters, denn der Arbeiter wird mit der Hingabe seiner 
vollen Fähigkeit zurückhalten, wenn er befürchten muß, daß eine Steigerung 
seiner Leistung die Entlassung seiner Kameraden oder gar seine eigene zur 
Folge hat. Gewiß kann die Ang st vor der Entlassung den einzelnen 
zeitweise zu angestrengter Leistung antreiben, aber was damit gewonnen 
wird, ist ein schlechter Ersatz für das, was infolge der Vermehrung der 
Arbeitslosigkeit der Gesamtleistung verloren geht. Zu einer willigen Hin­
gabe seiner ganzen Fähigkeit wird der Arbeiter am ehesten geneigt sein, 
wenn er sich auf seinem Arbeitsplatz relativ sicher fühlt; denn nur 
dadurch vermag das Gefühl eines Verbundenseins mit dem Werke in 
ihm zu entstehen. Daher war es unter dem Gesichtspunkte der Er­
zielung höchster Produktivität ein schwerer Fehler, daß gerade in dem 
Augenblicke, da der Ruf zur Steigerung der Leistung in dringlichster 
Form an die Arbeiterschaft erging, der E n t l a s s u n g s sch u tz durch 
die Aufhebung der Arbeitsstreckungsverordnung vom 12. Februar 1920 
und die Verstümmelung der ohnehin unzulänglichen Verordnung gegen 
Betriebsstillegungen vom 8. November 1920 eine starke Einschränkung 
erfuhr. Wenn die gleichzeitig durchgeführte Verlängerung der Arbeits­
zeit wirklich eine Vermehrung der Leistung hervorbringen sollte, so 
mußte man eine derartige Beunruhigung der Arbeiterschaft gerade 
in diesem Zeitpunkte verhüten, und wenn die Verlängerung der Ar­
beitszeit wirklich geeignet war, die wirtschaftliche Gesamtleistung zu 
steigern, so ist dieser Effekt bestimmt erheblich beeinträchtigt worden 
durch diese Aufhebung wichtiger Teile des Entlassungsschutzes.

Die gleiche Wirkung hat die Verringerung der Löhne. Wir 
haben bisher keinerlei stichhaltige Beweise dafür kennen gelernt, daß die 
Verlängerung der Arbeitszeit in der Tat eine Vermehrung des Arbeits­
ertrages bewirkt hat. Aber selbst, wenn im einzelnen Falle ein solcher 
Nachweis geführt werden sollte, so sind wir keinen Augenblick im Zweifel 
darüber, daß dieser Vorsprung im allgemeinen und auf die Dauer ver­
loren gehen muß infolge der geringen Löhne; denn sie bedeuten schlechte 
Ernährung, und es braucht nicht erst umständlich bewiesen zu werden, daß 
schlechte Ernährung eine Verringerung der Leistungsfähigkeit zur Folge 
hat. Wenn mit der „schematischen" Verlängerung der Arbeitszeit über­
haupt eine Vermehrung der Leistung erzielt werden kann, so nur bei 
guter Entlohnung; die schlechte Entlohnung der letzten Jahre aber mußte 
jenen — angenommenen — Effekt der Arbeitszeitverlängerung wieder 
schmälern oder vollends wettmachen.

Nun hat das Unternehmertum die niedrige Festsetzung der Goldlöhne 
allerdings, woran wir schon im vorigen Abschnitt erinnerten, damit ge­
rechtfertigt, daß die gleichzeitige Verlängerung der Arbeitszeit in kürzester 
Frist eine wesentliche Steigerung des Gesamtertrages der Wirtschaft, damit 
eine Senkung aller Preise und daher in weiterer Folge eine entsprechende 
Steigerung des Realeinkommens der Arbeiter und Angestellten bewirken 
würde. Wir haben schon gesehen, daß die Wahrheit anders lautet als 
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diese kühne Voraussage der Unternehmer. Trotz der Verlängerung der 
Arbeitszeit mit ihrer von den Unternehmern behaupteten Steigerung 
des Produttionsertrages, trotz niedrigster Löhne, trotz verminderten 
Entlassungsschutzes und Vermehrung „unserer" Arbeitslosenziffer, trotz 
der von den Unternehmern felbst festgestellten Verringerung der 
Unkostenzuschläge — trotz alledem ist das Jahr 1924, in dem sich 
a-le diese durch die Macht der Unternehmer bewirkten Veränderungen 
der sozialen und Produktionsverhältnisse durchgesetzt haben, ein Jahr 
st e i g e n d e r P r e i s e. Das gleiche gilt für 1925. Entweder hat also 
die Verlängerung der Arbeitszeit den von den Unternehmern voraus­
gesagten Effekt zum Nutzen der Gesamtheit nicht gehabt oder die Unter­
nehmer haben, nachdem sie jene Verschlechterungen der Lage der Arbeiter 
und Angestellten durchgesetzt hatten, alle Vorteile, die aus dieser Ver­
änderung der Produktionsbedingungen entstanden sind, hingenommen und 
gleichzeitig Maßnahmen getroffen, um die Preise hochzuhalteu.

Wir glauben, daß das eine wie das andere zutrifft.
Die Verlängerung der Arbeitszeit hat keine Vermehrung der Gesamt­

produktion gebracht, sondern sie hat nur die seit 1920/21 unverkennbare 
Entwicklung zur Wiederherstellung der Friedensleistung bei achtstündiger 
Arbeitszeit an vielen Punkten unterbrochen und neue Kämpfe um die 
Dauer der Arbeitszeit an ihre Stelle gefetzt. Dadurch ist, neben anderen 
Verlusten an Produktivität, die aus jeder sozialen Beunruhigung ent­
stehen, der Verlust einer größeren Zahl von Streik- und Aussperrungs­
tagen entstanden, als wenn sich die sozialen Kämpfe auf die Wiederher­
stellung einer gerechten Entlohnung hätten beschränken können. Sollte 
aber seit dem Inkrafttreten der verlängerten Arbeitszeit über diese Ver­
luste hinaus hier und dort wirklich noch eine gewisse Vermehrung der 
Leistung zu beobachten sein, so ist es erstens fraglich, ob sie auf die längere 
Arbeitszeit zurückzuführen ist, und zweitens ist sie so mäßig und tritt 
so sporadisch auf, daß sie durch die entgegengesetzten Wirkungen der all­
gemeinen Verschlechterung der sozialen Verhältnisse vollkommen aus­
gewogen wurde und keinerlei volkswirtschaftlichen Nutzen gebracht hat.

Angesichts dieser Probe aufs Exempel sind wir vollauf berechtigt, bei 
der von den Gewerkschaften stets vertretenen Auffassung, daß eine Ver­
längerung der Arbeitszeit keine Steigerung der Produktivität zur Folge 
hat, zu bleiben. Diese Auffassung bedeutet aber keineswegs eine Ablehnung 
der allgemein mit Recht erhobenen Forderung nach einer Vermehrung 
des Sozialprodukts. Soll eine solche Vermehrung einen volkswirtschaft­
lichen Nutzen bringen, so kommt es nicht auf die Vermehrung der Waren­
menge an, sondern auf eine Vermehrung des Ertrages der 
Arbeit bei g l e i ch b l e i b e n d e m oder gar geringerem 
Aufwand. Denn nicht durch eine Vermehrung der Warenmenge, die 
trotz einer Verlängerung der Arbeitszeit mit Hilfe der beliebten Antreibe­
systeme, die man in Deutschland irrtümlich „wissenschaftliche Betriebs­
führung" nennt, in manchen Produktionszweigen vielleicht zu erzielen ist, 
sondern nur durch eine solche Steigerung der Intensität der Arbeit ist 
eine Verbilligung der Produktion von einiger Bedeutung zu bewirken. 
Diese Steigerung der Intensität der Arbeit ist aber nicht zu erreichen 
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durch die Entlassung einiger Hofarbeiter und Schreibkräfte, auch nicht 
durch die Herabdrückung der Löhne oder durch die von den Unternehmern 
erstrebte Ermäßigung der Ausgaben für die Sozialversicherung, sondern 
nur durch die unmittelbare Steigerung der Leistung der 
Produktiven Arbeitskräfte mit Hilfe verbesserter 
Produktionsmethoden. Das ist die Forderung, welche die Ge­
werkschaften wie in der Lohnfrage so auch im Falle der Arbeitszeit im 
Interesse der Volkswirtschaft an die Unternehmer richten.

Diese bestreiten die Berechtigung dieser Forderung an sich nicht, aber 
sie wenden dagegen ein, daß zur Erfüllung dieser Forderung keine Mög­
lichkeit gewesen wäre, weil der „schematische" Achtstundentag überraschend 
gekommen sei. Dieser Einwand kann jedoch nicht gelten, denn fünf Jahre 
lang hat der Achtstundentag in Deutschland bestanden und in diesen fünf 
Jahren hat das Unternehmertum außer seinem Geschrei gegen den Acht­
stundentag nichts geleistet, was sich auf das Verhältnis zwischen 
Arbeitszeit und Arbeitsleistung bezieht. Die Unternehmer behaupten, die 
Ungunst der Zeitverhältnisse hätte es ihnen unmöglich gemacht, die Pro­
duktionsmethoden nachträglich der verkürzten Arbeitszeit anzupassen, denn 
es habe an den Mitteln dazu gefehlt. Das ist nicht wahr. Während der 
ganzen Inflationszeit hat das Unternehmertum so glänzende Geschäfte 
gemacht, daß es nicht daran dachte, die Betriebsmethoden zu verbessern, 
um einen höheren Leistungsgrad der Arbeit zu erzielen. Die Gedanken 
aller Unternehmer waren nur darauf gerichtet, die Konjunktur auszu­
nutzen. Dazu bedurften sie keiner Verbesserung der Produktionsmethoden, 
die eine Herabsetzung der Preise zum Ziele hat, denn die deutschen Preise 
waren infolge der Valutaverhältnisse immer niedriger als die Preise des 
Auslandes. Sie bedurften alfo keiner Steigerung der Intensität der 
Arbeit in unserem Sinne, sondern nur einer Vermehrung der Waren­
menge. Um sie zu erreichen — und um gleichzeitig die Riesengewinne 
unterzubringen —, vergrößerten sie ihre Betriebe, wie sie später, als sie 
die Macht dazu hatten, die Arbeitszeit verlängerten. Das eine führt so 
wenig wie das andere zu einer Steigerung des Nutzeffekts der Arbeit; die 
Wissenschaft von der Betriebswirtschaft rechnet sogar mit dem Gesetz des 
abnehmenden Ertrages, nach welchem der Gesamtertrag eines Werkes im 
Verhältnis zum Gesamtaufwand abzunehmen beginnt, wenn der Betrieb 
ein gewisses Größenmaß überschreitet. Aber die Vergrößerung der Be­
triebe mit Hilfe der Unsummen an hochwertiger ausländischer Valuta, 
welche die Unternehmer damals verdienten, beweist, daß es durchaus nicht 
an Mitteln zu einer im volkswirtschaftlichen Sinne fruchtbaren Ver­
besserung der Betriebseinrichtungen gefehlt hätte.

Aber auf eine solche Verbesserung zum Zwecke der Steigerung der In­
tensität der Arbeit und der Verbilligung der Waren kam es den Unter­
nehmern damals so wenig an wie heute. Eine Volkswirtschaft, die ihr 
Ziel in der auskömmlichen Versorgung der Bevölkerung mit Waren er­
blickt, muß alle verfügbaren Mittel anwenden, um die Warenpreise so 
billig wie möglich zu gestalten. Sie müßte also vor allem auf eine Ver­
mehrung des Sozialprodukts durch Steigerung der Intensität der Arbeit 
bedacht sein. Obwohl nun die organisierten Unternehmer beteuern, daß
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Deutschland nur durch Steigerung der Leistungen und Verbilligung der 
Produktion zu retten sei, tut das in der kapitalistischen Ordnung gegen­
wärtig herrschende Monopolkapital das genaue Gegenteil von dem, was 
die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, welche die sozial­
politischen Interessen des Monopolkapitals vertritt, von den Gewerk­
schaften fordert. Während die Vereinigung von den Gewerkschaften die 
Verlängerung der Arbeitszeit verlangt, damit die Produktion gesteigert 
werden könne, schränkt das Monopolkapital die Produktion ein. So be­
stimmte der deutsche Rohstahlverband, daß im März 1925 eine Ein­
schränkung der Produktion um 20 Prozent stattfinden mußte, und andere 
Verbände griffen zu dem gleichen Mittel. Im Handel entspricht dieser 
organisierten Produktionseinschränkung das organisierte Zurückhalten der 
Waren vom Markt, das beim Kupfer, bei den Getreide- und Wollvorräten 
in den letzten Jahren abwechselnd geübt wurde.

Die Wirkung dieses Vorgehens der organisierten Produzenten und 
Händler liegt auf der Hand. Sie stellt sich wiederum als das Gegenteil 
der Wirkung dar, die das organisierte Unternehmertum angeblich von der 
Verlängerung der Arbeitszeit erwartete. Denn der Zweck der Uebung ist 
vor allem die Hochhaltung der Preise, und als weitere Folge stellt sich die 
Vermehrung der Arbeitslosen nebst dem aus ihr sich ergebenden Druck auf 
die Löhne und sonstigen Arbeitsbedingungen — kurz: die Verlängerung 
der Wirtschaftskrise alsbald ein. Ferner führt dieses Vorgehen des orga­
nisierten Unternehmertums zur Verteuerung der Warenherstellung, weil 
die allgemeinen Unkosten, die auf die Einheit des Produkts entfallen, 
bei der Verringerung der Produktionsmenge steigen. Die Verringerung 
der Unkosten, die nach der Aussage des Unternehmertums durch 
die Verlängerung der Arbeitszeit eingetreten ist, wird also hier auf 
anderem Wege wieder preisgegeben. Das Opfer, das der Arbeiterschaft 
in Gestalt der Arbeitszeitverlängerung auferlegt wurde, gereicht mithin 
nicht der konsumierenden Bevölkerung, sondern nur dem organisierten 
Unternehmertum zum Vorteil, denn dieses ist im Rahmen einer solchen 
Monopolwirtschaft imstande, die Verluste, die durch die Steigerung oer 
Unkosten entstehen, mit Hilfe erhöhter Preise — also immer auf Kosten 
der Gesamtwirtschaft — wieder einzubringen. Und so dient die gesamte 
Politik des Unternehmertums und ihrer Verbände, der wirtschaftlichen wie 
der sozialpolitischen, nicht allgemeinen volkswirtschaftlichen, sondern nur 
engsten privatwirtschaftlichen Interessen, nicht dem allgemeinen Besten, 
sondern nur den Gewinnmöglichkeiten des einzelnen Unternehmers oder 
einzelner monopolistischer Gruppen.

Die Arbeiterklasse aber muß ebenso rücksichtslos, wie dieses Unter­
nehmertum seine engsten egoistischen Ziele verfolgt, ihren Kampf um die 
Verkürzung der Arbeitszeit und die Verbesserung der Löhne und Gehälter 
führen. Nur durch höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten kann das 
Unternehmertum, da der Staat anscheinend nichts gegen dieses Treiben 
des Monopolkapitals vermag, gezwungen werden, der Steigerung der 
Intensität der Produktion wieder die gebotene Aufmerksamkeit zuzu­
wenden.
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Nun allerdings wird den Gewerkschaften aus den eigenen Reihen der 
Vorwurf gemacht, sie hätten in diesem Kampfe um die Erhöhung der 
Löhne und den Achtstundentag während der Zeit, die für die Festsetzung 
einer neuen Lohnbasis und für den Achtstundentag entscheidend war, „ver­
sagt".

Dieser Vorwurf ist ungerecht. Er erklärt sich aber zum Teil daraus, 
daß die Organisationen zur Vertretung der Interessen der Arbeiter und 
Angestellten, Gewerkschaften und Partei, zu der 1918 entstandenen Re­
publik nicht mehr im Verhältnis der prinzipiellen Opposition stehen, 
sondern am staatlichen Leben dieser Republik positiven Anteil nehmen. 
Das geschieht, weil sich beide Zweige der Arbeiterbewegung unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen davon den größten Nutzen für die arbeitenden 
Massen versprechen. Mit dieser Anteilnahme am staatlichen Leben ist aber 
die Mitverantwortlichkeit für die Zustände, die man gemeinhin dem Wirken 
des Staates verdankt — oder zur Last legt, je nachdem —, verbunden, und 
da diese Zustände nun den arbeitenden Massen in der Tat mancherlei 
Grund zur Unzufriedenheit bieten, so richtet sich ein Teil dieser Unzu­
friedenheit gegen jene Mitverantwortlichen, gegen Gewerkschaften und 
Partei. Und zwar gegen die Gewerkschaften am heftigsten, weil ihr Wirken 
wie ihr „Versagen" von den Arbeitern und Angestellten an ihren un­
mittelbaren vitalen Interessen empfunden wird.

Zum anderen erklärt sich jener Unwille über das „Versagen" der Ge­
werkschaften daraus, daß breite Massen die Grenzen des Wirkens der Ge­
werkschaften nicht kennen. Durch die einflußreichere Stellung der Ge­
werkschaften im Staate und durch die Veränderung ihres Verhältnisses zu 
ihm wurden sie sogar in einer gewissen Ueberschätzung der Möglichkeiten 
gewerkschaftlicher Betätigung bestärkt. Sie wissen wohl und glauben, daß 
die Gewerkschaftsbewegung die Macht der Arbeiterklasse — „vereinzelt sind 
wir nichts, vereinigt alles" — unerhört zu steigern vermag, aber sie er­
kennen nicht, daß die Macht der Gewerkschaften dennoch immer wieder 
bestimmt wird durch die Kraft, die der Arbeiterklasse selbst innewohnt, 
die aber wieder abhängt von der sozialen Lage der Arbeiter und Ange­
stellten. Wie die Gewerkschaften — im Bunde mit der Partei — den 
Boden für ihre Ausbreitung und ihr erfolgreiches Wirken in ihrem ge­
schichtlichen Werden erst selber schaffen mußten, indem sie, zunächst nur 
einen kleinen klassenbewußten Vortrupp in sich vereinend, entschlossen vor­
gingen, um die soziale Lage der Arbeiter im allgemeinen zu verbessern, 
so wird die allgemeine soziale Lage der Arbeiter und Angestellten für die 
Machtstellung und das Erfolgvermögen der Gewerkschaften zu allen Zeiten 
ihres Daseins immer wieder bestimmend sein. Ist sie Schwankungen 
unterworfen, so wird auch die Macht der Gewerkschaften von diesen 
Schwankungen betroffen werden. Das zeigt sich am deutlichsten, wenn 
Wirtschaftskrisen mit großer Arbeitslosigkeit hereinbrechen; eine uralte ge­
werkschaftliche Erfahrung lehrt daher, daß Zeiten der Krise schlechte Zeiten 
für gewerkschaftliche Erfolge sind. Und nun hat es in Deutschland seit dem 
Bestehen der Gewerkschaftsbewegung nie eine Wirtschaftskrise gegeben, 
welche die Arbeiterschaft so heftig getroffen, ihr Elend so entsetzlich ge­
steigert und die Kraft der Gewerkschaften auf ein so geringes Maß herab­
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gedrückt hat, wie die Krise der Jahre 1923 bis 1925. Die hohen Arbeits­
losenziffern dieser Zeit beweisen es.

Dennoch konnten die Gewerkschaften in diesen Jahren der Krise manchen 
Positiven Erfolg erzielen. Ueberblickt man das Ganze der Bewegung, so 
kann man feststellen, daß der Kampf um die Arbeitszeit nie geruht 
hat. In allen Berufen gehörte er in dieser Zeit zum eisernen Bestände 
der Tagesordnung. Der Positive Erfolg dieser Betätigung der Gewerk­
schaften spiegelt sich in einer Erhebung über die Dauer der Arbeitszeit, die 
der Bundesvorstand des ADGB. im Mai 1924 durch die Ortsausschüsse 
anstellen und im November wiederholen ließ.

Die November-Statistik ergibt folgendes Bild:

Zahl der 
erfaßten

Be­
schäftigten

Davon 
arbeiten 

über 
48 Std. 

wöchentl.

In 
Prozenten 

der Be­
schäftigten

Vergleichszahl der
Erhebung Anfang Mai 
1924 : über 48 Stunden 
wöchentlich arbeiteten in 
Proz. der Beschäftigten

Baugewerbe................ 240 207 25 152 10,5 11,0
Buchdruckgewerbe . . . 59 447 15 775 26,5 49,4
Chemische Industrie . . 150 669 58 469 38,8 44,0
Holzgewerbe............... 161 780 22 373 13,8 21,4
Metallindustrie .... 1 324 846 703 849 53,1 63,5
Schuhindustrie............. 61124 4 962 8,1 14,5
Textilindustrie............. 361 543 238 644 66,0 82,4

Insgesamt 2 359 616 1 069 224 45,3 54,7

Es ist also die Zahl der mehr als 48 Stunden wöchentlich Arbeitenden 
erheblich gesunken. Dies trifft für alle sieben Berufsgruppen zu. Be­
sonders stark im Buchdruckgewerbe, wo im Mai noch fast die Hälfte der 
Beschäftigten über 48 Stunden arbeiten mußte, jetzt nur noch ein Viertel. 
In der Metallindustrie ist die Zahl um mehr als 10 Prozent gesunken. 
Die Textilindustrie, in der die Arbeitszeit besonders häufig 48 Stunden 
überschritt, zeigt einen Rückgang von 82,4 auf 66 Prozent. Gesamtergebnis 
der sieben Berufe ist, daß von fast 2% Millionen Arbeitnehmern jetzt nur 
noch etwas über 1 Million über 48 Stunden arbeiten. Dabei sei bemerkt, 
daß alle kurzarbeitenden Betriebe bei der Zählung ausgeschieden wurden.

Aber auch in der L o h n f r a g e war der Kampf der Gewerkschaften von 
Erfolg begleitet. Statistische Feststellungen, die ein allgemeines Bild geben 
könnten, liegen leider nicht vor, aber die Zahl der Lohnbewegungen, die 
von den Gewerkschaften geführt und nach Ablauf der durchweg sehr kurz­
fristigen Tarifabschlüsse unermüdlich immer wieder ausgenommen wurden, 
ist außerordentlich groß. Und mit Hilfe dieser Lohnbewegungen gelang es, 
die Basis der Löhne und Gehälter während des Jahres 1924 wiederholt 
zu verbessern. Es gelang, die Preissteigerungen des Jahres restlos wett­
zumachen, und es war in einer Reihe von Produktionszweigen auch mög­
lich, das Realeinkommen zu verbessern. Einwandfreie statistische Fest­
stellungen einiger Organisationen, so des Deutschen Holzarbeiter-Ver- 
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bandes, über das Ergebnis ihrer Lohnbewegungen im Jahre 1924 ergeben 
eine Steigerung des Reallohnes.°)

Gedenken wir dazu der unsichtbaren Erfolge, die darin bestehen, daß das 
Unternehmertum im Hinblick auf die bloße Existenz der Gewerkschaften 
manchen Versuch zur Verschlechterung unterläßt, weil es dank der Wach­
samkeit der Gewerkschaften aussichtslos wäre, und messen wir den Gesamt­
erfolg an der schwierigen Lage der Gewerkschaften in dieser Zeit, sowie an 
den ausschweifenden Zielen der Gegner, so müssen wir zu dem Urteil 
kommen, daß dieser Gesamterfolg so groß ist, wie er während einer solchen 
Wirtschaftskrise nur sein kann, daß er keinesfalls geringer ist, als er in 
früherer Zeit unter ähnlichen Verhältnissen war.

Aber auch wenn wir den ganzen Zeitraum seit 1918 ins Auge fassen, 
kann bei gerechter Berücksichtigung aller hemmenden Umstände, die wir 
erwähnt haben, von einem entscheidenden Versagen der Gewerkschaften 
in Hinsicht auf ihre ursprünglichen Aufgaben keine Rede sein. Ebenso steht 
wohl fest, daß einer erschöpfenden Erfüllung der neu gestellten Aufgaben 
gleichfalls starke Hindernisse entgegenstanden. Dennoch mußte beim Ein­
treten der Krise von 1923 sofort mit einer starken Schwächung der Macht­
stellung der Gewerkschaften und mit einem erheblichen Verlust an 
Mitgliedern gerechnet werden. Die Zahl der Mitglieder der dem 
ADGB. angeschlossenen Verbände, die Ende des Jahres 1922 7,821,558 
und am 30. September 1923 noch 7,039,059 betrug, sank bis zum 31. De­
zember 1923 auf 5,749,763.

Wie die wesentlich verbesserte Machtstellung der Gewerkschaften un­
mittelbar nach 1918 die Massen angezogen hatte, so war auch das Schwinden 
der Macht der Gewerkschaften begleitet von einem Schwinden der Mit­
gliederzahlen. So natürlich diese Erscheinung ist, so selbstverständlich ist 
es, daß sie die größte Aufmerksamkeit der Verbandsleitungen hervorrief. 
Zahlreiche Erörterungen über die Gründe des Mitgliederverlustes und die 
Mittel, ihm entgegenzuwirken, die in den Versammlungen und der Presse 
der Gewerkschaften gepflogen wurden, lassen das erkennen.

In diesen Erörterungen spielte auch die Frage eine Rolle, in welcher 
Weise das ausgedehnte Tarifvertrags wesen auf den Mitglieder­
bestand eingewirkt haben möge. Mehrfach wurde dabei die Auffassung ver­
treten, daß es den Mitgliederverlust g e st e i g e r t habe, weil die Un­
organisierten der Vorteile der Tarifverträge ohnehin teilhaftig werden, so 
daß sie es um so weniger nötig zu haben glauben, sich gewerkschaftlich zu 
betätigen, je weiter sich die Geltung der Tarifverträge ohne ihre Mit­
wirkung bei ihrer Schaffung ausdehnt.

Daß diese Auffassung, wenn sie wirklich in größerem Maße und für die 
Dauer Geltung erlangen würde, nicht nur für die Unorganisierten selber, 
sondern für die Gesamtheit der Arbeitnehmer eines Berufes, in dem 
solches Schmarotzertum sich ausbreitet, gefährlich werden könnte, brauchen 
wir hier nicht erst nachzuweisen, aber wir teilen diesen Pessimismus in 
bezug auf das Verhältnis zwischen Tarifvertragswesen und Mitglieder-

6) Vgl. Kucharski, Chronik der Wirtschaftskämpfe in Deutschland im 
Jahre 1924. Gewerkschafts-Archiv. 2. Jahrg., Seite 193 ff.
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bestand nicht. Wir haben die zusammenfassendeKraft,die das 
aufblühende Tarifvertragswesen nach 1918 gezeigt hat, ausführlich be­
handelt, und wir sind weit eher geneigt, daraus zu folgern, daß sich diese 
Kraft auch während der Krise bewährt und die Mitgliederverluste ver­
ringert hat.

Ist unsere Vermutung richtig, dann muß der sofort nach dem Einsetzen 
der Krise beginnende Angriff des Unternehmertums gegen die Schlich­
tungsgesetzgebung, der in Wahrheit dem Tarifvertragswesen galt, zugleich 
verstanden werden als ein Angriff auf den Mitgliederstand der Gewerk­
schaften. Kein Zufall ist es, daß diese Angriffe, die keineswegs aufgegeben 
sein dürften, vornehmlich von jenen Unternehmergruppen ausgehen, die 
auch vor dem Kriege die heftigsten Gegner des Tarifvertragsgedankens und 
gleichzeitig die Väter und zärtlichsten Hüter der gelben Werkvereine waren. 
Bei ihnen tauchte, in Ergänzung ihres Kampfes gegen den Tarifvertrag, 
sofort wieder die Neigung zur Schaffung gelber Verbindungen auf; sie 
suchten der gleichen Sache nur ein zeitgemäßeres Gewand umzuhängen, 
indem sie als Ziel dieser Bestrebungen die „Werksgemeinschaft" des Unter­
nehmers mit „seinen Arbeitnehmern" ausgaben. Die Führung hat die 
Schwerindustrie, das Agrariertum steht ihr zur Seite. Die Tarifstatistik 
gibt Aufschluß über die verschiedene Bedeutung, die der Aufschwung des 
Tarifvertragswesens für die einzelnen Produktionszweige hatte. So waren 
im Baugewerbe 1914 die Arbeitsbedingungen bereits für rund 490,000 
Beschäftigte durch Tarifvertrag geregelt, 1921 für 640,000. In der Land­
wirtschaft dagegen stiegen die Zahlen von 20,000 auf 1,640,000, in der 
Metallverarbeitung von 160,000 auf 2,600,000, im Bergbau und Hütten­
wesen von 20,000 auf 1,560,000. In diesen drei Produktionszweigen, deren 
Unternehmer den Tarifen vor dem Kriege schroff ablehnend gegenüber­
standen und in denen auch heute seine Gegner und die Träger der sonder­
baren Idee von der „Werksgemeinschaft" sitzen, hat das Tarifvertrags­
wesen inzwischen überragende Bedeutung erlangt; waren doch in ihnen 
1921 allein 45,1 Prozent aller Personen beschäftigt, deren Arbeits­
bedingungen tarifvertraglich geregelt werden. Ebenso liegen die Verhält­
nisse bei den Angestellten. Nicht mit Unrecht bemerkte Ministerial­
direktor S i tz l e r bei den Beratungen des Etats des Reichsarbeitsministe­
riums im Februar 1925, daß die Tarife der Angestellten nie zustande ge­
kommen wären, wenn nicht das Arbeitsministerium mit einer gewissen 
Energie eingegriffen hätte. Dieses Eingreifen wäre aber ohne die von 
den Unternehmern so heftig befehdete Tarif- und Schlichtungsgesetzgebung 
unmöglich.

Entsprechend vermehrten sich in diesen Berufen die Mitgliederzahlen der 
Gewerkschaften. Alles das würde zu einem großen Teile wieder verloren 
gehen, wenn mit der Schlichtungsgesetzgebung der Zwang zur Kollektiv­
regelung aufhören würde. Dazu kommt, daß die Verwaltungen der großen 
Verkehrsbetriebe des Reiches die tarifvertragliche Regelung 
ohne den Druck der Gesetzgebung gleichfalls sofort ablehnen würden, denn 
auch sie empfinden die in dieser Gesetzgebung liegende Nötigung zum 
Tarifverhältnis als eine Fessel, sie sind auch in diesem Kampfe die ge­
heimen Verbündeten der Schwerindustrie. Die Abwehr der Angriffe auf
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das Tarifvertragswesen hat daher den Gewerkschaften geholfen, ihre Mit­
gliederbestände zu halten. Trotzdem waren die Verluste unvermeidlich. 
Außer dem bereits genannten Grunde genügte allein die große Arbeits­
losigkeit, um einen Rückgang der Mitgliederzahlen hervorzurufen und zu 
erklären. Dazu kommt, daß die für gewerkschaftliche Erfolge fo ungünstige 
Entwicklung der Jahre 1923 und 1924 dem Verständnis der durch die 
Not erregten Massen allzu große Aufgaben stellte. Auch jetzt nahmen sie 
Zufallserscheinungen für das Wesen der Dinge und folgerten nur allzu 
schnell, daß ihre Bedrängnis auf die Unzulänglichkeit der Bewegung zurück­
zuführen sei. Gleichzeitig aber regte sich bei diesen Kritikern die Angst vor 
dem Unwillen der Unternehmer, der sich jetzt freigewerkschastlich Organi­
sierten gegenüber wieder offener zeigte, am stärksten. Es ist nicht unmög­
lich, daß die anderen gewerkschaftlichen Richtungen da­
durch gewonnen haben.

Aus alledem ergibt sich, welche Schichten der Arbeitnehmerschaft am 
zahlreichsten unter den Abtrünnigen vertreten sind: die, die ohne Einsicht 
in die Schwierigkeiten und Bedingungen des gewerkschaftlichen Kampfes 
alles von den Verbänden erwarteten, auch das, was sie nicht zu leisten 
vermochten. Zu einer zutreffenden Bewertung der Mitgliederverluste ge­
langen wir nur, wenn wir diese Verluste, ebenso wie den 1918 gewonnenen 
Zuwachs an Mitgliedern, wägen und nicht nur zählen. Die Einbuße an 
innerer Kraft, welche die Gewerkschaften jetzt erlitten, war geringer, als 
es nach den Zahlen der Mitgliederverluste erscheint, wie auch der Gewinn 
an Mitgliedern seinerzeit nicht eine gleiche Zunahme an innerer Kraft 
zur Folge hatte. Daraus mag es sich erklären, daß die Gewerkschaften 
trotz der Mitgliederverluste während der Krise mächtiger und erfolgreicher 
dastanden als ihre Gegner und viele Freunde es erwartet hatten.
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Sozialpolitik und Arbeitsrecht.
Sozialpolitik bedeutet bewußtes Einwirken auf die wirtschaftliche 

Lage und die gegenseitigen Beziehungen der in einer Volkswirt^ 
schäft vorhandenen Gesellschaftsklassen (Gehrig), ins­
besondere die Leitung, Förderung und Ausgleichung der ver­
schiedenen Gesellschaftskreise durch den Staat oder im Interesse 
des Staates (v. Hertling).

Ludwig Heyde in „Abriß der Sozialpolitik".

Gehen wir aus von dieser Bestimmung des Begriffes Sozialpolitik, die 
von namhaften Sozialpolitikern herrührt und die Heyde sich zu eigen 
macht, so finden wir, daß im Gebiet der Sozialpolitik im wesentlichen drei 
gesellschaftliche Faktoren tätig sind: die in der gegebenen Volkswirtschaft 
„vorhandenen Gesellschaftsklassen", in der kapitalistischen Ordnung also die 
Arbeiterklasse und das Unternehmertum mit ihren verschiedenen, in den 
entscheidenden Fragen entgegengesetzten Interessen, und der Staat. Auf­
gabe der Sozialpolitik ist das bewußte „Einwirkcn" auf die wirtschaftliche 
Lage der Gesellschaftsklassen sowie auf ihre Beziehungen zueinander. Da 
sozialpolitische Bestrebungen der Gesetzgebung bedürfen, um Wirklichkeit 
zu werden, führt der Weg zur Erfüllung dieser Aufgabe der Sozialpolitik 
über den Staat. Der praktische Erfolg der Sozialpolitik wird also wesent­
lich bestimmt durch das Maß, in dem die Staatsgewalt sich bereit zeigt 
oder genötigt werden kann, sozialpolitischen Forderungen nachzugeben; 
bestimmt durch das Maß, in dem es den an der Sozialpolitik unmittelbar 
interessierten Gesellschaftsklassen gelingt, den Staat zu veranlassen, daß er 
auf die wirtschaftliche Lage der einen oder anderen oder auf die Be­
ziehungen, in die beide miteinander treten, „einwirkt" oder auch nicht 
„einwirkt". Bei der Verschiedenheit der Stellung der Gesellschafts­
klassen im Gesellschaftsganzen und der sich daraus ergebenden Verschieden­
heit ihrer Haltung zur Sozialpolitik ist auch die Ablehnung eines solchen 
Einwirkens durch den Staat nicht ohne Wirkung, die für die eine Gesell­
schaftsklasse günstig, für die andere — gleichzeitig — ungünstig sein kann. 
Auch ein negatives Verhalten des Staates zu den hier in Betracht 
kommenden Fragen ist Sozialpolitik.

Das Interesse der Staatsgewalt an der Sozialpolitik erschöpft sich aber 
nicht in der Stellungnahme zu den aus den Gesellschaftsklassen und in 
ihrem Interesse entstehenden sozialpolitischen Bestrebungen und Anschau­
ungen, sondern der Staat ist auch aus eigenem an der Sozialpolitik inter­
essiert. Die Motive dazu können, wie wir noch sehen werden, verschiedener 
Art sein. Eine beliebte Idee, die mit staatlicher Sozialpolitik häufig 
verbunden wird und die auch in der oben wiedergegebenen Begriffs­
bestimmung anklingt, ist die des Ausgleichs der Interessen der Ge­
sellschaftsklassen mit den Mitteln der Sozialpolitik. So schreibt auch Heyde:

„Gerechtigkeit gegenüber den Staatsbürgern ist die ureigenste Pflicht des 
neuzeitlichen Staates. Sie kann sich nicht in formaler Rechtsgleichheit er­
schöpfen, sondern muß der natürlichen Ungleichheit der Menschen „die soziale 
Stachelspitze dadurch nehmen, daß sie eine ausgleichende Gerechtig-

*) Veröffentlicht im „Vorwärts" 42. Jahrgang Nr. 78.
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k e i t auf dem Wege der sozialen Gesetzgebung herstellt und solchergestalt 
zum Korrektiv der nur unbewußt zweckmäßigen Natur (der sozialen Reibungen 
und Strömungen) wird. . (L. Stein).')

Damit ist, wenn auch in einer Form, die den wahren sozialen Sach­
verhalt verdunkelt, weshalb wir einschaltend an die sozialen Reibungen 
und Strömungen erinnert haben, zugegeben, daß die Lage und die Inter­
essen der sich im Gebiet der Sozialpolitik gegenüberstehenden Gesellschafts­
klassen verschiedenartig, gegensätzlich sind, so daß es einer „ausgleichenden 
Gerechtigkeit" bedarf, die der einen nimmt, um der anderen zu geben, sei 
es an Macht und ideeller Bedeutung, sei es an materiellem Gut. In der 
Tat ist Sozialpolitik in hohem Grade Jnteressenpolitik, und 
daher werden selbst dort, wo die Sozialpolitik gewisse Antriebe erfährt von 
der Idee der ausgleichenden sozialen Gerechtigkeit — eine Möglichkeit, die 
wir keineswegs leugnen wollen — Maß und Art der Sozialpolitik jeweils 
stark abhängen von der Macht derjenigen Gesellschaftsklasse, die, als die 
sozial schwächere, an einer solchen ausgleichenden Gerechtigkeit das größere 
Interesse hat — abhängen also von der Macht der Arbeiter­
klasse.

Betrachten wir die Beziehungen der Gewerkschaften zur Sozialpolitik, 
so muß dieser Zug ihres Charakters sogar als der leitende Gesichtspunkt 
in den Vordergrund treten. In der Sozialpolitik spiegelt sich der Wechsel 
von Art und Intensität der „Beziehungen" der Gesellschaftsklassen zu­
einander und zum Staat. Bemühen wir uns also, das Verhältnis der 
Gewerkschaften zur Sozialpolitik zu ergründen, so haben wir es gleichzeitig 
mit jenen Beziehungen der Gesellschaftsklassen untereinander und des 
Staates zu ihnen sowie mit dem Wechsel in der Art dieser Beziehungen 
zu tun. Dabei verstehen wir unter Sozialpolitik die Gesamtheit der gesetz­
geberischen Aktionen und Tatbestände, die auf die Beziehungen eingehen, 
welche der Arbeiter als Träger der Arbeitskraft knüpft, sei es zu seinen 
Berufskollegen und Klassengenossen in der Form der gewerkschaftlichen 
Organisation, sei es zum Besitzer der Produktionsmittel und damit zur 
Volkswirtschaft in Form des Arbeitsverhältnisses. Zur Sozialpolitik 
rechnen wir ferner alle Bestrebungen und gesetzlichen Maßnahmen, die 
von der sozialen Lage dieses im übrigen besitzlosen Besitzers der Arbeits­
kraft ausgehen, und der sich aus dieser Lage ergebenden schwächeren wirt­
schaftlichen Position Rechnung tragen. Sozialpolitik umfaßt alfo das 
gesamte Gebiet vom Koalitionsrecht über die Sozialversicherung bis zu 
den letzten Rechten und Pflichten des einzelnen Arbeiters oder Angestellten 
und Unternehmers aus dem Arbeitsvertrage.

à Somit ist der Gesichtskreis der Sozialpolitik identisch mit dem Wirkungs­
kreis dessen, was wir Arbeitsrecht oder — mit einer Bezeichnung, 
die der tieferen Bedeutung des modernen Arbeitsrechts besser gerecht 
werden dürfte — Sozialrecht nennen.

„Zu dem Arbeitsrccht gehört daher auch die Vorbereitung des Arbeitsver­
trages: Arbeitsbeschaffung, insbesondere Arbeitsvermittlung, die Arbeit­
nehmerschutzgesetzgebung, die Arbeitsverfassung, Rechtsprechung und Schlich-

') Heyde a. a. O. Seite 15.
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tung in Arbeitsstreitigkeiten und schließlich Ersatz der Arbeitsmöglichkeit durch 
Erwerbslosenunterstützung und Sozialversicherung."')

Nehmen sozialpolitische Bestrebungen die Form des Rechts an, so 
entsteht Arbeitsrecht oder Sozialrecht, so daß auch Arbeitsrecht aus den 
Beziehungen der Gesellschaftsklassen zueinander und zum Staat entspringt 
und seine konkrete, gesetzliche Gestalt empfängt von den sozialen Struktur­
verhältnissen. Auch im Werden des Arbeitsrechts spiegelt sich der Wechsel 
von Art und Intensität dieser Beziehungen, spiegelt sich der Wandel der 
sozialen Struktur- und Machtverhältnisse, der öffentlichen Geltung der 
Gesellschaftsklassen und ihrer Organisationen. Wollen wir also das Wesen 
des Arbeitsrechts wie der Sozialpolitik und vor allem das Verhältnis der 
Gewerkschaften zu ihnen im Verlaufe ihrer Entwicklung erkennen, 
so müssen wir, wie S i n z h e i m e r es ausdrückt, „nach den bewegenden 
Kräften des Rechtslebens forschen". Gehen wir so vor, dann finden wir, 
„daß vor und hinter jedem Rechtsvorgang (oder jeder Verwirklichung 
sozialpolitischer Bestrebungen in gesetzlicher Form) eine bestimmte soziale 
Struktur wirkt, die ihn auslöst". Diese soziale Struktur „ist die feste Form 
gleichmäßiger sozialer Vorgänge. So wirkt sie anonym als die er­
gänzende Kraft des konkreten Rechtsgeschehens".') Verfolgen wir 
die Beziehungen zwischen Sozialpolitik und Gewerkschaftsbewegung, so 
entkleiden wir diese „ergänzende Kraft" gleichzeitig ihrer Anonymität und 
nennen sie beim Namen: es ist die Arbeiterklasse, die vermöge der Kraft 
ihrer Organisationen das ihrem sozialen Bedürfnis gemäße foziale Recht 
schafft, sei es kämpfend gegen Unternehmertum und Staatsgewalt, sei es 
gestaltend vermöge ihrer Teilnahme an der Verfügung über die Staats­
gewalt.

2) Groh, Deutsches Arbeitsrecht, Seite 17.
') Sinzheime r, Ueber soziologische und dogmatische Methode in der Arbeits­

rechtswissenschaft. Arbeitsrecht IX, Spalte 190.



Ursachen und Wirkungen der Sozialpolitik.
Der Staat der kapitalistischen Ordnung nahm zu den Beziehungen 

zwischen den Gesellschaftsklassen ursprünglich in negativer Form Stellung, 
indem er jede Sozialpolitik ablehnte. Auf wirtschaftlichem Gebiete herrschte 
uneingeschränkt das Dogma vom „freien Spiel der Kräfte". Für das 
Arbeitsverhältnis und sein Zustandekommen ergab sich daraus die Auf­
fassung, daß Schließung, Bedingungen und Lösung des Arbeitsvertrages 
ausschließlich Angelegeuheit der am einzelnen Arbeitsvertrag jeweils be­
teiligten Personen, des einen Unternehmers und des einen 
Arbeiters sind. Eine solche Auffassung schließt die Einwirkung anderer 
Faktoren auf Abschluß und Inhalt des Arbeitsverhältnisses aus, und daher 
wurde sowohl das „Einwirken" des Staates mittels positiver sozial­
politischer Maßnahmen, wie das Eingreifen gewerkschaftlicher Organisa­
tionen tn die Beziehungen der den Arbeitsvertrag schließenden Individuen 
als unzulässig verworfen. Die Sozialpolitik des Staates beschränkte sich 
auf das Verbot der Arbeiterkoalitionen.

Aber dieses Verbot der Koalitionen zeugt von ihrer Existenz und von 
der großen Beachtung, die sie schon in den Anfängen ihrer Geschichte dec 
bürgerlichen Welt abnötigten. Die Existenz der Koalitionen zeigt, daß sich 
die Arbeiterschaft ihrer sozialen Lage innerhalb der kapitalistischen Ord­
nung bewußt zu werden begann, und die Koalitionen lenkten die Auf­
merksamkeit der Oefsentlichkeit und der Staatsgewalt auf die Lage der 
Arbeiterklasse. Das „freie Spiel der Kräfte" kam, infolge feines Ueber- 
gewichts an wirtschaftlicher Kraft, ausschließlich dem Unternehmertum 
zugute, und die Freiheit des Arbeitsverhältnisses stellte sich dar als die 
Freiheit des Unternehmers, die Bedingungen des Arbeitsvertrages nach 
seinem Ermessen zu bestimmen. Daraus ergab sich eine Menschenaus­
beutung, die schließlich auch der Staatsgewalt bedrohlich erscheinen mußte, 
bedrohlicher als selbst die Existenz und Tätigkeit der Koalitionen.

Aber ehe noch der Staat die Koalitionsverbote aufhob, ging er, um den 
übelsten Auswüchsen jener schrankenlosen Menschenausbeutung Grenzen 
zu setzen, dazu über, mit Hilfe der Gesetzgebung die Bedingungen für 
bestimmte Punkte einzelner Kategorien von Arbeitsverträgen zwingend 
vorzuschreiben. 1802 entstand in England das erste Arbeiter­
schutzgesetz. Es bezieht sich auf die Baumwoll- und Wollindustrie und 
enthält ein Verbot der Nachtarbeit für „Lehrlinge", worunter jedoch kind­
liche Arbeitskräfte zu verstehen sind, die damals in der englischen Textil­
industrie in großer Zahl ausgebeutet wurden. Das Gesetz ordnet an, daß 
die Tagesarbeit dieser „Lehrlinge" 12 Stunden nicht überschreiten 
dürfe?) Diese Bestimmungen des Gesetzes werfen ein Licht auf die Zu­
stände, die das System der bürgerlich-liberalen Arbeitsfreiheit hervor­
gerufen hatte, und sie zeigen zugleich, welches Maß von Abscheulichkeit die 
„Beziehungen der vorhandenen Gesellschaftsklassen" annehmen mußten, 
ehe die Staatsgewalt sich bewogen fühlte, mit Hilfe der von den bürger­
lichen Professoren für Sozialpolitik gerühmten „ausgleichenden Gerechtig­
keit" der übelsten Ausbeutung bescheidenen Einhalt zu tun.

*) Ia strow, Arbeiterschutz. Seite 21 ff.
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Gleichzeitig aber fuhr derselbe Staat fort, die Arbeiterkoalitionen, die 
nur dem gleichen Zweck dienen sollten, den er selbst mit dieser Gesetzgebung 
zu erfüllen trachtete, zu verbieten. Der englische Staat hatte zwar — 
darin liegt die große historische Bedeutung dieses Vorganges') — durch 
dieses Gesetz der Freiheit des Arbeitsverhältnisses Grenzen gesetzt und 
damit eigentlich schon mit dem liberalen Prinzip des „freien Spiels der 
Kräfte" gebrochen, aber er duldete nicht, daß die Arbeiterschaft aus eigener 
Kraft und nach eigenen inneren Gesetzen mittels der Selbsthilfe dieses 
Werk des Staates unterstützte. Denn nicht die Kraft der Arbeiterklasse, 
gesammelt in ihren Organisationen und zur Entfaltung gebracht in den 
Aktionen dieser Organisationen, sollte bestimmend sein für das Maß der 
Sozialpolitik, sondern eben nur der sehr mäßig entwickelte Sinn der 
Beherrscher der Staatsgewalt für „ausgleichende Gerechtigkeit".

Die Aufhebung der Koalitionsverbote erfolgte in Eng­
land 1820. In weitem Abstande folgte Deutschland 1869. Damit war 
der Bildung der Koalitionen und ihrem Wirken ein gewisser, aber keines­
wegs unbeschränkter Raum gegeben, denn wir wissen, daß die Aufhebung 
des Koalitionsverbotes nicht identisch war mit der Inauguration eines 
positiven Koalitionsrechts. Dem § 152 der Gewerbeordnung des Nord­
deutschen Bundes von 1869, der die Aufhebung der Koalitionsverbote 
vollzog, folgte der unrühmlichst bekannte § 153, der die Tätigkeit der 
Koalitionen praktisch unter die Aufsicht der Polizei- und Justizorgane 
stellte, und demgemäß folgte in der Praxis des sozialen Lebens der Tätig­
keit der Organisationen ihre Drangsalierung durch Polizei- und Justiz 
auf dem Fuße. Diese schikanösen Beschränkungen der Koalitionsfreiheit 
wurden nach und nach unwirksam gemacht durch die zunehmende Kraft 
der Gewerkschaften.

Auf dem Gebiete des A r b e i t e r f ch u tz e s bot die Gewerbeordnung 
von 1869 nur kümmerliche Anfänge. Ihre Aufgabe im Nahmen der 
sozialen und ökonomischen Entwicklung Deutschlands bestand vor allem 
darin, alle Bindungen hinsichtlich des Abschlusses des Arbeitsverhältnisses, 
die aus der Zeit der Zünfte noch erhalten geblieben waren, aufzuheben. 
Sie betonte daher ausdrücklich das Recht des Individuums auf volle 
Freiheit in der Gestaltung des Arbeitsverhältnisses, indem sie im § 105 
erklärte: „Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen 
Gewerbetreibenden und ihren Gesellen, Gehilfen und Lehrlingen ist 
G egen st and freier Uebereinkunf t." Diese Auffassung, die 
im S 152 Absatz 2 eine weitere Stütze fand, blieb auch für die Beurteilung 
der Tätigkeit der Koalitionen, die an die Stelle der freien Uebereinkunft 
von Person zu Person für die Arbeiter das auf solidarischer Gesinnung 
und demokratischer Gemeinschaft beruhende Gebot der Organisation setzten, 
noch lange Zeit maßgebend. Sie hat zur Folge, daß jede Sanderabmachung 
des einzelnen Arbeiters mit dem einzelnen Unternehmer rechtlich der

') Es ist hier nicht der Ort, eine Geschichte der Sozialpolitik zu schreiben. 
Unsere Darstellung hat nur den Zweck, die entscheidenden Merkmale ihrer 
Entwicklung zu bezeichnen, um daran das Wesen der Sozialpolitik zu er­
läutern.
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Abmachung einer Organisation vorgeht. Das bedeutet, daß diese Art von 
Sozialpolitik die Koalitionen wohl zuläßt, ihnen und ihren Verein­
barungen, die wir heute in der Form der Tarifverträge kennen, aber die 
rechtliche Anerkenn un g versagt.

Die Aufhebung der Koalitionsverbote stellt gleichfalls einen prinzipiell 
wichtigen Schritt in der Entwicklung der Sozialpolitik dar. In jenem 
ersten europäischen Arbeiterschutzgesetz und in der Aufhebung der 
Koalitionsverbote haben wir zwei verschiedene Formen staatlicher Sozial­
politik vor uns. In der Form der Arbeiterschutzgesetzgebung greift der 
Staat unmittelbar in die Festsetzung der Bedingungen des Arbeitsvertrages 
ein, indem er selbst die Bedingungen vorschreibt, die unter bestimmten 
Voraussetzungen gelten sollen. Das heißt, er macht von seiner Befugnis, 
positives Recht zu schaffen, auch im Gebiete des Arbeitsverhältnisses Ge­
brauch. Er bezieht sich dabei aber stets auf den Einzelarbeitsvertrag, für 
den die von ihm kraft Gesetzes bestimmten Normen gelten. Er kann daher 
gleichzeitig erklären, daß außerhalb der von ihm im Gesetz geregelten und 
genau bezeichneten Punkte die „f r e i e U e b e r e i n k u n f t" zwischen den 
unmittelbar beteiligten Individuen Geltung hat.

Aber auch die Gewerkschaften stellen sich die Aufgabe, regelnd und 
mitbestimmend einzugreifen in die Festsetzung der Bedingungen des 
Arbeitsvertrages. Auch sie wollen z. B. bewirken, daß die Arbeitszeit für 
die Angehörigen bestimmter Berufe oder unter bestimmten Verhält­
nissen eine begrenzte Dauer haben soll. Indem der Staat diese Koali­
tionen zuläßt, begeht er also — man ist versucht zu sagen: die Unvor­
sichtigkeit, in seinem Bereich Mächte emporkommen zu lassen, die danach 
streben, im Gebiet des Arbeitsverhältnisses die gleiche Befugnis zu 
erlangen, die er sich selbst und sich allein zuspricht, nämlich Recht zu 
schaffen zwischen den am Arbeitsverhältnis betei­
ligten Personen. Der englische Staat von 1820, der Norddeutsche 
Bund von 1869 und mit ihnen die übrigen Länder des europäischen 
Kontinents hätten diese Unvorsichtigkeit auch nicht begangen, wenn diese 
innerhalb ihres Bereichs aufkommenden sozialen Mächte nicht so stark 
geworden wären, daß ihre feste Konsolidierung in dauernden Organisa­
tionen der Arbeiter nicht mehr zu verhindern war. Bei der Aufhebung 
der Koalitionsverbote folgte der Staat also einem Zwange, und daraus 
erklärt sich seine unbestimmte, zweideutige Stellung zu den Koalitionen: 
er erlaubte ihnen die Existenz, bestritt aber, daß das, was sie taten oder 
was sich als Wirkung ihrer Handlungen für die Gestaltung des Arbeits­
verhältnisses ergab, verbindlich im Sinne des Rechts ist. Darum gibt die 
Gewerbeordnung dem einzelnen an diesen Koalitionen Beteiligten aus­
drücklich das Recht, jederzeit straflos von den getroffenen Verabredungen 
zurückzutreten. (§ 152 Abs. 2 der Gewerbeordnung.)

Die Koalitionen aber mußten fehr bald mit dem Anspruch hervortreten, 
bindende Verabredungen und Vereinbarungen treffen zu können. Weniger 
mit dem der Organisation angehörenden Arbeiter, denn ihm gegenüber 
lehnen sie selbst jeden Zwang ab, aber mit dem Unternehmer, denn die 
den Koalitionen von ihm gegebenen Zusagen haben nur mindere Be­
deutung, wenn er sie nicht zu halten braucht. Die Koalitionen müssen alfo 
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Verlangen, daß sie „anerkannt" werden, und zwar in zweierlei Form. 
Erstens durch die Unternehmer, indem sie sich bereitfinden, mit den 
Organisationen Gesamtverträge (Tarife) über den Inhalt der Einzel­
arbeitsverträge zu schließen. Zweitens durch den Staat, indem er kraft 
seiner Macht als Recht schaffender Faktor erklärt, daß die Verein­
barungen mit den Koalitionen bindende Wirkung haben. Das würde 
aber bedeuten, daß die Organisationen in der Tat befugt sind, zwischen 
den am Arbeitsverhältnis beteiligten Personen Recht zu schaffen; daß sie 
neben dem Staate und mit ihm als Recht schaffende Organe auftreten; 
daß sie im Gebiete des Rechts des Arbeitsvertrages autonom sind. Diese 
Stellung versagte ihnen der Staat zunächst, indem er den Abmachungen 
der einzelnen Personen die rechtliche Priorität gegenüber den Abmachun­
gen der Koalitionen zusprach.

Unterscheiden wir also zwischen den beiden bis hierher näher bezeich­
neten Formen staatlicher Sozialpolitik, so finden wir, daß sich die erste 
Form (Arbeiterschutzgesetzgebung) auf das Recht des einzelnen, 
des Individuums, bezieht, während mit der Aufhebung der Koalitions­
verbote ein Weg beschritten wird, der zu einem RechtderKoalition 
führen muß. Gegen wir diesen Weg in unseren Gedanken zu Ende, so 
müssen wir an einen Punkt gelangen, wo — gemäß dem demokratischen 
(oder, wie wir im heutigen Arbeitsrecht sagen, kollektiven) Prinzip, das 
damit seinen Einzug auch in das Rechtsleben hält — dieses Recht der 
Koalition, also der Mehrheit, Gesamtheit, Gemeinschaft oder wie man es 
nennen mag, jenem Recht des einzelnen auf seine Sonderabmachung vor­
geht; an einen Punkt also, wo sich das durch die Gewerbeordnung von 
1869 und die oben näher bezeichnete Rechtsauffassung zwischen den In­
dividuen und den Koalitionen begründete Verhältnis u m k e h r t.

Zunächst kam jedoch die Entwicklung auf der zweiten Linie, die, wie wir 
sagten, zum Recht der Organisationen führt, keinen Schritt weiter. Alle 
auf die Gewerbeordnung folgende Sozialgesetzgebung in Deutschland bis 
zum Jahre 1914 nahm Bezug auf das einzelne Arbeitsverhältnis oder 
den einzelnen Arbeiter, ohne die Existenz der Koalitionen zu berücksich­
tigen. Dieser Existenz erinnerte sich die Staatsgewalt nur, wenn es galt, 
sie zu verfolgen und in ihrem Wirken zu behindern. Der deutsche Staat 
blieb also der sozialpolitischen Idee, die er mit der Gewerbeordnung von 
1869 zum ersten Male verkündet hatte, durchaus treu.

Dennoch wirkte die Existenz und Tätigkeit der Arbeiterkoalitionen, der 
Gewerkschaften, befruchtend auf die Entwicklung der Sozialgesetzgebung 
ein, wie denn überhaupt beide Formen von Sozialpolitik, die, welche auf 
direkter Gesetzgebung, und die andere, die auf der Autonomie oder „An­
erkennung" der Organisationen beruht, ineinander fließen und sich gegen­
seitig ergänzen. Denn wenn es den Gewerkschaften gelungen war, be­
stimmte Bedingungen des Arbeitsvertrages vermöge ihrer Täigkeit auf 
dem schwierigen Boden, den die Staatsgewalt ihnen bereitete, in weiten! 
Umkreise bei den Unternehmern durchzusetzen, dann trug der Staat keine 
Bedenken mehr, diesen tatsächlich bestehenden Zustand gesetzlich festzulegen. 
Das geschah besonders in solchen Einzelfällen des Arbeitsverhältnisses, in 
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denen Gründe der öffentlichen Moral oder der Menschlichkeit die Forde­
rungen der Arbeiter und Arbeiterinnen und ihrer Organisationen unter­
stützten. An diesen Punkten wirkt neben der Tätigkeit der Gewerkschaften 
jener oben erwähnte Sinn für „ausgleichende Gerechtigkeit" stärker als 
gewöhnlich auf die Entwicklung der Sozialpolitik ein. Besonders in den 
Berufszweigen, wo infolge eigenartiger Umstände') die Organisationen 
'und die Kraft der Arbeiter zur Selbsthilfe schwach, die Arbeiterverhältnisse 
aber infolgedessen besonders skandalös waren, war der Appell an das 
öffentliche Gewissen ein wichtiges Mittel zur Veranlassung sozialpolitischer 
Maßnahmen zum Zwecke des Arbeiterschutzes/)

Zu den bemerkenswertesten Erscheinungen dieser Art gehören Bebels 
Eintreten für die Bäckereiarbeiter') und der Kampf der Handelsangestellten 
für die Sonntagsruhe, aber auch viele andere Bestimmungen auf dem 
Gebiete des Arbeiterschutzes, die in zahlreichen Novellen zur Gewerbe­
ordnung und in anderer Form nach und nach niedergelegt wurden, ver­
danken ihre Entstehung diesem öffentlichen Wirken der Organisationen.

Wie die Bestimmungen des Arbeiterschutzes im engeren Sinne des 
Wortes, so beruhen auch alle sonstigen Fortschritte in der Sozialpolitik 
auf dem Druck, den die Gewerkschaften auf Oeffentlichkeit und Staats­
gewalt ausübten. Der Wechsel der sozialen Machtverhältnifse, hervor­
gerufen durch die wachsende Bedeutung der Gewerkschaften, ruft Ver­
änderungen in den „Beziehungen der in einer Volkswirtschaft vorhandenen 
Gesellschaftsklassen" hervor und anch die „Beziehungen" des Staates zu 
den Gesellschaftsklassen bleiben von diesen Veränderungen nicht unberührt. 
Angesichts der zunehmenden Entfaltung der Macht der gewerkschaftlichen 
Organisationen erscheinen der Staatsgewalt, die, wie wir gesehen haben, 
in den Organisationen der Arbeiter nicht ganz mit Unrecht eine Art 
Konkurrenz, einen „Staat im Staate" wittert, zunächst vorbeugende Maß­
nahmen geboten.

Die kaiserliche Botschaft an den Reichstag vom Jahre 1881, welche die 
Sozialversicherungsgesetze') ankündigte, gab deutlich zu verstehen, daß 
dieses „Zuckerbrot" der Sozialversicherung neben der Peitsche des 
Sozialistengesetzes das Mittel sein sollte, die Arbeiterschaft von der Sozial­
demokratie und von der Gewerkschaftsbewegung loszulösen. An diesem 
Beispiel wird auch der Unterschied zwischen den beiden oben bezeichneten 
Formen der Sozialpolitik besonders deutlich erkennbar. Während die 
Staatsgewalt durch das Sozialistengesetz und seine Anwendung die in 
der Gewerbeordnung gegebene bedingte Koalitionsfreiheit in der Praxis 
wieder aufhebt, die eben erst eröffnete Entwicklung zu einem Recht der 
Koalitionen also wieder jäh abbricht, stellt sie gleichzeitig dem einzel­
nen Arbeiter ein Recht ans soziale Pensionen in Aussicht — mit dem

”) Siehe 1. Band, Seite 188 ff. Organisierbarkeit ber Arbeiter.
4) Ueber die Geschichte und die Tatbestände der Sozialpolitik in Deutschland 

siehe H e y d e, Abriß der Sozialpolitik.
°) Siehe 1. Band, Seite 60. Bebel und die Anfänge der Gewerkschafts­

bewegung.
6) Siehe 1. Band, Seite 31 ff. Die Zeiten des Sozialistengesetzes.



Ursuchen und Wirkungen der Sozialpolitik. 97

Hintergedanken, ihn dadurch von der Organisation und der Idee der 
Gewerkschaftsbewegung zu trennen und die Macht der Organisationen 
auch dadurch zu zerstören. Und so finden wir häufig — bis auf den 
heutigen Tag — in der Feindschaft gegen die Organisationen das Motiv 
für das „Wohlwollen", das Staat und Unternehmertum gelegentlich dem 
einzelnen Arbeiter entgegenbringen.

Auch alle weiteren sozialpolitischen Maßnahmen, zu denen sich deutsche 
Regierungen infolge des Drängens der nach der Aufhebung des Sozialisten­
gesetzes schnell erstarkenden Gewerkschaften') genötigt sahen, hatten ledig­
lich das Ziel, die einzelne Arbeitskraft bis zu einem gewissen Grade gegen 
Ausbeutung zu schützen oder den einzelnen Arbeitsvertrag mit den not­
wendigsten Rechtsgarantieu zu umkleiden. Das gilt für die Gewerbe­
inspektion wie für die Einrichtung besonderer Gerichte zur Erledigung ein­
facher Rechtsstreitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis, wie wir sie in den 
Gewerbe- und Kaufmanns-, Berggewerbe- und Jnnungsschiedsgerichten 
und Seemannsämtern besitzen, es gilt für alle übrigen sozialpolitischen 
Gesetze, die vor dem Kriege entstanden sind.

Diese Kennzeichnung des Wesens einer solchen Sozialpolitik soll jedoch 
keinesfalls bedeuten, daß die Gewerkschaftsbewegung kein Interesse an ihrem 
Ausbau hätte oder sie gar als überwunden ablehnen müßte. Diese irrige Auf­
fassung, die in den Anfängen der Bewegung eine gewisse Rolle spielte, kann 
heute als überwunden gelten, wenn sie auch gelegentlich noch einmal in jenen 
Köpfen auftaucht, deren Radikalismus durch keinerlei Kenntnis der Ge­
schichte und der Bedingungen des Kampfes der Gewerkschaften gehemmt 
wird. Es hat ja so oft das Entsetzen der Gegner der Gewerkschaften her­
vorgerufen, daß jede Sozialpolitik, auch die, welche ins Leben gerufen 
wurde, um ihr Schaden zuzufügen, dank der Elastizität der Bewegung den 
Organisationen schließlich doch zum Vorteil gereichen mußte. Auch hierfür 
mag die Sozialversicherung als Beispiel dienen. Sie bot den Gewerk­
schaften Gelegenheit, die Interessen der versicherten Arbeiter in den 
Körperschaften der Versicherungsanstalten und Krankenkassen zu vertreten, 
diente ihnen als Anlaß, in Gestalt der Arbeitersekretariate eine großzügige 
Institution zur Wahrnehmung aller rechtlichen Interessen der Arbeiter 
ins Leben zu rufen und so die Aufmerksamkeit der Arbeiterschaft erst recht 
auf das Wirken der Organisationen zu lenken. Auf diese Weife aber hat 
der alte gediente deutsche Gewerkschafter den Wert positiver Arbeit und des 
stillen Mühens um die scheinbar unbedeutendste Angelegenheit kennen und 
schätzen gelernt. Und der Erfolg solcher Mühe blieb nicht aus. Denn 
wenn auch solche Sozialpolitik immer wieder darauf ausging, das Indi­
viduum zu isolieren, so setzte die Gewerkschaftsbewegung dieser Tendenz 
den Damm ihrer zufammenfassenden Kraft entgegen, die sich 
— dank solcher Arbeit — jener die Zusammenfassung der Menschen im 
autonomen sozialen Verbände negierenden Absicht stets überlegen 
zeigte.

Doch auch in anderer Hinsicht gereicht die Sozialpolitik der Gewerk­
schaftsbewegung zum Vorteil. Wenn es gelingt, gewisse Bedingungen des

’) Siehe 1. Band, Seite 39 ff. Nach dem Sozialistengesetz.
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Arbeitsverhältnisses für bestimmte Gruppen von Arbeitskräften gesetzlich 
festzulegen, so erübrigen sich zunächst oder für die Dauer — je nach der 
Art des geregelten Gegenstandes — alle weiteren gewerkschaftlichen 
Kämpfe wegen des gleichen Gegenstandes. Diese Fragen sind dann der 
Sphäre des Kampfes entzogen und in die Sphäre des Rechts verlegt; wo 
gestern noch der opferreiche Kampf tobte, da besteht nun infolge der ge­
setzlichen Regelung ein Rechtsanspruch des Arbeiters auf bestimmte Ar­
beitsbedingungen. Die Gewerkschaftsbewegung aber kann ihre Kraft und 
Aufmerksamkeit anderen Aufgaben, weiteren Verbesserungen der Arbeits­
bedingungen zuwenden. Diese Wirkung der sozialen Gesetzgebung haben 
wir, allerdings in negativer Form, zu spüren bekommen, als im Jahre 
1923 der gesetzliche Achtstundentag verloren ging, denn nun mußten die 
Kämpfe um die Arbeitszeit, die solange ruhen konnten, wieder ausge­
nommen werden. Am gleichen Beispiel erkennen wir aber auch die förder­
liche Eigenschaft selbst eines wieder aufgehobenen sozialpolitischen Gesetzes, 
denn die Tatsache, daß der gesetzliche Achtstundentag in Deutschland ein­
mal bestanden hat, hat zur Folge, daß die Kämpfe um seine Wiederher­
stellung erst aufhören können, wenn sie den vollen Erfolg gehabt haben.

Ein weiteres Beispiel für diese Wirkung der Sozialgesetzgebung ist die 
Entwicklung des Arbeitsnachweiswesen s°) in Deutschland. Die 
Arbeitsnachweise waren jahrzehntelang Objekt, zum Teil auch Mittel des 
Kampfes zwischen Gewerkschaften und Unternehmern. Jetzt sind sie als 
öffentliche soziale Einrichtungen, die dem Gemeinwohl dienen, der Sphäre 
des sozialen Kampfes entrückt und zur Verminderung der sozialen 
Reibungen berufen. Ihre Verwaltung, die sich nur nach Gesichtspunkten 
des allgemeinen Wohles orientieren soll, liegt in neutraler Hand; die Ge­
werkschaften sind an dieser Verwaltung beteiligt und die alten Kämpfe um 
die Verfügungsgewalt über die Arbeitsnachweise gehören im allgemeinen 
der Geschichte an.

Die Teilnahme der Gewerkschaften an der Verwal­
tung sozialpolitischer Institutionen von der Art der 
Organe der Sozialversicherung und der Arbeitsnachweise erschließt den 
Organisationen eine neue Aufgabe. Zu den agitatorischen, organisato­
rischen und kämpferischen Aufgaben und zu den Aufgaben verwaltungs­
technischer Art, die den Verbänden aus der eigenen Verwaltung erwachsen, 
tritt als neue Aufgabe die verantwortliche Beteiligung an der Verwaltung 
öffentlicher Einrichtungen. In diesen öffentlichen Einrichtungen ver­
treten die Gewerkschaften jetzt die Interessen aller Arbeiter, Arbeiterinnen 
und Angestellten, nicht nur die Interessen ihrer Mitglieder. Diese Aus­
dehnung des Aufgabenkreises hat einen großen propagandistischen Wert, 
aber hier deutet sich auch ein Funktionswechsel an, der für die 
Stellung der Bewegung in der Gesellschaft und zum Staat von entschei­
dender Bedeutung ist. Hier werden den Verbänden, die ihre Existenz nur 
der freien Initiative der Arbeiterschaft verdanken, durch die Gesetzgebung 
Aufgaben zugewiesen, die bisher den Organen der Staatsgewalt oder der 
Gemeindeverwaltungen Vorbehalten waren. Die Gewerkschaften werden,

') Siehe 1. Band. Seite 353 ff. Arbeitslosenfragen. t
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indem sie zu gemeinsamer Arbeit mit diesen Organen berufen werden, in 
ein völlig anderes Verhältnis zu den öffentlichen Gewalten versetzt: vom 
verfemten „Streikverein" rücken sie auf zu offiziell anerkannten Ver­
tretungen der Arbeiterinteressen. Und die Rechte, die aus solchen Maß­
nahmen der Sozialpolitik fließen, stellen sich dar alsRechtederKoa- 
l i t i o n e n , deren vielumstrittene Anerkennung hiermit wenigstens an­
deutungsweise ausgesprochen ist. Auch diese Veränderung beruht auf einer 
Verschiebung jener „Beziehungen" zwischen den Gesellschaftsklassen und 
der Staatsgewalt; in der Entwicklung der Sozialpolitik finden solche Ver­
änderungen ihren Ausdruck.

Es ist selbstverständlich, daß die Gewerkschaften einer solchen Mit­
wirkung an der Verwaltung sozialpolitischer Institutionen stets die größte 
Bedeutung beigemessen haben. Aber diese Veränderungen mußten auch 
gewisse innere Wandlungen bei den Gewerkschaften zur Folge haben, denn 
sie mußten bei sich selbst die geistigen und organisatorischen Voraus­
setzungen für die Erfüllung der wachsenden und veränderten Aufgaben 
herstellen.

Diese Anfänge einer sozialpolitischen Entwicklung, die stärker als 
die anderen Maßnahmen, die wir erwähnten, das Recht der Koa­
litionen, teilzunehmen an der Gestaltung der Arbeitsverhältnisse im 
weitesten Sinne, betonen, hinderten die deutsche Regierung und ihre Or­
gane nicht, die Gewerkschaften weiter zu verfolgen und der Entwicklung der 
Sozialpolitik immer wieder Hindernisse entgegenzusetzen. Kurz vor 
Ausbruch des Krieges, auf dem Gewerkschaftskongreß in München im 
Jahre 1914, mußten die Gewerkschaften sich in heftigster Weise über 
den Wortlaut des Vereinsgesetzes von 19 0 8 und insbe­
sondere über eine Handhabung des Gesetzes beschweren, die offen 
gegen die gewerkschaftliche Betätigung gerichtet war. Und in dem Rechen­
schaftsbericht, den die Generalkommifsion dem Kongreß vorlegte, nahm sie 
Bezug auf die Praxis der Polizeiorgane gegenüber den Gewerkschaften, 
deren beliebtestes Mittel im Kampfe gegen die Gewerkschaften das Ver­
bot des Streikpostenstehens war. Im Reichstag wurde, wie der Rechen­
schaftsbericht mitteilte, von den Konservativen 1912 sogar ein Antrag 
auf Verbot des Streikpostenstehens eingebracht, aber die Regierung er­
klärte sich dagegen, weil sie sich von ausnahmerechtlichen Maßnahmen 
nichts versprach. „Sie erklärte," heißt es in dem Bericht, „mit der schär­
feren Anwendung der bestehenden Gesetze e i n st w e i l e n auskommen 
zu können und will erst bei der Neuregelung unseres Strafrechts im 
neuen Strafgesetzbuch den entscheidenden Schlag gegen das Koalitions­
recht der deutschen Arbeiter führen."")

Auch das war „Sozialpolitik".

’) Protokoll der Verhandlungen des neunten Kongresses der Gewerkschaften 
Deutschlands, abgehalten zu München vom 22. bis 27. Juni 1914. Seite 83. 
Ferner: Handhabung des Reichsvereinsgesetzes, Referat und Resolution von 
Brey, Seite 309 bzw. 52.
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Die Staatsumwälzung von 1918, mag man sie nun, je nach der Vor­

stellung, die man mit diesem Begriff verbindet, als Revolution betrachten 
oder nicht, war doch der Ausdruck einer starken Verschiebung der Macht­
verhältnisse der Gesellschaftsklassen zugunsten der Arbeiterschaft. Die 
übrigen maßgebenden Gesellschaftsklassen waren aufs innigste verknüpft 
mit der alten Staatsform und ihren politischen Sünden; sie waren daher 
auch in die Niederlage verwickelt, die dieser Staat und seine Armee auf 
den Schlachtfeldern Frankreichs davongetragen hatten. Und die Ver­
änderung der Staatsform ist nun — um in den bisher verfolgten Ge­
dankengängen zu bleiben — nichts anderes, als die diesen Wechsel der 
Machtverhältnisse der Klassen entsprechende Veränderung der „Be­
ziehungen" des Staates zu ihnen.

Diese Veränderungen mußten sich auch widerspiegeln in der Entwicklung 
der Sozialpolitik. Die Arbeiterklasse machte den starken Zuwachs an 
Macht, den sie erfahren hatte, ihrem großen Interesie an der Sozialpolitik 
entsprechend, gerade aus diesem Gebiete geltend. Früher als selbst die 
Staatsgewalt verspürten die an der Sozialpolitik direkt beteiligten Gesell­
schaftsklassen, Arbeiterschaft und Unternehmertum, die Notwendigkeit 
sozialpolitischer Maßnahmen. Auch ohne vorauszusehen, auf welche Weise 
und mit welchen Wirkungen für die Verfassung von Staat und Gesellschaft 
der Krieg enden würde, mußten sie, als am Wirtschaftsleben unmittelbar 
Beteiligte, frühzeitiger als andere Faktoren erkennen, daß die bei der 
Beendigung des Krieges in jedem Falle zu erwartenden sozialen Reibungen 
gewisse Vorbeugungsmaßnahmen erforderlich machten. Beide Klassen 
hatten sich in ihren großen Organisationen als gesellschaftliche Mächte, 
als — wie wir es schon einmal nannten — Staaten im Staate mit 
eigener Verfassung konstituiert. In ihren Organisationen hatten sie auch 
die Organe herausgebildet, die sie fähig machten, unter Umständen kraft 
eigenen, auf ihrer wirtschaftlichen Machtstellung beruhenden Rechts 
Regelungen sozialpolitischer Art zu bewirken und ihre Innehaltung durch 
gegenseitige Verpflichtung zu gewährleisten. Im Tarifvertragswesen, 
das, obwohl dem Tarifvertrag die rechtliche Grundlage noch fehlte, vor dem 
Kriege schon eine starke Ausdehnung erfahren hatte, bewährte sich diese 
rechtsbildende Fähigkeit zum ersten Male?)

Zu gesteigerter Wirkung schien sie bereits berufen, als schon vor der 
Beendigung des Krieges die führenden Körperschaften der Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberverbände zufammentraten, um jene Maßnahmen zu be­
raten, die bei Beendigung des Krieges zu ergreifen sein würden. Und 
einen durchschlagenden Erfolg hatte diese Fähigkeit der Organisationen 
im Herbst 1918, da die Staatsgewalt infolge der Umwälzung geschwächt 
und in Verwirrung geraten war, so daß sich der Spielraum für das 
selbständige Hervortreten und unabhängige Wirken der lebendigen gesell­
schaftlichen Mächte Kapital und Arbeit entsprechend der Minderung an 
Macht und Aktivität, die der Staat erfahren hatte, erweiterte. Auf dieser

*) Siehe 1. Band, Seite 301 ff.: Tarife.
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Konstellation beruhte das Abkommen, das die Spitzenvereinigungen der 
Unternehmer-, Arbeiter- und Angestelltenverbände am 15. November 1918 
abschlossen, das Abkommen, das auch die Grundlage der Entstehung und 
Tätigkeit der sogenannten Arbeitsgemeinschaften2) bildete.

2) Auf den Streit über die Zweckmäßigkeit dieser Arbeitsgemeinschaften gehen 
wir hier nicht ein. Es handelt sich für uns nur darum, die Bedeutung des 
Abkommens selbst im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Machtkonstel­
lation im Herbst 1918 und mit der Entwicklung der Sozialpolitik sowie der 
Stellung der Gewerkschaften zur Sozialpolitik zu begreifen. Ueberdies sind wir 
der Meinung, daß diese Arbeitsgemeinschaften nur infolge jener Konstellation 
denkbar waren und infolgedessen auch mit der später eiutretenden wesent­
lichen Veränderung der Machtverhältnisse untergehen mußten. Sie werden da­
her in der gleichen Form ebenso wenig wiederkehren, wie jene Kon­
stellation sich wiederholen wird. Ob sie aber in neuer und anderer Form zu 
einem anderen Zeitpunkt und unter anderen Umständen denkbar und nützlich 
sein werden, das wäre, falls eine solche Möglichkeit eintreten sollte, dann von 
der Arbeiterschaft und ihren Organisationen zu entscheiden und braucht uns 
gegenwärtig nicht zu beschäftigen.

') Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch­
lands. 28. Jahrg., Seite 425.

Das Abkommen vom 15. November 1918 stellt eines der 
wichtigsten Dokumente deutscher Sozialpolitik und gleichzeitig eines der 
bedeutungsvollsten Zeugnisse der unmittelbaren rechtsbildenden Fähigkeit 
der großen organisierten gesellschaftlichen Mächte, insbesondere der Ar­
beiterorganisationen dar, deren Wille dem Abkommen in letzter Stunde 
das Gepräge gab.

Das Abkommen beginnt mit dem Satz: „Die Gewerkschaften 
werden als berufene Vertretungen der Arbeiter­
schaft anerkannt" und enthält dann Bestimmungen, in denen sich 
die am Vertrag beteiligten Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände zu 
einem bestimmten gegenseitigen Verhalten und zur Durchführung be­
stimmter Maßnahmen verpflichten. Die wichtigsten Punkte der Verein­
barung sind folgende: Eine Beschränkung der Koalitionsfreiheit 
ist unzulässig; die Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände werden die 
(gelben) Werkvereine fortab weder mittelbar noch unmittelbar 
unterstützen; für jeden Betrieb mit mindestens 50 Beschäftigten ist ein 
Arbeiterausschuß einzusetzen; die Arbeitsbedingungen für alle 
Arbeiter und Arbeiterinnen sind entsprechend den Verhältnissen des be­
treffenden Gewerbes durch Kollektivvereinbarungen mit den 
Berufsvereinigungen der Arbeitnehmer festzusetzen; in den Kollektivverein­
barungen sind Schlichtungsausschüsse resp. Einigungs­
ämter vorzusehen; das Höchstmaß der täglichen Arbeitszeit wird 
für alle Betriebe auf acht Stunden festgesetzt.')

Damit hatte das organisierte Unternehmertum die Anerkennung der 
Gewerkschaften als berufene Interessenvertretung der Arbeiterschaft aus­
gesprochen und sofort in die Tat umgesetzt durch den Abschluß dieses Ver­
trages mit ihnen und namentlich durch die Uebernahme der Verpflichtung, 
auch die Arbeitsbedingungen durch Verträge mit den Gewerkschaften auf 
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kollektivem Wege zu regeln. Darin lag mehr als die Anerkennung als 
Interessenvertretung schlechthin, denn damit wurde zugestanden, daß die 
Gewerkschaften befugt sind, die Festsetzung der Bedingungen des Arbeits­
vertrages dem subjektiven Ermessen des einzelnen Arbeiters und Unter­
nehmers zu entziehen und sie nach objektiven, einem höheren Zweck und 
dem Interesse eines größeren Kreises entsprechenden Gesichtspunkten mit 
bindender Verpflichtung für den einzelnen zu regeln. Damit wurden die 
Gewerkschaften nicht nur als bestehend und der Berücksichtigung wert an­
erkannt, sondern damit hatte das den Gewerkschaften, ihrem Dasein und 
ihrem Wesen zugrunde liegende Prinzip des Kollektivismus, 
der Unterordnung des Einzelwillens unter einen Gesamtwillen, den 
Willen des Verbandes, die Anerkennung der Unternehmer gefunden. Das 
Prinzip der Arbeitsfreiheit aber, das, wie wir gesehen haben, den Willen 
des einzelnen in letzter Linie entscheidend sein läßt und das bis dahin die 
Tendenz der Sozialpolitik beherrschte, konnte damit als abgetan gelten. 
Damit war aber auch die Grenze überschritten zu einer Sozialpolitik, die 
nicht nur den einzelnen Arbeiter durch die Gesetzgebung schützt, sondern 
welche die Aufgabe, den einzelnen zu schützen und für ihn einzutreten, 
den Koalitionen überläßt. Damit war eine Sozialpolitik angebahnt, die 
sich in ihren einzelnen Maßnahmen auf diesem Recht autonomer Koalitionen 
aufbaut und sich in allen Dingen der tätigen und der Gesamtheit von 
Staat und Gesellschaft verantwortlichen Mitwirkung der Koalitionen 
bedient.

Diese entscheidende Wendung war soziale Tatsache geworden; im 
Novemberabkommen erblicken wir ihren dokumentarischen, in der nach­
folgenden Ausbreitung des Tarifvertragswesens ihren praktischen Ausdruck.

Die „Beziehungen" der Gesellschaftsklassen zueinander hatten sich ent­
scheidend verändert; also veränderte sich auch das Verhalten des Staates 
zu ihnen: Der Staat folgte, der sozialen Tatsache des Novemberabkommens 
entsprechend, mit seiner Sozialgesetzgebung auf dem Wege, auf welchen! 
die Organisationen der maßgebenden Gesellschaftsklassen vorangegangen 
waren. Er erhob zunächst die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf 
acht Stunden zur gesetzlichen Verpflichtung, erklärte in der Verordnung 
vom 23. Dezember 1918 die in den Kollektivvereinbarungen 
(Tarifverträgen) festgesetzten Arbeitsbedingungen für rechtsverbind- 
l i ch und behielt sich vor, in die Regelung der Arbeitsbedingungen auf 
kollektivvertraglichem Wege selbst einzugreifen. Zu diesem letzten Zwecke 
stellte die Staatsgewalt in den Schlichtungsausschüssen beson­
dere Behörden und überdies das Mittel der Allgemeinverbind­
lichkeit/) später das Mittel der Verbindlichkeitserklärung 
von Schiedssprüchen") zur Verfügung.

4) Beides zuerst in der Verordnung v. 23. 12. 18; jetzt erfährt das Schlich- 
tungswesen seine Regelung in der Verordnung v. 30. 10. 23 nebst Aus­
führungsverordnungen v. 10. und 29. 12. 23. Die Verordnung v. 23. 12. 18 
führte außerdem Arbeiterausschüsse ein, die jedoch bald durch die Betriebsräte 
überholt wurden.

6) Zuerst in der Arbeitsstreckungsverordnung v. 12. 2. 20, jetzt gleichfalls in 
der Verordnung v. 30. 10. 23 nebst Ausführungsverordnungen.
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Damit hatte auch die Staatsgewalt die vielumstrittene Anerkennung der 
Gewerkschaften ausgesprochen. Aber sie beschränkte sich nicht einmal dar­
auf, sie in ihrer sozialen Funktion anzuerkennen, sondern sie ging sofort 
dazu über, ihnen rechtsschöpferifche Funktionen, die bis 
dahin als Domäne des Staates galten, zuzuweisen. Denn die Rechtsver­
bindlichkeit der tarifvertraglichen Vereinbarungen bedeutet, daß die 
zwischen den Tarifparteien — zunächst völlig frei, ohne Eingriff des 
Staates — getroffenen Abmachungen Rechtsquelle, das heißt bei 
Streitigkeiten maßgebend sind für die Rechtsprechung. Dieser Grundsatz 
wird fast noch stärker betont durch die Allgemeinverbindlichkeit, mit deren 
Hilfe nun der Staat diese Wirkung des frei geschlossenen Vertrages über 
den Kreis der am Abschluß des Tarifes beteiligten organisierten Arbeiter 
und Unternehmer ausdehnt auf die Unternehmer und Arbeiter des gleichen 
Gewerbes oder Produktionszweiges, die den beiderseitigen Organisationen 
und damit dem Abschluß des Vertrages fernstehen.

So entsteht im Tarifvertrag eine autonome Rechtsordnung, die den ein­
zelnen Beteiligten — Unternehmer wie Arbeiter — in einen festen Kreis 
von Rechten und Pflichten einschließt, dem er sich nicht mehr zu entziehen 
vermag?) Schöpfer und Träger dieser Ordnung sind — in Gemeinschaft 
mit den Unternehmern oder Unternehmerverbänden — die Gewerkschaften. 
Die dem sozialen Bewußtsein der Arbeiterklasse entspringende kollektivi­
stische Idee wird zur Grundlage einer neuen Rechtsordnung, und die von 
der Arbeiterklasse zur Verwirklichung der Idee des Kollektivismus ge­
schaffenen gewerkschaftlichen Organisationen werden als Träger dieser 
Rechtsordnung mit einem Kreise von öffentlichen Rechten und Pflichten 
ausgestattet. Sie nimmt nicht nur, wie wir schon im vorigen Abschnitt 
darlegten, verwaltend, sondern auch schöpferisch an der Gestaltung des 
sozialen Lebens und der aus ihm entstehenden Rechtsbeziehungen teil.

Auf der Grundlage dieses neuen Rechts erlebte das Tarifvertragswesen 
in den Jahren seit 1918 einen unerhörten Aufstieg. Die entscheidende 
Wendung in der Tendenz der Sozialpolitik, die damit eingetreten ist, ist 
unverkennbar. „Ein neuartiges Arbeitsrecht ist hier erwachsen, das an die 
Stelle des einseitigen Diktats des einzelnen Arbeitgebers den Kollektiv­
willen der großen Organisationen für jeweils Tausende und Abertausende 
von Arbeitsverhältnissen eines Berufes gesetzt hat. In geschichtlich gesehen 
kurzer Zeit hat sich die Arbeitsverfassung, die doch die Grundlage unseres 
Daseins ist, vollständig verändert, eine Umwälzung, deren Bedeutung wir 
heute wohl noch nicht richtig einzuschätzen vermögen."7)

Mit dem Tarifvertragswesen, das auf dieser rechtlichen Grundlage ruht, 
ist das Schlichtungswesen, wie es gegenwärtig in Deutschland 
angewandt wird, eng verknüpft. Wenn der Staat den Koalitionen der 
Arbeiter und Unternehmer in der in der Verordnung vom 23. Dezember 
1918 gewählten vereinfachten Form die Rechtsfähigkeit und ihren Verein-

") Vergl. Sinzheimer, Grundzüge des Arbeitsrechts, insbesondere Seite 10, 
18 und 19.

’) Flatow, Der Tarifvertrag als Quelle des Arbeitsrechts. Gewerkschafts­
Archiv I. Heft 4. Seite 177 ff.
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barungen die Rechtsverbindlichkeit verleiht, wenn er, wie es im Artikel 165 
der Reichsverfassung geschieht, ausspricht, daß die beiderseitigen Organi­
sationen und ihre Vereinbarungen anerkannt werden, so bedeutet das, daß 
für die Haltung des Staates zu den Problemen des Arbeitsverhältnifses 
die Auffassung maßgebend ist, daß bei der Festsetzung der Arbeitsbedin­
gungen neben den gewiß vorhandenen, aber untergeordneten Interessen 
des einzelnen beteiligten Arbeiters und Unternehmers und neben den 
Interessen der durch die autonome gewerkschaftliche Organisation ver­
tretenen Gruppe auch allgemeine Interessen berührt werden.

Diese Auffassung ist nicht neu, nur wird sie jetzt in anderer Weise be­
tätigt als früher. Vor dem Kriege wurde das Interesse der Allgemeinheit 
an der Festsetzung der Arbeitsbedingungen und an dem Verlauf und Cha­
rakter der damit untrennbar verbundenen sozialen Kämpfe wahrgenom­
men durch die ausschließlich gegen die Arbeiterschaft gerichteten Aktionen 
der Polizei- und Justizorgane. Das Tarifvertragsrecht, wie es jetzt besteht, 
beruht aber auf dem Gedanken der Gleichberechtigung der beiden aner­
kannten Tarifparteien, der Arbeiter- und Unternehmerverbände. Daher 
schließt dieses Tarifvertragsrecht die ungleiche Behandlung der Parteien 
des sozialen Kampfes durch die Organe der „öffentlichen Ordnung" aus, 
zumal die Organe der Justiz jetzt verpflichtet sind, die im Rahmen dieser 
Arbeitsverfassung geschaffenen Tarifbestimmungen allen anderen Rechts­
satzungen, aus denen sie ihre Richtersprüche schöpfen, gleich zu achten. Die 
Anerkennung der Verbände als autonome, Recht schaffende Korporationen 
und die Anerkennung der Rechtsverbindlichkeit ihrer Vereinbarungen birgt 
in sich die Anerkennung der sozialen Gegensätze, die zur 
Organisationsbildung auf beiden Seiten führen, und der sozialen 
Auseinandersetzungen, der Aktionen der Verbände, die not­
wendig sind, um im Ringen der sozialen Kräfte jenes Niveau zu finden, 
das jeweils den beiderseitigen Kräfteverhältnissen entspricht und auf dein 
mithin die Vereinbarung über die Arbeitsbedingungen erfolgen kann. Auch 
die Koalitionsfreiheit — im weitesten Sinne dieses Begriffes — hat damit 
erst ihre volle Anerkennung gefunden.

Durch diese Anerkennung der Koalitionen und ihrer Wirksamkeit und 
durch die Schaffung eines solchen Tarifvertragsrechts bekundet nun 
der Staat die Auffassung, daß jenes öffentliche Interesse an der Festsetzung 
der Bedingungen des Arbeitsvertrages, das die Staatsgewalt, wie sie auch 
beschaffen sein mag, immer wahrzunehmen haben wird, am besten gewahrt 
wird mittels des Abschlusses von Tarifverträgen durch die Gewerkschaften 
und daß die sozialen Auseinandersetzungen, die dem Abschluß von Tarif­
verträgen vorausgehen, dem öffentlichen Interesse — abgesehen von Aus­
nahmefällen — zum mindesten nicht zuwider sind.

Um nun aber jenes somit in seinem Wesen erkannte öffentliche Inter­
esse wirksamer wahrzunehmen, stellt der Staat in Gestalt der Schlich­
tungsbehörden besondere Organe zur Verfügung, die hier gewisser­
maßen an die Stelle der Organe der „öffentlichen Ordnung" treten, aber 
gemäß ihrer Konstitution und besonderen Aufgabe sowie entsprechend dem 
neuen Geiste dieser Arbeitsverfassung in völlig anderer Weise tätig wer­
den, als einst die Organe der Polizei und Justiz.
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Handelt der Staat nach der Auffassung, daß im Tarifvertrag die beste 
Form der Festsetzung der Arbeitsbedingungen gefunden ist, so ist es, 
können wir folgern, auch feine Aufgabe, beimAbschlußvonTarif- 
verträgen Hilfe zu lei st en. Das ist nach der geltenden Gesetz­
gebung die erste Aufgabe der Schlichtungsausschüsse. Damit im Zusam­
menhänge steht die Absicht, die sozialen Reibungen, die aus dem Streben 
der Parteien nach dem Abschluß eines Tarifes oder auch aus dem Wider­
streben dagegen entstehen, durch das Eingreifen der Schlichtungsbehörden 
wenigstens zu mildern. Auf diese Weise beteiligt sich der Staat direkt an 
der Festsetzung der Arbeitsbedingungen.

Dieses unmittelbare Eingreifen des Staates in die sozialen Kämpfe und 
in die Ermittlung und Festsetzung ihres Ergebnisses mit Hilfe des Ab­
schlusses von Kollektivverträgen ist in vielfachen Variationen denkbar, be­
ginnend mit dem einfachen Bereithalten von Schlichtungsorganen, die nur 
auf Anrufung tätig werden, und zwar lediglich schlichtend, bis zur binden­
den Festsetzung der Arbeitsbedingungen durch das Lohnamt. In welchem 
Umfange die Arbeiterschaft und ihre Organisationen der Staatsgewalt das 
Recht zu einem solchen Eingreifen in die Gestaltung der Arbeitsbedin­
gungen zuerkennen dürfen, läßt sich wohl kaum für alle Fälle und Um­
stände bindend bestimmen. Das Maß von Rechten, das wir dem Staate 
auf diesem Gebiete zu geben bereit sind, wird vor allem abhängen von dem 
Maß an Einfluß, den die Arbeiterklasse durch ihre Organisationen auf die 
Staatsgewalt und ihre Behörden und auf die Gesinnung, mit der sie ihr 
Amt versehen, auszuüben vermag. Die Organisationen stark und aktions­
fähig zu erhalten, bleibt somit auch unter diesen veränderten sozialpoli­
tischen Verhältnissen die wichtigste Aufgabe der Arbeitnehmerschaft. Und 
da wir wissen, daß die Kraft unserer Organisationen und das Maß ihres 
Einflusses auf Staatsgewalt und öffentliche Meinung Schwankungen 
unterworfen sind, ist es ratsam, die Entwicklung der Sozialpolitik auf der 
gekennzeichneten Linie nicht zu überstürzen. Den Zwang zur Anrufung 
der Schlichtungsbehörden, wie er in den verschiedenen Entwürfen für eine 
endgültige Schlichtungsordnung vorgesehen war, hat die organisierte 
deutsche Arbeiterschaft entschieden abgelehnt. Auch gegen die Verbindlich­
keitserklärung von Schiedssprüchen, mit deren Hilfe die Staatsgewalt den 
Tarifvertrag zwangsweise schafft, indem sie die widerstrebenden Verhand­
lungsparteien dem von ihnen abgelehnten Schiedssprüche der Schlichtungs­
behörde unterwirft, ja mit deren Hilfe sie auch Streikbewegungen wie 
Aussperrungen zwangsweise beenden kann — auch gegen diese Verbind­
lichkeitserklärung, die nach geltendem Recht in Deutschland zulässig ist, 
sind von den Gewerkschaften lebhafte Bedenken erhoben worden. Zu einer 
völligen Ablehnung der Verbindlichkeitserklärung konnten sich die Gewerk­
schaften jedoch nicht entschließen, weil die Verbindlichkeitserklärung, je 
nach der Art ihrer Anwendung, für die Arbeiterschaft auch vorteilhaft sein 
kann?) Suchen wir nach einem Grundsatz für unsere Haltung zu dieser

8) Im einzelnen beschäftigen wir uns mit der Wirkung des Schlichtungs­
verfahrens und der Verbindlicherklärung an anderer Stelle. Vergl. den Abschnitt: 
Tarifvertrags- und Schlichtungswesen als taktische Probleme.
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Frage, so kann er nur lauten: Das Recht des Staates zum Eingreifen in 
die sozialen Kämpfe mit Mitteln, die ihm die Sozialgefetzgebung zur Ver­
fügung stellt, hört dort auf, wo dieses Recht des Staates zur Beschränkung 
der Aktionsfreiheit der Arbeiterklasfe in einer das Leben ihrer Organi­
sationen gefährdenden Weise führen würde.

Zugleich muß aber daran erinnert werden, daß sich gewisse Einschrän­
kungen der Aktionsfreiheit der Organisationen in dem Milieu, das durch 
diese neuere Sozialpolitik geschaffen wurde, nicht umgehen lassen. Wir 
dürfen uns nicht verhehlen, daß die Anerkennung der Gewerkschaften und 
ihrer Machtstellung durch den Staat und ihre Ausstattung mit weit­
reichenden Befugnissen zu einer Steigerung ihrer Verantwortlichkeit gegen­
über jenem öffentlichen Interesse am Verlauf und an den Wirkungen der 
sozialen Kämpfe, das wir schon berührten, führen muß. Ein Ergebnis 
solcher Verantwortlichkeit sind die von den Gewerkschaften des ADGB. 
beschlossenen Regeln für die Führung von Streiks in lebensnot­
wendigen Betrieben, die als Abschnitt III in den „Regeln für die 
Führung von Lohnbewegungen und Unterstützung von Streiks in gemisch­
ten Betrieben" enthalten sind?) Die Regeln lassen erkennen, daß ent­
scheidende Wandlungen in der Sozialpolitik, Wandlungen jener „Be­
ziehungen", die für die Gestaltung der Sozialpolitik wesentlich sind, zurück­
wirken auf den inneren Bau und die taktischen Methoden der Gewerk­
schaften. Die Aufgabe der Gewerkschaften besteht in solchen Fällen darin, 
die notwendige Berücksichtigung öffentlicher Interessen in Uebereinstim- 
nuing zu bringen mit den Lebensinteressen der Arbeiterbewegung.

So hat auf dem Wege über das Tarifvertragsrecht, das in engster Ver­
bindung mit dem Schlichtungswesen betrachtet werden muß, der Kollektiv­
gedanke seinen Einzug in die deutsche Sozialpolitik gehalten.

Vor dem Kriege wußten Gesetzgebung wie Rechtsprechung mit dem 
Tarifvertragswesen nichts Rechtes anzufangen. „Sie (die Rechtsprechung) 
fühlte sich in dem entscheidenden Punkt, nämlich in der Ersetzung der 
Einzelabrede durch die rechtsetzende Vereinbarung der Tarifparteien, durch 
die Lehre vom Einzelarbeitsvertrag gebunden und ließ es 
zu, daß der Verbandswille durch eine hinter den Mindestarbeitsbedingun­
gen des Tarifvertrages zurückbleibende Einzelabrede umgangen werden 
konnte . . . Ja, anfänglich neigte sogar der Rechtsspruch dazu, den Tarif­
vertrag für eine der rechtlichen Geltendmachung unfähige Koalition im 
Sinne des § 152 Absatz 2 Gewerbeordnung zu halten . . ."")

Das neue Tarifvertragsrecht aber bedeutet die Ueberwindung dieser 
Lehre vom Einzelarbeitsvertrag. Es stellt den Verbandswillen über den 
Einzelwillen, verleiht der Vereinbarung der Tarifparteien „rechtsetzende" 
Eigenschaft und stellt diese Gesamtvereinbarung über die abweichende 
Einzelvereinbarung. Der von uns im vorigen Abschnitt theoretisch ange­
nommene Punkt, an dem sich das durch die Gewerbeordnung von 1869 
begründete Verhältnis zwischen den Individuen und den Verbänden um­
kehrt in das Gegenteil, ist damit erreicht.

’) Korrespondenzblatt des ADGB. Nr. 39 vom 7. 10. 22, Seite 563.
*°) Flatow, Tarifvertrag und Schlichtungswesen, eine arbeitsrechtliche Be­

trachtung. Afa-Bnndeszeitung VI. Seite 115 ff.
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Fast noch einen Schritt weiter in der Abkehr vom Prinzip des „freien 
Spiels der Kräfte" ging die sozialpolitische Gesetzgebung nach 1918 in den 
sogenannten Demobilmachungs-Verordnungen, die das 
Datum vom 12. Februar bzw. vom 8. November 1920 tragen. Die erste 
enthält Vorschriften über die Einstellung und Entlassung von Arbeitern, 
die zweite Bestimmungen zur Verhütung von Betriebsstillegungen. In 
beiden Verordnungen wurde die Entlassung von Arbeitern abhängig ge­
macht von bestimmten Voraussetzungen, die der Unternehmer zu erfüllen 
hatte. Nach der ersten Verordnung mußte erst eine Streckung der Arbeit 
mittels Kurzarbeit stattgefunden haben, ehe Arbeitskräfte entlassen werden 
konnten, die zweite Verordnung ließ Betriebsstillegungen und Entlassun­
gen infolge von Betriebsstillegungen erst nach einer Sperrfrist zu, wäh­
rend welcher die Behörde das Recht hatte, nachzuprüfen, ob die geplante 
Stillegung in den Verhältnissen des Betriebseigners begründet war.")

Hierdurch fühlte sich das Unternehmertum in seinen heiligsten Gefühlen 
verletzt. Das Tarifrecht in Verbindung mit dem Schlichtungswesen be­
raubt das Unternehmertum endgültig der Freiheit, sein wirtschaftliches 
Uebergewicht zu benützen, um die B e d i n g u n g e n des Arbeitsvertrages 
einseitig festzusetzen, die beiden Verordnungen aber beschränken seine freie 
Verfügungsgewalt über Produktionsmittel und Ar­
beitskräfte, indem sie den Unternehmer zur Einstellung von Ar­
beitskräften zwingen oder ihn an der Entlassung von Arbeitskräften hin­
dern. Hinter einer solchen Gesetzgebung steht deutlich erkennbar die Idee, 
daß die Verfügung über die Anwendung oder Brachlegung von Arbeits­
kräften, also letzten Endes über den Umfang der Gütererzeugung, dem 
Ermessen des einzelnen Unternehmers entzogen und unter die Kontrolle 
von Organen der Staatsgewalt gestellt sein soll.

Allerdings kam dieses Prinzip in den beiden Verordnungen zunächst nur 
andeutungsweise zur Geltung, aber das hinderte nicht, daß sich die „Herren 
im eigenen Hause" hierdurch an ihrer verwundbarsten Stelle getroffen 
fühlten. Ueberdies standen diese ersten gesetzgeberischen Versuche, der Ge­
samtheit einen Einfluß auf den Umfang der Gütererzeugung zu sichern, 
auf schwachen Füßen, weil sie von der Staatsgewalt lediglich als Notgesetz­
gebung von vorübergehender Dauer gedacht waren. Sie waren bestimmt, 
in einer Zeit tiefgehender politischer Unruhe und einschneidender wirt­
schaftlicher Not soziale Reibungen zu vermeiden, und eine Ausdehnung 
der Arbeitslosigkeit zu verhindern, die dem geschwächten sozialen 
Körper als Ganzes hätte gefährlich werden müssen. Auf diese beiden 
Gründe, auf die schwache Position dieser Notgesetzgebung und auf 
den Groll, den sie ihres Grundsatzes wegen bei den Unternehmern hervor­
gerufen hatte, ist es zurückzuführen, daß die wichtigsten Bestandteile dieser 
beiden Verordnungen dem Ansturm des Unternehmertums zuerst zum 
Opfer fielen, als dieses die scharfe Wirtschaftskrise des Winters 1923/1924 
benutzte, um den Fortschritt der Sozialpolitik zum Stillstand zu bringen.

Aber am Zweck dieser beiden Verordnungen erkennen wir die Be­
deutung sozialpolitischer Maßnahmen in politisch

") Siehe auch den Abschnitt: Gewerkschaften und Wirtschaft. 
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tief bewegter Zeit und in Perioden wirtschaftlicher 
Erschütterungen. Nach dem Kriege wurden sozialpolitische Maß­
nahmen in großem Umfange das Mittel, die gesunkene Volkskraft im 
Interesse der Steigerung der wirtschaftlichen Leistungen wieder herzu­
stellen und gleichzeitig die harten sozialen Reibungen zu mildern, die aus 
den bei Beendigung des Krieges vollkommen veränderten sozialen Ver­
hältnissen entstanden und zu heftigen Erschütterungen des wirtschaftlichen 
Apparates führten. Soweit billigten auch gewisse Kreise des Bürgertums, 
ja sogar, wie das Novemberabkommen erkennen läßt, nicht unbeträchtliche 
Teile des industriellen Unternehmertums den Zweck der nach dem Kriege 
einsetzenden Ausgestaltung der Sozialpolitik. Sozialpolitische Sicherungen 
wurden aber ferner das Mittel der revolutionären Arbeiterklasse und der 
jungen Republik, die Umsturzbewegung vor der Erschöpfung im Kampfe 
um materielle Forderungen zu bewahren, die Aufmerksamkeit der Massen 
für ideelle Zwecke freizumachen und zum Aufbau der Wirtschaft wie zur 
Konsolidierung der Staaten ans der neugeschaffenen Verfassungsgrund­
lage in gleichem Maße beizutragen. Republik und moderne Sozialpolitik 
sind seitdem untrennbar verbunden, woran auch vorübergehende Rück­
schläge nichts ändern.



Die Krise
der Sozialpolitik und das Betriebsrätegesetz.

Diese grundsätzliche Neuorientierung der Sozialpolitik hat, wie wir 
gesehen haben, ihren Ursprung in einer Steigerung der öffentlichen 
Geltung und der gesellschaftlichen Machtstellung der Gewerkschafts­
bewegung. Ebenso ist aber eine weitere Erhöhung der Geltung und 
Machtstellung der Gewerkschaften in Staat und Gesellschaft das Er­
gebnis dieser Wendung.

Das Unternehmertum, das diese Zusammenhänge längst be­
griffen hat, ist daher bestrebt, der weiteren Entwicklung auf dieser Linie, 
die es selbst durch die Unterzeichnung des November-Abkommens hat ein­
leiten helfen, einen Damm entgegen zu setzen und sogar die bisher er­
zielten Ergebnisse der neueren Sozialpolitik wieder rückgängig zu machen. 
Als sich infolge der Jnflationskrise im Herbst 1923 die sozialen Macht­
verhältnisse sehr zum Nachteil der Arbeiter und Angestellten und ihrer 
Organisationen veränderten, erhob sich aus den Kreisen des organisierten 
Unternehmertums der Ruf nach dem Abbau der Sozialpolitik. Den im 
vorigen Abschnitt erwähnten Demobilmachungsverordnungen und dem 
Achtstundentag galt der erste Vorstoß, dem sofort ein Sturm des Protestes 
gegen den „staatlichen Zwang" in der Sozialpolitik folgte. An die Stelle 
der „bureaukratischen Regelung" wollte das Unternehmertum wieder das 
„freie Spiel der Kräfte" gesetzt wissen.') Frei von jeder Rücksicht auf das 
öffentliche Interesse am Verlauf und den Wirkungen sozialer Macht­
kämpfe, ging es mit allen Mitteln, selbst mit dem der offenen Gesetzes­
sabotage, auf sein Ziel los. Ein klassisches Dokument der Haltung des 
Unternehmertums zum Schlichtungswesen und — im Zusammenhang 
damit — zum Tarifvertragsrecht ist ein Rundschreiben des Unterverbandes 
Halle des Arbeitgeberverbandes für den Braunkohlenbergbau. 
Das Rundschreiben, das aus Anlaß eines Streiks im mitteldeutschen 
Braunkohlenbergbau im Oktober 1923 zum Versand gelangte und sich auf 
einen Schiedsspruch zwecks Beendigung dieses Streiks bezog, hatte folgen­
den Wortlaut:
„1. Der am 31. Oktober dieses Jahres unter Vorsitz des Oberregierungs­

rats Dr. T. gefällte Schiedsspruch über die Beendigung des Streiks 
ist für verbindlich erklärt worden.

2. Der Arbeitgeberverband für den Braunkohlenbergbau hat befchlossen, 
den Schiedsspruch sowohl als auch die Verbindlichkeitserklärung als 
nicht geschehen anzusehen. Er hat ferner im Einverständ­
nis mit der Gewerkschaft Bruckdorf-Nietleben eine Feststellungsklage 
gegen den Bergarbeiter-Verband dahingehend erhoben, daß festgestellt 
werden soll, ob der Bergarbeiter-Verband berechtigt ist, aus dem 
Schiedsspruch gegen die Gewerkschaft Bruckdorf-Nietleben Rechte 
herzuleiten.

3. Die Mitglieder werden ersucht, wenn sie von Behörden oder von den 
auf Grund des Schiedsspruches eingesetzten Schlichtungsstellen ange-

!) Siehe auch den Abschnitt: Sozialpolitische Selbstverwaltung. 
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gangen werden, auf die Feststellungsklage und das laufende Gerichts­
verfahren zu verweisen und das Schlichtungsverfahren a b żu­
le h n e n.

4. Die mit der Durchführung beauftragten Behörden und Schlichtungs­
stellen dürfen in keiner Weife unter st ützt werden. 
Arbeitgeberbeisitzer dürfen nicht gestellt werden, Auskünfte nicht er­
teilt werden. Das Betreten der Werke zur Ermittlung etwaiger 
Fragen muß den Schlichtungsstellen verboten werden; evtl, muß 
Anzeige wegen Hausfriedensbruch erhoben werden. Eine Ausnahme 
hiervon kann nur hinsichtlich der Bergrevierbeamten gemacht werden, 
soweit sie für die Reviere zuständig find, sowie für Mitglieder des 
Oberbergamts, soweit sie für die betreffende Grube zuständig sind." 

Auf diesen Ton waren viele Aeußerungen der Unternehmerverbände in 
jener Zeit gestimmt und ähnliche Kampfmaßnahmen wurden den Unter­
nehmern von vielen ihrer Organisationen empfohlen. Das Unternehmer­
tum verleugnete ohne Scham die Grundsätze, zu denen es sich im No­
vember 1918 unter dem Druck der Ereignisse bekannt hatte. Wichtigstes 
Ziel seines Kampfes war jetzt die Verlängerung der Arbeitszeit, und der 
Gegenstand seines Zornes auf sozialpolitischem Gebiete daher die Arbeits­
zeitverordnung vom 21. Dezember 1923. Aber gerade das Verhalten der 
Unternehmer zu dieser Verordnung zeigt, daß ihre Behauptung, sie rich­
teten ihre Abwehr nur gegen Zwangseingriffe des Staates in die Fest­
setzung der Arbeitsbedingungen, nicht aber gegen den Kern des Tarif­
vertrags- und Schlichtungswesens, Vorspiegelung falscher Tatsachen ist. 
Denn die Arbeitszeitverordnung hat den Zorn der Unternehmer erregt, 
weil sie die Festsetzung der Abweichungen vom Achtstundentag der tarif­
vertraglichen Vereinbarung überläßt, während das Unternehmertum eine 
generelle, also durch den Zwang der Gesetzgebung direkt bewirkte Ver­
längerung der Arbeitszeit oder zum mindesten eine Festsetzung der Ab­
weichungen vom Achtstundentag durch das Machtgebot unternehmer­
freundlicher Aufsichtsbehörden erwartete. Das Unternehmertum forderte 
also hier weit stärkere Zwangseingriffe des Staates, als sie im Wege des 
Schlichtungsverfahrens zur Herbeiführung von Tarifverträgen möglich 
sind. Seit diesem Auftreten der Unternehmerverbände spricht man von 
einer Krisis der Sozialpolitik.

Das Unternehmertum versteht es aber auch, sich der neueren Sozial­
politik gelegentlich für feine dem Streben der Gewerkschaften entgegen­
gesetzten Zwecke zu bedienen. Um der Idee der gelben Werkvereine, denen 
es 1918 gleichfalls eine Absage erteilt hatte, neues Leben zu verleihen, 
macht es sich den Gedanken des Betriebsrätegesetzes, entsprechend modifi­
ziert, zunutze.

Das Betriebsrätegefetz wurde geschaffen als ein Mittel, die 
Wirkung des Mitbestimmungsrechts der Arbeiter und Angestellten, das 
im Umkreise des Berufs durch die Gewerkschaften wahrgenommen wird, 
auch im Betriebe zu sichern. Zu diesem Zwecke bedurfte es einer demo­
kratischen Institution zur Ermittlung eines „Verbandswillens", der als 
Gesamtwille aller Arbeiter und Angestellten eines Betriebes dem Willen 
des Unternehmers entgegengesetzt oder zur Seite gestellt werden kann, und 
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dem Willen des einzelnen Arbeiters und Angestellten übergeordnet ist. 
Schon hieran sehen wir, daß der Weg, der zur Verwirklichung des Mit­
bestimmungsrechts im Betriebe eingeschlagen wurde, bestimmt ist durch 
das gleiche Prinzip, das dem Tarifvertragswesen zugrunde liegt. Der 
einzelne Arbeiter und Angestellte mußte, wie das beruflich durch die Ge­
werkschaft und ihren Tarifvertrag geschieht, auch betrieblich aus seiner 
Vereinzelung erlöst und mit allen anderen Arbeitern und Angestellten 
des gleichen Betriebes zu einer Einheit verbunden werden, die Mittel 
besitzt, um den allen gemeinsamen Willen auf demokratischem Wege zu 
ermitteln und zur Geltung zu bringen?) Im Betriebsrätegesetz hat diese 
Verbindung der Arbeiter und Angestellten eines Betriebes zu einer Ein­
heit, der „Arbeitnehmerschaft" oder „Arbeiterfchaft" und „Angestellten­
schaft" ihre rechtliche Anerkennung gefunden. Diese Einheit besitzt in der 
Betriebsversammlung ihr Vollorgan, im Arbeiter-, Angestellten- und 
Betriebsrat ihre Repräsentativ- und Vollzugskörper.

Die „Arbeitnehmerschaft" und ihre Organe besitzen in gewissen Grenzen 
Vertragsfähigkeit; auf dem Wege der Betriebsvereinbarung 
können sie in ähnlicher Weise, wie die Gewerkschaften in den Tarifver­
trägen, „rechtsetzende" Abmachungen mit dem Unternehmer treffen, vor 
allem muß die Arbeitsordnung mit der Betriebsvertretung vereinbart 
werden.

Diesen Umstand benutzt nun eine gewisse Strömung im Unternehmer­
tum, um sich dem Abschluß von Tarifverträgen zu entziehen. Der be­
währten Praxis des Tarifvertrages setzt sie die Idee der „Werkgemein­
schaft" entgegen, einer innigen, durch das Dazwischentreten der Gewerk­
schaften nicht gestörten „Gemeinschaft" des Unternehmers mit „feinen" 
Arbeitern und Angestellten. Die Propheten dieser aus alten Beständen 
herrührenden Idee behaupten, bei einem solchen Verhältnis zu „ihrem" 
Arbeitgeber brauchten die Arbeitnehmer weder ihre rechtlich anerkannte 
Vertretung noch die Möglichkeit des Vertragsabschlusses zu verlieren. 
Denn die erste besäßen sie in den Betriebsvertretungen und die andere 
sei in der Betriebsvereinbarung gegeben.

In dieser Idee der Werkgemeinschaft mischen sich in sehr interessanter 
Weise Elemente aus der Vorstellungswelt der Gelben mit solchen aus der 
Ideologie jener Betriebsorganisationen, die bald nach der Revolution im 
Zusammenhang mit der sogenannten wilden Betriebsrätebewegung vor­
übergehend in der Arbeiterschaft propagiert wurden. Die gelben Werk­
vereine wie die Werkgemeinschaften verfolgen gleich den Betricbsvrgam- 
sationen die Absicht, die Arbeiterschaft aus der umfassenderen Verbindung 
des Berufs- oder Jndustrieverbandes zu lösen und ihre Organisation auf 
der Zugehörigkeit zum Betrieb zu begründen. Auch die Motive, welche die 
Urheber der beiden Bewegungen erfüllten, sind insofern ähnlich, als sie 
aus einer erbitterten Feindschaft gegen die Gewerkschaften und die in ihren 
Mitgliedschaften und führenden Organen lebendige Gesinnung ent­
sprangen. Unterschiedlich ist allerdings der auf beiden Seiten verfolgte 
Zweck. Die hyperradikalen Agitatoren predigten die Priorität der Be-

') Bergl. Kaskel, Das neue Arbeitsrecht. 4. Auflage, Seite 174. 
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triebsorganisation, weil sie sich durch die umfassenderen Gesichtspunkte, 
unter denen der gewerkschaftliche Zentralverband geleitet wird, in ihrer 
auf eine beständige Beunruhigung des Gegners abzielenden, in Wahrheit 
aber zu einer schnellen Zerrüttung der Kräfte der Arbeiterschaft führenden 
Putschtaktik gehindert fühlten. Das Unternehmertum und seine gelben 
Helfershelfer bezwecken dagegen mit den Werkgemeinschaften ganz offen 
die Schädigung der Gewerkschaften und der Arbeiterschaft. Im Gegensatz 
zum Recht der Organisationen betont das organisierte Unternehmertum, 
getreu der Idee des „freien Spiels der Kräfte", das Recht des einzelnen 
Arbeiters und Angestellten.')

Jedenfalls zeigt sich auch hier wieder, wie nahe verwandt die Bestre­
bungen der äußersten Linken mit dem reaktionären Treiben der Bour­
geoisie i m E f f e k t sich darstellen.

Aber die Idee der Werkgemeinschaften kann nur bei sehr oberflächlicher 
Betrachtung zum Grundgedanken des Betriebsrätegesetzes in Beziehung 
gesetzt werden. Wäre die Beziehung, die das Unternehmertum kon­
struiert, berechtigt, dann müßte der Gedanke, auf dem das Be­
triebsrätegesetz beruht, dem Streben der Gewerkschaften ebenso entgegen­
gesetzt sein wie die kuriose Idee der Werkgemeinschaft ihm entgegengesetzt 
ist. In Wahrheit ist jedoch das Gegenteil der Fall. Das Betriebsrätegesetz 
ist ein organischer Bestandteil des modernen kollektiven Arbeitsrechts. Es 
führt wohl die Arbeitnehmer eines Betriebes zu einer Einheit zusammen 
und gibt ihnen Organe zur Geltendmachung ihres Gesamtwillens und 
zur Verwirklichung der Absicht des Gesetzes, aber es bewegt sich dabei im 
Rahmen der Grundsätze der kollektiven Arbeitsverfassung, nach denen der 
einzelne der Gesamtheit, die kleinere Gruppe der umfassenderen Verbin­
dung untergeordnet sein soll. Im Rahmen der kollektiven Arbeitsver­
fassung geht Berufsrecht stets vor Betriebsrecht, steht der Wille der Be­
rufsorganisation stets über dem Willen der Betriebsvertretung. Das Be­
triebsrätegesetz verweist die Betriebsvertretungen daher stets auf eine enge 
Fühlungnahme mit den Berufsorganisationen, und es setzt vor allem der 
Vertragsfähigkeit der Betriebsvertretungen dort eine Grenze, wo das 
Recht der Gewerkschaften auf den Abschluß von Tarifverträgen beginnt. 
Einen R e ch t s b o d e n , auf dem sie sich in nennenswertem Umfange 
entwickeln könnte, würde die auf das Betriebsrätegesetz gestützte Werk­
gemeinschaft daher nur finden, wenn alle Tarifverträge und mit ihnen 
der Wille und die Kraft der Gewerkschaften, Anspruch zu erheben auf den 
Abschluß neuer Verträge, verschwinden würden. Nur dann wäre in 
größerem Umfange Raum geschaffen für Betriebsvereinbarungen, die 
ohne Einflußnahme der Gewerkschaften zustande kämen, aber dann wären 
die Arbeiter und Angestellten vollends die Betrogenen, denn die Betriebs­
vereinbarung hat nicht die zwingende rechtliche Wirkung, die beim Tarif­
vertrag in feiner Unabdingbarkeit liegt. Die Betriebsvereinbarung kann 
auch nicht in ihrem Inhalt bestimmt werden durch eine Aktion der Beleg-

') Vergl. unseren Abschnitt: Die organisierten Unternehmer als Schulmeister. 
— Siehe ferner: „Betriebsräte und Betriebsvereinbarungen" und „Der Ansturm 
gegen den Tarifvertrag", „Gewerkschafts-Zeitung" 1924 Nr. 8 bzw. Nr. 40. 
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schäft, denn der Betriebsrat, der nach dem Gesetz verpflichtet ist, Beunruhi­
gungen vom Betriebe fernzuhalten, würde sich eines Verstoßes gegen diese 
Verpflichtung schuldig machen, wenn er als Partei einer Betriebsverein­
barung einen Kampf führen wollte.

Immerhin ist das Streben der Unternehmer nach der Werkgemeinschaft 
eine Mahnung, die gesetzlichen Betriebsvertretungen fest und sicher einzu­
gliedern in den Organisationskörper der Gewerkschaften/) Außerdem stellt 
die unter gewissen Umständen mögliche Abschließung einer größeren Zahl 
von Betriebsvereinbarungen einen neuen Gesichtspunkt zur taktischen Be­
urteilung tarifloser Zeiten dar, denn nur in solchen Zeiten 
könnten, wie wir angedeutet haben, die Betriebsvereinbarungen größere 
Bedeutung erlangen.

Das Unternehmertum empfindet diesen gesetzlichen Zustand, der einer 
Ausdehnung der Betriebsvereinbarung im Wege steht, sehr unangenehm, 
denn cs bedarf ihrer als Köder, um den Gedanken der Werkgemeinschaft 
bei der an ein Kollektivvertragsverhältnis gewöhnten Arbeiterschaft popu­
lär zu machen. Es fordert daher, daß gleichzeitig mit der gesetzlichen Neu­
regelung des Tarifvertragswesens auch das Recht der Betriebsverein­
barung neu geordnet werde, und es wird bei der Beratung eines ent­
sprechenden Gesetzes, das sich bereits in Vorbereitung befindet, die Be­
triebsvereinbarung ebenso gegen den Tarifvertrag auszuspielen suchen, 
wie in der Praxis die Werkgemeinschaft gegen die Gewerkschaft.

*

Wir haben zwei Formen der Sozialpolitik vor uns. Die erste, welche 
die Sozialpolitik der Vorkriegszeit beherrschte, hat den einzelnen Arbeits- 
Vertrag und den Schutz der einzelnen Arbeitskraft zum Ziel, die andere 
bezieht sich auf das Recht der Koalitionen. Sie beruht auf der Anerkennung 
der Gewerkschaften und ihrer Vereinbarungen und führt zur Erweiterung 
der Mittel zur Durchsetzung des Zweckes wie zur Steigerung der öffent­
lichen Geltung der Gewerkschaften. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß die 
zweite Form von ungeheurer Wichtigkeit für die Gewerkschaften ist und 
daß es zu den wichtigsten Aufgaben der Bewegung gehört, die Sozialpolitik 
auf dieser seit 1918 angenommenen Linie weiterzuführen. Aber darum 
verliert die erste Form nicht an Bedeutung. Sie hat den Zweck, bestimmte 
Einzelerfolge der Gewerkschaften gesetzlich zu sichern, gewisse Angelegen­
heiten des Arbeitsverhältnisses aus der Sphäre des sozialen Kampfes 
emporzuheben in die Sphäre des sozialen Rechts. Gehört doch, wenn wir 
bei dieser Unterscheidung bleiben, vor allem der gesetzliche Achtstundentag 
in dieses Gebiet.

Diese Unterscheidung ist aber nur soweit berechtigt, wie es sich um die 
Wege handelt, auf denen die Sozialpolitik ihren Zweck zu erreichen 
sucht. Dieser Zweck ist in jedem Falle, bei jeder Form gleich. Die Sozial­
politik soll das Zusammenkommen von Arbeitskraft und Produktions­
mitteln, das um des wirtschaftlichen Lebens willen notwendig ist, so voll-

4) Vergl. den Abschnitt: Gewerkschaften und Betriebsräte.
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kommen und reibungslos wie möglich gestalten, soll das Zustandekommen 
und die Durchführung des Arbeitsverhältnisses unter größter Schonung 
der Arbeitskraft und mit dem geringsten Kraftaufwand von beiden Seiten 
bewirken. Sozialpolitik ist daher stets eine wirtschaftliche Maß­
nahme — im besten Sinne dieses Wortes. Alle Aufwendungen, welche die 
Gesellschaft ihretwegen macht, stellen, volkswirtschaftlich gesehen, eine sehr 
einträgliche Kapitalsanlage dar, und nur das bornierte Geschäftsinteresse 
des einzelnen kapitalistischen Unternehmers, das durch keinerlei volkswirt­
schaftliche Kenntnisse und Erwägungen beunruhigt ist, kann zu der Auf­
fassung führen, daß Sozialpolitik die Produktion hindere oder verteuere.



Internationale Sozialpolitik.
Durch die Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation und des 

Internationalen Arbeitsamts in Genf hat die Sozialpolitik auch auf inter­
nationaler Stufenleiter ein breiteres Wirkungsfeld und günstigere Wir­
kungsmöglichkeiten erhalten. An der Tätigkeit der Organe der Inter­
nationalen Arbeitsorganisation') zeigen sich die Vorzüge internationaler 
Sozialpolitik wie alle Schwierigkeiten, die einer solchen entgegenstehen, 
und alle Schwächen, die der Internationalen Arbeitsorganisation, die be­
müht sein mußte, diese Schwierigkeiten zu umsegeln, infolge der entgegen­
stehenden Henlmungen noch anhaften. Geboren in einem Zeitpunkt sozial­
ethischen Aufschwunges, mußte die junge Organisation die ersten Jahre 
ihres Daseins in einer Welt wirtschaftlichen Niederganges und ärgsten 
politischen Unfriedens verleben. Ungewöhnliche, aus den Zeitverhältnissen 
geborene Schwierigkeiten treten zu den Hemmungen, die sich auch in einem 
friedlicheren Zeitalter internationalem sozialpolitischem Wirken entgegen­
stellen. Sie sind allein so groß, daß sie die Erfolge aller Bemühungen, die 
der Förderung internationaler Sozialpolitik dienen sollten, auf ein lächer­
liches Minimum beschränkten, bis der Krieg die Völker in zwei Gruppen 
teilte, innerhalb jeder dieser Gruppen aber ein gewisses Maß von Soli­
darität hervorrief, das — in Verbindung mit einem großen Bedürfnis 
nach Frieden, auch sozialem Frieden — stark genug werden konnte, um die 
Idee internationaler Sozialpolitik zuerst in dem einen Lager, dem der 
Ententevölker, zur Wirklichkeit reifen lassen zu können. Der Zeitpunkt der 
Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation war, wenn man die 
Jahre, die der Gründung folgten, in Betracht zieht, in allen Beziehungen 
ungünstig, und dennoch war er der günstigste, der sich denken läßt, wenn 
man die Vorgeschichte der internationalen Sozialpolitik betrachtet.

Unter diesem seltsamen Schicksal leidet die Arbeit der Organisation. Es 
ist ihr gelungen, die auch unter normalen politischen und wirtschaftlichen 
Umständen vorhandenen Hemmungen gegen internationale Sozialpolitik 
einigermaßen zu überwinden. Sie liegen in der Unantastbarkeit der 
Hoheitsrechte der Mitgliedstaaten sowie in der Verschiedenheit ihrer poli­
tischen Verfassung und der Ungleichheit ihrer sozialen Verhältnisse und 
wirtschaftlichen Kräfte. Die ersten vermochte die Internationale Arbeits­
organisation zu überwinden, indem sie von den Ansprüchen auf eigene 
Souveränität, die anfänglich in ihren Reihen vertreten wurden, so viel 
nachließ, wie möglich war, ohne die Tätigkeit der Organisation jeder Gel­
tung zu berauben. Sie übt ihre Tätigkeit in zweierlei Form aus: durch 
die Schaffung von Entwürfen für internationale Ueberein- 
kommen und daneben durch die Ausarbeitung von Vorschlägen 
für die Staatsgesetzgebung. Die Regierungen der Mitglied- 
staaten sind lediglich verpflichtet, die von der Internationalen Arbeits­
konferenz beschlossenen Entwürfe internationaler Uebereinkommen inner­
halb eines Zeitraumes von längstens 18 Monaten den für die Entschei-

*) Vergl. H. Fehlinger, Die internationale Arbeitsorganisation und ihre 
Ergebnisse. Verlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, 
Berlin 1924. 210 Seiten.
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düng zuständigen Organen vorzulegen; die Kraft internationaler Verträge 
erhalten die Uebereinkounnen erst durch die Ratifikation, über welche die 
Mitgliedsstaaten in voller Freiheit selbst entscheiden. Um die Neigung zur 
Anerkennung der Uebereinkommen zu vermehren, ohne einen Zwang auf 
die Staaten damit zu verbinden, ist die Methode der bedingten Ratifikation 
für zulässig erklärt worden. Sie besteht darin, daß die Staaten Vertrags- 
entwürfe ratifizieren können mit dem Vorbehalt, daß die Anerkennung 
erst wirksam werden soll, nachdem auch gewisse andere Staaten den 
gleichen Entwurf ratifiziert haben. Von dieser Möglichkeit machte z. B. 
die französische Regierung in dem Gesetz über die Ratifikation des Acht- 
stundentagsabkvmmens Gebrauch, das der französischen Kammer im De­
zember 1924 vorgelegt wurde; cs enthielt die Klausel, daß es erst nach der 
Ratifikation des gleichen Uebcreinkommens durch Deutschland in Kraft 
treten werde.

Mit der Form der bedingten Ratifikation sowie mit der Unterscheidung 
zwischen den zur Ratifikation bestimmten Uebereinkommen und den gänz­
lich unverbindlichen Gesetzesvorschlägen hat die Internationale Arbeits­
organisation schon den Schwierigkeiten Rechnung getragen, die ihrem 
Wirken von der sozialen und wirtschaftlichen Seite drohen. Der Erfolg 
internationaler Sozialpolitik wird, abgesehen von der starken moralischen 
Wirkung der Tätigkeit des Instituts, in hohem Maße bestimmt von der 
sozialpolitischen Entwicklung der beteiligten Länder, und diese hängt, wie 
wir an unserer Darstellung der Entwicklung der deutschen Sozialpolitik 
erkannt haben, wieder ab von den sozialen und wirtschaftlichen Kräftever­
hältnissen, die in den Ländern wirksam sind. Erst wenn die wirtschaftliche 
Entwicklung eines Landes und die mit ihr untrennbar verbundenen 
sozialen Reibungen ein gewisses Gleichmaß der gegeneinander stehenden 
sozialen Kräfte im nationalen Nahmen hervorgebracht haben — erst dann 
ist es möglich, eine Reihe von Angelegenheiten des Arbeitsverhältnisscs 
aus der Sphäre des sozialen Kampfes herauszunchmen und für sie in der 
sozialpolitischen Gesetzgebung einen Rechtsanspruch auf eine bestimmte 
Regelung zu begründen. In dieser Förderung des sozialen Friedens liegt 
der Sinn jeglicher Sozialpolitik. Soll dieser friedfertige Zweck der Sozial­
politik zu internationaler Wirkung gesteigert werden, so ist Voraussetzung, 
daß jenes Gleichmaß der sozialen Kräfte in einer Reihe von Ländern 
gleichermaßen erreicht ist, der Stand der Sozialpolitik im nationalen 
Nahmen die annähernd gleiche Hohe erlangt hat. Erst dann werden die 
über die wirtschaftlichen Kräfte dieser Länder gebietenden Mächte geneigt 
sein, auf die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen als Mittel im inter­
nationalen wirtschaftlichen Wettbewerb zu verzichten, und in dieser Ver­
hinderung einer Schmutzkonkurrenz, die sich gründet auf dem sozialen 
Elend der arbeitenden Schichten, liegt der hohe Zweck internationaler 
Sozialpolitik, der somit ein materieller und ein moralischer zugleich ist. 
Der Erfolg internationaler Sozialpolitik wird daher in hohem Maße ab­
hängen von der Kraft der Arbeiterbewegung in den einzelnen 
Ländern.

Die Internationale Arbeitsorganisation, deren Bestreben es ist, mog- 
lichst alle Staaten zu umfassen, hat nun die Aufgabe, die Erzielung jenes
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Gleichmaßes in weitem Umfange zu fördern und es sodann zur Verwirk­
lichung internationaler Sozialpolitik auszunutzen. Den ersten Zweck will 
sie erreichen, indem sie durch ihre Vorschläge für die Gesetzgebung der 
Staaten auch den rückständigen Mitgliedern Anregungen gibt. „Entwürfe 
zu internationalem Übereinkommen," schreibt Fehlinger, „wären 
besonders für solche Gegenstände des Arbeitsrechts angebracht, bezüglich 
welcher durch die nationale Sozialpolitik schon wesentliche Uebereinstim­
mung geschaffen wurde, so daß die Erzielung völliger Uebereinstimmung 
im Bereich der Möglichkeit liegt. Vorschläge würden dagegen dann 
vorzuziehen sein, wenn es wahrscheinlich ist, daß für eine Maßnahme 
strenge Uebereinstimmung des Rechts nicht erzielt werden kann, den Mit­
gliedstaaten aber doch Richtlinien für eine Gestaltung ihrer Sozialpolitik 
gegeben werden sollen."

Auf diese Weise sucht die Internationale Arbeitsorganisation ihren 
Zweck zu erreichen, den wirtschaftlichen Weltfrieden zu fördern, wie die 
Sozialpolitik der Staaten dem sozialen Frieden im nationalen Rahmen 
dient. Der Erfolg ihres Wirkens wird aber immer wieder bedroht durch 
den Unfrieden der Welt. So hat die unter Berufung auf die Nachwir­
kungen des Krieges und der kriegerischen Aktion der Ruhrbesetzung erfolgte 
Beseitigung des gesetzlichen Achtstundentages in 
Deutschland im Herb st 1923 Erscheinungen hervorgerufen, die, 
weil das Objekt, um das es geht, durch das Washingtoner Abkommen über 
den Achtstundentag zum Rückgrat der Politik der Internationalen Ar­
beitsorganisation geworden ist, einer Krise der internationalen Sozial­
politik sehr ähnlich sahen. Die Beseitigung des Achtstundentages in 
Deutschland hat auf der im Juli 1924 in Genf stattgefundenen sechsten 
Internationalen Arbeitskonferenz eine sehr ernsthafte Debatte über die 
Frage hervorgerufen, welche Mittel der Organisation zu Gebote stehen, 
um Deutschland zur Ratifikation des Washingtoner Uebereinkommens zu 
veranlassen. Die Debatte zeugte von keinerlei Feindseligkeit gegen Deutsch­
land, sondern sie war erfüllt von der Befürchtung, Deutschland könnte mit 
dem als unlauter gewerteten Mittel schlechter Arbeitsbedingungen ein die 
Nachbarnationen schädigendes Uebergewicht auf dem Weltmärkte zu er­
langen suchen.

Die Genfer Debatte hatte zur Folge, daß die Arbeitsminister der meist­
beteiligten Länder, Deutschland, England, Frankreich und Belgien, mit 
dem Direktor des Internationalen Arbeitsamtes zusammenkamen, um in 
eine direkte Aussprache über die internationale Durchführung des Acht­
stundentages einzutreten, ein Vorgang, der von allen Freunden des Acht­
stundentages lebhaft begrüßt wurde. Dem deutschen Unternehmertum 
aber diente die Auseinandersetzung in Genf als Anlaß, gegen jede Art 
internationaler Beeinflussung der deutschen Sozialpolitik zu Felde zu 
ziehen und die Sozialdemokratie wie die freien Gewerkschaften des Vater­
landsverrats zu zeihen, weil sie mit den Vertretern der Ententeländer für 
die Ratifikation des Washingtoner Abkommens eintraten. Dieses deutsche 
Unternehmertum benutzt jede Gelegenheit, sich auf solche Weise vor der 
ganzen Welt auszuzeichnen. Es wurde nicht müde, heftig gegen die Durch­
führung des Abkommens anzukämpfen, aber gleichzeitig zu beteuern, daß 
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es nicht beabsichtige, die Konkurrenz gegen das Ausland mit Hilfe schlech­
terer Arbeitsbedingungen zu bestreiten. Es begriff nicht, daß es durch 
seinen Kampf gegen den Achtstundentag selbst die Begründung für diesen 
Verdacht lieferte. Es erklärte immer wieder, die sogenannten „Vor­
belastungen" der deutschen Wirtschaft') seien, verglichen mit dem Aus­
lande, so ungeheuer und sein Nachteil in der internationalen Konkurrenz 
daher so groß, daß es — als Ausgleich — auf sozialpolitischem Gebiete 
eines Vorsprunges vor dem Auslande bedarf, um bestehen zu können.

Bald traten jedoch aus den eigenen Reihen der Unternehmer Gegner 
dieser Beweisführung auf. So schrieb die „Deutsche Bergwerks-Zeitung", 
die oft das enfant terrible des Unternehmertums spielt und treuherzig 
erzählt, was Borsig und seine Gehilfen hinter ideologischen Verbrämungen 
zu verbergen suchen:

„Der augenblickliche Zustand in der Arbeitszeitfrage ist der, daß heute in 
der Arbeitszeitverlängerung dieses Land, morgen jenes einen kleinen Vor­
sprung hat, und damit alle anderen Länder in die Ecke drückt. Augenblicklich 
sind wir in Deutschland voran. Wir haben den Zehnstundentag wieder 
erreicht. Den Industriellen der anderen Länder geht es so schlecht, daß 
sie nach Verständigung streben. Kommen wir ihnen bei dieser 
Verständigung nicht entgegen, so drängen wir diese 
Länder zu solch scharfen Kämpfen gegen unseren Zehn- 
stundentag, daß die Aussichten, dies en zu halten, in aller 
Kürze zunichte werden. Wir müssen aber in jedem Falle versuchen, 
den Achtstundentag solange wie möglich sernzuhalten. . . ."’)
Dieses Blatt der Schwerindustrie und der Bergwerksbesitzer ist also 

durchaus zu einer Verständigung mit dem Auslande in der Arbeitszeitfrage 
bereit, aber es will statt des Achtstundentages den Zehnstundentag zur 
Grundlage dieser Verständigung machen. Es beweist damit, daß das Unter­
nehmertum des Vorsprunges auf sozialpolitischem Gebiete nicht bedarf, 
weil die Lage der deutschen Wirtschaft ihn erforderlich erscheinen läßt, 
sondern daß es bereit wäre, seinen Vorsprung aufzugeben, um den inter­
nationalen Zehnstundentag dafür einzutauschen. Daraus ergibt sich, daß 
der Kampf um den Achtstundentag völlig zu einer internationalen An­
gelegenheit geworden ist, daß er von den Gewerkschaften nur gewonnen 
werden kann, wenn er in jedemeinzelnenLande mit der gleichen 
Ausdauer und unter Einsetzung der internationalen Kräfte geführt wird. 
Wenn die deutschen Unternehmer zu einer internationalen Verständigung 
auf der Grundlage des Zehnstundentages bereit sind, dann dürfen sie sich 
nicht beklagen, wenn die deutschen Gewerkschaften den Kampf für den 
Achtstnndentag auf internationaler Grundlage führen.

Ueber die Situation des Kampfes um den Achtstundentag auf der 
Grundlage des Washingtoner Uebereinkommens äußerte sich in sehr hoff­
nungsvoller Weise Albert Thomas, der Direktor des Internationalen 
Arbeitsamts, in einem Schreiben an den zweiten Afa-Kongreß, der im 
Juni 1925 in München tagte. Thomas schrieb an den Kongreß:

*) Vergl. den Abschnitt: Lohnpolitische Betrachtungen.
’) „Deutsche Bergwerks-Zeitung" 1924 Nr. 271. Vergl. „Gewerkschafts- 

Zeitung" 34. Jahrgang, Seite 493.



Internationale Sozialpolitik. 119

„Das, was uns alle in diesem Augenblick beschäftigt, ist das ernste 
Problem des Achtstundentages. Sie haben diese Frage auf die Tages­
ordnung des Kongresses gesetzt und dadurch zu erkennen gegeben, daß diese 
Frage im Mittelpunkt aller Arbeitnehmerforderungen bleibt. Das feier­
liche Versprechen einer Höchstdauer des Arbeitstages von acht Stunden 
ist in den Friedensverträgen festgelegt worden, die auf diese Weise eine 
der ältesten Forderungen der internationalen Arbeiterschaft anerkennen 
und durch diese Reform eine Aera der sozialen Gerechtigkeit und Wieder­
versöhnung der Völker einleiten wollten. Die Konvention von Washington 
hat diese Höchstdauer von acht Stunden erneut festgelegt. Aus den Ver­
hältnissen geborene Schwierigkeiten, zuweilen auch Widerstände, haben 
bisher die großen Staaten gehindert, diese Versprechungen einzulösen und 
die Konvention von Washington zu ratifizieren. Die Arbeitnehmerschaft 
wartet aber darauf und sieht mit Beunruhigung, daß nach sechsjährigen 
Anstrengungen die deutsche und die europäische Wirtschaft noch nicht ihr 
Gleichgewicht wiedergefunden haben.
In diesen schwierigen Stunden ist zwischen all 

denen die Fühlungnahme mehr als je notwendig, die 
den Grundsatz des Achtstundentages vertreten und 
seine Durchführung erlangen wollen. Das Internationale 
Arbeitsamt bringt Ihnen feine tätige Mitwirkung. Gewiß sind wir 
gehalten, mit äußerster Zurückhaltung die Souveränität jedes Mitglied­
staates unserer Organisation zu achten, und es kommt uns nicht zu, den 
Entscheidungen der Negierung entgegenzutreten. Aber das, was wir tun 
können und müssen, um unserer Aufgabe treu zu bleiben, das ist, ohne 
Unterbrechung unserer Ueberzeugung für den Grundsatz des Achtstunden­
tages Ausdruck zu geben und die wirtschaftlichen und moralischen Werte 
seiner Durchführung zu betonen. Dazu gehört auch, mit aller Kraft die­
jenigen zu unterstützen, die mutig für den sozialen Fortschritt und den 
internationalen Frieden kämpfen. Was wir auch für Widerstände vor­
finden werden, ich habe Vertrauen. Die Idee des Achtstundentages ist 
im Vormarsch. Dies konnte vor einiger Zeit in England beobachtet 
werden, wo das Unterhaus einen Gesetzentwurf zur Verkürzung der 
Arbeitszeit, der von Mitgliedern der Labour Party eingebracht worden 
war, zwar abgelehnt, aber gleichzeitig vermieden hat, den Grundsatz des 
Achtstundentages anzutasten. Uebrigens ist in England der Achtstundentag 
schon weitgehend auf dem Wege des Tarifvertrages durchgeführt. Es gibt 
hier also keine unüberwindlichen Hindernisse, um die Konvention von 
Washington zu ratifizieren. Man kann vielmehr aus den im April und 
später gehaltenen Reden von Baldwin und Steel Maitland schließen, daß 
das britische Kabinett ebenfalls bereit ist, auf eine Ratifikation hinzu­
arbeiten. In Frankreich sind die vorbereitenden Arbeiten dazu bereits be­
endet. Ein Gesetzentwurf, der die Ratifikation unter der Bedingung Vor­
sicht, daß das Deutsche Reich ebenfalls ratifiziert, ist in der Kammer 
eingebracht worden und ich habe guten Grund zu der Annahme, daß über 
ihn bald verhandelt werden wird. Im Deutschen Reich wird nach den 
letzten mir zugegangenen Mitteilungen ein Gesetzentwurf ausgearbeitet, 
der, wie zu hoffen ist, ebenfalls den Grundsätzen der Konvention von
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Washington entsprechen und die Ratifikation erlauben wird. In den 
großen industriellen Ländern Europas macht sich also trotz aller vorüber­
gehenden Schwierigkeiten eine gleichlaufende Bewegung für die An­
erkennung des Grundsatzes des Achtstundentages geltend.

Zur Erreichung dieses Zieles strengen die Gewerkschaftsverbände aller 
Länder ebenfalls ihre besten Kräfte in zäher, unablässiger Arbeit an. In 
diesem Sinne begrüße ich die AfA. und ihre große Werbe- und Auf­
klärungsarbeit. Durch die enge Verbindung, die Sie zwischen den Geist- 
und Handarbeitern, zwischen den Angestellten- und Arbeitergewerkschaften 
hergestellt haben, ist in allen Kreisen der Arbeitnehmer eine große soli­
darische Bewegung geschaffen, deren Auswirkungen sich schon bis über 
die deutschen Grenzen bemerkbar machen."

Wir geben den Brief des Direktors des Internationalen Arbeitsamts, 
soweit er sich auf diese Kernfrage der internationalen Sozialpolitik be­
zieht, wörtlich wieder, weil er in trefflicher Weise die Möglichkeit wie 
die Form des Zusammenwirkens der Gewerkschaften mit der Inter­
nationalen Arbeitsorganisation beleuchtet.



Gewerkschaften 
und Unternehmerverbände.





Dic organisierten Unternehmer als Schulmeister.^)
Organisation ist die Verbindung zahlreicher Individuen zur Plan­

mäßigen Verfolgung eines gemeinsamen Zweckes. Die Bildung eines ge­
meinsamen Willens, der als Wille der Organisation seinen Ausdruck 
findet, erfordert, wenn er mit den Mitteln der Organisation verwirklicht 
werden soll, die Unterwerfung des Einzelwillens unter den Gesamtwillen 
und damit die Beschränkung der Freiheit des Einzelwillens in den Dingen 
des Lebens, auf die sich der Zweck der Organisation bezieht.

Mögen zunächst materielle Interessen das Individuum zur Organisation 
locken, so gewahrt es als Gewinn aus der Zugehörigkeit zu ihr bald auch 
einen Zuwachs an sittlichen Werten. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu 
einer Sache, die viele betrifft, verbindet den einzelnen enger mit den 
Organisationsgenosfen und hebt ihn geistig hinaus über seinen persön­
lichen Horizont; sein Denken wendet sich von sich selbst hinweg und einem 
größeren Kreise, einem über seinen persönlichen Interessen stehenden 
höheren Zweck zu. Denn der organisierte Wille ist stets mehr als die rohe 
Summe der Einzelwillen, der Zweck der Organisation ist stets ein größerer 
als die rohe Summe der Zwecke der Individuen. Und die Bedeutung 
dieses Zweckes der Organisation bestimmt den Radius jenes Kreises, in den 
der einzelne sich eingegliedert fühlt. Er kann unendlich sein, er ist nie be­
schränkt auf den Kreis der Mitglieder der Organisation, denn der Zweck 
jeder der Organisationen, die für unsere Zeit charakteristisch sind, reicht 
über sie selbst hinaus, besteht in der Wirkung nach außen. Je weiter aber 
der Radius der Organisation sich erstreckt, je höher ihr Zweck gesetzt ist, um 
so mehr machen sich die ethischen Werte geltend, die der einzelne als Ge­
winn aus der Zugehörigkeit zur Organisation davonträgt.

Organisation ist somit Erziehung zu sozialer, solidarischer Gesinnung, 
aber sie ist in ihrer Bedeutung auch abhängig von der Stärke der sozialen 
Triebe ihrer Mitglieder, wie denn überhaupt das innere Sein und die 
Lebenskräfte einer Organisation sich aufbauen aus stets lebendiger 
Wechselwirkung zwischen dem einzelnen und der von der Organisation er­
faßten Gesamtheit.

Je weiter der Kreis ihres Wirkens sich geistig wie räumlich dehnt, je 
höher der Gesamtzweck sich erbebt iiber das enge Wollen des einzelnen, 
um so mächtiger fördert die Organisation im Individuum die sozialen, 
um so stärker fesselt sie die antisozialen und asozialen Triebe. Und um­
gekehrt: je weniger es einer Organisation gelingt, das Antisoziale zu­
gunsten des Sozialen zu verdrängen, um so bedeutungsloser wird ihre 
Wirkung sein.

Wesen und Bedeutung einer jeden Organisation, vor allem das Maß 
der Bedeutung, die sie über sich selbst und den unmittelbaren Zweck, den 
die Mitglieder mit der Zugehörigkeit zu ihr ursprünglich verbinden, 
hinaus erlangt, sind somit allerdings auch abhängig davon, wie weit 
ihre Mitglieder zur Betätigung sozialer Gesinnung im weitesten Sinne 
des Wortes bereit sind.

*) Dieses und das folgende Kapitel waren veröffentlicht in „Arbeit und 
Wirtschaft", Wien, II. Jahrgang, Spalte 905 und 943.
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Daß Maß von sozialer Gesinnung, dessen ein Organisationsmitglied fähig 
ist, wird abhängig von seiner persönlichen Stellung im Leben, von jener 
Stellung, die sein Verhältnis zur Organisation, der er sich anschließt, 
bestimmt. Bei Organisationen mit wirtschaftlichen Zwecken — Gewerk­
schaften, Unternehmerverbänden, Kartellen, Syndikaten usw. — wird das 
innere Verhältnis, das der einzelne zur Organisation bekommt, bestimmt 
sein durch seine Stellung, die er im Wirtschaftsleben einnimmt, 
und das Maß an sozialem Wollen, das er der Organisation entgegen­
bringt, sowie an Bereitschaft, sich dem Gesamtwillen unterzuordnen, wird 
davon abhängen, wie weit er solidarische Gesinnung, Rücksicht auf den 
Nächsten in dieser Stellung zu betätigen vermag oder genötigt ist. Nötigt 
diese Stellung den einzelnen in hohem Maße zu antisozialem Verhalten, 
dann wird es auch der Organisation nicht möglich sein, das Soziale gegen 
diese antisozialen Neigungen zur Geltung zu bringen. Wirkung und Be­
deutung der Organisation werden dadurch bestimmt sein; sie werden in 
diesem Falle darauf beschränkt bleiben, den ursprünglichen, fast immer 
egoistischen Zweck, den der einzelne mit seiner Organisationszugehörigkeit 
verbindet, verstärkt zu vertreten, ohne die Summe der individuellen 
Zwecke in eine höhere geistige oder ethische Sphäre zu heben, ohne über 
den engen unmittelbaren Zweck der Organisation hinaus segensreich und 
förderlich zu wirken.

Daß die Voraussetzungen einer weitreichenden sozialen Gesinnung, 
deren materieller Gehalt sich harmonisch mit ethischen Elementen zu ver­
binden vermag, bei der Arbeiterklasse in hohem Maß gegeben ist, 
bedarf keines Beweises mehr. Der Beweis besteht in der kämpfereichen Ge­
schichte ihrer Organisationen, der Gewerkschaften. Und daß diese Or­
ganisationen ihren letzten Zweck weit hinaus gesteigert haben über das 
ursprüngliche egoistische Ziel des Mitgliedes, daß ihr idealer Wirkungs­
radius sich weit über den Kreis der unmittelbar interessierten Mitglieder 
erstreckt, wird heute auch nicht mehr ernsthaft bestritten.

Anders bei den Unternehmern. Während der Arbeiter im Ar­
beitskameraden, zumal im Zusammenhang mit der Idee der Gewerkschafts­
bewegung, seinen Nächsten erblickt, sieht der Unternehmer, gemäß seiner 
Stellung im Wirtschaftsleben, im anderen Unternehmer, und zwar vor­
nehmlich in dem, mit dem er als Mitglied des Unternehmerverbandes 
solidarisch fühlen soll, dem Kollegen der eigenen Branche, den Gegner. 
Nicht ein gemeinsames Interesse mit diesem Nachbarn bestimmt sein 
Denken und Fühlen, sondern die Konkurrenz, der ewig Kampf, die 
Absicht, den Kollegen zu übertreffen, ja ihn zugrunde zu richten. Daher 
entstanden die Unternehmerverbände nicht aus einem innerlichen sozialen 
Bedürfnis des Unternehmertums, sondern erst infolge des Druckes der 
Gewerkschaften. Sie entstehen nicht aus sozialer, sondern aus antisozialer 
Gesinnung: nämlich zur Abwehr der aus dem Herzen der Arbeiterklasse 
entspringenden sozialen Bewegung. Sie sind daher auch unfähig, den 
einzelnen wirklich emporzureißen zu echter Persönlicher Freiheit, zur 
Freiheit von Selbstzucht und Eigenwillen, und ihre Wirkung wie ihr Zweck 
reichen daher nur soweit, wie der Zweck der Organisation sich deckt mit 
dem engen Zweck des einzelnen. Der Unternehmerverband hat bei dem 
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einzelnen Unternehmer nur soweit Geltung, als er das ursprüngliche 
egoistische Interesse des einzelnen, das Interesse am höheren Profit 
fördert, und wehe der Leitung eines Unternehmerverbandes, die es wagen 
würde, auch nur das Geringste von diesem Interesse zu opfern für einen 
höheren Zweck, für eine Sache, deren Förderung sich nicht früher oder 
später wieder umsetzt in klingenden Gewinn. Ist doch in führenden Unter­
nehmerkreisen die Klage über das mäßige politische Interesse des Unter­
nehmertums nicht selten. Nicht einmal zur Unterstützung der bürgerlichen 
Parteien zeigt sich das Unternehmertum bereit, obwohl der Vorteil, der 
den Unternehmern aus dem Wirken dieser Parteien entspringt, durchaus 
nicht schwer zu begreifen ist. Der einzelne Unternehmer strebt stets nur 
individuellen Zwecken zu; ein wirtschaftlicher Gesamtzweck, planmäßig ge­
staltet durch einen Gesamtwillen, dem der Einzelwille und sein 
individueller Zweck untergeordnet sind, ist ihm fremd. Dem einzelnen Un­
ternehmer fehlt daher auch vollends das Organ, um der Forderung des 
Artikels 165 der deutschen Neichsverfassung gerecht zu werden, die ihn für 
berufen erklärt, „gleichberechtigt in Gemeinschaft" mit den Arbeitern und 
Angestellten „an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der produk­
tiven Kräfte mitzuwirken", denn er kennt keine gesamte wirtschaftliche 
Entwicklung und keine wirtschaftliche Gemeinschaft. Und wenn er 
sich, die Konkurrenz zwischen den einzelnen ausschaltend, mit anderen zu 
Kartellen und Trusten verbindet, so geschieht es nur, um die Ziele dieser 
eigennützigen Wirtschaft um so bequemer zu erreichen.

Wir behaupten nicht, daß in jedem einzelnen Gewerkschaftsmitgliede die 
Fähigkeit, Opfer am unmittelbaren persönlichen Interesse zu bringen, 
um einer dem Wesen ihrer Organisation entspringenden Idee zu dienen 
und die Organisation damit zu starken Wirkungen über sich selbst hinaus 
fähig zu machen, bereits genügend ausgebildet ist. Sondern wir behaupten 
nur, daß die Voraussetzungen für eine solche Gestaltung der Wechsel­
wirkungen zwischen Organisation und Individuum bei der Arbeiterklasse 
und den Gewerkschaften, dank der sozialen Stellung des Arbeiters, in 
höherem Maße gegeben ist, als bei den Unternehmern und ihren Ver­
bänden.

Organisationen aber sind stets Teile, organische Glieder eines größeren 
Ganzen. Sie bewegen sich im Kreise einer Volkswirtschaft, aus dem Boden 
einer Nation, im Rahmen eines Staates. Betrachten wir die Bedeutung 
der Organisationen unter dem Gesichtswinkel des Interesses dieser als 
Gemeinschaften gedachten Faktoren, schätzen wir ihren Wert nach dem, was 
sie über sich selbst hinaus ihnen zu geben vermögen, so müssen wir 
finden, daß Gewerkschaften und Unternehmerverbände einander höchst un­
gleich sind. Während das selbstsüchtige Wesen des Unternehmers auch dem 
öffentlichen Wirken der Unternehmerverbände das Gepräge gibt, be­
findet sich das Streben und Handeln der Gewerkschaften stets in hohem 
Maße in Uebereinstimmung mit den Interessen einer Volkswirtschaft, 
eines Staates, einer Nation. Während das Bemühen der Gewerkschaften 
geeignet ist, diese Begriffe, die sie für viele mir fini), mit einem Inhalt 
zu erfüllen, benutzt das Unternehmertum die Begriffe in demagogischer 
Weise, um, ganz feinem egozentrischen Wesen gemäß, zu erklären:
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Volkswirtschaft, Staat, Nation sind wir. Volkswirtschaft, 
Staat, Nation haben mit allen ihren Mitteln dem Profit zu dienen, oder 
— das Unternehmertum sucht sich eine andere Volkswirtschaft, ein besseres 
Vaterland.

Die Tatsachen der letzten Jahre haben es bewiesen. Während des 
Kapp-Putsches und beim Ruhrkampfe, gegenüber der bayerischen Reaktion 
und dem rheinischen Separatismus ist die gewerkschaftlich organisierte 
Arbeiterschaft immer wieder für die Einheit der Nation und der Volks­
wirtschaft eingetreten. Zahlreiche Opfer sind der Arbeiterschaft auferlegt 
worden im Interesse der Außenpolitik des Reiches und zur Herbeiführung 
des Friedens, während das Unternehmertum alle Bemühungen zur Her­
stellung des Friedens immer wieder durchkreuzt hat, um der Lasten aus 
dem verlorenen Kriege ledig zu werden. Die bayerische Partikularistische 
Reaktion lebt vom Unternehmergelde und auch der rheinische Separatis­
mus hatte eine starke Stütze in den Kreisen der Industriellen des Westens. 
Und als der Staat, vom organisierten Unternehmertum völlig im Stiche 
gelassen, tiefer und tiefer in finanzielle Not geraten war, da bot das 
deutsche Unternehmertum seine Hilfe an unter der Bedingung, daß das 
Reich seinen wichtigsten und wertvollsten Besitz, die deutsche Reichsbahn, 
seinen habgierigen Händen überantworte.

Dieses Wesens des kapitalistischen Unternehmertums und seiner Ver­
bände sowie dieser Aeußerungen eines solchen Wesens müssen wir gedenken, 
wenn wir ein Urteil finden wollen über die Stellung der Unternehmer­
verbände zum Volksganzen und zu den Gewerkschaften im besonderen, wie 
auch über die anmaßende Art, mit der die Unternehmerverbände nach der 
im Herbst 1923 und im nachfolgenden Winter eingetretenen wirtschaft­
lichen und währungspolitischen Wendung den Gewerkschaften und den 
sozialpolitischen Behörden des Reiches als Schulmeister entgegen­
traten. Zahlreiche Publikationen der Vereinigung der deutschen Unter­
nehmerverbände, die seitdem erschienen sind, und die wir zum Teil be­
reits erwähnt haben, dienten dem Zwecke dieser Schulmeisterei.

Wenn die Unternehmerverbände den sozialpolitischen Behörden ent­
gegentreten, um ihnen ihre Haltung vorzuschreiben und die Tendenz und 
den Inhalt der zukünftigen Sozialpolitik zu bestimmen, so setzt uns das 
nicht in Verwunderung. Das gehört zu ihren Aufgaben. Wenn sie sich 
ferner mit der Krisis beschäftigen, welche die Gewerkschaften damals er­
schütterten, um die Schwäche des Gegners festzustellen, so wäre auch das 
verständlich. Aber wenn sie es unternehmen, den Gewerkschaften 
Kuren vorzuschreiben, angeblich um die momentane Erkrankung zu 
heilen, in Wirklichkeit, um sie zu einer chronischen zu gestalten, so begeben 
sie sich damit auf ein Gebiet, das außerhalb ihrer Zuständigkeit liegt.

Es lohnt nicht, auf die Heilmittel selbst einzugehen, die das Unternehmer­
tum den Gewerkschaften vorschreibt, damit sie die organisatorische Krise 
überwinden können. Für unser Thema ist es ergiebiger, den Spieß um­
zudrehen und nach den Aussichten der Unternehmerver­
bände zu fragen, zu untersuchen, ob denn ihr Bestand so gefestigt ist, 
daß sie berechtigt wären, dem Gegner Ratschläge zur Vermeidung von 
Krisen zu erteilen.
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Wie die Gewerkschaften, so haben auch die Unternehmerverbände be­
reits während des Krieges und in noch stärkerem Maße in den Jahren 
nach dem Kriege einen großen Aufschwung erlebt?) Aber dieser Auf­
schwung der Unternehmerverbände beweist nichts gegen die oben gegebene 
Charakteristik des Unternehmers und seiner Fähigkeit zur Organisations­
bildung, denn der Erfolg der Unternehmerverbände in diesem Jahrzehnt 
beruht, wie jeglicher Gewinn des Unternehmertums während dieser Zeit, 
auf der Gunst von Zufallskonjunkturen. Nicht der geringste 
der Erfolge des Unternehmertums in der Periode der Kriegs- und Jn- 
flationsgewinne ist sein Verdienst, nichts davon erlaubt, auf die Ueber- 
legenheit des Unternehmertums zu schließen. Es läßt sich im Gegenteil 
beweisen, daß das Unternehmertum die Schäden, welche die Wirtschaft in 
diesen Jahren erleiden mußte, in keinem Punkte aus eigener Kraft und 
mit seinen Mitteln zu überwinden vermochte; beständig stellte es sich 
als „notleidend" und almosenbedürftig hin.

Schon die Kriegswirtschaft, noch mehr aber die Jnflationskonjunktur 
hat die Konkurrenz der Unternehmer gegeneinander gemildert. Je höher 
die Woge der Inflation stieg, um so mehr bestand die Kunst des Waren­
produzenten darin, die Ware nicht abzusetzen. Die Konkurrenz unter den 
Warenproduzenten und Händlern wandelte sich in eine Konkurrenz 
der Käufer gegeneinander, ein Zustand, der den Warenbesitzern eine 
uneinnehmbare Monopolstellung gab. Die Inflation förderte außerdem 
die Konzentration des Kapitals in Konzernen außerordentlich und steigerte 
auch auf diesem Wege die Tendenz zur Ausschaltung der Konkurrenz.

Mit der Milderung, ja der völligen Aufhebung der Konkurrenz war 
aber auch der wichtigste Grund für die mangelhafte Organisierbarkeit der 
Unternehmer aus dem Wege geräumt.

Gleichzeitig kam das die Unternehmer einigende Moment zu stärkerer 
Wirkung, denn die Macht der Gewerkschaften wuchs. Nicht nur die straffe 
Verbindung in ihren Berufsorganisationen, sondern sogar ein General­
abkommen über die Gestaltung des Verhältnisses zwischen ihnen und den 
Gewerkschaften erschien den Unternehmern jetzt zeitgemäß. Und dieses 
unter dem Druck der revolutionären Ereignisse endgültig zustande ge­
kommene Abkommen vom 15. November 1918 bildete 
wiederum einen weiteren Anstoß zur Bildung straffer Unternehmerver­
bände, denn die in dem Abkommen von den Spitzenkörperschaften ge­
troffenen Vereinbarungen konnten nur mit Hilfe geschloffener Verbände 
auf beiden Seiten durchgeführt werden. Insbesondere gilt das für die 
Vereinbarung, daß die Arbeitsverhältnisse in umfassender Weise durch 
Tarifverträge zu regeln seien. Die große Ausdehnung des Ta­
rifvertragswesens, die darauf einsetzte, stellte aber für die Unter­
nehmer einen neuen Grund zum engen Anschluß an ihre Organisation, die 
Trägerin des Tarifvertrages, dar, zumal die Regelung der Löhne und Ge­
hälter durch individuellen Arbeitsvertrag oder betriebliche Vereinbarung

*) Vergl. Otto Suhr, die Organisationen der Unternehmer. Verlag: 
Zentralverband der Angestellten, Berlin 1924. Ueber die Unternehmerver­
bände vor dem Kriege siehe im 1. Bande den Abschnitt: „Die Gewerkschaften und 
die Unternehmer." 
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während der Inflationszeit mit ihren täglich wechselnden Verhältnissen 
dem einzelnen Unternehmer viel zu viel Mühe und Kopfzerbrechen ver­
ursacht hätte, so daß er es freudig begrüßte, daß diese Last der ewigen 
Auseinandersetzungen mit den Arbeitern und Angestellten ihm von der 
Leitung seiner Organisation abgenommen wurde. Außerdem hat der 
Zwang zum Tarifvertrag, welcher der Gesetzgebung über den 
Tarifvertrag und das Schlichtungswesen innewohnt, nicht nur die Aus­
dehnung des Tarifvertragswesens gefördert, sondern auch auf beiden 
Seiten organisationsfördernd gewirkt.

So drängten die Verhältnisse ringsum den Unternehmer zur Orga­
nisation, während gleichzeitig die in der Konkurrenz liegenden Hem- 
mungcn, die der Organisationsfähigkeit der Unternehmer entgegenstehcn, 
aufgehoben wurden. Daher ist die Frage berechtigt, o b d i e a u f d i e s e m 
lockeren Grunde von Zufallskon st ellation en und 
Zeiterscheinungen gegründete stolze Fassade großer 
Unternehmerverbände dauernden Bestand haben 
wird.

Wir wollen keine Illusionen Hervorrufen, sondern ausdrücklich betonen, 
daß die Unternehmerverbände den im letzten Jahrzehnt erworbenen Zu­
wachs an Mitgliedern, an öffentlicher Bedeutung und an Macht ebenso­
wenig wieder cinbüßen werden, wie die Gewerkschaften. Auf beiden Seiten 
werden nach der endgültigen Wiederkehr normaler wirtschaftlicher Verhält­
nisse Größe und Ansehen der Organisationen weit über dem Niveau des 
letzten Normaljahres 1913 stehen. Es ist sogar wahrscheinlich, daß die 
Unternehmerverbände nie eine so tiefgehende Krise erleben werden, wie 
die Gewerkschaften sie im Winter 1923 zu 1924 erlitten haben, weil auch 
die härteste Wirtschaftskrise die soziale Lage und die wirtschaftlichen Aus­
sichten des einzelnen Unternehmers nie so stark erschüttert wie die des 
einzelnen Arbeiters oder Angestellten. Vor allem aber ist die Zeit einer 
Wirtschaftskrise stets die Zeit des Erfolges der Untcrnehmerverbände und 
des Mißerfolges der Gewerkschaften. Während dort infolge des Erfolges 
das Vertrauen der Mitglieder sich mehrt, wird es hier durch den Mißerfolg 
vermindert. Der ewige Gegensatz der Interessen von Kapital und Arbeit 
wird auch im Verhältnis des Mitgliedes zur Organisation immer zum 
Ausdruck kommen, und so konnte die Wirtschaftskrise des vergangenen 
Winters wohl die Gewerkschaften, aber nicht die Unternehmerverbände 
schädigen.

Dafür dürfte aber die Wiederkehr normaler wirtschaftlicher Verhältnisse 
den Unternehmerverbänden um so eher gefährlich werden. Erlebt Deutsch­
land eine durchgreifende und anhaltende Besserung der allgemeinen wirt­
schaftlichen Verhältnisse auf natürlicher Grundlage, so wird auch der für 
die kapitalistische Wirtschaft natürliche Zustand der Konkurrenz bis zu 
einem gewissen Grade wiederkehren. Trotz der stark entwickelten Kon­
zentration des Kapitals wird die Konkurrenz noch in weitem Umfange 
wirksam bleiben, ja sie dürfte in den ersten Jahren einer wirtschaftlichen 
Belebung sogar eine außerordentliche Schärfe annchmen.

Bessert sich der Beschäftigungsgrad, so gewinnt auch die Gewerkschafts­
bewegung ihre alte Stoßkraft wieder, und die Erfolge der Unternehmer­
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verbände werden damit geringer und weniger billig. Nun wäre allerdings, 
vom Standpunkt der Unternehmer gesehen, das treue Zusammenhalten 
in den Unternehmerverbänden in solcher Zeit um so notwendiger, aber 
solche Einsicht ist bei den Unternehmern noch weniger verbreitet als bei den 
Arbeitern, weil keinerlei ideale Zwecke den Unternehmer mit seiner 
Organisation verbinden. Die Erfahrung früherer Zeiten lehrt vielmehr, 
daß große Erfolge der Gewerkschaften den Unternehmerverbänden viel 
größeren Schaden zufügen, als Erfolge der Unternehmer den Gewerk­
schaften. Und schließlich bemüht sich das Unternehmertum selbst, das 
starke Band, das auf beiden Seiten die Tarifverträge bilden, zu zerstören.

M e i ß i n g e r , der Geschäftsführer der Vereinigung der Deutschen Ar­
beitgeberverbände, hat in der Nummer 17 des Jahrganges 1924 des 
„Arbeitgeber", dem Organ der Vereinigung, nach langer Bemühung, diese 
Wahrheit zu verdunkeln, endgültig zugegeben, daß die Politik der Unter­
nehmerverbände darauf gerichtet ist, „ein unnatürliches und deshalb 
wirtschaftsstörendes Uebergewicht der Organisation sowohl der Arbeit­
nehmer wie der Arbeitgeber wieder zurückzudrängen", und zwar zugunsten 
der „Werksgemeinschaft" des Unternehmers mit „feine n" Arbeitern. 
Denn „neben den Rechten der Organisationen", schreibt der Unter­
nehmerdoktor, „stehen die Rechte der Arbeiterschaft", die gegen den An­
spruch der Organisation auf die Persönlichkeit des Arbeiters zu wahren 
die Unternehmer als ihre Aufgabe betrachten?)

Das sind — im Munde eines Organisationsführers — gefährliche 
Theorien. Zurückdrängung der Organisation zugunsten der „Werks­
gemeinschaften" bedeutet — und soll bedeuten — die Auflösung der 
Tarifgemeinschaften, die Isolierung des Betriebes; sie bedeutet damit aber 
auch die Isolierung des einzelnen Unternehmers. Wenn Herr Meißinger 
seinen Bannfluch gegen die „wirtfchaftsstörenden" Organisationen richtet, 
so meint er damit zwar nur die Gewerkschaften, denn die Erwähnung der 
Arbeitgeber ist in diesem Zusammenhänge doch nur Dekoration. Aber 
vielleicht kommt Herr Meißinger mit dieser dekorativen Floskel, die so 
etwas wie wissenschaftliche Objektivität vortäuschen soll, der Wirklichkeit 
der Zukunft der Unternehmerverbände näher als er glaubt.

Wir aber wollen nur feststellen, daß die Unternehmer keine Ursache 
haben, sich wegen des Ergehens der Organisationen der Arbeiter und An­
gestellten Sorgen zu bereiten. Ihre eigene Lage und die innere Verfassung 
und geistige Konstitution der Unternehmerverbände gibt ihnen keinerlei 
moralisches Recht zu ihrem schulmeisterlichen Auftreten.

2) Vergl. auch den Abschnitt: Die Krise der Sozialpolitik und das Betriebs- 
aätegesetz.



Sozialpolitische Selbstverwaltung
Nach alledem bedarf es keiner Prüfung mehr, welchen Wert es hat, 

wenn Herr v. B o r f i g , der Vorsitzende der Vereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, in seiner Broschüre „Industrie und Sozialpolitik'") 
erklärt, die Vereinigung bekenne sich zum „Gedanken der Volks­
gemeinschaft, der Verantwortlichkeit jedes einzelnen gegenüber der 
Gesamtheit und der Verbundenheit der einzelnen Volks- 
g l i e d e r untereinander".

Dieser Satz verdient unser Interesse aber deshalb, weil er die Grund­
lage einer neuen, weitverzweigten JdeologiederUnternehmer-  
verbände bildet, die Borsig in seiner Broschüre behandelt. Diese 
Ideologie deckt jedoch nur dürftig die Blöße des Profitinteresses. Ins­
besondere enthüllen die Interpretationen, die Herr Meißinger dem von 
der Vereinigung vertretenen Programm gibt, mehr, als Herr v. Borsig 
unter ideologischem Nebel zu verhüllen vermag; wir haben auf eine 
Aeußerung des Herrn Geschäftsführers, welche die Tendenz der Unter­
nehmerpolitik treffend kennzeichnet, bereits hingewiesen. Sie zeigt, wie 
die Herren die „Verbundenheit der einzelnen Volksglieder untereinander" 
verstanden wissen wollen, denn sie enthüllt ihr Bestreben, die „Verbunden­
heit" der Arbeiter und Angestellten in den Gewerkschaften nach Möglich­
keit zu lockern und an ihrer Stelle zunächst eine „Verbundenheit" des 
Unternehmers mit „seinen" Arbeitern in der „Werksgemeinschaft" zu 
begründen.

Nachdem eine solche Auflockerung des Bodens, auf dem allein die 
Arbeiterschaft in Beziehungen zum organisierten Unternehmertum treten 
kann, ohne Schaden zu nehmen an ihrer Seele wie an ihrem Beutel, des 
Bodens der starken und von den Unternehmern bedingungslos als gleich­
berechtigte Macht anerkannten Gewerkschaften — nachdem die Auflockerung 
dieses Bodens erfolgt ist, erklärt sich das Unternehmertum gnädigst bereit, 
auch weiterhin Tarifverträge mit den Gewerkschaften abzuschließen, ihre 
Rechtsverbindlichkeit (Unabdingbarkeit) anzuerkennen und die Allgemein­
verbindlichkeit zuzulassen. Aber von allen weiteren „staatlichen Zwangs­
eingriffen", verkündet Herr v. Borsig, müsse das Tarifvertragswesen frei 
bleiben, denn die Sozialpolitik müsse „ihrer Grundeinstellung nach die 
S e l b st v e r w a l t u n g auf der Grundlage eigenen Handelns und 
eigener Verantwortung der Beteiligten in den Mittelpunkt ihrer Maß­
nahmen und Anregungen stellen".') Hauptorgan dieser sozialpolitischen 
Selbstverwaltung soll nach dem Programm der Vereinigung die Zentral­
arbeitsgemeinschaft sein, deren Wiederaufrichtnng Herr v. Borsig den 
Gewerkschaften anbietet. Auch zu diesem sonderbaren Friedensangebot gibt

*) Borsig, Industrie und Sozialpolitik. Ein sozialpolitisches Programm der 
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Heft 4 der Schriften der 
Vereinigung.

') Sehr interessant ist die Vorliebe dieser Gegner staatlichen Eingreifens in 
das Kollektivvertragswesen für die Allgemeinverbindlichkeit. Sie erklärt sich 
darairs, daß dieser staatliche Eingriff den organisierten Unternehmer nicht be­
trifft, den unorganisierten aber der Organisation zuführt.
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Herr Meißinger die näheren Erläuterungen. Er setzt auseinander, daß die 
Anerkennung der Gewerkschaften, auf der eine Arbeitsgemeinschaft beruhen 
müsse und die in einer Arbeitsgemeinschaft Praktische Gestalt annehme, 
nicht zu einem „ausschließlichen Monopol bestimmter Gewerkschaften" 
führen dürfe. Es ginge nicht an, „das Recht der deutschen Arbeiter auf 
Organisation und das Recht der Organisation selbst auf Anerkennung 
durch Staat und Wirtschaft nur auf solche Organifationseinrichtungen zu 
beschränken, die zufällig im November 1918 auf dem Boden 
einer weit zurückgreifenden Vorkriegsentwicklung vorhanden ge­
wesen sind," denn auch „Organisationen kommen und gehen wie die 
Menschen". Gekommen sind aber nach 1918 nur die Gelben in ihrer 
neuen Gestalt als „Vaterländische Gewerkschaften", und sie einzuschließen 
in den Kreis der neuen Arbeitsgemeinschaft — das ist also der letzte und 
eigentliche Zweck der Volksgemeinschafts-Ideologie des Herrn v. Borsig, 
wie sich aus ihrer Interpretation durch den Geschäftsführer der Vereini­
gung der dentfchen Arbeitgeberverbände ergibt. Die mit Hilfe der „Werks­
gemeinschaften" gezüchteten gelben Verbände sollen auch in dieser Arbeits­
gemeinschaft und nicht minder in den Tarifgemeinfchaften ihre Vertretung 
finden, Tarifgemeinfchaften nnd Arbeitsgemeinschaften fallen dem Macht­
gebot der von den Gelben unterstützten Unternehmer unterworfen werden.

Alles das beweist nur, daß die rechtlichen und vertraglichen Formen, in 
denen sich der Verkehr zwischen den Verbänden beider Kontrahenten des 
Arbeitsvertrages abfpielt, in ihrem Bestände wie in ihrem Wechsel be­
stimmt werden durch die Macht der beiderseitigen Organi­
sationen. Alles übrige ist ideologische Verbrämung zum Zwecke der 
Täuschung einer Oeffentlichkeit, die den offenen Scharfmachermethoden 
der Vorkriegszeit doch wohl abweifend gegenüberstehen würde.

Als sich infolge des Novemberumsturzes 1918 die Macht der Arbeiter- 
klasse ungewöhnlich steigerte, gestanden die organisierten Unternehmer 
vorbehaltlos die Anerkennung der Gewerkschaften, die allseitige Regelung 
der Arbeitsverhältnisse durch Tarifverträge, die Auflösung der gelben 
Werkvereine und den Achtstundentag zu. Das waren die Grundpfeiler, auf 
denen das Novemberabkommen beruhte. Die Durchführung der Zu­
geständnisse zugunsten der Arbeiter und Angestellten war weder durch das 
Abkommen selbst noch durch den Bestand der zur Verwirklichung dieses 
Abkommens in den Arbeitsgemeinschaften geschaffenen Paritätischen 
Organe gewährleistet, sondern lediglich durch die Machtstellung der Ge­
werkschaften. Ebenso wie ein Tarifvertrag nur gesichert ist, wenn auf der 
Arbeiterseite eine starke Organisationsmacht seine Anwendung dauernd 
erzwingt.

Ein Vertrag, sei es ein Tarif oder ein umfassenderer Vertrag nach 
Art des Novemberabkommens, vermag nie einen Kräfteausgleich, also ein 
bestimmtes Kräfteverhältnis herbeizuführen, sondern er ist stets nur 
Ausdruck einer bestehenden Machtverteilung.

Erheben sich auf dem Untergründe eines Vertrages zwischen Arbeiter­
und Unternehmerorganisationen Organe der S e l b st v e r w a l t u n g, 
so haben auch sie für die beteiligten Gewerkschaften und ihre Mitglieder 
nur solange und soweit fruchtbare Bedeutung, wie entsprechende Organi­

sa
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sationskräfte auf der Arbeiterseite dem Wirken der Arbeitervertreter Nach- 
druck verleihen. Ist die Vertretung der Arbeiter innerlich gespalten, so ist 
ihre Position von vornherein verloren und das Vertragsverhältnis ver­
liert seinen Sinn. Daher mußten die Teilhaber am Novemberabkommen, 
die Organisationen der drei historisch gewordenen deutschen Gewerkschafts­
richtungen, die übrigens auch häufig gemeinsame Kontrahenten von Tarif­
verträgen sind, den Versuch machen, eine gemeinsame taktische Linie in 
ihrer Politik gegenüber den Unternehmern zu finden. Und da diese drei 
Richtungen die Anerkennung des Staates wie der Unternehmer als be­
rufene Vertretungen der Arbeiter und Angestellten gefunden hatten, stand 
die gesamte organisatorische Entwicklung der Jahre nach 1918 unter dem 
Zeichen dieser Dreiteilung. Alle Berufsverbände, die in diesen Jahren 
neu entstanden — und ihre Zahl ist nicht gering — mußten, um zur 
Geltung zu kommen, Anschluß an eine dieser Richtungen suchen. Die 
Gelben, die sich als eine neue, vierte Richtung auftaten, suchten sofort 
Anschluß an die Tarifverträge, wurden aber von den Gewerkschaften und 
Arbeitsbehörden als nicht tariffähig zurückgewiesen. War die Herbeifüh­
rung einer gewissen taktischen Einheitlichkeit der drei historischen Rich­
tungen schon schwierig genug, so wird die Aufrechterhaltung einer solchen 
Einheitlichkeit unmöglich, wenn die Gelben in den Kreis ausgenommen 
werden sollen. Darüber ist kein Wort weiter zu verlieren.

Diese Vorherrschaft der drei Richtungen ist das „Monopol", das Herrn 
Meißinger so unhaltbar erscheint; die Einreihung der Gelben in die Zahl 
der anerkannten, tariffähigen Gewerkschaften soll das Mittel sein, dieses 
„Monopol" zu brechen. Es beruhte aber nicht auf dem Abkommen, son­
dern ebenso wie dieses selbst auf der Organisationsmacht der Gewerk­
schaften. Die Gewerkschaften „anerkennen", hieß ihre Macht anerkennen. 
Bedeutung hatte diese Anerkennung nur, weil sie sich ausdrücklich 
auf die drei Richtungen beschränkte, die sich auch untereinander an­
zuerkennen vermochten. Die Ausdehnung der „Anerkennung" auf die 
Gelben ist Nichtanerkennung der unabhängigen Gewerkschaften, ist 
Negation der Anerkennung.

Beruhen Verträge auf der anerkannten Macht der einen und der ande­
ren Partei des Arbeitsvertrages, so müssen auch alle Verschiebungen 
der Kräfte hüben und drüben im Inhalt der Verträge wie in dem 
Ansehen und der Leistung der zugehörigen paritätischen Organe zum Aus­
druck kommen. Treten allzu starke Machtverschiebungen ein, so werden sie 
den Rahmen des unter völlig anderen Machtverhältnissen zustandegekom­
menen Selbstverwaltungsorganismus sprengen und seine Vertragsgrrind- 
lage zerstören. Dann treten tariflose Zeiten ein, und auch der Apparat der 
Arbeitsgemeinschaften mußte daher an der im Herbst 1923 zugunsten der 
Unternehmer eingetretenen Machtverschiebung zerbrechen, zumal das 
Unternehmertum ihm durch sein Vorgehen gegen den Achtstundentag und 
die Tarifverträge die Vertragsgrundlage bereits entzogen hatte. Dabei 
ist es im Prinzip völlig gleich, ob ein solcher Selbstverwaltungsorganis­
mus nur auf Verabredungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmer­
verbänden oder auf gesetzlicher Grundlage beruht und die ^Beteiligung des 
Staates an seiner Tätigkeit vorsieht. Von Bedeutung ist allerdings, in 
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welcher Form und in welchem Umfange sich die Beteiligung der Staats­
gewalt auswirkt, aber auf jeden Fall wird für die Leistung eines solchen 
Apparates, wie seine Verfassung auch beschaffen sei, die Machtverteilung 
maßgebend sein. Erwartet man jedoch von derartigen Organen und 
ihrer Tätigkeit auch noch einen Ausgleich der widerstreitenden sozialen 
Kräfte, so ist eine solche Wirkung am ehesten noch von der Beteiligung 
des Staates zu erwarten, denn die Regierungen demokratischer Staats­
wesen sind vom entschlossenen Auftreten starker Gewerkschaften oft weit mehr 
beunruhigt als die direkt betroffenen Unternehmer, denen es gleichgültig 
ist, ob das Gesamtinteresse durch heftige soziale Reibungen verletzt wird. 
Diesen Mangel der Unternehmer an Solidarität mit dem Allgemeininter­
esse empfindet die Arbeiterklasse instinktiv, und daher erschien ihr die 
Staatsgesinnung, welche die Gewerkschaften in den letzten Jahren aus 
wohlerwogenen Gründen mehrfach bekundeten, auf den ersten Blick als eine 
Schwäche der Organisationsleitungen gegenüber den Unternehmern, die 
mit viel größerer Rücksichtslosigkeit als die Gewerkschaften ihre egoistischen 
Ziele auch gegen ein höheres Interesse zu verwirklichen trachten.

Anders liegen die Dinge natürlich, wenn die Arbeiterklasse so stark ge­
schwächt ist, daß sie auch der Staatsgewalt nicht mehr imponiert. Aber in 
solchem Falle, der zum Glück nur theoretisch denkbar ist, stehen ja alle 
Abmachungen, ja selbst gesetzliche Bindungen auf wankendem Boden. 
Denn darin zeigt sich von neuem der grundsätzliche Unterschied zwischen 
Gewerkschaften und Unternehmerverbänden: tritt eine Machtverschiebung 
zum Vorteil der Arbeiterklasse ein, so werden die Gewerkschaften Ver­
träge und Gesetze aufzu bauen, also Gemeinsames über sich 
selbst hinaus zu schaffen suchen, während im umgekehrten Falle die 
Unternehmer Verträge vernichten und selbst gesetzliche Bindungen ver­
leugnen, wie wir es während der Wirtschaftskrise der Jahre 1923 und 1924 
mit ansehen konnten. Auch das zeigt, daß das Unternehmertum, das von 
„Volksgemeinschaft" und freier Selbstverwaltung redet, zur Gemeinsamkeit 
nur soweit geneigt ist, wie sie seinem armseligen Profitinteresse dient.

Jedenfalls gibt es für die Regelung der Beziehungen zwischen Gewerk­
schaften und Unternehmerverbänden keine allgemein gültige und ewig 
währende Form, keinen Glaubenssatz außer dem einen, daß der Gegensatz 
der Interessen von Kapital und Arbeit nie in Vergessenheit geraten darf. 
Verträge, Anerkennung der Gewerkschaften, Selbftverwaltungsorgane mit 
oder ohne Beteiligung der Staatsgewalt und dergleichen Dinge mehr sind 
lediglich Formen, auf die wir nicht schwören können, die wir im 
Wechsel der Zeiten und Umstände annehmen oder ablehnen werden, weil 
durch Verschiebungen der Kräfteverhältnisse ihre Bedeutung verändert, ja 
ihr Wert für die Arbeiterklasse vernichtet werden kann. Dieses Kräfte­
verhältnis durch starke Gewerkschaften stets so günstig für die Arbeiterklasse 
zu gestalten, daß wir den Inhalt dieser Formen dem Geiste der 
Arbeiterbewegung gemäß und unser Verhältnis zum organisierten Unter­
nehmertum aus eigener Kraft bestimmen können — das allein 
bleibt bei allem Wechsel der Zeiten unsere entscheidende Aufgabe.
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Die Konzentration der organisatorischen Kräfte.*)

*) Dieser und der nächste Abschnitt waren veröffentlicht in dem Sammelwerk: 
„Der lebendige Marxismus", Herausgeber Otto I e n s s e n , Thüringische Ver­
lagsanstalt Jena. Beide Abschnitte haben jedoch hier manche Aenderung und 
zum Teil wesentliche Erweiterung erfahren.

Nach der Aufhebung des Sozialistengesetzes begannen die freien Gewerk­
schaften in Deutschland ihren großen Aufstieg. Ziele und Aufgaben der 
Gewerkschaftsbewegung waren bereits vor 1878 in großen Umrissen klar­
gestellt worden und den Willen zur Betätigung im Sinne dieser Ziele und 
Aufgaben hatte das Sozialistengefetz in der Arbeiterklasse nicht zu ersticken 
vermocht. Die dringendste Aufgabe der Bewegung nach dem Fortfall des 
Gesetzes bestand in der gewerkschaftlichen Werbearbeit unter der indu­
striellen Arbeiterschaft und im Aufbau der Organisationen. Die ersten 
Jahre nach 1890 standen im Zeichen der Gründung von Gewerkschaften. 
Die Organifationsform wurde (auf dem Gewerkschaftskongreß 
zu Halberstadt im Jahre 1892) bestimmt nach dem ursprünglichen Zweck 
gewerkschaftlichen Wirkens, die Aufmerksamkeit des Arbeiters auf die ge­
meinsamen Interessen aller Angehörrgen eines gleichen Berufes zu 
lenken und die Arbeitsbedingungen im Berufe zu verbessern. Die An­
knüpfung der gewerkschaftlichen Werbearbeit an das von jedem Arbeiter 
leicht zu überblickende Gesichtsfeld des Berufes bot die größte Aussicht auf 
agitatorischen Erfolg. Auch die Struktur der Wirtschaft verwies die Ge­
werkschaftsbewegung vorerst auf die Zusammenfassung der Arbeiter in 
den Grenzen des Berufes. Die Zahl der Berufsverbände, die nach 
Fortfall der gesetzlichen Hindernisse ins Leben traten oder sich aus schein­
bar harmlosen Fachvereinigungen zu Gewerkschaften umformten, erreichte 
sofort eine ansehnliche .^öhe: 1891 bestanden 62 Verbände mit 277,659 
Mitgliedern. Die nächsten Jahre brachten noch einmal einen Rückschlag 
in der Zahl der Verbände wie der Mitglieder, aber 1896 waren die 
Schwankungen des ersten stürmischen Aufsteigens vorüber; mit 51 Ver­
bänden und 329,230 Mitgliedern hatte die Gewerkschaftsbewegung die 
Basis erreicht, von der nun ein ununterbrochenes Wachstum ausging. Bis 
zum Jahre 1906 stieg die Zahl der Verbände auf 66 und die Zahl der 
Mitglieder auf 1,689,709.

Während sich diese Periode bis 1906 auszeichnet durch eine ständige 
Vermehrung der Zahl der Verbände und der Mitglieder, beginnt nun 
ein Zeitabschnitt mit sinkenderZahlderVerbändebei weiterer 
starker Zunahme der Bkitglieder. Der Periode der Ausbreitung der Be­
wegung über alle Berufe uud Produktionszweige nach vornehmlich agita­
torischen Gesichtspunkten folgt die Zeit der systematischen Gliederung der 
Verbände aus wohlerwogenen Gründen organisatorischer und taktischer 
Zweckmäßigkeit, die Zeit der inneren Konzentration und strafferen Zen­
tralisation. Auch die Veräuderung der Struktur der Wirtschaft, die mit 
der Entwicklung zum Großunternehmen, der Vereinigung der verschieden­
sten Branchen und Gruppen von Arbeitern an einer Betriebsstätte, be- 
gontren und über die Einflußnahme des Finanzkapitals und weniger 
Finanzmagnaten auf eine wachsende Zahl von Großunternehmen zum 
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modernen Konzern geführt hat, nötigte die Gewerkschaften, ihre Organi-- 
sationsformen in der Richtung auf eine größere Konzentration zu ver- 
ändern. Es begann die Zeit der Verschmelzungen, der Zusammenlegung 
vieler Branchen- und Berufsverbände zu großen interberuflichen, Gelernte 
und Ungelernte gemeinsam umfassenden Organisationen, die wir als 
Industrieverbände kennen. Seit 1907 vermindert sich die Zahl 
der Verbände, während die Zahl der Mitglieder weiter zunimmt. 1913 
sind 2,573,718 Arbeiter in 49 Verbänden, 1914 2,075,759 Mitglieder in 
48 Verbänden organisiert.

Der Krieg hat diese Entwicklung zum Stocken gebracht, aber nach 1918 
hat sie sich in der gleichen Richtung fortgesetzt. Ende 1922 waren 7,895,065 
Mitglieder in 49 Verbänden organisiert. Von diesen 49 Verbänden hatten 
15 mehr als 100,000 Mitglieder, und diese 15 Verbände vereinigten 
allein 6,856,011 Mitglieder oder 86,6 Prozent aller gewerkschaftlich 
organisierten Arbeiter. Inzwischen ist eine weitere Konzentration erfolgt 
und im Sommer 1925 bestanden nur noch 39 Verbände.

Die Vereinigung wachsender Mitglieder in assen in 
einer sinkenden Zahl von Riesenverbänden ist das 
Kennzeichen der organisatorischen Entwicklung der 
deutschen Gewerkschaften.

Der Zentralverband war von vornherein auf Grund der Be­
schlüsse des Halberstädter Kongresses der herrschende Organisationstyp in 
Deutschland; die den Syndikaten der romanischen Länder verwandte lokali- 
stische Organisationsform hat nie eine entscheidende Bedeutung erlangt. 
Auch die ersten Berufsverbände waren Zentralorganisationen, deren 
Hauptvorstände bereits weitgehende Befugnisse besaßen.

Die Vereinigung der Massen in wenigen Verbänden und die Ver­
änderung des Charakters und der Kampfmethoden des Gegners führten 
gleichzeitig zu einer Veränderung der Verfassung der Verbände und der 
Stellung der leitenden Instanzen. Die Konzentration der Organisationen 
hat eine Konzentration der Verantwortung für das Schicksal wachsender 
Massen auf immer weniger Personen zur Folge. Zwischen die Hauptvor­
stände und die letzten örtlichen Verbandsleitungen schieben sich weitere 
Instanzen ein, weil die große Zahl der Mitglieder und der wachsende 
Kreis der Aufgaben eine mehrstufige Gliederung der Verbände erforder­
lich macht. Die für das Geschick und die Taktik des Zentralvorstandes 
verantwortlichen Körperschaften und Personen werden in doppeltem 
Sinne „erhöht"; einmal sachlich, indem ihnen größere Verantwortlich­
keiten auferlegt und größere Befugnisse gegeben werden, zweitens durch 
die Vergrößerung der räumlichen Entfernung zwischen der Masse der 
Mitglieder und den Vorständen infolge des Dazwischentretens neuer 
Körperschaften.

Vergleichen wir den Organismus der gewerkschaftlichen Organisation 
mit dem des Staates, so finden wir manche Ähnlichkeit. Wie für die 
Staaten, so entsteht auf einer gewissen Höhe der Entwicklung auch für die 
Gewerkschaften ein Zustand, der die einer urwüchsigen Demokratie eigen­
tümliche direkte Gesetzgebung und Verwaltung durch das Volk mehr und 
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mehr unmöglich und den Uebergang zum Repräsentativsystem und zur 
Bureaukratie notwendig macht. In den Gewerkschaften spielt aber neben 
der Verwaltung die Kampfesführung eine bedeutsame Rolle.

Für die Zwecke der Gesetzgebung bedienten sich die Gewerkschaften 
von jeher des Repräsentativsystems, denn die allgemeinen Gesetze des 
Handelns der Zentralorganisation und das statutarische Recht, das für 
den Verkehr der Mitglieder untereinander und mit dem Verbände gelten 
soll, wurden immer von der Generalversammlung oder dem Verbandstage 
beschlossen. Die Generalversammlungen mußten bei den deutschen Zentral­
verbänden stets Repräsentativkörper, „Parlamente" sein, die auch den 
Haushalt des Verbandes kontrollieren. Auch die Gau- oder Bezirksver­
sammlungen waren nie Volksversammlungen.

Dennoch spielte die U r a b st i m m u n g auch für die grundlegenden 
Beschlüsse der Gewerkschaften in der Frühzeit ihrer Geschichte eine größere 
Rolle als in späteren Jahren. Steigt aber die Zahl der Ortsgruppen und 
Mitglieder, so wird diese „direkte Gesetzgebung durchs Volk" nicht nur 
umständlicher und kostspieliger, sondern sie verliert auch immer mehr jenen 
Vorzug, dem sie ihren guten Namen als vollkommenste Form demokrati­
scher Willensbestimmung verdankt. Je größer die Zahl der Stimmberech­
tigten wurde, um so geringer wurde bei den Urabstimmungen der Prozent­
anteil der Abstimmenden, denn das Interesse am Geschick des Gesamtver- 
bandes ist bei der großen Zahl von Mitgliedern geringer als bei den 
Pionieren der Frühzeit. Die „Entfremdung von der Demokratie", die den 
führenden Körperschaften der Bewegung vielfach vorgeworfen wird, ist 
also auch bei einem großen Teil der Mitglieder zu beobachten. Selbst bei 
den Wahlen zu den Generalversammlungen ist, soweit sie durch Ur­
abstimmung erfolgen, die Stimmbeteiligung nur dann befriedigend, toemi 
innerer Streit die Gemüter bewegt. Das gilt ganz besonders von den 
ungeheuren Mitgliedermassen, die nach 1918 den Gewerkschaften zuge­
strömt sind. Jetzt wird das Wort wahr, daß die Massen geführt sein 
wollen, und darum gewinnt nun eine in hohem Maße selbstverantwort­
liche Führung immer größere Bedeutung.

Diese Entwicklung führt schließlich dazu, daß auch die großen Orts­
gruppen der Verbände zum Repräsentativsystem übergehen müssen. Und 
da der gewählte, also durch ausdrückliche Willenskundgebung mittels Ab- 
stimmung beauftragte Delegierte sein „Amt" — schon weil es ein solches 
ist — ernster nimmt, als das Mitglied seine demokratischen Pflichten; weil 
ferner auch auf diesem Wege alle Strömungen und Meinungen, die in der 
Organisation lebendig sind, in der Delegiertenversammlung zur Geltuug 
kommen, bildet das Repräsentativsystem eine weit gesündere und zuver­
lässigere Grundlage für die Tätigkeit der Ortsgruppenleitungen, als das 
System der Mitgliederversammlungen.

Die Entwicklung der Gewerkschaften hat ferner zur Folge, daß die 
Tätigkeit der Verwaltung und Kampfesführung an Um­
fang wie an Bedeutung zunimmt im Vergleich zu jener Tätigkeit, die wir 
als Gesetzgebung bezeichnen können. Verwaltung und Kampfesführung 
liegen in der Hand der Organe, die wir oben, um den Vergleich mit denc 
Organismus des Staates durchzuführen, als Bureaukratie bezeichne! 
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haben; in diesen Organen nimmt mit dem Wachstum der Organisationen 
und ihrer Aufgaben die Zahl der besoldeten und hauptamtlich tätigen 
Funktionäre zu.

Die Verwaltuug und Kampfesführung bewegt sich nun zwar im Rah­
men der Beschlüsse der Repräsentativkörper, aber dennoch können über 
Art und Zeitpunkt, die Beschlüsse anzuwenden, die verschiedensten 
Meinungen möglich sein. Nur selten ist Gelegenheit, diese Meinungen 
durch ausführliche Diskufsionen zu klären und das Ergebnis der Aus­
sprache durch Abstimmungen festzustellen. Am wenigsten ist das möglich, 
wenn es um die schwerwiegendsten Entscheidungen, um große Kampf­
handlungen, um Sein oder Nichtsein der Organisation geht.

Diese Entscheidungen gewinnen aber an Zahl wie an Bedeutung mit 
dem Wachstum der Verbände, mit der Ausdehnung der Kampfesfronten 
und mit der Steigerung der Macht des Gegners. Die Verantwortung für 
die Leitung des Verbandes wird drückender in demselben Maße, wie die 
Möglichkeit, die Mitverantwortung der Mitglieder zu wecken und für die 
gemeinsame Sache fruchtbar zu machen, sich verringert. In den schwierig­
sten Situationen ist das Schicksal von Tausenden abhängig von den 
souveränen Entschlüssen eines kleinen Personenkreises. Auch die General- 
versammlungen können in diese Entschlüsse nicht unmittelbar eingreifen; 
ihnen fällt nur die Aufgabe zu, die oberste Leitung des Verbandes zu 
wählen. Das große Maß von Verantwortung, das mit der täglich 
komplizierter werdenden Aufgabe der Zentralvorstände verbunden ist, ist 
aber nur zu tragen, wenn gleichzeitig die Befugnisse der Vvr - 
stände entsprechend vermehrt werden.

Aber das Maß der Befugnisse, das eine Mitgliedschaft oder ihre General­
versammlung dem Vorstande zu geben geneigt ist, wird eine Grenze haben. 
Wenn die satzunggebende Generalversammlung den Vorstand schon nicht 
dazu zwingt, so wird sie ihm zum mindesten Gelegenheit geben, wichtige 
Entscheidungen nicht allein, sondern gemeinsam mit einem größeren Kreise 
von Repräsentanten der Mitgliedschaft zu fällen. Diese Gelegenheit, eine 
größere Zahl von Vertrauensleuten der Mitglieder zur Mitverantwortung 
heranzuziehen, ist von vielen Verbänden durch die Einrichtung kleinerer 
Repräsentativversammlungen, sogenannter Beiräte, geschaffen worden, 
die häufiger als die Geueralversammlungen zusammentreten. Die statu­
tarischen Bestimmungen über die Funktion des Beirats sind nicht immer 
zwingend insofern, als sie den Vorstand verpflichten, den Beirat in be- 
stimmten Zwischenräumen oder in bestimmten Fällen zu berufen; meist 
berufen die Vorstände den Beirat wohl nach ihrem Ermessen. Dennoch 
verpflichtet die bloße Existenz einer solchen Körperschaft den Vorstand, sich 
ihrer Beratung im Interesse des Verbandes zu bedienen, denn eine 
Unterlassung der Berufung des Beirates in Situationen, die feine Be­
rufung geboten erscheinen ließen, würde die schwerwiegendsten Vorwürfe 
auf der kommenden Generalversammlung zur Folge haben. Aber auch die 
Vorstände selbst haben ein Interesse daran, sich in entscheidenden Stunden 
mit einer größeren Zahl von Vertrauensleuten, welche die Meinung und 
Stimmung der Mitglieder aus unmittelbarer Anschauung kennen, in Ver­
bindung zu halten. Die Befugnisse, die eine Generalversammlung dem
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Vorstande verleiht, mögen noch so groß sein, sie mögen dem Vorstande ein 
sehr weitgehendes Recht geben, jede Verantwortung selbst zu tragen — 
die La st der Verantwortung wird damit nicht geringer. Daher werden 
die Vorstände die Gelegenheit, durch die Beiräte eine gewisse Entlastung 
zu erfahren, nicht unbenutzt lassen.

Wie weit die Beiräte dazu beigetragen haben, ein gutes Verhältnis 
zwischen Führung und Mitgliedschaft herzustellen oder ein schlechtes Ver­
hältnis dort, wo es eingetreten war, zu verbessern, wird sich schwer fest- 
stellen lassen. Dazu sind diese Einrichtungen meist noch zu jung, und 
außerdem ist in solchen Dingen der Zusammenhang zwischen Ursache und 
Folge selten zweifelsfrei festzustellen. Viele dieser Beiräte sind auch 
erst in einer Zeit in Wirksamkeit getreten, in der das Verhältnis 
zwischen Mitgliedschaft und Führung ohne innere, im Leben der Or­
ganisation selbst liegende Gründe, also gleichsam künstlich verschlechtert 
worden ist, teils durch die Ungunst der Verhältnisse der letzten Jahre, 
teils durch die demagogische Propaganda der Kommunisten in den Gewerk­
schaften. Trotz dieser Verdunkelung der Wirkung dieser Einrichtungen 
haben wir den Eindruck, daß sich in den Beiräten ein Stück lebendiger 
Demokratie verkörpert, denn sie sind bei zweckvoller Zusammensetzung und 
geschickter Ausnutzung ihrer Befugnisse geeignet, den Willen der Mitglieder 
bei dem Vorstande stärker zu Gehör zu bringen und zugleich der Leitung 
ihre Unterstützung zu leihen. Daher richteten gerade angesichts der inneren 
Wirren der letzten Jahre die Verbände die größte Aufmerksamkeit auf die 
Pflege von Einrichtungen dieser Art.

Die zunehmende Kompliziertheit der Aufgaben der Gewerkschaften nötigt 
aber gleichzeitig wieder zu Maßnahmen entgegengesetzter Art, die allen 
demokratischen Vorstellungen zu widersprechen scheinen. Das unliebsamste 
Aufsehen der Mitglieder hat in den letzten Jahren, die erfüllt waren von 
Richtungskämpfen um die leitenden Posten, wiederholt das Recht der 
Vorstände, die Leitungen der Ortsgruppen und Bezirks- 
0 r g a n i s a t i o n e n zu bestätigen oder gar selbst einzusetzen, erregt. Der 
Unwille der Mitglieder über die häufig notwendig gewordene Ablehnung 
der von ihnen gewählten örtlichen Leitungen durch die Zentralvorstände 
ist zwar erklärlich, aber dennoch ist ohne ein solches Recht der Vorstände 
die gewerkschaftliche Arbeit in unserer Zeit nicht mehr denkbar.

Die gewerkschaftliche Zentralorganifation ist ein Apparat von äußerster 
Empfindlichkeit. Sie ist auch zugleich der einzige wertvolle Besitz der 
Arbeiter in der kapitalistischen Ordnung, dessen Verlust sie aufs tiefste 
beklagen würden und der daher mit allen Mitteln unversehrt erhalten 
werden muß. Außerdem wachsen mit der Verantwortung des Gewerk­
schaftsfunktionärs, besonders des angestellten, auch die Anforderungen an 
seine Kenntnisse. Mangel an Kenntnissen bei den leitenden Personen kann 
die größten Verheerungen am Verbandskörper anrichten. Selbst wenn 
die Mängel und Fehler zunächst nur örtlicher Natur sind, bleiben ihre 
Wirkungen doch nicht auf den Ort ihrer Entstehung beschränkt. Eine ge­
werkschaftliche Zentralorganisation ist stets ein Ganzes, und Mängel, die 
an einem Gliede entstehen, ziehen zumeist den ganzen Körper in Mitleiden­
schaft. Neben dieser innigen Verbindung im Raum erfordert die 
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moderne Gewerkschaftsarbeit aber auch eine große Stetigkeit im zeit­
lichen Ablauf des Geschehens; sowohl im Nebeneinander der Glieder 
des Ganzen wie im Nacheinander der Aktionen muß ein einheitlicher Wille 
wirksam sein. Es ist nicht möglich, daß an dem einen Orte nach anderen 
Grundsätzen gearbeitet wird als an einem anderen oder in der Zentrale, 
und es ist ebensowenig erträglich, daß die Auffassungen, nach denen die 
Arbeit des Verbandes oder seiner Ortsgruppen sich orientiert, dem gleichen 
Wechsel unterworfen sind, wie die Stimmungen der Majoritäten in den 
Mitgliederversammlungen. Darum ist es notwendig, daß der Zentralvor­
stand als die Körperschaft, in deren Hände die Generalversammlung die 
Verantwortung für das Wohl des Ganzen gelegt hat und die dem ein­
heitlichen Willen dieses Ganzen bei allen seinen Teilen Geltung verschaffen 
soll, auch darüber wacht, daß durch die Tätigkeit der Ortsgruppen und 
ihrer Leitungen die Einheitlichkeit des Auftretens des Gesamtverbandes 
nicht gestört wird. Als Zwischenglieder zwischen der örtlichen Mitglied­
schaft und der neutralen Leitung müssen die örtlichen Leitungen beiden 
Seiten verantwortlich sein. Das alles gilt besonders für die Bestellung 
der besoldeten örtlichen Angestellten, denn sie verrichten ihre Tätigkeit in 
den größten Ortsgruppen und damit an Plätzen, die für das Schicksal des 
Gesamtverbandes von größter Bedeutung sind.

Die zunehmende Ausdehnung und gleichzeitige Konzentration der Ge­
werkschaften führen also zu einer Verstärkung der zentralisti- 
schen Tendenz ihrer Verfassung. Je größer die Verbände werden, 
um so weniger scheint der unmittelbare Einfluß der Mitgliedschaft aus 
die Bewegung zur Geltung zu kommen; je v i e l g e st a l t i g e r die Jn- 
dustrieverbände sich gliedern, umso schwieriger wird es, die vereinigten 
Gruppen nach einem einmütigen Willen zu führen; je heftiger sich — 
insbesondere infolge der Aussperrungstaktik der Unternehmer — die 
Kampfsituationen zuspitzen, um so schwerer und verantwor­
tungsvoller wird die Kampfführung. Das Schwergewicht der Entschei­
dungen über die taktische Haltung der Verbände wird während dieser Ent­
wicklung mehr und mehr von den Mitgliedermassen hinweg in die Be­
ratungszimmer der oberen leitenden Körperschaften verschoben. Die 
Lcbensbedingungen der gewerkschaftlichen Organisationen in der Aera des 
Hochkapitalismus erfordern eine starke Bindung von oben nach unten, 
denn die Führung muß, wenn die Organisationen vor ihren Gegnern 
und in ihren Kämpfen bestehen sollen, ihrer Gefolgschaft in allen Lagen 
sicher sein.

Das Leben der modernen Gewerkschaft stellt daher große Anforderungen 
an die Kenntnisse und Fähigkeiten der Führung wie an die Disziplin und 
das Vertrauen der Mitglieder. Das souveräne Handeln, zu dem der G e - 
werkschaftsführer gerade in schwierigen Lagen berufen ist, er­
fordert souveräne Naturen. Der Gewerkschaftsführer muß seine Ueber- 
legenheit in seiner Stellung zu dem Gegner wie zu den Stimmungen der 
Massen zu bewahren wissen, aber dennoch darf keine obrigkeitliche Ge­
sinnung in den Instanzen Platz greifen. Der Grundsatz der demokratischen 
Verfassung wird durch keine der von uns angeführten Maßnahmen, welche 
die demokratischen Freiheiten anscheinend beschränken, angetastet, denn er 
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findet seinen stärksten Ausdruck darin, daß die höchste Führerstelle tatsächlich 
jedem offen steht, der sich durch seine Fähigkeiten hervortut und bereit ist, 
sie zu besetzen. Bei der demokratischen Auslese der Führer fällt der 
Generalversammlung, die den Vorstand zu wählen hat, eine schwierige 
und im höchsten Maße verantwortliche Aufgabe zu. Sie kann den Vor­
standsmitgliedern durch ihre Wahl die Souveränität der Befugnisse, aber 
nicht die Souveränität der Persönlichkeit verleihen. Sie muß bei ihrer 
Auswahl daher in der ernstesten Weise und mit unantastbarer Lauterkeit 
verfahren. Alles was hierbei auf Gunst oder Mißgunst beruht oder auch 
nur im entferntesten jenen Manipulationen ähnelt, die man volkstümlich 
als Schiebung bezeichnet, wird sich angesichts der Schwierigkeit des Ver­
hältnisses zwischen Mitgliedschaft und Führung und der Kompliziertheit 
der Aufgabe des Gewerkschafters früher oder später als untauglich er­
weisen. Nur sachliche Werte und gediegene menschliche Qualitäten können 
in der Führung der Gewerkschaftsbewegung dauernde Geltung haben.

Aber auch auf der Seite der Mitglieder sind Persönliche und sach­
liche Qualitäten die Voraussetzung für ein glückliches Verhältnis zwischen 
Führung und Gefolgschaft. Die Verfassung einer Gewerkschaft darf den 
Mitgliedern das Maß von demokratischen Rechten, das mit den Lebens­
bedingungen des Verbandes vereinbar ist, nicht vorcnthalten. Als wich­
tiges Mittel der Demokratie haben wir die Beiräte bereits genannt. Von 
der Urabstimmung ist in den letzten Jahren gleichfalls wieder in aus­
giebiger Weife Gebrauch gemacht worden, sowohl bei der Wahl von wich­
tigen Funktionären wie bei der Entscheidung über Aktionen. Aber die 
Schwierigkeiten des Verhältnisses zwischen Führern und Mitgliedern 
wachsen in demselben Maße, wie die Aufgaben der Organisationen ver­
antwortungsreicher und vielgestaltiger, die ökonomischen Zusammenhänge 
undurchsichtiger werden. Daher ist der Frage der Verfassung der Gewerk­
schaften in einer Zeit zunehmender Schwierigkeiten wachsende Aufmerk­
samkeit und Sorgfalt zuzuwenden.

Aber auch die besten demokratischen Satzungen können die schwierige 
Aufgabe, aus Führung und Gefolgschaft eine Einheit zu bilden, nicht 
allein erfüllen. Das Vertrauen, der Wille der Massen zur 
Disziplin muß gesteigert werden durch Vertiefung ihrer wirtschaft­
lichen Einsicht und ihres taktischen Verständnisses. Auch bei der Erfüllung 
dieser Aufgabe der Bewegung können verfassungsmäßige Einrichtungen 
mitwirken.

Diese Entwicklung der Verfassung der Gewerkschaften war in vollem 
Zuge begriffen, als der Krieg ausbrach. Der Krieg und seine Folgen riefen 
Verhältnisse hervor, welche die Gewerkschaften nötigten, die Tendenz zu 
straffstem Zentralismus noch stärker zu betonen. Die gleichen Ursachen 
steigerten aber zugleich die Reaktion gegen die Macht der Zentralinstanzen 
bei den Massen. Der Gegensatz zwischen Führung und Mitgliedschaft trat 
heftiger hervor in einer Zeit und unter Verhältnissen, da entschlossenste 
Führung und straffte Disziplin dringender denn je geboten erschienen.

Die großen Milgliederzahlen, deren sich die Gewerkschaften nach dem 
Kriege erfreuen konnten, haben wir schon genannt. Die auf der bloßen 
äußeren Ausdehnung der Gewerkschaften beruhenden Gründe für eine 
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Verschiebung des Schwergewichts der Entscheidungen auf repräsentative 
Körperschaften aller Arten und Grade und auf die zur Verwaltung und 
taktischen Führung bestellten Zentralvorstände mußten jetzt in wachsendem 
Maße Geltung gewinnen. Die Anforderungen an die Disziplin der Massen 
wuchsen in dem gleichen Maße, wie die ungeschulten Mitgliedermassen in 
den Gewerkschaften sich mehrten. Auch Disziplin ist ein Bestandteil der 
Demokratie der Arbeiterbewegung. Bereitschaft zur Disziplin beruht 
ebenso wie die Bereitschaft zur Führung auf Fähigkeiten menschlicher wie 
sachlicher Art. Kein Wunder daher, daß die nach 1918 von den Gewerk­
schaften in Massen gewonnenen Mitglieder den Anforderungen, die an 
ihre Disziplin gestellt wurden, nicht gewachsen waren. Sie hatten keine 
Gelegenheit, die Rolle dieser Disziplin im Rahmen gewerkschaftlicher 
Demokratie verstehen zu lernen und die Bereitschaft zur Disziplin aus 
dem Verständnis der Aufgabe der Gewerkschaften und der neuen Ver­
hältnisse, in welche die Gewerkschaften nach 1918 gestellt waren, zu ge­
winnen.

Aufgabe und Stellung der Gewerkschaften aber hatten infolge dieser 
neuen Verhältnisse nach verschiedenen Richtungen eine Ausdehnung und 
Veränderung erfahren. Die Gewerkschaften, die ihr Augenmerk bisher fast 
ausschließlich auf die Festsetzung der Arbeitsbedingungen und damit auf 
eine mehr mittelbare Beeinflussung der Gestaltung der Produktion ge­
richtet hatten, waren nun bestrebt, ihren Einfluß auf eine direkte Teil­
nahme an der Gestaltung der Produktion auszudehnen. Der Aufschwung 
der politischen Machtstellung der Arbeiterklasse, der 1918 eingetreten war, 
drängte dahin. H i l f e r d i n g kennzeichnet diese Situation folgender­
maßen:

„Der organisierte Kapitalismus stellt nun mit dem Problem der Wirt­
schaftsdemokratie die Produzenten geistig vor eine andere Situation. Der 
kapitalistischen Wirtschaftsorganisation stehen jetzt die Produzentenorganisa­
tionen gegenüber. Die Aufstiegsmöglichkeit ihrer Mitglieder innerhalb der 
bureankratisch organisierten Wirtschaft wird zum Inhalt ihrer Politik zu­
gleich mit dem Streben, die Wirtschaftsorganisation selbst zn beeinflussen 
und demokratisch umzuwandeln. Fabriksdemokratie, Stärkung der Stellung 
der Betriebsräte, Produktionskontrolle in allen Nuancen des umfassenden 
Wortes bis zur schließlichen Erringung der Wirtschaftsdemokratie wird zum 
Inhalt der Politik der Arbeiterorganisationen/")
K a u t s k y hat ähnliche Aufgaben für die Arbeiterorganisationen vor- 

ansgesehen. In seiner „Sozialen Revolution", die 1906 in zweiter Auf­
lage erschien, ging er auf die Frage der demokratischen Fabrik im Sta­
dium des Ueberganges von Kapitalismus zum Sozialismus ein, um zu­
gleich die Rolle der gewerkschaftlichen Disziplin bei der Ausdehnung der 
gewerkschaftlichen Aufgaben in der Richtung auf eine aktive Produktions- 
Politik zu erörtern.

„Aber die Disziplin, welche im Proletariat lebt, ist nicht die militärische 
Disziplin, sie bedeutet nicht den blinden Gehorsam gegen eine von oben ein­
gesetzte Autorität; es ist die demokratische Disziplin, die freiwillige Unter­
werfung unter eine selbstgewählte Führung und unter den Beschluß der

*) Hilferding, Probleme der Zeit. Die Gesellschaft, 1. Jahrg., Nr. 1, Seite 6.
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Majorität der eigenen Genossen. Soll diese demokratische Disziplin in der 
Fabrik wirken, dann setzt sie eine demokratische Organisation der Arbeit da­
selbst voraus, sie setzt voraus, daß die demokratische Fabrik an Stelle der 
heutigen autokratischen tritt. Es ist selbstverständlich, daß ein sozialistisches 
Regime von vornherein bestrebt sein wird, die Produktion demokratisch zu 
organisieren. Aber auch, wenn das siegreiche Proletariat nicht von vornherein 
diese Absicht haben sollte, so wird es doch dazu durch die Notwendigkeit ge­
trieben werden, den Fortgang der Produktion sicherzustellen. Die Aufrecht­
erhaltung der unentbehrlichen Disziplin bei der Arbeit wird sich nur durch­
führen lassen durch Einführung der gewerkschaftlichen Disziplin in den 
Produktionsprozeß/")
Indem Kautsky die gewerkschaftliche Disziplin in diese Betrachtung 

einbezieht, erhebt er bereits die Frage nach den Mitteln zur Erfüllung 
der Aufgaben, die den Gewerkschaften jetzt gestellt sind. Die gewerkschaft­
liche Disziplin als Bestandteil der gewerkschaftlichen Demokratie, die bis­
her tragendes Element der Lohnpolitik war, soll nun auch eines der wich­
tigsten Mittel der gewerkschaftlichen Produktionspolitik und der Fabrik­
demokratie werden.

Die neue Aufgabe, die der Arbeiterklasse jetzt erwächst und die von 
Hilferding mit ausgezeichneter Schärfe gekennzeichnet wurde, kann nicht 
erfüllt werden von einzelnen Berufs- und Industrieverbänden. Auch 
nicht von einer Summe von zentralistischen Berufs- und Jndustriever- 
bänden, wie sie durch die Generalkommission der Gewerkschaften dargestellt 
wurde, sondern nur von einer umfassenden Verbindung, in der die Ar­
beiterschaft als Klasse organisiert ist und in deren Gestalt die Arbeiter­
klasse als einheitliche gesellschaftliche Macht den anderen Mächten der 
Gesellschaft gegenübersteht. Daher ist es 1919 Zeit, diese Organisation zu 
schaffen durch die Umwandlung der in der Generalkommission bestehenden 
losen Verbindung der Einzelorganisationen zur festeren Form des All­
gemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die Vertre­
tung der Lohninteressen der Arbeiter muß auch der ADGB. den einzelnen 
Verbänden überlassen. Auch die Durchführung der in den „Richtlinien 
über die künftige Wirksamkeit der Gewerkschaften", die der Nürnberger 
Gewerkschaftskongreß 1919 annahm, gestellten Forderungen, die sich un­
verkennbar in der Richtung der Wirtschaftsdemokratie bewegen, ist nach 
diesen Richtlinien „Aufgabe der gewerkschaftlichen Zentralorganisationen 
in den einzelnen Industrie- und Berufszweigen". Aber die für alle Be­
rufs- und Industriezweige gemeinsamen politischen und gesetzlichen Vor­
aussetzungen für die Durchführung einer solchen „zukünftigen Wirksamkeit 
der Gewerkschaften" herzustellen und ihre Beachtung zu überwachen sowie 
ein einheitliches Vorgehen aller Einzelorganisationen auf dem neuen, das 
Interesse der Gesamtheit der Arbeiterklasse gleichmäßig berührenden Ge­
biete herbeizuführen — das ist die ungemein wichtige Aufgabe, die nun 
dem Vorstande des ADGB. zufällt. Damit erhalten auch die Beschlüsse der 
Gewerkschaftskongresse, soweit sie diese Gebiete behandeln, er­
höhte Bedeutung gegen frühere Zeiten.

*) Kautsky, Die soziale Revolution. Verlag: Buchhandlung Vorwärts, Ber­
lin. 3. Auflage, Seite 79.
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Obgleich wichtige Aufgaben in diesen neu zu erschließenden Gebieten 
dem ADGB. zufallen werden, müssen doch auch die einzelnen Organi­
sationen nach Form und Geist den neuen Aufgaben genügen. Daher ist 
nun die Frage entstanden, welche Organisationsform dem Stadium, in 
das die Entwicklung der Bewegung mit dieser Wendung getreten ist, am 
besten entsprechen dürfte, und in der Erörterung über die Organisations­
form ist daher die Forderung des modernen Jndustrieverbandes, auf die 
wir in einem der folgenden Abschnitte besonders eingehen, in engste Ver­
bindung mit diesen neuen Aufgaben gebracht worden. Da es sich hier um 
Aufgaben im Gebiet der Wirtschaftsorganisation handelt, soll nach dieser 
Forderung die Form der gewerkschaftlichen Organisationen der Struktur 
der Wirtschaft und dem Gange der Produktion möglichst eng angepaßt 
sein. Um so glücklicher werden sie sich dann dem Wirtschaftsganzen, das 
im Sinne der neuen Ziele zu beeinflussen Aufgabe des ADGB. ist, ein­
fügen.

Nehmen wir nun mit Kautsky an, daß die „Einführung der gewerk­
schaftlichen Disziplin in den Produktionsprozeß" — den gesellschaftlichen 
Produktionsprozeß, an dem die Arbeiterschaft als eine Gesamtheit beteiligt 
ist, wie den Produktionsvorgang im Betriebe — die Voraussetzung für das 
Gelingen einer solchen unter Führung der Spitzenorganisation 
stehenden Produktionspolitik der Arbeiterklasse ist, so müssen wir zu dem 
Schluß kommen, daß diese Disziplin die Unterordnung eines jeden 
Einzelgliedes: der Betriebsbelegschaft, der Berufsgruppe, der Arbeiter und 
Angestellten eines Industriezweiges untereinenhöchstengemein- 
samen Willen, also Disziplin auf größte Distanz bedeutet. Als 
oberste repräsentative Körperschaft erscheint jetzt — mit weit größerem 
Gewicht als früher — der Gewerkschaftskongreß und als sein ausführendes 
Organ der Bundesvorstand. Die Satzungen des ADGB., die in Nürnberg 
beschlossen wurden, sagen darüber nichts, aber die Praxis der letzten Jahre 
hat die Bedeutung der Stellung des Bundesvorstandes wiederholt stark 
hervortreten lassen. Als ein weiteres Merkmal strengster Zentralisation 
bis zur höchsten Spitze ist das neue, gleichfalls in Nürnberg beschlossene 
Statut der Ortsausschüsse des ADGB. zu betrachten, und sehr starken 
Ausdruck hat die bedeutsame Rolle von Beschlüssen des Bundesvorstandes 
und des Gewerkschaftskongresses in neuerer Zeit in den „Regeln für die 
Führung von Lohnbewegungen und Unterstützung von Streiks in gemisch­
ten Betrieben" gefunden, die im Auftrage des Gewerkschaftskongresses zu 
Leipzig 1922 vom Bundesausschuß beschlossen wurden.') Dieser Beschluß 
bindet, wie schon seine Überschrift sagt, die einzelnen Gewerkschaften 
unter bestimmten Voraussetzungen bei Lohnbewegungen an bestimmte 
Regeln, greift also in das eigenste Gebiet der einzelnen Verbände ein.

Aber auch noch andere Ansätze zu strafferer Zentralisation bis zur höch­
sten Spitze zeigen sich auf dem lohnpolitischen Gebiete. Die Gesetzgebung 
über die Tarifverträge und die Schlichtung von Arbeilsstreitigkeiten hat — 
in Verbindung mit der riesigen Ausdehnung, die das Tarifvertragswesen 
in den letzten Jahren erfahren hat — den Staat in die Lage versetzt, an

') Korrespondenzblatt des ADGB. 1922, Nr. 39, Seite 563.
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der Vereinbarung der Arbeitsbedingungen Anteil zu nehmen und auf den 
materiellen Inhalt der Arbeitsverträge einen weitreichenden Einfluß aus­
zuüben. Wie eng dieser Aufbau einer Arbeitsverfafsung mit der produk­
tionspolitischen Mission der Gewerkschaften zusammenhängt, haben wir 
im Abschnitt „Gewerkschaften und Wirtschaft" dargelegt. Diese staatliche 
Lohnpolitik wird von zentraler Stelle, dem Reichsarbeitsministerium, 
nach bestimmten einheitlichen Grundsätzen betrieben, und das Machtmittel, 
das der Staatsgewalt in Gestalt der Schlichtungsbehörden für diesen 
Zweck zur Verfügung steht, ist stark genug, um die von der Zentrale aus­
gestellten Grundsätze in der gesamten Wirtschaft auf dem Wege über den 
Tarifvertrag gleichmäßig zur Geltung zu bringen. Diese Erscheinung hat 
den Bundesausschuß des ADGB. bereits bewogen, im Lohnpolitischen 
Ausschuß ein zentrales Organ zu schaffen, dem die Aufgabe gestellt ist, 
auch der Lohnpolitik der Gewerkschaften Einheitlichkeit zu verleihen. Die 
Zentrale der Unternehmerverbände besitzt selbstverständlich eine ähnliche 
Einrichtung. Auch hier sind Tendenzen rege, deren Wirkungen noch nicht 
zu überblicken sind; aber es ist sehr wohl möglich, daß sich aus der gleichen 
Ursache mit der Zeit noch andere Folgen für die organisatorischen Kombi­
nationen der Gewerkschaften ergeben.

Daher stimmen wir Tarnow vollkommen zu, wenn er in seiner 
Broschüre „Das Organisationsproblem im ADGB/") eine weitere Stär­
kung der Stellung des Bundes und seiner Organe fordert; auch in der 
Begründung dieser Forderung stimmen wir mit ihm überein. Tarnow 
schreibt:

„Viel zu wenig wird noch erkannt, daß heute neben den Einzelverbänden 
die Gesanltorganisation des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes be­
steht, und daß dieser gegenüber jenen eine ganz andere Bedeutung zukommt 
als früher unter der Form der „Generalkommission". Damals mußten sich 
die Gewerkschaften notgedrungen im wesentlichen auf die Auseinandersetzun­
gen mit dem Unternehmertum beschränken; die Möglichkeit einer allge­
meinen gewerkschaftlichen Aktivität waren sehr begrenzt. Die gesamte 
Gewerkschaftstätigkeit war in der Hauptsache eine Summierung der Arbeiten, 
die in den einzelnen Verbänden geleistet wurde.

Heilte leben wir unter anderen Verhältnissen. Die alten Anfgaben sind 
geblieben, aber es sind neue dazugekommen. Die Veränderungen im Staat 
wie in der Wirtschaft weisen der wirtjckaftlichen Organisation der Arbeiter­
klasse eine weit bedeutsamere Rolle zu, als sie ihnen vordem zu spielen mög­
lich toar. Die Erweiterung des Aufgabenkreises fällt nun aber vornehmlich 
in die Kompetenz der allgemeinen Gewerkschaftsvertretung und nicht in die 
der Einzelverbände. In richtiger Erkenntnis dieser Situa­
tion ist nach dem Kriege der ADGB. begründet worden, 
eine Maßnahme, die man völlig verkennen würde, wenn 
man darin nur eine neue Firmenbezeichnung für die alte 
„Generalkommission" sehen wollte. Vielmehr sollte dadurch 
zum Ausdruck gebracht werden, daß zur Erfüllung der neuen Aufgaben nicht 
mehr das System der lose miteinander verbundenen Einzelverbände ausreichl, 
sondern eine fe st gefügte Gesamtorganisation erforder­
lich i st.

4) Berlin 1925. Verlagsanstalt des Deutschen Holzarbeiter-Verbandes. 39 Seiten.
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Noch steht auch der ADGB. erst in den Anfängen seiner Entwicklungs­
möglichkeiten. Ob sich jemals jene schon aus den Anfängen der Bewegung 
stammende und immer wieder aufgetauchte Idee verwirklichen wird, au 
Stelle der Einzelverbände den Allgemeinen Gewerkschaftsver­
band zu errichten, mag dahingestellt bleiben. Vorläufig spricht nichts dafür, 
daß in absehbarer Zeit ein solcher Plan überhaupt nur ernsthaft in Erwägung 
gezogen werden könnte. Solange die Regelung der Arbeitsbedingungen in 
Einzelkämpfen mit den Unternehmern ausgefochten werden muß, ist nicht 
recht vorstellbar, wie ein Einheitsverband diese Aufgabe bewältigen könnte, 
wenn er nicht den einzelnen Industrie- oder Berufsgruppen eine Selbständig­
keit und Eigenverantwortlichkeit — auch in finanzieller Hinsicht — ein­
räumen wollte, die sich von dem gegenwärtigen Zustand nicht allzu weit 
entfernen dürfte. Man braucht indessen noch längst nicht an solche Konse­
quenzen zu denken, um die Notwendigkeit einer weiteren Entwicklung der 
Bundesorganisation einzusehen, selbst wenn dadurch die öffentliche Bedeutung 
der Einzelverbände und deren absolute Selbständigkeit geschmälert werden 
sollten."
Der Hinweis Tarnows auf die Bedeutung des ADGB. sollte die auf­

merksamste Beachtung finden; daher geben wir diese Ausführungen unge­
kürzt wieder. Jedoch sind wir nicht mit ihm einig, wenn er, anschließend 
an die zitierte Stelle, meint, die Frage der Organisationsform der Einzel­
verbände sei neben der von ihm erhobenen Forderung von geringer Be­
deutung. Wir werden auf die Bestrebungen zur Reform der Organi­
sationsstruktur noch zurückkommen.



Gewerkschaften und Betriebsräte.
Gewerkschaftliche Disziplin ist nicht der blinde Gehorsam „gegen eine 

von oben eingesetzte Autorität", sondern sie ist nur denkbar als Widerhall 
der gewerkschaftlichen Demokratie. Disziplin, die auf der freiwilligen 
Unterordnung des einzelnen unter die Beschlüsse von Organen, die einen 
Gemeinschaftswillen verkörpern, beruht, hat zur Voraussetzung, daß diese 
Organe auf demokratischem Wege eingesetzt und mit ihren Befugnissen 
ausgestattet werden. Das ist bei den Organen der Gewerkschaften zweifel­
los der Fall, aber die Demokratie der zentralistischen Organisation ist, wie 
wir gezeigt haben, nicht mehr primitiv genug, um von den Massen ohne 
weiteres in ihren Zusammenhängen und in ihrem Wirken begriffen zu 
werden. Außerdem waren die Massen, die eine Reihe machtvoller Autori­
täten während des Krieges verachten gelernt und nach dem Kriege zu­
sammenbrechen gesehen hatten, zu leicht geneigt, sich gegen jede, auch gegen 
die in den gewerkschaftlichen Organen ruhende selbstgeschaffene Autorität 
zu wenden. Und schließlich war die Autorität der gewerkschaftlichen In­
stanzen stark erschiittert durch die Kritik, die ihre Kriegspolitik erfahren 
hatte. Während solche Kritik an der Arbeiterbewegung, wenn sie einmal 
notwendig wird, von ihren disziplinierten Anhängern in einer Weise ge­
führt zu werden Pflegt, die dem Ganzen keinen Schaden zufügt, mußte die 
nach 1918 einsetzende Kritik an den Gewerkschaften, von den soeben in die 
Organisationen eingedrungenen ungeschulten Massen oder in ihrem 
Namen geübt, zu Ausschreitungen führen.

So kam es, daß die Mitgliedschaften wenig geneigt waren, der den 
neuen Aufgaben entsprechenden jüngsten Entwicklung der zentralistischen 
Bindungen, deren wichtigste äußere Zeichen wir genannt haben, zu folgen. 
Am geringsten aber war ihre Neigung zur Unterwerfung unter die 
historisch gewordene demokratische Ordnung dort, wo es sich um die „Ein­
führung der gewerkschaftlichen Disziplin in den Produktionsprozeß" 
handelte.

Von den Gewerkschaften wurden die demokratischen Voraussetzungen 
der Disziplin als bestehend angesehen. Den führenden Organen war die 
Autorität in jahrzehntelanger Entwicklung, die von der Idee des Zentra­
lismus bestimmt war, verliehen worden. Not tat also nicht die Schaffung 
der Autorität durch Bindung von unten nach oben, auf demokratischem 
Wege, sondern die Anwendung der Autorität durch Bindung von oben 
nach unten und die Ausdehnung der Befugnisse der bestehenden leitenden 
Organe auf das neu eröffnete Gebiet der ProduktionsPolitik.

Aus diesem Gedanken entstehen — als Mittel, „die Wirtschafts­
organisation selbst zu beeinflussen und demokratisch umzuwandeln", oder 
zur „Einführung der gewerkschaftlichen Disziplin in den Produktions­
prozeß" — die Arbeitsgemeinschaften. Der Nürnberger Ge­
werkschaftskongreß erklärte: „Am Vorabend der politischen Revolution 
hatten die Gewerkschaften die Unternehmer bereits ... auf den Weg der 
wirtschaftlichen Demokratie gedrängt, durch Schaffung von 
Arbeitsgemeinschaften, in denen alle Fragen des Wirtschaftslebens und 
der Sozialpolitik in gleichberechtigter Vertretung von Unternehmern und



150 Gewerkschaften und Betriebsräte.

Arbeitern gelöst werden sollen." Und das „Korrespondenzblatt" der 
Generalkommission vom 14. Dezember 1918 stellt den Arbeitsgemeinschaf­
ten folgende Aufgabe:

„Diese Arbeitsgemeinschaft beschränkt sich nicht nur auf die Uebergangs- 
wirtschaft, sie will alle die Industrie und das Gewerbe Deutschlands be­
rührenden wirtschaftlichen und sozialen Fragen sowie alle sie betreffenden 
Angelegenheiten der Gesetzgebung und Verwaltung gemeinsam lösen 
. . . Der Zentralausschuß stellt das wirtschaftliche Parlament Deutschlands 
dar, in dem alle Industrien und Gewerbe als Fachgruppe durch ihre Arbeit­
geber- und Arbeitnehmerabgesandten vertreten sind. Die Vertretung in allen 
Organen ist streng paritätisch . . . Was dieser Arbeitsgemeinschaft ihre große 
Bedeutung verleiht, das ist nicht allein der gemeinnützige Zweck, der die seit­
her widerstrebenden Kräfte der deutschen Volkswirtschaft gemeinsam in den 
Dienst des wirtschaftlichen Aufbaues stellt, sondern auch die groß­
zügige Organisation, die alle Berufe umfaßt und restlos in das Gemein­
schaftswerk einfügt . . ."

Setzen wir den zentralistischen Charakter der deutschen Gewerkschaften 
als gegeben und allseitig anerkannt voraus, so war es folgerichtig, daß 
auch das Schwergewicht der Entscheidungen über Maßnahmen, die Wirt­
schaftsorganisation unmittelbar zu beeinflussen, in die Hand zentraler 
Organe gelegt wurde. Fraglich kann nur sein, ob die F o r m, die mit 
den Arbeitsgemeinschaften gewählt wurde, den Interessen der Arbeiter­
klasse förderlich und zur Erfüllung der gestellten Aufgabe geeignet war; 
zweifelhaft ist, ob es nützlich und erlaubt fein kann, Aufgaben, die nur 
dem Staate zufallen können, in die Hand von Organen einer sogenannten 
wirtschaftlichen Selbstverwaltung zu legen, an denen nur Vertreter der 
Produzenten beteiligt waren. Das waren die Punkte, an denen eine 
Kritik der Idee der Arbeitsgemeinschaften vernünftigerweise ansetzen 
konnte, aber diese Fragen brauchen uns im Rahmen unseres Themas nicht 
zu beschäftigen.

Der Blick der Massen umfaßt jedoch nicht den gesellschaftlichen Produk­
tionsprozeß als eine Einheit, sondern er ist zunächst gerichtet auf den 
Produktionsvorgang im B e t r i e b. Die Forderung der Beeinflussung der 
Wirtschaftsorganisation auf dem Wege des Mitbestimmungsrechts der 
Arbeiter wurde in allen Nuancen mißverstanden. Dieses Mißverstehen 
fand seinen stärksten Ausdruck in der Forderung nach unmittelbarer Besitz­
ergreifung der Macht im Betriebe. In den Massen war das Bestreben 
vorherrschend, das Schwergewicht der Mitbestimmung der Arbeiter in die 
Betriebe zu verlegen und das Mitbestimmungsrecht durch eine starke und 
unabhängige Stellung der betrieblichen Organe zu verwirklichen.

Diese Tendenz widersprach der zentralistischen Form der Gewerkschaften 
und bedrohte den Bestand der Zentralverbände, indem sie alle Gefahren 
eines in Deutschland längst abgetanen Syndikalismus heraufbeschwor. So 
folgerichtig es war, daß die Gewerkschaften das Mitbestimmungsrecht der 
Arbeiter bei der Gestaltung der Wirtschaftsorganisation — ihrem zentralisti­
schen Charakter gemäß und der Aufgabe, die hier zu lösen ist, entsprechend — 
durch verantwortliche Spitzenorgane zu verwirklichen suchten, so kon­
sequent war es, daß die entschlossensten Vertreter der Devise „Alle Macht 
den Räten", die Gewerkschaften in der überkommenen Form für überflüssig 
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erklärten. Auch sie wollten nicht auf zentrale Organe zum Zwecke einer 
demokratischen Beherrschung der Wirtschaftsorganisation verzichten, aber 
sie dachten daran, die zentralistische Form durch einen vom Einzelbetrieb 
ausgehenden Aufbau von neuem zu gewinnen. Dieser Gegensatz zwischen 
der zentralistischen Tendenz der Gewerkschaften und der in der Räte­
bewegung des ersten Jahres nach der Umwälzung sehr starken dezentrali- 
ftischen Strömung, war die Ursache der erbitterten Feindschaft zwischen 
den Vertretern beider Auffassungen. Die Notwendigkeit betrieblicher 
Organe des Mitbestimmungsrechts leugneten, wie die Beschlüsse des 
Nürnberger Gewerkschaftskongresses zeigen, auch die Gewerkschaften nicht 
mehr, aber sie wollten durch die Erhaltung und Fortbildung der bestehen­
den Zentralverbände und die Eingliederung der Betriebsvertretungen in 
ihren Kreis zu der den neuen Aufgaben gemäßen Gesamtorganisation 
gelangen.

Die Entwicklung hat dieser Auffassung recht gegeben. Nachdem die 
Nationalversammlung das Betriebsrätegesetz verabschiedet hatte, wählten 
die Arbeiter und Angestellten nahezu einmütig freigewerkschaftliche Be­
triebsräte. Diese Uebereinstimmung ist allerdings zum Teil durch den 
Zwang des Gesetzes herbeigeführt worden, denn die Bestimmungen des 
Gesetzes verpflichten den Betriebsrat zu enger Fühlung mit der gewerk­
schaftlichen Organisation.

Die Arbeit mit dem Betriebsrätegesetz hat inzwischen, 
während die Entwicklung zu strafferen Formen der zentralistischen Or­
ganisationen unaufhaltsam weiterging, zur Ueberwindung des einst so 
heftigen Gegensatzes zwischen Gewerkschaften und Räten geführt. Die Be­
triebsräte haben ihre besten Erfolge ohne Zweifel einer engen Fühlung 
mit den'Genossenschaften zu danken, und diese haben begonnen, sich der Be­
triebsvertretungen als ihrer Organe zu bedienen. Wir wollen die Auf­
richtigkeit des gegenseitigen guten Verhältnisses nicht in Zweifel ziehen, 
möchten aber doch daran erinnern, daß diese engen Beziehungen zum Teil 
auf äußere Einflüsse zurückzuführen sind. Sie beruhen auf der Existenz 
und den Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes, das beide Teile zu gegen­
seitiger Würdigung verpflichtet,') und auf der überragenden Geltung des 
gewerkschaftlichen Zentralismus, entstammen also nicht einer inneren Not­
wendigkeit des Betriebsrätewesens, das seine ursprüngliche dezentralistische 
Kraft nicht völlig eingebüßt hat. Diese wird gebannt durch die genannten 
Wirkungen des Gesetzes und paralysiert durch die zentralistische Kraft der 
Gewerkschaften; aber jenes kann verloren gehen, und diese kann eine 
Schwächung erfahren.

Gegenwärtig hat die zentralistische Tendenz der Gewerkschaften aller­
dings eine weitere Steigerung aufzuweisen durch das Tarifvertragswesen 
und seine große Ausdehnung, die wir in einem anderen Kapitel dieses 
Bandes dargestellt haben. Im modernen Kollektivvertrag, der die Arbeits­
bedingungen für einen großen und täglich wachsenden Kreis von Arbeit-

*) Vergl. Flatow, Betriebsräte und Gewerkschaften. Neue Zeitschrift für 
Arbeitsrecht, 4. Jahrg., Heft 7/8; ferner unseren Abschnitt: Die Krise der 
Sozialpolitik und das Betriebsrätegesetz.
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nehmern zwingend bestimmt, findet die zentralistische Idee ihren stärksten 
praktischen Ausdruck, und der zentrale Abschluß von Verträgen mit weit­
reichendem Geltungskreis hat bedeutende Machtbefugnisse der zu diesem 
Abschluß berufenen Organe zur Voraussetzung. Solange in größerem 
Umfange Tarifverträge bestehen, sind die Betriebsvertretungen, wenn sie 
den Boden des Gesetzes nicht verlassen wollen, genötigt, sich in ihren 
Grenzen und damit im Rahmen der gewerkschaftlichen Zentralorgani- 
fation, die Partei des Tarifvertrages ist, zu bewegen. Während eines 
tariflosen Zustandes gibt das Gesetz aber den Betriebsräten eine gewisse 
Freiheit, selbst die Arbeitsbedingungen mit den Arbeitgebern zu verein­
baren. Dabei würden sie in den meisten Fällen zwar nur mit mäßigen 
materiellen Erfolgen aufwarten können und außerdem sollen sie sich nach 
dem Gesetz auch bei der Verfolgung solcher Ziele im Einvernehmen mit 
den Gewerkschaften halten, aber dennoch kann ein solcher Zustand dazu 
führen, daß die dezentralistischen Kräfte des Betriebsrätewesens von 
neuem aufleben.

Das Unternehmertum hat auch bereits versucht, die Betriebsräte auf 
diese schiefe Bahn zu locken, wie aus unserer Darstellung der Idee der 
„Werkgemeinschaften", die wir an anderer Stelle bereits gegeben haben, 
hervorgeht. Das Unternehmertum gab offen zu erkennen, daß es sich mit 
der Idee trägt, die Betriebsräte zu Instrumenten solcher „Werkgemein­
schaften", die nur die alten gelben Werkverbindungen unter anderem 
Namen zu neuem Leben erwecken sollten, herabzuwürdigen.

In ähnlicher Weise wie das Unternehmertum spekulieren die Kom- 
m u n i st e n. Sie benutzen gleichfalls die Betriebsräte als Anknüpfungs­
punkte für ihre Propaganda in den Gewerkschaften. Auch sie rechnen da­
mit, das Gefüge der zentralistischen Organisationen durch die Mobili­
sierung der dezentralistischen Kräfte des Betriebsrätewesens lockern zu 
können. Ihre Propaganda muß daher versuchen, die Bedeutung der Be­
triebsräte — sehr zum Nachteil der Betriebsräte selbst — künstlich zu 
erhöhen. „Es war nicht das tägliche Herumschlagen mit einem Unter­
nehmer, was den Betriebsräten eine immer größere Bedeutung gab, 
sondern vielmehr die Tatsache, daß bei dem dauernden Versagen 
der Gewerkschaftsführer die revolutionären Be­
triebsräte es waren, die allein noch die Kämpfe gegen die Ver­
elendung und gegen die Unterdrückung des Proletariats führten", heißt 
es in einem Flugblatt, das die Zentrale der KPD. zu den Betriebsräte­
wahlen im Jahre 1924 verbreitete. Wie bei der „Werkgemeinschaft" der 
Unternehmer, so erscheinen auch hier die Betriebsräte als Ersatz für die 
gewerkschaftliche Organisation.

Diese Taktik hat der kommunistischen Bewegung in den Gewerkschaften 
allerdings nur mäßige Erfolge gebracht. Die Beteiligung einer von den 
Kommunisten inspirierten gewerkschaftlichen „Opposition" an den Be­
triebsrätewahlen mit eigenen Listen gibt wohl Gelegenheit, Unzufriedene 
aus allen gewerkschaftlichen Lagern und Unorganisierte zur Abgabe eines 
kommunistischen Stimmzettels zu bewegen, aber weder die Stimmenzahl 
noch die oppositionellen Zellen stellen eine reale Macht dar. Beide sind 
Sammelbecken eines aus momentanen Ursachen aufsteigenden und häufig 
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ebenso schnell versickernden Unwillens wechselnder Mitgliederkreise, mit 
einer sicheren Gefolgschaft aus diesen Kreisen hat die KPD. jedoch nie 
rechnen können. Die Fluktuation der Anhänger ist in der kourmunistischen 
Zellen- und Betriebsrätebewegung das einzige Beständige. Das waren 
Wohl — neben anderem — die Gründe, welche die Kommunisten ver­
anlagten, es einmal in einigen Industriezweigen, wo sich ein An­
knüpfungspunkt zu solchem Vorgehen bot, mit der Gründung selbständiger 
„revolutionärer" Organisationen zu versuchen, aber dieser Weg führte sie 
bald völlig ins Leere, so daß die Kommunistische Internationale höchst­
selbst diese Parole sehr schnell wieder verwarf.

Aber die Bemühungen der KPD., die Betriebsräte als Waffe gegen die 
Gewerkschaften zu benutzen, werden ohne nennenswerten Erfolg bleiben, 
solange das Betriebsrätegesetz die Betriebsvertretungen auf eine enge 
Verbindung mit den Gewerkschaften hinweist. Der Verlust des Gesetzes 
würde jedoch eine völlig neue Situation schaffen. Ich habe in meiner 
Broschüre „Die Betriebsräteschule" die Wirkungen angedentet, die eine 
Rückwärtsrevidierung der modernen Sozialpolitik zur Folge haben würde. 
Ich schrieb dort:

„Denn die Betriebsräte sind nicht Wirklichkeit, weil sie in der Verfassung 
und im Betriebsrätegesetz genannt werden, sondern sie werden dort genannt, 
weil sie Wirklichkeit waren. Ein Blick auf ihren historischen Werdegang lehrt 
es. Sie sind ein Stück Verfassung in jenem lebendigen Sinne, wie 
alle auf einem sozialen Lebenswillen beruhenden gesellschaftlichen Strömun­
gen ein Stück Verfassung sind und als ein solches zur Geltung gelangen, 
auch wenn sie noch nicht im Verfassungsdokument oder Gesetzeswerk sank­
tioniert sind. Nicht für ihr Sein an sich, aber für die Art des Seins 
der Betriebsräte ist ihre verfassungsmäßige und gesetzliche Bestätigung 
maßgebend geworden "’)

Die Aufhebung des Betriebsrätegesetzes würde also die Betriebsräte 
nicht beseitigen, sondern nur die gesetzlichen in ungesetzliche Betriebsräte 
verwandeln. Außerdem würde sie alle gesetzlichen Verbindungen mit den 
Gewerkschaften lösen. Ungesetzliche Betriebsräte würden viel leichter den 
Verlockungen zum Opfer fallen, die von einer radikalen Propaganda an 
sie herantreten. Wilden Betriebsrätebewegungen jeder Art würden sich 
dann die weitesten Möglichkeiten eröffnen.

Aber aus dieser Feststellung der Eigenarten des Betriebsrätewesens 
können wir nicht den Schluß ziehen, daß die Gewerkschaften die Betriebs­
räte zu fürchten hätten und sich ihrer wohl gar so schnell wie möglich 
entledigen müßten. Sondern wir können daraus nur folgern, daß die Ge­
werkschaften nichts unterlassen sollten, was die Betriebsräte enger mit den 
Gewerkschaften zu verknüpfen und den erwähnten äußeren Bindungen 
innerliche Beziehungen hinzuzufügen vermag.

Die Betriebsräte müssen noch mehr als bisher Organe der Ge­
werkschaften werden, aber nicht nur infolge gesetzlichen Zwanges, 
sondern auf Grund satzungsgemäßer Zugeständnisse der zentralistischen 
Organisationen. Bekommen sie Gelegenheit, in periodisch wiederkehrenden

a) Seidel, Die Betriebsräteschule. Verlag der Arbeitsgemeinschaft. Ber­
lin 1924.
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Zusammenkünften mit den leitenden Körperschaften der verschiedenen Jn- 
stanzenstufen der Zentralverbände in Fühlung und Gedankenaustausch 
zu treten, so erlangen sie die Befähigung, als Mittler zwischen Führung 
und Mitgliedschaft eine wichtige Aufgabe im Rahmen der gewerkschaft­
lichen Demokratie zu versehen. Je mehr die Gewerkschaften an Umfang 
zunehmen, je mehr sie genötigt sind, verantwortliche Aufgaben einer 
wachsenden Zahl von beamteten Funktionären, die von den Mitgliedern 
immer mit einem gewissen Mißtrauen betrachtet werden, zu übertragen, 
um so wertvoller kann für sie ein Stab von Funktionären sein, die 
dauernd im Arbeitsverhältnis verbleiben und sich doch der Gesamtorgani­
sation verantwortlich fühlen.

Verantwortlichkeit entsteht aber nur aus dem Bewußtsein engsten Ver­
bundenseins mit einem Ganzen zur Erfüllung einer Aufgabe innerhalb 
des Ganzen. Dieses Bewußtsein bei den Betriebsräten zu Pflegen, er­
scheint uns als eine wichtige Aufgabe der Gewerkschaften. Zweckmäßig 
eingereiht in den Umkreis der gewerkschaftlichen Demokratie können die 
Versammlungen der Betriebsräte ständige Repräsentativkörperschaften 
aller Grade und damit eine Einrichtung bilden, bei der schon infolge der 
jährlich wiederkehrenden Wahlen das demokratische Moment stark betont 
ist. Sie können ein wichtiges Mittel sein, den Zentralismus vor der 
Gefahr der Erstarrung zu bewahren, aber sie werden gleichzeitig eine 
Stütze der zentralistischen Idee, indem sie als Verbindungsglieder zwischen 
Massen und Führern die gegenseitige Verständigung fördern. Dazu be­
dürfen sie keineswegs des Rechts, zwingende Beschlüsse fassen zu können, 
denn beratende Befugnisse erfüllen nach unseren Beobachtungen den hier 
gesetzten Zweck vollkommen. Anfänge in dieser Richtung liegen bei einigen 
Gewerkschaften vor, aber sie dürften noch eines vielfältigen Ausbaues 
fähig sein.

Die Demokratie der zentralistischen Gewerkschaft ist nicht denkbar ohne 
ihr Widerspiel, die Disziplin. Gewerkschaftliche Disziplin kann aber nie 
auf bedingungsloser Anerkennung von Autoritäten beruhen; sie wird nur 
von Bestand sein, wenn sie sich auf E i n f i ch t, geschöpft aus fachlichen 
Kenntnissen, gründet. Eine Disziplin solcher Art wird um so notwendiger, 
je stärker der Zentralismus sich zuspitzt und je mehr sich gleichzeitig der 
Pflichtenkreis der Gewerkschaften allgemein vergrößert und im besonderen 
nach der produktionspolitischen Seite ausdehnt. Dann wird die Ueber­
sicht über das Ganze der Wirtschaft und die gleichzeitige eindringliche 
Kenntnis wirtschaftlicher Einzelheiten in wachsendem Maße Voraussetzung 
für den Erfolg der Führung wie für das verständnisvolle, disziplinierte 
Mitgehen der Mitglieder.

Die Gewerkschaften können nicht damit rechnen, solcher Einsicht durch 
Schulung der Massen in kurzer Zeit eine so weite Verbreitung zu ver­
schaffen, daß die Gesamtheit der Mitglieder gleichmäßig davon erfüllt 
wird. Um so notwendiger ist die sorgfältige, planmäßige Schulung eines 
kleineren, für die Bildungstätigkeit der Gewerkschaften erreichbaren Krei­
ses, der fähig ist, den Kern der Gesamtbewegung zu bilden, und 
dessen einzelne Angehörige in den Betrisben als Kern eines Vor-
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trupps von bewußten Anhängern der Idee der mo­
dernen Gewerkschaftsbewegung wirken.

In den Betriebsräten ist dieser Kreis gegeben. Engste innerliche Füh­
lung mit den Gewerkschaften, Eingliederung in ihren organisatorischen 
Körper und Durchdringung mit ihrem geistigen Leben erheben sie zu 
einem Mittel der gewerkschaftlichen Demokratie und zu Trägern gewerk­
schaftlicher Disziplin. Jedes Mittel aber, das geeignet ist, die Einheit 
von Demokratie und Disziplin zu vollenden, bedeutet eine 
Steigerung der inneren Kraft der Gewerkschaften. In einem solchen 
Verhältnis zwischen Betriebsvertretungen und Gewerkschaften liegt auch 
die sicherste Gewähr für die dauernde Aufhebung der dezentralistischen 
Tendenzen des Betriebsrätewesens. Ein planmäßig aufgebauter Funk­
tionärorganismus kann das Nervensystem der Organisation bilden, das 
alle Regungen an den einzelnen Gliedern des organisatorischen Körpers 
dem Gehirn mitteilt und alle Aeußerungen des Zentralwillens in den 
Gliedern zur Geltung bringt. Die Betriebsräte aber werden einen wich­
tigen Bestandteil des Funktionärkörpers der Zentralorganisation bilden 
können. Das Haus der Gewerkschaften, das, inneren Gesetzen folgend, 
wächst und sich dehnt, muß auch mit festeren Verbindungen im Innern und 
stärkeren organisatorischen wie geistigen Fundamenten versehen werden.
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Der Ansturm der sogenannten selbständigen Rätebewegnng dürfte die 

stärkste Krise gewesen sein, die der gewerkschaftliche Zentralismus im Laufe 
feiner Geschichte zu bestehen hatte. Der Zentralismus hat den Sieg davon­
getragen, aber die wirtschaftliche Entwicklung wird den Gewerkschaften auch 
fernerhin Probleme organisatorischer Art nicht ersparen. Die Gewerk­
schaftsbewegung wird diese Fragen immer wieder im Sinne des Zentralis­
mus beantworten müssen, denn die fortschreitende Konzen­
tration s beweg ung des Kapitals erlaubt keine andere Wahl. 
Diese Bewegung wird nie vollkommen abgeschlossen sein, so daß auch die 
Organisationsformen der Gewerkschaften beweglich bleiben werden. Um 
so wichtiger ist es, daß sie an einem feststehenden Prinzip eine sichere Orien­
tierung finden. In der Forderung des modernen I nd u st r i e - 
Verbandes erblicken wir, soweit diese Forderung in den Gewerkschaften 
selbst und in ihrem Interesse vertreten wird, den Versuch, zu einem solchen 
Prinzip zu gelangen.

Diese Einschränkung war zunächst geboten, denn die Organisationsform 
des Jndustrieverbandes ist auch von kommunistischer Seite gefordert 
worden, aber wahrlich nicht im Interesse der Gewerkschaften, nicht zur 
Mehrung und Stärkung ihres Bestandes, sondern als Parole gegen die 
Verantwortlichen Verbandsleitungen und znm Nntzen der kommnnistischen 
Partei. Die Kommnnisten haben damit nur erreicht, daß die Idee des 
Jndustrieverbandes in weiten Kreisen der Gewerkschaftsbewegung ein 
wenig in Mißkredit gekommen ist, aber wir würden es für verfehlt halten, 
die Forderung des Jndustrieverbandes darnach zn beurteilen uni) ihre 
zahlreichen Vertreter innerhalb der Gewerkschaften deswegen weniger 
günstig und ihr Begehren weniger ernst zu betrachten, weil sich die Kom­
mnnisten für die gleiche Forderung einfetzen. Die Probleme, die mit der 
Forderung des Jndustrieverbandes verknüpft sind, erscheinen uns im 
Gegenteil außerordentlich ernst und bedeutungsvoll, und zwar nicht darum, 
weil diese Forderung, von den Kommunisten in Opposition zu den Ge­
werkschaftsleitungen vertreten, diesen oder den Organisationen gefährlich 
werden könnte, denn das glauben wir durchaus nicht, sondern in einem 
durchaus positiven Sinne. Zunächst einmal darum, weil diese Idee in der 
Tat sehr zahlreiche Anhänger bei den gänzlich „unverdächtigen" Funk­
tionären und Mitgliedern der Gewerkschaften hat, nicht weil, sondern 
trotzdem der Jndustrieverband auch eine Forderung der Kommnnisten 
ist. Wir haben hier den merkwürdigen, nicht sehr häufigen Fall zu ver­
zeichnen, daß die Kommunisten mit einer ihrer Forderungen einen nach­
haltigen Eindruck in den Gewerkschaften erzielt zu haben scheinen, während 
sie sonst ihre Parolen darum so häufig wechseln und so viele zugleich ver­
treten müssen, weil die einzelnen bereits nach kurzer Zeit nicht mehr zu 
„ziehen" pflegen. Das zeigt aber nur, daß es sich beim Jndustrieverband 
gar nicht um eine der spezifisch kommunistischen Forderungen handelt, auf 
welche die Zentrale der KPD. Urheberrechte geltend machen könnte, sondern 
vielmehr um eine jener Ideen, die „in der Luft liegen", die von den Massen 
stark als zeitgemäß empfunden werden, während die KPD. sich vornehmlich 
darum des Gedankens bemächtigt hat.
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Diese starke Zustimmung, die der Gedanke bei den Mitgliedern der Ge­
werkschaften gefunden hat, führen wir darauf zurück, daß der Jndustrie­
verband, als diese Idee nach der Revolution auftauchte, sofort in Ver­
bindung gebracht wurde mit den Sozialisierungsbestrebungen und den 
Aufgaben, die den Gewerkschaften daraus erwachsen. Für die Anhänger 
des Jndustrieverbandes war und ist diese Organisationsform nicht eine 
beliebige unter vielen, zwischen denen man nach Gefallen und Bedarf 
wählen kann, sondern d i e Organisationsform; auch nicht allein das 
Mittel, die Konzentration der Gewerkschaften der Entwicklung der In­
dustrie gemäß zu fördern, sondern die Organisationsform, die typisch ist 
für ein neues Stadiuni der Gewerkschaftsb ewegung. 
Daraus erklärt sich uns die Dringlichkeit, mit der diese Forderung ver­
treten wird, und das erhöht die Bedeutung der mit ihr verknüpften 
Probleme.

Die Idee des Jndustrieverbandes, wie sie jetzt vertreten wird, ist daher 
auch wesensverschieden von der gleichlautenden Forderung, wie sie in 
früheren Epochen der gewerkschaftlichen Entwicklung erhoben wurde. Wir 
können diese Forderung nicht als erledigt oder auch nur erschüttert be­
trachten, indem wir nachweisen, daß alles schon einmal dagewesen ist, 
wie wir das in manchen anderen Fällen, wenn man uns dieses oder jenes 
als Nouveauté anpreist, mit Recht tun. Denn diese Organisationsform 
hat in der Tat durch die fortschreitende Entwicklung einen neuen Sinn er­
halten, und daraus erklärt es sich vor allem, daß die Anhänger dieser For­
derung sich auch nicht mit der Form der zur Zeit schon bestehenden Jn- 
dustrieverbände, die sich aus der Zusammenlegung von Berufsverbänden 
entwickelt haben, zufrieden geben, sondern auch sie in den Kreis ihrer Re­
formbestrebungen einbeziehen.

Einen interessanten und, wie uns scheint, gelungenen Versuch, das 
Wesen dieses heute nicht mehr voll als solchen anerkannten Jndustrie­
verbandes aus den Motiven zu erklären, die zu seiner Entstehung geführt 
haben, hat Johann Fiedler unternommen.') Er verfolgt in seiner 
Arbeit den Werdegang der organisatorischen Formen der deutschen Ge­
werkschaften. Der Berufsverband verfolge, legt Fiedler dar, vor 
allem die „monopolistische Tendenz", Lohnvorteile für die Angehörigen 
eines Berufes zu erringen, ohne Rücksicht auf das Interesse der Nachbar­
berufe oder eines größeren Ganzen. Nicht aus Unverstand oder bösem 
Willen, sondern weil sich das Bestreben der koalierten Berufsgenossen 
ganz natürlich zunächst auf die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse im 
Beruf richtet. Zum Zusammenschluß mehrerer Berufsoganisationen kommt 
es dort, wo sich infolge der technischen Entwicklung die beruflichen Grenzen 
verwischen und das Eindringen berufsfremder Arbeiter in 
das ehedem scharf abgegrenzte Berufsgebiet häufig wird. Die „Schutz­
tendenz" der Gewerkschaften, das Bestreben, das Unterangebot zu ver­
hindern, nötigt jetzt zur Vereinigung der verwandten Berufe in einer 
Organisation. So entsteht, zuerst in der Metallindustrie, schon sehr früh­
zeitig der „ursprüngliche Jndustrieverband". Zum Anschluß an den Jn-

') Die Konzentrationsbewegung der Gewerkschaften. Verlag: Hölder-Pichler- 
Tempsky, A.-G., Wien, Leipzig 1924.
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dustrieverband zeigen sich die Berufe geneigt, die seiner zum Zwecke der 
Durchsetzung der Schutztendenz bedürfen, während andere Berufe, deren 
Angehörige nicht durch Berufsfremde bedroht sind, an der Form des 
Berufsverbandes festhalten. Sie ist der Durchsetzung der monopolistischen 
Tendenz günstiger, denn die Einordnung der Berufe in die größere Ge­
meinschaft des Jndustrieverbandes bedingt die Unterordnung unter ein 
umfassenderes Interesse, das für Sonderinteressen keinen Raum läßt. Am 
deutlichsten zeigen sich diese Beweggründe für den Zusammenschluß der 
Berufe zum „ursprünglichen Jndustrieverband" bei den A n g e st e l l t e n. 
Die Vereinigung der Angestellten-Berufsgewerkschaften zur Zentralorga­
nisation der Angestellten erfolgt mit Rücksicht auf die infolge des Verlustes 
der beruflichen Eigenarten stark hervortretende Konkurrenz der An­
gestelltensparten untereinander. Die Konzentration bewegt sich daher, 
soweit die Angestellten daran beteiligt sind, bis in die jüngste Zeit in den 
Grenzen der Angestelltenschaft, während die Verbindung von Arbeitern 
und Angestellten bisher abgelehnt wurde. Die Entwicklung zum „ursprüng­
lichen Jndustrieverband" stellt mithin, folgert Fiedler, nur eine Form­
veränderung der gewerkschaftlichen Organisation dar; eine Funk­
tionsänderung ist weder als Voraussetzung noch als unmittelbare 
Folge mit dieser Entwicklung verbunden.

Die Forderung eines solchen Funktionswechsels wurde zum ersten Male 
von der Bewegung der „revolutionären Jndustrieverbände", wie Fiedler 
sich ausdrückt, erhoben, die in Deutschland nach 1918 entstanden. Sie sahen 
im Jndustrieverband das Mittel zur „Kontrolle der Produktion" und 
lehnten es ab, die Wirksamkeit der Gewerkschaften auf die Durchsetzung 
von Lohnforderungen zu beschränken. Fiedler überschätzt aber diese Be­
wegung in ihrer propagandistischen Wirkung wie in ihrer praktischen 
Bedeutung, wenn er schreibt, 1918 und 1919 war „der Einheitsverband 
für alle Hand- und Kopfarbeiter die populäre Losung des Tages". Die 
populäre Losung des Tages war der Tarifvertrag. Fiedler zeigt dann auch 
selbst am Beispiel der amerikanischen Industrial Workers of the World, 
bei denen ähnliche Ideen lebendig sind, wie in unseren „revolutionären 
Jndustrieverbänden", daß diese Bildung ihre ursprüngliche äußere Form 
nur wahren konnte, indem sie sich zum Zwecke der Lohnbewegungen inner­
lich in „organisatorisch kleinste Einheiten auflöste, die dann natürlich der 
Gegensatz einer Konzentration waren". Diesem Schicksal sind die deutschen 
revolutionären Jndustrieverbände nur entgangen, weil sie eine praktische 
Bedeutung nie erlangt haben und, soweit sie noch existieren, eine sach­
liche Verantwortung nicht zu tragen brauchen.

Die Forderung des Jndustrieverbandes, die gegenwärtig die freien Ge­
werkschaften beschäftigt, hat jedenfalls, wie wir schon darlegten, mit 
diesen „revolutionären Jndustrieverbänden" nichts zu tun, so daß wir uns 
mit-ihnen hier nicht mehr zu beschäftigen brauchen. Aber die Darstellung 
Fiedlers über Ursprung und Sinn des „ursprünglichen Jndustrieverban­
des" ist insofern von Nutzen, weil die Erörterung des Problems des Jn­
dustrieverbandes in den Gewerkschaften sich zugespitzt hat auf die Frage: 
soll die Bewegung die weitere Entwicklung der organisatorischen Formen, 
wie sie sich in der Entstehung der bereits vorhandenen Jndustriever-
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bände ankündigt, sich selbst überlassen, oder soll sie das Prinzip des In- 
dustrieverbandes zum zwingenden Gesetz für alle dem ADBG. an- 
geschlossenen Verbände erheben, indem sie unter Zugrundelegung dieses 
Prinzips mit bestimmter Zielsetzung das gesamte Organisationsgebiet 
systematisch aufteilt und die Verbände nötigt, sich den auf solche Weise ge­
schaffenen Organisationsgrenzen einzuordnen?

Auf diesen Punkt zugespitzt, bildete die Frage den Angelpunkt der Re­
ferate und der Diskussionen auf dem Gewerkschaftskongreß 
in Leipzig im Jahre 1922, in dessen Tagesordnung das Thema 
„Organisationsformen und Methoden der Gewerkschaftsbewegung" einen 
hervorragenden Platz einnahm. Tarnow war Referent. Er erklärte sich 
gleichfalls für den Jndustrieverband und leugnete nicht, daß dieser Form 
der Organisation die Zukunft gehören werde. Aber er lehnte jede zwangs­
weise Bindung an einen Organisationstyp ab und forderte für die Ver­
bände volle Freiheit, sich die äußere Form zu geben, die ihren besonderen 
Bedürfnissen und der Eigenart ihrer Lage entspricht. D i ß m a n n als 
Korreferent empfahl dagegen die strengere Lösung. Die von ihm in Ge­
meinschaft mit den Führern anderer Riesenorganisationen vorgeschlagene 
Resolution wurde angenommen, aber ihre praktische Durchführung 
wurde zunächst unterlassen; der Kongreß beauftragte den Vorstand und 
Ausschuß des ADGB. nur, eine Vorlage für die Bildung von Industrie- 
verbänden und über deren Abgrenzung auszuarbeiten und sie den Ver­
bänden zur Stellungnahme zu unterbreiten, und Vorstand und Ausschuß 
übertrugen diese Aufgabe einer Kommission.

Wie schwierig die Frage ist, deren Lösung die Gewerschaften damit be­
gonnen haben, ist daran erkennbar, daß diese Kommission ihre Aufgabe 
kaum zu erfüllen vermochte. Im Mai 1925 ist Tarnow, der Mitglied der 
Kommission ist, mit der bereits erwähnten') Broschüre „Das Organisations­
problem des ADGB." hervorgetreten, und im Vorwort zu seiner Arbeit 
schreibt er:

„Sechs Monate vor dem Breslauer Kongreß, der für Anfang September 
1925 anberaumt ist, weiß noch niemand, zu welchem abschließenden Ergebnis 
die Kommission kommen, und wie sich der Bundesausschuß letzten Endes dazu 
stellen wird. In dieser Feststellung liegt kein Vorwurf gegen die beratenden 
Instanzen, sondern nur eine Bestätigung dafür, daß die Materie unend­
lich viel komplizierter ist, als die meisten Anhänger einer Or­
ganisationsreform annehmen."
Tarnow bemüht sich dann, das gewiß sehr komplizierte Problem von 

allen Seiten zu beleuchten und die Schwierigkeiten zu zeigen, die seiner 
Lösung entgegenstehen.

Einmütigkeit scheint, nach den Mitteilungen Tarnows zu urteilen, 
darüber zu bestehen, daß eine gemeinsame Organisation der 
Arbeiter mit den Angestellten vorläufig noch nicht zweckmäßig 
ist. Die Schwierigkeiten, die hierbei auf der Seite der Angestellten be­
stehen, sind noch allzu groß; es muß anerkannt werden, daß sie in der 
Frage der Organisationsform noch längere Zeit bei dem Standpunkte des 
„ursprünglichen Jndustrieverbandes", wie wir ihn oben, Fiedler folgend. 

') Vergl. Seite 147.
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dargelegt haben, beharren müssen. Daher bleiben die Erörterungen über 
den Jndustrieverband zunächst aus die Arbeitergewerkschaften beschränkt.

Zum Kern der Materie dringt Tarnow vor im dritten Abschnitt seiner 
Arbeit, der die Ueberschrift trägt: „Wie kann die Leipziger Resolution 
(Dißmann) durchgeführt werden?" Er betont zunächst gleichfalls, daß es 
sich bei der fo stark umstrittenen Frage nicht nur um einen Gegensatz 
zwischen den Anhängern des Berufs- und denen des Jndustrieverbandes, 
sondern daneben — nach unserer Meinung sogar vornehmlich — um Gegen­
sätze unter den Anhängern der Jndustrieverbandsreform selbst handelt; 
die unentwegten Freunde des strengen Berufsverbandsprinzips sind dabei 
zunächst die bekannten „lachenden Dritten". Es gibt, sagt Tarnow, kein 
einheitliches Jndustrieverbandsprinzip, und er macht auch den Befürwor­
tern der Resolution Dißmann den Vorwurf, daß sie nicht klar zu erkennen 
gegeben haben, nach welchen bestimmten Grundsätzen die Abgrenzung der 
Jndustrieverbände erfolgen soll. Er schreibt:

„Die immer wiederkehrende Begründung für die Notwendigkeit von Jn- 
dustrieverbänden ist der Hinweis ans die zunehmende Konzentration in 
der Wirtschaft. Daraus wird gefolgert, daß die Gewerkschaften sich in 
derselben Richtung zusammenschließen müssen, wie die Konzentration in der 
Wirtschaft vor sich geht. Nun wurde schon in Leipzig darauf hingewiesen, daß 
die wirtschaftliche Konzentration keine einheitliche Bewegung ist, sondern in 
unterschiedlicher Richtung verläuft. Man muß unterscheiden zwischen der 
Tendenz der horizontalen Konzentration, das heißt dem Zu­
sammenschluß von Betrieben der gleichen Produktionsart und Produktions­
stufe, der vertikalen Konzentration, das heißt von Betrieben auf­
einanderfolgender Produktionsstufen, angefangen bei der Rohstoffgewinnung 
bis zuni Fertigfabrikat, und der Tendenz zu gemischten Konzernen, 
das heißt die Zusammenfassung von Betrieben unterschiedlicher Produktions­
arten und Prodnktionsstufen. Tatsächlich sind alle drei Tendenzen auch in den 
Vorstellungen über Jndustrieverbände wieder anzutreffen. Der B au­
ge w e r k s b u n d z. B. verlangt eine vertikale Organisation, die Zusammen­
fassung der Baustoffherstellung mit dem eigentlichen Baugewerbe einschließ­
lich der Baunebenbetriebe. Die Pläne des Bergarbeiterverbandes 
liegen in der gleichen Richtung, indem er neben dem eigentlichen Bergbau 
auch die angegliederten chemischen Betriebe verlangt. Der Verband der 
Staats- und Gemeindearbeiter fordert alle Betriebe in öffent­
licher Hand ohne Rücksicht auf die Jndustrieart. Hier soll also das Konzern­
prinzip verwirklicht werden."')

Hiermit ist das wesentliche des Problems aufgezeigt. Neben den von 
Tarnow erwähnten Tendenzen der wirtschaftlichen Konzentration, die zur 
Richtlinie dienen könnten bei der Ermittlung des Prinzips für die 
Abgrenzung der Jndustrieverbände, besteht sodann die Idee, die Zu­
gehörigkeit zur Organisation nach der Zugehörigkeit zum Betriebe zu be­
stimmen. Bevor wir nun aber, anschließend an Tarnows Ausführungen, 
näher auf diesen Kern der Frage eingehen, möchten wir bemerken, daß 
unsere Betrachtungen lediglich einen Beitrag zur Auflichtung der Frage 
darstellen sollen, denn der einzelne kann nicht befugt sein, endgültige 
Lösung geben zu wollen zu einer Frage, die von der gesamten Bewegung

') A. a. O. Seite 22.
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und ihren erfahrensten Vertretern nur mit Mühe und nach ernstem 
innerem Ringen beantwortet werden wird.

Das „Konzernprinzip", mit dem wir beginnen wollen, halten wir für 
höchst ungeeignet, die Grundlage einer allgemein gültigen Festsetzung der 
Organisationsgrenzen zu bilden. Die in der Vergangenheit gemachte Er­
fahrung, daß die Entwicklung der Organisationsformen und Eigentums- 
tombinationen der Wirtschaft mitbestimmend sind für die Gestaltung der 
gewerkschaftlichen Organisationen, darf uns nicht zu der Folgerung ver­
leiten, daß die Gewerkschaften gut beraten sind, wenn sie neue Bildungen 
in der Wirtschaft in jedem Falle und mit allen Einzelheiten ohne Prüfung 
und Bedenken auf die eigenen Organisationsformen übertragen. Die 
kapitalistische Konzentrationsbewegung der jüngsten Zeit wird gerade 
durch Erscheinungen charakterisiert, die uns durchaus nicht geeignet er­
scheinen, den gewerkschaftlichen Organisationen als Vorbild zu dienen. Der 
wachsende Einfluß des Finanzkapitals bringt das spekulative Mo­
ment in der Wirtschaft sehr stark, vielleicht mit zunehmender Stärke zur 
Geltung. Große Eigentumsmassen gehen gleichsam „spielend" von einer 
Hand in die andere, aber sie gehen auch bald wieder verloren, wie der Zu­
sammenbruch jener Riesenkonzernbildungen, die in der Inflationszeit 
entstanden waren, während der Deflationskrife gezeigt hat. Es muß uns 
eine Warnung vor einer Ueberschätzung der Bedeutung dieser Bildungen 
sein, daß die aufräumende Wirkung der Währungsstabilisierung selbst 
vor dem Stinnes-Konzern, dem stärksten dieser Art, welcher der ganzen 
Gattung den volkstümlichen Namen gegeben und allen gleichgerichteten 
Bestrebungen als Muster gedient hat, nicht zum Stillstand gekommen ist. 
Es war gewiß kein Zufall, daß eine starke Spekulantennatur wie Stinnes 
an der Spitze der modernen Konzernbewegung stand. Seine Rolle war 
aber, was auch schon vor dem Bankrott seines Konzerns im Sommer 
1925 erkennbar war, günstigstenfalls die des Pioniers; wie der Gestalter 
dieser Form wirtschaftlicher Konzentration aussehen und welche endgültige 
Gestalt die in der Entstehung begriffenen Bildungen annehmen werden, 
bleibt abzuwarten. Bei der Beurteilung der Wirkungen von Umgrup­
pierungen innerhalb der organisierten Wirtschaft für die Gewerkschaften 
sollte das nicht übersehen werden, denn die Formen der gewerkschaft­
lichen Organisationen dürfen den neuen Bildungen, deren Festigkeit und 
Dauer noch ungewiß sind, nicht automatisch folgen. Ein solcher An­
passungseifer würde beständige Unruhe in die Organisationen tragen. 
Dieses Moment verdient bei der Erörterung der Folgen der modernen 
Konzernbildung für die Organisationsformen der Gewerkschaften größte 
Beachtung. Solange die Konzernbewegung nicht zu einem gewissen Ab­
schluß geführt und Bildungen von einiger Beständigkeit geschaffen hat, ist 
es bedenklich, abschließende Folgerungen sür die Gewerkschaften von dieser 
Bewegung abzuleiten.

Die Organisationsform, die der Verband der Gemeinde- und 
Staatsarbeiter herausgebildet hat, halten wir dagegen nicht für 
eine Verwirklichung des „Konzernprinzips", und daher haben auch die 
Bedenken, die gegen das „Konzernprinzip" sprechen, in diesem Falle keine 
Geltung. Die Organisationsform der Gemeindearbeiter hat sich nach der 
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Eigenart der Organe gebildet, die für diese Arbeiterkategorie die Arbeit-- 
geberfunktion ausüben. Das gleiche gilt für den Einheitsverband der 
Eisenbahner Deutschlands, der Organisation der Staatseisenbahner. Der 
besondere Weg, den diese Arbeitergruppen bei der Bestimmung ihrer Or­
ganisationsform gegangen sind, scheint uns berechtigt infolge der Besonder­
heit ihrer Arbeitgeber, die sich ihrem ganzen Wesen nach von allen anderen 
Arbeitgebergruppen unterscheiden, und weil außerdem durch eine eigene 
und geschlossene Organisation der Gemeindearbeiter wie der Staatseisen­
bahner keine größere und machtvollere gewerkschaftliche Organisation zer­
stört oder in ihrer Entwicklung behindert worden ist.

Indessen besteht infolge der Existenz dieser Organisationen der Staats­
arbeiter eine Differenz zwischen ihrem Grundsatz, die Organisations­
grenzen nach der Besonderheit des Arbeitgebers zu ziehen, und der Idee 
des Deutschen Verkehrsbundes, die Arbeiter aller Verkehrszweige zusam- 
menzusassen. Alle drei Organisationen erheben Anspruch auf die Mit­
gliedschaft von Verkehrsarbeitern und alle drei haben Staats- und Ge­
meindearbeiter organisiert. Die Idee des reinen Jndustrieverbandes, die 
hier den restlosen Zusammenschluß aller Verkehrsarbeiter erheischt, die, 
das muß zugegeben werden, am konsequentesten vom Verkehrsbunde ver­
treten wird, kreuzt sich hier mit dem Gedanken, die Arbeiter in öffentlichen 
Betrieben gesondert zu organisieren. Die Lage wird dadurch noch erschwert, 
daß alle drei Organisationen zugleich die Beamten der bei ihnen ver­
tretenen Betriebsverwaltungen organisieren und unter ihnen für die Idee 
der Einheitsorganisation der Arbeiter mit den Be­
amten werben. Damit steuern sie hin auf den umfassenderen Gedanken 
der Zusammenfassung der „Hand- und Kopfarbeiter", aber gerade dieses 
innerhalb der einzelnen Verwaltung (Post, Eisenbahn, städtische Ver­
waltungen) weitergesteckte Ziel hindert sie zunächst an der Verwirklichung 
des Jndustrieverbandes im engeren Sinne, das heißt an der Organisierung 
aller Arbeiter des Verkehrs in einem Verbände, denn die Beamten­
gruppen der einzelnen Verwaltungszweige würden den Einzelorga­
nisationen, denen sie gegenwärtig angehören, auf diesem Wege wohl nicht 
folgen. Daher werden diese Differenzen in der Region der Verkehrsunter­
nehmungen noch einige Zeit wirksam bleiben, aber es besteht Aussicht, daß 
sie durch Kartellverbindungen zwischen den drei in Betracht kommenden 
großen Organisationen zum mindestens sehr gemildert werden.

Die Eigenart des Arbeitgebers darf für die Bestimmung der Orga­
nisationsform und die Begrenzung des Organisationsgebietes selbstver­
ständlich keine Rolle spielen, wenn ein solches Vorgehen bestimmte 
Gruppen aus dem festen Verbände einer geschlossenen Industrie und der 
entsprechenden Organisation lösen würde. So wäre es ein Fehlschritt, 
wollte man in Anwendung des gleichen Prinzips, nach dem der Verband 
der Gemeinde- und Staatsarbeiter gebildet ist, etwa die Arbeiter der 
Staatsgruben aus dem Bergarbeiterverbande herausnehmen; hier wiegt 
die Zugehörigkeit zu der scharf abgegrenzten und innerlich einheitlichen 
Bergbauindustrie schwerer als die Tatsache, daß der Staat Eigentümer 
einer kleinen Zahl von Gruben ist.

Das „Konzernprinzip" möchten wir jedenfalls bei unseren weiteren
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Betrachtungen ganz ausschalten. Wie aber ist es mit der weiteren Frage, 
ob für die Bildung der Jndustrieverbände die Anpassung an die horizon­
tale oder vertikale Zusammenschlußtendenz in der Wirtschaft oder der 
Grundsatz der Betriebsorganisation gelten soll?

Tarnow sagt, es sei als Grundsatz aufgestellt worden, daß im Jndustrie­
verband diejenigen Arbeiter zusammengefaßt werden müßten, die „an der 
Herstellung eines Produktes gemeinsam beschäftigt sind". Um nun zu 
zeigen, daß auch bei der Anwendung dieses Grundsatzes die Abgrenzung 
der Organisationen immer unsicher bleiben wird, welches Organisations­
prinzip man auch als richtunggebend wählen mag, das horizontale, ver­
tikale oder das der Betriebsorganisation, führt er folgendes Beispiel an:

„Man nehme den sehr einfach gelagerten Fall einer Fahrradfabrik, 
einfach deswegen, weil hier nur e i n Gegenstand hergestellt wird, dessen Zu­
gehörigkeit zur Metallindustrie unbestritten ist. Gehört der G u m m i r e i f e n 
zum Produkt „Fahrrad" oder ist er ein selbständiges Produkt? Zur Fertig­
stellung des Fahrrades gehört auch das Anbringen einer Werkzeugtasche 
aus Leder, die fix und fertig aus einer Lederwarenfabrik bezogen wird. Es 
wird wohl niemand der Meinung sein, daß diese Lederwarenfabrik deswegen 
ein Zweig der Metallindustrie und nicht der Lederwarenindustrie sei. (Wer es 
trotzdem wäre, mag darüber nachdenken, wohin der Betrieb gehört, wenn er 
neben Fahrradtaschen auch andere Lederwaren herstellt.) Nehmen wir nun 
an, daß die Fahrradfabrik die Lederwarenfabrik aufkauft. Auch jetzt kann noch 
nicht die Rede davon sein, daß die Belegschaft dieses Betriebes nicht mehr zur 
Lederwarenindustrie gehört; denn wir gehen ja von der Voraussetzung aus, 
daß nicht das Konzernprinzip, sondern das horizontale Jndustrieprinzip 
Geltung hat. Wie nun aber, wenn die Fahrradfabrik dazu übergeht, Ein­
richtungen und Belegschaft aus der Lederwarenfabrik räumlich in die eigene 
Fabrik hineinzunehmen? Hätten wir die Betriebsorganisation, so wäre kein 
Zweifel, daß nunmehr die fraglichen Lederarbeiter in den Metallarbeiter- 
Verband übertreten müßten. Indessen soll ja die Form der Betriebsorga­
nisation nicht gelten, sondern ein Prinzip, das die Organisationszugehörigkeit 
der einzelnen Arbeiter nur nach ihrer Stellung zur Produktion bestimmt. In 
dieser Stellung ist jedoch nicht die geringste Aenderung eingetreten. Weder die 
Herstellungweise der Werkzeugtaschen, noch deren Verhältnis zum Endprodukt 
hat sich irgendwie geändert, und deswegen kann sich auch im Organisations­
verhältnis nichts ändern. Daraus ergibt sich eine Feststellung, die für den 
ganzen Organisationsplan von entscheidender Bedeutung ist: Die Werkzeug­
taschenabteilung in der Fahrradfabrik ist ein Teil der Lederwarenindustrie 
und nicht der Metallindustrie. Allgemein ausgedrückt: Ein Betrieb kann 
in verschiedene Indu st rien zerlegt werden, und die Be­
legschaften verteilen sich dementsprechend auf ver­
schiedene Jndustrieverbänd e."4)

4) A. a. O. Seite 24. Der Sperrdruck stammt hier und in dem oben angeführten 
Zitat von Tarnow.

Was Tarnow über diesen Fall sagt, ist gewiß richtig; fraglich ist aber, 
ob dieses Beispiel wirklich allgemeine Bedeutung hat. Wir ver­
kennen die Schwierigkeiten, die der Aufstellung und Durchführung eines 
Systems von Jndustrieorganisationen entgegenstehen, keineswegs, aber 
dennoch scheint uns, daß Tarnow mit seinem Beispiel diese Schwierigkeiten 
übertreibt.
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Wir zweifeln auch nicht daran, daß sich noch viele Beispiele der gleichen 
Art anführen lassen, die zu ähnlichen Folgerungen, wie Tarnow sie gibt, 
führen können. Sehen wir aber näher hin, dann finden wir, daß solche 
Fälle fast durchweg den Fertigwarenindustrien angehören. In ihrem Be­
reiche laufen die Grenzen der einzelnen Industriezweige allerdings kreuz 
und quer übereinander. Verfolgen wir aber die Herkunft des einzelnen 
Produkts bis zum Urstoff, so bemerken wir, daß sich das Gewirr mehr und 
mehr lichtet, je näher wir der Urproduktion kommen.

Der Gummireifen ist ein Endprodukt der chemischen Industrie und die 
Werkzeugtasche ein solches der Lederindustrie; das werden sie immer 
bleiben, ganz gleich, mit welchem andern Stoff Gummi oder Leder im Fer- 
tigfabrikat verbunden werden. Die Lederwarenfabrik kann außer Werkzeug­
taschen für Fahrräder auch noch andere Erzeugnisfe hervorbringen, die in 
Verbindung mit den Erzeugnissen anderer Zweige als der Metallindustrie 
in den Konsum eingehen. Aber die Gerberei stellt nur Leder her, das nur 
(oder doch so überwiegend, daß die Abweichungen nicht entscheidend sind), 
in der Lederindustrie verarbeitet wird, die Zementfabrik arbeitet nur für 
den Bedarf des Bauens, die Papierfabrik für den des graphischen Gewerbes, 
das Hüttenwerk für die Metallindustrie, die Mühle nur für die Lebensmittel­
industrie. Je mehr wir uns dem Urprodukt nähern, um so reiner stellen 
sich die Betriebe mit ihrer gesamten Belegschaft als einer bestimmten 
Industrie zugehörig dar, um so geringer werden also die Schwierigkeiten 
für die Einreihung aller Arbeiter der Betriebe in eine Organisation, die 
in der Fertigwarenindustrie vorhanden sind.

Wir finden also, daß es gar nicht so unmöglich wäre, die Idee des 
Jndustrieverbandes mittels der vertikalen Zusammenfassung durchzuführen. 
Aber wir sind nicht der Meinung, daß sich die Anhänger des Industrie- 
verbandes deshalb schon für dieses Prinzip und seine ausschließliche An­
wendung entscheiden sollten, denn es ist gar nicht erforderlich, ein für 
allemal die horizontale oder vertikale Zusammenfassung der Gliederung 
der Jndustrieverbände zugrunde zu legen, sondern es kann der eine Grund­
satz neben dem andern gelten.

Der Metallarbeiterverband vereinigt doch bereits auf ho­
rizontaler Basis nebeneinander stehende Berufe der Fertigwaren­
fabrikation der Metallindustrie in sich und dehnt sein Organisations­
gebiet zugleich, abwärts auf der Stufenleiter des Produktionsganges, 
aus bis zum Hüttenwerk, also in vertikaler Richtung. Der Bau­
gewerksbund umfaßt gleichfalls (horizontal) die Berufe der Bau­
handwerker, strebt aber auch darnach, sich in vertikaler Linie auszudehnen, 
indem er die Arbeiter der Baustoffindustrie zu gewinnen sucht. Der Ver­
band der Lebensmittelarbeiter geht in gleicher Weise vor, 
indem er bei den Mühlen beginnt, um von dort aus sein Werbegebiet 
fächerartig über die ganze Front der Berufe der Fertigwarenindustrie aus­
zubreiten.

Aber keine der drei Organisationen dringt in vertikaler Ausdehnung bis 
zur eigentlichen Urproduktion vor, sondern alle machen unmittelbar vor 
ihren Toren Halt. Die Metallarbeiter denken nicht daran, sich mit den 
Arbeitern der Erzgruben zu vereinigen, und der Lebensmittelindustrie­
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verband will nicht die Landarbeiter gewinnen. Die Urproduktion, Berg­
bau und Landwirtschaft, bilden innerhalb der Gesamtwirtschaft eine so 
streng abgeschlossene Sphäre mit so deutlich ausgeprägter Eigenart, daß 
auch ihre Arbeiter dieser Eigenart wegen in besonderen Organisationen 
auf rein horizontaler Basis vereinigt werden und vereinigt bleiben 
muffen.

Somit ließe sich ein System von Jndustrieorganisationen, deren Grenzen 
keineswegs weniger genau bestimmt wären, als die der gegenwärtig be­
stehenden Verbände, sehr Wohl denken, wenn die horizontale und die 
vertikale Verknüpfung nebeneinander angewandt wird. Wir müßten 
dann aber neben der Absicht, alle Arbeiter, die mit der Herstellung eines 
Produktes gemeinsam beschäftigt sind, gemeinsam zu organisieren, die 
andere verfolgen, alle Arbeiter zu vereinigen, die den gleichen Stoff 
verarbeiten. In der einen Industrie dürfte dann das eine, in anderen 
Zweigen der Wirtschaft das andere Prinzip stärker hervortreten.

Bei alledem bleibt aber die Werkzeugtaschenfabrik, wo ihr Standort auch 
fein mag, ein Teil der Lederindustrie, wie auch die Druckerei, die ein großer 
Betrieb sich zulegt, um seine Drucksachen selbst zu fertigen, immer zum 
graphischen Gewerbe gehören wird. Die Ueberschneidungen der Orga­
nisationsgrenzen in den Betrieben, namentlich in denen der Fertigwaren­
industrie, werden bleiben, welche Lösung auch versucht werden mag, aber 
sie werden vielleicht doch ein wenig gemildert werden. Auf jeden Fall ist 
die Absicht, alle Arbeiter eines Betriebes der gleichen Organisation zu­
zuführen, am schwersten zu verwirklichen. Die Schwierigkeiten, die be­
sonders bei Lohnkämpfen hieraus entstehen, müssen bewältigt werden durch 
die Anwendung der „Regeln für die Führung von Lohnbewegungen". Um 
sie wirksam zu machen, bedarf es aber anscheinend jener Stärkung der 
Stellung des Bundesvorstandes, die wir am Schluffe des Abschnittes „Die 
Konzentration der organisatorischen Kräfte" behandelt haben. Außerdem 
können in diesem Punkte wohl die Betriebsräte etwas zur Ausgleichung 
von Gegensätzen und zur Minderung von Reibungen beitragen, da sie die 
Gesamtheit der Belegschaft vertreten und zugleich in engster Fühlung mit 
allen beteiligten Gewerkschaften stehen.

Aber die Anhänger des Jndustrieverbandes wollen ja dieser Organi­
sationsform andere, neue Aufgaben neben der Führung der Lohnbewe­
gungen zuweisen; sie treten ja vor allem für diese Organisationsform ein, 
weil sie diese neuen Aufgaben, auf die auch Tarnow wieder hingewiesen 
hat, für dringlich und den Jndustrieverband für die Voraussetzung zu ihrer 
Lösung halten. Die Politik der Gewerkschaften, die in der Berufsorga­
nisation und im „ursprünglichen Jndustrieverband" auf die Beeinflussung 
der Verteilung des Sozialprodukts beschränkt ist, wächst von hier aus, wie 
wir an anderer Stelle dargelegt haben"), hinein in das Gebiet der Einfluß­
nahme auf die Herstellung des Sozialprodukts und die Organisation der 
Wirtschaft. Dieser Aenderung ihrer Funktion vermögen die Gewerk­
schaften nur mit Hilfe des modernen Jndustrieverbandes gerecht zu 
werden. Der monopolistische Berufsverband und der nur aus Gründen

6) Siehe den Abschnitt: Gewerkschaften und Wirtschaft.
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der „Schutztendenz" entstandene „ursprüngliche Jndustrieverband", um 
mit Fiedler zu reden, sind durch ihre ausschließlich lohnpolitische Zielsetzung 
gehindert, ein allgemeines volkswirtschaftliches Interesse über die Sonder­
interessen der Gruppen und Sparten, ja selbst recht zahlreicher Massen der 
Arbeiter oder Angestellten eines Industriezweiges zu setzen. Die Größe 
der Zahl ist hier in der Tat keine Gewähr für große Gesichtspunkte. Die 
Gewerkschaften sind sich, wie die Beschlüsse der letzten Gewerkschafts­
kongresse zeigen, dieses Funktionswechsels durchaus bewußt, und die An­
hänger des Jndustrieverbandes haben auch erkannt, daß der Jndustrie­
verband die diesen neuen Tendenzen entsprechende Organisationsform sein 
wird. In der Resolution Dißmann") heißt es daher:

„Die an die Gewerkschaften gestellten Anforderungen sind in den letzten 
Jahren gewaltig gestiegen. Die Aufgaben der Betriebsräte sowie die 
Wirtschaftsfragen und die mit allen Kräften anzustrebende So­
zialisierung können nicht genügend auf der Grundlage des einzelnen 
Berufs gefördert werden. Das kann erfolgreich nur durch Industrie- 
organisationen geschehen."
Auch Karl Zwing betont diesen Gesichtspunkt sehr entschieden:

„Aus dem bisher Gesagten dürfte zu ersehen sein, daß wir die Notwendig­
keit einer Veränderung der gewerkschaftlichen Organisationsformen in dem 
Funktionswandel der Gewerkschaften erblicken. Die den Gewerkschaften 
verbliebenen alten Funktionen, z. B. Führung des Lohnkampfes, der Ent­
wicklung der Sozialpolitik und des Arbeitsrechts, sind durchaus mit den bis­
herigen gewerkschaftlichen Organisationsformen zu bestreiten. Aber die neuen 
Funktionen auf dem Gebiete der Wirtschaftsproblematik lassen sich nicht mit 
den Methoden, die die Berufsverbände entwickeln können, lösen. Das beste 
Beispiel ist der Baugewerksbund, der mit seinem System der Banhütten die 
für die Gewerkschaften aufgeworfene WirtschaftsProblematik durch aktiven 
Eingriff in die Produktion zu lösen, versucht. Hier, wo in den Bauhütten 
ein neuer leitender Gedanke entstand, traten die Gruppeninteressen bald 
dahinter zurück. Das neue Interessengebiet erwies sich als stärker als die 
Gruppeninteressen, oder an der neuen Idee der Bauhütten waren alle Ar­
beitereinzelgruppen interessiert. Der solidarische Ausgleich innerhalb der Ein­
zelgruppen ist eben sofort gegeben, wenn eine größere, die Einzelinteresien von 
Gruppen überragende Idee sich zeigt. Daher ist es durchaus erklärlich, daß 
in den Berufen des Baugewerksbundes die Idee des Jndustriever­
bandes willig ausgenommen wurde und bis jetzt am vollkommensten durch­
geführt werden konnte."')
Auch wir glauben, daß es zur Erfüllung dieser Aufgaben an die hier 

erinnert wird, einer strengeren Anpass ungderOrganisations- 
grenzen an die Struktur der Wirtschaft bedarf, als gegen­
wärtig. Wir sind auch mit Zwing der Meinung, daß der Versuch der 
Bauarbeiter, dem Problem der Umgestaltung der Wirtschaft praktisch 
zuleibe zu gehen, ein neues und anders geartetes Verhältnis der beteiligten 
Arbeitergruppen zur Frage der Organisationsform geschaffen hat. Aber 
Zwing muß auch gleich darauf betonen, daß der Fall des Baugewerbes

") Protokoll der Verhandlungen des 11. Gewerkschaftskongresses, Leipzig 1922, 
Seite 534.

’) Zwing, Zur Frage der gewerkschaftlichen Organisationsform. Gewerkschafts- 
Archiv, Band 2, Seite 274 ff. Auch als Sonderdruck erschienen. 
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in diesem Punkte ein Ausnahmefall ist und die Voraussetzungen für ein 
ähnliches Vorgehen bei allen anderen Industriezweigen fehlen, fo daß sich 
auch die entsprechenden Folgen bei den Organisationen nicht einstellen 
können. Es ist eben auch hier wieder die Frage, ob diese neuen Aufgaben 
sich schon so stark von den alten lösen lassen und schon so sehr die ur­
sprünglichen Aufgaben überwiegen, daß darum ein Wechsel der Or­
ganisationsform in Kürze eintreten muß. Wir haben uns ja über das 
Verhältnis der alten zu den neuen Aufgaben an anderer Stelle aus­
gesprochen.

Es fragt sich weiter, ob ein aus solchem Grunde schnell herbeigeführter 
Wechsel der Organisationsformen für die Verbände, die noch lange Zeit sehr 
tief in den alten Aufgaben stecken werden, erträglich wäre. Tarnow fragt, 
sehr mit Recht, mit welchen Mitteln denn der ADGB. die Organisationen 
zwingen soll, die neue Form, wenn sie beschlossen werden sollte, an- 
zuerkennen. Er erinnert an den Beschluß des Fabrikarbeiterver­
bandes, daß er den ADGB. verlassen werde, wenn ein Beschluß über 
die Frage der Organisationsform gefaßt werden sollte, dessen Durchführung 
seinen Bestand erschüttern würde.

Auch auf der 18. Sitzung des Ausschusses des ADGB. am 12. Juni 
1925 zeigte sich, wie berechtigt die Bedenken Tarnows in dieser Hinsicht 
sind. Drei Gruppen mit verschiedenen Anschauungen zur Frage der Durch­
führung der Leipziger Resolution haben sich im Laufe der Zeit und infolge 
der Erörterungen in der zur Prüfung der Frage eingesetzten Kommission 
abgesondert, was im Vergleich zur völligen Ungeklärtheit des Problems, 
die vor Leipzig bestand, immerhin einen beträchtlichen Gewinn darstellt. 
In der Sitzung, die sich mit dem Ergebnis der Kommissionsarbeit be­
schäftigte, standen sich die drei Gruppen mit ihren Auffassungen gegen­
über. Die Anhänger der Jndustrieverbände legten dem 
Ausschuß einen von dem Vorsitzenden des Metallarbeiterverbandes, Diß- 
mann, ausgearbeiteten Plan vor, der sowohl allgemeine Richt­
linien für die Schaffung von Jndustrieverbänden aufzuzeigen versucht, 
wie im einzelnen den organisatorischen Aufbau und den Wirkungsbereich 
der zu schaffenden Jndustrieverbände darzulegen unternimmt. Rach 
Ueberzeugung dieser Gruppe ist es durchaus möglich, einen einheitlichen 
Plan zur Durchführung zu bringen; der Plan sieht eine Einteilung des 
gesamten Organisationsgebietes der Gewerkschaften in 15 Jndustrie­
verbände vor.

Dieser Auffassung widerspricht eine zweiteGruppe,die eine Orga­
nisationsumformung der Gewerkschaften im Sinne des Leipziger Be­
schlusses nicht für sachlich notwendig hält, da die industrielle 
Konzentration sich weder so einheitlich und schnell noch in der Richtung 
vollzieht, wie von der ersten Gruppe angenommen wurde. Sie-hält einen 
Umbau der Gewerkschaften auf Grund des Leipziger Beschlusses durch 
gegenseitige Vereinbarung für möglich und erklärt es für unzweckmäßig, 
die bisherige organische Entwicklung durch gewaltsame Eingriffe stören zu 
wollen.

Eine dritte Gruppe hält zwar auch die zwangsweise Durch­
führung des Neuaufbaues der Gewerkschaften nicht für angebracht, aber sie 
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erkennt doch im Gegensatz zu der zweiten Gruppe die grundsätzliche 
Richtigkeit der dem Leipziger Beschluß zugrunde lie­
genden Auffassung über den Einfluß der wirtschaftlichen Entwick­
lungstendenzen auf die Gestaltung des Organisationsaufbaues an. Auch 
sie wendet sich gegen eine zwangsweise Lösung und hält eine gesunde Ent­
wicklung nur durch gegenseitige Verständigung der beteiligten Gewerk­
schaften über die zweckmäßige Abgrenzung der Organisationsgebiete oder 
das Zusammenlegen von Organisationen für möglich.

Den beiden letztgenannten Gruppen gemeinsam ist die Auffassung, daß 
neben der Vereinheitlichung der Verwaltung usw. ein Ausbau der 
B u n d e s e i n r i ch t u n g e n für die gemeinsame Interessenvertretung 
auf wirtschaftlichem, wirtschaftspolitischem, sozialpolitischem und rechtlichem 
Gebiete wünschenswert sei. Jede dieser beiden Gruppen, von denen die erste 
von Tarnow (Holzarbeiterverband), die zweite von Schumann (Ver­
kehrsbund) geführt wurde, hat dem mit der Prüfung der Frage beschäftigten 
Ausschuß eine Entschließung vorgelegt, worin sie übereinstimmend fest­
stellen, daß sich die industrielle Konzentration nicht so 
schnell, wie vom Leipziger Gewerkschaftskongreß angenommen worden 
war, vollzieht und daß insbesondere die Zusammenfassung von Rohstoff­
betrieben mit Betrieben der Verarbeitungsindustrie nicht so be­
deutend ist, daß damit die Notwendigkeit einer Umformung der Or­
ganisationen begründet werden könnte. Im übrigen weicht der Gedanken­
gang der Entschließungen in der oben angedeuteten Weise voneinander ab, 
vom Ausschuß angenommen wurde die Resolution Tarnow.

Die Meinung des Bundesvorstandes geht dahin, daß zwangsweise 
durch einen verbindlichen Kongreßbeschluß eine Lösung des Organisations­
problems nicht möglich ist. Dagegen glaubt er, durch eine Aenderung 
der Bundessatzungen die erstrebte Konzentration der gewerkschaftlichen 
Kräfte wirksam fördern zu können?)

Somit ist die Frage dank der Arbeit der Kommission doch der Klärung 
wesentlich näher gebracht worden, so daß der Breslauer Kongreß bei 
seiner Entscheidung weit reicheres Material zur Beurteilung des Pro­
blems zur Verfügung haben wird als dereinst der Leipziger Kongreß. 
Der Gewerkschaftskongreß zu Breslau wird bei dieser Sachlage keinesfalls 
einen Beschluß annehmen können, der die Verbände zur Anerkennung und 
Durchführung eines bestimmten Planes zwingen soll. Die wirtschaft­
liche Entwicklung und die weitere Erörterung des Problems muß die ge­
trennten Meinungen, insbesondere die der ersten und zweiten Gruppe, 
noch mehr einander nähern, bevor die Idee der Leipziger Resolution ver­
wirklicht werden kann. Die Forderung des Jndustrieverbandes auf der 
Grundlage der Resolution Dißmann stellt sich als ein von einem beträcht­
lichen Teil der Bewegung anerkanntes und erstrebtes Ziel dar, aber sie

8) „Gewerkschafts-Zeitung", 35. Jahrg., Nr. 26: Zur gewerkschaftlichen Orga­
nisationsfrage. Die Entschließungen Tarnow und Schumann sowie der Or­
ganisationsplan der Gruppe Dißmann sind dort abgedruckt. Ferner: Robert 
Dißmann, Berufsorganisationen oder Jndustrieverbände. „Die Arbeit", 2. Jahr­
gang, Seite 257 und 339.
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gehört zu den Forderungen, die sich nicht gegen eine große Minderheit 
durch Beschlüsse erzwingen lassen. Der durchaus föderative Charakter der 
Bundesverfassung schließt ein solches Vorgehen aus. Die Forderung des 
Jndustrieverbandes wird daher im Stadium der Vorbereitung 
und Propaganda verbleiben müssen, bis Zeit und Umstände, durch 
nachdrückliche Propaganda, richtunggebendes Beispiel und vorbereitende 
Maßnahmen gefördert, die Reife erlangt haben, die zur Verwirklichung des 
Gedankens notwendig ist. Die Voraussetzungen für die Vorbereitung und 
Propaganda eines Systems von Jndustrieverbänden sind jedoch gegeben, 
denn die Behauptung, die Aufstellung und Durchführung eines solchen 
Systems sei objektiv unmöglich, ist keineswegs richtig. Je mehr die Ge­
werkschaften in den Kreis der „neuen Aufgaben" hineinwachsen, um so 
deutlicher wird das erkennbar sein. Erst wenn die Fähigkeit der Gewerk­
schaften, die Gestaltung der Produktion zu beeinflussen, so weit entwickelt 
ist, daß sich aus einer nach dieser Richtung gewandten Tätigkeit die 
günstige Gestaltung der Arbeitsbedingungen von selbst ergibt — erst dann 
dürfte die Zeit des Jndustrieverbandes endgültig und für alle gekommen 
sein.





Gewerkschaftliche Bildungsarbeit.
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Vom Zweck gewerkschaftlicher BildmllMrbeit.*)

*) Veröffentlicht in den Vierteljahrsheften der Berliner Gewerkschaftsschule, 
Jahrgang 1925 Nr. 1. — Neber Fragen der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit 
habe ich mich in meiner Broschüre „Die Betriebsräteschule" (Verlag der Arbeits­
gemeinschaft, Berlin 1924) ausführlich geäußert, so daß ich mich, um nicht zu 
wiederholen, was die Broschüre enthält, hier auf den Abdruck einiger kurzer 
Artikel, die später als die Broschüre erschienen sind, beschränke.

Die Notwendigkeit eifriger und gründlicher Bildungsarbeit in den Ge­
werkschaften wird immer wieder — und gewiß nicht mit Unrecht — damit 
begründet, daß den Gewerkschaften durch die Politischen Umwälzungen, 
sozialen Machtverschiebungen sowie durch die Gesetzgebung der letzten 
Jahre Neuland erschlossen worden sei. „Neue Aufgaben" sind hervor­
getreten, der Wirkungsradius der Bewegung hat sich in mehrfacher Rich­
tung erweitert, die Stellung der Gewerkschaften in der Gesellschaft und 
zur Staatsgewalt und ihren Organen hat eine Veränderung erfahren. 
Kurz: die Grundlage wie die Möglichkeiten gewerkschaftlichen Wirkens sind 
verändert worden, und diesem Wechsel der Umstände entspricht eine Ver­
änderung der Haltung der Gewerkschaften insgesamt wie zu den einzelnen 
Problemen, die sich aus den Beziehungen der Gesellschaftsklassen zu­
einander und zum Staate ergeben. Wir haben alle diese Dinge in den 
früheren Abschnitten ausführlicher dargelegt und brauchen sie hier nur 
anzudeuten.

Um inmitten dieses bei weitem noch nicht zum Abschluß gekommenen 
Wechsels der Umstände, unter denen sich das Leben der Gewerkschaften 
abspielt, der Bewegung die Einheit in der Auffassung und die Einheitlich­
keit der Aktion zu bewahren — oder zu verschaffen; wie es beliebt — ist 
eine allseitige Verständigung über das Wesen der ver­
änderten Situation und die Heranbildung eines zu­
verlässigen Stabes begabter Funktionäre notwendig.

Das erste, die allseitige Verständigung über das Wesen der veränderten 
Situation, über die Stellung, die sich für die Gewerkschaften daraus er­
gibt, und die Aufgaben, die infolge dieser Veränderung der Lösung harren, 
sowie für die beste Art ihrer Lösung, muß die geistige Basis schaffen, auf 
der Führer und Mitglieder sich gemeinsam bewegen und einander ver­
stehen. Die Einheitlichkeit der Aktion hat die Einheit in der Auffassung 
zur Voraussetzung. Wenn es auch immer notwendig sein wird, daß sich 
Führung und Mitglieder im Falle jedes einzelnen Kampfes über die Mög­
lichkeiten sowie über den Beginn, Führung und Abschluß der Aktion ver­
ständigen, soweit das möglich ist, so darf doch nicht übersehen werden, daß 
eben diese Möglichkeit der Verständigung infolge der Größe und viel­
fältigen Gliederung der Orgamsationen sehr eingeschränkt ist. Es darf 
nicht übersehen werden, daß aus dem Mangel an Verständigung im einzel­
nen Falle oft Spannungen des Mißverstehens zwischen Mitgliedschaft und 
Führung entstehen, die das Organisationsleben oft mehr schädigen als 
eine verlorene Aktion. Und es ist zu erwarten, daß die möglichst weite 
Verbreitung von Erkenntnissen über die Lage und Aufgaben, die Möglich­
keiten wie die Grenzen gewerkschaftlichen Wirkens im allgemeinen wie 
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unter Berücksichtigung der eingetretenen Veränderungen der Situation 
und auch der Funktion der Gewerkschaften diese Gefahren mildern kann, 
indem sie die geistigen Voraussetzungen für die Verständigung im einzel­
nen Falle verbessert. Bildungsarbeit gehört zu den Voraussetzungen ge­
werkschaftlicher Demokratie und Disziplin. Auch hierüber haben wir uns 
schon an anderer Stelle geäußert. Die Bewegung kann nicht von der 
Masse geführt werden, weil die Organisationskörper durch ein System un­
mittelbarer Gesetzgebung „durch das Volk" schwerfällig und aktionsunfähig 
werden würden, aber die Führung muß von den Massen verstanden 
werden. Zahlreiche wichtige Aufgaben der Gewerkschaften, vor allem jene, 
die man als die „Neuen Aufgaben" bezeichnet, können ihrer Natur nach 
nur von einer kleinen Zahl von gewählten Funktionären, oft nur von 
einer ganz dünnen Auslese von Funktionären „erster Garnitur" durch­
geführt werden. Aber auch in diesen Fällen müssen die Mitglieder den 
Beweggründen und Handlungen dieser Gruppen folgen können. In jedem 
Falle, um welche Aufgaben und ihre Lösung es sich auch handeln mag, 
kommt es darauf an, eine Situation geistig zu erfassen, um sie taktisch be­
herrschen zu können. Aufgabe gewerkschaftlicher Bildungsarbeit ist es alfo, 
einem großen Kreise tätiger Menschen aus der Bewegung jene Kenntnisse 
zu erschließen, die sie befähigen, Situationen und den Wechsel von Situ­
ationen geistig zu erfassen und zu beherrschen.

Das zweite ist die Heranbildung eines zuverlässigen Stabes begabter 
Funktionäre zu Spezial kräften zwecks Erledigung bestimmter Auf­
gaben. Während des großen Werdeganges der deutschen Gewerkschafts­
bewegung hat die Bewegung wiederholt aus ihrer Mitte Gruppen von 
Spezialkräften hervorgebracht, wenn neue Aufgaben die besondere Pflege 
bestimmter Zweige gewerkschaftlichen Wirkens durch besondere Einrich­
tungen erheischten. Wir erinnern an die Arbeitersekretariate und die Ar­
beitersekretäre, die in dem Augenblick zur Stelle waren, als sich die 
Herausbildung eines deutschen Arbeitsrechts ankündigte. Jetzt ist der Um­
kreis gewerkschaftlichen Wirkens so gewaltig gewachsen, jetzt ist auch jede 
Einzelausgabe von so wesentlicher Bedeutung für das Ganze, jede Einzel­
aktion so untrennbar mit dem Schicksal der Gesamtbewegung verknüpft, 
daß sowohl aus Gründen der Quantität wie der Qualität ihre Behand­
lung durch besonders geschulte und begabte Kräfte erforderlich ist. Aber 
nicht um die Züchtung von Spezialisten im üblen Sinne dieses Wortes 
kann es sich handeln, denn jede Spezialaufgabe der gedachten Art ist nur 
als Teil des Ganzen denkbar. Wie das Verständnis der Einzelaktion nur 
auf dem Hintergründe des Verständnisses der Lage der gesamten Be­
wegung lebendig wird, so ist zur erfolgreichen Bearbeitung spezieller Auf­
gaben immer wieder der Ueberblick über die Erfordernisse der Gesamt­
bewegung notwendig. Wenn wir bei der Betrachtung dieser Seite gewerk­
schaftlicher Bildungsarbeit dennoch an eine Fachschulung besonders be­
gabter Kräfte denken müssen, so darum, weil es sich in den Positionen, 
welche die Bewegung durch diese Genossen besetzen muß, zumeist um die 
selbstverantwortliche Bearbeitung bestimmter Aufgabengebiete durch ein­
zelne Menschen handelt. Und diese Positionen liegen durchaus nicht nur 
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auf den oberen Plattformen unserer streng zentralistischen Organisationen, 
sondern schon jeder Betriebsratsvorsitzende hat eine solche Position inne.

Wir haben immer wieder von begabten Funktionären gesprochen. Wer 
ist begabt? Ist es der Funktionär, das heißt der, der es schon ist, der durch 
den Zufall einer Wahl mit bestimmten Aufgaben betraut wurde? Leider 
nicht immer. Die Wahlen unserer Funktionäre sind keine Auslese nach 
der Begabung zur Bewältigung geistiger Aufgaben. Die „Schulung der 
Funktionäre" hat sich daher oft als ein Versuch am untauglichen Objekt 
erwiesen. Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit muß daher ohne Ein­
schränkung nach Amtsstellungen aus dem großen Fonds der Menschen 
schöpfen, die der Bewegung angehören. Die Funktionäre werden dann, 
soweit es berechtigt ist, von selber unter unseren Schülern sein. Bei der 
Auswahl der Funktionäre aber muß sodann, wenn gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit fruchtbar werden soll, mehr als bisher derjenige beachtet 
werden, der dank seiner Begabung durch unsere Schulung die Fähigkeit 
zur Bewältigung geistiger Aufgaben zu erwerben vermochte.

Und zu allem anderen hat gerade die Fülle der Ereignisse und ihr 
flüchtiger Wechsel in den letzten Jahren uns in einen Dunstkreis von 
Schlagworten und falschen Vorstellungen eingenebelt, den nun, da der 
Strom des Geschehens übersichtlicher zu werden beginnt und die Menschen 
in der Bewegung sanfteren Sitten des Umgangs wieder geneigter werden, 
gewerkschaftliche Bildungsarbeit aufzulichten vermag.



Die ßnflc nach dem Sricflc.5)

*) Erschienen im „Gewerkschafts-Archiv", 1. Jahrg., Seite 161.

Eine Uebersicht über Art und Umfang der gesamten gewerkschaftlichen 
Bildungsarbeit in der Gegenwart fehlt uns leider vollkommen. Wieder­
holt ist im Tone des Vorwurfes festgestellt worden, daß von berufener 
zentraler Stelle die ordnende und anregende Hand bisher gefehlt hat, die 
uns eine solche Uebersicht verschaffen könnte. Das trifft wohl zu, aber 
diese Feststellung bietet nach unserer Ansicht noch keinen Anlaß zu Vor­
würfen, soweit es sich um Versäumnisse der Vergangenheit handelt, denn 
es bliebe doch zu untersuchen, warum diese zentrale Kraft nicht vorhanden 
war oder nicht fühlbar wurde und ob sie in den letzten Jahren wirklich 
fruchtbar hätte wirken können.

An dem Auftrag zu systematischer Arbeit an zentraler Stelle fehlte es 
allerdings nicht. Der Gewerkschaftskongreß zu Nürnberg 
beschloß 1919, in Städten mit mehr als 50,000 Einwohnern Abendkurse 
zur „Erziehung und Ausbildung von gewerkschaftlichen Vertrauensleuten 
in den Betrieben" und zur „Heranbildung einer breiten Schicht gewerk­
schaftlich geschulter Kräfte" einzurichten. Zur Durchführung der Kurse 
war die Bildung von Bezirken vorgesehen, an deren Spitze besondere Kom­
missionen stehen sollten; die Kosten der Lehrkräfte sollten vom Bundes­
vorstand des ADGB. getragen werden. Der Bundesvorstand wurde auch 
ermächtigt, die 1906 zum ersten Male in Berlin abgehaltenen, bei Kriegs­
beginn aber eingestellten gewerkschaftlichen Unterrichtskurse wieder aufzu­
nehmen, „sobald es wünschenswert erscheint". Ihm blieb es überlassen, 
eine andere Form für die Kurse zu wählen. Sasienbach, der in einer Rede 
von fünf Minuten den Antrag erläuterte, empfahl als „andere Form" die 
Einrichtung von Internaten in der Umgebung von Berlin. Ein Antrag 
des Fabrikarbeiterverbandes forderte vom Bundesvorstände außerdem die 
Einrichtung von Kursen, in denen den Mitgliedern der Arbeiterausschüsse 
alles Wissenswerte ans den „Aufgaben und Richtlinien der zu schaffenden 
Betriebsräte" dargeboten werden sollte.

Stark war das Echo, das diese Beschlüsse in der Bewegung hervorriefen, 
nicht; nach dem Bericht des Bundesvorstandes an den Gewerkschafts­
kongreß in Leipzig 1922 hatten nur 8 Städte Anträge auf Erstattung der 
Kosten für Lehrkräfte an den Bundesvorstand gerichtet.

Aber diese geringen Anforderungen besagen wenig über den Umfang 
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit in den drei Jahren von 1919 bis 
1922; sie lassen nur erkennen, daß das Bildungsstreben in den Gewerk­
schaften in anderen Formen und auf anderen Wegen, als der Beschluß 
von Nürnberg vorgesehen hatte, nach Realisierung trachtete. Sehen wir 
näher hin, so ist die Zahl der Bildungsuntcrnehmungen, an denen die Ge­
werkschaften in der einen oder anderen Weise beteiligt sind, nicht so klein. 
Wir haben das ausgedehnte Bildungswesen des Deutschen Metallarbeiter­
verbandes und manchen ähnlichen Versuch anderer Organisationen, wie 
z. B. des Textilarbeiterverbandes, von denen allerdings die meisten in der 
Inflationszeit bald wieder eingestellt werden mußten. Wir haben außer­
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dem die Heimvolkshochschule in Tinz, die Akademie der Arbeit tu Frank­
furt a. M., die Wirtschaftsschulen in Jena, Düsseldorf und Berlin. Ferner 
hatten wir die Kurse an der Universität München, die inzwischen einge­
stellt werden mußten. Daneben bestanden oder bestehen noch zahlreiche 
örtliche Unternehmungen, die insbesondere der Schulung der Betriebsräte 
dienen; die freigewerkschaftliche Betriebsräteschule in Berlin und das 
Kölner freigewerkschaftliche Seminar für Wirtschafts- und Sozialwissen­
schaften waren in diesem Kreise führend. Ueber das gewerkschaftliche 
Bibliothekwesen, das schon vor dem Kriege eine hohe Bedeutung erlangt 
hatte, fehlt gegenwärtig jede Orientierung.

An allen diesen Stellen war gewerkschaftlicher Einfluß mitbestimmend 
bei der Bestellung der Lehrkräfte, der Gestaltung der Lehrpläne und der 
Auswahl der Teilnehmer, und wo der Einfluß des Bundesvorstandes nicht 
unmittelbar gestaltend mitwirkte, herrschte doch gewerkschaftlicher Geist. 
Allerdings nrcht immer in offizieller Prägung, sondern vielfach spiegelten 
sich die Widerstände gegen offizielle Meinungen, an denen die Bewegung 
in diesen Jahren so reich war, gerade in den Schulen, an den Stätten 
geistiger Arbeit, bei der Erörterung aller Probleme, welche die Zeit tn so 
großer Zahl gestellt hatte, am lebhaftesten wider. Der Beschluß von 
Nürnberg hatte dem Bundesvorstand die Initiative bei dem Aufbau eines 
Bildungswesens zur Pflicht gemacht. Aber diese Initiative konnte sich 
gar nicht allseitig zur Geltung bringen, weil sich die tätigen Kräfte im 
Bildungswesen, worunter wir sowohl die lehrenden, wie die lernenden 
Kräfte verstehen, der offiziellen Initiative und Beeinflusfung vielfach 
direkt entzogen.

Damit sind wir schon auf die Art des B i l d u n g s w e s e n s der 
jüngsten Vergangenheit gekommen. Es ist, wie uns scheint, das ent­
scheidende Merkmal dieser Bildungsarbeit, daß sie auf einer Bildungs- 
bewegung beruht, die ihre Ausgangspunkte in der Problematik der 
Zeit hat. Die Bildungsarbeit hat, wie die Gewerkschaftsbewegung selbst, 
einen neuen, erweiterten Inhalt bekommen. 9iun sahen wohl alle 
den neuen Inhalt der Bewegung, aber es bestand keinerlei Ueberein­
stimmung über Wert und Wesen der neuen Ziele und über die beste Art 
der Ausnutzung neuer Möglichkeiten. Gerade an den Fragen, welche die 
Zeit gestellt hatte, entzündeten sich — was ist begreiflicher als das — die 
Gegensätze, die in der Bewegung lebendig wurden. Die tätigsten Kräfte in 
den Massen fühlten sich bedrängt von tausend Problemen, und die Bereit­
schaft zu eigenem Handeln setzte sich bei den besten unter ihnen um in 
das Bestreben, selbst teilzuhaben an der Erforschung der neu gewonnenen 
Gebiete, an der Beantwortung der plötzlich aufgetauchten Fragen. So er­
wachte auch von unten her die Initiative zur Schaffung von Lehrstätten, 
aber von solchen, in denen diese Initiative der Lernbegierigen auch 
während des Unterrichts tätig werden konnte. In dieser Atmosphäre 
gedieh die Methode der Arbeitsgemeinschaft. Nicht begierig nach „aner­
kannten" Lehrmeinungen, sondern mit tausend Fragen auf den Lippen 
kamen diese Hörer in den Unterricht, mit Fragen, an deren Lösung sie be­
teiligt sein wollten.

12
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Das ist es, was wir Bildungsbewegung nennen, Bewegung, die nicht 
fertig vorgesetzte Ware aufnimmt, sondern ans dem eigenen Herzen schasst. 
Aus dieser Quelle entstanden zahlreiche Betriebsräteschulen, und auch das 
ist kein Zufall, daß die Bewegung, von der wir sprechen, in den Betriebs­
räteschulen ihren stärksten Ausdruck fand, denn es gehörte doch die Frage 
nach dem Wesen und der Aufgabe der Betriebsräte zu den Fragen, die in 
den Organisationen am heftigsten umstritten waren.

Dazu kam, daß sich auch an anderen Stellen die Initiative zur Schaffung 
von Bildungsmöglichkeiten für die Arbeiter und Angestellten regte. Der 
Staat begann sich zu rühren. Der Staat hatte ja durch Verfassung und 
Gesetzgebung den Gewerkschaften eine veränderte Stellung in der Gesell­
schaft zugewiesen. Seine Organe mußten daher auch der glücklichen Er­
füllung der neuen Aufgaben ihr Interesse zuwenden. Zweckmäßige 
Schulung geeigneter Kräfte ist ein wichtiges Mittel zu diesem Zweck. Da­
neben waren auch persönliche Kräfte in der gleichen Richtung be­
müht, und so entstanden Tinz, Münster, Frankfurt, Berlin und Düsseldorf.

In diesen Verhältnissen war für die Initiative zentraler Organe mit 
größtem Aktionsradius wenig Raum. Es war auch richtig, daß sie sich 
nicht vordrängte, sondern in Freiheit werden ließ, was aus innerer Not­
wendigkeit werden wollte. Die zeugende Kraft und die Eigenart der Per­
sönlichkeit, die allerwärts Raum suchte, ist im Bildungswesen besonders 
wertvoll; sie war unschätzbar in einer Zeit, in der so viel Neues zur Ent­
scheidung drängte; denn jetzt mußten die Kräfte, die nicht infolge eines 
Amtes, sondern aus innerem Drange zu den brennenden Fragen Stellung 
nehmen wollten, im Bildungswesen befruchtend wirken. Es war gut, daß 
auch sie durch offizielles Eingreifen nicht gehindert wurden, was, wenn 
auch ohne Absicht, sehr leicht geschehen kann. Dabei ist es nun gleich­
gültig, ob wirklich solche Erwägungen die Ursache für die Zurückhaltung 
der offiziellen Organe waren oder ob die Not zur Tugend wurde, denn 
schließlich entscheidet der Effekt. Erwägungen dieser Art brauchten selbst­
verständlich den ADGB. und den Afa-Bund auch nicht zu hindern, sich 
allerwärts, soweit das anging, ein Kontroll- und Mitbestimmungsrecht zu 
sichern.

Aber nun scheint uns die Preisgabe dieser Reserve geboten. Denn 
erstens ist die Initiative ringsum bereits seit einiger Zeit sehr lahm ge­
worden; zweitens wird die eingetretene Stabilität der Währung die Kräfte 
der Gewerkschaftsbewegung bald von mancher Last, die in den letzten 
Jahren schwer auf sie drückte, befreien, so daß sie sich der Bildungsarbeit 
in größerem Maße als bisher werden zuwenden können; drittens wird es 
mit jedem Tag deutlicher, daß es notwendig ist, gewerkschaftliche Disziplin 
wieder fest zu gründen auf die Erkenntnis wirtschaftlicher und sozialer 
Zustände und Zusammenhänge. Massen wie Führer müssen an solcher 
Erkenntnis Anteil haben, wenn ein festes Vertrauensverhältnis zwischen 
ihnen Platz greifen soll. Inzwischen ist auch mancher Fehlgriff im 
Bildungswesen als solcher erkannt, manche Erfahrung gemacht worden. 
Die Unordnung, die aus dem mehr oder minder zufälligen Wachsen der 
spontanen Bildungsbewegung an den einzelnen Plätzen notwendig ent­
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stehen mußte, dürfte durch das Abstoßen manches Ungeeigneten inzwischen 
soweit ausgeglichen sein, daß eine Fühlungnahme der verschie­
denen Institutionen untereinander möglich erscheint. Sie 
darf aber nicht „wild" entstehen, wenn sie fruchtbar sein soll, sondern hier 
könnte nun die vorsichtig führende Hand, die auch jetzt noch sich bemüht, 
lebendige Kräfte frei schaffen zu lassen, ihr Werk beginnen. Und die 
ordnende Hand kann und muß nun auch zur anregenden Hand werden. 
Das Organ sür die Aufgabe kann entweder der 1922 eingesetzte Zentral­
bildungsausschuß des ADGB. und des Afa-Bundes oder im Einver­
nehmen mit ihm der Sozialistische Kulturbund sein.

12*



Partei und Gewerkschaften in der Bildnngsarbeit.^)
Die Organisationen der Arbeiterbewegung sind bei allem, was sie unter­

nehmen, aus vielfachen Gründen zu einer wohlbedachten Oekonomie der 
Kräfte genötigt. Im Bildungswesen besaßen und pflegten die freien Ge­
werkschaften vor dem Krieg Wohl ihre eigenen Einrichtungen, soweit das 
zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben erforderlich war; aber seitdem 
die sozialdemokratische Partei ihre Bildungsorganisationen eingerichtet 
hatte, nahmen auch die Gewerkschaften in großem Umfange an ihnen teil. 
Sie verzichteten vielfach auf selbständige Veranstaltungen zur Schulung 
eines größeren Kreises von Mitgliedern und beschränkten sich auf die Un­
terhaltung von eigenen Einrichtungen zwecks Schulung von Funk­
tionären. Neben den von der Generalkommission veranstalteten ge­
werkschaftlichen Kursen in Berlin gab es daher nur in verhältnismäßig 
wenigen großen Städten besondere Gewerkschaftsschulen, während alle 
übrige gewerkschaftliche Bildungsarbeit immer mehr einmündete in die 
gemeinsame Arbeit mit der Partei.

Umfang und Inhalt der eigentlichen gewerkschaftlichen Bildungsarbeit 
waren bestimmt durch den besonderen Zweck gewerkschaftlicher Be­
tätigung und durch das Bedürfnis der gewerkschaftlichen Organisationen 
nach Ausbildung ihrer Funktionäre für die besonderen Aufgaben 
der Bewegung. Die Partei zeigte dagegen ein umfassendes kul­
turelles Interesse, das sich in einer vielgestaltigen Betätigung ihrer Orga­
nisationen auf dem Gebiete der Bildungsarbeit äußerte. Der politische Ta­
geskampf nahm die Gefolgschaft der Partei in verhältnismäßig geringem 
Maße in Anspruch, denn die politischen Machtverhältnisse boten nur ge­
ringe Möglichkeiten für praktische sozialdemokratische Politik und für un­
mittelbare Erfolge einer solchen. Die Bewegung trug starke propagan­
distische Züge, deren Prägung durch die religiösen und ethischen Elemente 
des Sozialismus hervorragend bestimmt wurde. Das ferne Ziel des So­
zialismus beschäftigte die Vorstellungswelt der Massen stärker als die po­
litische Arbeit der Sozialdemokratie, und der G l a u b e an den endgültigen 
Sieg, in den sich bei den besten Kräften der Bewegung ausgeprägte Jen- 
scitsempfindungen mischten, tröstete, täuschte vielleicht sogar hinweg über 
mancherlei Uebel der Gegenwart, auch über die Enge des Spielraums für 
den unmittelbaren politischen Fortschritt. Die Gewerkschaftsbewegung 
war dagegen durchaus auf die mühevolle Arbeit für das „tägliche Brot" ein­
gestellt und auch ihr geistiges Leben mußte davon bestimmt sein.

Nach dem Kriege sehen wir ein anderes Bild. Aus den Massen selbst 
entstand zunächst eine lebhafte Bildungsbewegung, die sich in der Ent­
stehung und dem eifrigen Besuch vieler Betriebsräteschulen ausdrückte?) 
Darin spiegelte sich damals der in der Arbeiterschaft lebendige Drang, 
mitzuwirken bei der Gestaltung der materiellen Grundlagen des Gesell­
schaftslebens, nicht nur Einfluß zu nehmen auf seinen politischen Ueber- 
bau. Das eben noch so weit entlegene Ziel schien Plötzlich nahe herbei­
gekommen zu sein. Die Sehnsucht in die Ferne wandte sich nun schnell

*) Erschienen im „Gewerkschafts-Archiv", 1. Jahrgang, Seite 225.
') Vergl. unseren Abschnitt: Die Lage nach dem Kriege.
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der Gegenwart zu; alle Kräfte gläubiger Inbrunst, die dem fernen Ziele 
galten, setzten sich in Bewegung, um ganz naheliegende Aufgaben zu 
lösen, die, wenn man schon zwischen den Aufgabengebieten beider Zweige 
der Arbeiterbewegung unterscheidet, vornehmlich in das Gebiet der Ge­
werkschaften fallen.

In dieser Bewegung spiegelte sich aber zugleich die Einsicht der Ar­
beiterschaft, daß gläubige Hingabe an ein fernes Ziel jetzt noch weniger ge­
nügt als ehedem, daß es vielmehr zur Ausübung solcher Mitwirkung, die 
Otto Bauer — im Gegensatz zur bloß politischen Demokratie — als 
„funktionelle Demokratie", Hilferding als „konstruktiven Sozialismus" be­
zeichnet, der sachlichen Eignung bedarf, die durch Bildung zu 
erwerben ist. Die Massen erkannten auch bald, daß der Wirkungskreis 
der funktionellen Demokratie in der Produktion durchaus nicht nur die 
Tätigkeit der Betriebsräte umfaßt, sondern sich in dem nun erreichten 
Stadium über das ganze Gebiet gewerkschaftlicher Arbeit erstreckt. Ihr 
Bestreben, die zur Erfüllung aller neuen Aufgaben notwendigen Sach­
kenntnisse zu erwerben, wurde daher um so stärker, und so mischten sich 
nun im Gebiete gewerkschaftlicher Bildungsarbcit jene Elemente der 
Gläubigkeit mit dem Streben nach sachlichem Wissen zum Zwecke der 
Lösung konkreter Aufgaben, das von jeher das geistige Leben der Gewerk­
schaften auszeichnete. Entstanden aus einer Idee, welche die Sozial­
demokratie und die Gewerkschaften gleichermaßen beherrschte, aus der Idee 
des Sozialismus, durch den gemeinsamen Kampf beider Bewegungen in 
den Bereich der Möglichkeit gerückt, fordert die funktionelle Demo­
kratie in der Wirtschaft ihre Verwirklichung nun in erster Linie 
von der praktischen Arbeit der Gewerkschaften.

Das ist für die Bestimmung der Grenzen wie des Inhalts gewerkschaft­
licher Bildungsarbeit von größter Bedeutung. Gewerkschaftliche Bildungs­
arbeit ist dadurch nicht weniger zweckbestimmt als früher, aber sie ist es in 
anderer Weise und ihr Zweck umfaßt einen größeren Kreis sowie eine 
andere Art von Aufgaben. Weisen wir der Gewerkschaftsbewegung dieses 
Gebiet zu, fordern wir von ihr, daß sie die Anstalten treffe, um in den 
Massen die geistigen Voraussetzungen für die Erfüllung dieser neuen und 
der Arbeiterschaft noch harrenden Aufgaben zu schaffen, so kann die vor 
dem Kriege sehr wohl mögliche Frage, ob denn das Bestehen oder die Ein­
richtung von zahlreichen örtlichen Gewerkschaftsschulen neben den ohnehin 
vorhandenen Schulen der Partei nicht jenes Gebot der Kräfteökonomie 
in der Arbeiterbewegung verletzten würde, gar nicht erst entstehen. Damit 
ist zugleich die Frage beantwortet, ob denn eine gewerkschaftliche Bildungs­
arbeit größeren Umfanges als vor dem Kriege notwendig sei. Die un­
mittelbare Beteiligung der gewerkschaftlichen Organisationen und ihrer 
Funktionäre an den Organen der Arbeitsverwaltung, die seit dem Kriege 
eine starke Vermehrung erfahren haben, sowie ihre direkte Mitwirkung bet 
der Vorbereitung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Gesetzgebung 
und an der Gestaltung der Produktion hat die Aufgaben der Gewerk­
schaften vermehrt und den Inhalt der Bewegung erweitert. Die Zahl der 
geschulten Funktionäre, deren die Bewegung bedarf, ist größer, ihre Auf­
gaben sind schwieriger, die Last ihrer Verantwortung ist drückender ge­
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worden, und zwar nicht nur an sich, sondern auch im Vergleich zur Zahl, 
zur Aufgabe und Verantwortung der Funktionäre der Partei im gegen­
wärtigen Stadium der Entwicklung. Demgemäß muß die Bildungsarbeit 
der Gewerkschaften eine Vergrößerung ihres Umfanges und eine Ver­
änderung ihres Inhaltes erfahren. Gewerkschaftliche Bildungseinrich­
tungen müssen in größerer Zahl als einst neben denen der Partei be­
stehen, aber sie müssen sich auch in ihrem Charakter von ihnen unter­
scheiden.

Die Aufgabe der Mehrzahl der Funktionäre der Partei erschöpft 
sich in der Betreuung der eigenen Organisation; Verantwortung haben sie 
nur gegenüber den eigenen Parteigenossen. Die Aufgabe der Betriebsräte, 
der Vertreter der Gewerkschaften in den Arbeitsgerichten, Schlichtunas­
ausschüssen, Außenhandelsstellen, Arbeitsnachweisämtern usw. greift da­
gegen weit über das Interesse der eigenen Organisation hinaus, und ihee 
Verantwortung erstreckt sich, wie ohne nähere Erläuterung erkennbar ist, 
nach mehreren Richtungen. Aus dieser Vielfältigkeit der Betätigung und 
der Verantwortung der Gewerkschaften und ihrer Funktionäre ergibt 'ich 
ja jene Schwierigkeit der Stellung der Gewerkschaftsbewegung in der ge­
genwärtigen Zeit, die von den Mitgliedern fo häufig nicht verstanden 
wird, wenn sie zur Ablehnung eines bedenkenlosen Draufgängertums 
führt.

Diese Schwierigkeiten, von denen die Arbeit der Gewerkschaften hewe 
umgeben ist, werden dadurch vermehrt, daß jeder Erfolg oder Mißerfolg 
die Mitglieder der Organisationen unmittelbar trifft. Die Polttik 
der Partei berührt die Genossen nur in ihrem Staatsbürgersein; Erfolge 
oder Mißerfolge der Partei beeinflussen nur selten die soziale Lage der Ar­
beiter. Die Gewerkschaft aber, ihre Erfolge oder Mißerfolge, treffen 
immer den ganzen Menschen, seine eigene Lage und das Wohl­
ergehen seiner Familie. Die Aktionen der Partei erfordern, daß das ein­
zelne Mitglied Flugblätter austrägt, Versammlung oder Demonstrationen 
besucht, für die Partei und ihre Presse wirbt. Die Aktionen der Gewerk­
schaften fordern vom Arbeiter oder Angestellten die Bereitschaft, fern 
leibliches Wohl, seine Existenz, seine Arbeitsstelle aufzuopfern für das 
Ganze. Die Partei beansprucht die eigene Betätigung ihrer Mitglieder 
nur gelegentlich, die Gewerkschaft muß ständige Opferbereitschaft fordern.

Aus allen diesen Gründen, welche die Skala der Unterschiede irrt Ver­
hältnis zwischen der Organisation und ihren Mitgliedern hier und dort 
noch nicht einmal erschöpfend darstellen, reagieren die Arbeiter und An­
gestellten auf Erfolge oder Mißerfolge der Gewerkschaften viel empfind­
licher als auf Erfolge oder Mißerfolge der Partei. Und umgekehrt ist es 
ähnlich. Die gewerkschaftlichen Organisationen leiden unter Miß­
erfolgen oder auch nur unter Mißverständnissen über die Taktik der Ver­
bände, wenn sie zu Mitgliederverlusten führen, weit mehr als die Partei. 
Die gewerkschaftliche Organisation braucht jene ständige Bereitschaft, die 
sich in dauernder treuer Mitgliedschaft äußert, wenn sie sich selbst erhalten 
und des Erfolges, dessen sie zu ihrer Selbsterhaltung bedarf, sicher sein will. 
Die Partei braucht wohl auch die Stimmen großer Massen bei den Wah­
len, aber sie bedarf nicht des letzten Arbeiters als Mitglied. Sie hat ein
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Interesse an der Stärke ihrer Fraktionen. Ist diese aber gegeben, so liegt 
der Schwerpunkt der Aktion bei den Fraktionen, in der Gewerkschafts­
bewegung aber liegt das Gewicht der Aktionen stets bei den Massen. 
Zwischen den Wahlen bedarf die Partei nur des Kerns der Arbeiter­
klasse und einer Schicht von Funktionären, welche die Idee der Partei ver­
breiten, um kommende Wahlen vorzubereiten. Ihr Interesse an der Bil­
dungsarbeit besteht also in erster Linie darin, die Mitglieder der Partei 
fähig zu machen zur Propaganda, und es genügt ihr vollkommen, wenn 
die Bildungsarbeit selb st Propaganda in ihrem Sinne ist. 
Aber diese Propaganda, auf die es der Partei ankommt, hat gegenwärtig 
nicht mehr jenen jenseitsgläubigen, fast religiös bestimmten Charakter 
früherer Zeiten, weil sich das Wirken der Partei ganz im Gegensatz zur 
Vorkriegszeit heute, dem Wandel der Voraussetzung für politische Be­
tätigung entsprechend, nahezu ganz in politisch-parlamentarischer Tätigkeit 
erschöpft und zunächst hierin seine Erfolge sucht.

Die Gewerkschaften aber können sich mit einer Bildungsarbeit, die 
schließlich nur noch diesen propagandistischen Zweck hat, nicht begnügen. 
Wollen sie bei den Massen die geistigen Voraussetzungen für den Erfolg der 
Aktion und die Beständigkeit der Bereitschaft und Disziplin schaffen, so 
müssen sie die Träger der Organisationen, einen großen Kreis von Funk­
tionären, niit gediegenen Sachkenntnissen auszustatten trachten, 
mit Sachkenntnissen, die den großen Funktionärkörper fähig machen, die 
Beweggründe einer komplizierten Taktik zu- erkennen, die Voraus­
setzungen für den Erfolg einer Aktion abzufchätzen, die Ursachen eines Miß­
erfolges zu würdigen. Da die gewerkschaftliche Organisation der Gefolg­
schaft und Disziplin des letzten Mannes im letzten Betriebe stets gewiß sein 
muß, muß sie auch die geistige Verbindung ihrer Leitung mit jenem 
letzten Manne allezeit lebendig erhalten. Das ist unter den gegenwärtigen 
Umständen nicht mehr möglich mit den Mitteln der Propaganda und 
Aufklärung, sondern es gelingt nur, wenn der sachgeschulte Funktionär als 
Mittler zwischen der Führung und den Mitgliedern tätig ist. Die Ge­
werkschaftsbewegung bedarf der entschlossenen und straffen Fiihrung, aber 
diese Führung kann nur fruchtbar wirken und die Verantwortung für das 
Ganze nur dann tragen, wenn sie von den Massen jederzeit verstanden 
wird. Ein selbständiges gewerkschaftliches Bildungswesen muß dafür 
sorgen, daß die erkenntnismäßigen Voraussetzungen des Handelns bei Mit­
gliedschaft und Führung gleich sind, soweit das erreichbar ist. Nur aus 
solcher geistigen Uebereinstimmung kanu die Einheit zwischen disziplinierter 
Mitgliedschaft und sachkundiger Führung entstehen. Die Partei kann zeit­
weilig die ganze Aufgabe der Bewegung, Führung und Aktion, in die Hand 
der Fraktionen legen. In den Gewerkschaften aber sind die Massen stets 
gegenwärtig, drängend und fordernd. Hier gibt es nur selten große Pa­
rolen; aber allgegenwärtig ist der ewige zähe und nüchterne Kampf an 
zahlreichen Stellen, mit vielfachen Mitteln und unter wechselnden Mög­
lichkeiten.

Die Bildungsarbeit der Gewerkschaften muß aus allen diesen Gründen 
vornehmlich auf gründliche Sach - und Zweckschulung eines nicht 
zu engen Kreises von Funktionären und geistig regen Mitgliedern ge- 
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richtet sein, einmal, um diesen Kreis zur Erfüllung gewisser praktischer 
Aufgaben zu befähigen, und zweitens, um gewerkschaftliche Disziplin fester 
zu gründen auf der Einsicht der Mitglieder. Aber sie muß doch gleichzeitig 
ein die Vielheit der Einzelfunktionen und Tagesaktionen zur Einheit ver­
bindendes weltanschauliches Element enthalten, das ihr nun 
gleichfalls in jenem der praktischen Betätigung der Massen innewohnen­
den Glauben, daß alle Funktionen heute mehr als früher einem sozia­
listischen Aufbau, dem „konstruktiven Sozialismus" dienen, zur Ver­
fügung steht.

Aber diese Unterschiede des Interesses der Partei und der Gewerkschaften 
an einer gediegenen Bildungsarbeit, die, wenn sie auch nicht von Dauer zu 
sein brauchen, gegenwärtig bestehen, werden beide Zweige der Arbeiter­
bewegung auch jetzt nicht hindern, gerade auf diesem Gebiete so gut wie 
möglich gemeinsam zu arbeiten, um jenem Gebot der Oekonomie der 
Kräfte Rechnung zu tragen. Die Möglichkeit dazu wird in dem unter der 
Führung des Reichsausschusses für sozialistische Bildungsarbeit gegrün­
deten Sozialistischen Kulturbunde und in den zahlreichen örtlichen Kultur­
kartellen, die in den letzten Jahren entstanden sind, gegeben sein. Unter 
den Teilnehmern der Kulturkartelle stehen die Vertretungen der Gewerk­
schaften häufig an erster Stelle. Ziel der Kulturkartelle und des Kultur­
bundes ist die Herbeiführung einer dauernden Verbindung aller Zweige 
der Arbeiterkulturbewegung mit dem Zweck, die verfügbaren Mittel 
fruchtbarer zu verwenden, gegenseitige Konkurrenz zu vermeiden, dabei 
aber jeder besonderen Einrichtung ihr Eigenleben zu lassen, ja es 
erst recht zu betonen und auszubilden. Aber diese Form, unter der ein ge­
meinsames Arbeiten im Gebiete des Bildungswesens sich jetzt wieder an­
zubahnen beginnt, deutet gleichfalls auf jene Veränderungen hin, über die 
wir uns geäußert haben. Diese gleichsam föderative Form mußte Wohl 
— anstelle des viel engeren Zusammenarbeitens von Partei und Gewerk­
schaften in den Bildungsausschüsfen der Vorkriegszeit — entstehen, weil 
eben gleichzeitig mit dem Wiedererwachen des Verlangens nach gemein­
samem Wirken das Bedürfnis nach einem starken Eigenleben der Bil­
dungsarbeit jedes Zweiges vorhanden ist. An solcher Gemeinsamkeit ver­
wandter Einrichtungen des Proletariats haben die Gewerkschaften jeden­
falls ein starkes Interesse. Sie werden nicht nur Vorteile davon haben, 
sondern sie werden im Rahmen solcher gemeinsamen Arbeit eine bedeut­
same Stellung einnehmen und den Charakter der gesamten kulturellen 
Bewegung des Proletariats von dieser Stellung aus in hervorragendem 
Maße mitbestimmen.
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Amsterdam und Moskau.
Die Bemühungen der Kommunisten, die gewerkschaftlichen Organi­

sationen in den einzelnen Ländern in ihre Gewalt zu bekommen, um sie 
mit ihrem ganzen Apparat und den in ihnen organisierten Massen den 
politischen Zwecken der kommunistischen Bewegung dienstbar zu machen, 
haben sich auf internationaler Stufenleiter wiederholt. Und wie die Tak­
tik, mit der die Sendboten Moskaus in den einzelnen Ländern zu Werke 
gingen, um sich ihres Auftrages — der die Vorschriften über diese Taktik 
mit umfaßte — zu entledigen, je nach dem Allgemeinbefinden der kom­
munistischen Bewegung und der in Moskau „visierten Perspektive" sich 
änderte, so wechselte auch ihr Verhalten zum Internationalen Gewerk­
schaftsbund in Amsterdam. Die kommunistischen Gewerkschaftsspezialisten, 
die nichts anderes sind als die politischen Leibeigenen der kommunistischen 
Partei ihres Landes, die wiederum der Kommunistischen Internationale 
untertan ist, diese Gewerkschaftsspezialisten ändern die Parole, unter der 
sie ihren Kampf gegen die Gewerkschaften führen, wenn es dieser Inter­
nationale gefällt, denn sie haben den Auftrag, deren Interessen und 
Aspirationen im nationalen wie im internationalen Rahmen gleichzeitig 
zu verwirklichen.

Zuerst, als in Moskau noch die Hoffnung bestand, daß die Kommunisten 
ihr Spiel in den Gewerkschaften in kurzer Zeit gewinnen könnten, lautete 
der Befehl, die Gewerkschaften, wenn nötig mittels ihrer Spaltung 
zu „erobern", um sie von der Amsterdamer Internationale (JGB.) zu 
lösen und der Roten Gewerkschafts-Internationale (RGJ.), dieser 
Zweigstelle der Kommunistischen Internationale, zuzuführen. Amsterdam 
sei eine Kraft, sagte Sinowjew ans dem zweiten Kongreß der Kommuni­
stischen Internationale im August 1920, es seien dort einige Millionen 
Arbeiter vertreten. „Wir müssen sie spalten und zu uns herüberziehen; 
das ist die Hauptaufgabe . . . Wir wollen," fügte er hinzu, „in den 
nationalen Gewerkschaften bleiben, damit wir die Leute zu uns herüber­
ziehen, die Gewerkschaften nicht in der Amsterdamer Inter­
nationale lassen, sondern zusammen organisieren und unter die 
Leitung der Dritten Internationale stellen." In Deutsch­
land ist rechtzeitig erkannt worden, daß dieses „in den nationalen Gewerk­
schaften bleiben", sie aber „unter die Leitung der Dritten Internationale 
stellen", in seiner Verwirklichung die Spaltung sowohl der nationa­
len Organisationen wie des JGB. bedeutet hätte, und daher ist der 
Streich mißlungen. In Frankreich dagegen, wo die Arbeiterschaft ent­
sprechend dem allgemeinen Charakter der dortigen Gewerkschaftsbewegung 
weniger organisationstreu und daher leichter als in Deutschland geneigt 
ist, einem Wechsel der Organisationsformen und taktischen Methoden zu 
folgen, konnten die Moskauer Sendlinge den traurigen Erfolg verzeichnen, 
daß sich die Bewegung spaltete und ein Teil zur RGJ. überlief.

Dieser „Erfolg" war der größte, den die Moskauer Internationale auf 
diesem Gebiete zu erringen vermochte, aber auch er war keineswegs ein 
— in ihrem Sinne — vollkommener Erfolg, und außerdem war er 
ihr letzter.
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Auf dem fünften Kongresse der Kommunistischen Internationale im 
Juli 1924 gab Sinowjew andere Parolen aus als 1920. Die RGJ., sagte 
er, sei gegründet worden als es schien, die Kommunisten würden „die 
Front des Feindes in frontaler Attacke durchbrechen" und die Ge­
werkschaften schnell „erobern" können. „Sie wissen, Genossen," erklärte 
er, „daß die Bewegung später a b g e f l a u t ist" und daß alle Schwierig­
keiten der Kommunistischen Internationale daraus stammen, „daß die 
Entwicklung viel langsamer gegangen ist, als wir annahmen". Die Sozial­
demokratie habe sich konsolidiert, auch auf dem Gewerkschaftsgebiete. 
„Jetzt müssen wir sie auf Umwegen bekämpfen, die langwieriger und 
schwerer sind. Das ist dasNeue, was sie nicht verstehen wollen."

Dieses „Neue" ist das, was die Kommunisten, die es schließlich doch 
verstanden haben, die „Einheitsfront" nennen. Der Mittel, deren 
man sich bedient, um auf diesem „Umwege" vorwärts zu kommen, gibt 
es viele. Gegen die Gewerkschaften gelangte hauptsächlich der inzwischen 
gleichfalls verbrauchte Trick der Bildung von A u s s ch ü s s e n , die von 
den Arbeitern aller Richtungen mit bevorzugter Beteiligung der Un­
organisierten bei allerlei Gelegenheiten gebildet wurden, um die Einheits­
front zu repräsentieren, oder der Einberufung von sogenannten Be­
triebsrätekongressen oder, neuerdings, die Entsendung von 
„Arbeiterdelegationen" nach Rußland, zur Anwendung. Die Ausschüsse 
wie die angeblichen Betriebsrätekongresse erhoben den Anspruch, als die 
wahren Vertreter der „über die Köpfe der Führer hinweg" vereinigten 
Arbeiterklasse führend in die gewerkschaftlichen Aktionen einzugreifen, aber 
in Deutschland hat niemals jemand daran gezweifelt, daß diese Ausschüsse 
imb Kongresse nur die Kulissen darstellten, hinter denen die kommunisti­
schen Drahtzieher Aufstellung genommen hatten. Wenn auch nicht gerade 
berühmt, so doch durch häufigen Gebrauch in weiten Kreisen bekannt ge­
worden ist das Wort der Kommunisten, daß die „gelben Führer" der 
Gewerkschaften „entlarvt" werden müßten. Die gekennzeichneten Manöver 
der Kommunisten waren zugleich Mittel zu solcher Entlarvung. Denn 
wenn die von den Kommunisten inspirierten Ausschüsse und Kongresse, 
hemmungslos und nur agitatorischen Bedürfnissen gehorchend, ihre For­
derungen in langen Listen beschlossen hatten, die Gewerkschaften sich aber 
pflichtgemäß weigerten, die Ausschüsse und ihre Forderungen anzuerken- 
nen, dann galten sie als „entlarvt". Nun sei es, erklärten die 
Kommunisten, erwiesen, daß diese Gewerkschaften weder „kämpfen" noch 
die Einigkeit der Arbeiterklasse herbeifübren wollten. Nicht die Kommu­
nisten seien es, die die Spaltung der Arbeiterklasse verschuldeten, sondern 
die Führer der Gewerkschaften. Die Kommunisten seien im Gegenteil nur 
bestrebt, die „Einheitsfront" zu verwirklichen. So lautete die kühne 
Schlußfolgerung und daher stammt der Name dieser Methode, die, das 
liegt auf der Hand, gleichfalls nur den Zweck verfolgt, die also düpierten 
Arbeiter und ihre Organisationen für die politischen Zwecke der kommu­
nistischen Bewegung zu gebrauchen.

Diese Stöße mußten stets in erster Linie von den nationalen Organisa­
tionen ausgehalten werden, denn nur über ihre Leichen führte der Weg 
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nach Amsterdam. Aber der JGB. folgte den Bewegungen der Kommu­
nisten stets mit der größten Wachsamkeit. Auf allen seinen Tagungen 
nahm er Stellung zu den für die Gewerkschaften daraus entstehenden 
Fragen und immer wies er fast einmütig die Versuche der Kommunisten, 
sich der Gewerkschaften zu bemächtigen, zurück.

Daneben bestand jedoch für den JGB. als einer internationalen Orga­
nisation die Aufgabe, die zur RGB. übergelaufenen nationalen Organi­
sationen und Organisationsteile zurückzugewinnen und vor allem auch 
die russischen Gewerkschaften in sich aufzunehmen. Die letzte, prinzipiell 
bedeutungsvollste Aufgabe konnte Praktisch jedoch erst in Erwägung 
gezogen werden, nachdem die russischen Gewerkschaften, die in den ersten 
Jahren der bolschewistischen Herrschaft nur Zweigvereine der Kommuni­
stischen Partei Rußlands waren, im Zusammenhang mit der Einführung 
der „Neuen ökonomischen Politik" durch Lenin wieder gewisse selbständige 
Funktionen zugewiesen bekommen hatten, die ihnen wenigstens annähernd 
den Charakter von gewerkschaftlichen Organisationen gaben. Und so be­
schloß denn der Vorstand des JGB. in seiner Sitzung am 8. November 
1923 — unter Bestätigung aller früheren Beschlüsse der Internationale 
über ihre Haltung gegen die RGJ. —, das Bureau des JGB. zu er­
mächtigen, unter Ausschluß der RGJ. an Besprechungen mit der 
russischen Gewerkschaftszentrale teilzunehmen, „um auf der Basis der 
Statuten und des Programms des JGB. den Versuch zu 
machen, die internationale Einheit der Arbeiterbewegung herbeizuführen". 
Dieser Schritt erfolgte vor der Ausgabe der Einheitsfrontparole durch die 
Kommunistische Internationale. Wie der Beschluß selbst betont, änderte 
er nichts an der ablehnenden Haltung des JGB. zu den kommunistischen 
Praktiken und zur RGJ.; besonders zu dieser blieb es bei der bisherigen 
Haltung, weil diese eigentlich nur aus den russischen Gewerkschaften be­
stehende „Internationale" in ihren Statuten ausdrücklich die Sprengung 
und Vernichtung des JGB. als ihren Zweck angibt. Auch der dritte 
Kongreß des JGB., der vom 2. bis 6. Juni 1924 in Wien stattfand, 
bestätigte noch einmal die früheren Beschlüsse in dieser Frage; er hob 
gleichfalls hervor, daß die Kommunistische Internationale die RGJ. zu 
dem Zweck errichtet habe, „den Internationalen Gewerkschaftsbund zu 
bekämpfen und zu vernichten". Aber auch zu den inzwischen mit den 
russischen Gewerkschaften angeknüpften Unterhandlungen nahm der Kon­
greß Stellung. Er bedauerte, daß die russischen Gewerkschaften infolge 
ihrer Weigerung, die Statuten und Verfassungsbestimmungen des JGB. 
anzuerkennen, „noch immer dem Internationalen Gewcrkschaftsbund 
fernbleiben", und empfahl dem Bureau, „insoweit es möglich ist, ohne 
die Würde des JGB. zu verletzen, seine Bemühungen fortzusetzen, um 
die Einverleibung der russischen Gewerkschaften auf Grund der Statuten 
und Bestimmungen der Internationalen Gewerkschaftsbundes in die 
internationale Gewerkschaftsbewegung herbeizuführen".

In Betrachtungen zum Wiener Kongreß ging O u d e g e e st , der 
Sekretär des JGB., auch auf die inzwischen eingetretene taktische Wendung 
der Kommunistischen Internationale ein. „Nachdem die Rote Gewerk­
schafts-Internationale keine Möglichkeit mehr sah," schrieb er, „um die 
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Millionen der im Internationalen Gewerkschafts-Bunde vereinigten 
Arbeiter in die ihr angeschlofsenen Organisationen hineinznbekommen, 
nahmen diese Herren unter der Losung der Einheitsfront zu 
einem neuen taktischen Manöver ihre Zuflucht. Dieses Manöver hatte 
keinen anderen Zweck als, gleichviel auf welche Weise, in die Festung der 
modernen Arbeiterbewegung einzudringen." Um den daraus erwachsenen 
Gefahren zu begegnen, war der Vorstand des JGB., fährt Ouedegeest 
fort, „der Meinung, daß ein selbständiges und unabhängiges Entscheiden 
des einzelnen (internationalen) Berufssekretariates über die Zulassung der 
russischen Organisationen nicht im Interesse der internationalen Gewerk­
schaftsbewegung sein könne"?) Auf diese Weise behielt sich der Vorstand 
des JGB. vor, daß nur er mit den russischen Gewerkschaften insgesamt 
entscheidend verhandeln könne.

In ein ganz neues Stadium sind nun diese Unterhandlungen des JGB. 
mit den russischen Gewerkschaften durch Beziehungen getreten, die zwischen 
der englischen und russischen Gewerkschaftszentrale angeknüpft worden 
sind. Die Entwicklung der englischen Gewerkschaften zeigt in den letzten 
Jahren eine starke Tendenz zum Sozialismus. Das von ihnen bis vor 
kurzer Zeit abgelehnte Prinzip des Klassenkampfes findet allmählich Ein­
gang bei den englischen Gewerkschaften, die Sozialisierung gehört zu den 
am stärksten propagierten Forderungen ihres Programms, und Hand in 
Hand damit entwickelt sich die Form der Organisationen in der Richtung 
eines stark betonten Zentralismus, der für englische Verhältnisse gleich­
falls ungewöhnlich und neu ist. Diese Tendenz ist auf dem englischen 
Gewerks ch ast skongreß in Hüll im September 1924 besonders 
hervorgetreten. Der Kongreß hat u. a. die „Charte der Arbeit" be­
schlossen, an deren Spitze die „Staatliche Uebernahme und Kontrolle der 
natürlichen Reichtümer und öffentlichen Dienste" gefordert wird. Der 
Generalrat wurde beauftragt, „in allen Teilen des Landes eine Kampagne 
einzuleiten, um die öffentliche Meinung zur Unterstützung dieser 
Charte aufzufordern", und jedem Jahreskongreß der englischen Gewerk­
schaften über den Fortschritt dieser Propoganda zu berichten.

Auf dem Kongreß war eine Vertretung der russischen Gewerkschaften 
unter Führung von T o m s k y anwesend, und bald nach der Beendigung 
der Tagung beschloß der vom Kongreß gewählte Generalrat, eine Dele­
gation zu wählen, welche die industriellen, sozialen und politischen Zu­
stände Rußlands zu erforschen habe und gleichzeitig an dem allrussischen 
Gewerkschaftskongreß in Moskau teilnehmen jolle, um den Besuch der 
Russen in Hüll zu erwidern. Das Ergebnis dieser Studienreise liegt nun 
in einem sehr ausführlichen Bericht vor, der, wie die Reise selbst, für die 
zukünftige Gestaltung der Beziehungen des JGB. zu den russischen Ge­
werkschaften nicht ohne Bedeutung bleiben wird.

*) Oudegeest, Einige Betrachtungen zum Wiener Kongreß. Die Internatio­
nale Gewerkschaftsbewegung, Vierteljahrsschrift des JGB., 4. Jahrgang, 
Seite 219 ff. Daselbst die Beschlüsse des Wiener Kongresses (Seite 232 ff) und 
der Briefwechsel mit der russischen Gewerkschastszentrale (4. Jahrg. Seite 248 
und 5. Jahrg. Seite 11).
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*) Dieser und der folgende Abschnitt waren, in drei Artikel geteilt, veröffentlicht 
in Nr. 1, 2 und 3 des „Deutschen Eisenbahner" (Verbandszeitschrift des Ein­
heitsverbandes der Eisenbahner Deutschlands), 1. Jahrgang, Juli 1925.

') Rußland. Offizieller Bericht der englischen Gewerkschaftsdelegation nach 
Rußland. Neuer Deutscher Verlag, Berlin 1925.

Wer sich der Reden erinnert, die P u r c e l l und andere Mitglieder der 
englischen Gewerkschaften während ihrer Anwesenheit in Sowjetrußland 
gehalten haben, und wer nun den „Offiziellen Bericht"') der Delegation 
zur Hand nimmt in der Erwartung, auch darin wie einst in jenen Reden 
eine uneingeschränkte Bewunderung kommunistischer Methoden zu finden, 
der wird einigermaßen enttäuscht sein. Jene Reden sind in Deutschland 
bekannt geworden durch die schnelle und weite Verbreitung, die ihnen die 
kommunistische Presse zu verschafsen wußte, und durch die Aufmachung, in 
der die Blätter der KPD. die Reden veröffentlichten, erschienen die eng­
lischen Redner eine zeitlang als die wirksarusten Propagandisten des Korn- 
nlunismus in Deutschland. Der Bericht dagegen, der viel mehr und wich­
tigeres enthält als die Reden, nämlich übersichtlich angeordnetes sachliches 
Material über die Verhältnisse in Rußland — dieser Bericht wurde von 
der kommunistischen Presse nur in sehr mäßigem Umfange als Propa­
gandamittel benutzt. Auch die KPD. uud ihre Organe scheinen von dem 
Bericht nicht restlos entzückt zu sein.

In der Einleitung zu ihrem Buche geht die englische Delegation selbst 
auf den Unterschied zwischen den Reden und dem Bericht ein. Sie führt 
die Bedeutung der Reden auf ein halbwegs richtiges Maß zurück, indem 
sie schreibt: „Die öffentlichen Aeußerungen der Delegation in Ruß­
land bezogen sich natürlich auf all das, was die Delegation an den von 
der russischen Revolution erzielten Ergebnissen aufrichtig bewundern und 
begrüßen konnte. In ebenso aufrichtiger Weife teilt diese Veröffentlichung 
(der Bericht) all das mit, was nach Meinung der Delegation einer 
Kritik bedurfte." Die Reden in Rußland waren also das, was man 
internationale Höflichkeit nennt. Der Bericht erzählt gleichfalls noch 
manches, was nach unserer Meinung zur Kritik herausfordern müßte, bei 
den Engländern aber kritiklose Bewunderung ausgelöst hat. Die allgemei­
nen und speziellen Schlußfolgerungen sind teils anerkennend, ohne daß 
man in den englischen Berichten einen stichhaltigen Grund sür die An­
erkennung findet, teils sind sie, offenbar, um den Russen nicht Wehe zu 
tun, unbestimmt und vieldeutig. Aber gerade darum sind zahlreiche sach­
liche Mitteilungen über die russischen Verhältnisse aus dieser Quelle um so 
schwerwiegender; sie bestätigen vieles, was bereits bekannt ist, von den 
Kommunisten aber abgelehnt wurde, weil es aus Quellen kam, die als 
gegen Rußland voreingenommen gelten. Es wäre ein leichtes, den Inhalt 
des Berichts nach vielen Seiten zu ergänzen durch die Mitteilungen vor­
trefflicher Kenner Rußlands. Aber wir sehen davon ab und beschränken 
uns ganz auf das Material, das der Bericht selbst euthält.

Auch das Vorwort klingt noch sehr nach der Höflichkeit des freundlich 
ausgenommenen Gastes gegen den Gastgeber. In der Einleitung stellen 
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sich sodann die Berichterstatter die Aufgabe, „eine Uebersicht zu geben über 
die Vorteile und Nachteile, die das russische Volk unter dem neuen Re­
gierungssystem genießt, und die allgemeine Entwicklungstendenz auf­
zuzeigen."

„In diesem Zusammenhänge ist", bemerkt die Delegation im Anschluß 
an diese Feststellung ihrer Aufgabe, „die umstrittenste Frage die des 
Maßes der politischen Freiheit für das Individuum." In 
dieser prinzipiellen Beziehung nun „nimmt die Delegation von der Be­
hauptung des jetzigen Regimes Kenntnis, daß die gegenwärtige Ordnung 
eine „Diktatur des Proletariats" unter Führung der Kommunistischen 
Partei ist, und daß „Demokratie", wie sie anderswo verstanden wird, in 
ihr keinen Platz hat." Sie „nimmt . . . Kenntnis", das heißt, sie 
stellt sich, was den heikelsten und für das Sowjetregime empfindlichsten 
Punkt betrifft, auf den Boden der Tatsachen. Dieses Verhalten erscheint 
uns allzu diplomatisch, und wir teilen die Folgerungen nicht, zu denen die 
Delegation kommt?) Wir begnügen uns jedoch mit dieser Feststellung 
und sind im übrigen bereit, den Engländern zu folgen, wenn sie meinen, 
daß ein solches politisches System „am besten nach seinen Ergeb­
nissen beurteilt werden kann", zumal sie uns ja reiches Material über 
diese Ergebnisse vorlegen.

Aus der Einleitung geht aber weiter hervor, daß das Sowjetsystem 
nach der Meinung der Delegation gegenwärtig „aus einer Reihe von 
Kompromissen" besteht, „von denen die meisten ständig Aenderungen 
unterworfen sind". Auf diese „Kompromisse" kommen wir im einzelnen 
Falle zurück. Zunächst interessiert uns hier das eigenartige Verhältnis, 
das infolge dieser Kompromisse zwischen der KPD. und der Kom­
munistischen Internationale auf der einen, der Sowjetregierung auf der 
anderen Seite besteht. Dieses Verhältnis ist, nach dem Bericht zu urteilen, 
keineswegs das einer regierenden Partei zur Regierung; auch hierin weicht 
Sowjetrußland ab von der Form der „Demokratie, wie sie anderswo ver­
standen wird". In der Einleitung bemerkt die englische Delegation, die 
gegenwärtige Tendenz scheine die zu sein, „daß die kommunistische 
Organisation sich von der Regierung mehr und mehr absondert" und daß 
sich daher „eine zentrale Kontrolle durch die kommunistische Fraktion 
immer schwieriger gestaltet". Und im Bericht selbst heißt es:

„Seit Einführung der neuen ökonomischen Politik scheint dem Kommunis­
mus Qualität wichtiger als Quantität. Bis zu dieser Umstellung war die 
Partei nicht nur die Triebkraft, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der 
Regierung gewesen. Seither ist sie zu einer Organisation zur Verteidigung 
einer bestimmten Politik und der Ueberwachnng von Prinzipien 
geworden, die feststehen, von denen sich aber die Politik und die Prinzipien 
der Regierung eines Tages unterscheiden könne n."

Dieses Mißverhältnis, wie man es Wohl nennen muß, wenn man be­
denkt, daß die KPD. immer so tut, als sei dort alles ein Herz und eine

’) Wir teilen, was diesen Punkt betrifft, vollkommen die von Fritz Adler 
in seiner Broschüre „Der Bericht der britischen Gewerkschaftsdelegation über 
Rußland" vertretene Auffassung. (Verlag der Deutschen soz. Arbeiterpartei 
in der Tschechoslowakischen Republik, Prag 1925.)
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Seele, werde besonders deutlich, sagt der Bericht der Engländer, „in den 
Beziehungen zwischen dem Standpunkt und der Politik der Kommu­
nistischen Internationale und des Kommissariats des Auswärtigen." Der 
Delegation wurde Gelegenheit geboten, „das Auseinander- 
st r e b e n zwischen der propagandistischen und bekehrungswütigen Politik 
der Komintern und der praktischen Realpolitik des Kommissariats fest­
zustellen." Mit Einführung der neuen ökonomischen Politik wurde es 
klar, heißt es in dem Bericht, daß sich die Partei „in gewissem Grade von 
den Kompromissen und Konzessionen (der Regierung) fernhalten müsse, 
um weiter die reine Lehre zu verbreiten und nach Möglichkeit auch 
zu v e r wi r k l i ch e n". Was heißt das anderes, als daß das russische 
Wirtschafts- und Regierungssystem dieser „reinen Lehre" keineswegs ent­
spricht und daß die „reine Lehre" auch in Rußland nicht verwirk­
licht, sondern durch die „Kompromisse und Konzessionen" verletzt worden 
ist? Die englische Delegation geht in ihrer Unterscheidung zwischen der 
Lehre, die ihre Reinheit nur durch Abstandnahme von den Realitäten des 
sozialen und politischen Lebens zu erhalten vermag, und der Wirklichkeit 
Sowjetrußlands so weit, daß sie (in der Einleitung) erklärt, das russische 
System sei an einem Punkte angelangt, „der nicht mehr Kommu- 
m i s m u s ist, sondern am besten als eine Form des S t a a t s s o z i a l i s- 
mus oder Staatskapitalismus bezeichnet werden kann." Und 
den „Sendboten Lenins", den Männern und Frauen der „reinen Lehre" 
prophezeit der Bericht „eine den Schülern Loyolas') nicht unähnliche 
Zukunft".

Wehe dem deutschen Gewerkschafter oder Sozialdemokraten, der ähn­
liches über Sowjetrußland und die KPR. und Komintern zu sagen wagte'. 
In den weiteren Darlegungen wollen wir nun das politische System „nach 
seinen Ergebnissen beurteilen".

Die Verbindung zwischen Kommunistischer Partei und Sowjetgewalt, 
die ehedem in Rußland so innig war, daß die Partei als „ein wichtiger 
Bestandteil der Regierung" erschien, ist kennzeichnend für die Zeit des 
sogenannten „Kriegskomnmnismus", während sich Partei und Regierung 
in dem Augenblick der Neuen Oekonomischen Politik (Nep) 
voneinander zu entfernen beginnen. Was nun aber die englische Dele­
gation in ihrem Bericht das gegenwärtige System oder die bestehende 
Ordnung nennt und worüber sie sich ausspricht, ist nur die durch die Nep 
geschaffene Ordnung. Der Kriegskommunismus ist identisch mit der un­
beschränkten Herrschaft der „reinen Lehre", die Nep aber ist das erste und 
größte jener Kompromisse, mit denen sich die Partei nicht beflecken möchte. 
Der Kriegskommunismus figuriert jedoch in dem Bericht der Engländer 
nur als eine. Art dunkler und wilder Vorgeschichte. „Der russische Kom­
munismus" (das heißt der Kriegskommunismus der „reinen Lehre"), 
schreiben die Delegierten, „führte gegen den Kapitalismus Krieg, und im 
Kriege können dieGesetzederOeko nomie. . .eineZeitlang 
ignoriert werden". Aber Rußland schloß, fahren sie fort, „rechtzeitig 
Frieden mit dem inneren Feind". Der kriegführende oder Kriegskommu­
nismus ignorierte also die Gesetze der Oekonomie. Das konnte „eine

') Gründer des Jesuitenordens.
13
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Zeitlang" geschehen, aber dann mußte Lenin „ r e ch t z e i t i g", also wohl 
um zu retten, was noch zu retten war, Frieden schließen mit dem inneren 
Feinde, Frieden mit den Gesetzen der Oekonomie, Frieden mit dem Kapital, 
mit dem der Kommunismus Krieg geführt hatte. Führen wir diesen Ge­
danken zu Ende, was die Berichterstatter leider unterlassen, so heißt das: 
ohne einen „rechtzeitigen" Frieden wäre über kurz oder lang die Kapi­
tulation notwendig gewesen.

Die erste Maßnahme der Nep „entstaatlichte faktisch — nicht im Prinzip 
— die Verwaltung, jedoch nicht die Kontrolle der Industrie". Zunächst 
wurden die kleineren Unternehmungen mit bis zu 20 Arbeitern entstaat- 
licht und die größeren, die noch nicht sozialisiert waren, in privaten Händen 
belassen; das geschah im Dezember 1921. Die letzte, auf die größeren Be­
triebe bezügliche Maßnahme dürfte sogar bedeutungsvoller gewesen sein 
als die erste, denn: „In Wirklichkeit war die Sozialisierung der In­
dustrie viel weniger systematisch und weitgehend, als man allgemein an­
nimmt", oder — wie wir lieber sagen würden — als die deutschen Kommu­
nisten behauptet haben, deren Behauptungen oft im Widerspruch zur Wirk­
lichkeit stehen. Einen Schritt weiter ging das Dekret vom 22. März 1923, 
indem es die Entstaatlichung von Unternehmungen jeg­
licher Größe für eine gewisse Zeit durch Konzessionen er­
möglichte.

Der Unterschied zwischen Sowjetrußland und uns ist also, wie wir uns 
anzumerken erlauben, der, daß Rußland die Sozialisierung aus einer sehr 
unvollkommenen Wirklichkeit zurückverwandelt hat zum „Prinzip", wäh­
rend wir uns bemühen, das Prinzip in Wirklichkeit zu verwandeln.

Die Nep leitet die Epoche des Kriegskommunismus über in die Epoche 
des „Staatssozialismus oder Staatskapitalismus", wie die Engländer, 
im Zweifel, ob dieses oder jenes, ob Sozialismus oder Kapitalismus über­
wiegt, sagen; es steht also jedermann frei, die Bezeichnung zu wählen, die 
ihm lieber ist. Die Nep, erklären sie, „stellte nicht nur die grund­
legenden Rechte des Privatunternehmens wieder her, sondern schuf 
einen Ueberbau von Trusts, Syndikaten und Banken, der dem Ueberbau 
in anderen Ländern einigermaßen ähnelt", aber doch nicht, wie der Be­
richt an anderer Stelle betont, mit ihm verwechselt werden darf, denn 
„Großindustrie und Hochfinanz in Rußland stehen unter direkter Regie­
rungskontrolle und beherrschen nicht, wie in anderen Ländern, indirekt die 
Regierung." E n t st a a t l i ch t wurde alles, „was nicht von unmittelbarer 
nationaler Bedeutung war"; sozialisiert wurden — oder blieben — Groß­
industrie und Hochfinanz. „Bei uns", folgern aus all dem die Bericht­
erstatter, „bereitet das Privatkapital die Nationalisierung dadurch vor, daß 
es auf gefchäftlicher Basis die Industrie in nationalem Maßstabe orga­
nisiert. In Rußland dagegen reorganisiert die Revolution 
JndustrieundHandel,diebereitsverstaatlichtwaren, 
auf geschäftlicher Basi s." Hiermit gelangen also die Engländer 
zu einem Resultat, das dem, welches wir oben als unsere Folgerung an­
merkten, sehr verwandt ist; ja sie sind in ihren Schlüssen sogar kühner als 
wir, denn sie fügen hinzu: „Das Endergebnis wird in beiden 
Fällen („bei uns" und in Rußland) fastdasgleichesei n."
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Wir wagten diesen Schluß nicht, weil uns noch zweifelhaft erscheint, 
ob die „Reorganisation" von Handel und Industrie in Rußland mit den 
bisher angewandten Mitteln gelingt oder ob nicht noch stärkere Köder 
für das Kapital in Gestalt weiterer Schritte der Regierung auf dem 
Wege der Entstaatlichung ersorderlich sein werden, um dem Privatkapital 
die Freiheit des Handelns und die Garantie der Existenz zu geben, die 
es, seiner Eigenart entsprechend, verlangt, wenn es anbeißen soll. Die 
englischen Delegierten, die anscheinend der gleiche Gedanke bewegt hat, 
glauben das allerdings nicht. Sie meinen, die „Wahrscheinlichkeit einer 
weiteren Rückwärtsorientierung" bestehe nicht und es seien auch „die 
weitestgehenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um zu verhindern, daß 
diese Kompromisse die Revolution in eine Reaktion umschlagen lassen" 
konnten. Wir nehmen gern Notiz von diesen Erklärungen und wünschen 
im Interesse Europas, daß die Zuversicht der Engländer besonders hin­
sichtlich der Sicherungen gegen eine Reaktion berechtigt sein möge, aber 
vollkommen teilen können wir sie leider nicht.

Jedenfalls stellt die Nep eine sehr milde Form der Sozialisierung dar, 
die, wenn wir sie zu unserem Programm erheben würden, den wüstesten 
Hohn unserer unentwegten Kommunisten mit der „reinen Lehre" er­
fahren würde. Wir aber wollen uns nun, indem wir den Spuren der 
englischen Berichterstatter auch weiterhin folgen, einer Betrachtung der 
sozialen Verhältnisse zuwenden, die sich auf dem Boden dieses 
Wirtschaftssystems gebildet haben.

Bevor man diese soziale Seite des Sowjetlebens beleuchtet, müsse man, 
betont die Delegation, seine Hauptziele ins Auge fassen und in Betracht 
ziehen, „daß es sich in vielen Fällen noch im Versuchs st adium 
befindet". Dieses Versuchsstadium, „wie es gegenwärtig durchgeführt 
wird", kennzeichnet der Bericht wieder als „ein Kompromiß zwischen dem 
Kommunismus und dem Staatssozialismus . . . mit einer starken Neigung 
zum letzteren". Die industrielle Bevölkerung sei in ihrer Gesamtheit, die 
80 Millionen Bauern dagegen „in viel geringerem Maße" und die 
nationalen Stämme „überhaupt kaum" in das System eingegliedert.

Der Arbeiter dieses Systems erhält einen M i n i m a l l o h n, der nur 
für die wirklichen Lebensbedürfnisse bestimmt ist, sür die er bar bezahlen 
muß. Seine übrigen Lebensbedürfnisse, Erholung, Reisen, Ferien, ärzt­
liche und Versicherungsfürsorge, Erziehung seiner Kinder, Wohnung usw. 
erhält er „in Form von staatlichen Vergünstigungen".

Wir wollen nicht auf die Frage eingehen, ob eine solche Zuteilung von 
„staatlichen Vergünstigungen" als Teil der Entlohnung für die Arbeiter 
günstig oder ungünstig und vom gewerkschaftlichen Standpunkte aus 
wünschenswert ist. Sie ist schon deswegen schwer zu beantworten, weil 
aus dem Bericht nicht zu erkennen ist, welcher Grad der Lebens­
haltung der Arbeiterschaft sich aus dieser Kombination von barer 
Entlohnung mit Zuwendungen in natura ergibt, und in dieser Verdunke­
lung der für die Beurteilung des Systems an „feinen Ergebnissen" wich­
tigsten Frage scheint uns allerdings ein erheblicher Mangel vom gewerk- 
schastlichen Standpunkte aus zu liegen.

13'
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Bedenklich erscheint uns auch die Höhe des Geldlohnes. Mit 
der Einführung der Nep sind die Löhne, berichtet die Delegation, von 
Oktober 1922 bis September 1923 ständig gestiegen; sie erreichten etwa 
70 Prozent der Vorkriegslöhne. 1924 betrug der allgemeine Lohndurch­
schnitt etwa drei Viertel der Vorkriegssätze, aber die Metallarbeiterlöhne 
betrugen im Oktober 1924 nur 56 Prozent, die der Eisenbahner 50 Pro­
zent. Dagegen verdienten die Textilarbeiter zur gleichen Zeit 91 Prozent, 
die Lebensmittelarbeiter bereits im Mai 116,9 Prozent, die Papier­
arbeiter 103,5 Prozent, die graphischen Arbeiter 98 Prozent. Die Berg­
arbeiter aber bekamen im Mai 1924 nur 52,1 Prozent der Vorkriegslöhne 
in Geld.

Zu diesem argen Mißverhältnis zwischen den Lohnsätzen bemerkt der 
Bericht, der Unterschied zwischen den Lohnsätzen der schweren und leichten 
Industrie sei „eine Folge der größeren Schwierigkeiten bei der Umstellung 
der ersteren auf kaufmännischer Grundlage". Die Schwerindustrie arbeitet 
ausschließlich für Staatsaufträge, während sich die Privatunternehmungen 
„jeweils den gewinnbringendsten Erwerbszweigen zuwenden" und daher 
in der Lage sind, die höchsten Löhne zu zahlen.

Diese Erklärung befriedigt uns nicht, denn das ganze System soll doch 
immerhin Sozialismus sein, wenn auch Staatssozialismus, und daher 
spricht es nach unserer Ansicht nicht für das System, wenn es in den 
Produktionszweigen, in denen es sich am stärksten in sozialistischer Form 
geltend macht, hinsichtlich der Lohnsätze so weit hinter den Privatunter­
nehmungen zurückbleibt. Diese Feststellung wirkt in hohem Maße peinlich, 
und diese Wirkung kann zu unserem Bedauern auch nicht gemildert werden 
durch den Hinweis des Berichts auf die sozialen Zuwendungen, 
die mit 25 Prozent des Lohnes angesetzt werden müßten; denn dieses Argu­
ment erinnert uns in recht unerfreulicher Weise an die Art unserer Unter­
nehmer, die sogenannten sozialen Lasten dem Lohne zuzurechnen oder 
schlechte Löhne mit diesen sozialen Lasten zu rechtfertigen.

Ueberrascht sind wir, die wir Rußland vorwiegend nach den Lob­
preisungen unserer Kommunisten beurteilen mußten, auch davon, daß die 
russische Arbeiterschaft unter einer nicht unbeträchtlichen Arbeits­
losigkeit leidet. Der Prozentsatz der arbeitslosen Gewerkschafts­
mitglieder stieg von 8,6 Prozent am 1. Oktober 1923 auf 11,7 Prozent am 
1. Januar 1924. Dieses Anwachsen sei, erklärt die Delegation, auf die 
Jahreszeit zurückzuführen. Aber zuversichtlich und beschwichtigend bemerkt 
sie an einer anderen Stelle, die Industrie hätte gewiß allen verfügbaren 
Kräften Beschäftigung verschafft, „wenn nicht ein großer Teil der Arbeiter 
unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht verwendbar wäre, und wenn 
nicht die Verbesserung der Löhne und des Wohlstandes der städtischen 
Arbeiter Arbeitskräfte vom flachen Lande angezogen hätte".

Den Grund für die Unverwendbarkeit eines großen Teiles der Arbeits­
kräfte vermögen wir nicht recht zu durchschauen. Das andere aber, der 
Zustrom vom Lande, ist nichts weiter als die der kapitalistischen Ordnung 
eigentümliche Bildung einer industriellen Reservearmee 
und somit innerhalb eines sozialistischen Systems ein sehr schwacher Trost.
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Da uns nun aber, wenn wir die nach unserer Ansicht — Verzeihung! — 
niedrigen Löhne im Auge behalten, der Wohlstand der städtischen 
Arbeiter gar nicht so anziehend erscheint, veranlaßt uns die Tatsache dieses 
Zustroms vom Lande sogar zu der Frage: wie gering muß dann, wenn 
dieser städtische Wohlstand schon anziehend wirkt, der Wohlstand auf dem 
Lande sein?

Die Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit unter­
scheiden sich nicht — wenigstens nicht zu ihrem Vorteil — von denen der 
kapitalistischen Staaten; es konnten sogar nur 15 bis 20 Prozent der Er­
werbslosen regelmäßig die Unterstützung erhalten. Die Parole der KPD., 
daß alle Erwerbslosen in die Produktion einzugliedern seien, ist jeden­
falls in Rußland nicht verwirklicht. Dagegen wurden noch im Jahre 1923 
pro Arbeiter monatlich 25,1 Ueberstunden geleistet.

Auch hier sind wir versucht auszurufen: genau wie bei uns! Aber wir 
wollen uns von Gefühlsausbrüchen fernhalten und ruhig und nüchtern 
nachforfchen, was uns die Engländer weiter über Rußland zu sagen 
haben. Den Gewerkschafter bewegt vor allem die Frage, was denn die 
russischen Gewerkschaften zu alledem sagen und dagegen unternehmen.



Die Gewerkschaftsbewegung in Rußland.
Der Wirkungsradius gewerkschaftlicher Betätigung sowie die Methoden 

der Gewerkschaften werden mitbestimmt durch die Form des Ar­
beitsvertrages. Diese Form hat nun in den Jahren des Sowjet­
regimes gleichfalls verschiedene entscheidende Wandlungen erfahren.

Ueber den während der Herrschaft der „reinen Lehre" eingeführten 
Arbeitszwang, der einst von allen Propheten des russischen Kom­
munismus als letzte ökonomische Weisheit gepriesen wurde, sagt die eng­
lische Delegation in ihrem Bericht, gerade die „Verschrobenheiten und 
Mißbräuche dieses Experiments" seien eine der wichtigsten Ursachen für 
die Einführung der Neuen ökonomischen Politik gewesen. Zur Zeit der 
höchsten Entwicklung des Kriegskommunismus war der Arbeiter praktisch 
Soldat der industriellen Armee. „Er erhielt Nationen ohne Rücksicht auf 
seine Leistung; er erhielt Beschäftigung ohne Rücksicht auf seine Wünsche 
und Fähigkeiten. Er durfte nichts anderes tun und tat infolgedessen so 
wenig wie möglich."

Damit räumte Lenin durch die Nep auf; heute ist, sagt die Delegation, 
die Arbeit „wieder ein Bedürfnis, das innerhalb der Regelung durch die 
Sozialgesetzgebung durch Angebot und Nachfrage bestimmt ist". 
Also auch hier Konzessionen an den Kapitalismus und Kompromisse mit 
ihm. In Wirklichkeit ist der Arbeitsvertrag frei, aber im Prinzip blieb 
der Arbeitszwang bestehen, „weil man die Flucht aus Staats- in Privat­
unternehmen fürchtete". Die Gewerkschaften erstreben jedoch die 
völlige Freiheit des Arbeitsvertrages, und das Gesetzbuch der Arbeit vom 
November 1922 beschränkte den Arbeitszwang daher auf „Fälle von all­
gemeinen Krisen". Im übrigen wurde „das Arbeitsverhältnis begründet 
auf dem freien Vertrag", der den allgemein üblichen Regelungen und, 
falls solche bestehen, den allgemeinen oder örtlichen Vereinbarungen unter­
worfen ist. Die „Einstellung nach freiem Ermessen" (§ 9 des Gesetzbuches 
der Arbeit) soll durch die Arbeitsbörse durchgeführt werden, aber ein 
wirksamer Zwang hierzu besteht nicht.

Mit deni freien Arbeitsvertrage hielt auch der Geldlohn, über dessen 
Entwicklung und Höhe wir schon berichtet haben, wieder seinen Einzug. 
Da aber die Industrie — damals, als Lenin durch die Nep den Frieden 
mit den Gesetzen der Oekonomie schloß — ihre Arbeitnehmer nicht er­
halten konnte, erzählen die Engländer, wurden ihre Lohnfonds aus 
Staatsmitteln gestützt. Das war kostspielig, aber notwendig zur Ueber­
windung der Schwierigkeiten „bei der Demobilisierung der Arbeiter, die 
wieder von ihrem Verdien st abhängig wurden".

Der Abschluß von Tarifverträgen erfuhr seit April 1922 eine 
große Ausdehnung. Aber der 5. Gewerkschaftskongreß im September 
1922, der auch die völlige Freiheit des Arbeitsvertrages forderte, entschied 
„gegen den Willen des Obersten Volkswirtschaftsrates, daß die Verträge 
nicht obligatorisch (rechtsverbindlich, wie wir sagen würden) sein sollten, 
weil dies zu einer Rückkehr zur staatlichen Lohnregelung führen würde". 
Das zeugt von geringem Vertrauen der Gewerkschaften zu den Ein­
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griffen der Sowjetgewalt in die Regelung des Arbeitsverhältnisses 
und von ihrem Bestreben, in ihren Handlungen völlig frei zu sein von 
staatlicher Bindung. Aber dieser Freiheit des Handelns stehen noch 
starke Hemmungen eigener Art entgegen. So berichten die Engländer 
über den S i n n der Kollektivverträge, sie seien nicht nur, wie in anderen 
Ländern, „das Ergebnis eines Konfliktes zwischen der wirtschaftlichen 
Macht des Kapitals und der Arbeit in einem gegebenen Zeitpunkt", son­
dern „ein Uebereinkommen zwischen Gewerkschaften und Staat darüber, 
welcher Teil des Ertrages als Dividende unter dieArbeiter-Eigen- 
t ü m e r verteilt werden kann, und wieviel als Reserve . . . usw. 
dienen muß".

Das verstehen wir beim besten Willen nicht. Es steht im Widerspruch 
zu dem Bestreben der Gewerkschaften, beim Abschluß und bei der An­
wendung der Verträge von staatlichem Einfluß möglichst frei zu sein, und 
wie kann man von „Arbeiter-Eigentümern" sprechen, wenn die Arbeiter 
„von ihrem Verdienst abhängig" sind. Jener Satz der Engländer kann 
günstigstenfalls für die sozialisierten Industriezweige und somit nur für 
einen kleinen Teil der Arbeiter gelten. Aber wie kann man dann den 
kärglichen Lohn von 50 Prozent des Vorkriegssatzes, der hier gezahlt 
wird, als Dividende bezeichnen!

Die einzige praktische Folge dieser Auffassung vom Sinn der Kollektiv­
verträge ist, daß derStreikin Rußland — wir wollen uns milde 
ausdrücken — höchst ungern gesehen wird. Das Streikrecht ist zwar 
gewahrt, aber, schreiben die Engländer, da die Industrie von der Gesell­
schaft entweder geleitet oder streng kontrolliert wird, hat der Streik seine 
Funktion geändert. Der Arbeiter „genießt den ganzen Ertrag der 
Industrie nach genauem Abzug der Kosten für Wiederanschaffungen, 
Rücklagen usw." Daher streikt er nicht, um sich gegen Ausbeutung zu 
schützen, sondern nur zum Protest gegen Mißgriffe und Uebelstände der 
Verwaltung. Die Stellung der Behörden und Gewerkschaften zu den 
Streiks ist also die, „daß unter dem Sowjetsystem Streiks kein 
normales Vorgehen in staatlichen Unternehmungen sein sollten", 
und auch gegen die Privatunternehmungen sind die Gewerkschaften „im 
großen und ganzen gemäßigt gewesen".

Das heißt, daß die russischen Gewerkschaften in hohem Maße gehindert 
sind, die doch gewiß verbesserungsfähigen Löhne durch aktives Vorgehen 
zu erhöhen. Nun sagt man zwar, es bestehe keine Ausbeutung. Aber 
wenn die 75 Prozent der Vorkriegslöhne, welche die Arbeiter „genießen", 
wirklich der „ganze Ertrag der Industrie" sind, dann spricht das 
erstens gegen das System und zweitens können wir uns dann nicht er­
klären, wieso private Unternehmer in Rußland Kapital investieren, wenn 
sie den „ganzen Ertrag" als Lohn zahlen müssen.

Nun wird man allerdings darauf Hinweisen können, daß die russischen 
Gewerkschaften selbst diese Auffassung billigen. Ihre Stellung in der 
Gesellschaft und ihre Haltung zum Sowjetsystem ist in der Tat höchst 
unklar und sie ist auch durch den Bericht der Engländer nicht viel klarer 
geworden. Während des Kriegskommunismus waren sie in weitem Um­
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fange mit Negierungsfunktionen betraut und gleichzeitig mußte sich ihre 
Politik der der Partei anpassen, berichtet die Delegation. Partei, Gewerk­
schaften und Staat waren also eins. Aber dann begann die Epoche der 
Kompromisse, der Nep. Die Partei nahm, wie wir schon berichteten, eine 
reservierte Haltung gegen die Regierung ein und die Nep enthob auch 
die Gewerkschaften „des größten Teiles ihrer Verantwortung für die 
Verwaltung der Industrie und der Aufsicht über die Produktion, und 
führte sie auf ihre ursprüngliche Aufgabe zurück, Arbeit 
und Löhne zu reguliere n".

Sollen gewerkschaftliche Organisationen diese Aufgabe erfüllen, so 
müssen sie die volle Freiheit des Handelns besitzen. Jene Ausfassungen 
über den „Arbeiter-Eigentümer" und den entsprechenden Funktionswechsel 
des Streiks müssen auf die Dauer unerträglich für sie werden und ihren 
Bestand erschüttern, wenn nicht staatlicher Zwang ihnen die Mitglieder 
zutreibt. Gegenwärtig scheint die Verbindung zwischen Gewerkschaften 
und Staatsgewalt noch sehr innig zu sein, während die Loslösung der 
KPR. und der Kommunistischen Internationale von der Regierung schon 
deutlicher hervortritt. Daher sind die Bedürfnisse des Sowjetsystems noch 
maßgebend für die Haltung der Gewerkschaften. Das bedeutet zunächst, 
daß sich die Gewerkschaften in demselben Maße von der „reinen Lehre" 
entfernen wie sie den Kompromissen der Regierung mit dem Kapital 
folgen, und außerdem haben wir ja aus dem englischen Bericht ent­
nommen, daß sich auch bereits Differenzen zwischen ihnen und der Staats­
gewalt zeigen. Der Gegenstand dieser Differenzen läßt erkennen, daß die 
Gewerkschaften bestrebt sind, sich staatliche Eingriffe in ihren Wirkungs­
bereich niöglichst vom Leibe zu halten, und es ist möglich, daß die innere 
Logik der Entwicklung, die mit der Nep begonnen hat, sie zwingt, diesen 
Weg fortzusetzen. Daher ist es immerhin denkbar, daß die Bemühungen 
der russischen Gewerkschaften, durch die Vermittlung englischer Gewerk­
schafter Fühlung zu bekommen mit der Amsterdamer Internationale, 
zum Teil zurückzuführen sind auf eine Strömung in den russischen Ge­
werkschaften, die weniger sowjetfromm ist als die nächste Umgebung 
Losowskys, einer Strömung also, die bestrebt ist, ihre eigene Position und 
Anschauung durch eine Verbindung mit Amsterdam zu festigen und in 
Rußland selbst stärker zur Geltung zu bringen. Die Gewerkschaften in 
Rußland befinden sich auch in einer anderen Lage wie etwa die Propheten 
der KPD. in den deutschen Gewerkschaften, denn sie haben bei allen Be­
schränkungen, die noch bestehen, immerhin selbständige, positive und auf­
bauende Aufgaben, während sich diese auf bedenkenlose Kritik und dema­
gogische Propaganda beschränken können. Die Entfernung der russischen 
Gewerkschaft von der Regierung wird, wenn sie fortgesetzt wird, sogar 
eine andere — nämlich die entgegengesetzte — Richtung einschlagen 
müssen als die Entfernung der Partei von der Regierung. Es wäre 
widernatürlich, wenn sich die Gewerkschaften gleich der Partei auf die 
„reine Lehre" zurückziehen wollten; sie zeigen im Gegenteil Neigung, in 
den Konzessionen an das freie Arbeitsvertragsverhältnis weiter zu gehen 
als selbst die Sowjetgewalt. Im Wolkendunst der „reinen Lehre" streng­
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gläubiger russischer Kommunisten und auf dem Boden der „Verschroben­
heiten und Mißbräuche" ihrer Experimente, vermag die Gewerkschafts­
bewegung ihrer „ursprünglichen Aufgabe" nicht zu dienen. Für den 
deutschen Gewerkschafter ist das ganz selbstverständlich, aber wir ver­
trauen noch nicht darauf, daß es dem russischen Gewerkschaftsmanne ebenso 
geläufig ist, denn es befinden sich noch viele bekehrungswütige „Schüler 
Loyolas unter ihnen. Daher kann sich die Amsterdamer Internationale 
auch nicht Hals über Kopf in eine Verständigung mit den russischen Ge­
werkschaften stürzen. Große Vorsicht ist gewiß am Platze, aber die eigen­
artige innere Entwicklung Rußlands und der russischen Gewerkschaften 
verdient im Zusammenhang mit den Anschlußbestrebungen der Russen an 
die Amsterdamer Internationale und angesichts der Bemühungen der 
Engländer um das Zustandekommen dieser Verbindung immerhin unser 
reges Interesse.

Fassen wir zusammen, was wir dem Bericht verdanken, nehmen wir 
vor allem zum Text auch den Ton, der die Musik macht, so haben wir 
folgenden Eindruck: Der Bericht hat große Aehnlichkeit mit einer diplo­
matischen Arbeit, die das Ziel verfolgt, um wirtschaftlicher Vorteile willen 
die Anknüpfung wirtschaftlicher Beziehungen des eigenen Landes mit dem 
an natürlichen Schätzen reichen Lande des Ostens zu fördern. Sofern 
das beabsichtigt ist, mag es Sache der Engländer sein. Es mag auch sein, 
daß die russophilen Neigungen der englischen Gewerkschafter angeregt und 
gefördert worden sind durch die Politik der Regierung Mac Donald, die 
Sowjetrußland anerkannte. Bei solcher „Diplomatie" darf aber nicht 
vergessen werden, daß es etwas anderes ist, ob ein souveränes Staats­
wesen mit einem anderen in Beziehungen tritt, oder ob sich Arbeiter­
organisationen zu gemeinsamer Aktion verbinden. Wir müssen jedenfalls 
erklären, daß uns „die Ergebnisse" des dortigen Systems, des politischen 
wie des ökonomischen, die uns der Bericht schildert, keineswegs be­
friedigen. Das Urteil der deutschen Gewerkschaften über den Kom­
munismus und das Sowjetsystem ist durch den Bericht nicht erschüttert, 
sondern eher bestätigt worden. Zumal ja der Bericht immerhin zu er­
kennen gibt, daß auch die Beauftragten der englischen Gewerkschaften nicht 
daran denken, mit russischem Holz und Flachs die „reine Lehre" der Ko­
mintern zu importieren.



Russisch-Englische Einheitsfront.
Die englischen Gewerkschaften haben sich nach der Rückkehr ihrer Dele­

gation aus Rußland sehr darum bemüht, die Verhandlungen des JGB. mit 
den russischen Gewerkschaften zu beschleunigen; daneben sind sie auf eigene 
Hand in eine innigere Verbindung zu den russischen Gewerkschaften ge­
treten. Im November und Dezember 1924 weilte die Delegation in Ruß­
land, und schon in der Ausschußsitzung des JGB. vom 5. bis 7. Februar 
1925 lag ein Schreiben des Generalrates des britischen Gewerkschafts­
bundes vor, das die Einberufung einer Konferenz zwischen Vertreterll 
des Allrussischen Gewerkschaftsbundes und des JGB. forderte. Das Zu­
standekommen der Konferenz sollte jedoch nicht an die Vorbe­
dingung geknüpft werden, daß die Beratungen „auf der Basis der 
Statuten und des Programms des JGB." stattzufinden hätten, die vom 
JGB. bis dahin stets mit Recht gestellt worden war. Außerdem lag dem 
Ausschuß in der gleichen Sitzung ein Telegramm des Allrussischen Ge­
werkschaftsbundes vor, das gleichfalls eine solche Konferenz ohne Vor­
bedingungen vorschlug, „die Mittel und Wege finden soll, die volle 
Einstimmigkeit sichern und so die Gründung einer Vereinigten Inter­
nationalen Gewerkschaftsorganisation ermöglichen, der sich alle jetzt dem 
Internationalen Gewerkschaftsbund und der Roten Gewerkschaftsinter­
nationale angehörenden Organisationen anschließen können".

Der englische Vorschlag wurde vom Ausschüsse abgelehnt, aber ein Kom- 
promißantrag wurde angenommen, der wie folgt lautet:

„Der vom 5. bis 7. Februar 1925 in Amsterdam tagende Ausschuß des 
Internationalen Gewerkschaftsbundes,

nachdem er Kenntnis genommen hat von der Korrespondenz zwischen dem 
Internationalen Gewerkschaftsbund und dem Allrussischen Gewerkschaftsrat,

beauftragt den Vorstand des Internationalen Gewerkschaftsbundes, dem 
Allrussischen Gewerkschaftsrat mitzuteilen, daß der Internationale Gewerk­
schaftsbund sich bereit erklärt, den Allrussischen Gewerkschaftsrat z u - 
zu lassen, wenn dieser Wunsch geäußert wird;

er erklärt sich ebenfalls bereit, sobald der Allrussische Gewerkschaftsrat 
diesen Wunsch zum Anschluß an den Internationalen Gewerkschaftsbund zur 
Kenntnis gebracht hat, auf Ersuchen in Amsterdam eine Konferenz mit 
dem Allrussischen Gewerkschaftsrat abzuhalten zwecks gegenseitigen Gedanken­
austausches."

Auf der Grundlage dieses Beschlusses schweben Verhandlungen, deren 
Möglichkeiten und Aussichten sich angesichts der Unbestimmtheit der Hal­
tung der Russen jeder Beurteilung entziehen.

Inzwischen aber haben die englischen Gewerkschaften Schritte unter­
nommen, um die vom Ausschüsse des JGB. im Prinzip gebilligte Kon­
ferenz möglichst schnell und trotz der Ablehnung ihres Vorschlages in der 
von ihnen beantragten Form zur Tat werden zu lassen. Im April 1925 
hat in London eine Konferenz rusiischer und englischer Gewerkschafter 
stattgefunden, deren Verhandlungen Erklärungen der beiderseitigen Ver­
tretungen zugrunde lagen. Von den Engländern wurde vorgeschlagen, 
„daß die russische Bewegung eine Antwort auf die Amsterdamer Resolution 
in Erwägung ziehen soll, des Inhalts, daß sie im Interesse der inter­
nationalen Einheit an einem Internationalen Gewerkschaftsbund teil­
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nehmen will, der unter anderem die in den Statuten der Amsterdamer 
Internationale aufgeführten Ziele und in allgemeinen Linien Satzungen 
einschließen sollte, die von denjenigen der Amsterdamer Internationale 
nicht wesentlich verschieden sind. Da die Satzungen des JGB. zurzeit so 
gehalten sind, daß darin die Erfordernisse der ihm gegenwärtig angeschlosse­
nen Länder berücksichtigt werden, diese Satzungen aber ohne eine er­
gänzende Revision den gerechten Ansprüchen der 
russischen Gewerkschaftsbewegung vielleicht nicht 
entsprechen, sind Vorbesprechungen und Konferenzen eine unbedingte 
Notwendigkeit. Zweck solcher Besprechungen wäre, festzustellen, wie der 
bestehende internationale Bund am besten ausgebaut werden könnte, um 
die Einbeziehung der russischen und aller anderen gewerkschaftlichen Or­
ganisationen zu erleichtern."

Die Britische Abteilung werde sodann den JGB. davon in Kenntnis 
setzen, daß damit im Prinzip seine Bedingungen für eine Konferenz er­
füllt sind, „soweit man es vernünftigerweise fordern kann", und daß 
„ein allumfassender internationaler Bund nicht voll ausgebaut werden 
kann, wenn nicht in jeder Hinsicht Rücksicht auf Verschiedenheiten in 
Tradition, historischen Zusammenhängen und politischen Einstellungen der 
verschiedenen Länder genommen wird". Ferner erklärte sich die englische 
Delegation bereit, dem JGB. folgende Vorschläge zu machen: ,,a) Der Vor­
stand des JGB. soll eine sofortige Konferenz mit Vertretern des All- 
rufsischen Gewerkschaftsrates einberufen, um über die durch den Beschluß 
der vom 5. bis 7. Februar 1925 in Amsterdam abgehaltenen Ausschuß­
sitzung geschaffene Lage sowie über die auf Grund der gemeinsamen Dis­
kussion dieser Konferenz (das heißt der Londoner Konferenz der Engländer 
und Russen) erzielten Schlüsse zu beraten, b) Falls der Vorstand des 
JGB. beschließen sollte, daß er n i ch t in der Lage ist, eine Konferenz wie 
sie oben vorgeschlagen wird, einzuberufen, wird der Generalrat des 
britischen Gewerkschaftsbundes die Einberufung einer Konferenz unter­
nehmen, und versuchen, auf Grund feines Einflusses als Vermittler 
zwischen der russischen Gewerkschaftsbewegung und dem Amsterdamer 
Vorstand die internationale Einheit zu fördern."

Die russische Delegation erklärte sich in ihren Feststellungen zunächst 
mit den Vorschlägen der britischen Genossen einverstanden. Sie betrachtet 
die vorgeschlagene Konferenz, „gleichviel, welchen Charakter sie haben möge, 
als eine Zusammenkunft, die von größtem Nutzen sein und die heilsamsten 
Folgen haben wird, falls ihre Arbeiten den weitesten 
Kreisen der organisierten Arbeiter zugänglich sein 
werde n". Die russische Delegation stellt ferner fest, „daß die Gewerk­
schaften der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken den Umstand nicht 
verheimlichen können, daß die gesamte Korrespondenz mit der Amster­
damer Internationale, die durch die Resolution der Ausschußsitzung vom 
7. Februar 1925 abgeschlossen wird, bei ihnen den Eindruck erweckte, als 
ob die Mehrheit der Amsterdamer Internationale, die die von den bri­
tischen Gewerkschaftsvertretern vorgeschlagene korrekte und gerechte Re­
solution abgewiesen hat, dem ernsten Wunsch der Gewerkschaften der Union 
der Sowjetrepubliken betreffend die Herbeiführung von Zusammenfassung 



204 Russisch-englische Einheitsfront.

und Einheit der internationalen Arbeiterbewegung nicht entgegen» 
kommen will".

Wie weit die Wege, welche die britischen Gewerkschaften gehen, mit 
den Bindnngen, der jede Landeszentrale als Glied des JGB. notwendig 
unterworfen sein mnß, in Einklang zu bringen sind, mag die Inter­
nationale entscheiden. Uns erscheinen sie, gelinde gesagt, außerordentlich 
kühn. Die deutschen Gewerkschaften werden diesen Vorgängen und dem 
ganzen Fragenkomplex, der hier anfgerollt ist, ihre Aufmerksamkeit gewiß 
nicht versagen, um auch ihren Einfluß in einer ihren Anschauungen ent­
sprechenden Weise beim JGB. geltend zu machen. Bei aller Sorgfalt, mit 
der die Entwicklung der russischen Gewerkschaften beobachtet und nach ihrer 
Bedeutung für die internationale Gewerkschaftsbewegung gewertet werden 
muß, werden die deutschen Gewerkschaften nicht übersehen, daß die russisch- 
englischen Unternehmungen anmuten wie ein „großangelegter Plan, die 
englischen Gewerkschaften im Dienst der Moskauer Politik gegen den JGB. 
zu verwenden", wie Fritz Adler diese Vorgänge bezeichnet?) Die 
deutschen Gewerkschaften werden bei alledem nicht vergessen, was von der 
kommunistischen Parole der „Einheitsfront" zu halten ist, zumal die Lon­
doner Erklärung der russischen Gewerkschaftsvertreter sich sehr deutlich der 
Wendungen und Hinweise bedient, die bei den Kommunisten gebräuchlich 
sind, wenn sie in „Einheitsfront" machen. Wir wissen, was es heißt, 
wenn die Kommnnisten die an sich selbstverständliche Forderung stellen, 
die Arbeiten der geplanten Konferenz „müßten den weitesten Kreisen der 
organisierten Arbeiter zugänglich sein", und wir erkennen in der in der 
russischen Erklärung enthaltenen Behanptung, daß die Mehrheit der 
Amsterdamer Internationale dem Wunsche auf „Herbeiführung von Zu­
sammenfassung und Einheit der internationalen Arbeiterbewegung nicht 
entgegenkommen will", die Formel wieder, die zum Zwecke der mit solchen 
Einheitsfrontmanövern regelmäßig verbundenen „Entlarvung" der Ge­
werkschaften gebräuchlich ist. Nimmt man hinzu, daß die Erklärung der 
Russen in einem weiteren Abschnitte in einer in Deutschland ebenfalls 
hinreichend bekannten Weife betont, daß die russische Gewerkschafts­
bewegung — selbstverständlich — „mit der Idee der Schaffung der wei­
testgehenden Einheit der internationalen Gewerkschaftsbewegung durch 
die Errichtung einer einzigen tatkräftigen Gewerkschaftsinternationale 
einig geht", die „v o n j e g l i ch e m E i n f l u ß d e r k a p i t a l i st i s ch e n 
Klasse unabhängig ist", so vermag man die Verdächtigungen, die 
nach der geplanten Konferenz gegen die Gewerkschaften, die nicht auf den 
rusfischeu Leim gehen, geschleudert werden dürften, fast wörtlich vorans- 
zusagen. Denn diese Verdächtigungen werden ebenso wie die Londoner 
Erklärung Klischee ans der Moskaner Fabrik sein. Man spürt — leider 
— in dieser Erklärung noch wenig von dem Bemühen der russischen Ge­
werkschaften, frei zu werden von staatlichen und parteipolitischen Ein­
flüssen und in dieser Freiheit ihre ursprünglichen Aufgaben zu erfüllen. 
Um so mehr spürt man Loyolas-Sinowjews Hand, und so erinnert man 
sich von neuem seiner Interpretation der Einheitsfrontparole, die er

’) A. a. O. Seite 31. 
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schon bei ihrer ersten Verkündung auf dem fünften Kongreß der Kom­
munistischen Internationale gab:

„Wenn jemand wirklich glaubt, es handle sich um eine Heirat mit den 
Amsterdamern, dann hört die Gemütlichkeit auf. Wenn ich eine Heirat mit 
den Amsterdamern wünschte, dann müßten Sie mir die Türe weisen. Ich we­
nigstens würde das mit dem tun, der wirklich eine Heirat mit ihnen 
wünscht."

Fassen wir alles zusammen, so kommen wir zu dem Schluß, daß die 
von den Russen und Engländern gemeinsam beantragte Konferenz „ohne 
Vorbedingungen" für die Russen auf internationaler Stufenleiter gleich­
falls nur den Zweck hat, den die Kommunisten in Deutschland mit ihren . 
Ausschüssen, Betriebsrätekongressen und ähnlichen Manövern verfolgen.





Die Gewerkschaftsbewegung 
der Angestellten mtb Beamten.





Probleme der Anqestelltenbewegnng.
Die soziale Stellung der Angestellten ist infolge ihrer besonderen Posi­

tion im gesellschaftlichen Produktionsprozeß und infolge der eigentümlichen 
Umstände, unter denen sich diese gesellschaftliche Schicht als eine besondere 
gebildet hat, stark verschleiert und daher immer noch sehr umstritten.

Aus leicht erkennbaren Motiven suchte das Unternehmertum die An­
gestellten von der Arbeiterschaft zu isolieren. Ihre besondere Stellung in 
Betrieb und Wirtschaft nahm es zum Anlaß, das Arbeitsverhältnis des 
Angestellten abweichend von dem des Arbeiters zu regeln, und die ur­
sprünglich geringe Zahl der Arbeitskräfte, die wir als Angestellte zu 
bezeichnen gewohnt sind, gab ihnen sogar die Möglichkeit, es in mancher 
Hinsicht mit gewissen Vorteilen für die Angestellten auszustatten, so daß 
es den Angestellten selbst nicht einmal als ein Arbeitsverhältnis erschien, 
sondern als ein Vertrauensverhältnis, das eine Art von kollegialer Be­
ziehung zum „Chef" begründete. Das Unternehmertum war sich aller­
dings von jeher klar über die soziale Stellung des Angestellten. Es 
zweifelte nie daran, daß auch das Angestelltenverhältnis ein reines 
Arbeitsverhältnis ist; es machte, wenn es ihm zweckmäßig erschien, von 
der sozialen Abhängigkeit, die eben das gemeinsame Kennzeichen der 
Stellung der Angestellten wie der Arbeiter ist, in einer seinem Interesse 
entsprechenden Weise Gebrauch. Das haben besonders die Pioniere der 
freigewerkschaftlichen Angestelltenbewegung vor dem Kriege zu fühlen 
bekommen. Im übrigen aber bewahrte das Unternehmertum seine Kennt­
nis von der Lage der Angestellten im Busen und bekundete öffentlich das 
Gegenteil seiner innersten Ueberzeugung über diesen Punkt. Und da der 
Staat den Spuren dieser sozialen Heuchelei des Unternehmertums — ohne 
zu erröten — folgte und ein besonderes Angestelltenrecht schuf, das zwar 
lückenhaft und dürftig war, aber immerhin genügte, zur Verdunkelung des 
wahren sozialen Sachverhalts erheblich beizutragen, so waren es schließlich 
die Angestellten selbst, die sich von allen Beteiligten am wenigsten über 
ihre gesellschaftliche Stellung klar und daher nicht imstande waren, aus 
klarer Erkenntnis über diesen Punkt einmütig die logischen Schlüsse 
für ihr Verhalten zu den sozialen Schichten zu ziehen, zu denen sie als 
Arbeitskräfte in Beziehung traten. Nur wenige hatten den wahren 
Sachverhalt erkannt, und diese wenigen waren jene Pioniere der frei­
gewerkschaftlichen Bewegung unter den Angestellten. Sie waren ver­
einigt im „Zentralverband der Handlungsgehilfen", welcher der General­
kommission der Gewerkschaften angeschlossen war.

Inzwischen hat die soziale Entwicklung und auch die soziale Gesetz­
gebung nach dem Kriege die Wand, die das gemeinsame Bemühen der 
Unternehmer und des Staates zwischen der Masse der Angestellten und 
den Arbeitern errichtet hatte, an einigen Stellen durchbrochen und damit 
im ganzen einigermaßen ins Wanken gebracht. Arbeiter und Angestellte 
wurden sozialrechtlich einander nähergerückt; es war möglich und nun­
mehr auch notwendig, sie gemeinsam als „Arbeitnehmer" zu bezeichnen, 
ohne bei der Masse der Angestellten selbst auf Widerspruch zu stoßen. 
Diesem Bedürfnis nach einem Sammelbegriffe für beide Schichten ver­
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danken wir dieses dem Sinne und dem Wortbilde nach gleich unangenehme 
Wort. Diese Bezeichnung hebt die Unterscheidung zwischen Arbeitern und 
Angestellten nicht auf, macht sie im Gegenteil auch sprachlich weiterhin 
notwendig. Das ist ein Vorteil, denn wir leugnen nicht, daß dieser sprach­
lichen Unterscheidung eine sachlich berechtigte zugrunde liegt. Aber wenn 
diese sprachliche Bildung auch notwendig war, so bleibt sie doch ein Uebel, 
denn sie dient nun wieder den Strömungen unter den Angestellten, die 
Wert darauf legen, sich von den Arbeitern zu isolieren, als Mittel, den 
Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten über Gebühr zu betonen, 
indem sie die Unterscheidung im Wort als das Merkmal eines nicht nur 
graduellen, sondern grundsätzlichen Unterschiedes in der sozialen 
Stellung ausgeben. Daher ist es nicht überflüssig, festzustellen, daß der 
Begriff „Angestellter" lediglich ein rechtstechnischer Begriff ist, der 
eine besondere, von der des Arbeiters abweichende rechtliche Stellung 
bezeichnet, und daß der Begriff „Arbeitnehmer" Anwendung in der Ge­
setzessprache findet, wenn die den Arbeitern und Angestellten gemein­
samen Rechtsbeziehungen im Spiele sind. Er ist also, recht verstanden, 
sowohl seiner Entstehung wie seiner Anwendung nach ein Merkmal der 
beginnenden Ueberbrückung der Kluft zwischen Angestellten und Arbeitern 
im sozialen Recht und damit ein Merkmal wachsenden Verständnisses für 
die Gemeinsamkeit der sozialen Lage beider Schichten.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Angestellten und Arbeiter 
liegt in ihrer verschiedenartigen Stellung im Produktions­
prozeß. Die Schicht der Angestellten selbst ist eine der jüngeren Er­
scheinungen im sozialen Leben der Gegenwart. In dem Maße, wie die 
kapitalistischen Betriebe in die Breite wuchsen und die Vorgänge der 
Produktion und des Austausches komplizierter wurden, stellte sich die Not­
wendigkeit heraus, die Leitung von Produktion und Austausch von den 
für solche Leistung zu schwachen Schultern des einzelnen Fabrikherrn oder 
Betriebsleiters zu nehmen und auf einen wohlorganisierten Apparat 
zu übertragen. Diesen Apparat in Bewegung zu setzen und in Betrieb 
zu erhalten, das wurde die Aufgabe der Angestellten. Sie erscheinen als 
Ingenieure, Techniker und Werkmeister oder als kaufmännische Angestellte, 
Buchhalter, Korrespondenten, Registratoren, Schreibmaschinistinnen und 
schließlich als Bankangestellte, die wiederum nach Teilfunktionen von 
höherer oder minderer Qualifikation in zahlreiche Gruppen zerfallen.

Der Zweck des Angestelltenapparates ist die Beherrschung des Betriebes 
und die Durchführung einer planmäßigen Betriebsordnung zur besseren 
Ausnutzung der Betriebskräfte fowie die Organisation des Absatzes. In 
den Produktionsbetrieben erfüllt der Angestelltenkörper beide Aufgaben. 
Hier steht die kleine Schicht der Angestellten neben einer großen Zahl von 
Arbeitern, ja als technische Betriebsbeamte sind sie ihnen sogar über­
geordnet. In den kaufmännischen Abteilungen sind sie mehr oder weniger 
isoliert von den Arbeitern. Ihre Beziehungen zum Produktionsbetriebe 
beschränken sich auf den Verkehr mit den technischen Betriebsbeamten, 
Werkmeistern und Ingenieuren, und im übrigen fühlen sie sich als das 
Herz des Betriebes, das durch die Hereinnahme von Aufträgen und die 
Belebung des Absatzes den Blutkreislauf des Werkes in Bewegung hält.
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In reinen Handelsbetrieben bilden die Angestellten die Mehrzahl der 
Betriebsangehörigen. Hier sind sie die eigentlich produktiven Kräfte des 
Ganzen, während die wenigen Arbeiter solcher Betriebe untergeordnete 
Funktionen ausüben. In beiden Fällen unterscheiden sie sich also von 
den ihnen benachbarten Arbeitergruppen durch ihre Stellung im Produk­
tionsvorgange und innerhalb der Betriebsorganisation, und zwar derart, 
daß sie sich mit einem Schein von Recht als Beherrscher des Betriebes oder 
doch als seine Mitbeherrscher, deren Stellung sie dem Unternehmer näher­
bringt, fühlen können.

Unzweifelhaft gewinnt der Angestellte von seiner Position aus einen 
tieferen Einblick in den Gang der Dinge innerhalb des Betriebes als der 
Arbeiter. Er muß von Vorgängen im Betriebe und von Absichten und 
Plänen der obersten Betriebsleitung Kenntnis erhalten, deren Mitteilung 
eine gewisse Vertrauenswürdigkeit voraussetzt, und er muß mit Aufgaben 
betraut werden, deren Erledigung das Gefamtinteresse des Werkes stark 
berührt. Selbstverständlich gilt das auch für gewisse Gruppen von Arbei­
tern, wie es auf der anderen Seite keineswegs für alle Angestellten, son­
dern nur für eine Auslese unter ihnen gilt, deren Zahl sicher, gemessen 
an der Masse der Angestellten, immer geringer wird. Aber diese Aus­
erlesenen bezeichnen die Keimzelle, aus der die Angestelltenschaft als be­
triebsorganisatorische Gesamterscheinung hervorgegangen ist. Ihre Stellung 
hat infolgedessen der Angestelltenschaft das Gepräge gegeben, während jene 
Arbeitergruppen, auf die wir hingewiesen haben, nicht für die Stellung der 
Arbeiterschaft charakteriftifch sind. An jene Keimzelle haben sich nach und 
nach immer größere Kreise und neue Gruppen von Angestellten angesetzt, 
aber die Beziehungen, die aus der Organisation des Betriebes entstehen, 
vereinigen die Angestelltenschaft zu einem in sich geschlossenen Ganzen, so 
daß auch dadurch die Bedeutung der führenden Schicht für den Charakter 
aller bestimmend wird.

So entwickelte sich die Angestelltenschaft allmählich zu einer besonderen 
Kategorie von Arbeitskräften neben der Arbeiterschaft, und lange Zeit 
steht sie im Gegensatz zu ihr. Ihre besondere Stellung im Produk­
tionsprozeß bildete einen ungünstigen Boden für die Entstehung eines 
Solidaritätsgefühls mit den Arbeitern. Aber jene Einheitlichkeit der 
Angestelltenschaft als Ganzes vermochte lange Zeit auch bei den Angestell­
ten selbst nicht jene Einsicht in ihre gemeinsame soziale Lage hervorzu­
bringen, die m ihren Konsequenzen zur gewerkschaftlichen Organisation 
führt.

Jenes „Vertrauen", das mit der Stellung des Angestellten verknüvft 
ist. stuft sich ab je nach der Position, die der Angestellte im Betriebe ein­
nimmt. Dadurch wird die Einheit der Angestelltenschaft aufgelöst in zahl­
reiche Verschiedenheiten, die sich abstufen nach dem Grade des Vertrauens, 
das dem einzelnen Angestellten oder einzelnen Gruppen entgegengebracht 
wird. Dieses Vertrauen verbindet und verpflichtet nach oben, in der 
Richtung zum Unternehmer, und es gebietet Schweigen über das An­
vertraute auch zum nächststehenden Kollegen. Diese Vertraulichkeit er­
streckte sich auch auf den Inhalt des Anstellungsvertrages, den der Unter­
nehmer mit jedem einzelnen Angestellten nach seinem Ermessen abschloß.
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So wurde der einzelne Angestellte, der sich ohnehin im Vergleich zum 
Arbeiter als die gehobene Existenz fühlte, auch dem anderen Angestellten 
gegenüber ein mehr oder minder Bevorzugter. Und wenn für ein folches 
Verhältnis die realen Grundlagen in der Stellung und Bedeutung des 
einzelnen Angestellten und seiner Aufgabe fehlten, dann wußte der Unter­
nehmer nachzuhelfen, indem er scheinbare Trennungen schuf, wo die 
Wirklichkeit der sozialen Verhältnisse engste Verbundenheit hätte gebieten 
müssen. Das oft recht zweifelhafte Vertrauensverhältnis zum „Chef" 
oder zu seinen maßgebenden Vertretern, erzeugte Mißtrauen und Miß­
gunst zu den Kollegen. Die soziale Einheit der Angestelltenschaft wurde 
im Gefühl der Angestellten zerstört durch zahlreiche individuelle Eigen­
tümlichkeiten und durch die Absonderung einzelner Gruppen vom Ganzen, 
und das Bewußtsein der gemeinsamen sozialen Lage getrübt durch den 
Anschein der Isoliertheit. Wo sich im einzelnen Falle eine Gemeinsamkeit 
des Interesses andeutete, da bildeten sich Kliquen, die das Ganze noch 
hoffnungsloser zerklüfteten. Das Verhältnis des Angestellten zum Unter­
nehmer erschien somit als ein rein persönliches, das der kollektivistischen 
Bindung in der Gemeinschaft der Angestellten im Wege war.

Unter solchen Umständen konnte der Gedanke der Gewerkschaftsbe­
wegung schwer Eingang finden bei den Angestellten. Die Bereitschaft zur 
gewerkschaftlichen Betätigung setzt die Erkenntnis voraus, daß auch die 
Angestellten als Arbeitskräfte ihr Dasein lediglich vom Verkauf ihrer 
Arbeitskraft zu fristen vermögen, daß sie infolgedessen wirtschaftlich ab­
hängig sind vom Kapital — und zwar alle, ohne Unterschied — und daß 
dieser Umstand ihre soziale Lage grundsätzlich bestimmt und sie alle ver­
bindet zu einer sozialen Schicht unter sich wie mit den grundsätzlich in 
gleicher Lage befindlichen Arbeitern. Aber diese Einsicht fehlte der Masse 
der Angestellten, und wo sie sich zeigte, da wurde sie aus ihren Reihen 
heraus bekämpft, weil die Angestellten, wenn sie zugaben, den Arbeitern 
sozial gleichgestellt zu sein, alle Vorteile, die sie in Gestalt abweichender 
Arbeitsbedingungen hatten oder zu haben glaubten, zu verlieren fürchteten. 
Sie mußten sie daher erst verlieren, damit sie zu jener Einsicht gelangen 
konnten.

Die individuellen Besonderheiten, die den Stolz des Angestellten bilde­
ten, wurden verwischt in dem Maße, wie die Zahl der Angestellten zu­
nahm. Je größer die Zahl der Angestellten wurde, je mehr auch in ihrer 
Sphäre die Mittel der Technik und Arbeitsteilung individuelle und Quali­
tätsleistung in schablonenmäßige Massenleistung verwandelte, um so mehr 
wurden auch die Bedingungen der Anstellungsverträge für eine wachsende 
Zahl von Angestellten gleich und um so mehr verflüchtigte sich der Nimbus, 
der den einzelnen umgab. Die Gleichheit der Bedingungen wurde zur 
Tatsache, aber da die Angestellten geneigt waren, soziale Tatsachen gering 
zu achten und den Nimbus um so höher zu schätzen, so richtete sich ihr 
Bestreben nun zunächst auf seine Erhaltung. Auf diese Weise entstand 
zunächst eine verhältnismäßig starke Organisationsbewegung der An­
gestellten im bewußten Gegensatz zur Gewerkschaftsbewegung der Arbeiter­
schaft und mit dem Ziele, diesen Gegensatz um so stärker zu betonen, je 
weniger Anlaß dazu auf Grund der sozialen Wirklichkeit gewesen wäre.
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Diese Organisationen erblickten daher ihre Aufgabe — neben der Herbei­
führung eines besonderen Angestelltenrechts — in der Pflege eines 
Standesbewußtseins, das keinen anderen Inhalt hatte als die 
Aufrechterhaltung der Trennung von der Arbeiterschaft. Sie lehnten es 
ab, sich zur Wahrung ihrer Interessen und zur Besserung ihrer Lage der 
Mittel der gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeiter zu bedienen, 
weil ein solches Vorgehen mit den Standespflichten der Angestellten, wie 
sie sie verstanden, nicht in Einklang zu bringen gewesen wäre. Die eigen­
tümliche innere Struktur der Angestelltenschaft, wie sie vor dem Kriege 
beschaffen war, und der daraus resultierende geistige Zustand der meisten 
Angestellten hatten zur Folge, daß die Leitung dieser Organisationen in 
den Händen von Angestellten lag, die auch in den Betrieben eine maß­
gebende Rolle spielten.

Diese Eigentümlichkeiten machten diese Organisationen von vornherein 
unfähig, die gemeinsamen Interessen der Angestellten bei der Festsetzung 
der Arbeitsbedingungen zu vertreten, obwohl die Gemeinsamkeit dieser 
Interessen immer deutlicher und eine solche Vertretung immer notwendi­
ger wurden. Der ausgesprochen individuelle Arbeitsvertrag ließ sich näm­
lich gegen den Zug der sozialen Entwicklung nicht ganz aufrechterhalten. 
Selbst die Unternehmer mußten ihr Verfahren vereinfachen und bestinlmte 
Bedingungen für bestimmte Gruppen von Angestellten festsetzen. Sie taten 
es mit Widerstreben, denn sie erkannten wohl, daß die Nivellierung der 
Arbeitsbedingungen die vorhandenen Keime des gewerkschaftlichen Ge­
dankens stärken mußte, und sie bemühten sich daher, Entlohnungspraktiken 
herauszubilden, welche die völlige Ausgleichung der Arbeitsbedingungen 
verhinderten oder doch verwischten. Niedrige Gehälter für „Anfänger" ■— 
Anfänger hinsichtlich der Leistung wie der Vertrauenswürdigkeit — und 
allmähliche Steigerung der Bezüge nach dem Lebensalter nebst besonderen, 
dem Geldwerte nach mäßigen, aber mit um so mehr Wohlwollen gegebenen 
Auszeichnungen für besondere Treue und langjährige Dienstleistung sowie 
sozialen Zulagen für verheiratete Angestellte und Familienväter dienten 
diesem vornehmen Zweck. Die Standesorganisationen duldeten dieses 
Verfahren nicht nur, sondern begünstigten es, denn es entsprach jenen 
Standeseigentümlichkeiten, welche die Grundlage ihrer Existenz waren 
und deren Pflege das Ziel ihres Strebens darstellte.

Aus allen diesen Gründen lagen die freigewerkschaftlichen Angestellten­
organisationen vor dem Kriege in heftiger Fehde mit den Standesvereinen, 
die von diesen nicht minder heftig erwidert wurde. Vermehrt wurden die 
Widerstände, die sich der Organisierung der Angestellten im freigewerk­
schaftlichen Lager entgegenstellten, außerdem durch die große Zahl der 
weiblichen A n g e st e l l t e n , die in der Berufstätigkeit nicht ihr 
Lebensschickfal sahen, sondern glaubten, daß für sie die soziale Frage durch 
die Verheiratung gelöst werden würde. Auch deren Zahl hat sich inzwischen 
verringert zugunsten der Zahl der änderen, die ihre soziale Lage erkanni 
und begriffen haben, daß die Wendung ihres persönlichen Schicksals nichts 
ändert an dem sozialen Schicksal ihrer Klasse, und die daher zunächst die 
Kameradschaft mit dem Manne im Kampfe für die Besserung der sozialen 
Lage suchen, während ihnen das persönliche Wohl daneben weniger wichtig 
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erscheint. Schließlich wurden die Angestellten als soziale Massenerscheinung 
auch ein beachtenswerter politischer Faktor und ein vielbegehrtes 
Stimmvieh. Staat und kapitalistische Parteien betrieben eine besondere 
Angestelltenpolitik, die nur die Trennung der Angestellten von den 
Arbeitern zum Ziel hatte. Mit einem besonderen, aber weder einheit­
lichen noch im Prinzip besseren Angestelltenrecht in bezug auf das Arbeits­
verhältnis und mit einer getrennten Angestelltenversicherung waren die 
Leistungen dieser Politik indes erschöpft. Wobei obendrein noch übersehen 
wurde, daß die Schaffung eines Arbeitsvertragsrechts für die Angestellten 
das stillschweigende Zugeständnis enthält, daß auch die soziale Stellung 
der Angestellten bestimmt wird durch ein Arbeitsverhältnis. 
Genau wie beim Arbeiter.

So als „neuer Mittelstand" zwischen Unternehmertum und Arbeiter­
schaft gestellt und durch Scheinvorteile geschmeichelt, fanden es die meisten 
Angestellten verlockend, sich dem kraftstrotzenden, über Millionen an 
Menschen und Werten gebietenden Kapital anzuschließen. Es versprach 
von jeher „dem Tüchtigen freie Bahn". Das Kapital erschien den An­
gestellten als ein stärkerer Verbündeter als der Arbeiter, der ihnen nichts 
zu bieten hatte als den Klassenkampfgedanken, und der dafür gar Solidarr- 
tät und Opferwillen von ihnen forderte. Von sozialer Erkenntnis un­
berührt, setzten die Angestellten auf den Kapitalismus, wie man auf das 
besser beleumundete Pferd zu fetzen pflegt. Es bedurfte der Katastrophe von 
1918 und der damit verbundenen Erschütterung des kapitalistischen 
Systems, um den Angestellten, die den freien Verbänden noch ferngestan­
den haben, begreiflich zu machen, daß sie falsch gewettet hatten. Jetzt 
imponierte auch ihnen um so mehr die Macht, die sich nun kraftvoll 
neben dem Kapital erhob und Gleichberechtigung mit ihm erstrebte; auch 
der bisher abseits stehende Teil der Angestellten akzeptierte nun die 
Methoden des Kampfes ihrer freigewerkfchaftlich organisierten Kollegen. 
Es kam hinzu, daß das völlige Fehlen von solidarischem Verhalten bei 
den Angestellten und die Schwäche der freien Angestelltenverbände der 
Ausbeutung der Arbeitskraft der Kopfarbeiter ungehemmten Spielraum 
gelassen hatten, so daß die Massen der Angestellten mit ihren Familien 
unter der Kriegsnot weit mehr noch leiden mußten, als selbst die Arbeiter. 
Auch das trieb sie nach dem November 1918 dazu, die günstige Gelegenheit 
zur Wiedergutmachung von tausend verpaßten Gelegenheiten zu benutzen. 
Schon Ende 1917 war die „Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten­
verbände" gegründet worden. Sie gab sich ein Programm, in dem sie als 
ihre Aufgabe bezeichnete: „Die gemeinsame Vertretung der angeschlosse­
nen Verbände auf der Grundlage eines reinen Arbeitnehmer- 
st a n d p u n k t e s." Nach dem Kriege wuchsen dann die freien An­
gestelltenverbände über Nacht zu gewaltigen Organisationen und 1921 
schloffen sie sich im Allgemeinen freien Angestellten- (Afa) Bunde zu einer 
Spitzenverbindung mit festerer Prägung zusammen, die, wie zuvor die 
„Arbeitsgemeinschaft", stets in engster Gemeinsamkeit mit dem ADGB. 
wirkte. Im Herbst 1917, bei der Gründung, zählte die „Arbeitsgemein­
schaft freier Angestelltenverbände" 60,000 Mitglieder, während der Afa- 
Bund im Dezember 1924 1,200,000 Mitglieder mustern konnte. In der
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Zwischenzeit haben die freigewerkschaftlichen Verbände der Angestellten 
allerdings die gleichen, durch die Krise im Herbst und Winter 1923 ver­
ursachten Schwankungen ihrer Mitgliederzahlen erlebt wie die Organisa­
tionen im ADGB.

Die Bildung einer besonderen Spitzenorganisation der Angestelltenver­
bände ist nicht identisch mit der Trennung der Angestellten von den Arbei­
tern, welche die ehemaligen Standesvereine gepflegt, Unternehmertum 
und Staat gefördert hatten. Sie findet ihre Begründung in der Eigenart 
der Stellung der Angestellten im Produktionsprozeß, die wir zu schildern 
versucht haben, aber sie dient nicht mehr dazu, diese Eigenart zum Zwecke 
der Täuschung der Angestellten über ihre soziale Lage zu benutzen, denn 
gleichzeitig betont der Afa-Bund durch seine innige Zusammenarbeit mit 
dem ADGB., daß ein starkes gemeinsames Interesse alle „Arbeitnehmer"- 
Schichten miteinander zur Verfolgung eines großen Zieles verbindet.

Jene von den Standesverbänden der Vorkriegszeit zum großen Schaden 
der Angestellten gezüchtete Konfusion ist damit überwunden, aber die 
Standesorganisationen sind — allerdings in etwas modifizierter Form — 
geblieben; sie stehen auch heute noch in Konkurrenz zu den freien An­
gestelltenverbänden und die größere Nähe zum Unternehmer ist — in 
mehrfachem Sinne — noch immer das Prinzip, an dem sie sich orientieren. 
Aber die Zahl der freigewerkschaftlichen Angestelltenverbände ist gleich­
wohl gestiegen. Zum Afa-Bunde sind nicht nur die Organisationen ge­
stoßen, die vor dem Kriege der Generalkommission der Gewerkschaften 
angeschlossen waren, sondern auch andere, die vor dem Kriege in der Nähe 
der Standesbewegung entstanden waren, aber dennoch, der Entwicklung 
mit größerem Verständnis als andere folgend, ernsteren gewerkschaftlichen 
Charakter angenommen hatten, so daß ihre Leitungen zur rechten Stunde 
den Schritt hinüber ins freigewerkschaftliche Lager tun konnten. Zu ihnen 
gehört der Bund der technischen und industriellen Beamten (Butab), der 
Werkmeister-Verband, die Bühnengenossenschaft und einige andere.

Alle diese Umstände der historischen Entwicklung, der geistigen Tradition 
und der besonderen Stellung der Angestellten im gesellschaftlichen und 
betrieblichen Produktionsprozeß erzeugen eine Reihe von Spezial­
problemen, deren Lösung nur mit den Mitteln einer eigenen Angestellten­
bewegung möglich ist, die durch eine eigene Spitzenorganisation vertreten 
wird. Diese Umstände rechtfertigen nicht nur die an anderer Stelle bereits 
berührte Ablehnung des Jndustrieverbandes der Arbeiter und Angestell­
ten durch diese, sondern sie erklären auch eine Reihe von organisatorischen 
Schwierigkeiten innerhalb des Afa-Bundes selbst. Zur Verschiedenartigkeit 
der historischen Herkunft kommt der Umstand, daß die einzelnen Berufe 
und ihre Verbände eine noch schärfer ausgeprägte Eigenart zeigen und 
weit strenger voneinander geschieden sind, als die Berufe der Arbeiter 
und ihre Organisationen. Wir denken hier z. B. an die Verschiedenheiten, 
die sich aus Der Berufsausbildung der Angehörigen der einzelnen Afa- 
Berufe ergeben; hier steht, um nur einige der markantesten Beispiele anzu­
führen, der zum Teil aus der Arbeiterfchaft kommende Werkmeister neben 
dem akademisch gebildeten Ingenieur, die auf einer sogenannten Handels­
schule mehr als dürftig ausgebildete, dafür aber um so schwerer geplagte
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Stenotypistin neben der prominenten Schauspielerin. Sie sollen im 
Nahmen und unter der Führung des Afa-Bundes in allen die gesamten 
Angestellten berührenden Fragen zu einem einheitlichen Willen und dar­
über hinaus mit den Arbeitern für ein der gesamten Arbeitnehmer­
bewegung gemeinsames Ziel vereinigt werden. Daß dabei Reibungen ent­
stehen, die sich gelegentlich sogar zu Widerständen verdichten, ist erklärlich. 
Um sie zu mildern, betont der Vorstand des Afa-Bundes stets den 
föderativen Charakter der Spitzenorganisation und die Unan­
tastbarkeit der Souveränität der Einzelverbände. In seinem Geschäfts­
berichts an den zweiten Afa-Gewerkschaftskongreß in München im Juni 
1925 schreibt der Bundesvorstand:

„Der Bundesvorstand hat peinlich darauf geachtet, die Selbständigkeit 
der Einzelorganisationen unangetastet zu lassen, ihr Eigenleben, das mit 
der historischen Entwicklung jeder Organisation verknüpft ist, zu achten. 
Der Afa-Bund hat weniger Wert darauf gelegt, die Spitze der angefchlosfe- 
nen Verbände zu fein, als vielmehr die Zentralstelle für jede notwendige 
Gemeinschaftsarbeit. Er ist mehr als ein loses Kartell und weniger als 
ein Einheitsverband. Der Afa-Bund ist ein Bund von Verbänden . . . 
Die Leistungen des Afa-Bundes sind die Ergebnisse einer organisierten 
Zusammenarbeit seiner Verbände. Der Bundesvorstand hat es vermieden, 
als Spitzenkörperschaft über den Einzelverbänden zu schweben, er hat 
vielmehr eine Reihe von Arbeitsausschüssen eingerichtet, die immer wieder 
aus den für die Einzelgebiete zuständigen Sachreferenten der 
Verbände zusammengesetzt sind. So wächst das Verhandlungsergebnis 
jeder Beratung eines Arbeitsausschusses aus den vereinigten Verbänden 
heraus und der Bundesvorstand findet bei seinen Vorlagen geklärtes 
Material vor. Nur so war es auch möglich, die verschieden gearteten und 
in sich stark autonomen Verbände zu wirklich gedeihlicher Gemeinschafts­
arbeit zu vereinigen."

Es ist interessant, daß dieses starke Bekenntnis zum Föderalismus in 
dem Augenblick ausgesprochen wird, da im ADGB. die Forderung einer 
Stärkung des Bundes ertönt?)

Aber auch die Stellung des Angestellten zwischen dem Arbeiter und 
Unternehmer bewegt noch immer die Gemüter der Angestellten, auch der 
freigewerkschaftlich organisierten, jedoch in einer anderen Weise als früher. 
Auf dem 26. Abgeordnetentage des Deutschen Werkmeister- 
Verbandes in Würzburg im Juli 1924 gab einer der Berliner Dele­
gierten diesen Gefühlen in folgender Weife Ausdruck:

„Die Lage ist heute so, daß wir bezüglich unserer Gehälter heute einige 
Knopflöcher mehr zuknöpfen müssen, um mit diesem kärglichen Gehalt 
auszukommen. Das ist die soziale Einstellung, die der Arbeitgeber uns 
gegenüber einnimmt, solange er die Macht besitzt. Auf der andern Seite 
soll der Werkmeister auch noch dafür sorgen, daß die Löhne auf einem 
niedrigen Niveau bleiben. Diese Zwischen st ellung des Werk- 
meisters ist derart schwer, daß man sich manchmal vor-

*) Angestellten-Bewegung 1921—1925. Verlag I. H. W. Dietz Nachfolger, 
Berlin 1925.

*) Siehe den Abschnitt: Die Konzentration der organisatorischen Kräfte.
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kommt w i e ein Eintreiber im Jahre 1913. An diesem 
Zustand wird auch nicht viel geändert werden können, solange die Mehr­
zahl der Kollegen es nicht für nötig hält, in die Versammlungen zu kommen, 
wo ihnen Aufklärung gegeben wird."')

Aus diesem Stoßseufzer klingt nicht mehr der Hochmut des „standes- 
bewußten" Angestellten, der solche Skrupel nicht zu haben brauchte, son­
dern es liegt darin die ganze Herzensnot des freigewerkschaftlich gesinnten 
Angestellten, der in Erkenntnis seiner sozialen Lage mit den Arbeitern auf 
dem gleichen gewerkschaftlichen Boden steht, der sich aber durch seine Be­
rufspflichten irgendwie in Widerspruch zu seiner Gesinnung gesetzt sühlt. 
Das spricht nicht gegen die Idee der freigewerkschaftlichen Angestellten­
bewegung, sondern zeigt nur in drastischer Form die Besonderheiten 
und Schwierigkeiten, mit denen diese Bewegung rechnen muß.

Die Beziehungen zu den Arbeitern und ihren Gewerkschaften werden 
aber vornehmlich geknüpft und nach außen bekundet durch die Spitzen­
organisation. Mit dieser wieder stehen gesinnungsmäßig und praktisch die 
Zentralvorstände der einzelnen Verbände, die den Bundesvorstand in den 
Sitzungen des Bundesausschusses — der organisatorische Aufbau des Afa- 
Bundes gleicht hier dem des ADGB. — ständig kontrollieren, in engster 
Fühlung. An der Basis der Gesamtbewegung, innerhalb der Betriebe, 
dort wo Angestellte und Arbeiter gemeinsam im Produktionsprozeß stehen, 
jeder an seinem Platz, aber doch alle unter den grundsätzlich gleichen 
sozialen Bedingungen und für ein gleiches volkswirtschaftliches Ziel — 
dort sind die Beziehungen zwischen beiden Gruppen leider nicht so kräftig 
ausgebildet, wie es wünschenswert wäre.

Der Bundesvorstand und die Zentralvorstände aber sind der Masse der 
organisierten Angestellten sür die gemeinsame Politik mit den Organisa­
tionen des ADGB. sowie für die Gesamttendenz der Bewegung, der diese 
Zusammenarbeit entspringt, verantwortlich. Da nun die gegenseitige 
Fühlungnahme nebst dem gegenseitigen Verständnis für alle Eigenarten 
der Lage der einen tote der anderen Gruppe in den Massen, und zwar 
hüben wie drüben, bei den Arbeitern tote den Angestellten, weniger gut 
ausgebildet ist als in den Spitzen, wird manche Handlung des Bundes­
vorstandes und der Zentralvorstände, die jener Gesamttendenz entspricht, 
bei der Masse der Angestellten mißverstanden. Daher die starke Betonung 
der Unantastbarkeit der Autonomie der einzelnen Verbände innerhalb des 
Bundes, daher aber auch das Bemühen der Verbände, den Mitgliedern 
durch sichere demokratische Garantien ein weitgehendes Mitbestimmungs­
recht in allen innerorganisatorischen Fragen zu lassen. Besonders der 
Butab ist bestrebt, den Eindruck der Herrschaft einer Verbandsbureaukratie 
sorgfältig zu vermeiden.

So findet die Eigenart der Angestelltenbewegung ihren Ausdruck in den 
V e r f a s s u n g s f o r m e n der Verbände und des Bundes. Aber jene 
teils aus Gründen der historischen Herkunft mancher Afa-Verbände, teils 
aus den anderen angeführten Ursachen entspringenden Eigentümlichkeiten

*) Stenographischer Bericht der Verhandlungen des 26. Abgeordneteutages. 
Düsseldorf 1924. Seite 97.
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lassen auch andere Fragen im Kreise der Angestellten wieder lebendig 
werden, die in den Organisationen des ADGB. auf früheren Entwick­
lungsstufen gleichfalls eine größere Rolle gespielt haben.

Zu ihnen gehört die Frage der politischen Neutralität und, 
in Verbindung damit, der politischen Betätigung der Gewerk­
schaften. Diese Fragen sind auf den verschiedenen Tagungen der Afa- 
Verbände wie der Körperschaften des Bundes selbst immer wieder erörtert 
worden, und auch in dem Geschäftsbericht des Bundesvorstandes, den wir 
bereits erwähnten, nimmt dieses Kapitel einen beträchtlichen Raum ein. 
In diesen Erörterungen wurde das Thema der politischen und religiösen 
Neutralität der Gewerkschaften sowie ihrer Haltung zu den politischen 
Parteien und Problemen in den verschiedensten Variationen gestellt und 
behandelt. Sie geben damit einen interessanten Einblick in die Vielgestal­
tigkeit der von uns schon an anderer Stelle behandelten Frage, aber sie 
zeigen auch, daß der Afa-Bund sie in der gleichen Weise beantwortet, wie 
sie von den Gewerkschaften der Arbeiter stets gelöst worden ist.

Zunächst wird die Bundesleitung von verschiedenen Seiten angegriffen, 
weil sie die politische Neutralität verletzt habe. Als Merkmal solcher 
Abweichung von der rechten Bahn wird schon das enge Zusammenwirken 
mit dem nunmehr endgültig als sozialdemokratisch abgestempelten ADGB. 
angesehen, und zwar erfolgen Angriffe dieser Art vor allem von beit 
Angestelltenorganisationen anderer Richtungen. Man braucht nur den 
Deutschnationalen Handlungsgehilfen - Verband zu nennen, um den 
Charakter dieser Gegner zu bezeichnen, aber man braucht auch nur an 
diese Organisation zu denken, um sofort zu erkennen, daß der Vorwurf der 
Verletzung der politischen Neutralität, von dieser Seite erhoben, eitel 
Heuchelei und Demagogie ist, denn es gibt kaum eine gewerkschaftliche 
Organisation, die so eindeutig politisch bestimmt ist wie dieser DHV.

Aber bei der Beurteilung und Auswahl der Mittel der Propaganda 
kommt es manchen Kreisen, zu denen die deutschnationalen Handlungs­
gehilfen ohne Zweifel gehören, nur darauf an, daß sie wirksam sind. Und 
da auch demagogische und heuchlerische Mittel der Propaganda eine gewisse 
Wirksamkeit nicht verfehlen, ergibt sich für diese Kreise daraus die Folge­
rung, daß Demagogie und Heuchelei zu den legalen Mitteln der Propa­
ganda gehören. Die Wirksamkeit dieses Mittels beruht in unserem Falle 
darauf, daß diese Gegner des Afa-Bundes mit ihren Vorwürfen eine 
Stelle treffen, an der zahlreiche Angestellte immer noch empfindlich sind. 
Daher finden solche Angriffe ein gewisses Echo in den Mitgliedschaften der 
Afa-Verbände. Der Afa-Bund, der diese Tatsache nicht übersehen, aber auch 
nicht von der seitens der Mehrheit seiner Mitglieder gebilligten Tendenz, die 
mit der politischen Neutralität eine gewisse Aktivität auf politischem Ge­
biete an der Seite der Arbeiter verbindet, abweichen kann, ist daher ge­
nötigt, diese Frage, welche die Arbeiterorganisationen in dieser Form kaum 
noch beschäftigt, immer wieder mit peinlicher Sorgfalt zu behandeln und 
eine äußerst korrekte Haltung in diesem Punkte zu beobachten.

Aehnliche Vorwürfe werden von den Kommunisten erhoben; sie haben 
zu beklagen, daß, wie sie wenigstens behaupten, der Afa-Bund der SPD. 
den Vorzug gibt, wenn bestimmte Situationen ein Inverbindnngtreten 
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der Gewerkschaften mit politischen Parteien erheischen. Auch dieser Vor­
wurf kann durch das eigene Verhallen der Ankläger entkräftet werden, 
denn ihre auch in den Afa-Verbänden betriebene Methode der Errichtung 
von Zellen dient gewiß nicht der Förderung des Gedankens der politi­
schen Neutralität, sondern im Gegenteil dem Ziele, die Gewerkschaften 
ganz einseitig den politischen Absichten der KPD. dienstbar zu machen.

Die Frage des Jnverbindungtretens mit politischen Parteien ist jedoch 
auch in anderer Form und von anderer Seite innerhalb des Afa-Bundes 
aufgeworfen worden. Der Bundesvorstand sah sich daher genötigt, auch 
auf diese Bedenken einzugehen, die sich gleichfalls gegen die Bevorzugung 
bestimmter Parteien wandten. Aus dem Geschäftsbericht ergibt sich dazu 
folgendes:

„Die Gewerkschaften haben politische Aufgaben, und sie wenden sich 
immer wieder an die Parlamente; es fehlt ihnen aber selbst 
jener unmittelbare Einfluß auf die parlamentarische Ent­
scheidung über die gewerkschaftlichen Forderungen. Der Bundesvorstand 
hat sich wiederholt mit dem Verhältnis der Gewerkschaften zu den politi­
schen Parteien beschäftigt. Eine sehr eingehende Erörterung fand am 
6. November 1922 im Gesamtvorstand statt. Um den Gewerkschaften unter 
Beibehaltung ihrer parteipolitischen Neutralität doch politifch-parlamen- 
tarifch eilten größeren direkten Einfluß zu verschaffen, war bei dieser Be­
ratung der folgende Vorschlag zur Diskussion gestellt worden:

„Die Gewerkschaften sollen ein sozial- und wirtschaftspolitisches Programm 
aufstellen und den Parteien vor der Wahl unterbreiten. Die Parteien sollten 
aufgefordert werden, dieses gewerkschaftliche Parlamentsprogramm anzu­
erkennen und von den Gewerkschaften Vorschläge für die Aufstellung von 
Gewerkschaftskandidaten innerhalb der Partei entgegenzunehmen. Es handelte 
sich also nicht etwa um eine Gewerkschaftspartei, sondern um Abgeordnete 
von politischen Parteien, für deren Nominierung den Gewerkschaften ein 
besonderes Recht eingeräumt und die dann auch in ihrer Tätigkeit ihren 
Gewerkschaften mitverantwortlich sein sollten."

Wir geben diesen Vorschlag ausführlich wieder, weil er durch seine 
auffallende Ähnlichkeit mit den Gedanken, die v. Elm in weit zurück­
liegender Zeit für die Gewerkschaften in Anregung brachte/) unser Inter­
esse besonders erregt. Aber zu praktischen Folgen hat dieser im Afa-Bunde 
erörterte Vorschlag ebensowenig geführt, wie seinerzeit die Anregung 
Elms, denn der Geschäftsbericht bemerkt ausdrücklich, daß der Vorschlag 
lediglich den Verbänden zur weiteren Erörterung unterbreitet wurde, 
ohne daß er sich zu irgendwelchen Beschlüssen verdichtet hat.

Aus diesen Versuchen, einen Weg zur politischen Betätigung zu finden, 
wie übrigens auch aus den Beschlüfsen des Bundes, ergibt sich aber vor 
allem, daß auch der Afa-Bund politische Neutralität der Gewerkschaften 
nicht gleich fetzt mit politischer Abstinenz. Eben weil die Gewerkschaften 
aufs stärkste politisch interessiert sind, müssen sie Wege suchen, die ihnen 
einen gewissen politischen Einfluß erschließen. Die kuriose Idee der 
Gründung einer sogenannten Arbeitnehmerpartei, die 1924

4) Vergl. den Abschnitt: Politik und Gewerkschaftsbewegung — Gewerkschaften 
und Partei.
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gleichfalls in Angestelltenkreisen auftauchte und auch, wenn auch ohne 
jeden Erfolg, realisiert wurde, lehnte der Bundesvorstand entschieden ab. 
Diese Partei müßte doch, gegründet zu dem Zweck, Arbeitnehmerinteressen 
ohne Zuhilfenahme der Möglichkeiten bestehender politischer Parteien zu 
vertreten, gleichsam eine unpolitische Partei sein. Sie dürfte weder 
ein Programm haben noch eine bestimmte politische Tendenz aufweisen, 
denn wenn sie eines davon oder beides besäße, so bekäme sie damit einen 
bestimmten politischen Charakter, der den politisch neutral 
denkenden Angestellten zum Anlaß dienen könnte, auch sie als ausschließ­
liche Interessenvertretung der Arbeitnehmer abzulehnen. Der Name 
einer Partei allein macht cs schließlich nicht. Wollte die Partei aber ein 
Programm und eine Tendenz verfolgen, die ihr in Deutschland die für 
ihren Bestand nötige Werbekraft unter den Arbeitnehmern verleihen, so 
müßte beides sozialistischen Charakter tragen. Und damit wäre diese neue 
Partei überflüssig.

Der Vorstand des Afa-Bundes steht auch nicht auf dem Standpunkte, 
daß sich die Gewerkschaften, um den angegebenen Zweck zu erreichen, aus 
sich zur politischen Partei mit eigenem Programm entwickeln und sich mit 
politisch-parlamentarischen Aufgaben belasten müßten, denn er folgt im 
allgemeinen den Anschauungen über eine Arbeitsteilung zwischen Partei 
und Gewerkschaften, die wir gleichfalls fchon darzustellen versucht haben. 
Damit nun aber bei dem dann notwendigen Jnverbindungtreten mit 
politischen Parteien der Gesichtspunkt der Neutralität so streng gewahrt 
werden möge, daß auch der Schein einer Bevorzugung bestimmter poli­
tischer Parteien unterbleibt, ist wohl der Vorschlag gemacht worden, den 
wir wiedergegeben haben. Aber alle in diesem Vorschläge bezeichneten 
Wege führen nach Rom, und Nom ist in diesem Falle die SPD. Das 
sozial- und wirtschaftspolitische Programm der freigewerkschaftlichen An­
gestelltenverbände könnte, wenn es den Parteien vor den Wahlen 
unterbreitet werden würde, ehrlicherweise nur von der SPD. anerkannt 
werden, und die von den Parteien nominierten — und gewählten — Ge­
werkschaftskandidaten könnten dieses Programm nach den Wahlen 
nur innerhalb der SPD. in den Parlamenten mit der Treue, die sie ihrem 
eigenen Programm schuldig sind, vertreten.

Diese Tatsache und nicht die Neigung der Spitzenorganisationen zur 
Verletzung der politischen Neutralität der Gewerkschaften ist der Grund 
dafür, daß die Gewerkschaften bei ihrem Versuch, ihrem politischen Willen 
Geltung zu verschaffen durch die Fühlungnahme mit politischen Parteien, 
immer wieder auf die Sozialdemokratische Partei zurückkommen müssen. 
Zumal diese Partei auch die Gewähr bietet, daß die letzte und wichtigste 
Forderung erfüllt wird, welche die Gewerkschaften, wenn sie die Ver­
bindung mit einer politischen Partei aufnehmen, an diese richten müssen. 
Nämlich die, daß die Gewerkschaften sich der Partei gegenüber ihre volle 
Unabhängigkeit Vorbehalten. Das ist der Grundsatz, auf den wir auch in 
unseren früheren allgemeineren Betrachtungen zu diesem Thema das 
größte Gewicht gelegt haben, und dieser Grundsatz wird auch vom Vor­
stand des Afa-Bundes in feinem Geschäftsbericht betont:

„Wenn bei der Stellungnahme und den Kundgebungen des Afa-Bundes 
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sowohl in den Fragen des Schatzes der Republik, wie auch der Sozial- und 
Wirtschaftspolitik immer wieder Berührungspunkte mit den einzelnen politi­
schen Parteien gegeben sind, so hat doch der Afa-Bund in der ganzen Zeit 
dieses Geschäftsberichtes peinlich darauf geachtet, seine Unabhängigkeit 
gegenüber allen politischen Parteien zu wahren."
Wird aber diese Forderung, daß die Gewerkschaften infolge gemeinsamen 

Handelns mit einer politischen Partei ihre taktische Unabhängigkeit nicht 
verlieren, erfüllt, fo ist damit auch allen Anforderungen entsprochen, die 
vom Standpunkte der politischen Neutralität aus in der Frage der poli­
tischen Betätigung der Gewerkschaften mit fachlichem Recht erhoben werden 
können.

Jene Eigentümlichkeiten der Stellung und des Denkens der Ange­
stellten, von denen wir ausgingen und auf die wir immer wieder zurück­
greifen müssen, und die Art der Regelung des Arbeitsverhältnisfes der 
Angestellten in der Zeit, da es an echten gewerkschaftlichen Angestellten- 
organifationen mit maßgebendem Einfluß fehlte, werfen auch in anderer 
Beziehung ihre Schatten noch immer auf die Lage der Angestellten und 
stellen ihren Organisationen schwierige und eigenartige Aufgaben.

Fand schon der Gewerkschaftsgedanke nur langsam Eingang in die 
Kreise der Angestellten, so erst recht der Gedanke des kollektiven Arbeits­
vertrages. Der Grund liegt zum Teil in dem geschilderten Milieu und 
der daraus entstehenden, vom Unternehmertum künstlich gesteigerten anti- 
kollektivistischen Stimmung der Angestellten, zum anderen Teil darin, daß 
für die Angestellten die technisch-ökonomischen und sozialen Voraus­
setzungen für den Tarifvertrag erst später eintraten als für 
die Arbeiter. Erst in jüngerer Zeit führte die Entwicklung der Wirtschaft 
die Angestellten in großer Zahl und unter gleichen Bedingungen in den 
einzelnen Betrieben zusammen, erst spät traten sie als eine Mehrzahl von 
sozial Gleichen in Erscheinung. Es ist noch nicht lange her, daß der Buch­
halter als einziger kaufmännischer Gehilfe des Unternehmers diesem im 
Fabrikkontor auf dem Drehschemel gegenüber saß. Er schloß mit seinem 
Chef natürlich einen besonderen Anstellungsvertrag. Erst allmählich bil­
deten sich bei den einzelnen Angestelltenkategorien die Voraussetzungen für 
eine kollektive Regelung heraus, aber sie wurden nun, wie wir darlegten, 
von den Unternehmern unwirksam gemacht durch allerlei künstliche Ab­
stufungen der Gehälter nach Gunst und Willkür. Daher hielt erst mit dem 
Gewerkschaftsgedanken selbst auch der Tarifgedanke feinen Einzug in die 
Schreibstuben der Fabriken und die Gewölbe der Handelshäuser und 
Banken. Seit November 1918 sind zahlreiche kollektive Arbeitsverträge 
für Angestellte geschlossen worden?) Sie gleichen im Prinzip den Tarif­
verträgen für die Arbeiterschaft, zeigen jedoch im einzelnen einige Be­
sonderheiten.

Diese ergaben sich zunächst aus dem gesetzlich geregelten Anstellungs­
verhältnis der Kopfarbeiter mit zumeist monatlicher Gehaltszahlung und 
entsprechenden Kündigungsfristen, sie ergaben sich ferner aus starken

*) Feststellungen über die Zahl der Angestellten, deren Arbeitsverhältnis 
tarifvertraglich geregelt ist, sind leider nicht möglich; die amtliche Tarifstatistik 
weist darin eine empfindliche Lücke auf.
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Qualisikationsunterschieden innerhalb der Angestelltenschaft, die nicht so­
bald gänzlich verschwinden werden. Obwohl auch im Arbeitsgebiet des 
Angestellten die Mechanisierung des Arbeitsprozesses ihre Wirkungen nicht 
verfehlt hat, sind die Positionen der verschiedenen Angestelltengruppen 
innerhalb des ganzen Apparates, den die Angestellten zu bedienen haben, 
doch nicht gleich. Wollen die Gewerkschaften auf die Gewinnung der 
gleichsam gehobenen Angestelltenschichten und auf ihre Einbeziehung in die 
Tarife nicht verzichten und damit wertvolle Teile von der Bewegung fern­
halten, so müssen die Tarife Raum für alle bieten. Das heißt, sie müssen 
Gehaltsstufungen vorsehen, die der verschiedenartigen Leistung der ein­
zelnen Gruppen entsprechen.

Die Verbände des Afa-Bundes sind jedoch bestrebt, diese Unterscheidungen 
mit Hilfe der Tarifverträge auf das sachlich begründete Maß zurückzu­
führen und sie jeden Scheines besonderer Gunstbezeugung des Unter­
nehmers für einzelne Personen oder Gruppen von Angestellten zu ent­
kleiden. Das ist für eine gewerkschaftliche Organisation selbstverständlich, 
denn Tarifverträge sind für sie das Ergebnis einer Auseinandersetzung 
zwischen ihnen und den Unternehmern in einem gegebenen Zeitpunkte, 
wobei sie für alle ihre Mitglieder mit gleichem Interesse eintreten. „D i e 
Tarifverträge der Angestellten berücksichtigen," heißt es im 
Geschäftsbericht des Bundesvorstandes, „in ihrem Aufbau schon in weitem 
Umfange alle notwendigen sozialen Erfordernisse. In der Gruppen­
einteilung kommt das Leistungsprinzip hinreichend zum Ausdruck, wayrend 
in der Staffelung nach Alters-, Dienst- oder Berufsjahren sowohl die 
praktischen Erfahrungen wie die sozialen Erwägungen ihre Berücksichtigung 
finden. Die Staffelung erstreckt sich in den meisten Fällen nur bis zu 
jenem Lebensalter, das man als das heiratsfähige bezeichnet. Hier muß 
das Gehalt bereits ohne soziale Zulagen so bemessen sein, daß der Unter­
halt einer Familie gewährleistet ist."

Diese Bemerkung trägt grundsätzlichen Charakter, aber sie bezieht sich 
hier besonders auf die sogenannten sozialen Zulagen, deren Ein­
führung in den letzten Jahren auch den Arbeitern immer wieder von den 
Unternehmern und von Sozialpolitikern aus bürgerlichem Lager empfohlen 
worden sind. Wie aber das Unternehmertum sein Wohlwollen für die 
älteren und verheirateten Arbeitskräfte, aus dem angeblich seine Vorliebe 
für soziale Zulagen entspringt, betätigt, das lehrt uns jetzt das Schicksal 
der Angestellten. Der Afa-Bund mußte nämlich feststellen, daß d i e 
älteren Angestellten besonders stark unter Arbeits­
losigkeit zu leiden haben. „Die Ursachen hierzu", schrieb der 
Bundesvorstand in einer Denkschrift an die Reichsarbeitsverwaltung, „sind 
nicht, wie vielfach behauptet wird, auf eine falsche Tarifpolitik zurück­
zuführen, sondern auf Gehaltseinsparungen seitens der Unternehmer. Bei 
den Entlassungen werden mit Vorliebe ältere und verheiratete Angestellte, 
bei denen die sozialen Zulagen eine größere Rolle spielen, betroffen, weil 
durch solche Entlassungen wesentlich größere Gehaltseinsparungen vor­
genommen werden können. Wir sehen gerade in dieser Tatsache eine Be­
stätigung der von uns vertretenen Lohn- und Tarifpolitik, die leider viel 
zu wenig Beachtung beim Reichsarbeitsministerium findet. Das Reichs­
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arbeitsministerium hat bei seiner Lohnpolitik in immer stärkerem Maße 
die sozialen Zulagen und die Senkung der Einkommen der jüngeren Arbeit­
nehmer in den Vordergrund gerückt. Die Beseitigung der sozialen Zulagen 
ist nacy unserer Auffassung das erste Erfordernis einer Gesundung dec 
Lohnpolitik. Die sozialen Zulagen sind in ihrem innersten Wesen gar 
nicht sozial, sondern wirken, wie namentlich jetzt die Erfahrungen mit der 
Arbeitslosigkeit älterer Angestellten zeigen, im höchsten Grade antisozial." 

Nach Ermittlungen des Werkmeister-Verbandes verteilten sich beispiels­
weise 1662 als stellenlos gemeldete Werkmeister auf folgende Altersklassen: 
fast zwei Drittel der gemeldeten Stellenlosen waren über 41 Jahre alt, 
ein Drittel sogar über 51 Jahre. Auch die Monatsberichte der Reichs­
arbeitsverwaltung über die Arbeitsmarktlage bestätigen, daß Angestellte 
mit zwanzig- und dreißigjähriger Dienstzeit in: Lebensalter von 50 bis 
60 Jahren die Opfer dauernder Arbeitslosigkeit sind. „Wo Neueinstellungen 
vorgenommen werden, wünscht man junge und billige Arbeitskräfte bei 
höchsten Leistungsansprüchen, und wenn Angestelltenvermittler der öffent­
lichen Arbeitsnachweise sich bemühen, das soziale Gewissen der Unter­
nehmer zu wecken, und ihnen die Einstellung älterer Angestellten empfehlen, 
machen sie die schrecklichsten Erfahrungen", bemerkt der Bundesvorstand 
in seinem Geschäftsbericht.

Aber auch andere Ursachen haben für die Angestellten die schwierigsten 
Arbeitsmarktsverhältnisse hervorgerufen. Die Enteignung zahlreicher 
Rentnerexistenzen durch die Inflation hat zu einem großen Zustrom dieser 
Existenzen zu den Afa-Berufen geführt und der Beamtenabbau hatte eine 
ähnliche, insofern sogar schlimmere Wirkung, als die abgebauten Beamten 
als Wartegeld- oder Ruhegehaltsempfänger ihren neuen Angestelltenberuf 
nur zum Zwecke eines Nebenerwerbs zu betreiben brauchen, so daß sie in 
doppeltem Sinne als lohndrückendes Element auf dem Arbeitsmarkt er- 
fcheinen. Die Statistik der Reichsarbeitsverwaltung°) gibt für Oktober 1924 
vom Arbeitsmarkt der Ange st eilten folgendes Bild:

Der Afa-Bund hatte rechtzeitig auf diese mit der Beendigung der In­
flation zu erwartende Entwicklung der Arbeitsmarktverhältnisfe hinge­
wiesen, aber die Behörden haben „jede tiefere Einsicht vermissen lassen 
und alle Hoffnungen auf die selbsttätige Regulierung durch das freie Spiel

auf 100 offene
Arbeitsgesuche: offene Stellen:

Kaufmännifche Angestellte:

Stellen kommen 
Arbeitsgesuche:

männlich 91,529 8493 1085
weiblich 47,352 7056

Bureauangestellte:
671

männlich 20,939 2144 977
weiblich 13,418 3614 371

Techniker aller Art:
männlich 18,424 1069 1723
weiblich 119 6 —

') Reichsarbeitsblatt Nr. 27. 
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der Kräfte gesetzt."') Um die älteren Angestellten vor der Bedrohung mit 
Arbeitslosigkeit zu bewahren, wußten Unternehmer und Behörden bei 
Verhandlungen über diese Frage nur den Vorschlag zu machen, es möge 
bei ihrer Beschäftigung von den Tarifverträgen abgewichen 
werden. Diese einzige Maßnahme zur Besserung der Arbeitsmarktverhält­
nisse sollte also auch noch auf Kosten der Opfer dieser Zustände durch­
geführt werden. Der Afa-Bund lehnte daher diesen menschenfreundlichen 
Vorschlag ab, der überdies beweist, wie wenig ernst der Grundsatz der 
Unabdingbarkeit der Tarifverträge, der damit empfindlich verletzt worden 
wäre, genommen wird. Statt helfend einzugreifen, verschlimmerte der 
Staat den Zustand, indem er mittels des Personalabbaues eine wahre 
Verfolgung der bei den Behörden beschäftigten Angestellten durchführte, 
gleichzeitig aber für abgebaute Beamte Kurse zum Zwecke einer höchst 
unzulänglichen Ausbildung für einen Angestelltenberuf veranstaltete.

Jedoch nicht nur in diesen besonderen Fällen, sondern ganz allgemein 
haben die Arbeitsbehörden, von den unteren bis zur höchsten, ihre Auf­
gabe in der Beeinflusfung des Arbeitsmarktes vollkommen verkannt und 
ungelöst gelassen. Der erhabene Grundsatz der kapitalistischen Ordnung 
vom „freien Spiel der Kräfte" tobt nirgends so ungehemmt und richtet 
nirgends schlimmere Verwüstungen an als auf dem Arbeitsmarkt der An­
gestellten, und das Arbeitsnachweisgesetz, das, um einen Sinn 
zu haben, eine planmäßige Bewirtschaftung des Arbeits­
marktes nach allgemeinen volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten bewirken 
müßte, bildet den gesetzlichen Boden, auf dem diese trostlosen Zustände 
üppig gedeihen. Das Gesetz hat neben den öffentlichen auch andere nicht 
gewerbsmäßige Arbeitsnachweise und bis zum 1. Januar 1931 auch die 
gewerbsmäßigen Nachweise, diese Stätten des Menschenhandels, deren 
Nutznießer sich ihre Bemühungen obendrein meist von den Opfern selbst 
bezahlen lassen, bestehen lassen und auch die Anwerbung von Arbeits­
kräften durch Zeitungen und Zeitschriften aller Art nicht verboten. Die 
Methode der Anwerbung von Arbeitskräften mittels Inserate spielt aber 
für die Angestelltenberufe eine größere Rolle als für die Arbeiterschaft. 
„Vergegenwärtigt man sich", schreibt der Bundesvorstand im Geschäfts­
bericht, „diesen Zustand der Arbeitsmarktorganisation, dann braucht man 
sich nicht darüber zu Wundern, daß es unmöglich ist, über die Beschaffen­
heit des Arbeitsmarktes der Angestellten ausreichende Klarheit zu ge­
winnen. Das macht sich bei der ungeheuren Arbeitsmarktskrise der An­
gestellten in verhängnisvollster Weise bemerkbar. Will man sich über den 
Umfang der bei den Angestellten vorhandenen Arbeitslosigkeit Klarheit 
verschaffen, dann ist man auf Schätzung angewiesen. Die Zahl der Be­
werber bei den öffentlichen Arbeitsnachweisen spiegelt bei weitem nicht 
den tatsächlichen Umfang der Arbeitslosigkeit wieder. Das Arbeitsnach­
weisgesetz enthält mit Recht Vorschriften über die Vermittlungstätigkeit 
und insbesondere einige Bestimmungen über die Beachtung sozialpolitischer 
Gesichtspunkte, wie beispielsweise die Berücksichtigung der persönlichen und 
Familienverhältnisse und die Dauer der Erwerbslosigkeit. Der § 71 schreibt 
insbesondere vor, daß die Innehaltung der Tarifverträge bei der Arbeits-

’j Geschäftsbericht Seite 255/256.



Probleme der Angestelltenbewegung. 225

Vermittlung zu beachten ist, und daß der öffentliche Arbeitsnachweis eine 
Vermittlung abzulehnen hat, wenn der Abschluß eines Arbeitsvertrages 
gegen die in dem Beruf üblichen Lohnmindestsätze verstoßen würde. Diese 
Bestimmungen gewinnen natürlich in Zeiten einer so großen Arbeits­
marktkrise, wie sie jetzt bei den Angestellten besteht, erhöhte Bedeutung. 
Sie würden bei einer richtigen Arbeitsmarktorganisation eine Handhabe 
bieten, um hauptsächlich auch der Not der älteren Angestellten zu 
steuern . . . Hier könnten die Vorschriften über die Vermittlungstätigkeit 
einen sehr vorteilhaften Einfluß ausüben, wenn der öffentliche Arbeits­
nachweis die ihm von uns zugedachte Monopolstellung besitzen würde. So 
aber werden diese Vorschriften von sozial gewissenlosen Unternehmern 
umgangen, indem sie durch Zeitungsinserate ihre Arbeitskräfte anwerben. 
Die Not der erwerbslosen Angestellten dient den Unternehmern dazu, 
einen Druck auf die Gehälter auszuüben."

Diese von berufenen Beurteilern der Sachlage entworfene Bild zeigt die 
krassen Versäumnisse, die bei der Schaffung des Arbeitsnachweisgesetzes 
begangen worden sind, und läßt gleichzeitig am praktischen Beispiel die 
hohe Bedeutung erkennen, die das Arbeitsvermittlungswesen für die Ge­
werkschaftsbewegung hat. Abgesehen davon, daß dieser Zustand für die 
Höhe der Löhne und Gehälter die nachteiligsten Wirkungen haben muß, 
was so offen zutage liegt, daß wir darüber nichts zu sagen brauchen, ist 
eine vollkommene Uebersicht über die Arbeitsmarktlage mittels einer 
lückenlosen Kontrolle über alle Entlassungen und Einstellungen in allen 
Berufen die unerläßliche Vorausfetzungfürjegliche Arbeits­
marktpolitik, die diesen Namen nur verdient, wenn sie ihr Ziel in 
der von uns geforderten gemeinnützigen Bewirtschaftung des verfügbaren 
Fonds an Arbeitskräften erblickt. Die Möglichkeit, sich diesem Ziel auch 
nur um ein bescheidenes Stück zu nähern, hat die Arbeitsverwaltung 
durch das Arbeitsnachweisgesetz selbst aus der Hand gegeben. Neben einer 
Verbesserung dieses Gesetzes wäre sodann im Interesse der Angestellten 
zunächst eine weit schärfere Kontrolle des Geschäfts- und Unterrichts­
gebarens jener zahlreichen sogenannten „Handelsschulen", die den Arbeits­
markt jahraus jahrein mit neuem „Material" überschütten, ferner eine 
zweckgemäße Ausgestaltung des Berufsberatungswesens und die schleunige 
Schaffung eines guten Berufsausbildungsgesetzes notwendig.

Diesen zahlreichen Aufgaben, die hier noch der Lösung harren, wendet 
die Bewegung der Angestellten ihre besondere Aufmerksamkeit zu, aber 
auch andere Fragen der Sozialpolitik, so die Sonntagsruhe und der 
Ladenschluß, die Frage des Wettbewerbsverbots und der berüchtigten 
Konkurrenzklausel im Angestelltenvertrag, beschäftigen als ständige Auf­
gaben die Organisationen und den Bund. Ungeachtet dieser eigenartigen 
Verhältnissen entspringenden besonderen sozialpolitischen Aufgaben ver­
folgt jedoch der Afa-Bund gleich dem ADGB. das Ziel eines für alle 
Arbeitnehmer einheitlichen Arbeitsrechts; einen besonders 
heftigen Kampf führt die Angestelltenbewegung gegen den Versuch, Ar­
beiter und Angestellte bei der Regelung der Arbeitszeitgesetzgebung zu 
trennen.

Alle diese Angelegenheiten bilden einen vielgestaltigen Komplex eigen» 
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artiger Aufgaben, die eine eigene, gut durchorganisierte Bewegung der 
Angestellten neben der Gewerkschaftsbewegung der Arbeiter erfordern, die 
aber gerade dort, wo sie sich, wie bei der Gestaltung des Arbeitsmarktes, 
als besonders eigenartig darstellen, gleichzeitig beweisen, daß sich die soziale 
Lage der Angestellten grundsätzlich nicht unterscheidet von der Lage der 
Arbeiter: sie ist gleich dieser dadurch bestimmt, daß der Angestellte in 
dieser Welt des Kapitalismus als abhängige, nur auf das Einkommen 
aus der Lohnarbeit angewiesene Arbeitskraft um sein Dasein kämpfen 
muß. Er führt daher diesen Kampf mittels seiner gewerkschaftlichen 
Organisation Schulter an Schulter mit den gewerkschaftlich organisierten 
Arbeitern.



Die Stellung
der Beamtenschaft in der Gewerkschaftsbewegung.

Im Allgemeinen Deutschen Beamtenbund (ADV.) besitzen wir die dritte 
freigewerkschaftliche Spitzenorganisation. Sie ist das jüngste Glied der 
freien Gewerkschaftsbewegung Deutschlands. Am 18. Juni 1922 wurde 
der Bund in Leipzig ins Leben gerufen und vom 12. bis 14. Januar 1925 
tagte in Berlin der erste Bundeskongretz. In seinem Geschäftsbericht, den 
der Bundesvorstand dem Kongreß vorlegte, schrieb er über die Gründung 
des Bundes, man möge noch so viele äußere Anlässe ausgraben, um sie 
zu erklären — „der letzte und lebendigste Antrieb war der Drang nach 
Fortentwicklung (der Beamtenbewegung) über den Stillstand hinaus"?)

Unter dem Eindruck der Ereignisse und Umwälzungen der Jahre 1918 
und 1919 hatten auch die Verbände der Beamten einen großen Aufschwung 
erlebt und den Charakter gewerkschaftlicher Organisationen angenommen. 
Im Deutschen Beamtenbunde hatten sie sich ihre Spitzen­
organisation gegeben, und die Gesamtorganisation der Beamten, gebildet 
nach dem Beispiel der Spitzenvereinigungen der Arbeiter- und Angestellten­
verbände, näherte sich schnell dem ADGB. und dem Afa-Bund. Ereignisse, 
die ein Hervortreten und Eingreifen, eine Stellungnahme der Gewerk­
schaften erforderten, führten zur Fühlungnahme der drei Spitzen­
verbände untereinander. Diese Kameradschaft wurde von den Orga­
nisationen der Arbeiter und Angestellten liebevoll gepflegt und es bestand 
die Hoffnung, daß sie sich mehr und mehr zur Gesinnungsgemeinschaft be­
festigen würde.

Diese Hoffnung erwies sich als trügerisch. Die Beamten zeigten sich in 
ihrer Mehrheit zunächst mehr als echte Beamte im Sinne der Erziehung, 
die ihnen vor dem Kriege zuteil geworden war, denn als Gewerkschafter. 
Als solche hätten sie im Staate ihren Arbeitgeber erkennen und sich solcher 
Erkenntnis gemäß zu ihm verhalten, ihm also in den Angelegenheiten ihres 
Arbeitsverhältnisses ihren Willen entgegensetzen müssen, als Beamte aber 
waren sie gewöhnt, sich dem Willen der Staatsgewalt zu unterwerfen und 
ihre Gesinnung an der im Staate herrschenden zu orientieren. Je mehr 
nun die zeitliche Entfernung von jenen Ereignissen, die auch die Beamten 
aufgerüttelt und an die Seite der übrigen Arbeitnehmerschaft geführt 
hatten, zunahm, je deutlicher auch im Verlaufe der Zeit eine Veränderung 
in den Herrschaftsverhältnissen im Staate zuungunsten der Arbeitnehmer­
schaft eintrat — um so mehr erhielten im Deutschen Beamtenbunde die 
Kräfte die Oberhand, welche die aus dem Zeitalter des Gewaltstaates über­
kommene Treue des Beamten zum Staate und zur herrschenden Gesinnung 
höher schätzten, als die Treue zu sich selbst, zu der aus dem eigenen sozialen 
Sein gewonnenen und für einen Augenblick angenommenen gewerkschaft­
lichen Gesinnung.

So entstand innerhalb des Deutschen Beamtenbundes ein Zustand eines 
Kräftegleichgewichts widerstrebender Auffassungen, der jede klare Ent­
scheidung der Bundesleitung ausschloß. Das geschah in einer Zeit, da die

*) Geschäftsbericht des ADV. Verlagsgesellschaft des ADV., Berlin 1925.
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Ereignisse, die eine Entscheidung dringend forderten, sich drängten, und in 
der die Beamten, die ihren organisatorischen Aufmarsch zu vollziehen im 
Begriff waren, eine entschlossene Führung besonders nötig gehabt hätten. 
Dieses Zögern und Ausweichen war schlimmer noch als Stillstand, und 
der Geschäftsbericht des ADV. drückt sich milde aus, wenn er nur von 
einem solchen spricht.

Des äußeren Anlasses bedurfte es aber doch, um die Unmöglichkeit eines 
Zusammenwirkens der freigewerkschaftlichen Spitzenverbände mit dieser 
zwischen „Staatsgesinnung" und gewerkschaftlichem Willen trübselig schwan­
kenden Spitzcnorganisation der Beamten zu offenbaren. Diesen Anlaß bot der 
Streik der Eisenbahnbeamten im Februar 1922, den die 
dem Deutschen Beamtenbunde angeschlossene Reichsgewerkschaft der Reichs­
bahnbeamten führte. ADGB. und Afa-Bund hielten den Streik, der das 
Wirtschaftsleben tief erschütterte, für verfehlt. Das gaben sie in gemein­
samer Kundgebung zu erkennen, aber sie zögerten auch nicht, bei der Re­
gierung zu intervenieren, um den Streik, der nach ihrer Ansicht nicht zu 
einem schnellen und restlosen Erfolge führen konnte, möglichst vorteilhaft 
für die Streikenden zu beenden. Der Deutsche Beamtenbund aber war 
für beides nicht zu gebrauchen. Er war nicht fähig, aus gewerkschaftlichen 
Erwägungen eindeutig zu dem Streik, der doch in seinem Bereich aus­
gebrochen war, Stellung zu nehmen, und er war auch nicht bereit, eine 
Aktion zum Zwecke der Beendigung des Kampfes zu eröffnen, sondern er 
machte den kläglichen Versuch, eine Haltung zu bewahren, die beide 
Seiten, die Streikenden und die bestreikte Regierung, befriedigen sollte.

Daran wurde offenbar, daß die Voraussetzungen für ein Zusammen­
wirken der drei Spitzenverbände im Deutschen Beamtenbunde nicht mehr 
bestanden. Wollten ADGB. und Afa-Bund nicht jede Beziehung zum 
Organisationsleben der Beamtenschaft und jeden Einfluß auf seine Ent­
wicklung verlieren, so konnten sie den Verfall, der im Deutschen Beamten­
bunde eingetreten war, nicht teilnahmslos fortschreiten lassen. Verzichten 
konnten und durften sie auf diesen Einfluß und auf diese Beziehungen 
nicht, denn gerade der Streik der Eisenbahnbeamten hatte die starke Rück­
wirkung der Aktionen der Beamten auf die Bewegung der Angestellten 
und Arbeiter gezeigt. Streik- und Lohnbewegungen dieser Art berühren im 
höchsten Maße das Interesse weiter Kreise von Arbeitnehmern, die nicht 
direkt an ihnen beteiligt sind. Das ist bei einem Eisenbahnerstreik ganz un­
zweifelhaft, aber es gilt auch für die Aktionen fast aller anderen Beamten­
gruppen, sofern es sich um Aktionen ernsthafter gewerkschaftlicher Orga­
nisationen, die diesen Namen nicht nur zum Scheine tragen, handelt. Die 
Lohnbewegungen der Beamten können nur in besonders günstiger Lage 
und nach sorgfältigster Vorbereitung mit Erfolg geführt werden. Der 
Widerstand des Gegners, des Arbeitgebers Staat, ist mächtig und die ge­
samte Oeffentlichkeit wird den Bewegungen der Beamten stets mit der 
größten Aufmerksamkeit folgen, ihre Gründe und ihre Berechtigung scharf 
prüfen und entschiedener als sonst Partei ergreifen. Eine jede Beamten­
gruppe bedarf daher zur Unterstützung ihrer Aktionen dringend der 
günstigen Parteinahme aller Beamten und der ganzen übrigen Arbeit­
nehmerschaft, sei es in ihrer Presse oder durch die Leitungen ihrer Orga-
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nisationen oder in den Parlamenten. Nur wenn diese Organe für die 
Beamtenschaft Partei ergreifen, kann die Beamtenschaft erwarten, daß auch 
die einzelnen Arbeiter und Angestellten alle Beschwerden geduldig tragen, 
die ihnen in ihrem persönlichen Leben durch eine Aktion der Beamtem 
schäft etwa auferlegt werden. Diese in einer Zusammenfassung der Kräfte 
der gesamten Arbeitnehmerbewegung liegenden Garantien für den Erfolg 
einer Bewegung einer Beamtengruppe sind aber nur dann gegeben, wenn 
die Beamtenorganisation, welche die Bewegung führt, stets in engstem 
Einvernehmen mit ihrer eigenen Spitzenorganisation vorgeht und diese 
wieder im rechten Augenblick die Fühlung mit den anderen Gesamt­
organisationen aufnimmt. Die Aktionen der Beamten tragen fast immer 
den Charakter von Bewegungen in sogenannten lebenswichtigen Betrieben. 
Das gilt nicht nur dann, wenn eine Aktion eines Beamtenverbandes zum 
Streik zu führen droht, sondern es gilt für jede Bewegung zur Ver- 
besferung der Arbeitsbedingungen der Beamten, sofern sie nur ernsthaften 
gewerkschaftlichen Charakter trägt.

Das sind die Gründe, weshalb ADGB. und Afa-Bund nach ihren Er­
fahrungen mit dem Deutschen Beamtenbunde nicht davon absehen konnten, 
Einfluß zu nehmen auf die Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung der 
Beamten. Daran zeigt sich aber zugleich, daß eine Gewerkschaftsbewegung 
der Beamten nicht existieren und nicht zur Geltung kommen kann ohne 
engste Fühlung mit der Bewegung der Angestellten und Arbeiter, und 
zwar entsteht dieses Bedürfnis nicht aus einer absoluten Gleichartigkeit 
der drei Bewegungen, sondern, wie aus unseren Darlegungen Wohl her­
vorgeht, gerade aus der Eigenart und der besonderen Lage der Gewerk­
schaftsbewegung der Beamten. Daraus ergibt sich ferner die entscheidend 
wichtige Aufgabe, die einer Spitzenverbindung der Beamtenorganisationen 
von vornherein gestellt ist, und damit die Notwendigkeit ihrer Existenz.

ADGB. und Afa-Bund konnten die Beamtenbewegung aber auch darum 
nicht auf sich beruhen lassen, weil mehrere namhafte und große Orga­
nisationen aus ihrem eigenen Kreise bereits dazu übergegangen waren, 
Beamte zu organisieren. Wir nennen als Beispiele den Butab, den Zen­
tralverband der Angestellten, den Verkehrsbund, den Deutschen Eisen- 
bahner-Verband, den Verband der Gemeinde- und Staatsarbeiter. Die 
Beamtensektionen dieser Organisationen waren es auch, die, nachdem die 
Möglichkeit eines Zusammenwirkens mit dem Deutschen Beamtenbunde 
offenbar geworden war, zusammen mit einigen anderen Verbänden zu­
nächst die „Gewerkschaftliche Beamtenzentrale" des 
ADGB. und des Afa-Bundes bildeten. Wenige Monate nach 
der Gründung der Zentrale, als über die Tendenz, die den Deutschen Be­
amtenbund in Zukunft beherrschen und als gewerkschaftliche Macht lähmen 
würde, auch bei einigen reinen Beamtenverbänden kein Zweifel mehr 
möglich war, schieden die Organisationen und Persönlichkeiten, die dem 
sreigewerkschaftlichen Gedanken treu geblieben waren, aus dem Deutschen 
Beamtenbunde aus, um sich mit den in der Beamtenzentrale organisierten 
Kräften zum Allgemeinen Deutschen Beamtenbunde zu 
vereinigen.

Der ADV. ist also hervorgegangen aus einer S p a l t u n g des Deutschen 
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Beamtenbundes. Das ist seinen Gründern oft zum Vorwurf gemacht 
worden. Daß diese Spaltung notwendig und unabwendbar geworden 
war, haben wir schon angedeutet; sie war notwendig, um die Verbindung 
der Beamtenbewegung mit den Gewerkschaften der Arbeiter und An­
gestellten nicht zu verlieren, und sie war unabwendbar, weil die im 
Deutschen Beamtenbunde herrschende Gesinnung diese Verbindung zu zer­
stören drohte. Aber in der Beamtenschaft ist das instinktive Verlangen 
nach einer Wiedervereinigung der beiden großen organisatorischen Strö­
mungen immer noch stärker als das Verständnis für die Notwendigkeit 
der Trennung. Immer wieder wird diesem Verlangen durch Verschmel­
zungsanträge, die aus deu Kreisen der Beamten gestellt werden, Ausdruck 
gegeben. Der ADV. ist auf diese Anregungen eingegangen und in Ver­
handlungen über eine Verschmelzung mit dem Deutschen Beamtenbunde 
eingetreten, aber seine Versuche sind gescheitert, weil die Gründe für die 
Trennung nicht nur fortbestehen, sondern sogar immer deutlicher her­
vortreten.

Der Deutsche Beamtenbund hat eine interessante Entwicklung durch­
gemacht, die im Wesen und Denken des deutschen Beamtentums ihre 
Gründe hat und daher kennzeichnend ist für die Auffassungen, die weite 
Kreise der deutschen Beamten immer noch beherrschen.

Ursprünglich stellt die Beamtenschaft nur einen engen Kreis von Per­
sonen dar, die im Staate mit der Vertretung der öffentlichen Gewalt 
und der Durchführung öffentlicher Rechtshandlungen betraut sind. Dieser 
Kreis dehnt sich aus in demselben Maße, wie der Umkreis der Staats­
geschäfte zunimmt. Die Ausdehnung erfolgt nicht nur durch die Ver­
mehrung der Zahl der Personen, die mit den „Amtshandlungen" betraur 
sind, sondern auch durch die Vermehrung der Aemter und Amtsverrich­
tungen; zu den „höheren" Aemtern, in denen, historisch gesehen, die Keim­
zelle des Beamtentums liegt, treten „mittlere" und „untere". Es entsteht 
vie Bureaukratie als Organ der Staatsgewalt und damit die Vorstellung, 
daß die Bureaukratie selber die Staatsgewalt darstelle und nur sie in ihrer 
allmählich entwickelten und immer mehr befestigten Struktur zur Re­
präsentation des Staates befähigt sei. Ist aber die Bureaukratie die 
Staatsgewalt selbst, so muß die Beamtenschaft der Staats­
gewalt des Gewaltstaates, welche die Bureaukratie als Organ zur Aus­
übung ihrer Herrschaft herausbildet, unmittelbar verpflichtet 
sein. Diese Verpflichtung gegen die Staatsgewalt bezieht sich auf die ge­
samte persönliche Haltung eines jeden einzelnen Beamten und auf alle Be­
ziehungen, in denen er als Mensch wie als Bürger lebt; sie erstreckt sich 
vor allem auch auf die in der höchsten Spitze der Bureaukratie, in der Re­
gierung geltende politische Auffassung. Die Staatsgewalt des Gewalt­
staates beherrscht den Beamten in allen Beziehungen, um mit seiner Hilfe 
die Volksgesamtheit beherrschen zu können. Betrachten wir den Be­
amten als Arbeitnehmer, so ist er von seinem Arbeitgeber, dem Staate, 
abhängiger als irgendein Arbeiter oder Angestellter vom Unternehmer, 
und es versteht sich, daß sich diese Abhängigkeit auch auf die Festsetzung der 
Bedingungen des Arbeitsverhältnisses des Beamten bezieht. Der Staat 
schuf ein besonderes Beamtenrecht, in dem alle Einzelheiten 



Die Stellung der Beamtenschaft in der Gewerkschaftsbewegung. 231

dieser Bedingungen von oben her festgesetzt wurden und sorgte so aufs 
beste für das Wohlergehen der Beamten. Das Koalitionsrecht, mit dessen 
Hilfe sich die Beamten Einfluß auf die Festsetzung ihrer Arbeitsbedingungen 
hätten verschaffen können, blieb ihnen selbstverständlich versagt. Dafür 
erhielt der Beamte, damit er sich um so inniger und dauerhafter dem 
Staate verbunden fühle, die Zusicherung der lebenslänglichen Anstellung 
und eines Ruhegehaltes.

Aber die deutschen Beamten hatten auch nicht das Verlangen nach 
dem Koalitionsrecht, denn sie fühlten sich nicht als Arbeitnehmer. Auch 
heute noch stoßen wir bei zahlreichen Beamten, auch bei denen, die ihrer 
Stellung und Tätigkeit nach wahrlich nichts mit der Führung von Staats­
geschäften zu tun haben, auf Widerspruch, wenn wir sie als Arbeitnehmer 
ansprechen und den Staat als ihren Arbeitgeber bezeichnen. Die Erziehung, 
die man der Beamtenschaft hatte angedeihen lassen, hatte zur Folge, daß sie 
sich in der Tat als Teil des Staates selbst über die Masse der Untertanen 
hinausgehoben und im Gegensatz zu ihr stehend fühlte. Innig verbunden 
mit der höchsten Macht im Staate, hätte sie nie daran gedacht, das Bünd­
nis mit dieser Macht zu vertauschen gegen ein Bündnis mit der gewerk­
schaftlich organisierten Arbeiterschaft.

Diese Verhältnisse, die ihren Ursprung im Staatswesen der absoluten 
Monarchie haben, änderten sich nicht, als mit der Gewährung des all­
gemeinen Wahlrechts der Parlamentarismus auch in Deutschland an 
Boden gewann und eine freiere politische Betätigung sich entfaltete. Der 
Staat Bismarcks und Wilhelms Π. hatte nun sogar noch mehr Grund, 
die Beamten eng an sich zu ketten und auf die herrschende politische Mei­
nung zu verpflichten, bamit sie sich auch bei der Ausübung ihres geheimen 
Wahlrechts ihrer „Amtspflichten" bewußt blieben. Und als der Staat 
von großen wirtschaftlichen Unternehmungen, wie Post und Eisenbahn, 
Besitz ergriff, übertrug er das Beamtenrecht, das er nach seinem eigenen 
Bedürfnis geschaffen hatte, auch auf einen großen Teil der „Bediensteten" 
dieser Betriebe.

Als am 31. Oktober 1909, angeregt durch die Unzufriedenheit der Be­
amten über die Besoldungsregelung, unter dem Namen „Bund der Fest­
besoldeten" die erste größere Beamtenorganisation ins Leben trat, gab sie 
sich ein Programm, dessen erster Absatz lautete:

„Sicherstellung der allen Festbesoldeten gesetzlich garantierten staatsbürger­
lichen Rechte, vor allem das Vereins- und Versammlungsrecht, das Recht der 
freien Meinungsäußerung in Wort und Schrift, das Recht freier po­
litischer Betätigung innerhalb des Rahmens der auf dem 
Boden der Verfassung st ehenden Parteie n."
Diese Forderung ist bezeichnend für die Lage der Beamten in jener Zeit 

und für das Maß an persönlicher und politischer Freiheit, das ihnen ge­
währt wurde. Die neue Organisation forderte nicht die Sicherstellung 
ihrer besonderen Beamtenrechte, welche Forderung gegenwärtig eine Rolle 
in der Agitation der Beamtenverbände spielt, sondern sie mußte um die 
Sicherstellung ihrer staatsbürgerlichen Rechte, des Vereins­
und Versammlungsrechts und des Rechtes der freien Meinungsäußerung 
und politischen Betätigung besorgt sein. Die Organisation ging aber
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in ihren Forderungen keinesfalls weit, denn sie erhebt für die Beamten 
das Recht der politischen Betätigung nur „im Rahmen der auf dem Boden 
der (halbabsolutistischen) Verfassung stehenden Parteien". Die Beamtem 
schäft kannte und respektierte die Grenzen, die ihrer „freien" politischen 
Betätigung gezogen waren.

Aber dieses Verhältnis zwischen Beamtentum und Staat änderte sich, 
als durch die Revolution an die Stelle des halbfeudalen Obrigkeitsstaates 
der Staat der Volksgemeinschaft zu treten schien. Nun wandte sich die 
Beamtenschaft, die gewohnt war, ihre eigene Haltung am Charakter des 
Staates und der herrschenden politischen Meinung zu orientieren, den Trä­
gern des neuen Staates zu. Unter diesen standen die Gewerkschaf- 
t e n voran, denn ihr Wirken erschien für den Aufbau der neuen Ordnung 
bedeutsamer als selbst das der Parteien. Sie waren berufen, praktische 
Wirtschaftsfragen, deren Lösung allgemein als dringlich empfunden wurde, 
unmittelbar zu regeln. Der Kampf zwischen ihnen und den Unter­
nehmern schien an Heftigkeit eingebüßt zu haben, denn sie hatten durch 
das Novemberabkommen die Anerkennung der Unternehmerverbände und 
weitgehende Zugeständnisse erfahren, wie die Beamten sie von ihren Ar­
beitgebern noch nicht zu erlangen vermocht hatten. Die eben noch ver­
achteten Gewerkschaften, denen man sich nicht nähern durfte, weil ihre 
politische Tendenz als verdächtig galt, waren nun eine anerkannte Macht 
im Leben der Gesellschaft und des Staates. Wäre es früher ein schwerer 
Nachteil für die Beamten gewesen, wenn sie sich ihnen zugewandt hätten, 
so mußte es jetzt gerade für sie ein Vorteil sein, mit ihnen in Reih und 
Glied zu stehen. So fand die Ideologie der Gewerschaftsbewegung Ein­
gang auch bei der Beamtenschaft. Sie organisierte sich und erhob ihre 
Forderungen nach gewerkschaftlichen Grundsätzen, nahm das Koalitions­
recht für sich in vollem Umfange in Anspruch und bediente sich auch des 
Mittels der Arbeitsniederlegung.

Daß dieser Aufschwung bald jenem Stillstand Platz machte, von dem der 
Geschäftsbericht des ADV. spricht, haben wir schon erwähnt. In dem 
Maße, wie sich die politischen Machtverhältnisse verschoben, veränderte sich 
auch wieder die Blickrichtung der Mehrzahl der Beamten und die Haltung 
ihrer Organisationen; in der inneren Entwicklung des Deutschen Beamten­
bundes spiegelt sich diese Veränderung haarscharf wider.

Der neue Staat nahm nun zwar zur Frage der gewerkschaftlichen Be­
tätigung der Beamten eine grundsätzlich andere Haltung ein als der alte, 
denn er gab ihnen volle Vereinigungsfreiheit; aber er bestritt ihnen das 
Recht der Arbeitsniederlegung und verweigerte ihnen auch die anderen 
Mittel des Mitbestimmungsrechts bei der Regelung der Arbeitsbedingungen, 
welche die Organisationen der Angestellten und Arbeiter im Tarifver- 
tragsrecht, im Schlichtungswesen und durch das Betriebsrätegesetz besitzen. 
Wir sind nun keineswegs der Meinung, daß sich alle diese von den alten 
Gewerkschaften entwickelten Formen restlos und schematisch auf die Be­
amtenorganisationen übertragen lassen, wir geben auch zu, daß die Frage 
des Streikrechts der Beamten einen besonders heiklen Punkt darstellt, und 
wir werden auf diese Dinge noch näher eingehen. Aber eine Unter­
werfung unter die vom Staate vertretene Auffassung ist, weil der
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Staat der Arbeitgeber der Beamten ist, eine Kapitulation vor dem Arbeit­
geber. In dieser Unterwerfung liegt die Anerkennung des von allen 
Gegnern einer freien gewerkschaftlichen Betätigung der Beamten vertrete­
nen Grundsatzes, daß der Beamte kein Arbeitnehmer ist, daß er sich 
mithin nicht ähnlicher Mittel zur Verbesserung seiner Lage bedienen darf, 
wie Arbeiter und Angestellte, und daß der Versuch, sich solcher Mittel 
zu bedienen, im Widerspruch steht zu der Stellung des Beamten über­
haupt und daher den Verlust dieser Stellung zur Folge haben müsse. 
Dieser Ansicht, die heute bei den im Staate Herrschenden maßgebend ist, 
widersprechen wir. Eine Beamtenorganisation, die sich diese Ansicht zu 
eigen macht und somit vor der Auffassung des Arbeitgebers kapituliert, 
verzichtet damit von vornherein auf ihr bescheidenstes und nächstes Ziel, 
ein wirksam geartetes Mitbestimmungsrecht bei der Regelung der Dienst­
verhältnisse der Beamten zu erlangen, und eine solche Organisation ist 
keine Gewerkschaft. Sie erniedrigt das Koalitionsrecht zu einer 
Art Petitionsrecht und ist nicht wert, daß sie es besitzt.

Um die Beamtenbewegung vor diesem Verfall zu bewahren, ist der 
ADV. gegründet worden, und seine größte und nächste Aufgabe besteht 
somit darin, einen tragfähigen Rechtsboden für die Entfal­
tung gewerkschaftlicher Beamtenorganisationen zu 
schaffen. Er steht bei allen seinen Arbeiten in engster Verbindung mit den 
Spitzenorganisationen der Angestellten und Arbeiter, aber er trägt den­
noch der Eigenart des gewerkschaftlichen Strebens der Beamten in vollem 
Umfange Rechnung. Ueber den Geist, der den Gründungskongreß in 
Leipzig beherrschte, schreibt der Bundesvorstand in seinem Geschäftsbericht:

„Zum ersten Male war in der Beamtenbewegung festzustellen, daß der 
Begriff Beamtengewerkschaft Eigengewächs zu werden anfing. 
Gedankengänge, die aus der Revolutionsatmosphäre in Anlehnung an die 
vorgelebten Methoden der Arbeiterentwicklung gewachsen waren, zeigten 
eigene Färbung, verbanden sich mit den kräftigen Regungen des 
politischen Erwachens der Beamtenschaft zu einer bisher in ihren Reihen 
nicht vorhandenen freigewerkschaftlichen Note. Was bis dahin als Einzel­
forderung in Entschließungen und teilweise wohl auch in Programmen 
Niederschlag gefunden hatte, drängte aus Logik heraus zu folgerichtiger 
Gesamtaktion mit eindeutiger Zielrichtung."

Die Idee, nicht Arbeitnehmer des Staates, sondern selbst ein Teil von 
ihm zu sein, ist für das Verhalten weiter Kreise der Beamten zwar der 
führende Gesichtspunkt, aber er ist doch stark umstritten, und zwar vor 
allem deshalb, weil er nicht bei allen Beamtenkategorien in gleicher Stärke 
wirksam wird. Die „Staatsnähe" kann nicht von allen Beamtengruppen 
in gleichem Grade empfunden und anerkannt werden, denn manche 
Gruppen haben in der Tat nichts mit „Staatsgeschäften" zu tun. Dazu 
gehören in erster Linie die sehr zahlreichen Beamten der Post und Eisen­
bahn, aber auch viele Beamte der sogenannten Hoheitsbehörden, die in 
diesen Behörden nur als Hilfsorgane tätig werden, so vor allem zahl­
reiche Justizbeamte. In ihrer Stellung prägt sich der Arbeitnehmer­
charakter der Beamten deutlicher aus, als in den höheren Regionen der 
Bureaukratie. Je weiter der Abstand zwischen den Gruppen im Aufbau 
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der Behörden ist, um so größer wird auch der Unterschied in den Bezügen 
des einzelnen Beamten, und mit dem zunehmenden räumlichen Abstande 
und der zunehmenden Verschlechterung der materiellen Bedingungen ver­
ringert sich die Gefahr des Abfärbens der Obrigkeitsgesinnung auf btc 
unteren und dem Getriebe der eigentlichen Staatsgeschäfte fernerstehenden 
Gruppen. Am geringsten ist die „Staatsnähe" und am stärksten mithin 
das Arbeitnehmerbewußtsein bei den Beamten der Wirtschaftsbetriebe. 
Bei ihnen ist auch, wenn wir von ihrer Stellung innerhalb der Be- 
iriebseinheit ausgehen, die Berührung mit dem Arbeiter am stärksten. Sie 
sind nicht einmal so weit vom Arbeiter getrennt wie die Mehrzahl der 
Angestellten, denn insbesondere bei der Eisenbahn sind nicht nur Arbeiter 
und Beamte nebeneinander mit den gleichen Dienstverrichtungen beschäf­
tigt, sondern hier gehen manche Beamtengruppen sogar ausschließlich aus 
der Arbeiterschaft hervor. Dieser Umstand veranlaßt die bezüglichen 
Arbeitgeber zwar, den Trennungsstrich zwischen den Beamten und den 
Arbeitern auf dem Boden des Rechts um so kräftiger zu ziehen, aber er 
läßt auch gleichzeitig das Künstliche dieser Trennung um so drastischer er­
kennen. Das alles hat zur Folge, daß die Beamten der Verkehrsbetriebe 
immer im Vordergründe der freigewerkschaftlichen Beamtenbewegung 
standen, allerdings ohne geschlossen in freigewerkschaftlichen Verbänden 
organisiert zu sein. Auch in ihrem Lager sind noch starke Kräfte wirksam, 
die ganz der Idee verfallen sind, der Beamte sei als Organ des Staates 
diesem in besonderer Weise und nicht nur als Arbeitnehmer verpflichtet. 
Auf der anderen Seite aber ist die gewerkschaftliche Idee bei den Beamten 
der Post und der Reichsbahn bereits so kräftig entwickelt, daß beide 
Gruppen sich anschicken, mit den Arbeitern der Betriebe gemeinsame Orga­
nisationen zu bilden. Die dem ADV. angeschlosfene reine Beamten- 
vrganisation der Eisenbahner, die Reichsgewerkschaft der Reichsbahn­
beamten, hat sich im Sommer 1925 mit dem Deutschen Eisenbahner- 
Verbande zum „Einheitsverbande der Eisenbahner Deutschlands" ver­
einigt und zwischen der gleichfalls im ADV. organisierten Postgewerkschaft 
und dem Deutschen Verkehrsbunde schweben aussichtsreiche Verschmel­
zungsverhandlungen.

Die beiden Tendenzen, die eine, welche von der „Staatsnähe" des Be­
amten ausgeht, und die andere, welche seinen Arbeitnehmercharakter in 
den Vordergrund stellt, treten also bei den einzelnen Beamtenkategorien 
mit verschiedener Stärke auf, kreuzen einander und beeinflussen sich ge­
genseitig und geben auf solche Weise der gesamten Beamtenbewegung ein 
vielfarbiges, bewegtes Bild. Als Gewerkschaftsbewegung können w i r 
nur den Teil der Beamtenbewegung ansprechen, der vom Arbeitnehmer­
charakter der Beamten ausgeht und sein Verhalten darnach einrichtet, 
denn die Gewerkschaften haben den Beamten zunächst nur als Arbeit­
nehmer in seinem Verhältnis zum Arbeitgeber Staat, nicht aber als 
politisches Wesen zu erfassen und zu vertreten. Diese Auffassung ist ein­
deutig nur im ADV. vorherrschend; jede Abweichung davon bringt die 
gewerkschaftliche Betätigung der Beamten zum scheitern. Ueber die Ent­
wicklung des ADV. im ersten Stadium seiner Existenz berichtet der 
Bundesvorstand:
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„Nachdem die Hauptbestandteile der Eisenbahnbeamtenschaft, ver­
körpert durch die Reichsgewerkschaft Deutscher Eisenbahnbeamten und 
-anwärter, aus dem Deutschen Beamtenbunde ausge­
schieden waren, erfolgte wenige Monate später der Austritt des Reichs­
verbandes Deutscher Post- und Telegraphenbeamten. Auch in den Ländern 
entstanden Auswirkungen, die die gewerkschaftliche Umstellung weiter 
Kreise der Beamtenschaft durchaus nicht mehr als Utopie erscheinen 
ließen. Der Uebertritt des Bundes Sächsischer Staatsbeamten zum All­
gemeinen Deutschen Beamtenbund im April 1923, das Ausscheiden des 
Thüringer Polizeibeamtenverbandes aus dem Deutschen Beamtenbund im 
Mai desselben Jahres konnten auch auf die Länderorganisationen anderer 
Beamtengruppen ihre Wirkung nicht verfehlen."

Hier mischen sich deutlich die beiden von uns gekennzeichneten Tendenzen 
miteinander. Den Anfang machen die Beamten der Betriebsverwal­
tungen und es schließen sich an die Staatsbeamten der Länder, deren 
Regierungen noch stark unter dem politischen Einfluß der Arbeitnehmer­
schaft stehen. Auch hier folgen die Beamten, die sich infolge ihrer Stellung 
dem Staate nahe verbunden fühlen, der in den maßgebenden Kreisen 
herrschenden freieren politischen Tendenz. Der Eindruck wird bestärkt 
durch folgende Ausführungen des Geschäftsberichts.

„Die Gründe dafür, daß trotz offenen Bekenntnisses zum ADB.-Pro- 
gramm (siehe Beschlüsse des Verbandes der Polizeibeamten Preußens vom 
12. September 1922 und des Sächsischen Lehrervereins vom September 
1922) die auf die gewerkschaftliche Umstellung abzielende Bewegung zum 
S t i l l st a n d gebracht werden konnte, sind Inflation und die mit ihr 
gesteigerte politische Reaktion sowie die Generalabbauaktion."

In diesem Falle hält also die politische Reaktion die Beamten vom 
ADV. fern, woraus sich für diesen, soweit er genötigt ist, eine bestimmte 
politische Gesinnung zu offenbaren, ein starkes Interesse an der Er­
haltung der republikanischen Staatsform und an der 
Stärkung republikanischen Geistes in den Verwaltungen ergibt. Das ist 
ein weiterer Grund für eine enge Verbindung des ADV. mit der Be­
wegung der Angestellten und Arbeiter, denn auch ihrem Wirken bietet die 
Republik den günstigeren Boden.

Die Abbauaktion gehört gleichfalls zu den Mitteln der Beeinflussung 
der Beamten von der politischen Seite her, denn es kann kein Zweifel be­
stehen, daß sie von den Behörden als Zuchtrute gegen die republikanisch 
und gewerkschaftlich gesinnten Beamten benutzt worden ist.

Aber auch im Innern der Beamtenverbände hat die Veränderung der 
Blickrichtung zahlreicher Beamten, wie wir diese Wendung der Dinge oben 
bezeichneten, Umgestaltungen hervorgebracht, die als ein Stillstand auf 
dem 1918 und 1919 beschrittenen Wege und sogar als eine Rückbildung 
der damals geschaffenen Formen ihres Organisationslebens betrachtet 
werden müssen. Nach dem Vorbilde der anderen Gewerkschaften begannen 
die ursprünglich nach „Branchen" begrenzten Beamtenverbände sich bereits 
zu Zentralorganisationen zu entwickeln, bis auch diese Be­
wegung zur Umkehr gebracht wurde und ein Zerfall in zahlreiche Sonder­
organisationen einzelner Beamtengruppen eintrat. In dem durch die Idee 



236 Die Stellung der Beamtenschaft in der Gewerkschaftsbewegung.

von der „Staatsnähe" hervorgerufenen Klima vermag die gewerkschaft­
liche Solidarität auf größere Distanz nur sehr schlecht, der kleinlichste Ge­
haltsgruppenegoismus dafür um so besser zu gedeihen. Die Solidarität 
dieser Beamten konzentriert sich enger und enger auf den kleinsten Raum 
begrenzter Kategorien; sie reicht nicht nur nicht über die Grenze dieses 
Raumes hinaus, sondern sie ist sogar das Mittel zur Abwehr gegen 
das Eindringen fremder Elemente oder die Gleichstellung 
oder Annäherung benachbarter Gruppen. Sofern also der „gewerkschaft­
liche" Blick solcher Organisationen über diese Grenze hinausreicht, wendet 
er sich den Kollegen jenseits der Grenze mit Mißtrauen oder in feind­
seliger Absicht zu. Vergleichen wir, um eine deutlichere Vorstellung von 
ihm zu gewinnen, diesen Zustand mit früheren Entwicklungsformen der 
Gewerkschaften, so erkennen wir in diesen Beamtenorganisationen den 
Typ des zünftigen Berufsverbandes wieder, wie es ihn innerhalb der 
freien Gewerkschaften Deutschlands eigentlich nie gegeben hat. Dem 
Theoretiker zeigt das nur, daß die Beamtenschaft die Schwäche ihrer 
sozialen Position, die eine ernste gewerkschaftliche Betätigung unbedingt 
erforderlich macht, instinktiv fühlt; denn nur aus solchem Gefühl, ver­
bunden mit einem Gefühl der Ohnmacht gegen ihren Arbeitgeber und des 
Mißtrauens gegen sich selbst, ist das fast ängstlich anmutende Zusammen­
ziehen auf den denkbar engsten Raum zum Zwecke der Verteidigung dieses 
engsten Raumes zu erklären. Aber praktisch muß wohl damit gerechnet 
werden, daß diese Neigung noch eine Zeitlang wirksam ist, und die 
Zentralorganisationen werden bei der Gestaltung ihrer inneren Ver­
fassung dieses Umstandes gedenken müssen. So hat sich, um ein Bei­
spiel für diese Vorgänge zu nennen, von der Reichsgewerkschaft der 
Reichsbahnbeamten, die schon an ihrem Namen die Tendenz zum Zentra­
lismus erkennen ließ, der Gewerkschaftsbund der Reichsbahnbeamten ab­
gelöst, der nur eine Föderation von Fachverbänden darstellt. Aber — das 
ist immer die Kehrseite der Medaille — erst die Trennung von dieser 
Strömung hat bei der Reichsgewerkschaft die Voraussetzungen für ihre 
Verschmelzung mit dem Deutschen Eisenbahner-Verbande geschaffen.

An dieser inneren Zersetzung, die einen Rückfall in die Urzustände jeg­
licher Gewerkschaftsbewegung darstellt, zeigt sich auch, daß die wichtigste 
Parole, die fast allen abseits vom ADB. stehenden Strömungen im Be­
amtenlager — sie sind sonst sehr vielgestaltig und recht buntscheckig — ge­
meinsam ist, die Parole von der „Erhaltung des Berufs­
beamtentum s", keinerlei verbindende Kraft hat. Mit dieser laut ver­
kündeten und gegen den ADB. demagogisch mißbrauchten Parole hat es 
folgendes auf sich: Die Gegner des ADB. behaupten, daß dieser durch 
seine Arbeitnehmerpolitik, wie wir den Gesamtkomplex seiner Grund­
sätze kurz bezeichnen wollen, das Berufsbeamtentum selbst und damit die 
sozialrechtliche Sonderstellung der Beamtenschaft in Gefahr bringe, 
während sie, indem sie den überkommenen Grundcharakter des Beamten­
tums anerkennen, damit gleichzeitig und allein — gegen den ADB., wie 
sie behaupten — jenes sogenannte Berufsbcamtentum verteidigen. Daher 
erscheint es geboten, nach dem Sinn und der realen Bedeutung dessen, 
was man Berufsbeamtentum nennen kann, zu forschen.
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Nehmen wir es mit dem Wort Berufs Beamtentum genau, so müssen 
wir es als unsinnig ablehnen, denn der Wortsinn bezeichnet etwas, was 
keinen wirklichen Sinn hat. Niemand kann von Beruf Beamter sein. Der 
Beruf eines Menschen ist die wirtschaftliche oder Arbeitsfunktion, zu der 
er nach seiner persönlichen Eigenart berufen ist oder sich berufen fühlt; 
wir treiben Berufsprüfung, um die Eignung des Menschen für eine be­
stimmte wirtschaftliche Funktion festzustellen. Es ist falsch, den Beruf 
gleichzusetzen mit der Einkommensquelle, denn es gibt zahlreiche Ein­
kommensquellen, die keine Berufe sind, und Berufe, die, obwohl als solche 
hochwertig, nur sehr schlechte Einkommensquellen darstellen. Und es ist 
noch weniger möglich, den Beruf zu bezeichnen nach einer bestimmten 
rechtlichen Stellung, die eine Persönlichkeit in der Gesellschaft einnimmt. 
Drücken wir den Begriff des Berufes herab auf das Niveau der Ein­
kommensquelle oder der Bezeichnung für Rechtsansprüche, so enthält er 
nur noch materiellen Sinn, während er aller ethischen Werte entkleidet 
wird, die der Beruf als die der Berufung der Persönlichkeit gemäße 
Betätigung enthält. Das sollten sich vor allem die christlichen Beamten­
gewerkschafter gesagt sein lassen, die das Ethos des Berufes zur vor­
nehmsten ideellen Grundlage ihrer Gewerkschaftsbewegung gemacht, aber 
gleichzeitig nicht zuletzt dazu beigetragen haben, daß das Wort vom Be­
rufsbeamtentum zur üblen Phrase herabgedrückt worden ist.

Halten wir uns an den ursprünglichen Inhalt des Berufsbegriffes, so 
kann jemand von Beruf Techniker oder Jurist, Lokomotivführer oder Zoll­
aufseher, Förster oder Lehrer sein. Bei der Tätigkeit in solchen Berufen 
kann der Mensch große sittliche Qualitäten einsetzen, wie ihm auch sittliche 
Werte aus solcher Berufstätigkeit zufließen können. Aber Beamte werden 
diese Lokomotivführer, Zollaufseher, Förster, Lehrer nur dadurch, daß der 
Staat aus historischen oder ursprünglich politischen Gründen die Stel­
lungen, in denen sie ihre berufliche Tätigkeit ausüben, mit den Eigen­
schaften eines öffentlichen Amtes umkleidet hat und daß der Staat diese 
Stellen nach bestimmten Rechtssatzungen an einzelne beruf­
lich dafür vorgebildete Bürger vergibt. Daher kann jedermann, der sich 
dafür berufen fühlt, Förster oder Lehrer werden, aber Beamter wird er, 
weil der Staat das Bedürfnis hat, Förster oder Lehrer anzustellen, und 
wenn er in eine vom Staate zum Zwecke solcher Anstellung hergerichtetl. 
Stelle eintritt und sich den rechtlichen Bedingungen unterwirft, nach denen 
der Staat als Arbeitgeber seine Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die 
er als Beamte bezeichnet, durch Gesetze geregelt hat. So kann ein Mensch, 
der nach seinem Beruf Jurist, oder Lokomotivführer ist, die Stellung eines 
Beamten erwerben, aber es kann keinen Menschen geben, der Beamter 
von Beruf ist, der also vor anderen dazu berufen wäre, die Tätigkeit als 
Jurist oder Lokomotivführer nicht in privaten Betrieben, sondern im 
öffentlichen Amt auszuüben.

Allerdings werden der beruflichen Funktion dieser Menschen durch die 
Erwerbung der Stellung eines Beamten und durch die Ausübung der be­
ruflichen Tätigkeit in amtlicher Eigenschaft gewisse besondere Kennzeichen 
hinzugefügt. Der Beamte ist, so sagt man, dem Staate, der hier als 
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Repräsentation einer Volksgemeinschaft auftritt, zu besonderer Treue 
verbunden, die ihn verpflichtet, sein ganzes persönliches Können und seine 
volle physische Leistungsfähigkeit dem Amte, das ihm übertragen ist, zur 
Verfügung zu stellen. Aber diese Verpflichtungen greifen schon in das 
Arbeits- oder Dienstverhältnis des Beamten ein und haben wieder nichts 
zu tun mit dem Beruf, von dem der Beamte herkommt, denn jeder Be- 
amte muß sie eingehen, ganz gleich, ob er als Lehrer oder Jurist Beamter 
geworden ist. Diese Verpflichtungen beschränken sich daher auch nicht auf 
Beamte, denn auch die Arbeiter und Angestellten sind als Parteien eines 
Arbeitsvertrages zum Gehorsam und zur Treue gegen den Arbeitgeber 
gehalten. Die Gewerbeordnung und das Gesetz über den unlauteren 
Wettbewerb enthalten entsprechende Bestimmungen. Aber selbst, wenn 
man anerkennt, daß diese Pflichten bei den Beamten höhere Bedeutung 
erlangen, was für einen mit gewissen Aemtern betrauten Teil der Be­
amtenschaft zutreffen mag, fo werden die Eigenschaften, die den Beamten 
auszeichnen, damit doch nicht zum Kennzeichen eines Berufes, sondern es 
bleibt dabei, daß umgekehrt der Berufstätigkeit der betreffenden Menschen 
nachträglich der Charakter einer Amtstätigkeit verliehen wird.

Immerhin sind, wie wir schon dargelegt haben, diese mit der Amts­
tätigkeit der Beamten in Verbindung stehenden Eigentümlichkeiten zum 
Anlaß genommen worden, um die Stellung des Beamten mit einer Reihe 
von rechtlichen Eigenarten zu umkleiden. Als die bekanntesten treten her­
vor: Die lebenslängliche Anstellung und die Pensionsberechtigung der Be­
amten. Spricht man von der „Erhaltung der erworbenen Rechte", so sind 
diese Rechte der Beamten gemeint, die, verglichen mit den Rechts­
ansprüchen der Arbeiter und Angestellten, zweifellos als Vorzüge der 
sozialrechtlichen Stellung der Beamten angesehen werden müssen. Sie 
fehlen den anderen Arbeitnehmern und gelten daher, da sie mit der 
Stellung des Beamten verbunden sind, als das Merkmal einer besonderen 
Gesellschaftsschicht, die mit keiner anderen zu vergleichen ist. Sie trennen die 
Beamten von den übrigen Arbeitnehmern, verbinden aber alle Beamten 
unter sich gesellschaftlich zu einer Einheit. Aus diesem Zusammenhänge 
in Verbindung mit der Absicht, diese Isolierung der Beamtenschaft auf­
recht zu erhalten, ist es zu erklären, daß man von einem Beamtenberufe 
und von seiner Erhaltung spricht. Uebersehen wird dabei nur das für 
den Gewerkschafter gewiß nicht belanglose Moment, daß diese Isolierung 
der Beamtenschaft in der Absicht und im Interesse des Arbeitgebers des 
Beamten, des Staates, liegt. Wird für die Erhaltung des Berufsbeamten­
tums plädiert, so ist damit jedenfalls die Erhaltung der bezeichneten Vor­
rechte des Beamtentums gemeint.

Der ADB. hat nun gleichfalls stets Wert darauf gelegt, die Ansprüche 
der Beamten auf die Wahrung der besonderen Rechte, die ihnen aus der 
historischen Entwicklung zugeflossen sind, zu vertreten. In der Erhaltung 
der sogenannten erworbenen Rechte erblickt auch er eine begründete Forde­
rung der Beamtenschaft. Aber es darf auch nicht verschwiegen werden, 
daß mit diesen Vorzügen der Beamtenstellung auch gewisse rechtliche 
Nachteile verbunden sind. Die Pflicht zum Gehorsam, die in ge­
wissen Grenzen auch für die Arbeiter und Angestellten besteht, ist für den
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Beamten drückender, denn sie ist für ihn zur Botmäßigkeit gegenüber der 
vorgesetzten Behörde gesteigert worden; die Kehrseite der Medaille der 
lebenslänglichen Anstellung ist ein Disziplinarverfahren, das den Be­
amten nur geringe Rechtsgarantien bietet und dessen sich die Verwal­
tungen mit Geschick und zumeist mit Erfolg bedienen, wenn sie einzelne 
Beamte trotz der lebenslänglichen Anstellung los werden wollen; die 
Pensionierung hat zur Folge, daß die Beamtengehälter niedriger bemessen 
werden, denn nur aus stillschweigenden Abzügen von dem Gehalt, das 
eigentlich an einen Menschen bestimmten Alters, bestimmter beruflicher 
Qualifikation und gesellschaftlicher Stellung gezahlt werden müßte, kann 
der Staat den Fonds zu den Pensionen ansammeln, ebenso wie die Arbeit­
geberbeiträge zur Altersversorgung der Arbeiter und Angestellten auf das 
Lohnkonto gesetzt werden. Dazu kommt, daß das Etatsrecht (Bewilligung 
der Beamtengehälter durch die Parlamente) den Einfluß der gewerkschaft­
lichen Organisationen der Beamten herabmindert und daß die Mitglieder 
der Beamtenvertretungen auch als solche Beamte bleiben, woraus ge­
folgert wird, daß sie auch in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Be­
amtenvertretungen in der gleichen stummen Anerkennung der obrigkeit­
lichen Autorität verharren müssen, die das besondere Kennzeichen des Be­
amtengehorsams sein soll.

So ergibt die besondere rechtliche Stellung des Beamten, die aus dem 
bewußten Treueverhältnis abgeleitet worden ist, dessen Ursprung aus dem 
Bedürfnis des Staates, des Arbeitgebers, wir schon dargestellt haben, 
auf der anderen Seite eine Reihe von besonderen Unfreiheiten, die das 
„Berufsbeamtentum", um bei diesem Worte zu bleiben, ebenso kenn­
zeichnen wie die Vorzüge.

Die Frage ist jetzt, womit ist der Beamtenschaft und 
der Erhaltung ihrer Rechte am besten gedient: mit 
der Betonung der Vorzüge oder der H e r v o r k e h r u n g 
ihrer Nachteile des „Berufsbeamtentums" — wobei 
der Zweck der H e r v o r k e h r u n g der Nachteile natür­
lich nur ihre Beseitigung ist. Wir meinen, die Aufgabe einer 
Gewerkschaftsbewegung besteht darin, die Befreiung der Beamten von den 
Nachteilen ihrer Sonderstellung zu fordern, die Lage der Beamtenschaft 
durch Erwerbung und Anwendung eines wirksamen Mitbestimmungs­
rechts der Gewerkschaften zu bessern und gleichzeitig die Vorteile der Be­
amtenstellung als unantastbar zu erklären. Das ist es, was wir andeuten 
wollten, als wir oben schrieben, es sei die Aufgabe des ADV., einen 
Rechtsboden für die Betätigung der Beamtengewerkschaften zu schaffen.

Diese Forderung wird jedoch vom Gegner, der Staatsgewalt, die hier 
zugleich ihre Arbeitgeberinteressen wahrt, abgewiesen unter dem Vor­
wande, den Beamten könne nicht das gleiche oder ein verwandtes Dienst­
recht zugestanden werden wie den anderen Arbeitnehmern, denn sie seien 
(aus den von uns oben angedeuteten Gründen) von diesen grundver­
schieden. Von unausgesetzter Furcht, die Vorteile der sozialrechtlichen 
Stellung der Beamten verlieren zu können, geplagt, wagen es daher die 
gewerkschaftlichen Gegner des ADV. und seiner Verbände nicht, die Be­
seitigung der Nachteile der Beamtenstellung und ein Mitbestimmungsrecht 
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der Gewerkschaften zu fordern. Solche Beschränktheit des Geistes hat diese 
Art von Beamtengewerkschaftern schließlich dazu geführt, diejenigen zu 
bekämpfen, die zu den alten neue Rechte für die Beamten fordern. Da­
mit stellen sie sich wieder auf die Seite des Staates, des Arbeitgebers der 
Beamten, und sie bedienen sich, um ihre Haltung zu begründen, der 
gleichen Argumentation, mit der dieser die Ausgestaltung des Beamten­
rechts im Sinne des modernen kollektiven Arbeitsrechts — oder Gewerk­
schaftsrechts, wie man hier sagen könnte — ablehnt: Auch sie behaupten, 
die bevorzugte Stellung des Beamten müsse bedroht werden, wenn man 
eine neue, dem Arbeitsrecht verwandte Regelung des Dienstverhältnisses 
der Beamten verlangt.

Dieser Argumentation folgen, heißt jeden Fortschritt in beamtenrecht­
licher und gewerkschaftlicher Beziehung verhindern; auch hier stoßen wir 
wieder auf den Stillstand, der zur Gründung des ADV. geführt hat. 
Wenn ein solcher Fortschritt erfolgen soll, so ist er zunächst nur denkbar 
als ein Fortschritt in der gleichen Richtung, welche die Entwicklung des 
Arbeitsrechts in den letzten Jahren verfolgt hat. Sie liegt vornehmlich in 
der Anerkennung der Gewerkschaften der Beamten und in der Stärkung 
ihres Einflusses auf die Gestaltung der Dienstverhältnisse und in der 
Inauguration eines wirksamen Beamtenvertretungsrechts nach dem Vor­
bilde des Betriebsrätegesetzes. Wer diesen Fortschritt will, der muß das 
Schwergewicht auf das Neue, nicht auf das Ueberkommene legen. Auch 
die freien Gewerkschaften leugnen nicht, daß sich die Beamten von den 
übrigen Arbeitnehmern unterscheiden, aber sie werden auch me darauf 
verzichten, ihnen zu diesen Vorteilen auch noch diejenigen Rechte zuzu­
gestehen, die umgekehrt die anderen Arbeitnehmer vor den Beamten vor­
aus haben. Wir untersuchen nicht nur, worin sich der Beamte vom 
Arbeiter oder Angestellten unterscheidet, sondern wir erkennen auch, daß 
er den anderen Arbeitnehmern ähnlich ist. Wir behaupten sogar, daß die 
Aehnlichkeiten bedeutsamer sind als die Verschiedenheiten und daß die 
Unterschiede mit dem Fortschritt der Gewerkschaftsbewegung immer mehr 
verschwinden werden, denn das neuere Arbeitsrecht verfolgt das Ziel, 
allen Arbeitnehmern Rechte und Ansprüche zu verleihen, die denen, die 
heute noch das Beamtendienstverhältnis auszeichnen, ähnlich sind. Bei 
dieser Anschauung können wir uns auf das sachkundige Urteil aus­
gezeichneter Kenner des Beamtenrechts und warmer Freunde der Be­
amtenschaft berufen. Von zahlreichen Stimmen, die sich dafür anführen 
ließen, geben wir nachfolgend nur einige diese Frage beleuchtende Aus­
führungen Sinzheimers wieder:

„Fraglich ist, ob Beamte Arbeitnehmer sind. Nach den bekannten Aus­
führungen Labands (Staatsrecht Π, 413) wird allgemein mit Recht an­
genommen, daß das Dienstverhältnis des Staatsbeamten auf Vertrag 
beruht. Nicht der einseitige Akt der Amtsübertragung begründet das 
Dienstverhältnis des Beamten, sondern die mit ihm zusammenfallende 
oder ihm vorausgehende Willenseinigung des Staates mit dem Beamten. 
Es ist hierbei unerheblich, ob man den Beamtenvertrag als einen öffent­
lich-rechtlichen Vertrag bezeichnet oder nicht. Auch wenn man annimmt, 
daß der Beamtenvertrag überwiegend nach öffentlichen Interessen aus-
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gestattet ist, verliert er nicht die Natur des Vertrages. Die nach dem Be­
amtenvertrag zu leistende Arbeit wird in Dienstform geleistet. Die persön­
liche Abhängigkeit, in der der Beamte vom Staate steht, ist eine besonders 
intensive. Was dieses Abhängigkeitsverhältnis von dem des Privaten 
Arbeitnehmers unterscheidet, ist nicht sein Wesen, sondern nur die Form 
seiner Geltendmachung, namentlich das Disziplinarrecht. Der Beamte 
leistet Arbeit gegen Entgelt. Man hat gemeint, der Beamte er­
halte keine Gegenleistung für seine Arbeit, sondern nur Alimentierung, 
die sich in der Regel in gegenwärtigen und zukünftigen Lohn fpaltet 
(Pensions- und Hinterbliebenenansprüche). Nichtig ist, daß sich das Ge­
halt des Beamten, von Ausnahmen abgesehen, grundsätzlich nicht nach 
dem Wert und Umfang seiner Arbeitsleistung, sondern nach seinen standes­
gemäßen Bedürfnissen richtet. Damit verliert aber das ihm zukommende 
Gehalt keineswegs den Charakter der Gegenleistung für seine Arbeit. Eine 
Gegenleistung kann sowohl nach Wert und Umfang der Leistung, als auch 
nach den Bedürfnissen des Leistenden bemessen sein. Die Besoldung des 
Beamten hat deswegen sachlich dieselbe Bedeutung, wie der Dienstlohn im 
privatrechtlichen Dienstvertrag. Hieraus ergibt sich: Der Beamte ist 
Arbeitnehmer. Daran können auch gewisse Eigentümlichkeiten des 
Beamtenvertrags nichts ändern, die seine Sicherung und seinen Be­
stimmungsgrund berühren. Die lebenslängliche Anstellung ist kein wesent­
liches Merkmal des Beamten. Es gibt Beamte, die auf bestimmte, und 
solche, die auf unbestimmte Zeit angenommen sind. Der Schutz gegen 
willkürliche Kündigung aber ist heute nicht mehr nur dem Beamten­
vertrag eigentümlich. Allerdings ist der Inhalt des einzelnen Beamten­
vertrages regelmäßig der Bestimmung durch den einzelnen entzogen. Er 
findet ihn durch Gesetz und Verordnung gegeben vor. Indessen ist solche 
Vorausbestimmung keineswegs auf den Beamtenvertrag beschränkt. Das 
Tarifwesen, das heute fast allgemein das private Arbeitsverhältnis be­
herrscht, normalisiert den Inhalt des Arbeitsvertrages auch für den 
privaten Arbeitnehmer."')

Aehnlich denken viele Theoretiker des Beamtenrechts wie Potthoff, Lutz 
Richter, und ausgehend von solchen Grundauffassungen hat auch der ADV. 
sein beamtenrechtliches Programm geschaffen. In diesem Programm 
wird über das zukünftige Verhältnis zwischen Beamten­
recht und Arbeiterrecht folgendes ausgeführt:

„Das allgemeine Arbeitsrecht ist das Rechtsgebiet, das in sozialem 
Sinne die Bedingungen regelt, unter denen ein Bürger seine Arbeitskraft 
und damit sich selbst unter fremde Verfügung stellt. In dem Maße, als 
das Arbeitsrecht mit sozialen Garantien ausgestattet wird, wächst es aus 
dem Gebiet des reinen Privatrechts heraus und wird öffentliches Recht. 
Die Mischung zwischen gesetzlicher Festlegung von Mindestnormen für den 
sozialen Schutz des Arbeitnehmers und zwischen dem Grundsatz der Selbst- 
und Mitbestimmung schafft eine neue Rechtskategorie: Das Sozialrecht. 
Wenn sonach in Zukunft das Arbeitsverhältnis dem Beamtenverhältnis 
viel näher kommt als früher, indem die Fragen des Arbeitsverhältnisses 
nicht eine Privatangelegenheit der Beteiligten, sondern eine Angelegenheit 

') Sinzheimer, Grundzüge des Arbeitsrechts, Verlag Gustav Fischer, Jena 1921.
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der Gemeinschaft sind, so ist festzustellen, daß für die Beamten das Recht 
des Dienstverhälnisses grundsätzlich auf derselben Grundlage beruht wie 
das der übrigen Arbeitnehmer. Auch für den Beamten, der heute nicht 
mehr Diener eines über dem Volke oder sogar im Gegensatz zum Volke 
stehenden Staates ist, sondern der als Beauftragter des Volkes anzusehen 
ist, stellt sich die Regelung seines Dienstverhältnisses dar als die Frage nach 
den Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen er seine Arbeitskraft 
in den Dienst des Volkes stellt. Ebensowenig wie die Beamtenschaft daher 
Veranlassung hatte, ihr Beamtenverhältnis in einen reinen Arbeitsvertrag 
(römisch-rechtliche Obligation) aufzulösen, ebenso hat sie daher heute 
Grund, sich und ihr Recht durch Aufrichtung künstlicher Schranken von 
der in der künftigen Entwicklung des Arbeitsrechts sich dokumentierenden 
großen sozialen Strömung der Gegenwart abzusondern."

Und die Grundsätze des Programms für die Regelung des Beamten­
rechts lauten:

„1. Das Berufsbeamtentum mit lebenslänglicher Anstellung und Pen­
sionsversorgung bleibt bestehen. (Artikel 129 RV.)

2. Das Allgemeine Arbeitsrecht findet soweit Anwendung, als sich 
nicht aus der besonderen Natur des Beamtenverhältnisses oder dem 
hieraus hervorgegangenen Beamtenrecht anderes ergibt."')

So bliebe als weitere wichtige Frage die des S t r e i k r e ch t s der 
Beamten. Sie hat seit 1918 die Oeffentlichkeit und die Beamten­
organisationen häufig beschäftigt, ohne daß sie ihrer Lösung auch nur um 
ein Haar näher gebracht worden wäre. Unvereinbare Meinungsgegensätze 
stehen einander gegenüber. Die Regierungen des Reiches und der Länder 
vertreten in akuten Fällen stets übereinstimmend den jede Streikfreiheit 
der Beamten verneinenden Standpunkt, den der Geheime Regierungsrat 
Busch namens der preußischen Regierung in der Sitzung der Landes­
versammlung vom 20. Februar 1920 äußerte:

„In ihrer Anwendung auf das Beamtenverhältnis führen diese 
Grundsätze dazu, daß der Beamte nicht streiken darf. Das Be­
amtenverhältnis ist ein Treuverhältnis. Da der Staat ohne die Beamten 
ein geordnetes Leben nicht führen und überhaupt seinen Willen nicht 
äußern kann, muß er mit den Beamten ein Verhältnis eingehen, das diese 
zur völligen Hingabe an den Staat verpflichtet. Dieses Treu­
verhältnis tritt auch dadurch in Erscheinung, daß der Beamte einen 
Diensteid leistet."

Wir bedienen uns dieses Ausspruches der preußischen Regierung zur 
Kennzeichnung des Regierungsstandpunktes deshalb, weil er zugleich die 
Auffassung der Regierungen über das Wesen des Beamtenveryältnisses 
überhaupt widergibt.

Seit dem Streik der Eisenbahnbeamten im Februar 1922 wurde die 
Frage des Streikrechts der Beamten immer wieder erörtert und die 
Literatur darüber von allen Seiten besonders stark bereichert. Auch die 
R e i ch s b a h n v e r w a l t u n g , als der am meisten interessierte und von 
dem gewerkschaftlichen Streben der Beamtenschaft zweifellos am nächsten

') In weiteren Abschnitten des Programms werden die Grundsätze zu 
1. und 2. näher ausgeführt. Siehe den Geschäftsbericht des ADB., Seite 17.
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berührte Arbeitgeber, beteiligte sich auf die ihr eigene Art aktiv an den 
Versuchen, die Frage zu lösen. Das Reichsverkehrsministerium forderte 
die Reichsgewerkfchaft der Eisenbahnbeamten und -Anwärter auf, den § 2 
ihrer Satzungen, der den Streik zu den Mitteln zählt, mit denen die 
Reichsgewerkschaft ihre satzungsgemäßen Zwecke zu erreichen gedenkt, zu 
streichen oder abzuändern. Im Anschluß an diese Aktion des Reichsver­
kehrsministers haben über die Frage des Streikrechts der Beamten Ver­
handlungen mit den Spitzenorganisationen stattgefunden, die nach der An­
sicht des Reichsverkehrsministers „zu keinem befriedigenden Ergebnis ge­
führt" haben. Diese Zensur stellt der Reichsverkehrsminister diesen Ver­
handlungen in einem Schreiben vom 20. Juni 1924 aus, in dem er die 
Reichsgewerkschaft erneut an die Streichung des Streikparagraphen er­
innert. Er sehe sich genötigt, der Reichsgewerkfchaft „zur Erledigung der 
Angelegenheit eine letzte Frist bis zum 15. Juli 1924 zu stellen". Sollte die 
dem Standpunkt der Reichsregierung, nach welchem die Beamten ein 
Streikrecht nicht besitzen, entsprechende Aenderung des § 2 bis dahin 
nicht herbeigeführt oder ihm (dem Reichsverkehrsminister) „sonst eine be­
friedigende verbindliche Erklärung, die sich mit dem Standpunkt der 
Reichsregierung in Einklang befindet, nicht zugegangen sein", so werde 
er die in seinem früheren Schreiben in Aussicht gestellten Folgerungen 
ziehen. Als solche Folgerung war seinerzeit die Umgehung der Reichs­
gewerkschaft bei den Verhandlungen mit den Gewerkschaften angedroht 
worden.

Soweit die wichtigsten Tatsachen. In dem Meinungsstreit nun, der in 
jener Literatur seinen Ausdruck gefunden hat, stehen sich im wesentlichen 
zwei Anschauungen gegenüber. Von der einen Seite wird die Auffassung 
vertreten, daß das Streikrecht ein unverlierbarer Bestandteil des nach 
Artikel 159 der Reichsverfassung „für jedermann und für alle Berufe" 
gewährleisteten Koalitionsrechts ist und somit auch für die Beamten besteht. 
Dieser uneingeschränkten Bejahung des Streikrechts steht die andere Auf­
fassung gegenüber, daß es ein posiitives Streikrecht überhaupt nicht gibt, 
weil der Streik zwar nicht verboten, aber auch nicht ausdrücklich er­
laubt ist.

Aus der an zweiter Stelle genannten Auffassung ergibt sich die Fol­
gerung, daß der Streik kriminell als straffrei gelten muß, daß aber 
der einzelne streikende Arbeitnehmer die zivilrechtlichen Folgen 
seines Handelns zu tragen hat. Diese Auffassung wird auch vom Unter­
nehmertum geteilt, denn das Unternehmertum hat ein Interesse daran, auf 
diefe Weise auch die straffreie Zulässigkeit der Aussperrung zu begründen. 
Auf der anderen Seite genügt dem Unternehmertum diese Auslegung, 
denn es hat eine zivilrechtliche Haftbarmachung für die Folgen von Aus­
sperrungen kaum zu fürchten.

Abweichend davon wird sodann die Frage des Streikrechts der Beamten 
betrachtet. Von denjenigen Auslegern der Gesetze, die sich bezüglich der 
Arbeiter und Angestellten auf den zweiten Standpunkt stellen, fügen einige 
hinzu, daß es ein Streikrecht der Beamten auch in diesem weniger po­
sitiven Sinne nicht geben könne, sondern daß für sie ein Streikverbot als 
bestehend angesehen werden müsse. Denn diese straffreie Zulässigkeit des

16'
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Streiks falle Wohl unter die allgemeinen bürgerlichen Freiheiten, gehöre 
aber nicht zu den verfassungsmäßig ausdrücklich anerkannten Grundrech­
ten und sei daher auf dem Wege des Vertrages oder des einfachen Landes­
oder Reichsgesetzes (Beamtengesetzgebung) einschränkbar. Das Streik­
verbot der Beamten beruhe daher auf den allgemeinen Beamtenpflichten 
zu Treue und Gehorsam/)

Auf diesen Standpunkt stellt sich auch Herr Fischer, Oberregierungsrat 
bei der Reichsbahndirektion in Stuttgart, in einem Artikel, den er diesem 
Thema widmet?) Herr Fischer verwendet vor allem seine Erfahrungen, 
die er gelegentlich eines Eisenbahnerstreiks in Württemberg im Frühjahr 
1924 gesammelt hat. Bei seiner Verneinung des Streikrechts der Beamten 
stützt er sich besonders auf die Urteile des Reichsdisziplinarhofes, die im An­
schluß an den Februarstreik der Reichsbahnbeamten ergangen sind. Durch 
diese Urteile sei „oberstgerichtlich" festgestellt worden, daß den Beamten im 
Hinblick auf die „besondere Natur des Beamtendienstverhältnisses" ein 
Streikrecht nicht zusteht. Diese Urteile, fügt er hinzu, hätten in der Be­
amtenschaft „aufklärend" gewirkt, und sie würden zweifellos dazu bei­
tragen, daß „der gute Geist in der Beamtenschaft, der durch den Umsturz 
auch etwas gelitten hatte", wieder hergestellt werde. Schließlich hat auch 
das Reichsgericht erklärt, der Beamte habe die Pflicht zur Ueber­
nahme von Streikarbeit, „und zwar als eine Rechtspflicht aus dem be­
amtenrechtlichen Verhältnis".')

Gegen diese „Aufklärung" der Beamten über die ihnen zustehenden 
Rechte, die hier von Herrn Fischer und von vielen anderen Seiten betrieben 
wird, lassen sich zahlreiche Einwendungen erheben.

Bei näherer Betrachtung der beiden mitgeteilten wesentlichen Auf­
fassungen über das Streikrecht ergibt sich zunächst, daß beide der gleichen 
Quelle entstammen. Sowohl die Ansicht, daß mit dem nach der Reichs­
verfassung bestehenden uneingeschränkten Koalitionsrecht auch das Streik­
recht in positiver Form verbunden sei, wie auch die andere Anschauung, 
der Streik sei nur zulässig, weil er nicht ausdrücklich verboten ist, gehen 
hervor aus der Bestimmung des Artikels 159 über die Koalitionsfreiheit. 
Der Streik als Waffe im sozialen Kampfe entspringt doch nur der An­
wendung der Koalitionsfreiheit durch die Arbeitnehmer. Wenn wir also 
zwar ein Recht zu streiken verneinen, aber eine gewisse Streikfreiheit — 
mit der Einschränkung, daß jeder Streikende die zivilrechtlichen Folgen 
seines Handelns auf sich zu nehmen hat — anerkennen, so kann diese An­
erkennung doch nur mit dem nach Artikel 159 gegebenen Koalitionsrecht 
begründet werden. Nur aus dem Bestehen des Koalitionsrechts kann sich 
jene Anerkennung der Streikfreiheit ergeben. Eine andere logische Be­
gründung für die bedingte Streikfreiheit, welche die Anhänger des zweiten 
Standpunktes den Arbeitern und Angestellten zugestehen, vermögen wir 
uns nicht vorzustellen.

4) Vergl. Groh, Koalitionsrecht, Verlag Bensheimer, Mannheim 1923.
') Fischer, Rechtsfragen aus Anlaß des Streiks, Zeitung des Vereins 

Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1924, Nr. 23, Seite 23.
*) Urteil des 1. Strafsenats vom 17. März 1925. Reichsarbeitsblatt, 5. Jahrg., 

Amtl. Teil, Seite 274.
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Diese Koalitionsfreiheit, aus der wir das Vorhandensein einer be­
dingten Streikfreiheit ableiten, ist aber „für jedermann und für alle 
Berufe gewährleistet" und damit auch für die Beamten. Sie ist ge­
währleistet durch die Reichsverfassung vom 11. August 1919, und da­
her erscheint uns die Behauptung, diese aus dem Wortlaut und der 
Gesinnung der Reichsverfassung gefolgerte Freiheit könne geschmälert 
werden durch Gesetze, deren Entstehung weit zurückliegt und die auf 
einer ganz anders gearteten Staatsgesinnung beruhen, als sie infolge 
der Reichsverfassung gegenwärtig Geltung haben sollte, außerordentlich ge­
wagt. Auch Herr Fischer stützt sich auf Gesetze und Entscheidungen, die ein 
sehr ansehnliches Alter aufweisen. Jahreszahlen wie 1901 und 1906 ge­
hören zu den jüngsten, die er anführt, und die wichtigsten Stücke seiner 
Beweisführung entstammen den Jahren 1872 und 1882. Bendix er­
innert in demselben Zusammenhänge mit Recht daran, daß die preußischen 
Beamtengesetze, die heute als Beweis gegen die Existenz eines Beamten­
streikrechts ins Feld geführt werden, aus den fünfziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts stammen und das Reichsbeamtengesetz in den siebziger 
Jahren entstanden ist. „Wenn man," fügt Bendix hinzu, „damals schon 
Streiks von Arbeitern gekannt hat, ein Streik von Beamten wäre zur Zeit 
des Erlasses jener Gesetze eine unvollziehbare Vorstellung, ein Gedanke, 
den die Zeitgenossen deshalb gar nicht in Betracht ziehen und bei der 
Regelung der Beamtenverhältnisse auch in keiner Weise berücksichtigen 
konnten." Es tauche daher die Frage auf, ob Erscheinungen, an die zur 
Zeit der Entstehung dieser Gesetze nicht im geringsten gedacht worden ist, 
mit diesen Gesetzen überhaupt in Verbindung gebracht werden können.')

Daher muß denn auch Herr Fischer eingestehen, „daß der Pflichtenkreis 
des Reichsbeamten im § 10 des Reichsbeamtengesetzes nicht erschöpfend 
umschrieben ist, daß insbesondere die in der rechtlichen Natur des Staats- 

I dienstvertrages begründeten und mit dem Beamtenverhältnis daher un­
zertrennlich verbundenen weitgehenden Pflichten der Treue und des Gehor­
sams . . . nur andeutungsweise zum Ausdruck kommen".

Diese Lückenhaftigkeit des Reichsbeamtengesetzes, die seine Anwendung 
auf die Frage des Streikrechts der Beamten selbst einem Oberregierungs­
rat ein wenig erschwert, kommt daher, daß zur Zeit des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes die Frage „der Treue und des Gehorsams" nicht den Sinn 
hatte, den man ihr heute gibt, um ein Mittel zur Ablehnung des An­
spruches der Beamten auf das Streikrecht zu gewinnen. Und daher kann 
nicht zugegeben werden, daß alle diese aus uralten Zeiten stammenden 

> Gesetze jetzt Anwendung finden sollen auf einen Gegenstand, auf den sie sich
ursprünglich gar nicht bezogen haben. Es gilt als allgemeiner Grundsatz 
der rechtswissenschaftlichen Interpretation, daß spätere Gesetze die früheren 
aufheben, wenn sie mit ihnen im Widerspruch stehen, aber nicht umgekehrt.

Folgert man also, daß infolge der im Artikel 159 gegebenen uneinge­
schränkten Koalitionsfreiheit zum mindesten auch jene bedingte 
Streikfreiheit besteht, die jedem einzelnen die Verantwortung für

') Bendix, Das Streikrecht der Beamten. Verlag Rothschild, Berlin-Grune- 
wald, Seite 92 ff.
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die Folgen der Beteiligung am Streik auferlegt, so muß diese Folgerung 
auch für die Beamten gelten. Die Beamten können hinsichtlich der Streik- 
freiheit nicht besser, aber auch nicht schlechter gestellt sein als die Arbeiter 
und Angestellten. Die Disziplinargesetze ändern daran nichts, son­
dern sie geben nur zu erkennen, welcherArtdieFolgensind,die 
den Beamten infolge der Beteiligung am Streik 
treffen.

Aber auch die „besondere Natur des Beamtendienstverhältnisses" stellt 
keinen Grund dar, den Beamten anders zu behandeln als den Arbeiter 
und Angestellten. Das entscheidende Merkmal dieser „besonderen Natur" 
ist die Unkündbarkeit dieses Dienstverhältnisses. Sie ist aber deswegen kein 
Hindernis für den Beamtenstreik, weil der Streik mit der Kündigung des 
Dienstverhältnisses zunächst gar nichts zu tun hat. Auch Arbeiter und An­
gestellte haben Verträge, die ihnen das Verlassen der Arbeit ohne Ein­
haltung der Kündigungsfrist verbieten. Dennoch treten sie in den Streik, 
ohne sich an die Kündigungsbedingungen gebunden zu fühlen, so daß auch 
sie sich durch den Streik in Widerspruch setzen zur Natur ihres Dienstver­
hältnisses. Rechtswissenschaft und Rechtsprechung suchen diesen Widerspruch 
zu lösen, indem sie erklären, der Streik sei eine Niederlegung der Arbeit 
mit der Absicht, sie demnächst wieder aufzunehmen. Daher hebe der Streik 
an sich den Arbeitsertrag nicht von selbst auf, sondern es sei dazu erst die 
Kündigung durch den Arbeitgeber aus Anlaß des Streiks notwendig. Dieser 
Kündigung müssen die Arbeiter und Angestellten allerdings gewärtig sein, 
denn die Arbeitsniederlegung ohne Kündigung wird, obwohl sie nach der Ver­
fassung als zugelassen gelten muß, zivilrechtlich als eine Vertragsverletzung 
betrachtet, die zur fristlosen Entlassung berechtigt. Das sind die zivil- 
rechtlichen Folgen, die der Arbeiter und Angestellte nach der an zweiter 
Stelle angeführten Auffassung zu tragen hat, wenn er am Streik teilnimmt. 
Eine sehr klare Formulierung hat dieser von zahlreichen Stellen einge­
nommene Standpunkt in einer Entscheidung des Schlichtungsausschusses 
Stuttgart vom 15. Oktober 1920 gefunden. Dort heißt es:

„Beim Streikrecht ist zwischen dessen öffentlich-rechtlicher und seiner pri­
vatrechtlichen Seite zu unterscheiden. Oeffentlich rechtlich ist durch Ar­
tikel 159 der Reichsverfassung sowie durch § 152 Abs. 1 Gew.-O. die Streik­
freiheit des Arbeiters gewährleistet. Dieser hat jedoch die Privatrechtlichen 
Folgen aus seinem Eintritt in den Streik zu tragen. Dieser stellt eine 
schwere Verletzung des Arbeitsvertrages dar, die dem Arbeitgeber das Recht 
zur fristlosen Entlassung aus einem wichtigen Grunde nach § 123 Abs. 1 
Nr. 3 Gew.-O. gibt."

Das gleiche muß für den Beamten gelten. Auch er bekundet durch den 
Eintritt in den Streik nicht, daß er sein Dienstverhältnis lösen, sondern 
daß er es im Gegenteil verbessern möchte, um es um so eher und um so 
lieber fortsetzen zu können. Auch er verletzt damit aber zugleich gewisse 
Pflichten, die aus seinem Dienstverhältnis entspringen, und kann daher 
den Partner des Dienstverhältnisses, die Verwaltung, nicht hindern, daß 
sie ihn die disziplinarischen Folgen seines Verhaltens fühlen läßt.

Man mag also, wie es Herr Fischer tut und wie es in zahlreichen Erlassen 
höchster Reichs- und Landesbehörden geschehen ist, unter den Beamten
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„aufklärend" wirken, indem man sie für den Fall des Streiks mit dem 
Disziplinarverfahren bedroht. Aber das ist das Aeußerste, was, wenn man 
sich auf den zweiten, ein positives Streikrecht leugnenden Standpunkt stellt, 
zulässig ist. Gänzlich unzulässig und gesetzlich wie ver­
fassungsrechtlich absolut unbegründet ist es dagegen, 
eine gewerkschaftliche Organisation mit Drohungen 
und Maßregelungen zu verfolgen, weil sie im pro­
grammatischen Teil ihrer Satzungen den Streik als 
möglicheFolgedessozialenKampfesderBeamtenan- 
führt. Ja selbst, wenn man die Meinung teilte, daß der Streik der Be­
amten verboten ist, besteht kein Recht, den Gedanken des Streiks zu 
bestrafen. Ein solches Vorgehen ist ein Eingreifen in die Freiheiten der 
gewerkschaftlichen Organisationen, das hart an die im Artikel 159 der 
Reichsverfassung als rechtswidrig bezeichneten Einschränkun- 
genderKoalitionsfreiheit grenzt. Der Vorgang zeigt aber nur 
von neuem, wie notwendig der Kampf der freien Beamtengewerkschaften 
für die Anerkennung eines wirksamen Mitbestimmungsrechts ist.

Die von uns hier vertretene Auffassung über das Mindestmaß dessen, 
was sich an Streikfreiheil auch für die Beamten aus der Reichsverfassung 
ergibt, liegt auch der vom ADV. bekundeten Anschauung zugrunde. In 
den beamtenrechtlichen Richtlinien des Bundes heißt es:

„Der Beamte hat grundsätzlich volles Koalitionsrecht, einschließlich Streik­
recht, wie alle anderen Arbeitnehmer. Da er nach heutiger Rechtslage keinen 
Gebrauch von der Streikbefugnis machen kann, ohne seine Dienstpflicht zu 
verletzen und damit die Gegenwirkung (Disziplinarverfahren und Entlassung) 
auszulösen, ist für ihn die rechtliche Regelung des kollektiven 
Wirtschaftskampfes besonders dringlich. Sie muß für alle 
Arbeitsverhältnisse die Bedingungen festlegen, unter denen Anordnungen der 
Gewerkschaft den einzelnen von persönlicher Verpflichtung befreien."

Die in den letzten Sätzen geforderte Kodifikation des Streikrechts ist 
allerdings eine schwierige und nicht unbedenkliche Aufgabe; fast alle, zum 
Glück, wie man leider sagen muß, nur Literatur gebliebenen Versuche, sie 
zu lösen, haben gezeigt, daß eine Lösung kaum möglich ist ohne schweren 
Schaden für die Aktionsfreiheit der Gewerkschaften.

Aber auch ohne eine strenge gesetzliche Regelung des Streikrechts er­
scheint es uns möglich, der Lösung der Frage des Beamtenstreiks ein Stück 
näher zu kommen, wenn man den Beamtenstreik nicht als Rechtsfrage 
sondern als soziale Tatsache ansieht. Denn das ist er doch in erster 
Linie — und wenn in einer schlechten sozialen Lage der Beamten die Vor­
aussetzungen und der Zwang zu der nach der Verfassung erlaubten gewerk­
schaftlichen Aktion gegeben sind, wenn sich ferner der Staat als Arbeitgeber 
der Beamten im akuten Falle zur Aktion einer Beamtengewerkschaft so 
verhält, daß sie nicht in der Lage ist, ihren weiteren natürlichen Verlauf 
aufzuhalten, dann wird der Beamtenstreik — gegen alle Verbote und Rechts­
auffassungen — eben Wirklichkeit sein. Man kann nun zugeben, daß 
ein Beamtenstreik zu besonders starken und nachteiligen Erschütterungen 
des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens führt und darum nicht 
wünschenswert ist. Darauf brauchen die Gewerkschaften nicht erst auf­
merksam gemacht zu werden, am wenigsten von irgendeinem Arbeitgeber
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und sei es der Staat selber, denn sie streiken nie des Streikes wegen, sondern 
sie setzen alles daran, Streiks möglichst zu vermeiden, und sind, soweit ihre 
Aktionsfreiheit dadurch nicht gehemmt wird, bereit, auf jede Maßnahme 
der Sozialpolitik zum Zwecke der Streikverhütung einzugehen. Aber diese 
Bereitschaft und die Fähigkeit, sie zu betätigen, hat die volle Anerkennung 
der Gewerkschaften und ihres gleichberechtigten Mitbestimmungsrechts zur 
Voraussetzung.

Dieses Recht aber fehlt den Beamtenorganisationen. Um Streiks in der 
Industrie nach Möglichkeit zu vermeiden, um zwischen beiden Kontrahenten 
des Arbeitsvertrages Beziehungen zu schaffen, die, auf gegenseitiger An­
erkennung der beiderseitigen Organisationen beruhend, eine Verständigung 
über die Bedingungen des Arbeitsvertrages möglich machen, hat der Staat 
gesetzliche Vorkehrungen in großer Zahl und vielfacher Form getroffen. 
Der Staat ist in der Lage, private Unternehmer zur Anerkennung von 
Schiedssprüchen und Tarifverträgen und damit zur Anerkennung des 
anderen Teiles der Verträge, der Gewerkschaft, zu zwingen. Seine 
eigenen Arbeitnehmeraber behandelt derStaat nicht 
nach diesen Grundsätzen. Das ist die große Unterlassungssünde, 
deren alle Regierungen seit dem November 1918 schuldig geworden sind. 
Statt Verordnungen gegen den Streik der Beamten von sich zu geben, deren 
Nutzlosigkeit offen zutage liegt, hätten sie die Bedingungen des Arbeits­
verhältnisses der Beamten nach den Grundsätzen des modernen Arbeits­
rechts regeln müssen. Die Voraussetzung für eine solche Reform des 
Beamten-Arbeitsvertages ist allerdings die Anerkennung der Beamten- 
gcwerkschaften durch den Arbeitgeber Staat. Erst auf dieser Grundlage ist 
die Herbeiführung eines Verhältnisses zwischen beiden möglich, das alle 
Vorteile des modernen Tarif- und des damit verbundenen Schlichtungs­
wesens auch für die Beamtenschaft und für ihr Arbeitsverhältnis nutzbar 
machen würde. Eine weitere Notwendigkeit ist die Einführung eines 
Beamtenrätewesens mit ausreichendem Mitbestimmungsrecht, damit die 
Betriebsvereinbarung ergänzend neben den zentralen Tarifvertrag treten 
kann. Damit sind zugleich alle Streikverhütungsmaßnahmen getroffen, bte 
in der gegenwärtigen Klassengesellschaft überhaupt denkbar sind und wirk­
sam werden können.

Aus allem ergibt sich, daß die Beamtengewerkschaften die aus ihren be­
sonderen Aufgaben entspringenden Fragen nur in enger Gemeinschaft mit 
den Bewegungen der Arbeiter und Angestellten lösen können, wenn sie sie 
im Sinne und im Interesse der Beamten und nicht ihres Arbeitgebers 
lösen wollen.
In der Dreieinigkeit der Spitzenorganisationen 

offenbartsichunsdie — einstwe ilen — letzte Möglich­
keit gewerkschaftlicher Machtentfaltung.
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3. 37. fig






